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Bundestag: Gesetz zur Modernisierung des Versicherungsteuerrechts und 

zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften verabschiedet 

Nachdem der Finanzausschuss des Bundestags erst am 28.10.2020 die Be-

schlussempfehlung für den Bundestag verabschiedet hatte, hat dieser bereits am 

Abend des 29.10.2020 den Gesetzentwurf zur Modernisierung des Versicherung-

steuerrechtes (und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften) mit den empfoh-

lenen Änderungen verabschiedet. 

Das Gesetz blieb trotz der durchgehend sehr heftigen Kritik von Experten in der 

Anhörung Anfang Oktober im Finanzausschuss gegenüber dem Regierungsent-

wurf fast gänzlich unverändert. Das BMF hat die Kritik dem Vernehmen nach er-

folgreich mit der Vorlage eines Entwurfs für ein Anwendungsschreiben ausge-

räumt. Dieser Entwurf ist bisher nicht öffentlich bekannt gemacht worden. 

Im Ergebnis kommt es damit also zu allen geplanten Änderungen. Lediglich eine 

Umsetzungsfrist wurde hinausgeschoben. 

Die Neuregelungen betreffen wie bereits berichtet (vgl. WTS Journal 03/2020) die 

Einschränkung der Steuerbefreiung von bestimmten Personenversicherungen. 

Die neue Vorschrift ist diesbezüglich bereits vom Wortlaut her äußerst komplex 

ausgestaltet und wirft damit bereits viele Fragen für die spätere praktische Um-

setzung auf. 

So folgt daraus zum Beispiel nicht eindeutig, welche Vertragstypen nun konkret 

von der Neuregelung betroffen sind, welche neuen zusätzlichen Informations-

pflichten nun der Versicherungsnehmer gegenüber der Versicherung hat und 

auch wie die Versicherung diese einfordern kann bzw. wie diese bei Verstoß 

sanktioniert werden. Da Lebens- und Altersversicherungsverträge oft 30 oder 40 

Jahre lange Laufzeiten haben, dürfte dies nach Ansicht der Experten und der 

Versicherungswirtschaft einen hohen Administrationsaufwand nach sich ziehen. 

Allerdings geht das BMF gemäß dem Bericht des Finanzausschusses hierzu ent-

gegengesetzt davon aus, dass eine fortlaufende und proaktive Überprüfungs-

pflicht der erstmals aufgenommenen Vertragsdaten durch das Versicherungsun-

ternehmen nicht besteht. Es bleibt zu hoffen, dass dies im o.g. Anwendungs-

schreiben auch so enthalten ist.  

Für die Umsetzung wurde die Frist vom 01.07.2021 auf Januar 2022 verschoben, 

um den Versicherungsunternehmen mehr Zeit für die notwendigen Anpassungen 

zu geben. Die Regelung soll dann nur für Neuverträge bzw. bei Gruppenversiche-

rungsverträgen für neu in bestehende Verträge aufgenommene sog. Risikoper-

sonen gelten.  

Besonders herausfordernd dürfte daneben auch die Neugestaltung und Auswei-

tung der Steuerbarkeit speziell von Versicherung von bestimmten Fahrzeugen 

wie bestimmten Schiffen oder Flugzeugen, aber auch von Betriebstätten deut-

scher Versicherungsnehmer im Drittland sein. Hier sollen nun auch im Drittland 

belegene Risiken der deutschen Versicherungsteuer unterfallen. Der Gesetzent-

wurf spricht hier zwar von einer gesetzlichen Klarstellung, der BFH hatte die 

Rechtsansicht der Finanzverwaltung kürzlich jedoch klar verworfen (BFH-Urteil 

vom 10.06.2020, V R 48/19), d.h. die Regelung dürfte damit konstitutiv sein. Ne-
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ben den Versicherungen, die diese Sachverhalte nun auch (und oft zusätzlich) in 

Deutschland erfassen und besteuern müssen, haben nun wohl auch viele deut-

sche Unternehmen Handlungsbedarf. Es ist anzunehmen, dass sie ihren Versi-

cherungsbestand überprüfen, um zusätzliche Kosten durch die Doppelbesteue-

rung in Deutschland und im Ausland zu vermeiden. 

Steuermehreinnahmen werden aus diesen in der Umsetzung sehr aufwändigen 

Neuregelungen zur Modernisierung des Versicherungsteuerrechtes wohl nicht 

erwartet. Im Gesetzentwurf selbst werden sie bereits als nicht quantifizierbar an-

gegeben. 

Auf zwei weitere wichtige Änderungen ist noch hinzuweisen. Versicherungsteu-

eranmeldungen müssen ab 2022 verpflichtend elektronisch abgeben werden. In 

Ergänzung zum Gesetz wird die Versicherungsteuerdurchführungsverordnung, 

deren Abschaffung der Bundesrechnungshof kürzlich noch gefordert hatte, neu 

belebt. Sie dient nunmehr im Wesentlichen dazu, durch die Gesetzesänderungen 

neu ins Gesetz aufgenommene Begrifflichkeiten zu definieren. Nennen kann man 

hier vor allem die Definition des „verbliebenen“ Umfangs der Steuerbefreiung bei 

Personenversicherungen und des neugeschaffenen sogenannten „materiellen“ 

Versicherungsnehmers. 

Nunmehr muss der Bundesrat dem Gesetz noch zustimmen. Dies ist für die Ple-

narsitzung am 27.11.2020 geplant.  

Die Versicherungsunternehmen und ihre Kunden werden nun damit beginnen 

müssen, den Änderungsbedarf vor allem im organisatorischen, IT-technischen 

und vertraglichen Bereich zu ermitteln, um die erforderlichen Maßnahmen in die 

Wege zu leiten. In diesem Zusammenhang bleibt zu hoffen, dass auch das dem 

Finanzausschuss bereits als Entwurf vorgelegte Anwendungsschreiben zur Ein-

führung bald veröffentlicht wird. 

 

Bundestag: Gesetzentwürfe eines Zweiten Familienentlastungsgesetzes 

sowie eines Behinderten-Pauschbetragsgesetzes verabschiedet 

Am 29.10.2020 hat der Bundestag das Zweite Familienentlastungsgesetz 

(2. FamEntlastG) sowie das Behinderten-Pauschbetragsgesetz in der Fassung 

der Beschlussempfehlungen seines Finanzausschusses (vgl. insoweit zum Zwei-

ten Familienentlastungsgesetz und zum Behinderten-Pauschbetragsgesetz) ver-

abschiedet. Damit werden neue Regelungen zur steuerlichen Entlastung für Ein-

kommensteuerpflichtige, Familien und Menschen mit Behinderung umgesetzt. 

Nach dem verabschiedeten Gesetzentwurf eines Zweiten Familienentlastungsge-

setzes wird insbesondere der zweite im Koalitionsvertrag verankerte Teilschritt 

zur Erhöhung des Kindergeldes und des Kinderfreibetrags umgesetzt. Zur steuer-

lichen Entlastung und Förderung der Familien wird das Kindergeld pro Kind ab 

01.01.2021 um 15 Euro pro Monat erhöht. Es beträgt damit für das erste und 

zweite Kind jeweils 219 Euro, für das dritte Kind 225 Euro und für das vierte und 

jedes weitere Kind jeweils 250 Euro. Ebenso werden die steuerlichen Kinderfrei-

beträge erhöht. Ab 2021 werden für jedes Kind des Steuerpflichtigen ein Freibe-
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trag von 2.730 Euro (bisher 2.586 Euro) für das sächliche Existenzminimum des 

Kindes sowie ein Freibetrag von 1.464 Euro (bisher 1.320 Euro) für den Betreu-

ungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf des Kindes vom Einkommen ab-

gezogen. Damit werden die steuerlichen Kinderfreibeträge für beide Elternteile ab 

2021 auf insgesamt 8.388 Euro (bisher 7.812) erhöht. 

Außerdem wird der Einkommensteuertarif für die Jahre 2021 und 2022 aktuali-

siert. Aufgrund der Ergebnisse des 13. Existenzminimumberichts wird der in den 

Tarif integrierte Grundfreibetrag in zwei Schritten von bisher 9.408 Euro auf 9.744 

Euro (2020) und 9.984 Euro (2021) angehoben. Darüber hinaus werden zum 

Ausgleich der kalten Progression die übrigen Eckwerte des Einkommensteuerta-

rifs nach rechts verschoben. 

Der Höchstbetrag für den Abzug von Unterhaltsleistungen nach § 33a Abs. 1 

EStG wird wie der Grundfreibetrag ab Veranlagungszeitraum 2021 ebenfalls an-

gehoben. Darüber hinaus werden auf Basis der bisherigen Praxiserfahrungen Ak-

tualisierungen zum  automatisierten  Kirchensteuereinbehalt bei  Kapitalerträgen  

vorgenommen.  

Gegenüber dem Regierungsentwurf enthält der nun vom Bundestag verabschie-

dete Gesetzentwurf insbesondere folgende Änderungen: 

 Anpassung des Grundfreibetrags für 2021 aufgrund der Ergebnisse des 

13. Existenzminimumberichts. 

 Anpassung der Rechtsverschiebung der übrigen Tarifeckwerte ab 2022 ent-

sprechend der Ergebnisse des 4. Steuerprogressionsberichts. 

 Verschiebung des Inkrafttretens der Änderung zu § 51a Abs. 2b Satz 2 EStG 

zum dauerhaften Verzicht auf die Vornahme des Kirchensteuerabzugs auf den 

01.01.2023. 

Die noch erforderliche Zustimmung des Bundesrats zu diesem Gesetz ist für die 

Plenarsitzung am 27.11.2020 geplant. 

 

BMF und BMJV: Referentenentwurf zur Stärkung der Finanzmarktintegrität 

als Antwort auf den Fall Wirecard 

BMF und BMJV haben gemeinsam den Referentenentwurf (RefE) eines Geset-

zes zur Stärkung der Finanzmarktintegrität – Finanzmarktintegritätsstärkungsge-

setz (FISG) zur Stellungnahme nebst Anschreiben veröffentlicht. 

Ziel des Gesetzentwurfs ist es, die Funktionsfähigkeit des deutschen Finanz-

marktes nach dem Wirecard-Fall zu stärken. Mit dem Gesetz wird das bisherige 

System der Bilanzkontrolle sowie die Abschlussprüfung und die Corporate 

Governance neu reguliert, um die Richtigkeit der Rechnungslegungsunterlagen 

von Unternehmen im öffentlichen Interesse sicherzustellen. 
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Neuregulierung der Bilanzkontrolle 

Der Fortbestand der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) soll über 

die Anerkennung einer privatrechtlich organisierten Prüfstelle weiterhin ermög-

licht werden. Die Kompetenzverteilung zwischen der DPR und der Bundesanstalt 

für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird jedoch neu justiert: Die DPR ist 

künftig nur für Stichprobenprüfungen zuständig, Anlassprüfungen obliegen künftig 

allein der BaFin. Die Befugnisse der BaFin werden wesentlich ausgeweitet (Aus-

kunftsrechte, Vorlage von Unterlagen, Durchsuchungen und Beschlagnahmen, 

Bekanntmachung von wesentlichen Verfahrensschritten im Internet). Insgesamt 

wird das Bilanzkontrollverfahren grundlegend reformiert und fortan vollständig im 

Wertpapierhandelsgesetzbuch geregelt. 

Stärkung der Unabhängigkeit der Abschlussprüfer 

Mit dem Gesetzentwurf nimmt die Bundesregierung für nach dem 31.12.2021 be-

ginnende Geschäftsjahre auch die Abschlussprüfer in die Pflicht. Eine Über-

gangsfrist ist nicht vorgesehen: 

 Externe Rotationspflicht nach 10 Jahren 

 Strikte Trennung von Prüfung und Beratung 

 Verschärfung der zivilrechtlichen Haftung des Abschlussprüfers 

 Meldepflichten gegenüber der BaFin und ggf. Staatsanwaltschaft bei Unre-

gelmäßigkeiten 

Verschärfung des Bilanzstraf- und Bilanzordnungswidrigkeitenrechts 

Durch Anpassungen im Bilanzstrafrecht soll eine ausreichend abschreckende 

Ahndung der Unternehmensverantwortlichen bei Abgabe eines unrichtigen „Bi-

lanzeids“ und der Abschlussprüfer bei Erteilung eines inhaltlich unrichtigen Bestä-

tigungsvermerks zu Abschlüssen von Unternehmen von öffentlichem Interesse 

ermöglicht werden. Im Bilanzordnungswidrigkeitenrecht werden insbesondere die 

Bußgeldvorschriften für Abschlussprüfer, die Unternehmen von öffentlichem Inte-

resse prüfen, inhaltlich ausgeweitet und der Bußgeldrahmen deutlich angehoben.  

Stärkung der Corporate Governance 

Zunächst sollen angemessene und wirksame interne Kontroll- und Risikomana-

gementsysteme etabliert werden. Ausweislich der Begründung handelt es sich 

hierbei lediglich um eine gesetzliche Klarstellung, da die damit geregelten Pflich-

ten die Vorstandsmitglieder aufgrund ihrer Sorgfaltspflicht bereits nach derzeitiger 

Rechtslage treffen, wenn die jeweilige Sachlage die Einrichtung dieser Maßnah-

men erfordert. 

Darüber hinaus soll im Aufsichtsrat sowohl Sachverstand bzgl. der Rechnungsle-

gung als auch bzgl. der Abschlussprüfung vorhanden sein. Ausweislich der Be-

gründung kann dieser Sachverstand durch ein Aufsichtsratsmitglied, welches 

beide Fachgebiete kumulativ beherrscht oder durch zwei Mitglieder des Auf-



 

 
Seite 5 von 11 

 

# 40 
30.10.2020 

.04.2020 

 

 
28.03.2014 

sichtsrats, die jeweils auf einem der beiden Gebiete über Sachverstand verfügen, 

sichergestellt werden. 

Der – für Unternehmen von öffentlichem Interesse künftig verpflichtend einzurich-

tende – Prüfungsausschuss soll unmittelbare Auskunftsrechte gegenüber dem 

Leiter der internen Kontrolle, dem Leiter Risikomanagement und dem Leiter der 

internen Revision erhalten. Durch die darüber hinaus geregelte Unterrichtungs-

pflicht des Vorstands soll ausweislich der Begründung sichergestellt werden, 

dass dieser vom Auskunftsverlangen des Prüfungsausschusses unmittelbar 

Kenntnis erlangt. 

Weitere Änderungen von Verordnungen und Gesetzen  

Mit der Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien nach § 31 Abs. 5a 

GwG-E und § 31b Abs. 2b AO-E sollen die technischen und rechtlichen Möglich-

keiten für eine Bündelung und einen darauf basierenden anlassbezogenen auto-

matisierten Abruf der Daten zu elektronischen Veräußerungsanzeigen durch die 

Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen und ggf. eine Anpassung der 

entsprechenden Regelungen des Referentenentwurfs geprüft werden. 

Der Entwurf sieht weiter Anpassungen in verschiedenen Aufsichtsgesetzen, wie 

beispielsweise dem Kreditwesengesetz, zur Klarstellung und Erweiterung der 

BaFin-Befugnisse im Bereich der Auslagerungsunternehmen vor. 

 

COVID-19-Pandemie: Weitere Regelungen im Zusammenhang mit Home 

Office-Arbeitstagen von grenzüberschreitend tätigen Arbeitnehmern 

Niederlande: 

Im TAX WEEKLY # 14/2020 hatten wir über eine Konsultationsvereinbarung zwi-

schen Deutschland und den Niederlanden berichtet, die am 06.04.2020 in Kraft 

getreten ist (vgl. BMF-Schreiben vom 08.04.2020). Die Vereinbarung verlängert 

sich am Ende eines jeden Kalendermonats automatisch jeweils um einen Monat, 

sofern sie nicht von der zuständigen Behörde eines der Vertragsstaaten mindes-

tens eine Woche vor Beginn des jeweils folgenden Kalendermonats durch schrift-

liche Erklärung an die zuständige Behörde des anderen Vertragsstaats gekündigt 

wird. 

Mit BMF-Schreiben vom 29.10.2020 wurde nun darüber informiert, dass man sich 

nunmehr aufgrund des aktuellen Pandemiegeschehens mit den Niederlanden da-

rauf verständigt hat, dass  die Konsultationsvereinbarung zumindest bis zum 

31.12.2020 Bestand haben wird. Hierzu haben die zuständigen Behörden am 

20./22. Oktober 2020 eine schriftliche Absprache unterzeichnet, die dem BMF-

Schreiben als Anhang zu entnehmen ist. 

Österreich: 

Ebenfalls im TAX WEEKLY # 14/2020 hatten wir über die Konsultationsvereinba-

rung zwischen Deutschland und Österreich zur Besteuerung von  Grenzpendlern 
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und Grenzgängern berichtet, die seit dem 15.04.2020 in Kraft ist (vgl. BMF-

Schreiben vom 16.04.2020). 

Im Hinblick auf die steuerliche Behandlung des Arbeitslohns von Arbeitnehmern 

sowie von im öffentlichen Dienst Beschäftigten im Homeoffice sowie Kurzarbei-

tergeld und Kurzarbeitsunterstützung wurde mit Österreich am 27.10.2020 die in 

der Anlage beigefügte Konsultationsvereinbarung unterzeichnet (vgl. BMF-

Schreiben vom 30.10.2020, das auch die neue Konsultationsvereinbarung ent-

hält). Sie erweitert die in der Konsultationsvereinbarung vom 15.04.2020 ge-

troffenen Vereinbarungen auf Beschäftigte des öffentlichen Dienstes. Zudem 

wurde vereinbart, dass die Konsultationsvereinbarung bis mindestens Ende 2020 

gilt. 

Die Konsultationsvereinbarung ist am 28.10.2020 in Kraft getreten und findet auf 

Arbeitstage im Zeitraum vom 11.03.2020 bis nunmehr zum 31.12.2020 Anwen-

dung. Die Konsultationsvereinbarung verlängert sich nach dem 31.12.2020 au-

tomatisch vom Ende eines Kalendermonats zum Ende des nächsten Kalender-

monats, sofern sie nicht von der zuständigen Behörde eines der Vertragsstaaten 

mindestens eine Woche vor Beginn des jeweils folgenden Kalendermonats durch 

schriftliche Erklärung an die zuständige Behörde des anderen Vertragsstaats ge-

kündigt wird. 

 

BMF: Steuerbefreiung für Beihilfen und Unterstützungen zur Abmilderung 

der zusätzlichen Belastungen durch die Corona-Krise für Arbeitnehmer 

(Corona-Prämien) 

Mit BMF-Schreiben vom 09.04.2020 hatte das BMF Zahlungen des Arbeitgebers 

zur Abmilderung der Belastungen der Mitarbeiter aufgrund der Corona-Krise un-

ter bestimmten Voraussetzungen bis zu einem Betrag von € 1.500 steuerfrei ge-

stellt. Mit dem Corona-Steuerhilfegesetz vom 19.06.2020 wurde die Steuerfreiheit 

in einem neuen § 3 Nr. 11a EStG gesetzlich geregelt. Das Schreiben vom 

09.04.2020 wurde nun durch BMF-Schreiben vom 26.10.2020 ersetzt und neu 

gefasst. 

Arbeitgeber können ihren Mitarbeitern in der Zeit vom 01.03.2020 bis zum 

31.12.2020 aufgrund der Corona-Krise Beihilfen und Unterstützungen bis zu ei-

nem Betrag von € 1.500 nach § 3 Nr. 11a EStG in Form von Zuschüssen und 

Sachbezügen steuerfrei gewähren. Voraussetzung ist, dass die Beihilfen und Un-

terstützungen zur Abmilderung der zusätzlichen Belastungen durch die Corona-

Krise und zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistet werden. Die 

steuerfreien Leistungen sind im Lohnkonto aufzuzeichnen. 

Das BMF stellt klar, dass andere Steuerbefreiungen, Bewertungsvergünstigun-

gen oder Pauschalbesteuerungsmöglichkeiten (z.B. Kindernotbetreuung gem. § 3 

Nr. 34a EStG, Anwendung der € 44-Sachbezugsfreigrenze gem. § 8 Abs. 2 

Satz 11 EStG oder des Rabattfreibetrags gem. § 8 Abs. 3 EStG) weiterhin gelten 

und neben der Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 11a EStG in Anspruch genommen 

werden können. 
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Arbeitgeberzuschüsse zum Kurzarbeitergeld sind nach § 3 Nr. 28a EStG steuer-

frei und fallen nicht unter die Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 11a EStG. Für die Hö-

he des steuerfreien Arbeitgeberzuschusses zum Kurzarbeitergeld muss nach 

Auffassung des BMF bei der Ermittlung des Soll- und Ist-Entgelts nach § 106 

SGB III die Beitragsbemessungsgrenze (in der Rentenversicherung - West oder 

Ost) berücksichtigt werden. Arbeitgeberzuschüsse, die der Arbeitgeber als Aus-

gleich zum Kurzarbeitergeld wegen Überschreitens der Beitragsbemessungs-

grenze zahlt, fallen weder unter § 3 Nr. 11 EStG (Beihilfen in Notfällen), § 3 

Nr. 11a EStG (Corona-Beihilfen) noch unter § 3 Nr. 2a EStG (Kurzarbeitgeber-

geld und andere Lohnsersatzleistungen) und sind somit in voller Höhe steuer-

pflichtig.   

 

BMF: Bestätigung einer ausländischen Umsatzsteuer-Identifikations-

nummer 

Die Finanzverwaltung hat mit BMF-Schreiben vom 28.10.2020 die Nachweisfüh-

rung für qualifizierte Bestätigungsabfragen ausländischer Umsatzsteuer-

Identifikationsnummern („USt-IdNr.“) neugefasst. 

Unternehmern stehen zur Überprüfung der Gültigkeit ausländischer USt-IdNrn. 

sowohl die einfache Bestätigungsanfrage also auch die qualifizierte Bestäti-

gungsanfrage beim BZSt zur Verfügung. Diese können schriftlich, über das Inter-

netportal des BZSt oder telefonisch erfolgen. Im Anschluss an diese Abfrage 

könnte der Unternehmer eine schriftliche amtliche Bestätigungsmitteilung über 

die Ergebnisse der Überprüfung erhalten. 

Die Möglichkeit bei Bestätigungsanfragen über das Internet eine solche Bestäti-

gungsmitteilung durch das BZSt anzufordern, ist zukünftig nicht mehr vorgese-

hen. Dies solle nur noch in Fällen einer telefonischen Abfrage möglich sein, vgl. 

Neufassung von Abschn. 18e.1 Abs. 5 UStAE. 

Mit dem Entfallen der schriftlichen Bestätigungsmitteilung bei qualifizierten Bestä-

tigungsanfragen über das Internet regelt das BMF auch die Nachweisführung in 

Abschn. 18e.1 Abs. 2 UStAE neu. Der Nachweis ist zwingend durch die Aufbe-

wahrung des Ausdrucks des Abfrageergebnisses bzw. die Übernahme des vom 

BZSt übermittelten Ergebnisses in einem allgemein üblichen Format oder durch 

die Übernahme des Screenshots in das System des Unternehmens zu führen. 

Bei der Durchführung gleichzeitiger Anfragen zu mehreren USt-IdNrn. über die 

Schnittstelle des BZSt, sei der Nachweis über den vom BZSt empfangenen Da-

tensatz zu führen. 

Die Neuregelungen sollen erstmals auf Bestätigungsanfragen angewendet wer-

den, die nach dem 31.12.2020 an das BZSt gestellt werden. 

Im Hinblick auf die geänderten materiell-rechtlichen Voraussetzungen für das 

Vorliegen einer steuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferung ist die Gültigkeit 

der vom Abnehmer verwendeten USt-IdNr. von Relevanz; ebenso muss der Un-

ternehmer für die Frage nach der möglichen Gewährung von Vertrauensschutz 

im Sinne des § 6a Abs. 4 UStG nachweisen können, dass er eine entsprechende 
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Überprüfung vorgenommen hat. Unternehmer müssen daher nunmehr prüfen, ob 

sie zukünftig den Nachweisvorgaben gerecht werden können, ohne dass es – wie 

bislang – zur gesonderten Versendung einer schriftlichen Bestätigungsmittelung 

durch das BZSt kommt. 

 

BFH: Arbeitslohn bei Zahlung von Verwarnungsgeldern durch den Arbeit-

geber 

Der BFH entschied im Urteil vom 13.08.2020 (VI R 1/17), dass kein Arbeitslohn 

vorliegt, wenn der Arbeitgeber als Halter eines Kfz ein Verwarnungsgeld wegen 

einer Ordnungswidrigkeit i.S.d. § 56 Abs. 1 Satz 1 OWiG, die der Mitarbeiter be-

gangen hat (hier: Falschparken) übernimmt. Denn als Halter des Kfz zahlt der 

Arbeitgeber das Verwarnungsgeld als eigene Schuld.  

Allerdings wurde der Fall an das FG Düsseldorf zurückverwiesen, da noch ge-

prüft werden muss, ob dem Arbeitgeber ein (vertraglicher oder gesetzlicher) Re-

gressanspruch gegen den Mitarbeiter wegen der Parkverstöße zusteht. Denn 

wenn der Arbeitgeber auf einen realisierbaren (einredefreien und fälligen) Scha-

densersatzanspruch gegen den Mitarbeiter verzichtet, fließt diesem im Zeitpunkt 

des Erlasses ein geldwerter Vorteil zu. Der Verzicht auf die Weiterbelastung der 

Kosten für das Falschparken könne auch nicht als Leistung im ganz überwiegen-

den betrieblichen Interesse des Arbeitgebers angesehen werden. Der BFH hält 

an der im Urteil vom 07.07.2004 (VI R 29/00, BStBl. 2005 II S. 367) vertretenen 

Auffassung fest, dass ein rechtswidriges Tun (und seien es auch nur Bagatellen 

wie Parkverstöße) keine beachtliche Grundlage einer betriebsfunktionalen Ziel-

setzung sein kann. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 23.10.2020 

Aktenzei-

chen 

Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

C-593/19 22.10.2020 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Mehrwertsteuer – Richtlinie 2006/112 – Vermei-
dung der Doppelbesteuerung und der Nichtbesteuerung – Art. 59a – Telekommuni-
kationssektor – Mobilfunk – Roamingleistungen – Drittstaatsangehörige, die sich 
vorübergehend im Gebiet eines Mitgliedstaats aufhalten – Leistungsort – Möglichkeit 
der Verlagerung dieses Ortes in das Gebiet des betreffenden Mitgliedstaats – Erfor-
dernis einer tatsächlichen Nutzung oder Auswertung im Gebiet des Mitgliedstaats – 
Fall einer Doppelbesteuerung, Nichtbesteuerung oder Wettbewerbsverzerrung – 
Irrelevanz der steuerlichen Behandlung im Drittland 

Alle am 29.10.2020 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V) 

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

VI R 1/17 13.08.2020 Arbeitslohn: Zahlung von Verwarnungsgeldern 

V R 17/17 23.07.2020 Ermäßigter Steuersatz für die Veranstaltung von Techno- und House-Konzerten 

V R 26/19 23.07.2020 Vorsteuervergütung im Insolvenzeröffnungsverfahren 

V R 37/18 23.07.2020 Ablaufhemmung nach beiderseitigen Erledigungserklärungen 

V R 40/18 23.07.2020 Satzungsänderung bei Gemeinnützigkeit 

VIII R 28/17 14.07.2020 Sponsoringaufwendungen eines Freiberuflers als Betriebsausgaben 

III R 22/19 01.07.2020 Kindergeld für Kinder eines nach Deutschland entsandten Arbeitnehmers; An-
wendung der Wohnsitzfiktion bei nachrangiger Zuständigkeit Deutschlands 

VIII R 4/20 (VIII 
R 49/11)

16.06.2020 Kein Abzug von Aufwendungen für ein Erststudium, das eine Erstausbildung 
vermittelt, als Betriebsausgaben gemäß § 4 Abs. 9 EStG i.d.F. des BeitrRLUmsG 

V R 16/17 10.06.2020 Ermäßigter Steuersatz für Techno- und House-Konzerte 

Alle am 29.10.2020 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

VI B 1/20 25.08.2020 Anrechnung einbehaltener und abgeführter Lohnsteuer ohne sonstige Lohnzah-
lungen an den Arbeitnehmer 

IX S 3/20 20.08.2020 Anhörungsrüge: Keine Berücksichtigung von Einwendungen gegen die inhaltliche 
Richtigkeit der Entscheidung über die Nichtzulassungsbeschwerde 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=232741&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10041176
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010227/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010223/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010226/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010224/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010225/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010228/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010221/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010229/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010229/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010222/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050229/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050236/
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Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

VII B 43/20 05.08.2020 Keine Revisionszulassung aufgrund pauschalen Verweises auf das Klagevor-
bringen 

VIII B 157/19 23.07.2020 Aufwendungen zur Abwehr eines Überbaus auf einem vermieteten Grundstück 

VI R 18/20 (VI 
R 59/14)

07.07.2020 Aufwendungen für die Ausbildung zum Verkehrsflugzeugführer als Werbungs-
kosten 

Alle bis zum 30.10.2020 veröffentlichten Erlasse 

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

IV B 3 - S 1301-
AUT/20/10002 
:001

30.10.2020 Konsultationsvereinbarung zwischen der BRD und der Republik Österreich 

IV B 3 - S 1301-
NDL/20/10004 
:001

29.10.2020 Absprache zur Geltungsdauer der Konsultationsvereinbarung 

IV C 7 - S 
3104/19/10001 
:005

28.10.2020 
Bewertung einer lebenslänglichen Nutzung oder Leistung für Stichtage ab 

1.1.2021 

III C 5 - S 7427-
d/19/10001 :001

28.10.2020 Änderung zu Abschnitt 18e.1. des Umsatzsteueranwendungserlasses 

IV C 5 - S 
2342/20/10012 
:003

26.10.2020 
Abmilderung der zusätzlichen Belastungen durch die Corona-Krise für Ar-

beitnehmer 

IV A 3 - S 
0130/19/10017 
:008

26.10.2020 
Allgemeine Informationen zur Umsetzung der datenschutzrechtlichen Vorga-

ben 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050238/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050232/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050235/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050235/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Oesterreich/2020-10-30-konsultationsvereinbarung-zwischen-der-bundesrepublik-deutschland-und-der-republik-oesterreich-vom-27-10-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Oesterreich/2020-10-30-konsultationsvereinbarung-zwischen-der-bundesrepublik-deutschland-und-der-republik-oesterreich-vom-27-10-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Oesterreich/2020-10-30-konsultationsvereinbarung-zwischen-der-bundesrepublik-deutschland-und-der-republik-oesterreich-vom-27-10-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Niederlande/2020-10-29-DBA-Niederlande-Verlaengerung-Konsultationsvereinbarung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Niederlande/2020-10-29-DBA-Niederlande-Verlaengerung-Konsultationsvereinbarung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Niederlande/2020-10-29-DBA-Niederlande-Verlaengerung-Konsultationsvereinbarung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Erbschaft_Schenkungsteuerrecht/2020-10-28-bewertung-einer-lebenslaenglichen-nutzung-oder-leistung-stichtage-ab-1-1-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Erbschaft_Schenkungsteuerrecht/2020-10-28-bewertung-einer-lebenslaenglichen-nutzung-oder-leistung-stichtage-ab-1-1-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Erbschaft_Schenkungsteuerrecht/2020-10-28-bewertung-einer-lebenslaenglichen-nutzung-oder-leistung-stichtage-ab-1-1-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-10-28-aenderung-zu-abschnitt-18e-1-des-umsatzsteueranwendungserlasses-bestaetigung-einer-auslaendischen-umsatzsteuer-identifikationsnummer.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-10-28-aenderung-zu-abschnitt-18e-1-des-umsatzsteueranwendungserlasses-bestaetigung-einer-auslaendischen-umsatzsteuer-identifikationsnummer.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2020-10-26-steuerbefreiung-fuer-beihilfen-und-unterstuetzungen-neufassung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2020-10-26-steuerbefreiung-fuer-beihilfen-und-unterstuetzungen-neufassung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2020-10-26-steuerbefreiung-fuer-beihilfen-und-unterstuetzungen-neufassung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-10-26-Korrektur-Allgemeine-Informationen-Datenschutz-Grundverordnung-Steuerverwaltung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-10-26-Korrektur-Allgemeine-Informationen-Datenschutz-Grundverordnung-Steuerverwaltung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-10-26-Korrektur-Allgemeine-Informationen-Datenschutz-Grundverordnung-Steuerverwaltung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Deutscher Bundestag Drucksache 19/23757 
19. Wahlperiode 28.10.2020 


Beschlussempfehlung und Bericht 
des Finanzausschusses (7. Ausschuss)  


zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
– Drucksache 19/21089 – 


Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Versicherungsteuerrechts 
und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften  


A. Problem 
Der Rechtsprechung im Bereich des Versicherungsteuerrechts ist zu entnehmen, 
dass Sinn und Zweck einzelner Normen des Versicherungsteuergesetzes nicht im-
mer hinreichend im jeweiligen Wortlaut der Vorschrift zum Ausdruck kommen. 
Entscheidungen aus der jüngeren Vergangenheit belegen, dass es deshalb nicht 
immer möglich ist, dem Einzelfall gerecht zu werden. Durch klare (Neu-)Formu-
lierung von Normen des Versicherungsteuergesetzes (VersStG 1996) soll für 
mehr Rechtssicherheit gesorgt werden. Im Übrigen sollen einzelne Regelungen 
des VersStG 1996 an aktuelle Entwicklungen angepasst werden.  


Darüber hinaus ist eine Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes (BBesG) zur 
Förderung des Spitzensports in der Zollverwaltung (Zoll Ski Team) vorgesehen.  


B. Lösung 
Das Änderungsgesetz sieht im Hinblick auf das VersStG 1996 und die Versiche-
rungsteuer-Durchführungsverordnung (VersStDV 1996) u. a. vor, 


– die Frage des nationalen Besteuerungsrechts im Verhältnis zu anderen Staa-
ten des Europäischen Wirtschaftsraums unmissverständlich zu regeln und in 
diesem Zusammenhang systematische Folgeregelungen zu treffen (z. B. die 
einheitliche Anwendung des Sondersteuersatzes für die Seeschiffskaskover-
sicherung), 


– eine grundsätzliche Verpflichtung zur elektronischen Steueranmeldung zu 
normieren, um damit die Voraussetzungen für eine effektive Nutzung der 
technischen Möglichkeiten des IT-Verfahrens VERSBund zu schaffen, 


– die Einstandspflicht des Hauptbevollmächtigten von Lloyd’s zu regeln. 


V
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Die „Wiederbelebung“ der VersStDV 1996 soll durch unterschiedliche Maßnah-
men geschehen: So ist etwa vorgesehen, Regelungen aus dem VersStG 1996 (wie-
der) in die VersStDV 1996 zu verlagern (§ 7 – Steuerberechnung bei fremder 
Währung), die Rechtsanwendung durch Begriffsbestimmungen zu erleichtern und 
Regelungslücken durch Regelungen zum Verfahren zur Steuererstattung und  
-nachentrichtung zu schließen. 


Die Änderung des BBesG betrifft die Anlage VIII zum BBesG. Für die Auswei-
sung eines Anwärtergrundbetrags für Anwärterinnen und Anwärter des einfachen 
Dienstes ist die Anlage VIII entsprechend anzupassen. 


Darüber hinaus empfiehlt der Finanzausschuss folgende Änderungen am Gesetz-
entwurf: 


– Stichtagsregelung zur Anwendung des § 4 Absatz 1 Nummer 5 und Absatz 2 
VersStG; 


– Redaktionelle Änderung des § 10 VersStDV; 


– Verlängerung des engagierten Ruhestands im Postnachfolgebereich. 


Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung mit den Stimmen der 
Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, 
FDP und DIE LINKE. bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN. 


C. Alternativen 
Keine. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
a) Betreffend die Artikel 1, 2 und 3 des Gesetzes: 


Die Artikel 1 und 2 des Gesetzes dürften per Saldo zu nicht quantifizierbaren Ver-
sicherungsteuermehreinnahmen führen. 


Durch die Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes entstehen beim Bund im Jahr 
des Inkrafttretens einmalig Ausgaben in Höhe von ca. 30 000 Euro und in den 
Folgejahre 36 000 Euro p. a. Der Mehrbedarf wird im Einzelplan 08 ausgeglichen. 


Einzelheiten sind dem allgemeinen Teil der Begründung des Gesetzentwurfs zu 
entnehmen. 


b) Betreffend Artikel 4 – neu – aufgrund des angenommenen Änderungsantrags 
Nr. 3 der Koalitionsfraktionen: 


Den öffentlichen Haushalten entstehen keine Mehrbelastungen. Die Ableistung 
einer Tätigkeit im Bundesfreiwilligendienst ist nur im Rahmen der dafür im Bun-
deshaushalt bereitgestellten Mittel möglich. 


Die sich aus dem vorzeitigen Beginn des Ruhestandes ergebenden finanziellen 
Mehrbelastungen sind von den Postnachfolgeunternehmen zu erstatten (vgl. § 4 
Absatz 4 des Gesetzes zur Verbesserung der persönlichen Struktur beim Bundes-
eisenbahnvermögen und in den Postnachfolgeunternehmen [BEDBPStruktG], das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Juni 2017 [BGBl. I S. 1944] geän-
dert worden ist). Die Verwaltungskosten der Bundesanstalt werden – wie bisher 
– ganz überwiegend von den Postnachfolgeunternehmen getragen.  
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E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 
Der Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger dürfte per Saldo unverändert 
bleiben. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 
a) Betreffend die Artikel 1 und 2 des Gesetzes: 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands in Tsd. Euro: -40 
davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten in Tsd. Euro: -40 
Einmaliger Erfüllungsaufwand in Tsd. Euro: +150 


Der laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft aus diesem Regelungsvorha-
ben unterliegt damit nicht der „One in, one out“-Regelung (Kabinettbeschluss 
vom 25. März 2015). 


b) Betreffend Artikel 3 des Gesetzes: 


Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft fällt nicht an. 


c) Betreffend Artikel 4 – neu – aufgrund des angenommenen Änderungsantrags 
Nr. 3 der Koalitionsfraktionen: 


Der Vollzug des Gesetzes erfolgt unter anderem auch durch die Postnachfolgeun-
ternehmen im Rahmen der Ausübung der Dienstherrenbefugnisse für den Bund. 
Die insoweit entstehenden Personalverwaltungskosten werden von den Postnach-
folgeunternehmen getragen und werden sich durch die Verlängerung der Rege-
lung zumindest nicht wesentlich verändern.  


Die übrige Wirtschaft ist vom Gesetzentwurf nicht betroffen; ein Erfüllungsauf-
wand entsteht dort nicht.  


Die Bürokratiekosten aus Informationspflichten bleiben im Wesentlichen unver-
ändert.  


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 
a) Betreffend die Artikel 1, 2 und 3 des Gesetzes: 


Die Artikel 1 und 2 des Gesetzes führen per Saldo zu keiner messbaren Verände-
rung des Erfüllungsaufwandes des Bundeszentralamtes für Steuern. 


Artikel 3 führt zu einem sehr geringfügigen, nicht quantifizierbaren Mehraufwand 
innerhalb der Zollverwaltung, der vom vorhandenen Personal abgedeckt werden 
kann. 


Einzelheiten sind dem allgemeinen Teil der Begründung des Gesetzentwurfs zu 
entnehmen. 


b) Betreffend Artikel 4 – neu – aufgrund des angenommenen Änderungsantrags 
Nr. 3 der Koalitionsfraktionen: 


Durch die Administration des engagierten Ruhestands entsteht bei der Bundesan-
stalt Aufwand für die Bearbeitung und für Kontrollaufgaben. Dieser wird von den 
Postnachfolgeunternehmen im Rahmen ihrer Finanzierungspflicht nach § 19 Ab-
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satz 1 des Bundesanstalt-Post-Gesetzes, das durch Artikel 19 Absatz 10 des Ge-
setzes vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234) zuletzt geändert worden ist, ge-
tragen. 


Die übrigen Regelungen des Gesetzes verursachen keinen Erfüllungsmehrauf-
wand für die Verwaltung.  


F. Weitere Kosten 
a) Betreffend die Artikel 1, 2 und 3 des Gesetzes: 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine 
direkten sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Ver-
braucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 


b) Betreffend Artikel 4 – neu – aufgrund des angenommenen Änderungsantrags 
Nr. 3 der Koalitionsfraktionen: 


Veränderungen der Angebots- und Nachfragestrukturen oder Auswirkungen auf 
das allgemeine Preisniveau – insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau – sind 
ausgeschlossen. Sonstige Kostenfolgen sind nicht erkennbar. 
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Beschlussempfehlung 


Der Bundestag wolle beschließen, 


den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/21089 mit folgenden Maßgaben, im Übri-
gen unverändert anzunehmen: 


1. In Artikel 1 Nummer 13 wird der neu anzufügende Absatz 3 wie folgt geän-
dert: 


a) In Satz 1 wird die Angabe „30. Juni 2021“ durch die Angabe „31. De-
zember 2021“ ersetzt. 


b) In Satz 2 wird die Angabe „1. Juli 2021“ durch die Angabe „1. Januar 
2022“ ersetzt. 


2. In Artikel 2 Nummer 8 wird § 10 wie folgt geändert: 


a) In Satz 1 werden vor dem Wort „begründen“ die Wörter „und der Steu-
erpflicht“ eingefügt. 


b) In Satz 2 werden die Wörter „die Steuerbefreiung begründenden Um-
ständen Kenntnis erlangt“ durch die Wörter „Umständen Kenntnis er-
langt, die zum Entfallen der Steuerbarkeit geführt haben“ ersetzt. 


3. Nach Artikel 3 wird folgender Artikel 4 eingefügt: 


‚Artikel 4 


Änderung des Gesetzes zur Verbesserung der personellen Struktur beim 
Bundeseisenbahnvermögen und in den Postnachfolgeunternehmen 


In § 4 Absatz 1 Satzteil vor Nummer 1 des Gesetzes zur Verbesserung 
der personellen Struktur beim Bundeseisenbahnvermögen und in den Post-
nachfolgeunternehmen vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2426; 
1994 I S. 2325), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Juni 2017 
(BGBl. I S. 1944) geändert worden ist, wird die Angabe „2020“ durch die 
Angabe „2024“ ersetzt.‘ 


4. Der bisherige Artikel 4 wird Artikel 5. 
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Berlin, den 28. Oktober 2020 


Der Finanzausschuss 


Katja Hessel 
Vorsitzende 


 
 


 
 


Dr. Carsten Brodesser 
Berichterstatter 


Ingrid Arndt-Brauer 
Berichterstatterin 


Frank Schäffler 
Berichterstatter 
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Bericht der Abgeordneten Dr. Carsten Brodesser, Ingrid Arndt-Brauer und Frank 
Schäffler 


A. Allgemeiner Teil 


I. Überweisung 


Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/21089 in seiner 173. Sitzung am 10. Septem-
ber 2020 dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Ausschuss für Inneres und Heimat zur 
Mitberatung überwiesen. 


II. Wesentlicher Inhalt der Vorlage 


Der Gesetzentwurf sieht insbesondere folgende Maßnahmen vor: 


– Ausdrückliche Regelung der Voraussetzungen der Steuerbarkeit in Fällen, in denen ein sog. Sondertatbe-
stand – z. B. Belegenheit eines Gebäudes – im Drittland verwirklicht ist, und Klarstellung der Nichtsteuer-
barkeit in Fällen, in denen ein Sondertatbestand nicht im Geltungsbereich des Versicherungsteuergesetzes 
verwirklicht wird, sondern in einem anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraums, 


– Einschränkung der Steuerbefreiung bei bestimmten Personenversicherungen auf Fälle, in denen die Versi-
cherung der Versorgung der natürlichen Person dient, bei der sich das versicherte Risiko realisiert, oder deren 
Angehöriger, 


– Regelung der Anwendbarkeit des ermäßigten Steuersatzes für die Seeschiffskaskoversicherung auch in Fäl-
len, in denen das abgesicherte Seeschiff nicht im deutschen Seeschiffsregister eingetragen ist, 


– Normierung einer grundsätzlichen Verpflichtung zur Steueranmeldung auf elektronischem Wege, um damit 
die Voraussetzungen für eine effektive Nutzung der technischen Möglichkeiten des IT-Verfahrens VERS-
Bund zu schaffen, 


– Regelung einer Einstandspflicht des Hauptbevollmächtigten von Lloyd’s, 


– „Wiederbelebung“ der VersStDV 1996 durch Aufnahme neuer Regelungen wie etwa der Definition von 
Begriffen des Versicherungsteuerrechts. 


Im Hinblick auf Artikel 3 wird mit der Änderung des BBesG ein Anwärtergrundbetrag für Anwärterinnen und 
Anwärter des einfachen Dienstes in die Anlage VIII des BBesG aufgenommen. 


III. Öffentliche Anhörung 


Der Finanzausschuss hat in seiner 101. Sitzung am 5. Oktober 2020 eine öffentliche Anhörung zu dem Gesetz-
entwurf auf Drucksache 19/21089 durchgeführt. Folgende Einzelsachverständige, Verbände und Institutionen 
hatten Gelegenheit zur Stellungnahme: 


1. Axer, Prof. Dr. Jochen, axis RECHTSANWÄLTE GmbH 


2. Bayerische Beamtenkrankenkasse AG 


3. Bundeszentralamt für Steuern 


4. Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 


5. Hummel, Prof. Dr. David  
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6. Troost, Daniel, BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 


7. Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. 


8. Verband Deutscher Reeder 


Das Ergebnis der öffentlichen Anhörung ist in die Ausschussberatungen eingegangen. Das Protokoll einschließ-
lich der eingereichten schriftlichen Stellungnahmen ist der Öffentlichkeit zugänglich. 


IV. Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses 


Der Ausschuss für Inneres und Heimat hat den Gesetzentwurf in seiner 106. Sitzung am 28. Oktober 2020 
beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen 
AfD, FDP und DIE LINKE. bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme. 


Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung hat sich in seiner 54. Sitzung am 9. September 2020 
mit dem Gesetzentwurf befasst. Eine Nachhaltigkeitsrelevanz des Gesetzentwurfs sei gegeben. Die Darstellung 
der Nachhaltigkeitsprüfung sei plausibel. Eine Prüfbitte sei daher nicht erforderlich. 


V. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 


Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/21089 in seiner 96. Sitzung am 16. September 
2020 erstmalig beraten und die Durchführung einer öffentlichen Anhörung beschlossen. Nach Durchführung der 
Anhörung am 5. Oktober 2020 hat der Finanzausschuss die Beratung des Gesetzentwurfs in seiner 102. Sitzung 
am 7. Oktober 2020 fortgesetzt und in seiner 104. Sitzung am 28. Oktober 2020 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der 
Fraktionen AfD, FDP und DIE LINKE. bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN An-
nahme des Gesetzentwurfs auf Drucksache 19/21089 in geänderter Fassung. 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD betonten, der Kerngedanke des Gesetzentwurfs sei es, dass 
Versicherungen auf den Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsfall sowie gegen Krankheit und Invalidität grundsätzlich 
steuerfrei bleiben sollten. Für den Fall, dass die Ansprüche aus der Versicherung nicht der Risikoperson oder 
einem Angehörigen im Sinne des § 15 Abgabenordnung bzw. § 7 Pflegezeitgesetz dienen sollten, solle hingegen 
zukünftig eine Steuerpflicht bestehen. Das solle insbesondere auf Sportinvaliditätsversicherungen mit Marktwert-
abdeckung und Schlüsselkraftversicherungen („Keyman-Police“) zutreffen, bei denen Spitzensportler zugunsten 
des Vereins oder Topmanager zugunsten von Unternehmen versichert werden sollen. Eine enumerative Aufzäh-
lung von steuerpflichtigen Versicherungen, wie es von vielen Seiten vorgeschlagen worden sei, sei aus steuersys-
tematischen Gründen nicht zweckdienlich gewesen. Daher sei im vorliegenden Gesetzentwurf eine abstrakte For-
mulierung gewählt worden.  


Die zahlreichen Kritikpunkte, die insbesondere in der öffentlichen Anhörung von Seiten der Versicherungswirt-
schaft geäußert worden seien, hätten die Koalitionsfraktionen zum Anlass genommen, gemeinsam beim Bundes-
ministerium der Finanzen (BMF) ein Erläuterungsschreiben anzufordern, mit dem alle wesentlichen Bedenken 
ausgeräumt würden. So werde beispielsweise im Entwurf für ein BMF-Schreiben klar geregelt, dass bestehende 
und unverändert fortgeführte Altverträge von den Neuregelungen nicht betroffen seien. Das BMF-Schreiben be-
inhalte zahlreiche praktische Beispiele und beantworte nach Auffassung der Koalitionsfraktionen die wesentli-
chen Fragen der Versicherungswirtschaft wie auch der Versichertenverbände. 


Für notwendige Anpassungen im Bearbeitungsprozess seien die Übergangsfristen um sechs Monate verlängert 
worden, sodass nur neu abgeschlossene Versicherungsverträge ab dem 1. Januar 2022 betroffen seien (Ände-
rungsantrag Nr. 1 der Koalitionsfraktionen). 


Ob eine Versicherungsteuerpflicht zukünftig nach Vertragsschluss bestehe, könne im Rahmen der Antragsauf-
nahme durch das Versicherungsunternehmen ermittelt werden. Eine fortlaufende und proaktive Überprüfungs-
pflicht der erstmals aufgenommenen Vertragsdaten durch das Versicherungsunternehmen bestehe hingegen nicht. 
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Weiterhin steuerfrei bleibe die so genannte Beihilfeablöseversicherung, die für viele Kommunen bedeutsam sei. 
Obwohl in diesem Fall nur die Kommune als Versicherungsnehmer die Versicherungsleistung beanspruchen 
könne, sei die Versicherung gemäß § 1 Absatz 6 Nummer 3 Versicherungsteuer-Durchführungsverordnung (Vers-
StDV) steuerbefreit, da eine gesetzliche Verpflichtung zur Leistung gegenüber der Risikoperson zugrunde liege. 
Ebenfalls steuerbefreit seien Vertragskonstellationen, in denen Versicherungsleistungen der Versorgung der Ri-
sikoperson dienten, aber nicht ihr selbst, sondern einem Treuhänder zufließen würden.  


Die von Seiten der deutschen Reeder vorgebrachten Bedenken zur so genannten Co-Assured-Problematik seien 
nach Auffassung der Koalitionsfraktionen mit der Auslegungshilfe des BMF vom Mai 2020 ausgeräumt worden. 


Die Koalitionsfraktionen kritisierten, dass die Aufwandsschätzung für die Wirtschaft in Höhe von 150 000 Euro 
nur die Kosten für die IT-Umstellung für die zukünftige elektronische Steueranmeldung der Versicherungsunter-
nehmen beinhalte. Alle Kosten für zusätzliche Geschäftsprozesse im Rahmen der zukünftigen Prüfungen, ob eine 
Steuerpflicht von Verträgen vorliege oder nicht, seien hingegen nicht ermittelt worden. Die Koalitionsfraktionen 
wünschten sich zukünftig praxisorientiertere Schätzungen. 


Die Fraktion der AfD betonte, sie halte an ihrer grundlegenden Kritik am Gesetzentwurf fest, die sie schon in 
der Beratung nach der öffentlichen Anhörung geäußert habe. Sie könne nach weiteren Fachgesprächen und Tref-
fen mit Vertretern der Versicherungswirtschaft nicht bestätigen, dass deren Bedenken beseitigt worden seien. Die 
Äußerungen der Koalitionsfraktionen seien Wunschdenken. Die Klarstellungen in einer Durchführungsverord-
nung und einem BMF-Schreiben, die die abstrakten Regelungen im Gesetzentwurf ergänzen sollen, würden zu 
mehr Rechtsunsicherheit führen und letztlich die Gerichte beschäftigen. Die Fraktion der AfD hätte gegenüber 
einer abstrakt offenen Formulierung eine enumerative Aufzählung im Gesetz für die bessere Lösung gehalten.  


Die Fraktion der AfD kritisiere, dass mit der „Risikoperson“ eine neue Rechtsfigur eingeführt werde, obwohl sich 
die bisherige Regelung der „versicherten Person“ in § 150 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) bewährt habe.  


Für den Bereich der betrieblichen Altersvorsorge sehe die Fraktion der AfD große Unklarheiten und Rechtsunsi-
cherheiten, da es hier häufig zu einem Auseinanderfallen von Versicherungsnehmer, Begünstigtem und sogar 
Beitragszahler komme. 


Auch die Erklärung, dass der genannte Erfüllungsaufwand von 150 000 Euro nur für die IT-Umsetzung anfalle, 
sei angesichts der heutigen durchschnittlichen IT-Kosten pro Stunde unrealistisch. Ein durchschnittliches mittel-
ständisches Versicherungsunternehmen werde allein einen Verwaltungsaufwand in dieser Höhe für die IT-Um-
stellung der einzelnen Versicherungssparten und Versicherungsprodukte zu tragen haben. Die Kosten für Schu-
lungen und Fachinformationen für die Versicherungswirtschaft und für Vermittler, Makler etc. blieben unberück-
sichtigt. Letztlich würden die zusätzlichen Kosten für die Versicherungswirtschaft auf die Versicherungsprodukte 
und damit auf die Versicherungsnehmer umgelegt. 


Schließlich befürchte die Fraktion der AfD auch Nachteile für die deutschen Reeder. 


Die Fraktion der FDP hielt den Gesetzentwurf für falsch und überflüssig. Nutzen und Ertrag stünden nicht in 
einem angemessenen Verhältnis zueinander. Die Schätzung des Erfüllungsaufwands der Wirtschaft von 150 000 
Euro sei unrealistisch, wie auch die öffentliche Anhörung deutlich gemacht habe. Die Versicherungsbranche gehe 
von 150 Millionen Euro aus. Dem würden Steuermehreinnahmen aus der Besteuerung etwa von Sportinvalidi-
tätsversicherungen und Filmausfallversicherungen in Höhe von sechs Millionen Euro gegenüberstehen. Diese 
Steuermehreinnahmen rechtfertigten nicht den mit den Neuregelungen einhergehenden Aufwand der Versiche-
rungsbranche, der auch aus der Schaffung neuer Rechtsbegriffe resultiere und für die Versicherungsbranche zu 
mehr Rechtsunsicherheit führe. 


Die Fraktion DIE LINKE. machte darauf aufmerksam, sie halte den Gesetzentwurf nicht für falsch. Er sei aber 
im Hinblick auf die Zielsetzung, nämlich die Einbeziehung von Versicherungen für Spitzensportler in die Versi-
cherungsteuerpflicht sowie zur Vereinfachung und Klarstellung von Begriffen, nicht gelungen. 


Sie kritisiere, dass wesentliche Begriffsdefinitionen und Voraussetzungen für die Steuerbefreiungen nicht im Ge-
setz, sondern in die VersStDV geregelt worden seien. Das Gleiche gelte für die Auslegungsvorschriften in einem 
BMF-Schreiben. Zwar sollten in einem Gesetz nur die grundlegenden Regelungen getroffen und auf Detailrege-
lungen verzichtet werden. Bei diesem Gesetzentwurf seien jedoch in großem Umfang auch grundlegende Rege-
lungen nicht im Gesetz getroffen worden. 
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Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN begrüßte grundsätzlich die Modernisierung des Versicherungsteu-
errechts. Sie unterstütze viele Neuregelungen wie den ermäßigten Steuersatz für Seeschiffskaskoversicherungen, 
die Regelung einer Einstandspflicht des Hauptbevollmächtigten von Llooyd’s oder die Einschränkung der Steu-
erbefreiung bei bestimmten Personenversicherungen. Die Erweiterung der Tatbestände in § 1 Absatz 2 VersStG 
sei grundsätzlich zu begrüßen. Allerdings hätte sich die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN einen Mechanis-
mus zur Vermeidung von Doppelbesteuerungen gewünscht.  


Sie teile die Kritik der Fraktion DIE LINKE., wonach der Gesetzentwurf handwerklich nicht gut gemacht sei. Die 
Definitionen zentraler Begriffe oder die Anzeigepflicht der Versicherungsnehmer fänden sich nicht im Gesetz, 
sondern seien in einer Durchführungsverordnung und einem BMF-Schreiben geregelt. Der Gesetzentwurf sorge 
entgegen seiner Zielsetzung nicht für mehr Rechtssicherheit. Darüber hinaus sehe man die parlamentarischen 
Rechte geschwächt, da die Verordnungen der Exekutive keine parlamentarische Beteiligung vorsehen würden. 


 


Vom Ausschuss angenommene Änderungsanträge 


Die vom Ausschuss angenommenen Änderungen am Gesetzentwurf auf Drucksache 19/21089 sind aus den Maß-
gaben in der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses ersichtlich. Die Begründungen der Änderungen finden 
sich in diesem Bericht unter „B. Besonderer Teil“. Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD brachten 
drei Änderungsanträge ein. 


 


Voten der Fraktionen: 


 


Änderungsantrag 1 der Koalitionsfraktionen („Stichtagsregelung“) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: FDP, DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 2 der Koalitionsfraktionen („Redaktionelle Änderung des § 10 VersStDV“) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: FDP 


 


Änderungsantrag 3 der Koalitionsfraktionen („Verlängerung des engagierten Ruhestands im Postnachfolgebe-
reich“) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, B90/GR 


Ablehnung: DIE LINKE. 


Enthaltung: FDP 
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B. Besonderer Teil 
Zu Nummer 1 


Zu Artikel 1 (Änderung des Versicherungsteuergesetzes) 


Zu Nummer 13 


§ 12 Absatz 3 Satz 1 und 2 


In § 12 Absatz 3 Satz 1 und 2 VersStG wird der Stichtag für neue Versicherungsverträge, auf die § 4 Absatz 1 
Nummer 5 b VersStG Anwendung findet, auf den 1. Januar 2022 bestimmt, um der Versicherungswirtschaft 
einen längeren Zeitraum für notwendige Umstellungen einzuräumen. 


 


Zu Nummer 2 


Zu Artikel 2 (Änderung der Versicherungsteuerdurchführungsverordnung) 


Zu Nummer 8 


§ 10 Satz 1 und 2 
Es handelt sich um rein redaktionelle Änderungen des § 10 VersStDV ohne Änderung des Regelungsinhalts. 


 


Zu Nummer 3 


Zu Artikel 4 – neu – (Änderung des Gesetzes zur Verbesserung der personellen Struktur beim Bundesei-
senbahnvermögen und in den Postnachfolgeunternehmen) 


§ 4 Absatz 1 Satzteil vor Nummer 1 


Die zurzeit bis zum 31. Dezember 2020 befristete Möglichkeit für die bei den Postnachfolgeunternehmen und bei 
der Bundesanstalt beschäftigten Beamtinnen und Beamten, sich ab dem vollendeten 55. Lebensjahr versorgungs-
abschlagsfrei in den engagierten Ruhestand versetzen zu lassen, wird bis Ende 2024 verlängert. 


 


Zu Nummer 4 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aus der Einfügung eines neuen Artikels 4. 


Berlin, den 28. Oktober 2020 


Dr. Carsten Brodesser 
Berichterstatter 


Ingrid Arndt-Brauer 
Berichterstatterin 


Frank Schäffler 
Berichterstatter 
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HAUSANSCHRIFT   Wilhelmstraße 97  
10117 Berlin  


TEL   +49 (0) 30 18 682-0  


E-MAIL 


DATUM 


poststelle@bmf.bund.de 
16. April 2020 


BETREFF   Konsultationsvereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Republik  Österreich vom 15. April 2020;  


  Besteuerung von  Grenzpendlern und Grenzgängern  
  ANLAGEN 1 


DOK 2020/0379571 
(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Im Hinblick auf die steuerliche Behandlung des Arbeitslohns von Grenzpendlern und 
Grenzgängern wurde mit der Republik Österreich am 15. April 2020 die in der Anlage 
beigefügte Konsultationsvereinbarung zum Abkommen vom 24. August 2000 zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen, 
zuletzt geändert durch das Protokoll vom 29. Dezember 2010, unterzeichnet. 


Die Konsultationsvereinbarung ist am 15. April 2020 in Kraft getreten und findet auf 
Arbeitstage im Zeitraum vom 11. März 2020 bis zum 30. April 2020 Anwendung. Die 
Konsultationsvereinbarung verlängert sich nach dem 30. April 2020 automatisch  
vom Ende eines Kalendermonats zum Ende des nächsten Kalendermonats, sofern sie nicht 
von der zuständigen Behörde eines der Vertragsstaaten mindestens eine Woche vor Beginn 
des jeweils folgenden Kalendermonats durch schriftliche Erklärung an die zuständige 
Behörde des anderen Vertragsstaats gekündigt wird.  


www.bundesfinanzministerium.de 
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Seite 2 Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 







Konsultationsvereinbarung 
zum Abkommen vom 24. August 2000 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 


der Republik Österreich zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der 


Steuern vom Einkommen und vom Vermögen betreffend die steuerliche Behandlung des 


Arbeitslohns von Arbeitnehmern im Homeoffice sowie Kurzarbeitergeld und 


Kurzarbeitsunterstützung  


 


Der Ausbruch der Covid-19-Pandemie fordert derzeit jede und jeden Einzelnen heraus. Von 


dem Anliegen geleitet, mit Umsicht und Bedacht entschiedene Maßnahmen zu ergreifen, um 


das Ausmaß der persönlichen Belastungen für alle grenzüberschreitend tätigen Arbeitnehmern 


möglichst gering zu halten, haben die zuständigen Behörden der Bundesrepublik Deutschland 


und der Republik Österreich, gestützt auf Artikel 25 Absatz 3 des Abkommens vom 24. August 


2000 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich zur Vermeidung 


der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen, 


zuletzt geändert durch das Protokoll vom 29. Dezember 2010 – im Folgenden als „Abkommen“ 


bezeichnet – im Hinblick auf die Anwendung des Artikels 15 Absatz 1 und die Auslegung des 


Artikels 15 Absatz 6 sowie des Artikels 18 Absatz 2 des Abkommens für die Besteuerung des 


Arbeitslohns von Arbeitnehmern Folgendes vereinbart: 


 


1. Anwendung des Artikels 15 Absatz 1 des Abkommens in Bezug auf Arbeitstage im 
Homeoffice 


 


(1) Im Hinblick auf die Anwendung des Artikels 15 Absatz 1 können Arbeitstage, für die 


Arbeitslohn bezogen wird und an denen Arbeitnehmer nur aufgrund der Maßnahmen zur 


Bekämpfung der Covid-19 Pandemie ihre Tätigkeit im Homeoffice ausüben, als in dem 


Vertragsstaat verbrachte Arbeitstage gelten, in dem die Arbeitnehmer ihre Tätigkeit ohne die 


Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19 Pandemie ausgeübt hätten. Dies gilt nicht für 


Arbeitstage, die unabhängig von diesen Maßnahmen im Homeoffice verbracht worden wären 


(z. B. auf Grund arbeitsvertraglicher Regelungen).  


 


(2) Macht der Arbeitnehmer durch Mitteilung an den Arbeitgeber und das zuständige 


Finanzamt des Ansässigkeitsstaats Gebrauch von dieser Regelung, sind die Umstände 


(insbesondere die Anzahl der Arbeitstage, an denen der Arbeitnehmer seine Tätigkeit aufgrund 


der Covid-19 Pandemie im Homeoffice ausgeübt hat) anhand von Aufzeichnungen der 


Arbeitnehmer unter Beibringung von Bestätigungen der Arbeitgeber offen zu legen. Der 


Arbeitnehmer erklärt sich im Wege dieser Mitteilungen automatisch damit einverstanden, dass 







der jeweilige Arbeitslohn in dem Vertragsstaat, in dem die Tätigkeit ohne die Maßnahmen zur 


Bekämpfung der Covid-19 Pandemie ausgeübt worden wäre, tatsächlich besteuert wird.  Sollten 


auf Grund dieser Aufzeichnungen oder anderer amtlicher Ermittlungen Umstände 


hervorkommen, welche die Voraussetzungen dieser Vereinbarung als nicht mehr erfüllt 


erscheinen lassen und somit das Besteuerungsrecht des Ansässigkeitsstaats auslösen könnten, 


so wird der andere Vertragsstaat den Ansässigkeitsstaat darüber im Wege des spontanen 


Informationsaustausches gemäß Artikel 26 des Abkommens in Kenntnis setzen. Die in Absatz 1 


dieser Vereinbarung vorgesehenen Rechtsfolgen treten nur ein, soweit der jeweilige 


Arbeitslohn, der auf die Arbeitstage im Homeoffice entfällt, von dem Vertragsstaat, in dem die 


Arbeitnehmer ihre Tätigkeit ohne die Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie 


ausgeübt hätten, tatsächlich besteuert wird. Die Einkünfte gelten als „tatsächlich besteuert“, 


wenn sie in die Bemessungsgrundlage einbezogen werden, anhand derer die Steuer berechnet 


wird.  


 


2. Anwendung des Artikels 15 Absatz 6 des Abkommens (Grenzgängerregelung) in Bezug 
auf Arbeitstage im Homeoffice 


 


(3) Im Hinblick auf die Auslegung des Artikels 15 Absatz 6 wird Randziffer 9 der 


Konsultationsvereinbarung vom 4./9. April 2019 zu Zweifelsfragen hinsichtlich der Auslegung 


der Grenzgängerregelung nach Artikel 15 Absatz 6 des deutsch-österreichischen 


Doppelbesteuerungsabkommens vom 24. August 2000 für den Zeitraum, in dem diese 


Vereinbarung in Kraft ist, folgendermaßen erweitert: „Abweichend davon gelten Arbeitstage, 


für die Arbeitslohn bezogen wird und an denen Grenzgänger nur aufgrund der Maßnahmen zur 


Bekämpfung der Covid-19 Pandemie ihre Tätigkeit im Homeoffice ausüben, nicht als Tage der 


Nichtrückkehr, sofern diese Arbeitstage nicht unabhängig von diesen Maßnahmen im 


Homeoffice verbracht worden wären (beispielsweise, weil Grenzgänger bereits lt. 


arbeitsvertraglicher Regelungen grundsätzlich im Homeoffice tätig sind).  


 


3. Anwendung des Artikels 18 Absatz 2 des Abkommens auf Kurzarbeitergeld und 
Kurzarbeitsunterstützung 
 


(4) Im Hinblick auf die Auslegung des Artikels 18 Absatz 2 besteht über diese 


Vereinbarung hinaus Einvernehmen darüber, dass auch das in Deutschland ausgezahlte 


Kurzarbeitergeld und die in Österreich ausgezahlte Kurzarbeitsunterstützung für entfallene 


Arbeitsstunden sowie ähnliche Zahlungen, die aufgrund der Maßnahmen zur Bekämpfung der 


Covid-19 Pandemie vom Arbeitgeber ausgezahlt und von staatlicher Seite eines der 







Vertragsstaaten erstattet werden, als Bezüge aus der gesetzlichen Sozialversicherung des 


jeweiligen Staates im Sinne von Artikel 18 Absatz 2 des Abkommens zu qualifizieren sind.  


 
4. Anwendung und Inkrafttreten 


 


(5) Die Vereinbarung findet Anwendung auf Arbeitstage im Zeitraum vom 11. März 2020 


bis zum 30. April 2020 und verlängert sich ab dem 30. April 2020 automatisch vom Ende eines 


Kalendermonats zum Ende des nächsten Kalendermonats, sofern sie nicht von der zuständigen 


Behörde eines der Vertragsstaaten mindestens eine Woche vor Beginn des jeweils folgenden 


Kalendermonats durch schriftliche Erklärung an die andere zuständige Behörde des anderen 


Vertragsstaats gekündigt wird. 


 


(6) Diese Vereinbarung tritt am Tage nach der Unterzeichnung in Kraft. Sie kann einseitig 


von der zuständigen Behörde eines Vertragsstaats mit schriftlicher Erklärung gegenüber der 


zuständigen Behörde des anderen Vertragsstaats gekündigt werden.  


 


 


 


Für die  Für die  
Bundesrepublik Deutschland Republik Österreich  
 












 


Postanschr ift Ber lin: Bundesministeriu m der Finanzen, 11016 Berlin  


 
 


 


   
 


  


     
      
 


      
 


 
 


  
 


 
 


 
 


  
  


 


   
 


     


     
      


     


     
     


   
 


   
    


  
    


 
 


      
   


   


  
   


   
 


 
 


   


 
   


  


 


POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 


 Nur per E-Mail  


Oberste Finanzbehörden 
der Länder 


nachrichtlich: 


Bundeszentralamt für Steuern 


Bundesfinanzakademie im 
Bundesministerium der Finanzen 


HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 


TEL +49 (0) 30 18 682-0 


E-MAIL poststelle@bmf.bund.de 
DATUM 30. Oktober 2020 


BETREFF Konsultationsvereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der
Republik Österreich vom 27. Oktober 2020; 
Steuerliche Behandlung des Arbeitslohns von Arbeitnehmern sowie 
von im öffentlichen Dienst Beschäftigten im Homeoffice sowie Kurzarbeitergeld und 
Kurzarbeitsunterstützung 


ANLAGEN 1 
GZ   IV B 3  - S 1301-AUT/20/10002 :001  


DOK 2020/1109125 
(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Im Hinblick auf die steuerliche Behandlung des Arbeitslohns von Arbeitnehmern sowie von 
im öffentlichen Dienst Beschäftigten im Homeoffice sowie Kurzarbeitergeld und Kurzarbeits-
unterstützung wurde mit der Republik Österreich am 27. Oktober 2020 die in der Anlage 
beigefügte Konsultationsvereinbarung zum Abkommen vom 24. August 2000 zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen unterzeichnet. 
Sie erweitert die in der Konsultationsvereinbarung vom 15. April 2020 getroffenen 
Vereinbarungen auf Beschäftigte des öffentlichen Dienstes. Zudem wurde vereinbart, dass die 
Konsultationsvereinbarung bis mindestens Ende 2020 gilt. 


Die Konsultationsvereinbarung ist am 28. Oktober 2020 in Kraft getreten und findet auf 
Arbeitstage im Zeitraum vom 11. März 2020 bis nunmehr zum 31. Dezember 2020 
Anwendung. Die Konsultationsvereinbarung verlängert sich nach dem 31. Dezember 2020 
automatisch vom Ende eines Kalendermonats zum Ende des nächsten Kalendermonats, sofern 


www.bundesfinanzministerium.de 
www.eu2020finance.de 
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Seite 2 sie nicht von der zuständigen Behörde eines der Vertragsstaaten mindestens eine Woche vor 
Beginn des jeweils folgenden Kalendermonats durch schriftliche Erklärung an die zuständige 
Behörde des anderen Vertragsstaats gekündigt wird.  


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 







Konsultationsvereinbarung 
zum Abkommen vom 24. August 2000 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 


der Republik Österreich zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der 


Steuern vom Einkommen und vom Vermögen betreffend die steuerliche Behandlung des 


Arbeitslohns von Arbeitnehmern sowie von im öffentlichen Dienst Beschäftigten im 


Homeoffice sowie Kurzarbeitergeld und Kurzarbeitsunterstützung  


 


Der Ausbruch der Covid-19-Pandemie fordert derzeit jede und jeden Einzelnen heraus. Von 


dem Anliegen geleitet, mit Umsicht und Bedacht entschiedene Maßnahmen zu ergreifen, um 


das Ausmaß der persönlichen Belastungen für alle grenzüberschreitend tätigen Arbeitnehmern 


möglichst gering zu halten, haben die zuständigen Behörden der Bundesrepublik Deutschland 


und der Republik Österreich, gestützt auf Artikel 25 Absatz 3 des Abkommens vom 24. August 


2000 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich zur Vermeidung 


der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen, 


zuletzt geändert durch das Protokoll vom 29. Dezember 2010 – im Folgenden als „Abkommen“ 


bezeichnet – im Hinblick auf die Anwendung des Artikels 15 Absatz 1 und die Auslegung des 


Artikels 15 Absatz 6 sowie des Artikels 18 Absatz 2 des Abkommens für die Besteuerung des 


Arbeitslohns von Arbeitnehmern und im Hinblick auf die Anwendung des Artikels 19 Absatz 1 


für die Besteuerung von im öffentlichen Dienst Beschäftigten Folgendes vereinbart: 


 


1. Anwendung des Artikels 15 Absatz 1 des Abkommens in Bezug auf Arbeitstage im 
Homeoffice 


 


(1) Im Hinblick auf die Anwendung des Artikels 15 Absatz 1 können Arbeitstage, für die 


Arbeitslohn bezogen wird und an denen Arbeitnehmer nur aufgrund der Maßnahmen zur 


Bekämpfung der Covid-19 Pandemie ihre Tätigkeit im Homeoffice ausüben, als in dem 


Vertragsstaat verbrachte Arbeitstage gelten, in dem die Arbeitnehmer ihre Tätigkeit ohne die 


Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19 Pandemie ausgeübt hätten. Dies gilt nicht für 


Arbeitstage, die unabhängig von diesen Maßnahmen im Homeoffice verbracht worden wären 


(z. B. auf Grund arbeitsvertraglicher Regelungen).  


 


(2) Macht der Arbeitnehmer durch Mitteilung an den Arbeitgeber und das zuständige 


Finanzamt des Ansässigkeitsstaats Gebrauch von dieser Regelung, sind die Umstände 


(insbesondere die Anzahl der Arbeitstage, an denen der Arbeitnehmer seine Tätigkeit aufgrund 


der Covid-19 Pandemie im Homeoffice ausgeübt hat) anhand von Aufzeichnungen der 


Arbeitnehmer unter Beibringung von Bestätigungen der Arbeitgeber offen zu legen. Der 







Arbeitnehmer erklärt sich im Wege dieser Mitteilungen automatisch damit einverstanden, dass 


der jeweilige Arbeitslohn in dem Vertragsstaat, in dem die Tätigkeit ohne die Maßnahmen zur 


Bekämpfung der Covid-19 Pandemie ausgeübt worden wäre, tatsächlich besteuert wird.  Sollten 


auf Grund dieser Aufzeichnungen oder anderer amtlicher Ermittlungen Umstände 


hervorkommen, welche die Voraussetzungen dieser Vereinbarung als nicht mehr erfüllt 


erscheinen lassen und somit das Besteuerungsrecht des Ansässigkeitsstaats auslösen könnten, 


so wird der andere Vertragsstaat den Ansässigkeitsstaat darüber im Wege des spontanen 


Informationsaustausches gemäß Artikel 26 des Abkommens in Kenntnis setzen. Die in 


Textziffer 1 dieser Vereinbarung vorgesehenen Rechtsfolgen treten nur ein, soweit der 


jeweilige Arbeitslohn, der auf die Arbeitstage im Homeoffice entfällt, von dem Vertragsstaat, 


in dem die Arbeitnehmer ihre Tätigkeit ohne die Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-


Pandemie ausgeübt hätten, tatsächlich besteuert wird. Die Einkünfte gelten als „tatsächlich 


besteuert“, wenn sie in die Bemessungsgrundlage einbezogen werden, anhand derer die Steuer 


berechnet wird.  


 


2. Anwendung des Artikels 15 Absatz 6 des Abkommens (Grenzgängerregelung) in Bezug 
auf Arbeitstage im Homeoffice 


 


(3) Im Hinblick auf die Auslegung des Artikels 15 Absatz 6 wird Randziffer 9 der 


Konsultationsvereinbarung vom 4./9. April 2019 zu Zweifelsfragen hinsichtlich der Auslegung 


der Grenzgängerregelung nach Artikel 15 Absatz 6 des deutsch-österreichischen 


Doppelbesteuerungsabkommens vom 24. August 2000 für den Zeitraum, in dem diese 


Vereinbarung in Kraft ist, folgendermaßen erweitert: „Abweichend davon gelten Arbeitstage, 


für die Arbeitslohn bezogen wird und an denen Grenzgänger nur aufgrund der Maßnahmen zur 


Bekämpfung der Covid-19 Pandemie ihre Tätigkeit im Homeoffice ausüben, nicht als Tage der 


Nichtrückkehr, sofern diese Arbeitstage nicht unabhängig von diesen Maßnahmen im 


Homeoffice verbracht worden wären (beispielsweise, weil Grenzgänger bereits lt. 


arbeitsvertraglicher Regelungen grundsätzlich im Homeoffice tätig sind).  


 


3. Anwendung des Artikels 18 Absatz 2 des Abkommens auf Kurzarbeitergeld und 
Kurzarbeitsunterstützung 
 


(4) Im Hinblick auf die Auslegung des Artikels 18 Absatz 2 besteht über diese 


Vereinbarung hinaus Einvernehmen darüber, dass auch das in Deutschland ausgezahlte 


Kurzarbeitergeld und die in Österreich ausgezahlte Kurzarbeitsunterstützung für entfallene 


Arbeitsstunden sowie ähnliche Zahlungen, die aufgrund der Maßnahmen zur Bekämpfung der 







Covid-19 Pandemie vom Arbeitgeber ausgezahlt und von staatlicher Seite eines der 


Vertragsstaaten erstattet werden, als Bezüge aus der gesetzlichen Sozialversicherung des 


jeweiligen Staates im Sinne von Artikel 18 Absatz 2 des Abkommens zu qualifizieren sind.  


 
4. Anwendung des Artikels 19 Absatz 1 des Abkommens in Bezug auf Arbeitstage im 


Homeoffice 


 


(5) Die in Textziffer 1 dieser Vereinbarung beschriebene Fiktion gilt entsprechend für 


Vergütungen nach Artikel 19 Absatz 1 des Abkommens. Die in Textziffer 2 enthaltenen 


Ausführungen gelten entsprechend.  


 
 
5. Anwendung und Inkrafttreten 


 


(6) Die Vereinbarung findet Anwendung auf Arbeitstage im Zeitraum vom 11. März 2020 


bis zum 31. Dezember 2020 und verlängert sich ab dem 31. Dezember 2020 automatisch vom 


Ende eines Kalendermonats zum Ende des nächsten Kalendermonats, sofern sie nicht von der 


zuständigen Behörde eines der Vertragsstaaten mindestens eine Woche vor Beginn des jeweils 


folgenden Kalendermonats durch schriftliche Erklärung an die andere zuständige Behörde des 


anderen Vertragsstaats gekündigt wird. 


 


(7) Diese Vereinbarung tritt am Tage nach der Unterzeichnung in Kraft. Sie kann einseitig 


von der zuständigen Behörde eines Vertragsstaats mit schriftlicher Erklärung gegenüber der 


zuständigen Behörde des anderen Vertragsstaats gekündigt werden.  


 


(8) Mit Inkrafttreten dieser Vereinbarung tritt die Vereinbarung vom 15. April 2020 zum 


Abkommen vom 24. August 2000 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik 


Österreich zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom 


Einkommen und vom Vermögen betreffend die steuerliche Behandlung des Arbeitslohns von 


Arbeitnehmern im Homeoffice sowie Kurzarbeitergeld und Kurzarbeitsunterstützung außer 


Kraft. 


 


 


Für die  Für die  
Bundesrepublik Deutschland Republik Österreich  
Silke Bruns Sabine Schmidjell-Dommes 
27.10.2020 












Postanschr ift Ber lin: Bundesministeriu m der Finanzen, 11016 Berlin  


    


  
 


  
 


  
 


 
 


 


 
 


    


 


  


   


 


 


   


  


 


  


   


   


  


  


POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 


HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 


TEL +49 (0) 30 18 682-0 


E-MAIL


poststelle@bmf.bund.de 
DATUM 9. April 2020


Nur per  E-Mail  


Oberste Finanzbehörden 
der Länder 


BETREFF  Abmilderung der  zusätzlichen Belastungen durch die  Corona-Krise für Arbeitnehmer;  
Steuerbefreiung für Beihilfen und Unterstützungen 


GZ IV C 5 - S 2342/20/10009 :001 
DOK 2020/0337215 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt für Beihilfen und Unter-


stützungen während der Corona-Krise Folgendes: 


Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern in der Zeit vom 1. März bis zum 31. Dezember 


2020 aufgrund der Corona-Krise Beihilfen und Unterstützungen bis zu einem Betrag von 


1.500 Euro nach § 3 Nummer 11 EStG steuerfrei in Form von Zuschüssen und Sachbezügen 


gewähren. Voraussetzung ist, dass diese zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 


geleistet werden. Die in R 3.11 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 bis 3 der Lohnsteuer-Richtlinien 


(LStR) genannten Voraussetzungen brauchen nicht vorzuliegen. 


Aufgrund der gesamtgesellschaftlichen Betroffenheit durch die Corona-Krise kann allgemein 


unterstellt werden, dass ein die Beihilfe und Unterstützung rechtfertigender Anlass im Sinne 


des R 3.11 Absatz 2 Satz 1 LStR vorliegt. Arbeitgeberseitig geleistete Zuschüsse zum Kurz-


arbeitergeld fallen nicht unter diese Steuerbefreiung. Auch Zuschüsse, die der Arbeitgeber als 


Ausgleich zum Kurzarbeitergeld wegen Überschreitens der Beitragsbemessungsgrenze leistet, 


fallen weder unter die vorstehende Steuerbefreiung noch unter § 3 Nummer 2 Buchstabe a 


EStG. 


Die steuerfreien Leistungen sind im Lohnkonto aufzuzeichnen. Andere Steuerbefreiungen, 


Bewertungsvergünstigungen oder Pauschalbesteuerungsmöglichkeiten (wie z. B. § 3 Num-


mer 34a, § 8 Absatz 2 Satz 11, § 8 Absatz 3 Satz 2 EStG) bleiben hiervon unberührt und kön-


www.bundesfinanzministerium.de 
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 Seite 2 nen neben der hier aufgeführten Steuerfreiheit nach § 3 Nummer 11 EStG in Anspruch ge-


nommen werden. 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 












 


Postanschr ift Ber lin: Bundesministeriu m der Finanzen, 11016 Berlin  


 
 


 


   
 


  


     
      
 


      
 


 
 


  
 


 
 


 
 


   
 


     


     
      


      


     
     


   
 


   
   


 
          


        
   


  
   


   
  


  
 


 
   


  
 


 
 


                                                 
       


 
    


POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 


 Nur per E-Mail  


Oberste Finanzbehörden 
der Länder 


nachrichtlich: 


Bundeszentralamt für Steuern 


HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 


TEL +49 (0) 30 18 682-0 


E-MAIL poststelle@bmf.bund.de 
DATUM 26. Oktober 2020 


BETREFF Abmilderung der zusätzlichen Belastungen durch die Corona-Krise für Arbeitnehmer, 
Steuerbefreiung für Beihilfen und Unterstützungen; 
Neufassung des BMF-Schreibens vom 9. April 2020 - BStBl I S. 503 -


GZ IV C 5 - S 2342/20/10012 :003 
DOK 2020/1086009 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder wird das BMF-Schreiben vom 
9. April 2020 (BStBl I S. 503) nach Einfügung des § 3 Nummer 11a in das Einkommen-
steuergesetz mit dem Corona-Steuerhilfegesetz vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1385) wie folgt 
neu gefasst: 


Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern in der Zeit vom 1. März bis zum 31. Dezember 20201 


aufgrund der Corona-Krise Beihilfen und Unterstützungen bis zu einem Betrag von 1.500 Euro 
nach § 3 Nummer 11a EStG steuerfrei in Form von Zuschüssen und Sachbezügen gewähren. 
Voraussetzung ist, dass die Beihilfen und Unterstützungen zur Abmilderung der zusätzlichen 
Belastungen durch die Corona-Krise und zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 
geleistet werden. 


Die steuerfreien Leistungen sind im Lohnkonto aufzuzeichnen.  


1 Über eine Verlängerung des Begünstigungszeitraumes bis zum 31. Januar 2021 hat der Gesetzgeber noch nicht 
abschließend entschieden (siehe insbesondere Jahressteuergesetz 2020 Stellungnahme des Bundesrates zum 
Regierungsentwurf – BR-Drs. 503/20 (Beschluss)) 
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Seite 2 § 3 Nummer 11a EStG ist gegenüber § 3 Nummer 11 EStG „lex-specialis“ und hat damit Vor-
rang. Andere Steuerbefreiungen, Bewertungsvergünstigungen oder Pauschalbesteuerungs-
möglichkeiten (wie z. B. § 3 Nummer 34a, § 8 Absatz 2 Satz 11, § 8 Absatz 3 Satz 2 EStG) 
bleiben hiervon unberührt und können neben der hier aufgeführten Steuerfreiheit nach § 3 
Nummer 11a EStG in Anspruch genommen werden.  


Arbeitgeberseitig geleistete Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld sind nach § 3 Nummer 28a 
EStG in der Fassung des Corona-Steuerhilfegesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. IS. 1385) 
unter Berücksichtigung der Beitragsbemessungsgrenze (in der Rentenversicherung - West 
oder Ost) begünstigt und fallen grundsätzlich nicht unter die Steuerbefreiung nach § 3 
Nummer 11a EStG. Zuschüsse, die der Arbeitgeber als Ausgleich zum Kurzarbeitergeld 
wegen Überschreitens der Beitragsbemessungsgrenze (in der Rentenversicherung - West oder 
Ost) leistet, fallen weder unter die Steuerbefreiungen des § 3 Nummer 11, Nummer 11a noch 
unter § 3 Nummer 2 Buchstabe a EStG. 


Dieses Schreiben ersetzt das BMF-Schreiben vom 9. April 2020 – BStBl I S. 503 –. Es wird im 
Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 












 


Postanschr ift Ber lin: Bundesministeriu m der Finanzen, 11016 Berlin  


 
 


 


   
 


  


     
      
 


      
  


 
 


 
 


 
 


 
 


   
 


     


     
     


     


     
     


   
  


  
   


   
 


   


  
   


  
 


 
   


 
    


 
 


  
 


  
   


  
   


  
  


  
    


  
  


  


POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 


Nur per E-Mail  


Oberste Finanzbehörden 
der Länder 


nachrichtlich: 


Bundeszentralamt für Steuern 


HAUSANSCHRIFT 


TEL 


Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 
+49 (0) 30 18 682-0 


E-MAIL 


DATUM 


poststelle@bmf.bund.de 
28. Oktober 2020 


- E-Mail-Verteiler U 1 -
-E-Mail-Verteiler U 2 -


BETREFF   Änderung zu Abschnitt 18e.1. des Umsatzsteueranwendungserlasses („Bestätigung  
einer ausländischen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer“);  
Nachweisführung im Bestätigungsverfahren (§ 18e UStG)  


  GZ   III C 5  - S 7427-d/19/10001 :001  
DOK 2020/1044418 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


I. Änderung des Anwendungserlasses 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder wird der Umsatzsteuer-Anwendungserlasses (UStAE) vom 1. Oktober 2010, BStBl I 
S. 864, der zuletzt durch das BMF-Schreiben vom 9. Oktober 2020 
- III C 5 - S 7140/19/10002 :007 (2020/1027480) -, BStBl I S. xxx, geändert worden ist, in 
Abschnitt 18e.1 wie folgt geändert: 


1. In Absatz 2 werden die Sätze 3 bis 5 wie folgt gefasst: 


„3Bei Anfragen zu einzelnen USt-IdNrn. ist der Nachweis der durchgeführten 
qualifizierten Bestätigungsanfrage durch die Aufbewahrung des Ausdrucks oder die 
Übernahme des vom BZSt übermittelten Ergebnisses in einem allgemein üblichen 
Format oder als Screenshot in das System des Unternehmens zu führen. 4Bei der 
Durchführung gleichzeitiger Anfragen zu mehreren USt-IdNrn. über die vom BZSt zu 
diesem Zweck angebotene Schnittstelle kann die vom BZSt übermittelte elektronische 
Antwort in Form eines Datensatzes unmittelbar in das System des Unternehmens 
eingebunden und ausgewertet werden. 5In diesen Fällen ist der Nachweis einer 
durchgeführten qualifizierten Anfrage einer USt-IdNr. über den vom BZSt empfangenen
Datensatz zu führen.“ 


www.bundesfinanzministerium.de 
www.eu2020finance.de 
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2. Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 


„(5) Erfolgt eine Anfrage telefonisch, teilt das BZSt das Ergebnis der 
Bestätigungsanfrage grundsätzlich schriftlich mit.“ 


II. Anwendung 


Die Grundsätze dieses Schreibens sind erstmals auf Bestätigungsanfragen anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 2020 an das BZSt gestellt werden. 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 












Urteil vom 13. August 2020, VI R 1/17 
Arbeitslohn: Zahlung von Verwarnungsgeldern


ECLI:DE:BFH:2020:U.130820.VIR1.17.0


BFH VI. Senat


EStG § 19 Abs 1 S 1 Nr 1 , EStG § 19 Abs 1 S 2 , EStG § 40 Abs 1 S 1 Nr 1 , OWiG § 56 , EStG VZ 2014 


vorgehend FG Düsseldorf, 04. November 2016, Az: 1 K 2470/14 L


Leitsätze


Der Arbeitgeber als Halter eines Kfz leistet die Zahlung eines Verwarnungsgeldes wegen einer ihm gemäß § 56 Abs. 1 Satz 
1 OWiG erteilten Verwarnung auf eine eigene Schuld. Die Zahlung führt daher nicht zu Arbeitslohn des die 
Ordnungswidrigkeit begehenden Arbeitnehmers.


Tenor


Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf vom 04.11.2016 - 1 K 2470/14 L aufgehoben.


Die Sache wird an das Finanzgericht Düsseldorf zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen.


Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens übertragen.


Tatbestand


I.


1 Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) ist ein Unternehmen der im Logistikbereich tätigen A-Gruppe. Als 
Tochterunternehmen der A-Gruppe betreibt sie in der Bundesrepublik Deutschland einen Paketzustelldienst im 
gesamten Bundesgebiet.


2 Die von der Klägerin als Arbeitnehmer beschäftigten Fahrer haben die Aufgabe, Pakete unmittelbar bei den Kunden 
der Klägerin abzuholen oder den Kunden Pakete zuzustellen. Um eine möglichst schnelle Zustellung zu 
gewährleisten, halten die Fahrer mit ihren Fahrzeugen in unmittelbarer Nähe zu den Kunden. Insbesondere in 
Innenstädten ist dies jedoch mit den zur Verfügung stehenden Parkmöglichkeiten in straßenverkehrsrechtlich 
zulässiger Weise nicht immer möglich.


3 In mehreren Städten hat die Klägerin daher bei den zuständigen Behörden Ausnahmegenehmigungen nach § 46 der 
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) beantragt, die ein kurzfristiges Halten zum Be- und Entladen in ansonsten nicht 
freigegebenen Bereichen wie Halteverbots- oder Fußgängerzonen unter bestimmten Auflagen (beispielsweise Abstand 
von 10 m zu Signalanlagen, keine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer) gestatten. Die Genehmigungen sind 
kostenpflichtig, gelten nur für ein bestimmtes Fahrzeug und werden für ein Jahr erteilt.


4 Ist eine Ausnahmegenehmigung nicht erhältlich, wird es zur Gewährleistung eines reibungslosen Betriebsablaufs und 
im Interesse der Kunden im Einzelfall hingenommen, dass die Fahrer ihre Fahrzeuge auch in Halteverbotsbereichen 
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oder Fußgängerzonen kurzfristig anhalten und hierfür gemäß § 56 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) 
dann gegebenenfalls Verwarnungsgelder erhoben werden.


5 Die Verwarnungsgelder werden teilweise direkt von der Klägerin als Halterin der Fahrzeuge erhoben (ihr gegenüber 
"festgesetzt"). Zum Begleichen  des Verwarnungsgeldes ist in diesem Fall ein Überweisungsvordruck beigefügt und ein 
Zahlungsziel von einer Woche bestimmt. In anderen Fällen werden der Klägerin als Halterin ein Zeugenfragebogen 
und ein Überweisungsvordruck übersandt, mit der Aufforderung zur Vermeidung weiterer Ermittlungen die 
Personalien des Fahrers mitzuteilen oder das Verwarnungsgeld innerhalb von einer Woche zu entrichten. In beiden 
Varianten leistet die Klägerin die Verwarnungsgelder innerhalb der gesetzten Wochenfrist.


6 Die Klägerin entrichtet aber nur die Verwarnungsgelder, die auf den vorgenannten Verkehrsverstößen ihrer Fahrer 
beruhen. Verwarnungs- oder Bußgelder für andere Verstöße ihrer Fahrer gegen die StVO (wie etwa überhöhte 
Geschwindigkeit) trägt sie nicht. Mitarbeiter, die einen Firmenwagen nutzen und nicht im Zustelldienst tätig sind, 
müssen Verwarnungs- und Bußgelder für alle Verkehrsverstöße selbst tragen.


7 Auf der Grundlage des Senatsurteils vom 07.07.2004 - VI R 29/00 (BFHE 208, 104, BStBl II 2005, 367) zog die Klägerin 
in der Vergangenheit aus der Zahlung der Verwarnungsgelder keine lohnsteuerlichen Konsequenzen.


8 Nach Ergehen des Senatsurteils vom 14.11.2013 - VI R 36/12 (BFHE 243, 520, BStBl II 2014, 278) gelangte der 
Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) zu der Auffassung, die Zahlung der auf den Parkverstößen der 
Fahrer beruhenden Verwarnungsgelder führe bei diesen nunmehr zu lohnsteuerpflichtigem Arbeitslohn. Die Klägerin 
meldete daher in der Lohnsteuer-Anmeldung für April 2014 für diesen Sachverhalt Lohnsteuer in Höhe von 1.925,96 € 
sowie darauf entfallende Annexsteuern (Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer) in Höhe von 240,72 € an.


9 Der hiergegen gerichtete Einspruch der Klägerin blieb erfolglos. Der im Anschluss erhobenen Klage gab das 
Finanzgericht (FG) aus den in Entscheidungen der Finanzgerichte 2017, 315 veröffentlichten Gründen statt.


10 Mit der Revision rügt das FA die Verletzung materiellen Rechts.


11 Es beantragt,
das FG-Urteil aufzuheben und die Klage abzuweisen.


12 Die Klägerin beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


II.


13 Die Revision des FA ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der 
Rechtssache an das FG zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der 
Finanzgerichtsordnung --FGO--). Auf Grundlage der getroffenen Feststellungen kann der erkennende Senat nicht 
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abschließend prüfen, ob das FG zu Recht davon ausgegangen ist, es fehle am Zufluss eines geldwerten Vorteils bei 
den Arbeitnehmern der Klägerin.


14 1. Gemäß § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG) kann das Betriebsstättenfinanzamt auf 
Antrag des Arbeitgebers zulassen, dass die Lohnsteuer mit einem unter Berücksichtigung der Vorschriften des § 38a 
EStG zu ermittelnden Pauschsteuersatz erhoben wird, soweit von dem Arbeitgeber sonstige Bezüge in einer größeren 
Zahl von Fällen gewährt werden.


15 Die pauschale Lohnsteuer ist eine von der Steuer des Arbeitnehmers abgeleitete Steuer, die dem Grunde nach durch 
eine Tatbestandsverwirklichung des Arbeitnehmers entsteht (Senatsurteil vom 06.05.1994 - VI R 47/93, BFHE 174, 
363, BStBl II 1994, 715). Die Übernahme der pauschalen Lohnsteuer durch den Arbeitgeber setzt mithin voraus, dass 
für den Arbeitnehmer eine in Geldeswert bestehende Einnahme i.S. des § 19 EStG vorliegt (Senatsurteil vom 
03.07.2019 - VI R 36/17, BFHE 265, 239, Rz 12).


16 2. Zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit gehören gemäß § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG --neben Gehältern 
und Löhnen-- auch andere Bezüge und Vorteile, die "für" eine Beschäftigung im öffentlichen oder privaten Dienst 
gewährt werden, unabhängig davon, ob ein Rechtsanspruch auf sie besteht und ob es sich um laufende oder um 
einmalige Bezüge handelt (§ 19 Abs. 1 Satz 2 EStG).


17 a) Diese Bezüge oder Vorteile gelten dann als für eine Beschäftigung gewährt, wenn sie durch das individuelle 
Dienstverhältnis veranlasst sind, ohne dass ihnen eine Gegenleistung für eine konkrete (einzelne) Dienstleistung des 
Arbeitnehmers zugrunde liegen muss. Eine Veranlassung durch das individuelle Dienstverhältnis ist vielmehr zu 
bejahen, wenn der Vorteil nur deshalb gewährt wird, weil der Zuwendungsempfänger Arbeitnehmer des Arbeitgebers 
ist, die Einnahmen dem Empfänger also mit Rücksicht auf das Dienstverhältnis zufließen und sich als Ertrag der 
nichtselbständigen Arbeit darstellen, wenn sich die Leistung des Arbeitgebers also im weitesten Sinne als 
Gegenleistung für das Zurverfügungstellen der individuellen Arbeitskraft des Arbeitnehmers erweist (ständige 
Rechtsprechung, z.B. Senatsurteile in BFHE 208, 104, BStBl II 2005, 367; vom 07.05.2014 - VI R 73/12, BFHE 245, 
230, BStBl II 2014, 904, Rz 15; vom 19.11.2015 - VI R 74/14, BFHE 252, 129, BStBl II 2016, 303, Rz 10, und in BFHE 
265, 239, Rz 14).


18 Auch der Erlass einer Forderung (§ 397 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs --BGB--), die dem Arbeitgeber gegen 
den Arbeitnehmer zusteht, kann Arbeitslohn i.S. des § 19 Abs. 1 Satz 1 EStG darstellen (Senatsurteile vom 
27.03.1992 - VI R 145/89, BFHE 168, 99, BStBl II 1992, 837, und vom 24.05.2007 - VI R 73/05, BFHE 218, 180, 
BStBl II 2007, 766).


19 b) Nach diesen Rechtsgrundsätzen ist das FG zunächst zutreffend davon ausgegangen, den Arbeitnehmern der 
Klägerin sei nicht schon deshalb Arbeitslohn zugeflossen, weil die Klägerin die Verwarnungsgelder i.S. des § 56 
OWiG an die zuständige Verwaltungsbehörde gezahlt hat.


20 aa) Nach den nicht mit Verfahrensrügen angegriffenen und den Senat daher bindenden Feststellungen des FG (§ 118 
Abs. 2 FGO) sind die Verwaltungsbehörden im Hinblick auf die streitgegenständlichen, von den Fahrern begangenen 
Parkverstöße jeweils an die Klägerin als Halterin des maßgeblichen Zustellfahrzeugs herangetreten. Dabei wurde ihr 
entweder im Rahmen einer schriftlichen Verwarnung mit Verwarnungsgeld und Anhörung selbst vorgeworfen, als 
Halterin den betreffenden Parkverstoß begangen zu haben, oder ihr wurde ein Zeugenfragebogen mit einem 
Überweisungsvordruck und der Aufforderung übersandt, den verantwortlichen Fahrzeugführer zu benennen oder das 
Verwarnungsgeld innerhalb einer Woche zu entrichten.
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21 bb) Die darauf basierende Würdigung des FG, die Klägerin habe mit den hierauf geleisteten Zahlungen eine eigene 
Verbindlichkeit erfüllt, ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden.


22 (1) Das Wesen des Verwarnungsverfahrens besteht darin, dass das Fehlverhalten bei einer geringfügigen 
Ordnungswidrigkeit mit der Verwarnung nur vorgehalten wird, ohne darüber zu entscheiden (Gürtler in Göhler, OWiG, 
17. Aufl., Vor § 56 Rz 4). Das Verfahren will die Durchführung eines Bußgeldverfahrens mit einer förmlichen 
Entscheidung "im äußersten Bagatellbereich" ersparen und eine geringfügige präventive Maßnahme genügen lassen, 
sofern der Betroffene sich einsichtig zeigt und von sich aus daran mitwirkt, d.h. die Verwarnung durch Zahlung 
wirksam werden lässt (Gürtler in Göhler, a.a.O., Vor § 56 Rz 5). Insoweit ist die Verwarnung mit Verwarnungsgeld ein 
mitwirkungsbedürftiger Verwaltungsakt aus Anlass einer Ordnungswidrigkeit, die auf dem Einverständnis (d.h. der 
Selbstunterwerfung) des Betroffenen mit einer geringen präventiven Maßnahme in einem zusätzlichen 
Vorschaltverfahren beruht, das dann die Verfolgung und Entscheidung erübrigt (Gürtler in Göhler, a.a.O., Vor § 56 
Rz 6). Dabei ist die Zahlung des Verwarnungsgeldes eine freiwillige Leistung, die nicht erzwungen werden kann.


23 (2) Betroffener i.S. des OWiG ist ungeachtet eines Tatbeitrags auch der Halter des Fahrzeugs (z.B. Beschluss des 
Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 26.02.2020 - IV-2 RBs 1/20, und Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 
01.06.1989 - 2 BvR 239/88 u.a., BVerfGE 80, 109), soweit ihm gegenüber ein Verwarnungsgeld erhoben wird.


24 (3) Ist der Halter nach Belehrung über sein Weigerungsrecht mit der Verwarnung einverstanden und zahlt das 
Verwarnungsgeld, wird die Verwarnung wirksam (§ 56 Abs. 2 Satz 1 OWiG). Das Einverständnis bezieht sich nur auf 
die Art der verfahrensmäßigen Erledigung im Verwarnungsverfahren, nicht aber auf die Voraussetzungen sachlich-
rechtlicher Art bzw. auf das Vorliegen des Bußgeldtatbestandes. Die Verwarnung kann nach erfolgter Zahlung nicht 
mehr wegen ihres materiellen Inhalts angefochten werden. Der Betroffene, hier der Halter, kann sich nach erklärtem 
Einverständnis daher auch nicht darauf berufen, eine Verwarnung hätte nicht erteilt werden dürfen, da eine 
Ordnungswidrigkeit nicht vorgelegen habe bzw. nicht von ihm begangen worden sei (Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichts vom 25.03.1966 - VII C 157.64, BVerwGE 24, 8; Beschluss des Oberverwaltungsgerichts 
für das Land Nordrhein-Westfalen vom 11.04.2011 - 8 A 589/10). Eine Entscheidung, wer für den Verkehrsverstoß 
verantwortlich ist, wird nicht (mehr) getroffen, eine Zuweisung von Schuld findet nicht statt. Mit der Wirksamkeit der 
Verwarnung entsteht gemäß § 56 Abs. 4 OWiG ein Verfolgungshindernis eigener Art. Die Tat darf nicht mehr unter 
den tatsächlichen und rechtlichen Gesichtspunkten verfolgt werden.


25 (4) Ausgehend von diesen Grundsätzen hat die Vorinstanz im Streitfall zutreffend entschieden, dass die Zahlung des 
Verwarnungsgeldes auf eine eigene Schuld der Klägerin erfolgt ist und daher nicht zu einem Zufluss von Arbeitslohn 
bei dem Arbeitnehmer führen kann, der die Ordnungswidrigkeit begangen hat. Die Klägerin als Betroffene hat die 
Verwarnung durch Zahlung des Verwarnungsgeldes sich gegenüber wirksam werden lassen. Da ihr die Verwarnung 
ungeachtet ihres fehlenden Tatbeitrags erteilt wurde, war nur die Klägerin Beteiligte des Verwaltungsverfahrens und 
nicht der Fahrer, der die Ordnungswidrigkeit begangen hatte. Unerheblich ist daher in diesem Zusammenhang, dass 
die Klägerin durch die Zahlung des Verwarnungsgeldes und die Nichtbenennung des Fahrzeugführers die Erteilung 
einer Verwarnung verbunden mit der Erhebung eines Verwarnungsgeldes bzw. die Einleitung eines 
Bußgeldverfahrens gegen den Fahrzeugführer vermieden hat.


26 Insoweit unterscheidet sich der vorliegende Streitfall von dem dem Senatsurteil in BFHE 208, 104, BStBl II 2005, 367 
zugrunde liegenden Sachverhalt. Denn dort hatte das FG bindend festgestellt, dass die Klägerin die Zahlung von 
Verwarnungsgeldern übernommen hatte, die von den bei ihr beschäftigten Fahrern wegen Verletzungen des 
Halteverbots erhoben worden waren. Auch im Senatsurteil in BFHE 243, 520, BStBl II 2014, 278 ging es um die 
Übernahme von gegen die Arbeitnehmer verhängten Bußgeldern.
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27 c) Die Feststellungen des FG tragen indes nicht dessen weitere Würdigung, den Arbeitnehmern der Klägerin sei auch 
dadurch kein geldwerter Vorteil zugeflossen, weil die Klägerin ihnen keine realisierbare Forderung in Form eines 
vertraglichen oder gesetzlichen Rückgriffs- oder Schadensersatzanspruchs erlassen habe, da ein solcher nicht 
bestanden habe.


28 aa) Einen geldwerten Vorteil und damit Arbeitslohn i.S. des § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG stellt es auch dar, wenn der 
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine realisierbare Forderung erlässt (Senatsurteile in BFHE 168, 99, BStBl II 1992, 
837, und in BFHE 218, 180, BStBl II 2007, 766). Der Arbeitslohn fließt in einem solchen Fall in dem Zeitpunkt zu, in 
dem der Arbeitgeber zu erkennen gibt, dass er keinen Rückgriff nehmen wird (Senatsurteil in BFHE 168, 99, BStBl II 
1992, 837), und sich der Arbeitnehmer hiermit einverstanden erklärt.


29 bb) Die Feststellungen des FG tragen nicht dessen Würdigung, dass ein solcher Rückgriffsanspruch im Streitfall nicht 
vorliege.


30 (1) Einen vertraglichen Regressanspruch der Klägerin hat das FG verneint, weil eine Zusage des Arbeitgebers, eine 
dem Arbeitnehmer bei der Arbeitsausübung auferlegte Geldstrafe oder -buße zu übernehmen, einen Verstoß gegen 
die guten Sitten i.S. des § 138 BGB begründe und eine derartige Vereinbarung daher nicht zur Disposition von 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber stehe.


31 Um eine derartige, dem Arbeitnehmer auferlegte Geldstrafe oder -buße geht es nach den vorstehenden 
Ausführungen vorliegend aber gerade nicht. Auf das Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 25.01.2001 - 
8 AZR 465/00 kann das FG sich für seine Ansicht daher nicht stützen. Denn dort geht es um den Fall eines (nicht 
bestehenden) vertraglichen Erstattungsanspruchs des Arbeitnehmers gegen seinen Arbeitgeber. Ebenso wenig kann 
das FG sich auf die Entscheidung des Bundessozialgerichts vom 01.12.2009 - B 12 R 8/08 R (BSGE 105, 66) berufen, 
da es auch dort --entgegen der eigenen Annahme des FG im Streitfall-- um die Übernahme eines unmittelbar gegen 
den Arbeitnehmer verhängten Bußgeldes durch die Arbeitgeberin ging.


32 Die Klägerin selbst macht zudem geltend, ihre Fahrer seien angewiesen, sich auch in solchen Gebieten an die 
geltenden Verkehrsregeln zu halten, für die eine Ausnahmegenehmigung nicht zu erlangen sei. Dem widerspricht die 
Annahme des FG, ein Anspruch der Klägerin wegen einer (Neben-)Pflichtverletzung des Arbeitnehmers sei zumindest 
konkludent ausgeschlossen.


33 (2) Das FG konnte einen gesetzlichen Anspruch der Klägerin aus einer Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 683 Satz 1, 
670 BGB) nicht gestützt auf das Vorbringen der Klägerin verneinen, die Übernahme der Verwarnungsgelder sei im 
ausschließlich eigenbetrieblichen Interesse erfolgt. Denn dieses Vorbringen steht im Widerspruch zu ihrem weiteren 
Vortrag, ihre Fahrer seien angewiesen, sich auch in solchen Gebieten an die geltenden Verkehrsregeln zu halten, für 
die eine Ausnahmegenehmigung nicht zu erlangen sei.


34 cc) Das FG wird deshalb im zweiten Rechtsgang erneut zu prüfen haben, ob und wenn ja in welcher Höhe der 
Klägerin wegen der von ihren Fahrern unstreitig begangenen Parkverstöße ein (vertraglicher oder gesetzlicher) 
Regressanspruch gegen den jeweiligen Verursacher zusteht.


35 Sollte das FG im zweiten Rechtsgang zu dem Ergebnis gelangen, dass der Klägerin wegen der Parkverstöße ein 
realisierbarer (einredefreier und fälliger) Schadensersatzanspruch gegen den jeweiligen Fahrer zustand, wird es der 
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Frage nach dem Zeitpunkt des Erlasses gemäß § 397 BGB, d.h. dem Zufluss des damit einhergehenden geldwerten 
Vorteils, nachzugehen haben.


36 Abschließend weist der erkennende Senat zur Klarstellung für den Fall, dass die Klägerin ihren Arbeitnehmern eine 
realisierbare Schadensersatzforderung erlassen hat, darauf hin, dass das Vorliegen von Arbeitslohn entgegen der 
Ansicht des FG nicht unter dem Aspekt verneint werden könnte, die Zahlung der Verwarnungsgelder sei --anders als 
in dem dem Senatsurteil in BFHE 243, 520, BStBl II 2014, 278 zugrunde liegenden Fall-- im überwiegend 
eigenbetrieblichen Interesse der Klägerin erfolgt. Denn der Senat hat in seinem Urteil in BFHE 243, 520, BStBl II 
2014, 278 eindeutig zum Ausdruck gebracht, dass ein rechtswidriges Tun (hier die von den Arbeitnehmern entgegen 
der geltenden StVO begangenen Parkverstöße) keine beachtliche Grundlage einer solchen betriebsfunktionalen 
Zielsetzung sein kann, und in diesem Zusammenhang ausdrücklich nicht mehr an seiner im Urteil in BFHE 208, 104, 
BStBl II 2005, 367 vertretenen Auffassung festgehalten. Dies gilt auch, soweit es sich --wie vorliegend-- bei den 
Parkverstößen regelmäßig um solche im absoluten Bagatellbereich handelt.


37 3. Die Übertragung der Kostenentscheidung auf das FG folgt aus § 143 Abs. 2 FGO.
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Deutscher Bundestag Drucksache 19/21089 


19. Wahlperiode 15.07.2020 


Gesetzentwurf 


der Bundesregierung 


Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Versicherungsteuerrechts 
und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften 


A. Problem und Ziel 


Der Rechtsprechung im Bereich des Versicherungsteuerrechts ist zu entnehmen, 
dass Sinn und Zweck einzelner Normen des Versicherungsteuergesetzes nicht im-
mer hinreichend im jeweiligen Wortlaut der Vorschrift zum Ausdruck kommen. 
Entscheidungen aus der jüngeren Vergangenheit belegen, dass es deshalb nicht 
immer möglich ist, dem Einzelfall gerecht zu werden. Daher gilt es vor allem, 
durch klare (Neu-)Formulierung von Normen des Versicherungsteuergesetzes 
(VersStG 1996) den Inhalt der Vorschriften zu präzisieren und auf diese Weise 
für mehr Rechtssicherheit zu sorgen. 


Im Übrigen hat sich gezeigt, dass einzelne Regelungen des VersStG 1996 aktuel-
len Entwicklungen nicht mehr im erforderlichen Maße Rechnung tragen; sie sol-
len daher entsprechend angepasst werden. 


Die geplanten Änderungen im Versicherungsteuergesetz erfordern zum großen 
Teil ergänzende Ausführungsbestimmungen in der Versicherungsteuer-Durch-
führungsverordnung (VersStDV 1996). Darüber hinaus soll mit der vorgesehenen 
Erweiterung des § 11 VersStG 1996 die Rechtsgrundlage für weitere Regelungen 
in der VersStDV 1996 geschaffen werden, die ebenfalls im Rahmen des Gesetzes 
zur Modernisierung des Versicherungsteuerrechts umgesetzt werden sollen. Die 
VersStDV 1996 , die derzeit lediglich drei Paragrafen umfasst, wird auf diese 
Weise insgesamt „wiederbelebt“. Damit wird im Übrigen einem Anliegen des 
Bundesrechnungshofs Rechnung getragen, der angesichts der aktuellen Fassung 
der VersStDV 1996 zu Recht die Frage aufgeworfen hat, ob diese ihre Funktion, 
ausführende Bestimmungen zu Regelungen des VersStG 1996 zu treffen, noch 
erfüllt. 


Darüber hinaus ist eine Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes (BBesG) vor-
gesehen: Im Rahmen der Maßnahmen zur Förderung des Spitzensports in der 
Zollverwaltung (Zoll Ski Team) werden weiterhin und dauerhaft jährlich Anwär-
terinnen und Anwärter im einfachen Dienst eingestellt. An diesem Fördermodell 
der Zollverwaltung wird aus sportpolitischen Gründen bis auf Weiteres festgehal-
ten, so dass in der Anlage VIII des BBesG für Anwärterinnen und Anwärter im 
einfachen Dienst ein entsprechender Anwärtergrundbetrag auszuweisen ist. 
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B. Lösung 


Das Änderungsgesetz sieht im Hinblick auf das VersStG 1996 und die 
VersStDV 1996 u. a. vor, 


– die Frage des nationalen Besteuerungsrechts im Verhältnis zu anderen Staa-
ten des Europäischen Wirtschaftsraums unmissverständlich zu regeln und in 
diesem Zusammenhang systematische Folgeregelungen zu treffen (z. B. die 
einheitliche Anwendung des Sondersteuersatzes für die Seeschiffskaskover-
sicherung), 


– eine grundsätzliche Verpflichtung zur elektronischen Steueranmeldung zu 
normieren, um damit die Voraussetzungen für eine effektive Nutzung der 
technischen Möglichkeiten des IT-Verfahrens VERSBund zu schaffen, 


– die Einstandspflicht des Hauptbevollmächtigten von Lloyd’s zu regeln. 


Die „Wiederbelebung“ der VersStDV 1996 soll durch unterschiedliche Maßnah-
men geschehen: So ist etwa vorgesehen, Regelungen aus dem VersStG 1996 (wie-
der) in die VersStDV 1996 zu verlagern (§ 7 – Steuerberechnung bei fremder 
Währung), die Rechtsanwendung durch Begriffsbestimmungen zu erleichtern und 
Regelungslücken durch Regelungen zum Verfahren zur Steuererstattung und -
nachentrichtung zu schließen. 


Die Änderung des BBesG betrifft die Anlage VIII zum BBesG. Für die Auswei-
sung eines Anwärtergrundbetrags für Anwärterinnen und Anwärter des einfachen 
Dienstes ist die Anlage VIII entsprechend anzupassen. 


C. Alternativen 


Keine. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Die Artikel 1 und 2 des Gesetzes dürften per Saldo zu nicht quantifizierbaren Ver-
sicherungsteuermehreinnahmen führen. 


Durch die Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes entstehen beim Bund im Jahr 
des Inkrafttretens einmalig Ausgaben in Höhe von ca. 30 000 Euro und in den 
Folgejahre 36 000 Euro p. a. Der Mehrbedarf wird im Einzelplan 08 ausgeglichen. 


Einzelheiten sind dem allgemeinen Teil der Begründung zu entnehmen. 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Der Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger dürfte per Saldo unverändert 
bleiben. 
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E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


a) Betreffend die Artikel 1 und 2 des Gesetzes: 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands in Tsd. Euro: -40 


davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten in Tsd. Euro: -40 


Einmaliger Erfüllungsaufwand in Tsd. Euro: +150 


Der laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft aus diesem Regelungsvorha-
ben unterliegt damit nicht der „One in, one out“-Regelung (Kabinettbeschluss 
vom 25. März 2015). 


b) Betreffend Artikel 3 des Gesetzes: 


Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft fällt nicht an. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Die Artikel 1 und 2 des Gesetzes führen per Saldo zu keiner messbaren Verände-
rung des Erfüllungsaufwandes des Bundeszentralamtes für Steuern. 


Artikel 3 führt zu einem sehr geringfügigen, nicht quantifizierbaren Mehraufwand 
innerhalb der Zollverwaltung, der vom vorhandenen Personal abgedeckt werden 
kann. 


Einzelheiten sind dem allgemeinen Teil der Begründung zu entnehmen. 


F. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine 
direkten sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Ver-
braucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Berlin, 15. Juli 2020 


DIE BUNDESKANZLERIN 


An den 


Präsidenten des 


Deutschen Bundestages 


Herrn Dr. Wolfgang Schäuble 


Platz der Republik 1 


11011 Berlin 


Sehr geehrter Herr Präsident, 


hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen 


Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Versicherungsteuerrechts 
und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften 


mit Begründung und Vorblatt (Anlage 1). 


Ich bitte, die Beschlussfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 


Federführend ist das Bundesministerium der Finanzen. 


Der Bundesrat hat in seiner 992. Sitzung am 3. Juli 2020 gemäß Artikel 76 Absatz 2 


des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf wie aus Anlage 2 ersichtlich 


Stellung zu nehmen. 


Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates ist in der 


als Anlage 3 beigefügten Gegenäußerung dargelegt. 


Mit freundlichen Grüßen 


Dr. Angela Merkel 
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Anlage 1 


Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Versicherungsteuerrechts 
und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften  


Vom ... 


Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 


Artikel 1 


Änderung des Versicherungsteuergesetzes 


Das Versicherungsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Januar 1996 (BGBl. I S. 22), 
das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 19. März 2020 (BGBl. I S. 529) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 10b folgende Angabe eingefügt: 


„Geschäftstätigkeit von Lloyd’s § 10c“. 


2. § 1 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 1 wird nach dem Wort „Wirtschaftsraum“ die Angabe „(EWR-Staat)“ und werden nach dem 
Wort „Steuerpflicht“ die Wörter „unabhängig vom Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt des 
Versicherungsnehmers“ eingefügt. 


b) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 


„Besteht das Versicherungsverhältnis mit einem in einem EWR-Staat niedergelassenen Versicherer und 
ergibt sich die Steuerpflicht nicht aus Satz 1, so besteht die Steuerpflicht bei der Versicherung 


1. von Risiken mit Bezug auf Gegenstände im Sinne des Satzes 1 Nummer 1, die sich außerhalb des 
Geltungsbereichs dieses Gesetzes befinden, 


2. von Risiken mit Bezug auf Fahrzeuge im Sinne des Satzes 1 Nummer 2, die in ein amtliches Re-
gister eines Staates außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes einzutragen oder eingetragen 
sind, 


3. von Reise- oder Ferienrisiken im Sinne des Satzes 1 Nummer 3, bei der der Versicherungsnehmer 
die zur Entstehung des Versicherungsverhältnisses erforderlichen Rechtshandlungen in einem 
Staat außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes vorgenommen hat, oder 


4. einer außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes belegenen Betriebsstätte oder sonstigen Ein-
richtung einer nicht natürlichen Person, 


wenn der Versicherungsnehmer seinen Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes hat, es sei denn, die Gegenstände im Sinne der Nummer 1 oder die Betriebsstätte 
oder sonstige Einrichtung der nicht natürlichen Person im Sinne der Nummer 4 sind in einem EWR-
Staat belegen, das Fahrzeug im Sinne der Nummer 2 ist in einem amtlichen Register eines EWR-Staates 
eingetragen oder die zur Entstehung des Versicherungsverhältnisses im Sinne der Nummer 3 erforder-
lichen Rechtshandlungen werden in einem EWR-Staat vorgenommen.“ 


c) In dem neuen Satz 3 werden nach dem Wort „Gegenstände“ ein Komma und die Wörter „insbesondere 
nicht registrierungspflichtige oder nicht registrierte Fahrzeuge,“ eingefügt. 
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3. § 4 wird wie folgt geändert: 


a) Der Wortlaut wird Absatz 1 und wird wie folgt geändert: 


aa) Nummer 5 wird wie folgt gefasst: 


„5. für eine Versicherung, durch die Ansprüche auf Kapital-, Renten- oder sonstige Leistungen 
begründet werden 


a) im Fall des Todes, des Erlebens oder des Alters oder 


b) im Fall der Krankheit, der Pflegebedürftigkeit, der Berufs- oder der Erwerbsunfähigkeit 
oder der verminderten Erwerbsfähigkeit, sofern diese Ansprüche der Versorgung der 
natürlichen Person, bei der sich das versicherte Risiko realisiert (Risikoperson), oder 
der Versorgung von deren nahen Angehörigen im Sinne des § 7 des Pflegezeitgesetzes 
oder von deren Angehörigen im Sinne des § 15 der Abgabenordnung dienen. 


Die Ausnahme von der Besteuerung nach Satz 1 gilt nicht für die Unfallversicherung, die 
Haftpflichtversicherung und sonstige Sachversicherungen. Nummer 3 bleibt unberührt;“. 


bb) Nummer 7 wird wie folgt gefasst: 


„7. für eine Vereinbarung im Sinne des § 2 Absatz 1, soweit sie die Gewährung von Unterstüt-
zungen bei Arbeitskampfmaßnahmen oder Maßregelung zum Gegenstand hat oder soweit 
sie die Gewährung von Rechtsschutz durch Gewerkschaften und Vereinigungen von Arbeit-
gebern oder durch Zusammenschlüsse dieser Berufsverbände für ihre Mitglieder oder für 
andere Berufsverbände mit vergleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder zum Gegen-
stand hat. Dies gilt auch, wenn die Gewährung von Rechtsschutz durch eine juristische Per-
son erfolgt, deren Anteile sämtlich im wirtschaftlichen Eigentum einer der genannten Orga-
nisationen stehen und die ausschließlich Rechtsschutz für die Organisation und ihre Mitglie-
der entsprechend deren Satzung durchführt;“. 


b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 


„(2) Treten nach Zahlung eines Versicherungsentgelts Umstände ein, die im Falle ihres Vorliegens 
bei Zahlung des Versicherungsentgelts zu einer Steuerbefreiung im Sinne des § 4 Absatz 1 Nummer 5 
Buchstabe b oder zu einer Steuerpflicht geführt hätten, so beginnt oder erlischt die Steuerbefreiung im 
Zeitpunkt des Eintritts der Umstände. Erlischt die Steuerbefreiung, beginnt die Festsetzungsfrist mit 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Steuerentrichtungsschuldner oder die Finanzbehörde von dem 
Umstand Kenntnis erlangt, der zum Erlöschen der Steuerbefreiung führt.“ 


4. § 5 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Satz 3 wird aufgehoben. 


b) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„Im Fall der Sollversteuerung gilt die Steuer mit Fälligkeit des Versicherungsentgelts als entstanden.“ 


c) Absatz 3 wird aufgehoben. 


d) Absatz 4 wird Absatz 3. 


5. In § 6 Absatz 2 Nummer 5 werden die Wörter „in das deutsche Seeschiffsregister eingetragen ist,“ gestri-
chen. 


6. § 7 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 


„(3) Hat der Versicherer keinen Wohnsitz oder Sitz in der Europäischen Union oder im Europäi-
schen Wirtschaftsraum, ist aber ein Bevollmächtigter mit Wohnsitz oder Sitz in den genannten Gebieten 
zur Entgegennahme des Versicherungsentgelts bestellt, so ist dieser Steuerentrichtungsschuldner.“ 


b) In Absatz 4 werden die Wörter „Sitz oder Betriebsstätte“ durch die Wörter „Wohnsitz oder Sitz“ ersetzt. 
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c) In Absatz 5 werden die Wörter „Wohnsitz, Sitz oder Betriebsstätte“ durch die Wörter „Wohnsitz oder 
Sitz“ ersetzt. 


d) In Absatz 6 werden die Wörter „Wohnsitz, seinen Sitz oder seine Betriebsstätte“ durch die Wörter 
„Wohnsitz oder seinen Sitz“ ersetzt. 


7. § 8 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 


„1. eine Steuererklärung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertra-
gung zu übermitteln, in der er die im Anmeldungszeitraum entstandene Steuer selbst zu be-
rechnen hat (Steueranmeldung), und“. 


bb) Folgender Satz wird angefügt: 


„Auf Antrag kann das Bundeszentralamt für Steuern zur Vermeidung unbilliger Härten auf eine 
elektronische Übermittlung verzichten; in diesem Fall hat der Steuerentrichtungsschuldner die 
Steueranmeldung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck abzugeben.“ 


b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 


„(3) Hat der Versicherungsnehmer nach § 7 Absatz 6 die Steuer zu entrichten, so hat er innerhalb 
von 15 Tagen nach Ablauf des Monats, in dem das Versicherungsentgelt gezahlt worden ist, eine Steu-
eranmeldung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung zu übermitteln 
und die selbst berechnete Steuer zu entrichten. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.“ 


c) Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„Für Verspätungszuschläge gilt § 152 der Abgabenordnung mit der Maßgabe, dass unabhängig vom 
konkreten Anmeldungszeitraum bei der Bemessung des Verspätungszuschlags die Dauer und die Häu-
figkeit der Fristüberschreitung sowie die Höhe der Steuer zu berücksichtigen sind.“ 


8. § 9 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Ist das Versicherungsentgelt ganz oder zum Teil zurückgezahlt worden, weil die Versicherung 
vorzeitig endete oder weil das Versicherungsentgelt oder die Versicherungssumme herabgesetzt 
worden ist, so wird die Steuer auf Antrag insoweit erstattet, als sie bei Berücksichtigung dieser 
Umstände nicht zu erheben gewesen wäre.“ 


bb) Die folgenden Sätze werden angefügt: 


„Die Steuer wird nicht erstattet, wenn die Prämienrückgewähr ausdrücklich versichert war. Ein 
Erstattungsanspruch ist nur gegeben, wenn die Steuer tatsächlich an das Bundeszentralamt für 
Steuern entrichtet wurde.“ 


b) Absatz 2 wird durch die folgenden Absätze 2 bis 5 ersetzt: 


„(2) Treten nach Zahlung des Versicherungsentgelts Umstände ein, die eine Steuerbefreiung nach 
§ 4 Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe b begründen, so wird die Steuer auf Antrag erstattet, soweit Versi-
cherungsentgelt für einen Zeitraum nach Eintritt dieser Umstände gezahlt worden ist. Absatz 1 Satz 2 
und 4 gilt entsprechend. 


(3) Entfallen bei der Versicherung von Schiffen nach Zahlung des Versicherungsentgelts die Vo-
raussetzungen für die Steuerbarkeit und die Steuerpflicht, so wird die Steuer auf Antrag erstattet, soweit 
Versicherungsentgelt für einen Zeitraum nach Eintritt dieser Umstände gezahlt worden ist. Absatz 1 
Satz 2 und 4 gilt entsprechend. 
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(4) Im Fall der Sollversteuerung im Sinne des § 5 Absatz 1 Satz 2 ist die auf nicht vereinnahmte 
Versicherungsentgelte bereits entrichtete Steuer zu erstatten. 


(5) Erlischt gemäß § 4 Absatz 2 die Steuerbefreiung, so ist die Steuer nachzuentrichten, soweit 
Versicherungsentgelt für einen Zeitraum nach Entfallen der Steuerbefreiung gezahlt worden ist.“ 


c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 6. 


d) Folgender Absatz 7 wird angefügt: 


„(7) Ist Steuer nach den Absätzen 5 und 6 nachzuentrichten, so ist der Versicherer zum Zweck der 
Steuerentrichtung berechtigt, die Steuer beim Versicherungsnehmer nachträglich einzufordern oder im 
Leistungsfall die Versicherungsleistung entsprechend zu kürzen.“ 


9. § 10 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 


aa) Der Nummer 4 werden die Wörter „sowie das zurückgezahlte und nicht erhaltene Versicherungs-
entgelt,“ angefügt. 


bb) In Nummer 8 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt. 


cc) Folgende Nummer 9 wird angefügt: 


„9. bei der offenen Mitversicherung die vorliegenden Informationen über die übrigen Mitversi-
cherer sowie deren jeweilige Anteile am Vertrag.“ 


b) In Absatz 4 Satz 2 wird das Wort „Sie“ durch die Wörter „Nachzuentrichtende Steuerbeträge“ ersetzt. 


10. § 10b wird wie folgt geändert: 


a) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 


„Satz 1 gilt entsprechend für geänderte oder aufgehobene Befreiungsvorschriften.“ 


b) Der neue Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


„Wird die Fälligkeit des Versicherungsentgelts geändert für Zeitpunkte, ab denen eine Rechtsänderung
in Kraft tritt, so ist die Änderung dieser Fälligkeit im Hinblick auf die Steueranmeldung und Steuerent-
richtung insoweit nicht zu berücksichtigen, als sie zu einer niedrigeren Steuer führen würde.“ 


c) Der neue Satz 5 wird aufgehoben. 


11. Nach § 10b wird folgender § 10c eingefügt: 


„§ 10c 


Geschäftstätigkeit von Lloyd’s 


(1) Der Hauptbevollmächtigte von Lloyd’s hat für alle der bei Lloyd’s vereinigten Einzelversicherer 
die nach diesem Gesetz entstandene Steuer als Steuerentrichtungsschuldner anzumelden und zu entrichten, 
soweit nicht ein anderer nachweislich die Steuer selbst angemeldet und entrichtet hat. 


(2) Die §§ 8, 9 und 10 gelten entsprechend. 


(3) Steuerfestsetzungen im Sinne des § 168 der Abgabenordnung, behördliche Maßnahmen, insbeson-
dere Verwaltungsakte, sowie gerichtliche Titel auf dem Gebiet des Versicherungsteuerrechts wirken für und 
gegen die an einem konkreten Versicherungsgeschäft beteiligten Einzelversicherer. Vollstreckungsmaßnah-
men in die inländischen Vermögenswerte aller bei Lloyd’s vereinigten Einzelversicherer sind zulässig, so-
weit diese Vermögenswerte von dem Hauptbevollmächtigten verwaltet werden.“ 
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12. § 11 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 1 werden die Wörter „ohne Zustimmung des Bundesrates Rechtsverordnungen“ durch die Wör-
ter „Rechtsverordnungen, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedürfen, “ ersetzt. 


b) Die Nummern 4 bis 7 werden wie folgt gefasst: 


„4. das Besteuerungsverfahren, insbesondere die von den Steuerpflichtigen zu erfüllenden Pflichten 
und die Beistandspflicht Dritter, 


5. Art und Zeitpunkt der Steuerentrichtung, 


6. Mitteilungspflichten von Behörden und Gerichten, 


7. die Steuerberechnung 


a) bei Einrechnung der Steuer in das Versicherungsentgelt, 


b) nach der Versicherungsleistung, 


c) bei Werten in fremder Währung,“. 


13. Dem § 12 werden die folgenden Absätze 3 und 4 angefügt: 


„(3) § 4 Absatz 1 Nummer 5 und Absatz 2 in der Fassung des Artikels ... des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. … [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der Verkündung dieses Gesetzes]) ist erstmals anzu-
wenden auf Versicherungsverträge, die nach dem 30. Juni 2021 geschlossen wurden. Auf Versicherungsver-
träge, die vor dem 1. Juli 2021 geschlossen worden sind, ist § 4 Nummer 5 in der Fassung des Artikels 1 
Nummer 4 des Gesetzes vom 5. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2431) anzuwenden. Als Vertragsschluss im 
Sinne des Satzes 1 gilt jede erstmalige Absicherung eines bestimmten Risikos der Risikoperson durch den 
Versicherer. Bei Gruppenversicherungsverträgen gilt im Hinblick auf die Risikoperson als Datum des Ver-
tragsschlusses der Tag, an dem die Risikoperson in den Gruppenversicherungsvertrag aufgenommen worden 
ist. 


(4) § 8 Absatz 1 und 3 in der Fassung des Artikels ... des Gesetzes vom … (BGBl. I S. … [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der Verkündung dieses Gesetzes]) ist erstmals anzuwenden für Steuer-
anmeldungen, die ab dem 1. Januar 2022 abgegeben werden. Auf Steueranmeldungen, die vor dem 1. Januar 
2022 abgegeben werden, ist § 8 in der Fassung des Artikels 1 Nummer 9 des Gesetzes vom 5. Dezember 
2012 (BGBl. I S. 2431) anzuwenden.“ 


Artikel 2 


Änderung der Versicherungsteuer-Durchführungsverordnung 


Die Versicherungsteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Januar 
1996 (BGBl. I S. 28), die zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 10. August 2009 (BGBl. I S. 2702) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Die Bezeichnung wird wie folgt gefasst: 


„Verordnung zur Durchführung des Versicherungsteuergesetzes 


(Versicherungsteuer-Durchführungsverordnung – VersStDV)“. 
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2. § 1 wird wie folgt gefasst: 


„§ 1 


Begriffsbestimmungen 


(1) Versicherer im Sinne des § 1 Absatz 2 des Gesetzes, der im Gebiet eines Mitgliedstaats der Euro-
päischen Union oder eines anderen Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
niedergelassen ist, ist ein Versicherer, der seinen Sitz oder Wohnsitz in dem genannten Gebiet hat (EWR-
Versicherer). 


(2) Versicherer im Sinne des § 1 Absatz 3 des Gesetzes, der außerhalb des Gebiets der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum niedergelassen ist, ist ein Versicherer, der seinen Sitz oder Wohnsitz außerhalb des genannten Gebiets 
hat (Drittlandversicherer), auch wenn er über eine zur Aufnahme seiner Tätigkeit erforderliche Zulassung 
eines Mitgliedstaats verfügt. 


(3) Amtliche Register im Sinne des § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 des Gesetzes sind insbesondere 


1. für Kraftfahrzeuge das zentrale Fahrzeugregister, 


2. für Schiffe die bei den Amtsgerichten geführten Schiffsregister, 


3. für Luftfahrzeuge die Luftfahrzeugrolle und 


4. für Schienenfahrzeuge das Fahrzeugeinstellungsregister. 


(4) Amtlich anerkannte Register im Sinne des § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 des Gesetzes sind ins-
besondere die in § 5 der Binnenschifffahrt-Kennzeichnungsverordnung genannten Register des 


1. Deutschen Motoryachtverbandes e. V., 


2. Deutschen Segler-Verbandes e. V. und 


3. Allgemeinen Deutschen Automobilclubs e. V. 


(5) Versicherungsnehmer im Sinne des § 1 Absatz 2 Satz 3 des Gesetzes ist bei der Versicherung für 
fremde Rechnung der materielle Versicherungsnehmer, also die Person, deren Risiken durch die Versiche-
rung gedeckt werden. 


(6) Eine Versicherung im Sinne des § 4 Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe b des Gesetzes dient der Ver-
sorgung der Risikoperson oder von deren nahen Angehörigen im Sinne des § 7 des Pflegezeitgesetzes oder 
von deren Angehörigen im Sinne des § 15 der Abgabenordnung, wenn die Versicherungsleistung den ge-
nannten Personen zugutekommen soll. Dies ist der Fall, wenn 


1. der Risikoperson oder deren Angehörigen ein unbedingter Anspruch oder ein Bezugsrecht zusteht, 


2. die Risikoperson ein Angehöriger im Sinne des Satzes 1 des Versicherungsnehmers ist und der Versi-
cherungsnehmer die Versicherungsleistung für den Angehörigen beanspruchen kann, 


3. der Versicherung eine entsprechende gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung des Versicherungs-
nehmers gegenüber der Risikoperson, einschließlich der Zusage einer Invaliditätsversorgung im Sinne 
des Betriebsrentengesetzes, zugrunde liegt, 


4. der Versicherungsnehmer die Versicherung zur Abdeckung der Risiken einer Personengruppe nimmt 
und er die Versicherungsleistung nur für die Gruppenmitglieder beanspruchen kann, 


5. die Risikoperson eine vom Versicherer finanzierte Naturalleistung erhalten soll oder 


6. die Versicherungsleistung in der Anleitung einer Person oder in der Finanzierung einer Anleitung einer 
Person zur Erbringung von Naturalleistungen gegenüber der Risikoperson besteht. 


Sicherungsabtretung und Verpfändung des Anspruchs aus einer Versicherung im Sinne des § 4 Ab-
satz 1 Nummer 5 Buchstabe b des Gesetzes lassen einen bestehenden Versorgungszweck unberührt; das 
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Gleiche gilt für eine Versicherung, mit der das Risiko der Krankheit, der Pflegebedürftigkeit, der Berufs-
oder Erwerbsunfähigkeit oder der verminderten Erwerbsfähigkeit eines Kreditnehmers zugunsten des Kre-
ditinstituts versichert wird. 


(7) Als zur Entgegennahme des Versicherungsentgelts Bevollmächtigter im Sinne des § 7 Absatz 3 
des Gesetzes gilt der nach den Vorschriften des Versicherungsaufsichtsgesetzes von Versicherungsunterneh-
men eines Drittstaats für die Aufnahme des Geschäftsbetriebs im Inland bestellte Hauptbevollmächtigte, es 
sei denn, der Versicherer bestimmt eine andere Person mit Wohnsitz oder Sitz im Gebiet der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum.“ 


3. § 2 wird wie folgt geändert: 


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 


„§ 2 


Anzeigepflichten für Versicherer“. 


b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Ein EWR-Versicherer hat die Aufnahme des Versicherungsgeschäfts im Geltungsbereich des Ge-
setzes binnen zwei Wochen gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern anzuzeigen.“ 


bb) In Satz 2 wird das Wort „gleiche“ durch das Wort „Gleiche“ ersetzt. 


c) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Anmeldung“ durch das Wort „Anzeige“, das Wort „anzuzeigen“ 
durch die Wörter „zu erklären“ und das Wort „Empfangnahme“ durch das Wort „Entgegennahme“ er-
setzt. 


d) In Absatz 3 werden die Wörter „den in der Anmeldung (Absatz 1) oder Anzeige (Absatz 2)“ durch die 
Wörter „den in der Anzeige nach den Absätzen 1 und 2“ und wird das Wort „anzuzeigen“ durch die 
Wörter „zu erklären“ ersetzt. 


e) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 


„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für eine inländische Zweigniederlassung eines Dritt-
landversicherers im Sinne des Versicherungsaufsichtsgesetzes, der die Leitung des Geschäfts im Gel-
tungsbereich des Gesetzes übertragen ist.“ 


4. Nach § 2 werden die folgenden §§ 3 und 4 eingefügt: 


„§ 3 


Anzeigepflicht für Versicherungsnehmer und Vermittler 


Nimmt ein Versicherungsnehmer eine Versicherung bei einem Drittlandversicherer, der keinen zur Ent-
gegennahme des Versicherungsentgelts Bevollmächtigten mit Wohnsitz oder Sitz im Gebiet eines Mitglied-
staats der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum bestellt hat, so muss der Versicherungsnehmer den Abschluss der Versicherung gegenüber 
dem Bundeszentralamt für Steuern unverzüglich anzeigen. Das Gleiche gilt für einen Vermittler, der den 
Abschluss der Versicherung vermittelt hat. 
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§ 4 


Informationsanspruch des Steuerentrichtungsschuldners 


Zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Besteuerungsverfahrens ist der Steuerentrichtungsschuld-
ner berechtigt, von allen an der Begründung oder Durchführung eines Versicherungsverhältnisses Beteiligten 
Informationen über die für die Besteuerung erheblichen Tatsachen zu verlangen. Hierzu gehören insbeson-
dere 


1. der Eintritt von Umständen nach Begründung des Versicherungsverhältnisses, die zu einer Steuerpflicht 
der Zahlung von Versicherungsentgelt führen; 


2. die Höhe eines der Versicherungsteuer unterliegenden Verkaufsaufschlags bei auf Vermarktung durch 
den Versicherungsnehmer angelegten Gruppenversicherungen, es sei denn, der Versicherungsnehmer 
nimmt die Anmeldung und die Entrichtung der Steuer für den gesamten Gruppenversicherungsvertrag 
selbst vor; 


3. der Eintritt der für die Nachversteuerung im Sinne des § 9 Absatz 5 und 6 des Gesetzes maßgebenden 
Umstände; 


4. die Versicherungsteuernummer eines beteiligten Mitversicherers, auch wenn er durch einen Makler 
vertreten wird.“ 


5. Im Abschnitt B wird die Zwischenüberschrift „I. Entrichtung der Steuer durch den Versicherer“ durch die 
Zwischenüberschrift „I. Allgemeines“ ersetzt. 


6. Nach der Zwischenüberschrift „I. Allgemeines“ werden die folgenden §§ 6 und 7 eingefügt: 


„§ 6 


Empfangsbevollmächtigter in den Fällen des § 2 Absatz 1 des Gesetzes 


(1) Für Zusammenschlüsse von Personen und Personenvereinigungen, die eine Vereinbarung im 
Sinne des § 2 Absatz 1 des Gesetzes treffen, ist ein gemeinsamer Empfangsbevollmächtigter zu bestellen, 
der für alle Beteiligten die Verwaltungsakte und Mitteilungen in Empfang nimmt, die mit dem Besteuerungs-
verfahren und einem gegebenenfalls sich anschließendem Rechtsbehelfsverfahren zusammenhängen. 


(2) Ist ein Empfangsbevollmächtigter nach Absatz 1 nicht vorhanden, so gilt als Empfangsbevoll-
mächtigter, wer zur Vertretung des Zusammenschlusses, zur Verwaltung der Versicherung oder zur Organi-
sation der tatsächlichen Durchführung der Vereinbarung berechtigt ist.  


(3) Ist weder ein Empfangsbevollmächtigter nach Absatz 1 noch ein Berechtigter nach Absatz 2 vor-
handen, fordert das Bundeszentralamt für Steuern die Beteiligten auf, innerhalb einer bestimmten Frist einen 
Empfangsbevollmächtigten zu benennen. Die Aufforderung ist mit einem Vorschlag und dem Hinweis zu 
versehen, dass der vorgeschlagenen Person die in Absatz 1 genannten Verwaltungsakte und Mitteilungen 
mit Wirkung für und gegen alle Beteiligten bekannt gegeben werden, sofern nicht ein anderer Empfangsbe-
vollmächtigter benannt wird. Die Bekanntgabe an Empfangsbevollmächtigte erfolgt mit Wirkung für und 
gegen alle Beteiligten. 


§ 7 


Steuerberechnung bei Werten in fremder Währung 


Werte in fremder Währung sind zur Berechnung der Steuer in Euro umzurechnen. Hierfür ist der Um-
satzsteuer-Umrechnungskurs anzuwenden, den das Bundesministerium der Finanzen als Durchschnittskurs 
für die jeweilige Währung für denjenigen Monat öffentlich bekannt gibt, in dem das Versicherungsentgelt 
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gezahlt oder bei Sollversteuerung fällig wird. Eine Umrechnung nach dem durch Bankmitteilung oder Kurs-
zettel nachgewiesenen Tageskurs kann vom Bundeszentralamt für Steuern gestattet werden.“ 


7. Nach § 7 wird folgende Zwischenüberschrift eingefügt: 


„II. Erstattung der Steuer“. 


8. Nach der Zwischenüberschrift „II. Erstattung der Steuer“ werden die folgenden §§ 8 bis 11 eingefügt: 


„§ 8 


Steuererstattung bei Rückzahlung von unverdientem Versicherungsentgelt 


(1) In den Fällen des § 9 Absatz 1 des Gesetzes erfolgt die Steuererstattung im Rahmen der Steueran-
meldung für den Anmeldungszeitraum, in dem der Rückzahlungserfolg eingetreten ist. Die für das zurück-
gezahlte Versicherungsentgelt bereits entrichtete Steuer ist von der für den genannten Anmeldungszeitraum 
anzumeldenden Steuer abzuziehen. Der erkennbar vorgenommene Steuerabzug gilt zugleich als Antrag auf 
Steuererstattung im Sinne des § 9 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes. 


(2) Hat ein Versicherungsnehmer selbst die Steuer angemeldet und an das Bundeszentralamt für Steu-
ern entrichtet, wird ihm die Steuer auf Antrag erstattet. Im Antrag ist der Grund für die Rückzahlung von 
Versicherungsentgelt anzugeben. Dem Antrag sind Nachweise über das an den Versicherungsnehmer zu-
rückgezahlte Versicherungsentgelt und über den Zeitpunkt der Rückzahlung beizufügen. 


§ 9 


Steuererstattung bei nachträglichem Eintritt der Steuerbefreiung 


Die Steuererstattung nach § 9 Absatz 2 des Gesetzes bezieht sich auf den Steuerbetrag, der auf den 
Anteil des gezahlten Versicherungsentgelts entfällt, der für einen Zeitraum nach Eintritt der die Steuerbe-
freiung begründenden Umstände geleistet worden ist. Die Steuererstattung erfolgt durch erkennbar vorge-
nommenen Steuerabzug im Rahmen der Steueranmeldung für den Anmeldungszeitraum, in dem der Steu-
erentrichtungspflichtige von den die Steuerbefreiung begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 


§ 10 


Steuererstattung bei nachträglichem Entfallen der Steuerbarkeit bei der Versicherung von Schiffen 


Die Steuererstattung nach § 9 Absatz 3 des Gesetzes bezieht sich auf den Steuerbetrag, der auf den 
Anteil des gezahlten Versicherungsentgelts entfällt, der für einen Zeitraum nach Eintritt der Umstände ge-
leistet worden ist, die das Entfallen der Steuerbarkeitsvoraussetzungen begründen. Die Steuererstattung er-
folgt durch erkennbar vorgenommenen Steuerabzug im Rahmen der Steueranmeldung für den Anmeldungs-
zeitraum, in dem der Steuerentrichtungspflichtige von den die Steuerbefreiung begründenden Umständen 
Kenntnis erlangt. 


§ 11 


Steuererstattung bei nicht vereinnahmtem Versicherungsentgelt 


Eine Steuererstattung nach § 9 Absatz 4 des Gesetzes erfolgt im Rahmen der Steueranmeldung für den 
Anmeldungszeitraum, in dem der Versicherer die Versicherung ganz oder teilweise in Abgang gestellt hat. 
Die für das nicht vereinnahmte Versicherungsentgelt bereits entrichtete Steuer ist erkennbar von der für den 
genannten Anmeldungszeitraum anzumeldenden Steuer abzuziehen.“ 
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9. Nach § 11 wird folgende Zwischenüberschrift eingefügt: 


„III. Nachentrichtung der Steuer und Entrichtung im Pauschverfahren“. 


10. Nach der Zwischenüberschrift „III. Nachentrichtung der Steuer und Entrichtung im Pauschverfahren“ wird 
folgender § 12 eingefügt: 


„§ 12 


Nachentrichtung 


Die Nachentrichtung der Steuer in den Fällen des § 9 Absatz 5 und 6 des Gesetzes hat im Rahmen der 
Steueranmeldung für den Anmeldungszeitraum zu erfolgen, in dem der Steuerentrichtungspflichtige von den 
Umständen Kenntnis erlangt, die die Steuerpflicht begründen.“ 


11. Der bisherige § 10 wird § 13 und die Überschrift wird wie folgt gefasst: 


„§ 13 


Berechnung und Entrichtung der Steuer im Pauschverfahren“. 


12. Die Zwischenüberschrift „II. Entrichtung der Steuer durch den Versicherungsnehmer“ sowie der bisherige 
§ 11 werden aufgehoben. 


Artikel 3 


Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes 


Anlage VIII des Bundesbesoldungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juni 2009 (BGBl. I 
S. 1434), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2053) geändert worden ist, 
erhält die aus dem Anhang zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung. 


Artikel 4 


Inkrafttreten 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 am Tag nach der Verkündung in Kraft. 


(2) Artikel 1 Nummer 5 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2013 in Kraft. 


(3) Artikel 3 tritt mit Wirkung vom 1. August 2020 in Kraft. 
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Anhang 


(zu Artikel 3) 


Anlage VIII 
(zu § 61) 


Gültig ab 1. August 2020 


Anwärtergrundbetrag 


Laufbahnen Grundbetrag 


(Monatsbetrag in Euro) 


des einfachen Dienstes 1 196,40 


des mittleren Dienstes 1 268,99 


des gehobenen Dienstes 1 511,86 


des höheren Dienstes 2 317,52 
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 


Mit der Änderung des Versicherungsteuergesetzes (VersStG 1996) und der Versicherungsteuer-Durchführungs-
verordnung (VersStDV 1996) sind mehrere Zielsetzungen verbunden: 


1. Erreichen von mehr Rechtssicherheit durch ausdrückliche bzw. klarstellende Regelungen 


Die Erfahrung mit der Rechtsprechung insbesondere auch aus der jüngeren Vergangenheit im Bereich des Versi-
cherungsteuerrechts lehrt, dass der Sinn und Zweck einzelner Normen des Versicherungsteuergesetzes nicht im-
mer hinreichend im jeweiligen Wortlaut der Vorschrift zum Ausdruck kommt. Daher gilt es vor allem, durch klare 
(Neu-)Formulierung von Normen des Versicherungsteuergesetzes (VersStG 1996) den Inhalt der Vorschriften zu 
präzisieren und auf diese Weise für mehr Rechtssicherheit zu sorgen. 


2. Modernisierung des Versicherungsteuerrechts 


Ein weiteres Ziel ist es, das Versicherungsteuerrecht zu modernisieren. Soweit sich etwa gezeigt hat, dass einzelne 
Regelungen des VersStG 1996 nicht mehr im erforderlichen Maße Entwicklungen im Tatsächlichen oder dem 
Stand der Informationstechnik Rechnung tragen, sollen diese entsprechend angepasst werden. 


3. Weiterentwicklung des Versicherungsteuerrechts in systematischer Hinsicht 


Schließlich soll die Novellierung auch dazu dienen, der Versicherungsteuersystematik noch konsequenter Geltung 
zu verschaffen. Das betrifft u. a. das Zusammenspiel von VersStG 1996 und Versicherungsteuer-Durchführungs-
verordnung (VersStDV 1996). Zahlreiche im VersStG 1996 vorgesehene Änderungen sollen dementsprechend 
durch ausführende Bestimmungen in der VersStDV 1996 ergänzt werden. 


4. Vereinfachung der Rechtsanwendung 


Ziel der Änderung der von VersStG 1996 und VersStDV 1996 ist es auch, der jeweiligen Funktion von Gesetz 
und Durchführungsverordnung stärker als bisher Rechnung zu tragen und damit insgesamt die Rechtsklarheit zu 
fördern und die Rechtsanwendung zu erleichtern. 


5. Sicherung des Versicherungsteueraufkommens 


Mit der Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes (BBesG) ist folgende Zielsetzung verbunden: 


Die Änderung des BBesG trägt dem Ziel der Förderung des Spitzensports in der Zollverwaltung Rechnung und 
weist hierzu einen Anwärtergrundbetrag für die Laufbahnen des einfachen Dienstes aus.  


II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 


Den o. g. Zielen dienen im Hinblick auf Artikel 1 und 2 des Gesetzes insbesondere folgende Maßnahmen: 


– Ausdrückliche Regelung der Voraussetzungen der Steuerbarkeit in Fällen, in denen ein sog. Sondertatbe-
stand – z. B. Belegenheit eines Gebäudes – im Drittland verwirklicht ist, und Klarstellung der Nichtsteuer-
barkeit in Fällen, in denen ein Sondertatbestand nicht Geltungsbereich des Versicherungsteuergesetzes ver-
wirklicht wird, sondern in einem anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraums, 


– Einschränkung der Steuerbefreiung bei bestimmten Personenversicherungen auf Fälle, in denen die Versi-
cherung der Versorgung der natürlichen Person dient, bei der sich das versicherte Risiko realisiert, oder deren 
Angehöriger, 
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– Regelung der Anwendbarkeit des ermäßigten Steuersatzes für die Seeschiffskaskoversicherung auch in Fäl-
len, in denen das abgesicherte Seeschiff nicht im deutschen Seeschiffsregister eingetragen ist, 


– Normierung einer grundsätzlichen Verpflichtung zur Steueranmeldung auf elektronischem Wege, um damit 
die Voraussetzungen für eine effektive Nutzung der technischen Möglichkeiten des IT-Verfahrens VERS-
Bund zu schaffen, 


– Regelung einer Einstandspflicht des Hauptbevollmächtigten von Lloyd’s, 


– „Wiederbelebung“ der VersStDV 1996 durch Aufnahme neuer Regelungen wie etwa der Definition von Be-
griffen des Versicherungsteuerrechts. 


Im Hinblick auf Artikel 3 wird mit der Änderung des BBesG ein Anwärtergrundbetrag für Anwärterinnen und 
Anwärter des einfachen Dienstes in die Anlage VIII des BBesG aufgenommen. 


III. Alternativen 


Keine. 


IV. Gesetzgebungskompetenz 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich aus Artikel 105 Absatz 2 erste Alternative Grundgesetz 
(GG) in Verbindung mit Artikel 106 Absatz 1 Nummer 4 GG, da das Aufkommen der Versicherungsteuer ganz 
dem Bund zusteht. 


Im Hinblick auf die Anpassung des BBesG hat der Bund die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz nach Ar-
tikel 73 Absatz 1 Nummer 8 GG für die Rechtsverhältnisse der im Dienst des Bundes und der bundesunmittelba-
ren Körperschaften des öffentlichen Rechts stehenden Personen. 


V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen 


Unmittelbare Bezüge zum EU-Recht hat die Änderung des Versicherungsteuergesetzes und der Versicherung-
steuer-Durchführungsverordnung sowie des Bundesbesoldungsgesetzes nicht. Völkerrechtliche Verträge sind 
nicht tangiert. 


VI. Gesetzesfolgen 


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 


Es ist zu erwarten, dass aufgrund der u. a. vorgesehenen Präzisierungen von Regelungen bzw. Begriffen des 
VersStG 1996 die Rechtsanwendung vor alle für die Wirtschaft vereinfacht wird. 


Zudem ist davon auszugehen, dass der Verwaltungsvollzug durch die künftig obligatorisch elektronisch zu über-
mittelnde Versicherungsteueranmeldung erleichtert wird. 


2. Nachhaltigkeitsaspekte 


Das Vorhaben entspricht einer nachhaltigen Entwicklung, indem es fachlich notwendigen Gesetzgebungsbedarf 
im Bereich des Versicherungsteuerrechts umsetzt und damit auch das Steueraufkommen des Gesamtstaates si-
chert. Die Maßnahmen betreffen insbesondere folgende Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung: (2.) Globale 
Verantwortung wahrnehmen, (3.) Natürliche Lebensgrundlagen erhalten und (4.) Nachhaltiges Wirtschaften stär-
ken. Das Vorhaben unterstützt dabei die Indikatorenbereiche 8.2.a (Staatsfinanzen konsolidieren) sowie 8.4 (Wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit). 
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3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Die Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand stellen sich wie folgt dar: 


Lfd. 


Nr. 


Maßnahme Steuerart/ 


Gebietskör-
perschaft 


Volle Jahreswirkung Kassenjahr 


2020 2021 2022 2023 2024 


1 § 4 Abs. 1 Nr. 5 
VersStG 1996 


Einschränkung der 
Steuerbefreiung im 
Hinblick auf be-
stimmte Arten der 
Personenversiche-
rung 


Insges. 


VersSt 


Bund 


Länder 


Gem. 


Nicht bezifferbare Mehreinnahmen 


-


-


2 § 4 Abs. 1 Nr. 7 
VersStG 1996 


Einschränkung der 
Steuerbefreiung bei 
der Gewährung von 
Rechtsschutz durch 
einen Berufsverband 


Insges. 


VersSt 


Bund 


Länder 


Gem. 


Nicht bezifferbare Mehreinnahmen 


-


-


3 § 6 Abs. 2 Nr. 5 
VersStG 1996 


Anwendung des er-
mäßigten Steuersat-
zes von 3 % bei See-
schiffskaskoversiche-
rungen in Bezug auf 
im Drittland re-
gistrierte Seeschiffe 


Insges. 


VersSt 


Bund 


Länder 


Gem. 


Nicht bezifferbare Mindereinnahmen 


-


-


Die Anpassung des BBesG führt in der Zollverwaltung zu laufenden Mehrausgaben in Höhe von ca. 36 000 Euro 
p. a. Der Mehrbedarf für die Jahre 2020 bis 2023 beläuft sich auf insgesamt ca. 138 000 Euro. Berechnungsgrund-
lage ist die geplante Einstellung von 5 Anwärterinnen/Anwärtern, die in 2020 Anwärterbezüge für jeweils 5 Mo-
nate erhalten. Der Mehrbedarf wird im Einzelplan 08 ausgeglichen. 


4. Erfüllungsaufwand 


Bürgerinnen und Bürger 


Veränderung des jährlichen Aufwandes für Bürgerinnen und Bürger 


a) Betreffend Artikel 1 und 2 des Gesetzes: 


Bürgerinnen und Bürger sind als Versicherungsnehmerinnen und Versicherungsnehmer nur ausnahmsweise ver-
pflichtet, die Versicherungsteuer selbst anzumelden und zu entrichten. Dies ist nach § 7 Absatz 6 VersStG 1996 
dann der Fall, wenn sie Versicherungsverträge mit einem Drittlandversicherer ohne Bevollmächtigten mit Sitz 
oder Wohnsitz im Europäischen Wirtschaftsraum schließen. In diesen seltenen Fällen wären Bürgerinnen und 
Bürger grundsätzlich belastet durch einen etwaigen Umstellungsaufwand in Bezug auf die Pflicht zur elektroni-
schen Steueranmeldung (§ 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VersStG 1996). Betroffene Bürgerinnen und Bürger hätten aller-
dings die Möglichkeit, eine Befreiung von der Pflicht zu beantragen (§ 8 Absatz 1 Satz 2 VersStG 1996). 


Eine Verminderung des Erfüllungsaufwands für die anmelde- und entrichtungspflichtigen Bürgerinnen und Bür-
ger ist allerdings mit der elektronischen Anmeldung selbst verbunden. Im Übrigen profitierten diese Personen 
auch von der mit dem Gesetz bezweckten Präzisierungen insbesondere durch die in die VersStDV 1996 aufge-
nommenen neuen Regelungen. 
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Per Saldo wird der Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger durch das Gesetz unverändert bleiben. 


b) Betreffend Artikel 3 des Gesetzes: 


Die Änderung des BBesG führt zu keinem Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger. 


Wirtschaft 


a) Betreffend Artikel 1 und 2 des Gesetzes: 


Veränderung des jährlichen Aufwandes Wirtschaft 


Nr. Bezeichnung Paragraf und 
Rechtsnorm 


Art der 
Vor-
gabe 


Fall-
zahl 


Zeit-
auf-
wand 
in Mi-
nuten 
pro 
Fall 


Lohn-
satz in 
Euro/h 


Per-
so-
nal-
auf-
wand 
in 
Tsd. 
€


Sach-
auf-
wand 
in €
pro 
Fall 


Fall-
zahl 


Sach-
auf-
wand 
in 
Tsd. 
€


Ge-
samt-
auf-
wand 
in 
Tsd. 
€


E 2.001 Steuerpflichtigkeit bestimmter 
Personenversicherungen (An-
meldung nach § 8 Abs. 1 
VersStG 1996) 


§ 4 Absatz 1 
Nr. 5 
VersStG 1996 


Informa-
tions-
pflicht 


+117 71 48,62 +7 0 0 0 +7 


E 2.002 Steuerpflichtigkeit bestimmter 
Personenversicherungen (An-
meldung nach § 8 Abs. 3 
VersStG 1996) 


§ 4 Absatz 1 
Nr. 5 
VersStG 1996 


Informa-
tions-
pflicht 


+51 31 34,50 +1 0 0 0 +1 


E.2.003 Verpflichtung zur elektronischen § 8 Absatz 1 Informa- 11.837 –3 50,30 –30 –1,54 11.837 –18 –48 
Anmeldung für Steuerentrich-
tungspflichtige, die nicht Versi-
cherungsnehmer sind 


VersStG 1996 tions-
pflicht 


Umstellungsaufwand Wirtschaft 


Nr. Bezeichnung Paragraf und 
Rechtsnorm 


Art der 
Vorgabe 


Fall-
zahl 


Zeit-
auf-
wand 
in Mi-
nuten 
pro 
Fall 


Lohn 
satz 
in 
Euro/ 
h 


Per-
so-
nal-
auf-
wand 
in 
Tsd. 
€


Sach-
auf-
wand 
in €
pro 
Fall 


Fall-
zahl 


Sach-
auf-
wand 
in 
Tsd. 
€


Ge-
samt-
auf-
wand 
in 
Tsd. €


E.2.0 IT-Umstellung für die elektroni- § 8 Absatz 1 Weitere 1.000 150 150 150 
01 schen Anmeldung für Steuerent- und 3 Vorgabe 


richtungspflichtige 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwandes in Tsd. € –40 


davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten in Tsd. € –40 


Einmaliger Erfüllungsaufwand in Tsd. € +150 


Zur Erläuterung der vom Statistischen Bundesamt ermittelten Zahlen wird auf Folgendes hingewiesen: 


– Verpflichtende elektronische Übermittlung der Steuererklärung und -anmeldung (§ 8 Absatz 1 und 3 
VersStG 1996) 
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Bisher waren sowohl eine analoge als auch eine digitale Übermittlung der Steuererklärung bzw. -anmeldung mög-
lich. Ab 2021 wird der elektronische Versand verpflichtend. Dies führt zu einem einmaligen Aufwand bei den 
Unternehmen, die diesen Vorgang derzeit auf Papier abwickeln und im Anschluss zu einer laufenden Entlastung. 


Einmaliger Aufwand 


Von den 539 unter Bundesaufsicht stehenden Unternehmen, bieten 236 steuerpflichtige Versicherungen an, wäh-
rend die restlichen Unternehmen ausschließlich steuerbefreite Produkte vertreiben. Laut BZSt werden aktuell 
38 % der Steuererklärungen und -anmeldungen elektronisch übermittelt. Unter der Annahme, dass sich dieser 
Anteil ungefähr gleich über die 236 Unternehmen verteilt, müssten 62 % der Unternehmen und somit rund 150 
Unternehmen ihre IT-Systeme auf den elektronischen Versand umstellen. Es ist davon auszugehen, dass die Ein-
richtung weniger umfangreich ist, weshalb die Kosten für einen Programmiertag à 1 000 Euro pro Unternehmen 
angesetzt werden. Der gesamte einmalige Aufwand beträgt folglich 150 000 Euro. 


Unternehmen, die der Landesaufsicht unterstehen, Bevollmächtigte und Versicherungsnehmer/-innen, die Steuern 
anmelden und zahlen, werden die Vorgaben voraussichtlich mittels Online-Formularen erfüllen, sodass ihnen kein 
Umstellungsaufwand entsteht. 


Laufender Aufwand 


Der Versand der Steuererklärung und -anmeldung nach § 8 Absatz 1 nimmt derzeit im Durchschnitt vier Minuten 
bei einem Lohnsatz von 50,30 Euro pro Stunde (Wirtschaftszweig Erbringung von Finanz- und Versicherungs-
leistungen, mittleres Qualifikationsniveau) in Anspruch und kostet 1,54 Euro an Porto und Verpackung. Dieser 
Zeitaufwand würde sich voraussichtlich auf eine Minute reduzieren und die Sachkosten vollständig entfallen. Der 
Zeitaufwand beträgt demnach 71 statt zuvor 74 Minuten. Der durchschnittliche Lohnsatz sinkt geringfügig von 
48,69 auf 46,62 Euro. 


– Einschränkung der Steuerbefreiung von Marktwertdeckungsversicherungen (§ 4 Absatz 1 Nummer 5 
VersStG 1996 in Verbindung mit § 1 Absatz 5 VersStDV 1996) 


Diese Änderungen führen dazu, dass Kranken-, Pflege-, Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherungen steuer-
pflichtig sind, wenn die im Versicherungsfall fälligen Ansprüche nicht an die Risikoperson oder ihren Angehöri-
gen gezahlt werden. Dies trifft insbesondere auf Sportvereine zu, die ihre angestellten Sportlerinnen und Sportler 
gegen Berufsunfähigkeit versichern, wobei eventuelle Ansprüche an den Arbeitgeber fließen. Ähnliches gilt für 
Schlüsselkraftversicherungen. 


Aufgrund der Änderungen müssen Unternehmen, die bisher ausschließlich steuerbefreite Versicherungen anbie-
ten, künftig Versicherungsteuer anmelden und abführen, insbesondere sofern sie derartige Marktwertdeckungs-
versicherungen abgeschlossen haben. Unter der Annahme, dass dadurch die Zahl der Steueranmeldungen um ein 
Prozent steigt, erhöhen sich entsprechend die Fallzahlen und der laufende Aufwand zweier Informationspflichten 
der Wirtschaft. 


b) Betreffend Artikel 3 des Gesetzes: 


Die Änderung des BBesG führt zu keinem Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft. 


Verwaltung 


Veränderung des jährlichen Aufwandes Verwaltung 


a) Betreffend Artikel 1 und 2 des Gesetzes: 


Die beabsichtigte Novellierung des VersStG 1996 verfolgt im Wesentlichen das Ziel, im Bereich des Versiche-
rungsteuerrechts Sinn und Zweck einzelner Normen des Versicherungsteuergesetzes im jeweiligen Wortlaut der 
Vorschrift klarer durch (Neu-)Formulierung zum Ausdruck zu bringen, den Inhalt der Vorschriften zu präzisieren 
und damit für mehr Rechtssicherheit und Rechtsklarheit zu sorgen. Hinzu kommt, dass aufgrund der Verpflich-
tung zur elektronischen Anmeldung mit einer gewissen Entlastung für das BZSt zu rechnen ist, sodass die aus der
Änderung des § 4 Absatz 1 Nummer 5 VersStG 1996 resultierende höhere Fallzahl per Saldo nicht zu einem Er-
füllungsmehraufwand führen wird. 


Per Saldo bleibt daher der Erfüllungsaufwand für die Verwaltung unverändert. 
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b) Betreffend Artikel 3 des Gesetzes: 


Die Anpassung des BBesG führt zu einem nicht bezifferbaren geringfügigen Erfüllungsmehraufwand in der Zoll-
verwaltung, der vom vorhandenen Personal abgedeckt werden kann. 


5. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten sonstigen Kosten. Aus-
wirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu er-
warten. 


6. Weitere Gesetzesfolgen 


Es sind keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen gemäß § 2 der Gemeinsamen Ge-
schäftsordnung der Bundesministerien zuwiderlaufen. 


B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 (Änderung des Versicherungsteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht 


Redaktionelle Anpassung der Inhaltsübersicht aufgrund der Einfügung eines § 10c. 


Zu Nummer 2 


§ 1 Absatz 2 regelt – wie bisher – die Besteuerung von Versicherungsentgelten, die im Rahmen von Versiche-
rungsverhältnissen mit im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) niedergelassenen Versicherern gezahlt werden. 


Bei der Versicherung der in den drei Sondertatbeständen des § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummern 1 bis 3 bezeichneten 
Risiken ist nach EU-Richtlinienrecht (Art. 13 Nr. 13 der RL 2009/138/EG – Solvabilität II) die Belegenheit des 
Risikos unabhängig vom Wohnsitz/Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt des Versicherungsnehmers danach zu be-
stimmen, in welchem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder anderen Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Staat) sich die versicherten Sachen i.S. der Nr. 1 befinden, die in Nr. 2 
genannten Fahrzeuge zugelassen sind und die in Nr. 3 für den Vertragsabschluss notwendige Rechtshandlung 
vorgenommen wird. Werden diese Sachverhalte in einem EWR-Staat verwirklicht, ist das versicherte Risiko dort 
belegen und steht das Besteuerungsrecht diesem Staat zu. Dementsprechend wird die Steuerbarkeit und Steuer-
pflicht in Deutschland in Bezug auf im EWR belegene Risiken der Sondertatbestände an die Voraussetzung ge-
knüpft, dass die in § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummern 1 bis 3 geregelten Sachverhalte im Geltungsbereich des Versi-
cherungsteuergesetzes verwirklicht werden. 


Zu Buchstabe a 


§ 1 Absatz 2 Satz 1 Satzteil vor Nummer 1 


In Satz 1 ist nunmehr eine Legaldefinition des Begriffs EWR-Staat enthalten, der Bedeutung sowohl für den An-
wendungsbereich des Absatzes 2 (Versicherungsverhältnis mit einem in einem EWR-Staat niedergelassenen Ver-
sicherer) als auch für die Bestimmung der Risikobelegenheit hat. Die Einführung des Klammerzusatzes „(EWR-
Staat)“ in Satz 1 bezieht sich sowohl auf „Mitgliedstaaten der Europäischen Union“ als auch auf „andere Ver-
tragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum“. „EWR-Staat“ stellt somit einen Sammel-
begriff für alle genannten Gebiete dar. Zudem wird in Bezug auf die in den Nummern 1 bis 3 enthaltenen Son-
dertatbestände in Abgrenzung zu dem in Absatz 2 Satz 3 geregelten allgemeinen Tatbestand hervorgehoben, dass 
bei deren Verwirklichung im Geltungsbereich des Gesetzes die Steuerpflicht unabhängig davon entsteht, ob der 
Versicherungsnehmer dort ansässig ist. 
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Zu Buchstabe b 


§ 1 Absatz 2 Satz 2 


Werden die in den Sondertatbeständen beschriebenen Sachverhalte außerhalb des EWR verwirklicht, besteht kein 
durch europäisches Richtlinienrecht festgelegtes konkurrierendes Besteuerungsrecht eines anderen EWR-Staates. 
Das nationale Versicherungsteuerrecht bestimmte die Versicherungsteuerbarkeit und Steuerpflicht dieser Sach-
verhalte bisher im sog. allgemeinen Tatbestand unter Anknüpfung an den Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthalt des Versicherungsnehmers. Das Gleiche gilt für die Versicherung, die eine im Inland ansässige nicht na-
türliche Person für ihre im Drittland belegene Betriebsstätte oder sonstige Einrichtung abschließt. 


Mit dem neuen Satz 2 wird eine neue Regelungstechnik eingeführt, in dem diese Sachverhalte außerhalb des 
allgemeinen Tatbestands als Sondertatbestände für Drittland-Fälle geregelt werden, wobei der Anknüpfungspunkt 
der Besteuerung, der Sitz, Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Versicherungsnehmers in Deutschland, 
nicht verändert wird. Eines Rückgriffs auf den sog. allgemeinen Tatbestand, der nunmehr in den neuen Satz 3 
verschoben wurde, bedarf es hierzu nicht mehr. Eine Ausweitung des Besteuerungsrechts ist damit nicht verbun-
den. Zugleich wird mit dem zweiten Halbsatz des neuen Satzes 2 herausgestellt, dass in Fällen, in denen das 
jeweilige Risiko nicht im Geltungsbereich des Gesetzes, sondern in einem anderen EWR-Staat belegen ist, keine 
Steuerpflicht in Deutschland eintritt. Auf diese Weise sollen Mehrfachbesteuerungen innerhalb des EWR vermie-
den werden. 


Die Sätze 1 und 2 behandeln die Versicherungen in Bezug auf die dort genannten Sonderrisiken abschließend. Ist 
ein Tatbestand des Satzes 1 erfüllt, d. h. wird ein Sondertatbestand im Geltungsbereich des VersStG 1996 ver-
wirklicht, ist Satz 2 unanwendbar. Das gilt auch dann, wenn ein Sondertatbestand zugleich in einem anderen 
EWR-Staat verwirklicht sein sollte, was nur im Bereich des Sondertatbestands Nr. 2 (Fahrzeuge aller Art) vor-
kommen kann, nämlich wenn ein Fahrzeug gleichzeitig in Registern mehrerer EWR-Staaten eingetragen ist. Ist 
es in einem deutschen Register eingetragen oder einzutragen, besteht die Steuerpflicht nach Satz 1, und zwar auch 
dann, wenn es zugleich in einem Register eines anderen EWR-Staates eingetragen sein sollte. Ist es hingegen in 
keinem deutschen Register, sondern im Register eines EWR-Staates eingetragen, besteht keine Steuerpflicht nach 
Satz 1 und ist eine Steuerpflicht nach Satz 2, zweiter Halbsatz ausdrücklich ausgeschlossen. Infolge der Speziali-
tät dieser Regelung ist ein Rückgriff auf den allgemeinen Tatbestand des Satzes 3 – neu – nicht möglich. 


Zu Buchstabe c 


§ 1 Absatz 2 Satz 3 


Der neue Satz 3 entspricht im Wesentlichen der bisher in Satz 2 enthaltenen Regelung. Mit der Ergänzung des 
Wortlauts wird eindeutig geregelt, dass das Merkmal „andere Risiken oder Gegenstände“ auch Fahrzeuge umfas-
sen kann, und zwar solche, die nicht bereits vom Sondertatbestand des Satzes 1 Nr. 2 erfasst sind. Dies sind 
Fahrzeuge, die nicht registrierungspflichtig sind und auch nicht freiwillig in Deutschland registriert wurden. 


Zu Nummer 3 


§ 4 


§ 4 wird in zwei Absätze gegliedert. 


Zu Buchstabe a 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 4 Absatz 1 Nummer 5 


Mit der Neufassung des § 4 Absatz 1 Nr. 5 wird herausgestellt, dass die Steuerbefreiung der in Satz 1 Buchstabe 
b angesprochenen Versicherungen dem Versorgungsbedürfnis derjenigen Person, bei der sich das versicherte Ri-
siko realisieren kann (Risikoperson), Rechnung trägt und dementsprechend aus sozialen Gründen erfolgt. Die 
Steuerfreiheit der entsprechenden Personenversicherungen wird an die Voraussetzung geknüpft, dass die Versi-
cherung der Versorgung der Risikoperson dient, indem diese im Versicherungsfall unmittelbar oder mittelbar von 
der Versicherungsleistung profitiert. Einzelheiten hierzu werden in § 1 Absatz 4 der Durchführungsverordnung 
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(VersStDV 1996) geregelt. Mit der Einbeziehung der genannten Angehörigen der Risikoperson werden auch Ver-
sicherungen steuerbefreit, mit denen der Versicherungsnehmer nicht nur sich, sondern auch Familienangehörige 
(mit-)versichert und die Versicherungsleistung beanspruchen kann. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 4 Absatz 1 Nummer 7 


Die Regelung wird modernisiert. Zum einen werden die bisherigen Tatbestandsmerkmale „Streik und Aussper-
rung“ durch den umfassenderen Begriff „Arbeitskampfmaßnahmen“ ersetzt. Dadurch wird der bisherigen und 
zukünftigen Weiterentwicklung des Arbeitskampfrechts Rechnung getragen. Zum anderen wird der Anwendungs-
bereich der Steuerbefreiungsregelung hinsichtlich der Rechtsschutzgewährung konkretisiert. So kann der Rechts-
schutz nicht nur von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden, sondern auch von Zusammenschlüssen dieser 
Berufsverbände sowie von juristischen Personen, die im wirtschaftlichen Eigentum eines Berufsverbands stehen, 
zum Beispiel durch eine Rechtsschutz GmbH, geleistet werden. Darüber hinaus erfasst die Regelung auch den 
Rechtsschutz, der nicht eigenen, sondern Mitgliedern anderer Berufsverbände mit gleicher Ausrichtung gewährt 
wird. Die Regelung ist den gerichtlichen Verfahrensordnungen nachgebildet, wonach es beispielsweise möglich 
ist, dass ein Mitglied der Gewerkschaft A durch einen Prozessvertreter der Gewerkschaft B im Gerichtsverfahren 
vertreten wird. 


Zu Buchstabe b 


§ 4 Absatz 2 – neu -


Nach dem neuen Absatz 2 entfällt die Steuerbefreiung, wenn durch eine nach Vertragsschluss und Zahlung des 
Versicherungsentgelts vorgenommene Verfügung, etwa durch eine Abtretung des Anspruchs oder durch Wider-
ruf, Änderung oder Einräumung eines Bezugsrechts eine Person im Versicherungsfall in den Genuss der Versi-
cherungsleistung kommen würde, die nicht dem in Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe b genannten privilegier-
ten Personenkreis angehört. Im umgekehrten Fall, in dem infolge einer nachträglichen Verfügung eine begünstigte 
Person im Sinne des § 4 Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe b VersStG 1996 im Versicherungsfall die Versicherungs-
leistung erhalten soll, beginnt ab dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der entsprechenden Verfügung die Steuer-
befreiung. Eine Sonderregelung für den Beginn der Festsetzungsfrist ist insbesondere für langlaufende Versiche-
rungen im Hinblick darauf erforderlich, dass die Finanzverwaltung i. d. R. keine Mitteilungen erhalten dürfte über 
Verfügungen, die zum Erlöschen der Steuerbefreiung führen. In Fällen, in denen nachträglich Umstände eintreten, 
die zur Steuerbefreiung führen, besteht ein Anspruch auf Steuererstattung nach § 9 Absatz 2 VersStG 1996 (n. F.). 


Zu Nummer 4 


Zu Buchstabe a 


§ 5 Absatz 1 Satz 3 


Die bisher in Absatz 1 Satz 3 enthaltene Regelung zur Steuererstattung wird nach § 9 Absatz 4 VersStG 1996 
bzw. – soweit das Verfahren betroffen ist – nach § 11 der Versicherungsteuer-Durchführungsverordnung verla-
gert. 


Zu Buchstabe b 


§ 5 Absatz 2 Satz 2 


Grundsätzlich knüpft die Versicherungsteuer an die Zahlung von Versicherungsentgelt an. Bei der so genannten 
Sollversteuerung wird die Steuer dagegen nicht auf Grundlage des vom Versicherungsnehmer gezahlten und vom 
Versicherer vereinnahmten Versicherungsentgelts, sondern nach dem im Anmeldungszeitraum angeforderten 
Versicherungsentgelt berechnet. Durch die Verwendung des Wortes „gilt“ in Satz 2 wird klargestellt, dass es sich 
bei der dort geregelten Steuerentstehung um eine Fiktion handelt. 


Zu Buchstabe c 


§ 5 Absatz 3 


Die bisher in Absatz 3 enthaltene Vorschrift zur Berechnung der Steuer in Fällen, in denen das Versicherungsent-
gelt in fremder Währung gezahlt oder fällig geworden ist, wird in die Versicherungsteuer-Durchführungsverord-
nung verlagert. 
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Zu Buchstabe d 


§ 5 Absatz 4 – alt -


Die bisher im Absatz 4 des § 5 enthaltene Regelung wird in den neuen Absatz 3 verlagert. 


Zu Nummer 5 


§ 6 Absatz 2 Nummer 5 


Soweit Deutschland das Besteuerungsrecht zusteht, soll aus steuersystematischen Gründen die Besteuerung der 
Seeschiffskaskoversicherung vereinheitlicht werden. Die bisher in Absatz 2 Nr. 5 für die Inanspruchnahme des 
besonderen Steuersatzes bei der Seeschiffskaskoversicherung vorausgesetzte Eintragung des versicherten Schif-
fes in das Seeschiffsregister entfällt daher. 


Zu Nummer 6 


§ 7 


Im Mittelpunkt des § 7 stehen die Regelungen zur Steuerentrichtungspflicht. Diese muss notfalls mit staatlichen 
Zwangsmitteln durchgesetzt werden können. Das ist nur gewährleistet, wenn der Steuerentrichtungspflichtige 
über einen Wohnsitz oder Sitz innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) verfügt. Demgegenüber ist 
das alternative gesetzliche Merkmal „Betriebsstätte“ zur Erreichung des genannten Zwecks weder erforderlich 
noch förderlich. Zudem führt das Merkmal „Betriebsstätte“ zu ungewollten Verwerfungen, etwa in Fällen, in 
denen der Versicherungsnehmer ein Versicherungsverhältnis mit einem Versicherer mit Sitz außerhalb des EWR 
begründet, ohne davon Kenntnis zu haben, dass dieser Versicherer irgendwo im EWR über eine Betriebsstätte 
verfügt. In einem solchen Fall muss der Versicherungsnehmer davon ausgehen, dass ihn nach § 7 Absatz 6 
VersStG 1996 selbst die Pflicht zur Steuerentrichtung trifft, während mit einer auf den reinen Gesetzeswortlaut 
bezogenen Auslegung dieser Vorschrift der Versicherer als Steuerentrichtungspflichtiger angesehen werden 
könnte, weil das Gesetz lediglich auf die tatsächliche Existenz einer Betriebsstätte abstellt. Das Merkmal „Be-
triebsstätte“ wird daher in den Absätzen 3 bis 6 gestrichen. 


Zu Nummer 7 


Zu Buchstabe a 


§ 8 Absatz 1 


Mit der Änderung des § 8 in Absatz 1 VersStG 1996 wird die elektronische Steueranmeldung mittels verarbeit-
barer, elektronisch übermittelter Datensätze obligatorisch und damit ein zeitgemäßes Steueranmeldungsverfahren 
implementiert. In Härtefällen kann auf Antrag eine Steueranmeldung per Papiervordruck zugelassen werden. 


Zu Buchstabe b 


§ 8 Absatz 3 


Absatz 3 enthält eine dem Absatz 1 entsprechende Regelung für Fälle, in denen der Versicherungsnehmer selbst 
die Steuer anzumelden und zu entrichten hat. 


Zu Buchstabe c 


§ 8 Absatz 4 Satz 2 


Die bisher in Absatz 4 Satz 2 enthaltene Regelung einer fiktiven Fälligkeit der Steuer in Fällen nicht oder nicht 
rechtzeitig abgegebener Steueranmeldungen ist entbehrlich, da mangels Steuerfestsetzung eine Verwirkung von 
Säumniszuschlägen nicht in Betracht kommt. Die Erhebung von Verspätungszuschlägen ist dagegen nicht von 
der Fälligkeit der Steuer, sondern ausschließlich von der nicht erfolgten oder verspäteten Abgabe der Steueran-
meldung abhängig. In dem neu gefassten Absatz 4 Satz 2 ist für Verspätungszuschläge abweichend von § 152 
Absatz 5 i. V. m. Absatz 8 der Abgabenordnung vorgesehen, dass unabhängig davon, ob der Anmeldungszeit-
raum der Kalendermonat, das Kalendervierteljahr oder das Kalenderjahr ist, bei der Bemessung des Verspätungs-
zuschlags die Dauer und Häufigkeit der Fristüberschreitung sowie die Höhe der Steuer zu berücksichtigen sind. 
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Zu Nummer 8 


§ 9 


In dem neugefassten § 9 VersStG 1996 werden die Fälle der Erstattung (Absätze 1 bis 4) und der Nachentrichtung 
(Absätze 5 und 6) der Versicherungsteuer nunmehr in einer Norm zusammengefasst. 


Zu Buchstabe a 


§ 9 Absatz 1 


Die Sätze 1 und 2 des Absatzes 1 entsprechen der bisherigen Regelung des Absatzes 1. Mit der marginalen Än-
derung des Textes wird verdeutlicht, dass – wie bisher schon – der Steuererstattungsanspruch wegen vollständiger 
oder teilweiser Rückzahlung des Versicherungsentgelts an den Versicherungsnehmer voraussetzt, dass ein solcher 
Zahlungsvorgang tatsächlich stattgefunden hat. Ein Rückzahlungserfolg in diesem Sinne setzt voraus, dass durch 
die Leistung des Versicherers der Anspruch des Versicherungsnehmers im Sinne der §§ 362 ff. des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs erloschen ist. Dies ist bei einer Überweisung im Zeitpunkt der Gutschrift des Rückzahlungsbetrags 
auf dem Konto des Versicherungsnehmers der Fall, im Fall der Begebung eines Verrechnungsschecks aber erst 
mit dessen Einlösung. 


Die bisherige Regelung des Absatzes 2, wonach die Steuer nicht erstattet wird, wenn die Prämienrückgewähr 
ausdrücklich versichert war, wurde in den neuen Satz 3 des Absatzes 1 übernommen. Der neue Satz 4 des Absat-
zes 1 verdeutlicht, dass eine Steuererstattung nur in Betracht kommt, wenn die Steuer zuvor vom Bundeszentral-
amt für Steuern auch tatsächlich vereinnahmt worden ist und schließt damit Sachverhalte aus, in denen der Ver-
sicherungsnehmer Versicherungsentgelt einschließlich Versicherungsteuer zwar an den Versicherer oder einen 
Inkassobevollmächtigten gezahlt hat, die Steuer aber von diesen nicht an den Fiskus abgeführt wurde. 


Zu Buchstabe b 


§ 9 Absätze 2 bis 5 


Der neue Absatz 2 regelt die Steuererstattung in Fällen, in denen erst nach Zahlung des Versicherungsentgelts 
Umstände eintreten, die zur Steuerbefreiung nach § 4 Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe b VersStG 1996 führen (§ 4 
Absatz 2 Satz 1 1. Fall VersStG 1996). 


Der neue Absatz 3 betrifft die zeitanteilige Steuererstattung bei nachträglichem Entfallen der Voraussetzungen 
der Steuerbarkeit oder der Steuerpflicht bei der Versicherung von Schiffen spiegelbildlich zu der nunmehr in 
Absatz 6 (entspricht dem bisherigen Absatz 3) geregelten Nachentrichtungspflicht bei nachträglichem Eintritt der 
Voraussetzungen. 


Die bisher in § 5 Absatz 1 Satz 3 VersStG 1996 geregelte Steuererstattung in Fällen der Sollversteuerung, in de-
nen Steuer für nicht vereinnahmtes Versicherungsentgelt entrichtet worden ist, wird in den neuen Absatz 4 des 
§ 9 VersStG 1996 verlagert. 


Der neue Absatz 5 sieht die Nachentrichtung der Versicherungsteuer in den Fällen vor, in denen eine Steuerbe-
freiung nach § 4 Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe b VersStG 1996 erlischt (§ 4 Absatz 2 Satz 1 2. Fall 
VersStG 1996). Ist Versicherungsentgelt vor Erlöschen der Steuerbefreiung gezahlt worden, so unterliegt es an-
teilig der Nachversteuerung, soweit es für einen Zeitraum gezahlt wurde, in dem die Steuerbefreiung nicht mehr 
gegeben ist. Diese Regelung dient der Vermeidung von Steuerumgehungsmöglichkeiten etwa dergestalt, dass 
Versicherungsentgelt im Wege einer Einmalzahlung für die gesamte Vertragslaufzeit gezahlt und anschließend 
der Anspruch auf die Versicherungsleistung an eine Person abgetreten wird, die nicht dem nach § 4 Absatz 1 
Nummer 5 Buchstabe b VersStG 1996 privilegierten Personenkreis angehört. 


Zu Buchstabe c 


§ 9 Absatz 6 


Absatz 6 entspricht dem bisherigen Absatz 3. 
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Zu Buchstabe d 


§ 9 Absatz 7 


Absatz 7 stellt eine Ergänzung des § 7 Absatz 9 VersStG 1996 dar, wonach der Versicherer berechtigt ist, vom 
Versicherungsnehmer neben dem Versicherungsentgelt auch den hierauf entfallenden Steuerbetrag einzufordern. 
Entsteht die Steuerpflicht erst, nachdem der Versicherer das Versicherungsentgelt bereits angefordert oder erhal-
ten hat, soll er als derjenige, den die Steuerentrichtungspflicht trifft, auch in diesen Fällen die Steuer vom Versi-
cherungsnehmer nachträglich verlangen können oder alternativ bei einem eingetretenen Versicherungsfall berech-
tigt sein, die Versicherungsleistung um den Steuerbetrag zu kürzen. 


Zu Nummer 9 


Zu Buchstabe a 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 10 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 


Die Aufzeichnung von zurückgezahlten oder nicht erhaltenen Versicherungsentgelten ist für die Überprüfung von 
Steuererstattungen gemäß § 9 VersStG 1996 erforderlich und wird daher unter der Nummer 4 des Absatzes 1 neu 
in den Katalog der aufzuzeichnenden Angaben aufgenommen. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 10 Absatz 1 Satz 2 Nummer 9 


Die in der neuen Nummer 9 geregelte Aufzeichnungspflicht betrifft Fälle der offenen Mitversicherung, bei der 
das versicherte Risiko von mehreren Versicherern anteilig übernommen wird und jeder Versicherer die Steuer für 
das von ihm vereinnahmte anteilige Versicherungsentgelt selbst anzumelden und zu entrichten hat. Die aufzu-
zeichnenden Informationen über die anderen Mitversicherer ermöglichen eine Überprüfung, ob das gesamte Ver-
sicherungsentgelt versteuert worden ist, und dienen somit einem effektiveren Verwaltungsvollzug. 


Zu Buchstabe b 


§ 10 Absatz 4 Satz 2 


Die Neufassung des Absatzes 4 Satz 2 stellt klar, dass sich die Monatsfrist für die Fälligkeit nur auf die vom 
Steuerpflichtigen nachzuentrichtende Steuerbeträge bezieht, nicht dagegen auf zu erstattende Steuerbeträge; die 
Erstattung hat vielmehr – wie es auch der bisherigen Verwaltungspraxis entspricht – unverzüglich zu erfolgen. 
Mit der Änderung wird die bereits für die Feuerschutzsteuer geltende Regelung (§ 9 Abs. 4 Satz 2 FeuerschStG) 
inhaltlich nachvollzogen. 


Zu Nummer 10 


§ 10b 


Die bisherige Fassung des § 10b VersStG 1996 erfasste nicht alle regelungsbedürftigen Sachverhalte aus Anlass 
von Rechtsänderungen. Daher wurde die Anwendungsvorschrift erweitert und regelt nunmehr auch Fälle einer 
inhaltlichen Änderung oder Aufhebung von Steuerbefreiungsvorschriften. Die Regelung des bisherigen Satzes 4 
hat sich durch Zeitablauf erledigt und kann daher entfallen. 


Zu Nummer 11 


§ 10c – neu – 


§ 10c VersStG 1996 enthält eine spezielle Regelung für die bei Lloyd‘s vereinigten Einzelversicherer. Lloyd‘s ist 
eine Vereinigung von Einzelversicherern, die eine Versicherungsbörse als eigenen Versicherungsmarkt betreibt, 
über den eine Vielzahl von Einzelpersonen in wechselnder Zusammensetzung Versicherungsrisiken übernehmen.
Über diesen Versicherungsmarkt erhalten auch Drittlandversicherer Zugang zum deutschen Versicherungsmarkt, 
der ansonsten einer Erlaubnis der Aufsichtsbehörde bedarf und die Errichtung einer Zweigniederlassung in 
Deutschland sowie die Bestellung eines Bevollmächtigten erfordert (§§ 67, 68 des Versicherungsaufsichtsgeset-
zes – VAG). Im Versicherungsaufsichtsrecht gibt es mit § 64 VAG bereits eine Sonderregelung, die verfahrens-
und vollstreckungsrechtliche Erleichterungen für die Geltendmachung und Vollstreckung von Ansprüchen der 
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Versicherungsnehmer enthalten, die eine Prozessführung und Vollstreckung gegen eine Vielzahl von Einzelper-
sonen als Versicherer entbehrlich macht. 


Mit dem neuen § 10c VersStG 1996 soll die Entrichtung der nach den Vorschriften des Versicherungsteuergeset-
zes entstandenen Steuer auch in Fällen sichergestellt werden, in denen die Risiken über diese Versicherungsbörse 
von einer Vielzahl von Einzelpersonen in Bruchteilen gegen entsprechende Beteiligung am Versicherungsentgelt 
übernommen werden. Dementsprechend ist im neuen § 10c Absatz 1 VersStG 1996 vorgesehen, dass die Steu-
erentrichtung grundsätzlich einheitlich durch den Hauptbevollmächtigten von Lloyd‘s erfolgt, es sei denn, es kann 
nachgewiesen werden, dass ein anderer die Anmeldung und Entrichtung der Steuer übernommen hat. „Andere“ i. 
S. dieser Regelung können zum einen die in einem konkreten Fall jeweils „eigentlich“ Entrichtungspflichtigen 
sein, wie etwa ein bei Lloyd’s vereinigter Einzelversicherer mit Sitz im EWR oder im Falle des § 7 Absatz 6 
VersStG 1996 der Versicherungsnehmer. Aber auch in Fällen, in denen jemand – z. B. als bei Lloyd’s vereinigter 
Drittlandversicherer – die Steuer nachweislich tatsächlich anmeldet und entrichtet, ohne Entrichtungspflichtiger 
zu sein, trifft nach § 10c VersStG 1996 den Hauptbevollmächtigten von Lloyd’s insoweit weder die Pflicht zur 
Versicherungsteueranmeldung noch zur -entrichtung. Die Ausnahme von der regelmäßigen Pflicht des Hauptbe-
vollmächtigten zur Steueranmeldung und Entrichtung greift jedoch nur, „soweit“ ein anderer diese Pflichten – 
nachweislich – erfüllt hat; die darüber hinaus geschuldete Steuer hat der Hauptbevollmächtigte nach dem Grund-
satz des § 10c VersStG 1996 wiederum selbst anzumelden und zu entrichten. 


Nach Absatz 2 finden die Vorschriften zum Verfahren der Steueranmeldung, zur Erstattung und Nachentrichtung 
der Steuer, zu Aufzeichnungspflichten und zur Außenprüfung entsprechende Anwendung. Absatz 3 ist der Rege-
lung des § 64 Absatz 2 VAG nachgebildet. Mit ihr werden insbesondere verfahrens- und vollstreckungsrechtliche 
Erleichterungen für die Geltendmachung und Vollstreckung von Steueransprüchen bewirkt, die eine Prozessfüh-
rung und Vollstreckung gegen eine Vielzahl von Einzelpersonen als Versicherer entbehrlich machen. 


Zu Nummer 12 


Zu Buchstabe a 


§ 11 Absatz 1 Satz 1 Teilsatz vor Nummer 1 


Die Ermächtigungsgrundlage wird sprachlich modernisiert und mit zusätzlichen Regelungsinhalten (Nummern 4 
bis 7) versehen, die zum einen die Rückverlagerung von Vorschriften aus dem Gesetz in die Durchführungsver-
ordnung flankieren und zum anderen etwaige zukünftige Änderungen der neu in die Durchführungsverordnung 
eingefügten Vorschriften durch den Verordnungsgeber ermöglichen. 


Zu Buchstabe b 


§ 11 Absatz 1 Nummer 4 bis 7 


Die in Nummer 4 enthaltene Ermächtigung lehnt sich im Wesentlichen an eine frühere Ermächtigung an und 
ermöglicht die Konkretisierung von zur Durchführung eines ordnungsgemäßen Besteuerungsverfahrens notwen-
digen Pflichten. 


Mit Nummer 5 wird eine bis Ende 1984 wortgleich bestehende Ermächtigung reaktiviert. 


Nummer 6 ermächtigt den Verordnungsgeber, über § 10a VersStG 1996 hinausgehende Mitteilungspflichten zu 
regeln, etwa von anderen als den dort genannten Behörden. 


In der neuen Nummer 7 werden die bisher in den Nummern 6 und 7 enthaltenen Ermächtigungen zusammenge-
fasst und um die Befugnis zur Regelung der Steuerberechnung bei Werten in fremder Währung ergänzt, weil die 
entsprechende Vorschrift in die Durchführungsverordnung verlagert wird. 


Zu Nummer 13 


§ 12 Absatz 3 und 4 – neu – 


Nach dem neuen Absatz 3 der Übergangsvorschrift soll die Neufassung des § 4 Absatz 1 Nummer 5 
VersStG 1996 nur auf Neuverträge Anwendung finden. Damit bleibt zum einen die Rechtslage, wie sie sich aus 
der höchstrichterlichen Rechtsprechung (BFH v. 17. Dezember 2014, II R 18/12, BStBl II 2015 S. 619) ergibt, 
für Altverträge erhalten, zum anderen wird Verwaltungsaufwand bei den Versicherungsunternehmen vermieden, 
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der durch eine Überprüfung der Bestandsverträge entstehen würde. Darüber hinaus wird den Versicherungsunter-
nehmen eine Karenzzeit eingeräumt, in der sie ihre Vertragsformulare und Bedingungen an die Rechtsänderung 
anpassen können. Satz 3 regelt, unter welchen Voraussetzungen von einem neuen Versicherungsvertrag auszuge-
hen ist, auf den die neugefasste Vorschrift des § 4 Abs. 1 Nr. 5 VersStG 1996 Anwendung findet. Die Regelung 
stellt auf die erstmalige Absicherung eines bestimmten Risikos der Risikoperson durch einen Versicherer ab. 
Demensprechend wird in Satz 4 klargestellt, dass dies bei Gruppenversicherungen mit Wirksamwerden ihrer Auf-
nahme in den Gruppenversicherungsvertrag der Fall ist. Änderungen eines bestehenden Vertrages wie z. B. Prä-
mienerhöhungen oder Leistungserweiterungen, Änderungen der allgemeinen Versicherungsbedingungen oder die
Übernahme des Versicherungsvertrages durch einen anderen Versicherer stellen keinen neuen Vertragsschluss im 
Sinne dieser Vorschrift dar. Dies gilt nicht für den Austausch des versicherten Risikos oder die Erweiterung des 
Versicherungsvertrages auf andere Risiken; solche Änderungen sind als neuer Vertragsschluss anzusehen. Ab-
satz 4 sieht vor, dass die in § 8 Absatz 1 und Absatz 3 VersStG 1996 geregelte grundsätzliche Verpflichtung des 
Entrichtungsschuldners bzw. des Steuerschuldners zur elektronischen Steueranmeldung erst ab dem 1. Januar 
2022 gilt. Hierdurch soll der Versicherungswirtschaft der insbesondere für die Anpassung der IT-Systeme 
und -verfahren erforderliche zeitliche Vorlauf eingeräumt werden. 


Zu Artikel 2 (Änderung der Versicherungsteuer-Durchführungsverordnung) 


Zu Nummer 1 


Die Bezeichnung der Verordnung wird geändert. 


Zu Nummer 2 


§ 1 – neu – 


Die Absätze 1 und 2 definieren, was unter einem im Europäischen Wirtschaftsraum niedergelassenen Versicherer 
und unter einem Drittlandversicherer im Sinne der Absätze 2 und 3 des § 1 VersStG 1996 zu verstehen ist. Für 
die Unterscheidung ist der Wohnsitz bzw. Sitz des Versicherers als zivilrechtlicher Vertragspartner des Versiche-
rungsnehmers maßgebend. Drittlandversicherer können zwar zur Aufnahme von Versicherungstätigkeit in Mit-
gliedstaaten zugelassen werden, aber auch wenn sie in diesem Fall eine Zweigniederlassung in dem betreffenden 
Mitgliedstaat zu errichten und einen Bevollmächtigten zu bestellen haben, bleibt zivilrechtlicher Vertragspartner 
ein im Drittland ansässige Versicherer. 


In Absatz 3 werden beispielhaft die regelmäßig einschlägigen amtlichen Register für Fahrzeuge aufgezählt.  


Absatz 4 listet die gegenwärtig aktuellen amtlich anerkannten Register für Fahrzeuge auf. 


Absatz 5 definiert den Versicherungsnehmer im Sinne der Regelung des § 1 Absatz 2 Satz 3 VersStG 1996, die 
der Umsetzung von Vorgaben des europäischen Richtlinienrechts zur Bestimmung der Risikobelegenheit dient. 
Der Richtliniengeber wollte für alle versicherten Risiken eine Lösung vorschlagen, die die Bestimmung des Staa-
tes, in dem das Risiko belegen ist, dadurch ermöglicht, dass sie auf konkrete und physische Merkmale statt auf 
rechtliche Merkmale abstellt. Sowohl die Formulierungen in den Richtlinien (Artikel 13 Nummer 13 Buchstabe 
d der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 – Solvabilität 
II bzw. des Artikels 2 Buchstabe d, 4. Tiret der Richtlinie 88/357 EWG des Rates vom 22. Juni 1988) als auch 
der Wortlaut des § 1 Absatz 2 Satz 2 VersStG 1996 sind auf den typischen Fall zugeschnitten, dass der Versiche-
rungsnehmer eigene Risiken versichert. In diesen Fällen ist die Annahme des jeweiligen Normgebers grundsätz-
lich zutreffend, dass das Risiko dort belegen ist, wo der Versicherungsnehmer seinen Sitz/Wohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthalt hat. Versichert der Vertragspartner des Versicherers (formeller Versicherungsnehmer) hingegen 
fremde Risiken, stimmen Sitz/Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt des formellen Versicherungsnehmers und 
tatsächliche Risikobelegenheit erkennbar nicht überein, wenn sich der Sitz/Wohnsitz oder gewöhnliche Aufent-
halt der versicherten Person (materieller Versicherungsnehmer) in einem anderen EWR-Staat als demjenigen des 
formellen Versicherungsnehmers befindet. 


Absatz 6 definiert, wann eine Versicherung im Sinne der Steuerbefreiungsnorm des § 4 Absatz 1 Nummer 5 
Buchstabe b VersStG 1996 der Versorgung der Risikoperson oder deren Angehörigen dient. Entscheidend ist 
grundsätzlich, dass im Versicherungsfall die Versicherungsleistung der Risikoperson bzw. deren Angehörigen 
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zugutekommen soll. Diese Voraussetzung ist nicht nur dann erfüllt, wenn der Risikoperson ein unbedingter An-
spruch gegen den Versicherer oder das Bezugsrecht zusteht (Absatz 6 Nr. 1), sondern auch in Fällen, in denen 
nach der Konzeption des Versicherungsvertrages zwar der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall die Versi-
cherungsleistung erhält, diese aber zugunsten der Risikoperson Verwendung finden soll. Hierunter fallen nach 
Absatz 6 Nr. 2 Versicherungen, bei denen der Versicherungsnehmer die Versicherungsleistung für einen Ange-
hörigen als Risikoperson beanspruchen kann, beispielsweise im Rahmen einer Mitversicherung von Familienan-
gehörigen. Des Weiteren gehören hierzu Versicherungen, die dazu dienen, den Versicherungsnehmer mit finan-
ziellen Mittel auszustatten, um bei Eintritt des Versicherungsfalls eine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung 
gegenüber der Risikoperson zu erfüllen (Absatz 6 Nr. 3), etwa bei der von Kommunen abgeschlossenen Beihilfe-
ablöseversicherung oder bei der von einem Arbeitgeber im Hinblick auf eine seinen Arbeitnehmern erteilte Zu-
sage abgeschlossenen Rückdeckungsversicherung. Nach Absatz 6 Nr. 4 erfüllen auch Gruppenversicherungen 
diese Voraussetzung, bei denen nach der Konzeption des Versicherungsvertrages das jeweilige Gruppenmitglied 
keinen unmittelbaren Anspruch gegen den Versicherer erwirbt, sondern ausschließlich der Versicherungsnehmer 
die Versicherungsleistung im Versicherungsfall für das jeweilige Gruppenmitglied beanspruchen kann. Der Ver-
sorgung der Risikoperson dienen nach Absatz 6 Nr. 5 auch solche Versicherungen, mit denen im Versicherungs-
fall gegenüber der Risikoperson zu erbringende Naturalleistungen durch unmittelbare Zahlung des Versicherers 
an den Leistungserbringer finanziert werden, wie etwa im Bereich der Pflegeversicherung. Schließlich kommen 
nach Absatz 6 Nr. 6 auch solche Versicherungsleistungen der Risikoperson zugute, die darin bestehen, z. B. Kurse 
für Angehörige einer Risikoperson anzubieten bzw. zu finanzieren, die diese in die Lage versetzen, der Risiko-
person gegenüber Pflegeleistungen qualifiziert zu erbringen. Absatz 6 Satz 3 verdeutlicht, dass wie bisher – eine 
Sicherungsabtretung oder eine Verpfändung des Anspruchs oder der Abschluss einer entsprechenden Versiche-
rung zugunsten eines Kreditinstituts zur Absicherung einer Verbindlichkeit die Steuerfreiheit unberührt lassen, 
denn die Risikoperson wird im Versicherungsfall durch die Leistung des Versicherers an das Kreditinstitut als 
Gläubiger der Risikoperson von einer Verbindlichkeit befreit. 


In Absatz 7 wird klargestellt, dass der nach den Vorschriften des Versicherungsaufsichtsgesetzes von Versiche-
rungsunternehmen eines Drittstaats für die Aufnahme des Geschäftsbetriebs im Inland bestellte Hauptbevoll-
mächtigte auch die steuerrechtlichen Verpflichtungen im Inland zu erfüllen hat, sofern von dem Drittlandversi-
cherer keine andere Person mit Wohnsitz oder Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum zur Entgegennahme des 
Versicherungsentgelts bevollmächtigt wurde und damit dieser Steuerentrichtungsschuldner im Sinne des § 7 Ab-
satz 3 VersStG 1996 ist. 


Zu Nummer 3 


§ 2 


Die bisher in § 2 geregelte Verpflichtung für Versicherer, der Finanzbehörde die Aufnahme von Versicherungs-
geschäft mitzuteilen, wird beibehalten. Während ausländische Versicherer bisher ausschließlich über Absatz 4 in 
die Anzeigepflicht einbezogen wurden, unterscheidet die Neufassung des § 2 nunmehr zwischen EWR-Versiche-
rern (Absatz 1) und Drittlandversicherern (Absatz 4). Die Änderung des Wortlauts beruht auf der Ermächtigung 
des § 11 Nummer 4 – neu – VersStG 1996. 


Zu Nummer 4 


§§ 3 und 4 – neu – 


§ 3 regelt eine Anzeigepflicht für Versicherungsnehmer und Vermittler für Versicherungsverhältnisse mit Dritt-
landversicherern. Besteht das Versicherungsverhältnis mit einem Drittlandversicherer ohne Bevollmächtigten mit 
Wohnsitz oder Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum, ist der Versicherungsnehmer nach § 7 Absatz 6 
VersStG 1996 verpflichtet, selbst die Steuer anzumelden und zu entrichten. Damit das Bundeszentralamt für Steu-
ern überhaupt Kenntnis von derartigen Versicherungsverhältnissen erlangt und zur Vermeidung von Steuerumge-
hungen ist eine entsprechende Anzeige des Versicherungsnehmers erforderlich. Da Drittlandversicherer, die im 
Inland Erst- oder Rückversicherungsgeschäft betreiben wollen, zum Geschäftsbetrieb einer Erlaubnis der Auf-
sichtsbehörde bedürfen und deren Erteilung unter anderem von der Errichtung einer Zweigniederlassung und der 
Bestellung eines Bevollmächtigten mit Wohnsitz und ständigem Aufenthalt im Inland abhängig ist, besteht die 
Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers bereits aus tatsächlichen Gründen nur in Ausnahmefällen. Bei der Vor-
schrift handelt es sich um eine Regelung des Besteuerungsverfahrens im Sinne der Ermächtigungsgrundlage des 
§ 11 Nummer 4 – neu – VersStG 1996. 
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§ 4 beruht ebenfalls auf der Ermächtigung des § 11 Nummer 4 – neu – VersStG 1996. Der Informationsanspruch 
des Steuerentrichtungsschuldners soll sicherstellen, dass dieser über die für eine korrekte Steueranmeldung und -
entrichtung benötigten Tatsachen, die ihm nicht zwingend aus den eigenen Unterlagen bekannt sind, unterrichtet 
wird und er entsprechende Informationen einfordern kann. Betrifft der Informationsanspruch die Höhe von steu-
erpflichtigen Verkaufsaufschlägen (§ 4 Satz 2 Nr. 2), kann der Versicherungsnehmer seiner Auskunftsverpflich-
tung gegenüber dem Versicherungsnehmer dadurch ausweichen, dass er die Steueranmeldung und -entrichtung 
für den gesamten Gruppenversicherungsvertrag selbst übernimmt. 


Zu Nummer 5 


Abschnitt B Zwischenüberschrift I 


Redaktionelle Anpassung der Zwischenüberschriften wegen der neuen Struktur der VersStDV 1996 . 


Zu Nummer 6 


§§ 6 und 7 – neu – 


§ 6 stellt eine Regelung des Besteuerungsverfahrens im Sinne des § 11 Nummer 4 – neu – VersStG 1996 dar. Sie 
ist der Vorschrift des § 183 AO nachempfunden und dient der Erleichterung der Bekanntgabe von Verwaltungs-
akten und Mitteilungen der Finanzbehörde in Fällen, in denen der Versicherer kein klassisches Versicherungsun-
ternehmen ist, sondern ein Zusammenschluss von mehreren Personen oder Personenvereinigungen im Sinne des 
§ 2 Absatz 1 VersStG 1996. 


Die Regelung des bisherigen § 5 Absatz 3 VersStG 1996 wird auf Basis der Ermächtigungsgrundlage des § 11 
Nr. 7c – neu – VersStG 1996 wortgleich in § 7 VersStDV 1996 übernommen. 


Zu Nummer 7 


Abschnitt B Zwischenüberschrift II. 


Redaktionelle Anpassung der Zwischenüberschriften wegen der neuen Struktur der VersStDV 1996 . 


Zu Nummer 8 


§§ 8 bis 11 – neu – 


§ 8 knüpft unmittelbar an den neu gefassten § 9 Absatz 1 VersStG 1996 an und regelt das unkomplizierte Verfah-
ren der Steuererstattung bei der Rückzahlung von unverdientem Versicherungsentgelt. Ein förmlicher Antrag auf 
Steuererstattung ist nicht erforderlich. Der Antrag gilt mit dem erkennbaren Abzug der zu erstattenden Steuer von 
der aktuell anzumeldenden Steuer als gestellt. Hierzu ist die ausdrückliche Angabe des zu erstattenden Steuerbe-
trages erforderlich. Hat ausnahmsweise der Versicherungsnehmer selbst die Steuer angemeldet und entrichtet,
kann dieser einen Antrag auf Steuererstattung stellen. Darin ist zum Zweck der Überprüfung, ob es sich bei dem 
vom Versicherer zurückgezahlten Betrag um unverdientes Versicherungsentgelt handelt, der Grund für die Rück-
zahlung anzugeben. Ferner sind die Höhe und der Zeitpunkt der Rückzahlung von Versicherungsentgelt nachzu-
weisen. 


§ 9 regelt das Erstattungsverfahren bei nachträglich eingetretener Steuerbefreiung gemäß § 4 Absatz 2 Satz 1 – 
neu – VersStG 1996. Grundsätzlich erfolgt die Steuererstattung im Rahmen der Steueranmeldung durch erkennbar 
vorgenommenen Steuerabzug. Gibt zum Beispiel der Versicherer keine regelmäßigen Steueranmeldungen ab, 
weil er nur wenige steuerpflichtige Versicherungen in seinem Bestand hat, besteht auch die Möglichkeit eines 
gesonderten Antrags auf Steuererstattung. 


§ 10 regelt das Verfahren der Steuererstattung bei nachträglichem Entfallen der Voraussetzungen der Steuerbar-
keit bei der Versicherung von Schiffen nach dem neuen § 9 Absatz 3 VersStG 1996. Grundsätzlich erfolgt die 
Steuererstattung im Rahmen der Steueranmeldung durch erkennbar vorgenommenen Steuerabzug. 


§ 11 regelt das Verfahren der Steuererstattung an sog. Sollversteuerer bei nicht vereinnahmtem Versicherungs-
entgelt und bezieht sich auf den neuen § 9 Absatz 4 VersStG 1996. Wie im Fall des § 10 erfolgt die Steuererstat-
tung durch Abzug der zu erstattenden Steuer von der aktuell anzumeldenden Steuer. Maßgeblicher Anmeldungs-
zeitraum ist hier derjenige, in dem der Versicherer die Versicherung ganz oder teilweise in Abgang gestellt hat. 
Diese Regelung entspricht dem bisherigen § 5 Absatz 1 Satz 3 VersStG 1996. 
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Zu Nummer 9 


Abschnitt B Zwischenüberschrift III 


Redaktionelle Anpassung der Zwischenüberschriften wegen der neuen Struktur der VersStDV 1996 . 


Zu Nummer 10 


§ 12 – neu -


In § 12, der auf den neuen § 9 Absatz 5 und 6 VersStG 1996 Bezug nimmt, wird der Anmeldungszeitraum be-
stimmt, in dem Steuerentrichtungspflichtige die Verpflichtung zur Nachversteuerung zu erfüllen haben. Eine 
nachträgliche Korrektur aller Steueranmeldungen der betroffenen Anmeldungszeiträume ist nicht erforderlich. 


Zu Nummer 11 


§ 13 


Die Regelung des bisherigen § 10 wird in § 13 inhaltlich unverändert übernommen; lediglich die Überschrift wird 
ergänzt. 


Zu Nummer 12 


Abschnitt B Zwischenüberschrift II 


Redaktionelle Anpassung der Zwischenüberschriften wegen der neuen Struktur der VersStDV 1996 . 


Zu Artikel 3 (Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes) 


Zur Förderung des Spitzensports in der Zollverwaltung sollen weiterhin und dauerhaft Anwärterinnen und An-
wärter in die Laufbahn des einfachen Dienstes eingestellt werden. Die vorgesehene Gesetzesänderung weist daher 
für diese Anwärterinnen und Anwärter in der Anlage VIII zum BBesG einen entsprechenden Anwärtergrundbe-
trag aus. Dieser orientiert sich, wie in den übrigen Laufbahngruppen auch, an der Höhe des Eingangsgrundgehalts 
der Laufbahngruppe. 


Zu Artikel 4 (Inkrafttreten) 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 bestimmt, dass das Gesetz grundsätzlich am Tag nach der Verkündung in Kraft tritt. 


Zu Absatz 2 


Die in Absatz 2 vorgesehene Rückwirkung der Änderung des § 6 Absatz 2 Nummer 5 VersStG 1996 bewirkt, 
dass die Anwendbarkeit des besonderen Versicherungsteuersatzes bei der Seeschiffskaskoversicherung zeitlich 
zusammenfällt mit dem Inkrafttreten der ausdrücklichen Regelung der Steuerbarkeit von ausschließlich im Dritt-
land registrierten Fahrzeugen im Rahmen des Verkehrsteueränderungsgesetzes vom 5. Dezember 2012. 


Zu Absatz 3 


Die Änderung des BBesG muss mit Wirkung vom 1. August 2020 in Kraft treten, um die Bezüge des Einstel-
lungsjahrgangs 2020 zu regeln, weil dies der nächste Einstellungszeitpunkt für Anwärterinnen und Anwärter in 
der Laufbahn des einfachen Dienstes der Zollverwaltung ist. 
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Anlage 2 


Stellungnahme des Bundesrates 


Der Bundesrat hat in seiner 992. Sitzung am 3. Juli 2020 beschlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 
Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen: 


1. Zu Artikel 1 Nummer 3 Buchstabe a (§ 4 Absatz 1 Nummer 5 VersStG 1996) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren durch eine Ergänzung des Versicherungsteuer-
gesetzes zu normieren, dass Beihilfeablöseversicherungen auch nach der Änderung der Versicherungsteuer-
befreiung in § 4 Absatz 1 Nummer 5 VersStG 1996 von der Versicherungsteuer befreit sind. 


Begründung: 


Mit einer Beihilfeablöseversicherung sichern sich Dienstherren – in der Regel Kommunen – gegen das Ri-
siko der Beihilfeaufwendungen ab. Versicherungsnehmer ist der jeweilige Dienstherr, dem auch die Versi-
cherungsleistung zusteht, welche häufig im Rahmen eines abgekürzten Zahlungswegs direkt an die beihilfe-
berechtigten Beschäftigten ausbezahlt wird. 


Aus der Neufassung des § 4 Nummer 5 VersStG-E ergibt sich nicht mehr eindeutig und rechtsicher aus dem 
Gesetz, ob solche Beihilfeablöseversicherungen auch künftig steuerfrei sind oder nicht. Unterschiedlich be-
urteilt werden kann nämlich, wem die Ansprüche aus einer Beihilfeablöseversicherung dienen – dem Dienst-
herrn oder der beihilfeberechtigten Person. Erst durch die Regelungen in § 1 Absatz 6 Satz 1 und Satz 2 
Nummer 3 VersStDV-E, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedürfen, sowie in der Begründung zum 
Gesetzentwurf wird diese Frage zu Gunsten der beihilfeberechtigten Person beantwortet. 


Die Aufwendungen der Kommunen für Beihilfeablöseversicherungen haben im Jahr 2019 rund 300 Mio. 
Euro betragen. Bereits im Hinblick auf diese Größenordnung ist eine gesetzliche Klarstellung notwendig, 
dass die Beiträge zu Beihilfeablöseversicherungen weiterhin steuerfrei sind. Im Falle einer Steuerpflicht 
würde sich die Beitragsbelastung um 19 Prozent erhöhen. Diese Dimension macht nachvollziehbar eine ein-
deutige und rechtssichere Regelung im VersStG 1996 erforderlich. 


2. Zu Artikel 1 Nummer 5 (§ 6 Absatz 2 Nummer 5 VersStG 1996) 


Artikel 1 Nummer 5 ist wie folgt zu fassen: 


„5. In § 6 Absatz 2 wird Nummer 5 wie folgt gefasst: 


„5. bei der Seeschiffsversicherung 3 Prozent des Versicherungsentgelts unter der Voraussetzung, dass 
das Schiff ausschließlich gewerblichen Zwecken dient und gegen die Gefahren der See versichert 
ist;““ 


Begründung: 


In Deutschland fallen auf Versicherungsentgelte grundsätzlich 19 Prozent Versicherungsteuer an. Dies gilt 
auch für den Bereich der Seeschiffsversicherung; nur die Seeschiffskaskoversicherung bildet hier eine Aus-
nahme. Gemäß § 6 Absatz 2 Nummer 5 VersStG 1996 gilt für diese ein privilegierter Steuersatz in Höhe von 
3 Prozent auf das Versicherungsentgelt. 


Angesichts der Tatsache, dass sich alle übrigen relevanten EU-Schifffahrtsstandorte durch eine deutlich ge-
ringere Belastung der Schifffahrt durch die Versicherungsteuer auszeichnen beziehungsweise die Seeschiffs-
versicherungen teilweise keiner Versicherungsteuer unterliegen, ergibt sich durch diese Regelungen ein er-
heblicher Wettbewerbsnachteil für den Schifffahrtsstandort Deutschland. 







    


        
  


          
        


      
  


        
              


       
   


        
        


    


Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 35 – Drucksache 19/21089 


Aus diesem Grund bedeutet die Erstreckung des Steuersatzes von 3 Prozent auf alle Bereiche der Seeschiffs-
versicherung einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der deutschen Reedereistandorte/Reedereiwirtschaft. 


Der vorliegende Gesetzentwurf sieht die Streichung der Voraussetzung der Eintragung des unter die Rege-
lung des § 6 Absatz 2 Nummer 5 VersStG 1996 fallenden Schiffs in das deutsche Schiffsregister vor und 
regelt damit lediglich die einheitliche Anwendung des Sondersteuersatzes für die Seeschiffskaskoversiche-
rung. 


Die Begrenzung des Steuersatzes der Versicherungsteuer für Seeschiffsversicherungen auf maximal 3 Pro-
zent würde zum Erhalt der Reedereiwirtschaft in den Küstenländern und des maritimen Know-How in 
Deutschland beitragen, zumal damit für diesen Bereich ähnliche Wettbewerbsbedingungen wie im EU-Aus-
land geschaffen würden. Aufgrund der derzeit schwierigen Lage der deutschen Seeschifffahrt, die bereits in 
der Vergangenheit mit den Auswirkungen der Schifffahrtskrise zu kämpfen hatte, würde diese Entlastung 
einen wichtigen Schritt zur Stärkung des maritimen Standorts Deutschland, dessen Wettbewerbsfähigkeit 
und der Sicherung des maritimen Know-How vor Ort bedeuten. 
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Anlage 3 


Gegenäußerung der Bundesregierung 


Die Bundesregierung äußert sich zur Stellungnahme des Bundesrates zum Entwurf eines Gesetzes zur Moderni-
sierung des Versicherungsteuerrechts und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften wie folgt: 


Zu Ziffer 1 Artikel 1 Nummer 3 Buchstabe a Doppelbuchst. aa iVm Artikel 2 und Nummer 2  
(§ 4 Absatz 1 Nummer 5 VersStG-E, § 1 Absatz 6 Nummer 3 VersStDV-E) 


Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 


Beihilfeablöseversicherungen werden auch künftig von der Versicherungsteuer befreit sein. Dies ergibt sich be-
reits eindeutig aus dem Gesetzeswortlaut, da die angesprochene Versicherung unzweifelhaft der Versorgung der 
natürlichen Person, bei der sich das Risiko realisiert oder der Versorgung von deren (nahen) Angehörigen dient. 
Darüber hinaus sind derartige Versicherungen als Beispiel für versicherungsteuerfreie Versicherungen in § 1 
Abs. 6 Nr. 3 VersStDV-E in allgemeiner Form geregelt. In der dazugehörigen Begründung wird die Beihilfeab-
löseversicherung sogar namentlich erwähnt. 


Zu Ziffer 2 Artikel 1 Nummer 5 (§ 6 Absatz 2 Nummer 5 VersStG-E) 


Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 


Bereits nach geltendem Recht findet auf Seeschiffskaskoversicherungen ein ermäßigter Versicherungsteuersatz 
von 3 % Anwendung. Im Gesetzentwurf ist vorgesehen, dass dieser besondere Steuersatz rückwirkend auch Sach-
verhalte erfasst, in denen eine Seeschiffskaskoversicherung für ein ausschließlich in einem Drittland registriertes 
Seeschiff genommen wird. 


Eine darüberhinausgehende Ausdehnung des ermäßigten Versicherungsteuersatzes von 3 % auf sämtliche See-
schiffsversicherungen könnte beihilferechtliche Fragen aufwerfen. Im Übrigen zöge eine spezifische Begünsti-
gung einer einzelnen Branche entsprechende Forderungen anderer Wirtschaftsbereiche nach sich, was insgesamt 
zu aus Haushaltssicht unvertretbaren Versicherungsteuermindereinnahmen führte. 
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Urteil vom 10. Juni 2020, V R 48/19 
Zur Steuerbarkeit und Steuerpflicht einer Auslandsunfallversicherung


ECLI:DE:BFH:2020:U.100620.VR48.19.0


BFH V. Senat


EGRL 138/2009 Art 13 Nr 13 , VersStG § 1 Abs 2 S 2 Nr 2 , VersStG § 1 Abs 2 S 2 Nr 4 , VersStG § 1 Abs 2 S 2 Nr 3 , VersStG 
§ 1 Abs 2 S 2 Nr 7 , SGB 4 § 3 , SGB 4 § 4 , SGB 7 § 7 , SGB 7 § 8 , SGB 7 § 9 , SGB 7 § 104 , SGB 7 § 140 Abs 2 


vorgehend FG Köln, 06. Juni 2018, Az: 2 K 3284/17


Leitsätze


1. Die gemäß § 140 Abs. 2 SGB VII abgeschlossene Auslandsunfallversicherung ist nicht nach § 1 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 
VersStG im Inland steuerbar, soweit die versicherten Personen als Arbeitnehmer des inländischen Unternehmers 
(Versicherungsnehmer) ihrer Beschäftigung im Ausland nachgehen.


2. Die Auslandsunfallversicherung gemäß § 140 Abs. 2 SGB VII ist nicht nach § 4 Nr. 3 VersStG von der Versicherungsteuer 
befreit.


Tenor


Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des Finanzgerichts Köln vom 06.06.2018 - 2 K 3284/17 aufgehoben.


Die Sache wird an das Finanzgericht Köln zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen.


Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens übertragen.


Tatbestand


I.


1 Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) ist eine Berufsgenossenschaft in der Rechtsform einer Körperschaft des 
öffentlichen Rechts (X). Auf der Grundlage von § 140 Abs. 3 Satz 3 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VII) 
bietet die Klägerin ihren Mitgliedern als Trägerin der Auslandsversicherung den Abschluss einer 
Auslandsunfallversicherung (AUV) gemäß § 140 Abs. 2 SGB VII für deren Arbeitnehmer an. Nach § 3 Abs. 1 der 
Richtlinien für die Auslandsunfallversicherung u.a. der X vom 01.01.2016 (Richtlinien AUV) wird "auf Antrag des 
Unternehmers (…) für ins Ausland entsandte Personen Versicherungsschutz gegen Arbeitsunfälle und 
Berufskrankheiten (Versicherungsfälle) im Ausland gewährt, wenn diese Personen nicht bereits aufgrund des 
Sozialgesetzbuches (Ausstrahlung) oder des zwischen- oder überstaatlichen Rechts versichert sind". Nach § 4 Abs. 1 
der Richtlinien AUV ist Voraussetzung für die Gewährung des Versicherungsschutzes eine Auslandstätigkeit im 
Zusammenhang mit einer Beschäftigung oder ehrenamtlichen Tätigkeit bei einem inländischen Unternehmen. Das 
Bundesversicherungsamt teilte der Klägerin 2013 mit, dass die AUV Teil der öffentlich-rechtlichen Sozialversicherung 
und somit nicht von der Fachaufsicht betroffen sind.


2 Im November 2017 (Streitjahr) vereinnahmte die Klägerin für bei ihr abgeschlossene AUV Versicherungsentgelte in 
Höhe von 3.530 €. Die Versicherungen betrafen Personen, die in den USA, in China, Indien, Südkorea, Thailand, 
Mexiko, Israel und Südafrika tätig waren. Die Klägerin gab für den Voranmeldungszeitraum November 2017 eine als 
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Steuerfestsetzung unter dem Vorbehalt der Nachprüfung geltende Versicherungsteueranmeldung ab (§ 8 Abs. 1 Nr. 1 
des Versicherungsteuergesetzes i.d.F. des Streitjahres --VersStG-- i.V.m. § 168 der Abgabenordnung --AO--) und 
erklärte darin eine Versicherungsteuer von 563,61 €.


3 Die hiergegen gerichtete Sprungklage hatte keinen Erfolg. Das Finanzgericht (FG) bejahte die 
Versicherungsteuerpflicht der AUV. Die Voraussetzungen der Steuerbarkeit im Inland lägen gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2 
VersStG vor. Die mit der AUV abgedeckten Risiken entstammten nicht ausschließlich der im Ausland gelegenen Sphäre 
der versicherten Personen. Das Versicherungsverhältnis werde maßgeblich zur Absicherung der den 
Versicherungsnehmer und Arbeitgeber treffenden Haftungsrisiken abgeschlossen. Denn ohne die AUV sähe sich der 
Arbeitgeber Ansprüchen gegenüber, die der im Ausland tätige Arbeitnehmer auf arbeitsvertraglicher Basis geltend 
machen könne. Die Steuerbarkeit der AUV im Inland widerspreche auch nicht dem Unionsrecht, das nicht auf den 
Aufenthalt der versicherten Person, sondern auf die Risikobelegenheit abstelle. Die im Inland versicherungsteuerbare 
AUV sei auch steuerpflichtig. Es handele sich bei der AUV um eine Versicherung nach § 140 Abs. 2 SGB VII, die nicht 
unter die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 3 VersStG falle.


4 Hiergegen richtet sich die Revision der Klägerin, die sich auf die Verletzung materiellen Rechts stützt. Für die 
Steuerbarkeit komme es nach § 1 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 VersStG wie auch nach Unionsrecht darauf an, wo das versicherte 
Risiko belegen sei. Das beurteile sich entgegen der Auffassung des FG nicht danach, wo der Versicherungsnehmer 
ansässig sei. Selbst wenn man die Steuerbarkeit der Versicherungsentgelte der AUV bejahte, wären sie steuerfrei. 
Denn der Wortlaut des § 4 Nr. 3 VersStG, der eine Unfallversicherung nach dem SGB VII, soweit sie nicht auf § 140 
SGB VII beruhe, von der Steuerfreiheit ausnehme, fuße auf einem Redaktionsversehen. Jedenfalls sei die Vorschrift 
teleologisch und verfassungsrechtlich aufgrund der Vergleichbarkeit mit der gesetzlichen Unfallversicherung in einer 
Weise zu reduzieren, auch die AUV in die Steuerfreiheit einzubeziehen.


5 Die Klägerin beantragt sinngemäß,
die Vorentscheidung und die Steueranmeldung für November 2017 vom 07.12.2017 aufzuheben.


6 Der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Bundeszentralamt für Steuern --BZSt--) beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


7 Die Versicherungsentgelte der AUV seien steuerbar. Die Versicherungsverhältnisse dienten dazu, den Arbeitgeber-
Versicherungsnehmer gegen Ansprüche der eigenen Arbeitnehmer zu versichern. Das Haftungswagnis realisiere sich 
immer am Sitz des Unternehmens/Arbeitgebers. Dies entspreche auch dem Gemeinschaftsrecht. Überdies betreffe der 
Streitfall Personen, die in Drittländern tätig gewesen seien. Deshalb sei die "Risikobelegenheit" jenseits der Vorgaben 
des europäischen Richtlinienrechts autonom gesetzlich geregelt. Die Versicherungsentgelte seien nach § 4 Nr. 3 
VersStG auch steuerpflichtig, da das Gesetz die AUV nach § 140 SGB VII von der Steuerfreiheit ausnehme.


Entscheidungsgründe


II.


8 Die Revision ist begründet. Das angefochtene Urteil ist aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und 
Entscheidung zurückzuverweisen (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Das Urteil ist 
aufzuheben, weil es § 1 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 VersStG verletzt hat (unter 1.). Die Sache ist aber nicht spruchreif, weil der 
Bundesfinanzhof (BFH) aufgrund fehlender Feststellungen nicht erkennen kann, ob sich die Versicherungsverhältnisse 
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auf ausländische Betriebsstätten, Tochtergesellschaften oder Einrichtungen der Versicherungsnehmer beziehen (unter 
2.).


9 1. Die Klägerin muss als Versicherer nach § 7 Abs. 2 VersStG für ihre Mitglieder als Versicherungsnehmer und 
Steuerschuldner (§ 7 Abs. 1 VersStG) die Versicherungsteuer entrichten (§ 43 Satz 2 AO). Denn die AUV, um die es hier 
geht, ist ein die Versicherungsteuer nach § 1 Abs. 1 VersStG auslösendes Versicherungsverhältnis. 
Versicherungsverhältnis ist das Rechtsverhältnis des Versicherungsnehmers zum Versicherer und seine Wirkungen. 
Wesentliches Merkmal für ein "Versicherungsverhältnis" i.S. des § 1 Abs. 1 VersStG ist das Vorhandensein eines vom 
Versicherer gegen Entgelt übernommenen Wagnisses (BFH-Urteil vom 08.12.2010 - II R 12/08, BFHE 232, 223, BStBl II 
2012, 383).


10 Die Steuerpflicht richtet sich --wovon die Vorinstanz wie auch die Beteiligten zutreffend ausgehen-- nach § 1 Abs. 2 
Satz 2 Nr. 2 VersStG. Besteht danach das Versicherungsverhältnis --wie hier mit der Klägerin-- mit einem Versicherer, 
der im Gebiet der Mitgliedstaaten der Europäischen Union niedergelassen ist, und geht es nicht --wie hier-- um die 
Versicherung der in § 1 Abs. 2 Satz 1 VersStG genannten Risiken (unbewegliche Sachen, Fahrzeuge oder 
Reiserisiken), so besteht die Steuerpflicht, wenn der Versicherungsnehmer keine natürliche Person ist und sich bei 
Zahlung des Versicherungsentgelts der Sitz des Unternehmens, die Betriebsstätte oder die entsprechende 
Einrichtung, auf die sich das Versicherungsverhältnis bezieht, im Geltungsbereich dieses Gesetzes befindet. Das FG 
hat aber den örtlichen Bezug des Versicherungsverhältnisses zum Inland rechtsfehlerhaft schon deshalb bejaht, weil 
die AUV zu einem Haftungsausschluss des Versicherungsnehmers gegenüber dem versicherten Arbeitnehmer führe, 
der dem Sitz des Versicherungsnehmers im Inland zuzurechnen sei. Damit hat das FG das versicherte Risiko einer 
AUV verkannt und aufgrund unzutreffender Maßstäbe in das Inland verlagert.


11 a) Die AUV, die dem Streitfall zugrunde liegt, ist gemäß § 140 Abs. 2 SGB VII eine Versicherung gegen Unfälle, die 
Personen im Zusammenhang mit einer Beschäftigung bei einem inländischen Unternehmen im Ausland erleiden. 
Diese Versicherung ist nur dann in Deutschland steuerbar, wenn sich das Versicherungsverhältnis, also die AUV, auf 
den hier befindlichen Sitz des Unternehmens, die Betriebsstätte oder die entsprechende Einrichtung bezieht. Das 
Versicherungsverhältnis bezieht sich auf einen dieser Orte im Inland, wenn hier --also im Inland-- das versicherte 
Risiko liegt (vgl. Grünwald/Dallmayr, VersStG, FeuerschStG, Kommentar, 1. Aufl. 2016, § 1 VersStG Rz 280; Schmidt, 
eKomm, ab 01.01.2015, § 1 VersStG Rz. 67, Aktualisierung v. 23.05.2017). Das entspricht dem unionalen 
Rechtsrahmen, der sich aus der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25.11.2009 
betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit --Solvabilität II-- 
(Amtsblatt der Europäischen Union vom 17.12.2009 L 335/1) --im Folgenden Richtlinie 2009/138/EG-- ergibt. Nach 
Art. 13 Nr. 13 Buchst. d Doppelbuchst. ii der Richtlinie 2009/138/EG ist "Mitgliedstaat, in dem das Risiko belegen ist" 
in Fällen wie denen des Streitfalls, in dem der Versicherungsnehmer eine juristische Person ist, die Niederlassung 
dieses Versicherungsnehmers, auf die sich der Vertrag bezieht. Dabei ist "Niederlassung" eines Unternehmens sein 
Sitz oder eine seiner Zweigniederlassungen (Art. 13 Nr. 12 der Richtlinie 2009/138/EG). Ist damit der Ort der 
Belegenheit des Risikos als der Ort maßgebend, an dem die Tätigkeit ausgeübt wird, deren Risiko durch den Vertrag 
gedeckt wird, muss auf konkrete und physische Merkmale statt auf rechtliche Merkmale abgestellt werden (so Urteil 
des Gerichtshofs der Europäischen Union --EuGH-- Kvaerner vom 14.06.2001 - C-191/99, EU:C:2001:332, Rz 44, 47, 
48, Höchstrichterliche Finanzrechtsprechung --HFR-- 2001, 919, zur gleichlautenden Vorgängervorschrift in Art. 2 der 
Zweiten Richtlinie 88/357/EWG des Rates vom 22.06.1988, Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 172 vom 
04.07.1988, S. 1 bis 14; EuGH-Urteil "A" vom 17.01.2019 - C-74/18, EU:C:2019:33, Versicherungsrecht 2019, 1107).


12 b) Das versicherte Risiko ist bei einer Versicherung i.S. des § 140 Abs. 2 SGB VII der Unfall, den die versicherte Person 
im Ausland erleidet. § 140 SGB VII soll die Lücke im Unfallversicherungsschutz schließen, und zwar für Tätigkeiten 
im Ausland, die mit einem inländischen Unternehmen zusammenhängen, die aber im Ausland wegen des 
Territorialitätsprinzips (§ 3 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch --SGB IV--) nicht versichert wären und auf die auch 
die Ausstrahlung nach § 4 SGB IV nicht anwendbar ist. Die Unfallversicherungsträger richten diese Versicherung 
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gegen Unfälle nach § 140 Abs. 2 SGB VII aufgrund eines Beschlusses der Vertreterversammlung ein. Der Beschluss 
der Vertreterversammlung schafft autonomes Recht (Ricke in Kasseler Kommentar Sozialversicherungsrecht, § 140 
SGB VII Rz 9), wie es in den Richtlinien AUV zum Ausdruck kommt.


13 § 140 Abs. 2 SGB VII erfasst damit vor allem längere oder dauernde Auslandstätigkeiten jenseits der Ausstrahlung 
und jenseits der von zwischenstaatlichen Abkommen oder supranationaler Regelungen erfassten Fälle (vgl. dazu 
Ricke, a.a.O., § 140 SGB VII Rz 3, m.w.N.; Niemann in Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB VII, 2. Aufl. 2014, § 140 Rz 39 ff.). 
Die Norm und die auf ihrer Grundlage beruhende Richtlinie erstrecken sich auf alle im Inland nach dem SGB VII 
versicherbaren Tätigkeiten (§ 3 der Richtlinien AUV; vgl. dazu Ricke, a.a.O., § 140 SGB VII Rz 8, m.w.N.; Niemann in 
Schlegel/Voelzke, a.a.O., § 140 Rz 47). Das versicherte Risiko ergibt sich deshalb aus § 7 Abs. 1 SGB VII. Es sind 
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten (sowie deren mittelbare Folgen; vgl. im Einzelnen §§ 5 und 8 der Richtlinien 
AUV und dazu Ricke, a.a.O., § 140 SGB VII Rz 10 f.).


14 c) Anders als das FG in seiner Vorentscheidung ausführt, ist die Absicherung der den Versicherungsnehmer und 
Arbeitgeber treffenden Haftungsrisiken kein versichertes Risiko. Die Haftungsbeschränkung ist die Rechtsfolge einer 
AUV, nicht aber das versicherte Risiko selbst.


15 aa) Nach § 104 Abs. 1 SGB VII, der auch bei einer AUV anwendbar ist (§ 3 Abs. 3 der Richtlinien AUV), sind 
Unternehmer den Versicherten, die für ihre Unternehmen tätig sind oder zu ihren Unternehmen in einer sonstigen 
die Versicherung begründenden Beziehung stehen, sowie deren Angehörigen und Hinterbliebenen nach anderen 
gesetzlichen Vorschriften zum Ersatz des Personenschadens, den ein Versicherungsfall verursacht hat, nur 
verpflichtet, wenn sie den Versicherungsfall vorsätzlich oder auf einem nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 SGB VII 
versicherten Weg herbeigeführt haben. Von diesen Ausnahmen abgesehen, wird die an sich nach den Vorschriften 
des Privatrechts für die Folgen des Arbeitsunfalls gegebene Haftung des Arbeitgebers durch dieses in mehrfachen 
Beziehungen für den Versicherten günstigere soziale Schutzsystem abgelöst; zugleich wird Gefahren für den 
Betriebsfrieden begegnet, die sich aus einer Auseinandersetzung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer um 
Haftungsfragen ergeben können (Urteil des Bundesgerichtshofs --BGH-- vom 10.12.1974 - VI ZR 73/73, BGHZ 63, 
313; dazu auch Hollo in Schlegel/Voelzke, a.a.O., § 104 SGB VII Rz 8 f.). Der Haftungsausschluss ist wesentliches 
Element des Gesamtsystems der gesetzlichen Unfallversicherung (BGH-Beschluss vom 16.09.1993 - IX ZB 82/90, 
BGHZ 123, 268) und verhindert, die teilnehmenden Unternehmer, die als Unfallversicherungsträger die Kosten der 
AUV tragen (§ 2 der Richtlinien AUV), doppelt zu belasten: kollektiv mit Beiträgen zur AUV und individuell mit 
Schadensersatzleistungen (Ricke, a.a.O., § 104 SGB VII Rz 2a ff., m.w.N.; Rolfs in Erfurter Kommentar zum 
Arbeitsrecht, 20. Aufl. 2020, § 104 SGB VII Rz 1; Hollo in Schlegel/Voelzke, a.a.O., § 104 SGB VII Rz 10 f.).


16 bb) Auch wenn die Haftungsersetzung durch Versicherungsschutz zugleich wie eine Haftpflichtversicherung wirkt, 
ergibt sich das versicherte Risiko aus dem Versicherungsverhältnis für die in das Ausland entsandte Person. Für diese 
Personen wird Versicherungsschutz gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten (Versicherungsfälle) gewährt (§ 2 
der Richtlinien AUV) und diese Versicherungsfälle bilden das versicherte Risiko. Denn der Unfallversicherungsträger 
tritt für die sich aus dieser Versicherung ergebenden Verpflichtungen ein (§ 2 Abs. 2 der Richtlinien AUV). Die 
Schädigung durch die versicherte Person führt im Ausland einen Versicherungsfall der Geschädigten herbei (§§ 7 bis 
9 SGB VII) und ist dem Unternehmen der Schädiger zuzurechnen.


17 Es mag zwar sein, dass der wirtschaftliche Zweck der AUV für die Mitglieder der Klägerin als Versicherungsnehmer in 
der Absicherung der sie treffenden Haftungsrisiken liegt, wie sie sich als Folge der AUV aus § 104 SGB VII ergibt (vgl. 
oben unter aa). Der Tatbestand des § 1 Abs. 2 Satz 2 VersStG stellt aber nicht auf die wirtschaftliche Zweckrichtung 
oder Folgewirkung der Risikoübernahme ab, sondern knüpft ausschließlich an die geographische Belegenheit des 
Risikos an. Demgemäß ist für die Anwendung des § 1 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 VersStG auf die im Streitfall geschlossenen 
AUV allein entscheidend, dass sich die versicherten Risiken (d.h. die im Versicherungsvertrag bezeichneten Schäden 
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in Bezug auf den Unfall, den die versicherte Person im Ausland erleidet) am Ort der Belegenheit im Ausland 
verwirklichen (vgl. BFH-Urteil vom 11.12.2013 - II R 53/11, BFHE 244, 56, BStBl II 2014, 352, Rz 19 ff., m.w.N.).


18 d) Ist damit das versicherte Risiko bei einer AUV durch §§ 7 und 8 SGB VII festgelegt, umfasst eine AUV 
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten nach Maßgabe des SGB VII und der ergänzenden Vorschriften. Gemäß § 8 
Abs. 1 Satz 1 SGB VII sind Arbeitsunfälle Unfälle von Versicherten infolge einer den Versicherungsschutz nach §§ 2, 3 
oder 6 SGB VII begründenden Tätigkeit (zur versicherten Tätigkeit s. Urteil des Bundessozialgerichts vom 
19.12.2013 - B 2 U 14/12 R, Neue Zeitschrift für Sozialrecht 2014, 303). So liegt im Fall eines Arbeitsunfalls der Ort 
dort, wo der Arbeitnehmer im Ausland tätig wird. Das kann eine Tochtergesellschaft des Versicherungsnehmers sein 
(dazu EuGH-Urteil Kvaerner, EU:C:2001:332, Rz 57, HFR 2001, 919), aber auch eine Betriebsstätte als Niederlassung 
oder Einrichtung im jeweiligen Ausland. Das versicherte Risiko liegt jedenfalls nicht allein deshalb am inländischen 
Sitz des Arbeitgeber-Versicherungsnehmers, weil sich dort die Folge der AUV --die Haftungsbeschränkung-- 
realisiert. Vielmehr ist bei der hier vorliegenden Versicherung fremder Risiken (nämlich solcher der versicherten 
Arbeitnehmer) auf den Aufenthaltsort der Risikoperson abzustellen. Dieser Aufenthaltsort der versicherten 
Arbeitnehmer ist ein konkretes und physisches Merkmal zur Bestimmung des Risikoorts und führt zu einer 
Einrichtung i.S. des § 1 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 VersStG, die einer Betriebsstätte entspricht und auf die sich das 
Versicherungsverhältnis bezieht (vgl. dazu Schmidt, a.a.O., § 1 VersStG Rz 74; Grünwald/Dallmayr, a.a.O., § 1 VersStG 
Rz 280). Versichert werden durch die AUV, um die es im Streitfall geht, als entsandte Arbeitnehmer Personen, die in 
den USA, in China, Indien, Südkorea, Thailand, Mexiko, Israel und Südafrika tätig waren. Es kommt deshalb darauf an, 
ob ihre Tätigkeit einer Niederlassung, Tochtergesellschaft oder einer Betriebsstätte zuordenbar ist. Werden die 
Arbeitnehmer direkt vom inländischen Sitz der Versicherungsnehmer aus im Ausland tätig, kann ihr (dauerhafter oder 
langfristiger) Tätigkeitsort im jeweiligen Ausland --als eine Einrichtung-- auch der Ort sein, auf die sich das 
Versicherungsverhältnis bezieht. Das Versicherungsverhältnis ist stets risikobezogen zu verorten. Liegt das 
versicherte Risiko --wie hier-- in einer Tätigkeit im Ausland, erfasst § 1 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 VersStG mit dem 
Ortsmerkmal der Einrichtung alle langfristigen oder dauerhaften Beschäftigungsorte des versicherten Arbeitnehmers.


19 e) Die hier gefundene Auslegung des § 1 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 VersStG erfasst auch versicherte Personen, die sich --wie 
hier-- in Drittländern aufhalten. Das Gesetz stellt nur darauf ab, dass der Versicherer in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
niedergelassen ist. Das Gesetz unterscheidet aber nicht mit Blick auf die versicherte Person. Deshalb erschließt sich 
dem Senat die Argumentation des BZSt nicht, dass die Ortsregeln des § 1 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 VersStG bei einem 
Drittlandsfall "alternativ" nebeneinanderstünden und es ausreiche, dass sich entweder der Sitz oder die 
Betriebsstätte im Geltungsbereich des VersStG befänden. Indes geht es hier um die Auslegung des 
Tatbestandsmerkmals mit der Wortfolge "die sich auf das Versicherungsverhältnis bezieht". Diese Voraussetzung 
bezieht sich entsprechend dem unionsrechtlichen Rahmen (Art. 13 Nr. 13 der Richtlinie 2009/138/EG) auf alle 
Formen der "Niederlassung", also auf den Sitz, die Tochtergesellschaft, die Betriebsstätte oder auf eine sonstige 
Einrichtung.


20 2. Da die Vorentscheidung diesen Maßstäben nicht entspricht, ist sie aufzuheben.


21 a) Die Sache ist nicht spruchreif. Das FG hat, von seinem Rechtsstandpunkt aus zutreffend, keinerlei Feststellungen 
dazu getroffen, in welcher Weise die Arbeitnehmer des jeweiligen Versicherungsnehmers der Klägerin im Ausland 
tätig geworden sind, ob sie von einer Tochtergesellschaft oder einer Betriebsstätte aus tätig geworden sind oder ob 
ihr jeweiliger Arbeitgeber (Versicherungsnehmer) sie direkt von seinem Sitz im Inland aus in das Ausland entsandt 
hatte und sie dort einen langfristigen oder dauerhaften Tätigkeitsort innehatten. Zwar spricht vieles dafür, dass die 
Versicherungsnehmer für ihre ausschließlich in Drittländern, nämlich nach den Feststellungen des FG in den USA, in 
China, Indien, Südkorea, Thailand, Mexiko, Israel und Südafrika i.S. von § 140 Abs. 2 SGB VII tätig gewordenen 
Arbeitnehmer als Versicherte den Steuertatbestand des § 1 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 VersStG nicht erfüllen. Indes wird das 
FG den Sachverhalt anhand der vom Senat entwickelten Maßstäbe zu überprüfen haben. Dabei wird es auch der 
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Frage nachzugehen haben, ob die Arbeitnehmer, soweit sie zwischenzeitlich im Inland tätig geworden sind, hier der 
gesetzlichen Unfallversicherung unterliegen (§§ 3, 4 SGB IV).


22 b) Es kommt auf die weiteren Feststellungen auch an. Denn die AUV gemäß § 140 Abs. 2 SGB VII ist nicht nach § 4 
Nr. 3 VersStG steuerfrei. § 4 Nr. 3 VersStG nimmt von der Besteuerung aus die Zahlung des Versicherungsentgelts für 
"eine Unfallversicherung nach dem Siebten Buch Sozialgesetzbuch, soweit sie nicht auf § 140 [SGB VII] beruht". Da 
die AUV auf § 140 Abs. 2 SGB VII beruht, ist die Steuerbefreiung nicht anwendbar. Der eindeutige Wortlaut der 
Vorschrift ist auch nicht teleologisch oder verfassungsrechtlich korrigierbar. Zwar mögen sich aus der 
Gesetzeshistorie, wie sie die Klägerin darlegt, Widersprüche ergeben (vgl. dazu Schmidt, a.a.O., § 4 VersStG Rz 14). 
Indes ist die Vorschrift systemgerecht, weil sie nur die Unfallversicherungen von der Steuerbefreiung ausnimmt, für 
die eine gesetzliche Verpflichtung zum Abschluss besteht. Das ist bei den gesetzlichen Versicherungen nach dem 
SGB VII der Fall, nicht hingegen bei denjenigen des § 140 SGB VII. Auch wenn die AUV einer gesetzlichen 
Versicherung ähnlich ist, besteht der auch mit Blick auf Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes erhebliche Unterschied darin, 
dass ihr Abschluss freiwillig ist (vgl. zum Ganzen auch Franz, Deutsches Steuerrecht 2019, 2006).


23 3. Die Kostenentscheidung wird dem FG nach § 143 Abs. 2 FGO übertragen.
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Deutscher Bundestag Drucksache 19/23795
19. Wahlperiode 28.10.2020 


Beschlussempfehlung und Bericht 
des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 


zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
– Drucksachen 19/21988, 19/22815, 19/23054 Nr. 10 –


Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur steuerlichen Entlastung von Familien sowie 
zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen  
(Zweites Familienentlastungsgesetz – 2. FamEntlastG) 


A. Problem
In dieser Legislaturperiode stehen die Stärkung und das Wohlergehen der Fami-
lien und Kinder im Mittelpunkt. Bereits mit dem Gesetz zur steuerlichen Entlas-
tung der Familien sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen vom 29. 
November 2018 (Familienentlastungsgesetz – FamEntlastG, BGBl. I S. 2210) hat 
die Bundesregierung Maßnahmen zur finanziellen Entlastung und Unterstützung 
von Familien für die Jahre 2019 und 2020 umgesetzt. Um Familien wirtschaftlich 
weiter zu fördern und zu stärken, werden die Regelungen zur angemessenen Be-
rücksichtigung der Leistungsfähigkeit von Familien bei der Bemessung der Ein-
kommensteuer nunmehr für die Jahre 2021 und 2022 angepasst. 


Die Bundesregierung legt alle zwei Jahre einen Bericht über die Höhe des von der 
Einkommensteuer freizustellenden Existenzminimums von Erwachsenen und 
Kindern (Existenzminimumbericht) sowie einen Bericht über die Wirkung der 
kalten Progression im Verlauf des Einkommensteuertarifs (Steuerprogressionsbe-
richt) vor. Im Vorgriff auf die im Herbst 2020 zu erwartenden Ergebnisse dieser 
Berichte zielt das Gesetz darauf ab, Familienleistungen zu verbessern, mit stei-
genden Preisen verbundene höhere Existenzminima steuerpflichtiger Personen 
und ihrer Kinder zu berücksichtigen und die Wirkung der kalten Progression aus-
zugleichen. 


B. Lösung
Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts darf bei der Besteue-
rung von Familien ein Einkommensbetrag in Höhe des sächlichen Existenzmini-
mums einschließlich der Bedarfe für Betreuung und Erziehung oder Ausbildung 
ihrer Kinder nicht besteuert werden. Im Rahmen des steuerlichen Familienleis-
tungsausgleichs wird dies durch Freibeträge für Kinder oder durch Kindergeld 
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sichergestellt. Wie im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD vorgese-
hen, werden nach den bereits in Kraft getretenen Verbesserungen in einer weite-
ren Stufe das Kindergeld pro Kind ab 1. Januar 2021 um 15 Euro pro Monat er-
höht und die steuerlichen Kinderfreibeträge entsprechend angepasst. Dadurch 
wird in dieser Legislaturperiode im Anschluss an das erste Familienentlastungs-
gesetz vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2210) eine weitere finanzielle Ent-
lastung und Stärkung der Familien erreicht. Außerdem wird mit der Anhebung 
des in den Einkommensteuertarif integrierten Grundfreibetrags die steuerliche 
Freistellung des Existenzminimums der steuerpflichtigen Bürgerinnen und Bür-
ger ab dem Veranlagungszeitraum 2021 sichergestellt und zum Ausgleich der kal-
ten Progression werden die übrigen Eckwerte des Einkommensteuertarifs nach 
rechts verschoben. 


Der Höchstbetrag für den Abzug von Unterhaltsleistungen nach § 33a Absatz 1 
des Einkommensteuergesetzes (EStG) wird wie der Grundfreibetrag ab Veranla-
gungszeitraum 2021 ebenfalls angehoben. 


Darüber hinaus werden auf Basis der bisherigen Praxiserfahrungen Aktualisierun-
gen zum automatisierten Kirchensteuereinbehalt bei Kapitalerträgen vorgenom-
men. 


Darüber hinaus empfiehlt der Finanzausschuss insbesondere folgende Änderun-
gen am Gesetzentwurf: 


- Anpassung des Grundfreibetrags für 2021 aufgrund der Ergebnisse des 13. Exis-
tenzminimumberichts.


- Anpassung der Rechtsverschiebung der übrigen Tarifeckwerte ab 2022 entspre-
chend der Ergebnisse des 4. Steuerprogressionsberichts.


- Verschiebung des Inkrafttretens der Änderung zu § 51a Absatz 2b Satz 2 EStG
zum dauerhaften Verzicht auf die Vornahme des Kirchensteuerabzugs auf den 1.
Januar 2023.


Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksachen 19/21988, 19/22815 in geän-
derter Fassung mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und 
AfD bei Stimmenthaltung der Fraktionen FDP, DIE LINKE. und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN. 


C. Alternativen
Denkbar wäre, den Kinderfreibetrag lediglich in Höhe der Vorgaben des 13. Exis-
tenzminimumberichts zu erhöhen und das Kindergeld nur dieser Höhe entspre-
chend anzupassen. Die Bundesregierung will mit diesem Gesetz jedoch über das 
verfassungsrechtlich Notwendige hinausgehen und einen Beitrag zur finanziellen 
Stärkung der Familien leisten, wie dies im Koalitionsvertrag vorgesehen ist. 
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D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


In der folgenden Tabelle sind die vom Finanzausschuss empfohlenen Änderungen 
am Gesetzentwurf bereits berücksichtigt. 


(Steuermehreinnahmen/Steuermindereinnahmen (–) in Mio. Euro) 


Gebietskör-
perschaft 


volle Jah-
reswir-
kung 1) 


Kassenjahr 


2020 2021 2022 2023 2024 


Insgesamt - 11405 - - 7345 - 11110 - 11655 - 11585 


Bund - 4927 - - 3167 - 4806 - 5042 - 5029 


Länder - 4788 - - 3087 - 4658 - 4886 - 4844 


Gemeinden - 1690  - - 1091 - 1646 -1727 - 1712 


1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten. 


Die Kindergelderhöhung in Höhe von 15 Euro monatlich ab 1. Januar 2021 führt 
beim Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz zu Mehrausgaben in Höhe 
von bis zu 12 Millionen Euro jährlich und die Verlängerung der erweiterten Zu-
gangsmöglichkeit beim Kinderzuschlag um ein Jahr führt beim Kinderzuschlag 
zu Mehrausgaben in Höhe von bis zu 10 Millionen Euro für das Jahr 2023 (Ein-
zelplan 17 des Bundeshaushalts). 


Die Auswirkungen der Kindergelderhöhung um 15 Euro auf den Kinderzuschlag 
wurden bereits durch das Starke-Familien-Gesetz bei den Haushaltsausgaben des 
Kinderzuschlages berücksichtigt. 


Die Erhöhung des Kindergeldes hat Auswirkungen auf die Leistungen der Grund-
sicherung für Arbeitsuchende. Das erhöhte Kindergeld führt aufgrund der An-
rechnung auf die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes zu Einsparun-
gen im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) in Höhe von jährlich rund 360 
Millionen Euro, davon entfallen rund 320 Millionen Euro auf den Bund und 40 
Millionen Euro auf die Kommunen. 


Die Minderausgaben des Bundes im Bereich der Sozialen Entschädigung lassen 
sich aufgrund fehlender statistischer Daten nicht quantifizieren; es wird davon 
ausgegangen, dass die in diesen Bereichen auf den Bund entfallenden Minderaus-
gaben geringfügig sind. Im 4. Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 
(SGB XII – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) erhalten nur 
wenige Leistungsempfänger über 18 Jahren Kindergeld. Die Einsparungen sind 
daher mit 3 Millionen Euro für den Bund äußerst geringfügig. Im 3. Kapitel SGB 
XII (Hilfe zum Lebensunterhalt) ist die Entlastung mit rund 7 Millionen Euro 
jährlich für die Kommunen deutlicher. 


Durch die Erhöhung des Kindergeldes und der steuerlichen Freibeträge für Kinder 
wechseln rund 5 000 Haushalte aus dem SGB-II-Bezug in das Wohngeld. 
Dadurch ergeben sich insgesamt Mehrausgaben beim Wohngeld von rund 10 Mil-
lionen Euro für das Jahr 2021 (Bund und Länder je zur Hälfte). Den Mehrausga-
ben im Wohngeld stehen Minderausgaben von rund 24 Millionen Euro im SGB 
II gegenüber. Im Bereich der Arbeitsförderung ergeben sich durch die Anhebung 
des in den Einkommensteuertarif integrierten Grundfreibetrags sowie der Ver-
schiebung der Tarifeckwerte ab dem Jahr 2021 geringe, nicht quantifizierbare 
Mehrausgaben beim Arbeitslosengeld und Kurzarbeitergeld sowie beim Insol-
venzgeld und beim Übergangsgeld. 
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Finanzielle Auswirkungen der angenommenen Änderungen am Gesetzent-
wurf 


Die Anpassung des Grundfreibetrags für 2021 aufgrund der Ergebnisse des 
13. Existenzminimumberichts führt zu einer Erhöhung der Steuermindereinnah-
men um 0,4 Mrd. Euro in 2021. Die Anpassung der Rechtsverschiebung der üb-
rigen Tarifeckwerte ab 2022 entsprechend der Ergebnisse des 4. Steuerprogressi-
onsberichts führt ab 2022 zu einer Reduzierung der Steuermindereinnahmen um
jährlich rd. 0,4 Mrd. Euro.


E. Erfüllungsaufwand


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger
Das Gesetz führt nicht zu einer Veränderung des Erfüllungsaufwandes für Bürge-
rinnen und Bürger. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft
Das Gesetz führt zu geringfügigem, nicht bezifferbarem einmaligen Erfüllungs-
aufwand für die Wirtschaft infolge der Anpassung von Lohnsteuerberechnungs-/ 
Lohnabrechnungsprogrammen. 


Aus den Änderungen zum automatisierten Kirchensteuereinbehalt bei Kapitaler-
trägen (§ 51a EStG) resultiert jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von rd. 20 
Mio. Euro. Davon entfallen insgesamt rd. 7,4 Mio. Euro auf Bürokratiekosten aus 
Informationspflichten wegen der Einführung der verpflichtenden Anlassabfrage 
bei Begründung einer Geschäftsbeziehung und der in diesem Zusammenhang vor-
gesehenen Änderung zur bestehenden Hinweispflicht. Die weiteren rd. 12,6 Mio. 
Euro entstehen vorrangig für Lebensversicherungsunternehmen aus der Änderung 
zur Unterscheidung zwischen betrieblichen und privaten Kapitalerträgen. 


Es entsteht ein geschätzter einmaliger Erfüllungsaufwand i. H. v. rd. 792 000 Euro 
aus der Aktualisierung der allgemeinen Geschäftsbedingungen wegen der Ände-
rung zur bestehenden Hinweispflicht. 


Darüber hinaus resultiert aus der Änderung zur Unterscheidung zwischen betrieb-
lichen und privaten Kapitalerträgen vorrangig für Lebensversicherungsunterneh-
men ein zusätzlicher einmaliger Erfüllungsaufwand von rd. 14,7 Mio. Euro. Hier-
von entfallen rd. 14,1 Mio. Euro auf die Anpassung digitaler Prozessabläufe und 
rd. 566 000 Euro auf sonstige Anpassungsbedarfe. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung
Die Erhöhung des Kindergeldes für 2021 führt nach den Berechnungen des Sta-
tistischen Bundesamtes bei den Familienkassen der Bundesagentur für Arbeit zu 
einem personellen und sachlichen Mehraufwand in Höhe von 133 600 Euro sowie 
bei der IT zu einem geschätzten Aufwand von 15 Personentagen (18 750 Euro). 
Weitere Umstellungskosten entstehen für Presse und Marketing in Höhe von 
8 500 Euro. Bei den Familienkassen des öffentlichen Dienstes führt die Kinder-
gelderhöhung nach dieser  Berechnungsgrundlage zu einem einmaligen maschi-
nellen Umstellungsaufwand in einer Höhe von 200 000 Euro sowie einem perso-
nellen Mehraufwand in Höhe von 156 750 Euro. 
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In den Ländern entsteht einmaliger automationstechnischer Umstellungsaufwand 
bei der Änderung der steuerlichen Freibeträge und des Einkommensteuertarifs. 
Dieser erfolgt im Rahmen der laufenden Pflege und Aktualisierung der IT-Ver-
fahren der Länder und beläuft sich schätzungsweise auf 110 000 Euro. Die An-
rechnung des Kindergeldes auf Sozialleistungen führt infolge der Erhöhung des 
Kindergeldes 2021 zu einem geringen, nicht quantifizierbaren Umstellungsauf-
wand bei den Sozialleistungsträgern. Durch die Neuregelung ergibt sich keine 
Änderung des jährlichen Erfüllungsaufwands der Steuerverwaltungen der Länder. 
Im Bereich des Unterhaltsvorschussgesetzes führt die Anrechnung des Kindergel-
des zu einem geringfügigen, nicht quantifizierbaren Umstellungsaufwand. 


Die Anrechnung des Kindergeldes auf die Grundsicherung für Arbeitsuchende 
führt zu einem geringen, nicht quantifizierbaren Umstellungsaufwand bei den 
Jobcentern. Auch im Bereich der Sozialen Entschädigung und des SGB XII 
(Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) führt die Anrechnung des 
Kindergeldes zu Aufwand bei den örtlich zuständigen Trägern. Dieser Aufwand 
lässt sich aufgrund fehlender statistischer Daten nicht quantifizieren. Es wird da-
von ausgegangen, dass die in diesem Bereich anfallenden Umstellungsaufwände 
vergleichbar mit dem Erfüllungsaufwand im Bereich des SGB II und als gering-
fügig einzustufen sind. 


Die Verlängerung der erweiterten Zugangsmöglichkeit beim Kinderzuschlag um 
ein Jahr führt zu einem geringen, nicht quantifizierbaren Mehraufwand bei den 
Familienkassen der Bundesagentur für Arbeit im Jahr 2023. 


F. Weitere Kosten
Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine 
direkten sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Ver-
braucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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Beschlussempfehlung 


Der Bundestag wolle beschließen, 


den Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/21988, 19/22815 in der aus der nachste-
henden Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen. 


Berlin, den 28. Oktober 2020 


Der Finanzausschuss 


Katja Hessel 
Vorsitzende 


Johannes Steiniger 
Berichterstatter 


Michael Schrodi 
Berichterstatter 


Markus Herbrand 
Berichterstatter 
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Zusammenstellung 
Entwurf eines Gesetzes zur steuerlichen Entlastung von Familien sowie zur Anpassung weiterer steu-
erlicher Regelungen (Zweites Familienentlastungsgesetz – 2. FamEntlastG) 
– Drucksachen 19/21988, 19/22815 –
mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuss)


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur 
steuerlichen Entlastung von Fami-
lien sowie zur Anpassung weiterer 


steuerlicher Regelungen 


Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur 
steuerlichen Entlastung von Fami-
lien sowie zur Anpassung weiterer 


steuerlicher Regelungen 


(Zweites Familienentlastungsgesetz 
– 2. FamEntlastG)


(Zweites Familienentlastungsgesetz 
– 2. FamEntlastG)


Vom ... Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen: 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen: 


Artikel 1 Artikel 1 


Änderung des Einkommensteuergesetzes Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 
(BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 29. Juni 2020 (BGBl. I 
S. 1512) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 
(BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 29. Juni 2020 (BGBl. I 
S. 1512) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:


1. In § 32 Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe
„2 586 Euro“ durch die Angabe „2 730 Euro“
und die Angabe „1 320 Euro“ durch die An-
gabe „1 464 Euro“ ersetzt.


1. u n v e r ä n d e r t


2. § 32a Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 2. § 32a Absatz 1 wird wie folgt gefasst:


„(1) Die tarifliche Einkommensteuer be-
misst sich nach dem zu versteuernden Ein-
kommen. Sie beträgt im Veranlagungszeit-
raum 2021 vorbehaltlich der §§ 32b, 32d, 34, 
34a, 34b und 34c jeweils in Euro für zu ver-
steuernde Einkommen 


„(1) Die tarifliche Einkommensteuer be-
misst sich nach dem zu versteuernden Ein-
kommen. Sie beträgt im Veranlagungszeit-
raum 2021 vorbehaltlich der §§ 32b, 32d, 34, 
34a, 34b und 34c jeweils in Euro für zu ver-
steuernde Einkommen 


1. bis 9 696 Euro (Grundfreibetrag): 1. bis 9 744 Euro (Grundfreibetrag):


0; 0; 


2. von 9 697 Euro bis 14 753 Euro: 2. von 9 745 Euro bis 14 753 Euro:
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


(985,76 y + 1 400) y; (995,21 · y + 1 400) · y; 


3. von 14 754 Euro bis 57 918 Euro: 3. von 14 754 Euro bis 57 918 Euro:


(208,85 z + 2 397) z + 960,07; (208,85 · z + 2 397) · z + 950,96; 


4. von 57 919 Euro bis 274 612 Euro: 4. von 57 919 Euro bis 274 612 Euro:


0,42 x – 9 127,51; 0,42 · x – 9 136,63; 


5. von 274 613 Euro an: 5. von 274 613 Euro an:


0,45 x – 17 365,87. 0,45 · x – 17 374,99. 


Die Größe „y“ ist ein Zehntausendstel des den 
Grundfreibetrag übersteigenden Teils des auf 
einen vollen Euro-Betrag abgerundeten zu 
versteuernden Einkommens. Die Größe „z“ 
ist ein Zehntausendstel des 14 753 Euro über-
steigenden Teils des auf einen vollen Euro-
Betrag abgerundeten zu versteuernden Ein-
kommens. Die Größe „x“ ist das auf einen 
vollen Euro-Betrag abgerundete zu versteu-
ernde Einkommen. Der sich ergebende Steu-
erbetrag ist auf den nächsten vollen Euro-Be-
trag abzurunden.“ 


Die Größe „y“ ist ein Zehntausendstel des den 
Grundfreibetrag übersteigenden Teils des auf 
einen vollen Euro-Betrag abgerundeten zu 
versteuernden Einkommens. Die Größe „z“ 
ist ein Zehntausendstel des 14 753 Euro über-
steigenden Teils des auf einen vollen Euro-
Betrag abgerundeten zu versteuernden Ein-
kommens. Die Größe „x“ ist das auf einen 
vollen Euro-Betrag abgerundete zu versteu-
ernde Einkommen. Der sich ergebende Steu-
erbetrag ist auf den nächsten vollen Euro-Be-
trag abzurunden.“ 


3. In § 33a Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe
„9 408 Euro“ durch die Angabe „9 696 Euro“
ersetzt.


3. In § 33a Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe
„9 408 Euro“ durch die Angabe „9 744 Euro“
ersetzt.


4. In § 39b Absatz 2 Satz 7 wird die Angabe
„10 898 Euro“ durch die Angabe „11 194
Euro“, die Angabe „28 526 Euro“ durch die
Angabe „28 959 Euro“ und die Angabe
„216 400 Euro“ durch die Angabe „219 690
Euro“ ersetzt.


4. In § 39b Absatz 2 Satz 7 wird die Angabe
„10 898 Euro“ durch die Angabe „11 237
Euro“, die Angabe „28 526 Euro“ durch die
Angabe „28 959 Euro“ und die Angabe
„216 400 Euro“ durch die Angabe „219 690
Euro“ ersetzt.


5. In § 46 Absatz 2 Nummer 3 und 4 wird je-
weils die Angabe „11 900 Euro“ durch die
Angabe „12 200 Euro“ und die Angabe
„22 600 Euro“ durch die Angabe „23 250
Euro“ ersetzt.


5. In § 46 Absatz 2 Nummer 3 und 4 wird je-
weils die Angabe „11 900 Euro“ durch die
Angabe „12 250 Euro“ und die Angabe
„22 600 Euro“ durch die Angabe „23 250
Euro“ ersetzt.


6. In § 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 Buchstabe
a wird die Angabe „11 900 Euro“ durch die
Angabe „12 200 Euro“ ersetzt.


6. In § 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 Buchstabe
a wird die Angabe „11 900 Euro“ durch die
Angabe „12 250 Euro“ ersetzt.


7. § 51a wird wie folgt geändert: 7. u n v e r ä n d e r t


a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach den
Wörtern „dieses Gesetzes“ die Wörter
„mit Ausnahme des § 36a“ eingefügt.


b) Absatz 2a Satz 1 wird wie folgt gefasst:
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


„Vorbehaltlich des § 40a Absatz 2 ist 
beim Steuerabzug vom Arbeitslohn Be-
messungsgrundlage die Lohnsteuer; 
beim Steuerabzug vom laufenden Ar-
beitslohn und beim Jahresausgleich ist 
die Lohnsteuer maßgebend, die sich 
ergibt, wenn der nach § 39b Absatz 2 
Satz 5 zu versteuernde Jahresbetrag für 
die Steuerklassen I, II und III um den 
doppelten Kinderfreibetrag sowie den 
doppelten Freibetrag für den Betreu-
ungs- und Erziehungs- oder Ausbil-
dungsbedarf und für die Steuerklasse IV 
um den Kinderfreibetrag sowie den Frei-
betrag für den Betreuungs- und Erzie-
hungs- oder Ausbildungsbedarf (§ 32 
Absatz 6 Satz 1) für jedes Kind vermin-
dert wird, für das eine Kürzung der Frei-
beträge für Kinder nach § 32 Absatz 6 
Satz 4 nicht in Betracht kommt.“ 


c) Absatz 2e Satz 4 wird wie folgt gefasst:


„Das Bundeszentralamt für Steuern 
übermittelt für jeden Veranlagungszeit-
raum, für den ein Sperrvermerk abgeru-
fen worden ist, an das Wohnsitzfinanz-
amt des Schuldners der Kapitalertrag-
steuer Name und Anschrift des Kirchen-
steuerabzugsverpflichteten, dem im Fall 
des Absatzes 2c Satz 1 Nummer 3 auf 
Grund des Sperrvermerks ein Nullwert 
im Sinne des Absatzes 2c Satz 1 Num-
mer 3 Satz 10 mitgeteilt worden ist.“ 


8. § 52 wird wie folgt geändert: 8. u n v e r ä n d e r t


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:


aa) In Satz 1 wird die Angabe „Veran-
lagungszeitraum 2020“ durch die 
Angabe „Veranlagungszeitraum 
2021“ ersetzt. 


bb) In den Sätzen 2 und 3 wird jeweils 
die Angabe „31. Dezember 2019“ 
durch die Angabe „31. Dezember 
2020“ ersetzt. 


b) Dem Absatz 49a wird folgender Satz an-
gefügt:
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


„§ 66 Absatz 1 in der Fassung des 
Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum
und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist für Kindergeldfestset-
zungen anzuwenden, die Zeiträume be-
treffen, die nach dem 31. Dezember
2020 beginnen.“


9. § 66 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 9. u n v e r ä n d e r t


„(1) Das Kindergeld beträgt monatlich 
für das erste und zweite Kind jeweils 219 
Euro, für das dritte Kind 225 Euro und für das 
vierte und jedes weitere Kind jeweils 250 
Euro.“ 


Artikel 2 Artikel 2 


Weitere Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


Weitere Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt 
durch Artikel 1 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt 
durch Artikel 1 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 32a Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 1. § 32a Absatz 1 wird wie folgt gefasst:


„(1) Die tarifliche Einkommensteuer be-
misst sich nach dem zu versteuernden Ein-
kommen. Sie beträgt ab dem Veranlagungs-
zeitraum 2022 vorbehaltlich der §§ 32b, 32d, 
34, 34a, 34b und 34c jeweils in Euro für zu 
versteuernde Einkommen 


„(1) Die tarifliche Einkommensteuer be-
misst sich nach dem zu versteuernden Ein-
kommen. Sie beträgt ab dem Veranlagungs-
zeitraum 2022 vorbehaltlich der §§ 32b, 32d, 
34, 34a, 34b und 34c jeweils in Euro für zu 
versteuernde Einkommen 


1. bis 9 984 Euro (Grundfreibetrag): 1. u n v e r ä n d e r t


0; 


2. von 9 985 Euro bis 14 974 Euro: 2. von 9 985 Euro bis 14 926 Euro:


(999 y + 1 400) y; (1 008,70 · y + 1 400) · y; 


3. von 14 975 Euro bis 58 787 Euro: 3. von 14 927 Euro bis 58 596 Euro:


(205,76 z + 2 397) z + 947,35; (206,43 · z + 2 397) · z + 938,24; 


4. von 58 788 Euro bis 278 731 Euro: 4. von 58 597 Euro bis 277 825 Euro:


0,42 x – 9 291,47; 0,42 · x – 9 267,53; 


5. von 278 732 Euro an: 5. von 277 826 Euro an:


0,45 x – 17 653,40. 0,45 · x – 17 602,28. 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Die Größe „y“ ist ein Zehntausendstel des den 
Grundfreibetrag übersteigenden Teils des auf 
einen vollen Euro-Betrag abgerundeten zu 
versteuernden Einkommens. Die Größe „z“ 
ist ein Zehntausendstel des 14 974 Euro über-
steigenden Teils des auf einen vollen Euro-
Betrag abgerundeten zu versteuernden Ein-
kommens. Die Größe „x“ ist das auf einen 
vollen Euro-Betrag abgerundete zu versteu-
ernde Einkommen. Der sich ergebende Steu-
erbetrag ist auf den nächsten vollen Euro-Be-
trag abzurunden.“ 


Die Größe „y“ ist ein Zehntausendstel des den 
Grundfreibetrag übersteigenden Teils des auf 
einen vollen Euro-Betrag abgerundeten zu 
versteuernden Einkommens. Die Größe „z“ 
ist ein Zehntausendstel des 14 926 Euro über-
steigenden Teils des auf einen vollen Euro-
Betrag abgerundeten zu versteuernden Ein-
kommens. Die Größe „x“ ist das auf einen 
vollen Euro-Betrag abgerundete zu versteu-
ernde Einkommen. Der sich ergebende Steu-
erbetrag ist auf den nächsten vollen Euro-Be-
trag abzurunden.“ 


2. In § 33a Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe
„9 696 Euro“ durch die Angabe „9 984 Euro“
ersetzt.


2. u n v e r ä n d e r t


3. In § 39b Absatz 2 Satz 7 wird die Angabe
„11 194 Euro“ durch die Angabe „11 489
Euro“, die Angabe „28 959 Euro“ durch die
Angabe „29 394 Euro“ und die Angabe
„219 690 Euro“ durch die Angabe „222 985
Euro“ ersetzt.


3. In § 39b Absatz 2 Satz 7 wird die Angabe
„11 237 Euro“ durch die Angabe „11 480
Euro“, die Angabe „28 959 Euro“ durch die
Angabe „29 298 Euro“ und die Angabe
„219 690 Euro“ durch die Angabe „222 260
Euro“ ersetzt.


4. In § 46 Absatz 2 Nummer 3 und 4 wird je-
weils die Angabe „12 200 Euro“ durch die
Angabe „12 550 Euro“ und die Angabe
„23 250 Euro“ durch die Angabe „23 900
Euro“ ersetzt.


4. In § 46 Absatz 2 Nummer 3 und 4 wird je-
weils die Angabe „12 250 Euro“ durch die
Angabe „12 550 Euro“ und die Angabe
„23 350 Euro“ durch die Angabe „23 900
Euro“ ersetzt.


5. In § 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 Buchstabe
a wird die Angabe „12 200 Euro“ durch die
Angabe „12 550 Euro“ ersetzt.


5. In § 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 Buchstabe
a wird die Angabe „12 250 Euro“ durch die
Angabe „12 550 Euro“ ersetzt.


6. § 51a wird wie folgt geändert: 6. § 51a wird wie folgt geändert:


a) Dem Absatz 2b wird folgender Satz an-
gefügt:


entfällt 


„Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn die 
Kapitalerträge zu den Einkünften aus 
Land- und Forstwirtschaft, aus Gewer-
bebetrieb, aus selbständiger Arbeit oder 
aus Vermietung und Verpachtung gehö-
ren.“ 


b) Absatz 2c Satz 1 Nummer 3 wird wie
folgt geändert:


a) u n v e r ä n d e r t


aa) Der Satzteil vor Satz 2 wird wie 
folgt gefasst: 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







Drucksache 19/23795 – 12 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


„der Kirchensteuerabzugsver-
pflichtete hat unter Angabe der 
Identifikationsnummer und des Ge-
burtsdatums des Schuldners der 
Kapitalertragsteuer bei Begrün-
dung einer rechtlichen Verbindung 
beim Bundeszentralamt für Steuern 
anzufragen, ob der Schuldner der 
Kapitalertragsteuer kirchensteuer-
pflichtig ist (Anlassabfrage), und 
einmal jährlich im Zeitraum vom 
1. September bis 31. Oktober beim
Bundeszentralamt für Steuern an-
zufragen, ob der Schuldner der Ka-
pitalertragsteuer am 31. August des
betreffenden Jahres (Stichtag) kir-
chensteuerpflichtig ist (Regelab-
frage).“


bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


„Im Übrigen kann der Kirchensteu-
erabzugsverpflichtete eine Anlass-
abfrage auf Veranlassung des 
Schuldners der Kapitalertragsteuer 
an das Bundeszentralamt für Steu-
ern richten.“ 


cc) Satz 5 wird wie folgt gefasst:


„Bei Begründung einer rechtlichen 
Verbindung ist der Schuldner der 
Kapitalertragsteuer vom Kirchen-
steuerabzugsverpflichteten auf die 
Datenabfrage sowie das Antrags-
recht nach Absatz 2e Satz 1 in ge-
eigneter Form hinzuweisen.“ 


dd) Satz 9 wird aufgehoben.


b) In Absatz 2e Satz 4 werden die Wör-
ter „Absatzes 2c Satz 1 Nummer 3
Satz 10“ durch die Wörter „Absatzes
2c Satz 1 Nummer 3 Satz 9“ ersetzt.


7. § 52 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 7. u n v e r ä n d e r t


a) In Satz 1 wird die Angabe „Veranla-
gungszeitraum 2021“ durch die Angabe
„Veranlagungszeitraum 2022“ ersetzt.


b) In den Sätzen 2 und 3 wird jeweils die
Angabe „31. Dezember 2020“ durch die
Angabe „31. Dezember 2021“ ersetzt.
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Artikel 3 


Weitere Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


Dem § 51a Absatz 2b des Einkommensteu-
ergesetzes, das zuletzt durch Artikel 2 dieses 
Gesetzes geändert worden ist, wird folgender 
Satz angefügt: 


„Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Kapital-
erträge zu den Einkünften aus Land- und Forst-
wirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selbständi-
ger Arbeit oder aus Vermietung und Verpach-
tung gehören.“ 


Artikel 3 Artikel 4 


Änderung des Solidaritätszuschlaggesetzes 
1995 


u n v e r ä n d e r t


Das Solidaritätszuschlaggesetz 1995 in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 
2002 (BGBl. I S. 4130), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 10. Dezember 2019 (BGBl. I 
S. 2115) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:


1. In § 3 Absatz 2a Satz 1 wird die Angabe
„5 172 Euro“ durch die Angabe „5 460 Euro“,
die Angabe „2 640 Euro“ durch die Angabe
„2 928 Euro“, die Angabe „2 586 Euro“ durch
die Angabe „2 730 Euro“ und die Angabe
„1 320 Euro“ durch die Angabe „1 464 Euro“
ersetzt.


2. Dem § 6 wird folgender Absatz 22 angefügt:


„(22) § 3 Absatz 2a in der am 1. Januar 
2021 geltenden Fassung ist erstmals auf den 
laufenden Arbeitslohn anzuwenden, der für 
einen nach dem 31. Dezember 2020 endenden 
Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, und auf 
sonstige Bezüge, die nach dem 31. Dezember 
2020 zufließen.“ 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Artikel 4 Artikel 5 


Änderung des Bundeskindergeldgesetzes u n v e r ä n d e r t


Das Bundeskindergeldgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 28. Januar 2009 
(BGBl. I S. 142, 3177), das zuletzt durch Artikel 9 
des Gesetzes vom 29. Juni 2020 (BGBl. I S. 1512) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 5 Absatz 3 Satz 2 wird aufgehoben.


2. § 6 wird wie folgt geändert:


a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:


„(1) Das Kindergeld beträgt mo-
natlich für das erste und zweite Kind je-
weils 219 Euro, für das dritte Kind 225 
Euro und für das vierte und jedes weitere 
Kind jeweils 250 Euro.“ 


b) In Absatz 2 wird die Angabe „204 Euro“
durch die Angabe „219 Euro“ ersetzt.


3. § 6a Absatz 1 Nummer 3 wird wie folgt ge-
fasst:


„3. bei Bezug des Kinderzuschlags keine 
Hilfebedürftigkeit im Sinne des § 9 des 
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch be-
steht, wobei die Bedarfe nach § 28 des 
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch au-
ßer Betracht bleiben. Bei der Prüfung 
der Hilfebedürftigkeit ist das für den 
Antragsmonat bewilligte Wohngeld zu 
berücksichtigen. Wird kein Wohngeld 
bezogen und könnte mit Wohngeld und 
Kinderzuschlag Hilfebedürftigkeit ver-
mieden werden, ist bei der Prüfung 
Wohngeld in der Höhe anzusetzen, in 
der es voraussichtlich für den Antrags-
monat zu bewilligen wäre.“ 


4. § 8 wird wie folgt geändert:


a) In Absatz 2 werden nach dem Wort
„Kindergeldes“ die Wörter „und des
Kinderzuschlags“ eingefügt.


b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


aa) In Satz 1 werden die Wörter „, in ei-
nem Pauschbetrag, der zwischen 
der Bundesregierung und der Bun-
desagentur vereinbart wird“ gestri-
chen. 


bb) Folgender Satz wird angefügt: 


„Näheres wird durch Verwaltungs-
vereinbarung geregelt.“ 


5. § 13 wird wie folgt geändert:


a) In Absatz 1 Satz 4 wird das Wort „Nürn-
berg“ durch die Wörter „Bayern Nord“
ersetzt.


b) In Absatz 3 werden nach dem Wort
„Kindergeld“ die Wörter „und Kinderzu-
schlag einheitlich“ eingefügt.


6. In § 20 Absatz 2 wird die Angabe „31. De-
zember 2022“ durch die Angabe „31. Dezem-
ber 2023“ ersetzt.


7. In § 22 wird die Angabe „31. Juli 2022“ durch
die Angabe „31. Juli 2023“ ersetzt.


Artikel 5 Artikel 6 


Inkrafttreten Inkrafttreten 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Ab-
satzes 2 am 1. Januar 2021 in Kraft. 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Ab-
sätze 2 und 3 am 1. Januar 2021 in Kraft. 


(2) Artikel 2 tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. (2) Artikel 2 tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.


(3) Artikel 3 tritt am 1. Januar 2023 in
Kraft. 
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Bericht der Abgeordneten Johannes Steiniger, Michael Schrodi und Markus Her-
brand 


A. Allgemeiner Teil


I. Überweisung


Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/21988, 19/22815 in seiner 173. Sitzung am 
10. September 2020 dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Haushaltsausschuss und dem
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zur Mitberatung überwiesen. Der Haushaltsausschuss ist
darüber hinaus nach § 96 GO-BT beteiligt.


II. Wesentlicher Inhalt der Vorlage


Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts darf bei der Besteuerung von Familien ein Einkom-
mensbetrag in Höhe des sächlichen Existenzminimums einschließlich der Bedarfe für Betreuung und Erziehung 
oder Ausbildung ihrer Kinder nicht besteuert werden. Im Rahmen des steuerlichen Familienleistungsausgleichs 
wird dies durch Freibeträge für Kinder oder durch Kindergeld sichergestellt. Wie im Koalitionsvertrag vorgese-
hen, werden nach den bereits in Kraft getretenen Verbesserungen in einer weiteren Stufe das Kindergeld pro Kind 
ab 1. Januar 2021 um 15 Euro pro Monat erhöht und die steuerlichen Kinderfreibeträge entsprechend angepasst. 


Außerdem werden mit der Anhebung des Grundfreibetrags die verfassungsrechtlich gebotene steuerliche Frei-
stellung des Existenzminimums der steuerpflichtigen Bürgerinnen und Bürger sichergestellt und zum Ausgleich 
der kalten Progression die übrigen Eckwerte des Einkommensteuertarifs für die Veranlagungszeiträume 2021 und 
2022 nach rechts verschoben. 


Der Höchstbetrag für den Abzug von Unterhaltsleistungen nach § 33a Absatz 1 EStG wird im Einklang mit der 
Anhebung des Grundfreibetrags ab dem Veranlagungszeitraum 2021 ebenfalls angehoben. 


Darüber hinaus werden auf Basis der bisherigen Praxiserfahrungen Aktualisierungen zum automatisierten Kir-
chensteuereinbehalt bei Kapitalerträgen vorgenommen.  


III. Öffentliche Anhörung


Der Finanzausschuss hat in seiner 99. Sitzung am 28. September 2020 eine öffentliche Anhörung zu dem Gesetz-
entwurf durchgeführt. Folgende Einzelsachverständige, Verbände und Institutionen hatten Gelegenheit zur Stel-
lungnahme: 


1. Bund der Steuerzahler Deutschland e.V.


2. Bundessteuerberaterkammer


3. Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine e. V.


4. Deutscher Gewerkschaftsbund


5. Deutscher Industrie- und Handelskammertag e. V.


6. Deutscher Steuerberaterverband e. V.


7. Rietzler, Dr. Katja, Hans-Böckler-Stiftung
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8. Verband alleinerziehender Mütter und Väter, Bundesverband e.V. (VAMV) 


Das Ergebnis der öffentlichen Anhörung ist in die Ausschussberatungen eingegangen. Das Protokoll einschließ-
lich der eingereichten schriftlichen Stellungnahmen ist der Öffentlichkeit zugänglich. 


IV. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 


Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 75. Sitzung am 28. Oktober 2020 beraten und empfiehlt 
mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und AfD bei Stimmenthaltung der Fraktionen FDP, DIE 
LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme. 


Der Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat den Gesetzentwurf in seiner 66. Sitzung am 
28. Oktober 2020 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und AfD bei 
Stimmenthaltung der Fraktionen FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme. 


Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung hat sich in seiner 54. Sitzung am 9. September 2020 
mit dem Gesetzentwurf befasst. Eine Nachhaltigkeitsrelevanz des Gesetzentwurfes sei gegeben. Die Darstellung 
der Nachhaltigkeitsprüfung sei plausibel. Eine Prüfbitte sei nicht erforderlich. 


V. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 


Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/21988, 19/22815 in seiner 96. Sitzung am 16. 
September 2020 erstmalig beraten und die Durchführung einer öffentlichen Anhörung beschlossen. Nach Durch-
führung der Anhörung am 28. September 2020 hat der Finanzausschuss die Beratung des Gesetzentwurfs in seiner 
102. Sitzung am 7. Oktober 2020 fortgesetzt und in seiner 104. Sitzung am 28. Oktober 2020 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und AfD bei Stimmenthal-
tung der Fraktionen FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme des Gesetzentwurfs auf 
Drucksachen 19/21988, 19/22815 in geänderter Fassung. 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD bezeichneten den vorliegenden Gesetzentwurf als gutes Sig-
nal für die Familien, die in der Coronakrise oft an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gelangt seien. Insgesamt werde 
eine Entlastung von Familien im Umfang von knapp 12 Milliarden Euro vorgenommen. Allein durch die Maß-
nahmen beim Kindergeld und beim Kinderfreibetrag stünden den Familien mit Kindern jährlich 3,4 Milliarden 
Euro mehr zur Verfügung. Man erhöhe den Kinderfreibetrag und das Kindergeld so, wie man es versprochen 
habe. Für die Koalitionsfraktionen sei die Kindergelderhöhung der Ausgangspunkt der Überlegungen gewesen. 
Nach dem ersten Schritt von 10 Euro pro Kind im vergangenen Jahr betrage die Erhöhung nun noch einmal 15 
Euro pro Kind und Monat. Man könne feststellen, dass vor allem Familien im unteren und mittleren Einkom-
mensbereich durch die vergleichsweise starke Erhöhung des Kindergeldes überproportional entlastet würden.  


Gleichzeitig werde die Kalte Progression bekämpft und sogar etwas überkompensiert, was den Familien in 
Deutschland ebenfalls zugutekomme. Dies sei in der Zeit der Coronakrise eine sinnvolle Maßnahme zur Stärkung 
der Einkommen und der Kaufkraft. 


Im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens seien der Existenzminimumbericht und der Progressionsbericht einge-
gangen. Eine entsprechende Anpassung der Werte werde durch den von den Koalitionsfraktionen vorgelegten 
Änderungsantrag vorgenommen. Die gebotene weitere Erhöhung des Grundfreibetrags um 48 Euro werde durch 
eine Anpassung der Tarifeckwerte gegenfinanziert. 


Zum Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bemerkte die Fraktion der CDU/CSU, 
die Systemumstellung auf eine Kindergrundsicherung wäre in diesen Plänen mit einer Belastung von Familien 
mit höheren Einkommen verbunden. Offenbar gehe es weniger um das Wohl der Kinder als um ideologische 
Fragen. Einerseits werde gefordert, dass das „Klassensystem“, in dem Kinder in Bezug auf das Steuerrecht unter-
schiedlich viel wert seien, aufgebrochen werden solle. Andererseits gebe es auch im Vorschlag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN verschiedene Beträge der Unterstützung, je nachdem aus welchen Familien Kinder 
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kommen würden. Insgesamt habe Deutschland ein ausgewogenes System der Familienleistungen mit den steuer-
lichen Komponenten von Kindergeld und Kinderfreibetrag. Daneben gebe es viele weitere Leistungen, die ziel-
gerichtet Kinder aus Familien mit niedrigeren Einkommen im Fokus hätten. Daher lehne man den Entschließungs-
antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 


Zum Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bemerkte die Fraktion der SPD, bei allen 
Maßnahmen stelle sich die Frage der Verteilungswirkung. Mit der überkompensierenden Erhöhung des Grund-
freibetrages schaffe man Entlastungen an der richtigen Stelle. Das System aus Kindergeld und Kinderfreibetrag 
habe die bekannten Verteilungswirkungen, so dass bei steigenden Einkommen eine höhere Entlastung resultiere. 
Die SPD habe in mehreren Beschlüssen deutlich gemacht, dass man dieses System ändern müsse. Im vorliegenden 
Gesetzentwurf habe man das notwendige im bestehenden System getan. Die Einführung einer Kindergrundsiche-
rung müsste in einem eigenständigen Gesetz erfolgen und würde von der Fraktion der SPD unterstützt, wenn es 
entsprechende Mehrheiten in einer Regierungskoalition gäbe. 


Die Fraktion der AfD betonte ihre Unterstützung für die Erhöhung des Kindergeldes um 15 Euro sowie für die 
Anhebung des Freibetrags für das Existenzminimum. Familienförderung müsse man darüber hinaus aber ganz-
heitlich sehen. Daher vermisse man im vorliegenden Gesetzentwurf essentielle Punkte wie die Erweiterung des 
Ehegattensplittings zum Familiensplitting, einen ermäßigten Umsatzsteuersatz für Kinderbedarf oder die bessere 
Förderung von Wohneigentum für Familien. Die Fraktion der AfD plädiere für eine Reduzierung der Grunder-
werbsteuer in Abhängigkeit von der Kinderzahl. Beim Erwerb oder Bau von Immobilien für den Eigenbedarf 
sollte die Grunderwerbsteuer pro Kind um je ein Drittel reduziert werden, so dass sie ab drei Kindern ganz ent-
fallen würde. 


Den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN lehne die Fraktion der AfD ab. Die Rechtsverschiebung 
des Einkommensteuertarifs sei sinnvoll. Die Fraktion der AfD unterstütze darüber hinaus einen „Tarif auf Rä-
dern“. 


Familien mit Kindern würden für die Altersvorsorge kinderloser Paare sorgen. Die Vorgaben des Bundesverfas-
sungsgerichtes müssten endlich beachtet werden. Alle Zweige der Sozialversicherung – Renten-, Pflege- und 
Krankenversicherung – müssten die angeregten Maßnahmen zur Kinderförderung durchführen. Bei der Renten-
versicherung müssten Familien bei den Beiträgen direkt entlastet werden, da sie für die zukünftigen Beitragszahler 
sorgen würden. Eine solche Maßnahme wäre einer Schlechterstellung von Kinderlosen vorzuziehen. 


Die Fraktion der FDP erinnerte zunächst an die Kritik des Normenkontrollrats an der Ermittlung des Erfüllungs-
aufwandes beim vorliegenden Gesetzentwurf. Alle Entscheidungsträger müssten sich an diesen Informationen 
orientieren. Die Nachbesserung der im Gesetzentwurf enthaltenen Zahlen im weiteren Verfahren zeige, dass zu 
Beginn diesbezüglich nicht richtig gearbeitet worden sei. 


Das Familienentlastunggesetz basiere zunächst auf der Umsetzung des Existenzminimumberichts. Die steuerliche 
Freistellung des Existenzminimums sei verfassungsmäßig geboten und keine eigene Leistung der Regierungsko-
alition. Die zweite Säule des Gesetzentwurfs sei die Umsetzung der Folgerungen aus dem Progressionsbericht. 
Der Ausgleich von allein durch die Inflation entstehenden Besteuerungseffekten sei die Erfüllung einer Selbst-
verpflichtung des Deutschen Bundestags aus der 17. Wahlperiode und ebenfalls keine besondere Leistung der 
Regierungskoalition. Die dritte Säule sei die Kindergelderhöhung um 15 Euro je Kind ab dem 1. Januar 2021 mit 
entsprechenden Anpassungen beim Kinderfreibetrag sowie beim Freibetrag für Betreuungs-, Erziehungs- und 
Ausbildungsbedarf (BEA). Dies stelle die Umsetzung der entsprechenden Vereinbarung im Koalitionsvertrag 
zwischen CDU/CSU und SPD dar, die man begrüße. 


Insgesamt enthalte sich die Fraktion der FDP beim Gesetzentwurf, da es zwar viele positive Elemente gebe, an-
dererseits aber viele wesentliche Aspekte der Unterstützung von Familien im Einkommensteuerrecht fehlen wür-
den. Die Fraktion der FDP habe schon vor mehr als einem Jahr einen eigenen Antrag zur steuerlichen Entlastung 
von Familien vorgelegt. Darin würden die konkreten Punkte angesprochen, die sie im vorliegenden Gesetzentwurf 
vermisse. Dazu gehöre die Behandlung von durch Arbeitgeber übernommenen Betreuungskosten. Dazu gehöre 
auch die regelmäßige Anpassung von Freibeträgen und Pauschalen wie dem Alleinerziehendenentlastungsbetrag 
oder dem Ausbildungsfreibetrag. Langfristig befürworte die Fraktion der FDP auch die Anhebung des Freibetrags 
für Kinder auf das Niveau des Freibetrags für Erwachsene. 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 19 – Drucksache 19/23795 
 
 
Der vorliegende Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stehe im Widerspruch mit den 
Vorstellungen der Fraktion der FDP zum Einkommensteuertarif. Daher lehne man ihn ab, auch wenn man Sym-
pathien für eine Systemumstellung bei der Kinderförderung hege. 


Die Fraktion DIE LINKE. begrüßte die Anhebung des Kindergelds und des Grundfreibetrags. Allerdings sei die 
Vorlage kein Entwurf für ein Gesetz zur Entlastung der Familien in Deutschland. Es sei ein Entwurf, der bestimm-
ten Familien mit Hilfe der Kindergelderhöhung etwas mehr Geld verschaffe und bestimmten Familien eine dar-
über hinaus gehende steuerliche Entlastung gewähre. Kinder, die von Hartz IV lebten, würden aber beispielsweise 
gar nicht von den vorgesehenen Maßnahmen profitieren, obwohl sie es am nötigsten hätten und heute schon in 
Armut aufwachsen müssten. Für diese Familien bringe der Gesetzentwurf keine Entlastung. Daher betreibe der 
Gesetzentwurf Etikettenschwindel. 


Darüber hinaus verursache das bestehende System aus Kindergeld und Kinderfreibetrag die bekannten, uner-
wünschten Verteilungseffekte und müsse durch eine Kindergrundsicherung abgelöst werden. Daher stimme man 
dem Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu. 


Außerdem kritisierte die Fraktion DIE LINKE., dass bei der Bekämpfung der kalten Progression mit der Ver-
schiebung der Sätze deutlich über die Erfordernisse des Progressionsberichts hinausgegangen werde. Gutverdie-
ner mit höheren Einkommen würden deutlich stärker entlastet als diejenigen Haushalte, die es eigentlich nötig 
hätten. Der Ansatz des vorliegenden Gesetzentwurfs sei daher grundsätzlich schief. Daher könne man sich ledig-
lich enthalten. 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN begrüßte die vorgesehene Anhebung des Grundfreibetrags und des 
Kindergeldes. Daher werde sie den Gesetzentwurf nicht ablehnen. Sie könne aber auch nicht zustimmen, da die-
jenigen übermäßig entlastet würden, die es eigentlich nicht bräuchten – Familien mit hohen Einkommen. Dies 
liege einerseits grundlegend am bestehenden System von Kindergeld und Kinderfreibetrag. Zusätzlich gehe der 
Gesetzentwurf bei der steuerlichen Entlastung über das notwendige Maß hinaus. Der Freibetrag für Betreuungs-, 
Erziehungs- und Ausbildungsbedarf (BEA) werde ohne Not erhöht, was auch in der Anhörung deutlich geworden 
sei. Außerdem würden im Tarif die Effekte der kalten Progression überkompensiert, wovon vor allem die Besser-
verdienenden profitieren würden. 


Der im Entschließungsantrag dargelegte Vorschlag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN würde die Bezie-
her hoher Einkommen dagegen nicht überproportional entlasten. In der Krise werde deutlich, dass starke Schultern 
auch mehr tragen müssten. Der Vorschlag sehe eine deutlich stärkere Entlastung für die Bezieher von mittleren 
und niedrigen Einkommen vor. Das Konzept einer Kindergrundsicherung sei bekannt: Es solle einen Unterstüt-
zungsbetrag in Höhe der maximalen Steuerersparnis geben, um die bestehende Schieflage aufzuheben. Darüber 
hinaus solle es für niedrige Einkommen einen Zusatzbetrag geben. Der Grundbetrag für alle werde in den unteren 
Einkommensbereichen aufgestockt. Dagegen würde im bestehenden System das Kindergeld bei den Beziehern 
von hohen Einkommen durch die zusätzliche Steuerersparnis „aufgestockt“. Der Unterschied zwischen den bei-
den Ansätzen sei deutlich. Zum Konzept der Kindergrundsicherung gehöre auch eine Erhöhung des Regelbedarfs, 
was den Grundfreibetrag ebenfalls indirekt erhöhen würde. So könnte die kalte Progression anstelle einer Rechts-
verschiebung des Tarifs gerechter kompensiert werden. 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sei wie auch viele Experten der Auffassung, dass der Freibetrag für 
Betreuungs-, Erziehungs- und Ausbildungsbedarf (BEA) statt erhöht sogar gesenkt werden könnte. Man plädiere 
für eine Halbierung in Kombination mit einer Erhöhung des Regelsatzes. Dadurch würden auch viele Bezieher 
überdurchschnittlicher Einkommen besser gestellt, lediglich bei Spitzeneinkommen wäre dies nicht der Fall. 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN fordere darüber hinaus eine dauerhafte Verbesserung beim Alleiner-
ziehendenentlastungsbetrag. Er sollte zukünftig direkt von der Steuerschuld abgezogen werden können, so dass 
auch Alleinerziehende mit geringen Einkommen davon profitieren würden. 


 


Vom Ausschuss angenommener Änderungsantrag 


Die vom Ausschuss angenommenen Änderungen am Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/21988, 19/22815 sind 
aus der Zusammenstellung in der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses ersichtlich. Die Begründungen 
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der Änderungen finden sich in diesem Bericht unter „B. Besonderer Teil“. Die Koalitionsfraktionen der 
CDU/CSU und SPD brachten einen Änderungsantrag ein. 


 


Voten der Fraktionen: 


 


Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen (Einkommensteuertarif für die Veranlagungszeiträume 2021 und 
2022, automatisierter Kirchensteuereinbehalt bei Kapitalerträgen) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, FDP, B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: AfD, DIE LINKE. 


 


 


Entschließungsantrag 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN brachte zum Gesetzentwurf einen Entschließungsantrag ein: 


 


Entschließungsantrag  der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Kindergrundsicherung) 


„In die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 
19/21988 ist folgende Ausschussentschließung aufzunehmen: 


 


Der Bundestag wolle beschließen: 


 


I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: 


 


Der Familienlastenausgleich entlastet Familien mit hohen Einkommen stärker als mit mittleren 
Einkommen, weil die Ersparnis durch die Kinderfreibeträge höher ist als das Kindergeld und diese 
mit steigendem Einkommen auch noch ansteigt. Je höher das Einkommen, desto höher ist auch die 
steuerliche Entlastung von Familien. Auch im zweiten sogen. Familienentlastungsgesetz werden 
keine Anstrengungen unternommen, diese Schieflage zu beseitigen.  


Stattdessen verschärft die Bundesregierung die Ungerechtigkeit in der Familienförderung der ver-
gangenen Jahre sogar noch weiter. Von den vorgeschlagenen Anpassungen profitieren Familien 
mit sehr hohem Einkommen schon wieder am meisten. Es ist nicht länger hinnehmbar, dass Fami-
lien mit hohem und sehr hohem Einkommen mehr erhalten als Familien mit mittleren Einkommen. 
Jedes Kind muss gleich viel wert sein. Familien mit geringen Einkommen, die keine Steuern zahlen 
und/oder Sozialleistungen beziehen, haben von den steuerlichen Anpassungen und den Erhöhungen 
des Kindergeldes keinen Cent mehr. Bei ihnen werden die vereinbarten Erhöhungen mit anderen 
Leistungen verrechnet. 


Es ist an der Zeit, die Familienförderung insgesamt neu aufzustellen und das Vier-Klassen-System 
von Kinderfreibetrag, Kindergeld Kinderzuschlag und Sozialgeld endlich zu beenden und eine Kin-
dergrundsicherung für alle Kinder einzuführen.  
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Darüber hinaus enthält der vorliegende Gesetzentwurf eine Korrektur der sogenannten kalten Pro-
gression. Diese ist verfassungsrechtlich nicht notwendig. Die politischen Prioritäten werden im 
Gesetzentwurf der Koalition falsch gesetzt, weil durch eine Korrektur der kalten Progression die 
höheren Einkommen auch hier am stärksten entlastet werden. So beträgt die Entlastung der weni-
gen Steuerpflichtigen, die dem Spitzen- oder Reichensteuersatz unterliegen, ein Vielfaches der Ent-
lastung unterer Einkommensgruppen. Die geplanten Steuersenkungen kommen denjenigen Perso-
nen zu Gute, die diese aufgrund ihres hohen Einkommens am wenigsten bedürfen. Für Steuerpflich-
tige die der sogenannten Reichensteuer unterliegen, also ein zu versteuerndes Einkommen von 
mehr als etwa 270.000 Euro als Alleinstehende bzw. 540.000 Euro als Verheiratete aufweisen, ist 
eine Steuersenkung weder notwendig noch geboten. Stattdessen ist eine weitergehende Erhöhung 
des Grundfreibetrags vorzunehmen, von der alle Steuerpflichtigen gleichermaßen profitieren. 


 


II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, 


 


1. Einen Gesetzentwurf vorzulegen, der das Kindergeld, den Kinderzuschlag, das Sozialgeld für Kinder und 
die Kinderfreibeträge in eine Leistung – der Kindergrundsicherung – zusammenfasst und folgende Eck-
punkte beachtet:  
 


a. Die Kindergrundsicherung ist eine eigenständige Leistung des Kindes. Sie wird nicht bei den 
Eltern als Einkommen angerechnet, wenn diese Sozialleistungen beziehen.  
 


b. Die Kindergrundsicherung besteht aus zwei aufeinander aufbauenden Bausteinen: Einem fixen 
Garantie-Betrag für jedes Kind und einem ergänzendem GarantiePlus-Betrag für Eltern mit ge-
ringem Einkommen.  


 
 


i. Die Kinderfreibeträge werden in einen Auszahlbetrag umgewandelt, der der maximalen 
steuerlichen Entlastungswirkung durch die Kinderfreibeträge entspricht. Dieser Ga-
rantie- Betrag, der für alle Kinder gleich ist, macht so Schluss mit dem ungerechten 
Nebeneinander von Kindergeld und Kinderfreibeträgen, das bisher Kinder von Eltern 
mit hohem Einkommen besser stellte. 
 


ii. In Familien, in denen die Eltern nicht oder nicht vollständig das sozialrechtliche Exis-
tenzminimum ihrer Kinder sichern können, erhalten die Kinder neben dem Garantie-
Betrag zusätzlich noch einen GarantiePlus-Betrag, der zusammen mit dem Garantie-
Betrag das sozio-kulturelle Existenzminimum des Kindes abdeckt. Der GarantiePlus-
Betrag ersetzt damit sowohl Kinderzuschlag als auch das Sozialgeld für Kinder. 
 


c. Der Regelbedarf für Kinder und Erwachsene in der Grundsicherung wird neu ermittelt. Dadurch 
erhöht sich auch das sächliche Existenzminimum im Steuerrecht. Dafür sollen Fehler in der 
derzeitigen Bedarfsberechnung korrigiert und ein echtes Statistikmodell mit neuen Prämissen zu 
Grunde gelegt werden. Die Bedarfsberechnung soll sich stärker an der gesellschaftlichen Mitte 
orientieren und verdeckt Arme sollen aus der Referenzgruppe in der Einkommens- und Ver-
brauchsstichprobe explizit ausgeklammert werden. Vor allem muss die willkürliche nachträgli-
che Streichung von Ausgabepositionen beendet werden.  
 


d. Der BEA-Freibetrag für „Betreuungs-, Erziehungs- und Ausbildungsbedarf“, von dem nur Fa-
milien mit höheren Einkommen profizieren, soll halbiert werden. 


 
2. Statt die Eckwerte des Steuertarifs „nach rechts“ zu verschieben, den Grundfreibetrag stärker als ge-


plant anzuheben. Eine Anhebung des Grundfreibetrags hat den Vorteil, dass die Steuersenkung nicht mit 
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dem Einkommen ansteigt, sondern für alle Einkommensgruppen gleich hoch ist. Der regressive Vertei-
lungseffekt eines Abbaus der kalten Progression wird somit vermieden. 
 


3. Alle Alleinerziehenden – auch die mit geringem Einkommen – zu entlasten, indem der Alleinerziehenden-
Entlastungsbetrag durch eine Steuergutschrift ersetzt wird, die alle Alleinerziehenden in gleicher Höhe 
von ihrer Steuerschuld abziehen können.“ 


 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: DIE LINKE., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP 


Enthaltung: - 
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B. Besonderer Teil 
Zu Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 2  


§ 32a Absatz 1 
Mit der im Gesetzentwurf vorgesehenen Neufassung des § 32a Absatz 1 EStG wird der für den Veranlagungs-
zeitraum 2021 geltende Einkommensteuertarif normiert. Die Anpassung des steuerlichen Grundfreibetrags im 
Gesetzentwurf beruht hierbei auf den voraussichtlichen Ergebnissen des 13. Existenzminimumberichts. Der 
13. Existenzminimumbericht liegt zwischenzeitlich vor. Dem Berichtsergebnis zufolge ist der im Gesetzentwurf 
angesetzte Grundfreibetrag für 2021 um 48 Euro zu erhöhen, um die verfassungsrechtlich gebotene steuerliche 
Freistellung des Existenzminimums zu gewährleisten. 


Zu Nummer 3 bis Nummer 6 


§ 33a Absatz 1 Satz 1, § 39b Absatz 2 Satz 7, § 46 Absatz 2 Nummer 3 und 4, § 50 Absatz 2 Nummer 4 
Buchstabe a 
Es handelt sich jeweils um eine Folgeänderung, die aus der Anpassung des Grundfreibetrags an das Ergebnis des 
13. Existenzminimumberichts resultiert. 


Zu Artikel 2 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 32a Absatz 1 
Mit der im Gesetzentwurf vorgesehenen Neufassung des § 32a Absatz 1 EStG wird der ab dem Veranlagungs-
zeitraum 2022 geltende Einkommensteuertarif normiert. Mit der Änderung wird die Rechtsverschiebung der Eck-
werte des Einkommensteuertarifs an das Ergebnis des 4. Steuerprogressionsberichts in Höhe von 1,17 Prozent 
angeglichen. Die Rechtsverschiebung im Gesetzentwurf beruhte im Vorgriff auf das Ergebnis des 4. Steuerpro-
gressionsberichts noch auf der voraussichtlichen Preisentwicklung der Konsumausgaben der privaten Haushalte 
des Jahres 2020 in Höhe von 1,52 Prozent gemäß Herbstprojektion 2019.  


Zu Nummer 3 bis Nummer 5 


§ 39b Absatz 2 Satz 7, § 46 Absatz 2 Nummer 3 und 4, § 50 Absatz 2 Nummer 4 Buchstabe a 
Es handelt sich jeweils um eine Folgeänderung, die aus der Anpassung der Rechtsverschiebung der Tarifeckwerte 
an das Ergebnis des 4. Steuerprogressionsberichts resultiert. 


Zu Nummer 6 


Zu Buchstabe a – alt – 


§ 51a Absatz 2b Satz 2 EStG  
Die Änderung zu § 51a Absatz 2b Satz 2 EStG zum dauerhaften Verzicht auf die Vornahme des Kirchensteuer-
abzugs bei betrieblichen Konten sollte ursprünglich zum 1. Januar 2022 in Kraft treten. Mit der Verschiebung des 
Inkrafttretens auf den 1. Januar 2023 wird einer Bitte des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirt-
schaft entsprochen. Bei bestimmten Lebensversicherungsunternehmen entstehen durch die Änderung Umstel-
lungsaufwände, weshalb eine längere Vorlaufzeit bis zum Inkrafttreten benötigt wird. Die Änderung wird in einen 
neuen Artikel 2a verschoben, damit die Änderungen in Artikel 5 (Inkrafttreten) lesbar bleiben.  


Zu Buchstabe b – neu – 


§ 51a Absatz 2e Satz 4 
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Mit der Änderung wird ein Verweisungsfehler im Gesetzentwurf bereinigt und der Antrag des Bundesrates zu 
Ziffer 4 berücksichtigt (BR-Drucksache 433/20(B)). 


Zu Artikel 3 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


§ 51a Absatz 2b Satz 2 EStG 
Es handelt sich nicht um eine inhaltliche Änderung. Die Änderung zum dauerhaften Verzicht auf die Vornahme 
des Kirchensteuerabzugs bei betrieblichen Konten soll, anders als ursprünglich geplant, erst zum 1. Januar 2023 
in Kraft treten. Damit die daraus resultierenden Änderungen des Artikels 5 (Inkrafttreten) lesbar bleiben, wurde 
die Änderung in einen neuen Artikel 2a verschoben.  


Zu Artikel 6 (Inkrafttreten) 


Absatz 1 


Redaktionelle Folgeanpassung aufgrund des neu angefügten Absatzes 3.  
Absatz 3 -neu- 


Derzeit enthält die Mustervorschrift des § 51a EStG, auf die sich die Kirchensteuergesetze der Länder beziehen, 
für das automatisierte Kirchensteuerabzugsverfahren bei Kapitalerträgen keine Unterscheidung zwischen betrieb-
lichen und privaten Kapitalerträgen. Zur Kontinuität des Verwaltungsvollzugs beim Steuerabzug vom Kapitaler-
trag soll auf die Vornahme des Kirchensteuerabzugs bei betrieblichen Konten dauerhaft verzichtet werden. Der 
Gesetzentwurf enthält diesbezüglich eine Regelung in § 51a Absatz 2b Satz 2 EStG. Die Änderung sollte ur-
sprünglich zum 1. Januar 2022 in Kraft treten. Mit der Verschiebung des Inkrafttretens auf den 1. Januar 2023 
wird einer Bitte des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft entsprochen. Die Änderung führt 
bei bestimmten Lebensversicherungsunternehmen zu Umstellungsaufwänden und bedarf deswegen einer längeren 
Vorlaufzeit bis zum Inkrafttreten der Änderung. 


Berlin, den 28. Oktober 2020 


Johannes Steiniger 
Berichterstatter 


Michael Schrodi 
Berichterstatter 


Markus Herbrand 
Berichterstatter 
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Beschlussempfehlung und Bericht 
des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 


a) zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung
– Drucksachen 19/21985, 19/22816, 19/23054 Nr. 11 –


Entwurf eines Gesetzes zur Erhöhung der Behinderten-Pauschbeträge 
und zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen 


b) zu dem Antrag der Abgeordneten Jens Beeck, Otto Fricke, Dr. Lukas
Köhler, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
– Drucksache 19/18947 –


Steuerliche Entlastung von Menschen mit Behinderung 


A. Problem
Zu Buchstabe a


Für Steuerpflichtige mit Behinderungen besteht im Einkommensteuergesetz die 
Möglichkeit, anstelle eines Einzelnachweises für ihre Aufwendungen für den täg-
lichen behinderungsbedingten Lebensbedarf einen Behinderten-Pauschbetrag zu 
beantragen. Eine Pauschalierungsmöglichkeit besteht auch für Steuerpflichtige, 
denen außergewöhnliche Belastungen durch die häusliche Pflege einer Person 
entstehen und die deshalb einen Pflege-Pauschbetrag in Anspruch nehmen kön-
nen. Damit die Pauschbeträge ihre Vereinfachungsfunktion auch zukünftig erfül-
len können, sollen die Behinderten-Pauschbeträge sowie der Pflege-Pauschbetrag 
ihren Voraussetzungen und der Höhe nach angepasst werden. Die Erhöhung ver-
meidet in vielen Fällen den aufwändigen Einzelnachweis von Aufwendungen. 


Darüber hinaus sollen verschiedene Steuervereinfachungen die Steuerpflichtigen 
mit Behinderungen von Nachweispflichten und die Verwaltung von Prüfungstä-
tigkeiten entlasten.  


Zu Buchstabe b 
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Der Antrag der Fraktion der FDP stellt fest, dass die durch das Einkommensteu-
errecht abgedeckten und von den Finanzämtern anerkannten behinderungsbeding-
ten Mehraufwendungen nur teilweise die tatsächlichen Kosten von Menschen mit 
Behinderungen abdecken. Die Mehraufwendungen unterliegen seit mehreren 
Jahrzehnten Preissteigerungen, die durch den seit 1975 unveränderten Pauschbe-
trag definitiv nicht aufgefangen werden. 


B. Lösung 
Zu Buchstabe a 


Zur Anpassung der Behinderten-Pauschbeträge sowie des Pflege-Pauschbetrags 
und Steuervereinfachung sind die folgenden Maßnahmen vorgesehen: 


– die Verdopplung der Behinderten-Pauschbeträge inkl. Aktualisierung der 
Systematik, 


– die Einführung eines behinderungsbedingten Fahrtkosten-Pauschbetrags, 


– der Verzicht auf die zusätzlichen Anspruchsvoraussetzungen zur Gewährung 
eines Behinderten-Pauschbetrags bei einem Grad der Behinderung kleiner 
50 und 


– die Geltendmachung des Pflege-Pauschbetrags auch unabhängig vom Vor-
liegen des Kriteriums „hilflos“ bei der zu pflegenden Person und 


– die Erhöhung des Pflege-Pauschbetrags bei der Pflege von Personen mit den 
Pflegegraden 4 und 5 und Einführung eines Pflege-Pauschbetrags bei der 
Pflege von Personen mit den Pflegegraden 2 und 3. 


Ziel der Maßnahmen ist insbesondere auch zukünftig die Vereinfachungsfunktion 
des Behinderten-Pauschbetrags und des Pflege-Pauschbetrags sicherzustellen, 
Nachweispflichten abzubauen und die relevanten Grade der Behinderung beim 
Behinderten-Pauschbetrag möglichst mit dem Sozialrecht zu harmonisieren. 


Darüber hinaus empfiehlt der Finanzausschuss u. a. folgende Änderungen am Ge-
setzentwurf: 


– Verwendung des Begriffs einer behinderungsbedingten Fahrtkostenpau-
schale anstelle eines Fahrtkosten-Pauschbetrags;  


– sprachliche Anpassung der Formulierungen im EStG an die UN-Behinder-
tenrechtskonvention („Menschen mit Behinderungen“); 


– (deklaratorische) Erweiterung des erhöhten Behinderten-Pauschbetrags und 
der behinderungsbedingten Fahrtkostenpauschale um Taubblinde (Merkzei-
chen „TBl“); 


– Klarstellung zur Gewährung des erhöhten Behinderten-Pauschbetrags bei 
Pflegegrad 4 und 5; 


– Klarstellungen zur Nachweisführung. 


Einstimmige Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksachen 19/21985, 
19/22816 in geänderter Fassung.  


Zu Buchstabe b 


Der Antrag der Fraktion der FDP sieht vor, dass der Deutsche Bundestag die Bun-
desregierung auffordert, einen Gesetzentwurf zur Änderung des Einkommensteu-
ergesetzes vorzulegen, 
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1. um den Pauschbetrag Menschen mit Behinderungen zu gewähren, deren 


Grad auf mindestens 25 festgestellt ist und entsprechend die in § 33b Absatz 
2 Nummer 2 des Einkommensteuergesetzes genannten beschränkenden Vo-
raussetzungen aufzuheben, 


2. die in § 33b Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes genannten Pauschbe-
träge deutlich anzuheben und zukünftig zu dynamisieren. 


Ablehnung des Antrags auf Drucksache 19/18947 mit den Stimmen der Frak-
tionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen FDP und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und 
Die LINKE. 


C. Alternativen 
Keine. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Zu Buchstabe a 


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (–) in Mio. Euro) 


Gebietskör-
perschaft 


volle Jah-
reswir-
kung 1) 


Kassenjahr 


2021 2022 2023 2024 2025 


Insgesamt - 1.205 - 185 - 1.095 - 1.250 - 1.295 - 1.340 


Bund - 515 - 79 - 469 - 534 - 553 - 574 


Länder - 509 - 79 - 462 - 528 - 547 - 565 


Gemeinden - 181 - 27 - 164 - 188 - 195 - 201 


1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten. 


Zu Buchstabe b 


Der Antrag beziffert keine Haushaltsausgaben. 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 
Zu Buchstabe a 


Das Gesetz führt zu einer nicht quantifizierbaren Verringerung des Erfüllungsauf-
wandes für Bürgerinnen und Bürger insoweit als durch die Maßnahmen ein Ein-
zelnachweis von Aufwendungen entbehrlich werden kann. 


Das Gesetz führt zu einer nicht quantifizierbaren Erhöhung des Erfüllungsauf-
wandes für Bürgerinnen und Bürger durch die Einführung eines Pflege-Pausch-
betrags für die Pflegegrade 2 und 3. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 
Zu Buchstabe a 
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Das Gesetz führt nicht zu einer Erhöhung des Erfüllungsaufwandes für die Wirt-
schaft. 


Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 
Zu Buchstabe a 


Keine. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 
Zu Buchstabe a 


Es entsteht einmaliger Umstellungsaufwand. Dieser erfolgt im Rahmen der lau-
fenden Pflege und Aktualisierung der Steuererklärungsvordrucke sowie der IT-
Verfahren und ist nicht separat bezifferbar bzw. derzeit nicht näher quantifizier-
bar, weil die Analysen zur Umsetzung noch nicht abgeschlossen sind. 


Der durch die Vereinfachung entstehende Minderaufwand durch entfallende Prü-
fungstätigkeiten wird zumindest teilweise durch die erwarteten höheren Fallzah-
len wieder aufgehoben, so dass insgesamt eine geringfügige, nicht quantifizierte 
Minderung des Verwaltungsaufwandes prognostiziert wird. 


Die Einführung eines Pflege-Pauschbetrags für die Pflegegrade 2 und 3 führt zu 
einem nicht quantifizierbaren Mehraufwand für die Verwaltung. 


Zu Buchstabe b 


Der Antrag diskutiert keinen Erfüllungsaufwand. 


F. Weitere Kosten 
Zu Buchstabe a 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine 
direkten sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Ver-
braucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 


Zu Buchstabe b 


Der Antrag diskutiert keine weiteren Kosten. 
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Beschlussempfehlung 


Der Bundestag wolle beschließen, 


a) den Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/21985, 19/22816 in der aus der nach-
stehenden Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen; 


b) den Antrag auf Drucksache 19/18947 abzulehnen. 


Berlin, den 28. Oktober 2020 


Der Finanzausschuss 


Katja Hessel 
Vorsitzende 


 
 


Olav Gutting 
Berichterstatter 


Markus Herbrand 
Berichterstatter 
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Zusammenstellung 
Entwurf eines Gesetzes zur Erhöhung der Behinderten-Pauschbeträge und zur Anpassung weiterer 
steuerlicher Regelungen 
– Drucksachen 19/21985, 19/22816 – 
mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuss)  


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Entwurf eines Gesetzes zur Erhö-
hung der Behinderten-Pauschbe-
träge und zur Anpassung weiterer 


steuerlicher Regelungen 


Entwurf eines Gesetzes zur Erhö-
hung der Behinderten-Pauschbe-
träge und zur Anpassung weiterer 


steuerlicher Regelungen 


Vom ... Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen: 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen: 


Artikel 1 Artikel 1 


Änderung des Einkommensteuergesetzes Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 
(BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 29. Juni 2020 (BGBl. I 
S. 1512) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 
(BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 29. Juni 2020 (BGBl. I 
S. 1512) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


 1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu 
§ 33b wie folgt gefasst: 


 „§ 33b Pauschbeträge für Menschen mit 
Behinderungen, Hinterbliebene 
und Pflegepersonen“. 


 2. § 3 wird wie folgt geändert: 


 a) In Nummer 10 Satz 1 wird das Wort 
„behinderten“ durch die Wörter 
„Menschen mit Behinderungen“ er-
setzt.  


 b) In Nummer 26 Satz 1 wird nach dem 
Wort „kranker“ das Wort „Men-
schen“ eingefügt und werden die Wör-
ter „behinderter Menschen“ durch die 
Wörter „Menschen mit Behinderun-
gen“ ersetzt. 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 3. In § 9 Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter 
„Behinderte Menschen“ durch die Wörter 
„Menschen mit Behinderungen“ ersetzt. 


 4. § 33 wird wie folgt geändert: 


1. Nach § 33 Absatz 2 wird folgender Absatz 2a 
eingefügt: 


a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a 
eingefügt: 


„(2a) Abweichend von Absatz 1 wird für 
Aufwendungen für durch eine Behinderung 
veranlasste Fahrten nur ein Pauschbetrag ge-
währt (behinderungsbedingter Fahrtkosten-
Pauschbetrag). Den Pauschbetrag erhalten: 


„(2a) Abweichend von Absatz 1 
wird für Aufwendungen für durch eine 
Behinderung veranlasste Fahrten nur 
eine Pauschale gewährt (behinde-
rungsbedingte Fahrtkostenpau-
schale). Die Pauschale erhalten: 


1. Menschen mit einem Grad der Behinde-
rung von mindestens 80 oder mit einem 
Grad der Behinderung von mindestens 
70 und dem Merkzeichen „G“, 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. Menschen mit dem Merkzeichen „aG“, 
mit dem Merkzeichen „Bl“ oder mit dem 
Merkzeichen „H“. 


2. Menschen mit dem Merkzeichen 
„aG“, mit dem Merkzeichen „Bl“, 
mit dem Merkzeichen „TBl“ oder 
mit dem Merkzeichen „H“. 


Bei Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen 
nach Satz 2 Nummer 1 beträgt der Pauschbe-
trag 900 Euro. Bei Erfüllung der Anspruchs-
voraussetzungen nach Satz 2 Nummer 2 be-
trägt der Pauschbetrag 4 500 Euro. In diesem 
Fall kann der Pauschbetrag nach Satz 3 nicht 
zusätzlich in Anspruch genommen werden. 
Über den Fahrtkosten-Pauschbetrag nach 
Satz 1 hinaus sind keine weiteren behinde-
rungsbedingten Fahrtkosten als außerge-
wöhnliche Belastung nach Absatz 1 berück-
sichtigungsfähig. Der Pauschbetrag ist bei 
der Ermittlung des Teils der Aufwendungen 
im Sinne des Absatzes 1, der die zumutbare 
Belastung übersteigt, einzubeziehen. Er kann 
auch gewährt werden, wenn ein Behinderten-
Pauschbetrag nach § 33b Absatz 5 übertragen 
wurde. § 33b Absatz 5 ist entsprechend anzu-
wenden.“ 


Bei Erfüllung der Anspruchsvorausset-
zungen nach Satz 2 Nummer 1 beträgt 
die Pauschale 900 Euro. Bei Erfüllung 
der Anspruchsvoraussetzungen nach 
Satz 2 Nummer 2 beträgt die Pauschale 
4 500 Euro. In diesem Fall kann die Pau-
schale nach Satz 3 nicht zusätzlich in 
Anspruch genommen werden. Über die 
Fahrtkostenpauschale nach Satz 1 hin-
aus sind keine weiteren behinderungsbe-
dingten Fahrtkosten als außergewöhnli-
che Belastung nach Absatz 1 berück-
sichtigungsfähig. Die Pauschale ist bei 
der Ermittlung des Teils der Aufwen-
dungen im Sinne des Absatzes 1, der die 
zumutbare Belastung übersteigt, einzu-
beziehen. Sie kann auch gewährt wer-
den, wenn ein Behinderten-Pauschbetrag 
nach § 33b Absatz 5 übertragen wurde. 
§ 33b Absatz 5 ist entsprechend anzu-
wenden.“ 


 b) In Absatz 4 werden nach der Angabe 
„Absatz 1“ die Wörter „und der An-
spruchsvoraussetzungen nach Ab-
satz 2a“ eingefügt. 


2. § 33b wird wie folgt geändert: 5. § 33b wird wie folgt geändert: 


 a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 


„§ 33b 


 Pauschbeträge für Menschen mit Be-
hinderungen, Hinterbliebene und 


Pflegepersonen“. 


a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter 
„behinderte Menschen“ durch die Wör-
ter „Menschen mit Behinderungen“ er-
setzt. 


b) u n v e r ä n d e r t  


b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  c) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  


„(2) Die Pauschbeträge erhalten 
Menschen, deren Grad der Behinderung 
auf mindestens 20 festgestellt ist.“ 


„(2) Einen Pauschbetrag erhalten 
Menschen, deren Grad der Behinderung 
auf mindestens 20 festgestellt ist, sowie 
Menschen, die hilflos im Sinne des Ab-
satzes 3 Satz 4 sind.“ 


c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: d) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 


 aa) In Satz 1 werden nach dem Wort 
„Pauschbetrags“ die Wörter 
„nach Satz 2“ eingefügt. 


aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst: bb) u n v e r ä n d e r t  


„Als Pauschbetrag werden gewährt 
bei einem Grad der Behinderung 
von mindestens: 


 


20 384 Euro,  


30 620 Euro,  


40 860 Euro,  


50 1 140 Euro,  


60 1 440 Euro,  


70 1 780 Euro,  


80 2 120 Euro,  


90 2 460 Euro,  


100 2 840 Euro.“  


bb) Satz 3 wird durch die folgenden 
Sätze ersetzt: 


cc) Satz 3 wird durch die folgenden 
Sätze ersetzt: 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


„Für Menschen mit Behinderun-
gen, die hilflos im Sinne des Sat-
zes 4 sind, und für Blinde erhöht 
sich der Pauschbetrag auf 7 400 
Euro. Hilflos ist eine Person, wenn 
sie für eine Reihe von häufig und 
regelmäßig wiederkehrenden Ver-
richtungen zur Sicherung ihrer per-
sönlichen Existenz im Ablauf eines 
jeden Tages fremder Hilfe dauernd 
bedarf. Diese Voraussetzungen 
sind auch erfüllt, wenn die Hilfe in 
Form einer Überwachung oder ei-
ner Anleitung zu den in Satz 4 ge-
nannten Verrichtungen erforderlich 
ist oder wenn die Hilfe zwar nicht 
dauernd geleistet werden muss, je-
doch eine ständige Bereitschaft zur 
Hilfeleistung erforderlich ist.“ 


„Menschen, die hilflos im Sinne 
des Satzes 4 sind, Blinde und 
Taubblinde erhalten einen 
Pauschbetrag von 7 400 Euro; in 
diesem Fall kann der Pauschbe-
trag nach Satz 2 nicht zusätzlich 
in Anspruch genommen werden. 
Hilflos ist eine Person, wenn sie für 
eine Reihe von häufig und regelmä-
ßig wiederkehrenden Verrichtun-
gen zur Sicherung ihrer persönli-
chen Existenz im Ablauf eines je-
den Tages fremder Hilfe dauernd 
bedarf. Diese Voraussetzungen 
sind auch erfüllt, wenn die Hilfe in 
Form einer Überwachung oder ei-
ner Anleitung zu den in Satz 4 ge-
nannten Verrichtungen erforderlich 
ist oder wenn die Hilfe zwar nicht 
dauernd geleistet werden muss, je-
doch eine ständige Bereitschaft zur 
Hilfeleistung erforderlich ist.“ 


d) Dem Absatz 5 wird folgender Satz ange-
fügt: 


e) u n v e r ä n d e r t  


„Voraussetzung für die Übertragung 
nach Satz 1 ist die Angabe der erteilten 
Identifikationsnummer (§ 139b der Ab-
gabenordnung) des Kindes in der Ein-
kommensteuererklärung des Steuer-
pflichtigen.“ 


 


e) § 33b Absatz 6 wird wie folgt gefasst: f) u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


„(6) Wegen der außergewöhnli-
chen Belastungen, die einem Steuer-
pflichtigen durch die Pflege einer Person 
erwachsen, kann er anstelle einer Steuer-
ermäßigung nach § 33 einen Pauschbe-
trag geltend machen (Pflege-Pauschbe-
trag), wenn er dafür keine Einnahmen im 
Kalenderjahr erhält und der Steuer-
pflichtige die Pflege entweder in seiner 
Wohnung oder in der Wohnung des Pfle-
gebedürftigen persönlich durchführt und 
diese Wohnung in einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder in einem 
Staat gelegen ist, auf den das Abkommen 
über den Europäischen Wirtschaftsraum 
anzuwenden ist. Zu den Einnahmen nach 
Satz 1 zählt unabhängig von der Ver-
wendung nicht das von den Eltern eines 
Kindes mit Behinderungen für dieses 
Kind empfangene Pflegegeld. Als 
Pflege-Pauschbetrag wird gewährt: 


 


1. bei Pflegegrad 2 600 Euro,  


2.  bei Pflegegrad 3 1 100 Euro,  


3. bei Pflegegrad 4 oder 5  1 800 
Euro. 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Ein Pflege-Pauschbetrag nach Satz 3 
Nummer 3 wird auch gewährt, wenn die 
gepflegte Person hilflos im Sinne des 
§ 33b Absatz 3 Satz 4 ist. Bei erstmali-
ger Feststellung, Änderung oder Wegfall 
des Pflegegrads im Laufe des Kalender-
jahres ist der Pflege-Pauschbetrag nach 
dem höchsten Grad zu gewähren, der im 
Kalenderjahr festgestellt war. Gleiches 
gilt, wenn die Person die Voraussetzun-
gen nach Satz 4 erfüllt. Sind die Voraus-
setzungen nach Satz 4 erfüllt, kann der 
Pauschbetrag nach Satz 3 Nummer 1 
und 2 nicht zusätzlich in Anspruch ge-
nommen werden. Voraussetzung für die 
Gewährung des Pflege-Pauschbetrags ist 
die Angabe der erteilten Identifikations-
nummer (§ 139b der Abgabenordnung) 
der gepflegten Person in der Einkom-
mensteuererklärung des Steuerpflichti-
gen. Wird ein Pflegebedürftiger von 
mehreren Steuerpflichtigen im Veranla-
gungszeitraum gepflegt, wird der Pflege-
Pauschbetrag nach der Zahl der Pflege-
personen, bei denen die Voraussetzun-
gen der Sätze 1 bis 4 vorliegen, geteilt.“ 


 


f) Folgender Absatz 8 wird angefügt: g) u n v e r ä n d e r t  


„(8) Die Vorschrift des § 33b Ab-
satz 6 ist ab Ende des Kalenderjah-
res 2026 zu evaluieren.“ 


 


3. Nach § 52 Absatz 33b wird folgender Ab-
satz 33c eingefügt: 


6. Nach § 52 Absatz 33b wird folgender Ab-
satz 33c eingefügt: 


„(33c) Die §§ 33 und 33b in der Fassung 
des Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] sind erstmals ab dem Veranlagungszeit-
raum 2021 anzuwenden.“ 


„(33c) Die §§ 33 und 33b in der Fassung 
des Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] sind erstmals für den Veranlagungszeit-
raum 2021 anzuwenden.“ 


 7. In § 39a Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und 
§ 46 Absatz 2 Nummer 4a Buchstabe e 
werden jeweils die Wörter „behinderte 
Menschen“ durch die Wörter „Menschen 
mit Behinderungen“ ersetzt. 
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Artikel 2 Artikel 2 


Änderung der Einkommensteuer-Durchfüh-
rungsverordnung 


Änderung der Einkommensteuer-Durchfüh-
rungsverordnung 


Die Einkommensteuer-Durchführungsver-
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
10. Mai 2000 (BGBl. I S. 717), die zuletzt durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 25. Juni 2020 
(BGBl. I S. 1495) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


Die Einkommensteuer-Durchführungsver-
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
10. Mai 2000 (BGBl. I S. 717), die zuletzt durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 25. Juni 2020 
(BGBl. I S. 1495) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu 
§ 65 wie folgt gefasst: 


1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu 
den §§ 64 und 65 wie folgt gefasst: 


 „§ 64 Nachweis von Krankheitskosten 
und der Voraussetzungen der be-
hinderungsbedingten Fahrtkosten-
pauschale 


„§ 65 Nachweis der Behinderung und des 
Pflegegrads“. 


§ 65 u n v e r ä n d e r t  


 2. § 64 wird wie folgt geändert: 


 a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 


 


„§ 64 


 Nachweis von Krankheitskosten und 
der Voraussetzungen der behinde-
rungsbedingten Fahrtkostenpau-


schale“. 


 b) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 


 „(3) Für den Nachweis der An-
spruchsvoraussetzungen zur behinde-
rungsbedingten Fahrtkostenpau-
schale sind die Vorschriften des § 65 
anzuwenden.“ 


2. § 65 wird wie folgt geändert: 3. § 65 wird wie folgt geändert: 


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: a) u n v e r ä n d e r t  
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„§ 65  


 


Nachweis der Behinderung und des 
Pflegegrads“. 


 


b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: b) Absatz 1 Nummer 2 wird wie folgt ge-
fasst: 


„(1) Den Nachweis einer Behinde-
rung hat der Steuerpflichtige durch Vor-
lage eines Ausweises nach dem Neunten 
Buch Sozialgesetzbuch oder eines Be-
scheides der nach § 152 Absatz 1 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch zu-
ständigen Behörde zu erbringen.“ 


„2. bei einer Behinderung, deren 
Grad auf weniger als 50, aber 
mindestens 20 festgestellt ist, 
durch Vorlage einer Bescheini-
gung oder eines Bescheides der 
nach § 152 Absatz 1 des Neunten 
Buches Sozialgesetzbuch zustän-
digen Behörde.“ 


c) Absatz 2 Satz 2 wird durch folgenden 
Satz ersetzt: 


c) u n v e r ä n d e r t  


„Dem Merkzeichen „H“ steht die Einstu-
fung als pflegebedürftige Person mit 
schwersten Beeinträchtigungen der 
Selbständigkeit oder der Fähigkeiten in 
die Pflegegrade 4 oder 5 nach dem Elften 
Buch Sozialgesetzbuch, dem Zwölften 
Buch Sozialgesetzbuch oder diesen ent-
sprechenden gesetzlichen Bestimmun-
gen gleich.“ 


 


d) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a 
eingefügt: 


d) u n v e r ä n d e r t  


„(2a) Den Nachweis der Einstufung 
in einen Pflegegrad nach dem Elften 
Buch Sozialgesetzbuch, dem Zwölften 
Buch Sozialgesetzbuch oder diesen ent-
sprechenden gesetzlichen Bestimmun-
gen hat der Steuerpflichtige durch Vor-
lage des entsprechenden Bescheides 
nachzuweisen.“ 


 


e) In Absatz 3a Satz 4 Nummer 5 werden 
die Wörter „Schwerstpflegebedürftiger 
in die Pflegestufe III“ durch die Wörter 
„pflegebedürftige Person mit schwersten 
Beeinträchtigungen der Selbständigkeit 
oder der Fähigkeiten in den Pflegegraden 
4 oder 5“ ersetzt. 


e) u n v e r ä n d e r t  


f) In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter 
„behinderte Mensch“ durch die Wörter 
„Mensch mit Behinderungen“ ersetzt. 


f) u n v e r ä n d e r t  


3. § 84 Absatz 3g wird wie folgt gefasst: 4. § 84 Absatz 3g wird wie folgt gefasst: 
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„(3g) § 65 Absatz 1 in der am … [einset-
zen: Tag nach der Verkündung des vorliegen-
den Änderungsgesetzes] geltenden Fassung 
ist erstmals ab dem Veranlagungszeitraum 
2021 anzuwenden. § 65 Absatz 3a ist erstmals 
für den Veranlagungszeitraum anzuwenden, 
der auf den Veranlagungszeitraum folgt, in 
dem die für die Anwendung erforderlichen 
Programmierarbeiten für das elektronische 
Datenübermittlungsverfahren abgeschlossen 
sind. Das Bundesministerium der Finanzen 
gibt im Einvernehmen mit den obersten Fi-
nanzbehörden der Länder im Bundessteuer-
blatt Teil I den Veranlagungszeitraum be-
kannt, ab dem die Regelung des § 65 Ab-
satz 3a erstmals anzuwenden ist. Mit der An-
wendung von § 65 Absatz 3a ist § 65 Ab-
satz 1 nicht weiter anzuwenden. Zu diesem 
Zeitpunkt noch gültige und dem Finanzamt 
vorliegende Feststellungen über eine Behin-
derung werden bis zum Ende ihrer Gültigkeit 
weiter berücksichtigt, es sei denn, die Fest-
stellungen ändern sich vor Ablauf der Gültig-
keit.“ 


„(3g) § 65 Absatz 1 in der am … [einset-
zen: Tag nach der Verkündung des vorliegen-
den Änderungsgesetzes] geltenden Fassung 
ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 
2021 anzuwenden. § 65 Absatz 3a ist erstmals 
für den Veranlagungszeitraum anzuwenden, 
der auf den Veranlagungszeitraum folgt, in 
dem die für die Anwendung erforderlichen 
Programmierarbeiten für das elektronische 
Datenübermittlungsverfahren abgeschlossen 
sind. Das Bundesministerium der Finanzen 
gibt im Einvernehmen mit den obersten Fi-
nanzbehörden der Länder im Bundessteuer-
blatt Teil I den Veranlagungszeitraum be-
kannt, ab dem die Regelung des § 65 Ab-
satz 3a erstmals anzuwenden ist. Mit der An-
wendung von § 65 Absatz 3a ist § 65 Ab-
satz 1 nicht weiter anzuwenden. Zu diesem 
Zeitpunkt noch gültige und dem Finanzamt 
vorliegende Feststellungen über eine Behin-
derung werden bis zum Ende ihrer Gültigkeit 
weiter berücksichtigt, es sei denn, die Fest-
stellungen ändern sich vor Ablauf der Gültig-
keit.“ 


Artikel 3 Artikel 3 


Inkrafttreten Inkrafttreten 


Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des 
Absatzes 2 am Tag nach der Verkündung in Kraft. 


 (2) Artikel 2 tritt am 1. Januar 2021 in 
Kraft. 
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Bericht der Abgeordneten Olav Gutting und Markus Herbrand 


A. Allgemeiner Teil 


I. Überweisung 


Zu Buchstabe a 


Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/21985, 19/22816 in seiner 173. Sitzung am 
10. September 2020 dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Haushaltsausschuss, dem 
Ausschuss für Arbeit und Soziales und dem Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zur Mitberatung 
überwiesen. Der Haushaltsausschuss ist darüber hinaus nach § 96 GO-BT beteiligt. 


Zu Buchstabe b 


Der Deutsche Bundestag hat den Antrag auf Drucksache 19/18947 in seiner 158. Sitzung am 7. Mai 2020 dem 
Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Haushaltsausschuss und dem Ausschuss für Arbeit und 
Soziales zur Mitberatung überwiesen. 


II. Wesentlicher Inhalt der Vorlagen 


Zu Buchstabe a 


Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Behinderten-Pauschbeträge verdoppelt werden und die Systematik aktuali-
siert wird. Darüber hinaus wird ein behinderungsbedingter Fahrtkosten-Pauschbetrag eingeführt sowie auf die 
zusätzlichen Anspruchsvoraussetzungen zur Gewährung eines Behinderten-Pauschbetrags bei einem Grad der 
Behinderung kleiner 50 verzichtet. 


Des Weiteren wird die mögliche Mehrfachberücksichtigung eines Behinderten-Pauschbetrags für ein Kind durch 
die verpflichtende Angabe der Identifikationsnummer in Zukunft vermieden. 


Darüber hinaus wird der Pflege-Pauschbetrag erhöht und ein Pflege-Pauschbetrag für die Pflegegrade 2 und 3 
eingeführt. 


Zu Buchstabe b 


Der Antrag der Fraktion der FDP stellt fest, dass die durch das Einkommensteuerrecht abgedeckten und von den 
Finanzämtern anerkannten behinderungsbedingten Mehraufwendungen nur teilweise die tatsächlichen Kosten 
von Menschen mit Behinderungen abdecken. Die Mehraufwendungen unterliegen seit mehreren Jahrzehnten 
Preissteigerungen, die durch den seit 1975 unveränderten Pauschbetrag definitiv nicht aufgefangen werden. 


Der Antrag der Fraktion der FDP sieht vor, dass der Deutsche Bundestag die Bundesregierung auffordert, einen 
Gesetzentwurf zur Änderung des Einkommensteuergesetzes vorzulegen, 


1. um den Pauschbetrag Menschen mit Behinderungen zu gewähren, deren Grad auf mindestens 25 festgestellt 
ist und entsprechend die in § 33b Absatz 2 Nummer 2 des Einkommensteuergesetzes genannten beschrän-
kenden Voraussetzungen aufzuheben, 


2. die in § 33b Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes genannten Pauschbeträge deutlich anzuheben und zu-
künftig zu dynamisieren. 
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III. Öffentliche Anhörung 


Der Finanzausschuss hat in seiner 100. Sitzung am 30. September 2020 eine öffentliche Anhörung zu der Vorlage 
unter Buchstabe a durchgeführt. Folgende Einzelsachverständige, Verbände und Institutionen hatten Gelegenheit 
zur Stellungnahme: 


1. Bund der Steuerzahler Deutschland e.V. 


2. Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine e. V. 


3. Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V. 


4. Deutsche Steuer-Gewerkschaft e. V. 


5. Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e. V. (DBSV) 


6. Sozialverband Deutschland e.V. 


7. Sozialverband VdK Deutschland e. V. 


Das Ergebnis der öffentlichen Anhörung ist in die Ausschussberatungen eingegangen. Das Protokoll einschließ-
lich der eingereichten schriftlichen Stellungnahmen ist der Öffentlichkeit zugänglich. 


IV. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 


Zu Buchstabe a 


Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 75. Sitzung am 28. Oktober 2020 beraten und empfiehlt 
einstimmig Annahme. 


Der Ausschuss für Arbeit und Soziales hat den Gesetzentwurf in seiner 92. Sitzung am 28. Oktober 2020 beraten 
und empfiehlt einstimmig Annahme. 


Der Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat den Gesetzentwurf in seiner 66. Sitzung am 
28. Oktober 2020 beraten und empfiehlt einstimmig Annahme. 


Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung hat sich in seiner 54. Sitzung am 9. September 2020 
mit dem Gesetzentwurf befasst. Eine Nachhaltigkeitsrelevanz des Gesetzentwurfs sei gegeben. Die Darstellung 
der Nachhaltigkeitsprüfung sei plausibel. Eine Prüfbitte sei daher nicht erforderlich. 


Zu Buchstabe b 


Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 70. Sitzung am 9. September 2020 beraten und emp-
fiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen der AfD und 
FDP bei Stimmenthaltung der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ablehnung. 


Der Ausschuss für Arbeit und Soziales hat den Antrag in seiner 92. Sitzung am 28. Oktober 2020 beraten und 
empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen FDP und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und Die LINKE. Ablehnung. 


V. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 


Zu Buchstabe a 


Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/21985, 19/22816 in seiner 96. Sitzung am 
16. September 2020 erstmalig beraten und die Durchführung einer öffentlichen Anhörung beschlossen. Nach 
Durchführung der Anhörung am 30. September 2020 hat der Finanzausschuss die Beratung des Gesetzentwurfs 
in seiner 102. Sitzung am 7. Oktober 2020 fortgesetzt und in seiner 104. Sitzung am 28. Oktober 2020 abgeschlos-
sen. 
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Der Finanzausschuss empfiehlt einstimmig Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksachen 19/21985, 19/22816 
in geänderter Fassung. 


Zu Buchstabe b 


Der Finanzausschuss hat den Antrag auf Drucksache 19/18947 in seiner 104. Sitzung am 28. Oktober 2020 erst-
malig und abschließend beraten. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der 
Fraktionen FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und Die LINKE. 
Ablehnung des Antrags auf Drucksache 19/18947. 


Beratung: 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD betonten, mit dem Gesetzentwurf werde für rund 10 Millio-
nen Menschen mit Behinderungen und 1,7 Millionen Pflegebedürftige, die ausschließlich von ihren Angehörigen 
betreut würden, eine spürbare Verbesserung erreicht. Dafür seien insbesondere folgende Maßnahmen vorgesehen: 


– die Verdopplung der Behinderten-Pauschbeträge inklusive der Aktualisierung der Systematik, wodurch zu-
künftig bereits ab einem Grad der Behinderung von mindestens 20 Prozent ein Pauschbetrag gewährt werde, 


– die Einführung einer behinderungsbedingten Fahrtkostenpauschale, 


– der Verzicht auf die zusätzlichen Anspruchsvoraussetzungen zur Gewährung eines Behinderten-Pauschbe-
trages ab einem Grad der Behinderung kleiner 50 Prozent, 


– die Anhebung des Pflegepauschbetrags von derzeit 924 Euro auf 1 800 Euro sowie 


– der Einführung eines Pflegepauschbetrags bei der Pflege von Personen mit den Pflegegraden 2 und 3. 


Mit diesen Maßnahmen werde erreicht, dass auch zukünftig die Vereinfachungsfunktion der Pauschbeträge si-
chergestellt sei. Nachweispflichten würden abgebaut. Zudem seien die relevanten Behinderungsgrade beim Be-
hindertenpauschbetrag soweit wie möglich auch mit dem Sozialrecht harmonisiert worden.  


Die öffentliche Anhörung habe eine weitgehende Zustimmung zum vorliegenden Gesetzentwurf gezeigt.  


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD wiesen darauf hin, der vorliegende Gesetzentwurf zur Erhö-
hung der Behinderten-Pauschbeträge und zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen sehe unter anderem 
die Verdopplung der Behinderten-Pauschbeträge und die Einführung einer Pauschalierungsregelung für behinde-
rungsbedingte Fahrtkosten vor. Die Behinderten-Pauschbeträge und die neue Pauschalierungsregelung sollten den 
in vielen Fällen aufwändigen Einzelnachweis von behinderungsbedingten Mehraufwendungen des täglichen Le-
bens vermeiden.  


Die Koalitionsfraktionen seien sich einig, dass die Wirksamkeit der ab 2021 greifenden Maßnahmen in einem 
angemessenen zeitlichen Abstand überprüft werden solle. Sie baten daher das Bundesministerium der Finanzen, 
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von 
Menschen mit Behinderungen, die Vorschriften zu den Behinderten-Pauschbeträgen (§ 33b Absätze 1 bis 3 EStG) 
inklusive der neuen Pauschalierungsregelung zu den behinderungsbedingten Fahrtkosten (§ 33b Absatz 2a -neu- 
EStG) zu evaluieren. Im Rahmen der Evaluierung solle untersucht werden, in welchem Umfang steuerlich be-
rücksichtigungsfähige, behinderungsbedingte Mehraufwendungen insbesondere des täglichen Lebens (inklusive 
möglicher Fahrtkosten) entstehen würden, die nicht von Dritten durch Ersatzleistungen, Beihilfen oder andere 
Erstattungsbeiträge dem Steuerpflichtigen erstattet würden.  


Das Bundesministerium der Finanzen werde gebeten, dem Finanzausschuss des Bundestages zur Evaluierung der 
Vorschriften zu den Behinderten-Pauschbeträgen inklusive der Pauschalierungsregelung zu den behinderungsbe-
dingten Fahrtkosten zum 31. Dezember 2024 einen Zwischenbericht, sowie zum 31. Dezember 2027 einen Ab-
schlussbericht vorzulegen. 


Die Fraktion der AfD begrüßte die Anhebung der Pauschbeträge und die Verbesserungen in diesem Bereich. Es 
sei unverständlich, dass es seit 1975 und damit seit 45 Jahren keine Anpassungen gegeben habe, während in der 
Zwischenzeit die Abgeordnetenbezüge jährlich angehoben worden seien. Man begrüße auch, dass die Personen, 
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die die häusliche Pflege für ihre Angehörigen übernehmen würden, einen Pflegepauschbetrag in Anspruch neh-
men könnten. Die Erhöhung der Pauschbeträge vermeide in vielen Fällen den Einzelnachweis von Aufwendun-
gen. Das sorge für eine bürokratische Erleichterung.  


Neben der Anpassung der Behinderten-Pauschbeträge und des Pflegepauschbetrags seien weitere Maßnahmen 
vorgesehen. So werde eine Fahrtkostenpauschale für Transporte von Menschen mit Behinderungen eingeführt. 
Einen großen Fortschritt stelle der Verzicht auf die zusätzlichen Anspruchsvoraussetzungen zur Gewährung eines 
Behinderten-Pauschbetrags bei einem Grad der Behinderung von kleiner als 50 Prozent dar, was den betreffenden 
Personen die Antragsstellung erleichtere.  


Die Fraktion der AfD stimme dem Gesetzentwurf zu. Sie plädiere aber dafür, dass in Zukunft nicht nur eine 
Evaluierung durchgeführt werde, sondern eine jährliche Anpassung der Pauschbeträge an die Inflationsrate in 
Anlehnung an einen „Tarif auf Rädern“ erfolge. 


Auch die Fraktion der FDP begrüßte den Gesetzesentwurf, durch den es zu einer Verdopplung der Pauschbeträge 
und einer Ausweitung der Anspruchsberechtigten komme. Aus Sicht der Praxis führe der Gesetzentwurf zu einer 
Vereinfachung und einer Bürokratieentlastung.  


Nach Ansicht der Fraktion der FDP sei eine Verdopplung der Pauschbeträge nach 45 Jahren aber nicht so bemer-
kenswert, wie es von den Koalitionsfraktionen gerne dargestellt werde. Mit ihrem Entschließungsantrag wolle sie 
daher die Gelegenheit bieten, die Maßnahmen bereits für den Veranlagungszeitraum 2020 umzusetzen. 


Die Fraktion DIE LINKE. betonte, dass auch sie der längst überfälligen Anpassung der Pauschbeträge zustim-
men werde. Sie begrüße, dass taubblinde und hilflose Menschen mit den Merkzeichen „TBl“ und „H“ einen er-
höhten Pauschbetrag von 7 400 Euro geltend machen könnten. Dagegen sei nicht nachvollziehbar, warum Gehör-
lose bei diesem erhöhten Pauschbetrag nicht berücksichtigt worden seien.  


Die Fraktion DIE LINKE. machte darauf aufmerksam, dass es nicht nur bei steuerlichen Vereinfachungen bleiben 
dürfe. Wenn man Menschen mit Behinderungen wirklich helfen wolle, sei die Verdopplung der Pauschbeträge 
nur ein Teil dessen, was dringend notwendig sei, um diesen Menschen vollumfänglich eine soziale Teilhabe zu 
ermöglichen.  


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN begrüßte den Gesetzesentwurf, da er eine große Verbesserung für 
die Betroffenen darstelle.  


An einigen Stellen hätte man sich aber weitergehende Regelungen vorstellen können. Man schließe sich der Kritik 
der Fraktion DIE LINKE. hinsichtlich der Berücksichtigung Gehörloser beim erhöhten Pauschbetrag an. Weiter-
hin wäre es sinnvoll gewesen und stellte eine bürokratische Erleichterung dar, wenn bei der Fahrtkostenpauschale 
auch ausbildungsbedingte Fahrten berücksichtigt werden könnten.  


Zahlreiche Kritikpunkte, die in der öffentlichen Anhörung genannt worden seien, seien durch den Änderungsan-
trag der Koalitionsfraktionen aufgegriffen worden. Wichtig sei insbesondere die redaktionelle Änderung, wonach 
im Gesetz nicht mehr von „behinderten Menschen“, sondern „Menschen mit Behinderungen“ die Rede sei. 


Eine grundsätzliche Kritik übte die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wegen der fehlenden Dynamisierung 
der Pauschbeträge. Zur Frage, wie diese Dynamisierung umgesetzt werden könne, habe es aber auch in der öf-
fentlichen Anhörung keine einheitliche Meinung unter den Sachverständigen gegeben. Daher müsse weiter nach 
Lösungen gesucht werden, damit die Anpassungen regelmäßiger erfolgten. 


Auch die in der Anhörung diskutierte Frage, ob ein Behinderten-Pauschbetrag nicht besser von der Steuerschuld 
abgezogen werden sollte, müsse noch einmal an anderer Stelle diskutiert werden. Dies stellte für die Betroffenen 
eine gerechtere Regelung dar.  


Dem Entschließungsantrag der Fraktion der FDP werde man zustimmen, da nichts gegen eine frühere Umsetzung 
der Maßnahmen spreche.  


 


Vom Ausschuss angenommener Änderungsantrag 


Die vom Ausschuss angenommenen Änderungen am Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/21985, 19/22816 sind 
aus der Zusammenstellung in der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses ersichtlich. Die Begründungen 
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der Änderungen finden sich in diesem Bericht unter „B. Besonderer Teil“. Die Koalitionsfraktionen der 
CDU/CSU und SPD brachten einen Änderungsantrag ein. 


 


Voten der Fraktionen: 


 


Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen (Stichwort: „behinderungsbedingte Fahrtkostenpauschale“) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: AfD 


 


Vom Ausschuss abgelehnter Entschließungsantrag 


 


Die Fraktion der FDP brachte einen Entschließungsantrag ein. 


 


Entschließungsantrag der Fraktion der FDP (Stichwort: „Vorverlegung des Veranlagungszeitraums auf das Jahr 
2020“) 


„In die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 
19/21985 ist folgende Ausschussentschließung aufzunehmen: 


Der Bundestag fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf einzubringen, der  


I. die vorgesehenen Maßnahmen zur Anpassung der Behinderten-Pauschbeträge sowie des Pflege-Pausch-
betrags und zu Steuervereinfachungen bereits für den Veranlagungszeitraum 2020 umsetzt, anstatt für den bislang 
vorgesehenen Veranlagungszeitraum 2021. 


Begründung 


Mit dem Gesetzentwurf zur Erhöhung der Behinderten-Pauschbeträge und zur Anpassung weiterer steuerlicher 
Regelungen wird nach Ansicht der Antragsteller eine seit vielen Jahren überfällige Gerechtigkeitslücke für die 
Menschen mit Behinderungen geschlossen, die die Freien Demokraten seit Jahren fordern. Die betroffenen Men-
schen mit Behinderungen haben seit dem Jahr 1975 keine Anpassung der Beträge erfahren, weshalb eine Annä-
herung an den Verlust der Kaufkraft unmittelbar umgesetzt werden sollte. Bei der Realisierung des benannten 
Vorhabens sind weder Umsetzungsprobleme in der Praxis der Steuerverwaltung noch für die Steuerpflichtigen zu 
erwarten (siehe u. a. Ausführungen der Deutschen Steuer-Gewerkschaft e. V., des Bundesverbands Lohnsteuer-
hilfevereine e. V. und des Bunds der Steuerzahler Deutschland e. V. in der Anhörung des Finanzausschusses zum 
vorliegenden Gesetzentwurf vom 28. September 2020).“ 


 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD 


Enthaltung: AfD 
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B. Besonderer Teil 
Zu Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 – neu – 


Inhaltsübersicht 


In der Inhaltsübersicht wird die veraltete Formulierung durch den Begriff gemäß Artikel 1 Satz 2 der UN-Behin-
dertenrechtskonvention ersetzt. 


Zu Nummer 2 – neu – 


Zu Buchstabe a 


§ 3 Nummer 10 Satz 1 


Mit der Änderung wird die veraltete Formulierung durch den Begriff gemäß Artikel 1 Satz 2 der UN-Behinder-
tenrechtskonvention ersetzt. 


Zu Buchstabe b 


§ 3 Nummer 26 Satz 1 


Mit der Änderung wird die veraltete Formulierung durch den Begriff gemäß Artikel 1 Satz 2 der UN-Behinder-
tenrechtskonvention ersetzt. 


Zu Nummer 3 – neu – 


§ 9 Absatz 2 Satz 3 


Mit der Änderung wird die veraltete Formulierung durch den Begriff gemäß Artikel 1 Satz 2 der UN-Behinder-
tenrechtskonvention ersetzt. 


Zu Nummer 4  


Zu Buchstabe a 


§ 33 Absatz 2a – neu – 


Die Änderungen dienen der gesetzlichen Klarstellung. Mit dem Begriff „Pauschale“ anstelle „Pauschbetrag“ soll 
verdeutlicht werden, dass unverändert die zumutbare Belastung zu berücksichtigen ist. Bei Erfüllen der allgemei-
nen Anspruchsvoraussetzungen nach Absatz 2a werden die Aufwendungen bereits in Höhe der bislang maximal 
möglichen Beträge vereinfacht und pauschaliert anerkannt. Wie bisher auch stellen die Fahrtkosten einen Teil der 
Gesamtsumme an außergewöhnlichen Belastungen dar, die um die zumutbare Belastung nach Absatz 3 zu min-
dern ist. An dieser Verfahrensweise ergeben sich durch die Einführung der Pauschalierungsregelung in Absatz 2a 
keine Änderungen.  


Der Kreis der Anspruchsberechtigten zu Absatz 2a Satz 1 Nummer 2 wird um das ab 2017 neu eingeführte Merk-
zeichen „TBl“ erweitert, um eine Gleichstellung mit dem Merkzeichen „Bl“ zu verdeutlichen. Die Erweiterung 
ist deklaratorisch, weil Menschen mit dem Merkzeichen „Bl“ und/oder dem Merkzeichen „TBl“ immer auch das 
Merkzeichen „H“ erhalten.  


Zu Buchstabe b – neu – 


§ 33 Absatz 4 


Menschen mit Behinderungen können bei Einschränkung ihrer körperlichen Beweglichkeit Aufwendungen für 
behinderungsbedingte Fahrtkosten entstehen. Ab dem Veranlagungszeitraum 2021 soll die mit BMF-Schreiben 
vom 29. April 1996 (BStBl. I S. 446) und vom 21. November 2001 (BStBl I S. 868) geregelte Anerkennung von 
Fahrtkosten von Menschen mit Behinderungen durch eine Pauschalierungsregelung in § 33 EStG ersetzt werden. 
Zum Nachweis der Anspruchsvoraussetzungen der behinderungsbedingten Fahrtkostenpauschale sollen sinnge-
mäß die für die Inanspruchnahme der Pauschbeträge nach § 33b EStG geltenden Regelungen angewandt werden. 
Mit der Änderung des § 33 Absatz 4 EStG wird sichergestellt, dass für die Anspruchsberechtigten keine vom 
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Status quo abweichenden Einschränkungen und im Vergleich zu den Pauschbeträgen gemäß § 33b EStG ggf. 
abweichenden Nachweiserfordernisse begründet werden. Dies ist nicht beabsichtigt und würde der mit der Ein-
führung der behinderungsbedingten Fahrtkostenpauschale angestrebten Steuervereinfachung widersprechen. Für 
den Nachweis der Anspruchsvoraussetzungen sollen für die behinderungsbedingte Fahrtkostenpauschale und die 
Pauschbeträge nach § 33b EStG einheitliche Regelungen gelten. Dies umfasst auch die Gleichstellung des Merk-
zeichens „H“ mit den Pflegegraden 4 und 5. Die Ergänzung der Verordnungsermächtigung in § 33 Absatz 4 EStG 
soll bezogen auf die behinderungsbedingten Pauschalierungsregelungen zur Einheitlichkeit der Rechtsanwendung 
im Verwaltungsvollzug unabhängig von deren Anspruchsgrundlage führen. Mit der Änderung wird der Antrag 
des Bundesrates zu Ziffer 1 berücksichtigt (BR-Drucksache 432/20(B)).  


Zu Nummer 5 


Zu Buchstabe a – neu – 


Überschrift § 33b  


In der Überschrift der Norm wird die veraltete Formulierung durch den Begriff gemäß Artikel 1 Satz 2 der UN-
Behindertenrechtskonvention ersetzt. 


Zu Buchstabe c 
§ 33b Absatz 2 


Mit der Änderung wird der Antrag des Bundesrates zu Ziffer 2 berücksichtigt (BR-Drucksache 432/20(B)). Die 
Änderung dient hinsichtlich der Gewährung des erhöhten Behinderten-Pauschbetrags gemäß § 33b Absatz 3 
Satz 3 EStG der gesetzlichen Klarstellung. Bei Menschen, die hilflos im Sinne des § 33b Absatz 3 Satz 4 EStG 
sind, reicht die Vorlage eines Bescheides über die Einstufung in Pflegegrad 4 oder 5 ohne zusätzliche Feststellung 
eines Grads der Behinderung aus. Die Feststellung eines Grads der Behinderung hätte in diesen Fällen nur for-
mellen Charakter. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Begründung zu § 33b Absatz 3 Satz 3 – neu – EStG 
verwiesen.  


Zu Buchstabe d 


Doppelbuchstabe aa – neu - 


§ 33b Absatz 3 Satz 1 – neu – 


Es handelt sich um eine Folgeänderung, die aus der Änderung des § 33b Absatz 3 Satz 3 -neu- EStG resultiert. 
Mit der Änderung wird der Antrag des Bundesrates zu Ziffer 2 berücksichtigt (BR-Drucksache 432/20(B)).  


Doppelbuchstabe cc 
§ 33b Absatz 3 Satz 3 – neu – 


Gegenüber dem Gesetzentwurf wurde lediglich der Satz 3 geändert. Die Änderungen dienen der gesetzlichen 
Klarstellung. Anstelle eines Nachweises einer Behinderung mit dem Merkzeichen „H“ reicht bei Menschen, die 
hilflos im Sinne des § 33b Absatz 3 Satz 4 sind, die Vorlage eines Bescheides über die Einstufung in Pflegegrad 4 
oder 5 ohne zusätzliche Feststellung eines Grads der Behinderung aus. Die Feststellung eines Grads der Behinde-
rung hätte in diesen Fällen nur formellen Charakter. Vor diesem Hintergrund wurde bereits im Rahmen des Jah-
ressteuergesetzes 1997 vom 20. Dezember 1996 (BGBl. I S. 2049) die Gleichstellung der Pflegestufe III mit dem 
Merkzeichen „H“ in § 65 Absatz 2 Satz 2 EStDV aufgenommen. Mit dieser Gleichstellung soll Mehraufwand im 
Bescheinigungsverfahren vermieden werden. Den betroffenen Steuerpflichtigen bzw. ihren Angehörigen und der 
Verwaltung wird damit die zusätzliche Anerkennung einer Behinderung mit dem Merkzeichen „H“ erspart (siehe 
Gesetzesbegründung zu Artikel 13 des Jahressteuergesetzes 1997, BT-Drs. 13/5952, zu Artikel 13 Nummer 3 
Buchstabe a). Diese Gleichstellung fand sich bislang im Gesetzeswortlaut nicht eindeutig wieder. Dies soll mit 
der Änderung nachgeholt werden. Mit der Änderung wird der Antrag des Bundesrates zu Ziffer 2 berücksichtigt 
(BR-Drucksache 432/20(B)). 


Darüber hinaus wird der Kreis der Anspruchsberechtigten um das ab 2017 neu eingeführte Merkzeichen „TBl“ 
erweitert, um eine Gleichstellung mit dem Merkzeichen „Bl“ zu verdeutlichen. Die Erweiterung ist deklaratorisch, 
weil Menschen mit dem Merkzeichen „Bl“ und/oder dem Merkzeichen „TBl“ immer auch das Merkzeichen „H“ 
erhalten.  
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Zu Nummer 6 


§ 52 Absatz 33b –neu – 


Es handelt sich lediglich um die Bereinigung eines redaktionellen Versehens. Die Änderungen sollen erstmals für 
den Veranlagungszeitraum 2021 gelten.  


Zu Nummer 7 –neu- 


§ 39a Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und § 46 Absatz 2 Nummer 4a Buchstabe e 


Mit der Änderung wird jeweils die veraltete Formulierung durch den Begriff gemäß Artikel 1 Satz 2 der UN-
Behindertenrechtskonvention ersetzt. 


Zu Artikel 2 (Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung) 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung, die aus der Änderung des § 64 EStDV resultiert. 


Zu Nummer 2 – neu – 


Zu Buchstabe a 


Überschrift § 64 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung, die aus der Änderung des § 64 EStDV resultiert. 


Zu Buchstabe b 


§ 64 Absatz 3 – neu - 


Es handelt sich um eine Folgeänderung, die an die Änderung des § 33 Absatz 4 EStG anknüpft. Mit der Einfüh-
rung der behinderungsbedingten Fahrtkostenpauschale wird die bislang per BMF-Schreiben geregelte Anerken-
nung von Fahrtkosten von Menschen mit Behinderungen durch eine gesetzliche Pauschalierungsregelung ersetzt. 
Systematisch handelt es sich hierbei um eine Pauschalierungsregelung, die - wie die Pauschbeträge nach § 33b 
EStG - an den Grad der Behinderung und bestimmte Merkzeichen anknüpft. Die Regelung soll die betroffenen 
Steuerpflichtigen von den bestehenden Nachweispflichten und die Finanzämter von Prüfungstätigkeiten entlasten. 
Mit der neuen Pauschalierungsregelung sollen im Vergleich zu den Pauschbeträgen gemäß § 33b EStG keine ggf. 
abweichenden Nachweiserfordernisse begründet werden. Auch sind keine vom Status quo abweichenden Ein-
schränkungen des Kreises der Anspruchsberechtigten vorgesehen. Es sollen vielmehr insgesamt einheitliche Re-
gelungen zum Nachweis der Anspruchsvoraussetzungen gelten. Dies soll mit der Ergänzung des § 64 EStDV und 
einem direkten Verweis auf § 65 EStDV klargestellt werden. Denn in § 65 EStDV sind die Nachweise einer Be-
hinderung im Einzelnen geregelt. 


Zu Nummer 3  


Zu Buchstabe b 


§ 65 Absatz 1 Nummer 2 


Bislang wird ein Behinderten-Pauschbetrag Steuerpflichtigen mit einem Grad der Behinderung kleiner als 50 nur 
gewährt, wenn die Behinderung zu einer dauernden Einbuße der körperlichen Beweglichkeit geführt hat, die Be-
hinderung auf einer typischen Berufskrankheit beruht oder dem Steuerpflichtigen wegen seiner Behinderung eine 
gesetzliche Rente oder Bezug zusteht. Ab dem Veranlagungszeitraum 2021 entfallen diese Zusatzvoraussetzun-
gen. Dadurch verringern sich zwar die Nachweispflichten für Steuerpflichtige mit einem Grad der Behinderung 
kleiner als 50. Jedoch ergeben sich dadurch keine Änderungen für die Steuerpflichtigen mit einem Grad der Be-
hinderung von mindestens 50. Sie können unverändert entscheiden, ob sie den Nachweis des Grades der Behin-
derung (inkl. möglicher Merkzeichen) mit einem Schwerbehindertenausweis oder einem Bescheid der zuständi-
gen Feststellungsbehörde erbringen möchten (§ 65 Absatz 1 Nummer 1 EStDV). Gleiches soll zukünftig auch für 
Steuerpflichtige mit einem Grad der Behinderung kleiner als 50 gelten. Ihnen soll es ebenfalls freigestellt werden, 
ob sie den Grad ihrer Behinderung über eine Bescheinigung (analog zum Schwerbehindertenausweis) oder einen 
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Bescheid der Feststellungsbehörde nachweisen möchten. Die im Gesetzentwurf (BT-Drs. 19/21985) vorgesehene 
Änderung zu § 65 Absatz 1 EStDV hätte unbeabsichtigt zu strengeren Nachweiserfordernissen für Steuerpflich-
tige mit einem Grad der Behinderung kleiner als 50 geführt. Dies soll nun richtiggestellt werden. Mit der Ände-
rung wird der Antrag des Bundesrates zu Ziffer 3 berücksichtigt (BR-Drucksache 432/20(B)). 


Zu Nummer 4  


§ 84 Absatz 3g –neu - 


Es handelt sich lediglich um die Bereinigung eines redaktionellen Versehens. Die Änderungen sollen erstmals für 
den Veranlagungszeitraum 2021 gelten.  


Zu Artikel 3 (Inkrafttreten) 


Absatz 1 


Redaktionelle Folgeanpassung an den neu angefügten Absatz 2. Die Änderungen des Einkommensteuergesetzes 
treten unverändert am Tag nach der Verkündung in Kraft. 


Absatz 2 


Die Änderungen der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung treten am 1. Januar 2021 in Kraft. Auf die An-
wendung in der Verwaltungspraxis ab dem Veranlagungszeitraum 2021 hat diese Änderung keinen Einfluss. 


Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt 


Die Änderungen treten nach Artikel 3 Absatz 1 des vorliegenden Änderungsgesetzes am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. Artikel 2 tritt nach Artikel 3 Absatz 2 am 1. Januar 2021 in Kraft. 
 


 


Berlin, den 28. Oktober 2020 


Olav Gutting 
Berichterstatter 


Markus Herbrand 
Berichterstatter 
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Referentenentwurf 


des Bundesministeriums der Finanzen und des Bundesministeriums 
der Justiz und für Verbraucherschutz 


Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Finanzmarktintegrität 


(Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz – FISG) 


A. Problem und Ziel 


Die Funktionsfähigkeit des deutschen Finanzmarktes ist für die deutsche Wirtschaft und für 
den Wohlstand der Bundesrepublik Deutschland von zentraler Bedeutung. Manipulationen 
der Bilanzen von Kapitalmarktunternehmen erschüttern das Vertrauen in den deutschen 
Finanzmarkt und fügen ihm schweren Schaden zu. Jüngste Vorkommnisse haben gezeigt, 
dass insbesondere die Bilanzkontrolle gestärkt und die Abschlussprüfung weiter reguliert 
werden müssen, um die Richtigkeit der Rechnungslegungsunterlagen von Unternehmen 
sicherzustellen. Aber auch bei den Aufsichtsstrukturen und den Befugnissen der Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bei der Prüfung von Auslagerungen sei-
tens der Finanzdienstleistungsunternehmen besteht Verbesserungsbedarf. Der Entwurf 
zielt auf die Umsetzung der vordringlichen Maßnahmen zur Wiederherstellung und dauer-
haften Stärkung des Vertrauens in den deutschen Finanzmarkt. 


B. Lösung 


Das zweistufige auf freiwillige Mitwirkung der geprüften Unternehmen ausgerichtete Bilanz-
kontrollverfahren wird grundlegend reformiert zugunsten eines stärker staatlich-hoheitlich 
geprägten Bilanzkontrollverfahrens. Die BaFin muss bei Verdacht von Bilanzverstößen di-
rekt und unmittelbar mit hoheitlichen Befugnissen gegenüber Kapitalmarktunternehmen 
auftreten können. Die BaFin braucht ein Prüfungsrecht gegenüber allen kapitalmarktorien-
tierten Unternehmen einschließlich Auskunftsrechte gegen Dritte, die Möglichkeit forensi-
scher Prüfungen sowie das Recht, die Öffentlichkeit früher als bisher über ihr Vorgehen bei 
der Bilanzkontrolle zu informieren. Dies ermöglicht der BaFin die Kontrolle über das Prü-
fungsgeschehen und stellt sicher, dass in allen Prüfungsphasen hoheitliche Mittel zur Ver-
fügung stehen. So werden Bilanzkontrollen insgesamt schneller, transparenter und effekti-
ver. 


Die Unabhängigkeit der Abschlussprüfer wird gestärkt, indem es auch für Kapitalmarktun-
ternehmen fortan eine verpflichtende externe Prüferrotation nach zehn Jahren gibt und in-
dem die Pflicht zur Trennung von Prüfung und Beratung bei Unternehmen von öffentlichem 
Interesse wesentlich ausgeweitet wird. Die Verschärfung der zivilrechtlichen Haftung des 
Abschlussprüfers gegenüber dem geprüften Unternehmen für Pflichtverletzungen soll die 
Qualität der Abschlussprüfung fördern.  


Durch Anpassungen im Bilanzstrafrecht soll eine ausreichend abschreckende Ahndung der 
Unternehmensverantwortlichen bei Abgabe eines unrichtigen „Bilanzeids“ und der Ab-
schlussprüfer bei Erteilung eines inhaltlich unrichtigen Bestätigungsvermerks zu Abschlüs-
sen von Unternehmen von öffentlichem Interesse ermöglicht werden. Im Bilanzordnungs-
widrigkeitenrecht werden insbesondere die Bußgeldvorschriften für Abschlussprüfer, die 
Unternehmen von öffentlichem Interesse prüfen, inhaltlich ausgeweitet und der Bußgeld-
rahmen deutlich angehoben. 
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Durch gesetzliche Pflichten zur Einrichtung eines angemessenen und wirksamen internen 
Kontrollsystems sowie eines entsprechenden Risikomanagementsystems für börsenno-
tierte Aktiengesellschaften und durch die verpflichtende Errichtung eines Prüfungsaus-
schusses für Unternehmen von öffentlichem Interesse werden die unternehmensinternen 
Kontrollsysteme gestärkt und die Verantwortungsstrukturen verbessert. 


Die Stärkung der Corporate Governance wird flankiert durch Änderungen des Börsenge-
setzes (BörsG), um die Qualität der Zulassung von Unternehmen zu den qualifizierten 
Marktsegmenten der Börsen zu verbessern. 


Um Zweifel an der Integrität der BaFin von vorneherein auszuschließen und Interessenkon-
flikte zu vermeiden, wird bei Beschäftigten der BaFin der Handel mit bestimmten Finanzin-
strumenten untersagt. Starke, vertrauenswürdige Finanzmärkte brauchen eine glaubhafte 
und zuverlässige Aufsicht. 


Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen wird in die Lage versetzt, bei den 
Finanzbehörden ausgewählte steuerliche Grunddaten automatisiert abzurufen. Die so er-
langten Daten dienen der weiteren Analyse einzelner Verdachtsmeldungen und der an-
schließenden Bewertung. In der Gesamtschau mit den weiteren der Zentralstelle für Fi-
nanztransaktionsuntersuchungen vorliegenden Informationen können die Daten dazu bei-
tragen, einen Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung festzustellen 
und die zuständigen inländischen öffentlichen Stellen noch effektiver bei der Aufklärung, 
Verhinderung und Verfolgung von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zu unterstüt-
zen. Damit wird die Bearbeitung der Meldungen gegenüber bislang erforderlichen manuel-
len Auskunftsersuchen erheblich beschleunigt. Hierzu sind Änderungen des Geldwäsche-
gesetzes (GwG) und der Abgabenordnung (AO) vorgesehen.  


Weiterhin wird geprüft, ob und inwieweit der Austausch polizeilicher Daten verbessert wer-
den kann. Der Bericht des Bundesrechnungshofs vom 11. September 2020 über die Be-
kämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch die Zentralstelle für Finanz-
transaktionsuntersuchungen wurde bereits aufgegriffen und wird auch im Rahmen der wei-
teren Prüfungen einbezogen. 


Der Verbraucherschutz wird gestärkt, indem der Graue Kapitalmarkt (Geschäftsmodelle 
von Edelmetallanbietern und -verwahrern) durch Änderungen im Vermögensanlagegesetz 
(VermAnlG) stärker reguliert wird. 


Der Entwurf sieht Anpassungen in verschiedenen Aufsichtsgesetzen, wie beispielsweise 
dem Kreditwesengesetz (KWG), zur Klarstellung und Erweiterung der BaFin-Befugnisse im 
Bereich der Auslagerungsunternehmen vor. 


C. Alternativen 


Keine. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Für den Bund, insbesondere für das Bundeszentralamt für Steuern und das Informations-
technikzentrum Bund, und die Länder ergeben sich Haushaltsmittelbedarfe. Diese Haus-
haltsmittelbedarfe sind mit Blick auf die Ausgestaltung der Datenzugriffsbefugnisse durch 
die vorgesehenen Rechtsverordnungen derzeit nicht quantifizierbar. 


E. Erfüllungsaufwand 







 - 3 -  


 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Für Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Für die Wirtschaft entsteht insgesamt einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 2,5 
Millionen Euro sowie laufender Erfüllungsaufwand in Höhe von 430 000 Euro.  


Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 


Einmalig 450 000 Euro, laufend 200 000. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Für die Verwaltung entsteht einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von knapp 3 Millionen 
Euro sowie laufender Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 13 Millionen Euro.  


Darüber hinaus ergibt sich aufgrund der Artikel 9 und 10 für den Bund, insbesondere für 
das Bundeszentralamt für Steuern und das Informationstechnikzentrum Bund, und die Län-
der Erfüllungsaufwand. Der Erfüllungsaufwand ist mit Blick auf die Ausgestaltung der Da-
tenzugriffsbefugnisse durch die vorgesehenen Rechtsverordnungen derzeit nicht quantifi-
zierbar. 


F. Weitere Kosten 


Im Rahmen der Finanzierung der BaFin können den Unternehmen der Finanzbranche 
grundsätzlich zusätzliche Kosten durch eine Erhöhung der Umlage entstehen. Die Ver-
schärfung der zivilrechtlichen Haftung von Abschlussprüfern kann Auswirkungen auf die 
Höhe der Versicherungsprämien für die Berufshaftpflichtversicherung der Wirtschaftsprüfer 
und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften haben. Auswirkungen auf die Einzelpreise und das 
Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. Bei den 
Ländern sind Mehrkosten im justiziellen Kernbereich durch die Erweiterung der Strafbarkeit 
der unrichtigen Versicherung und der Verletzung der Berichtspflicht auf Fälle leichtfertigen 
Verhaltens allenfalls in sehr geringem Umfang zu erwarten. 
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Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen und 
des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucher-
schutz 


Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Finanzmarktintegrität 


(Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz – FISG) 


Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen: 


Inhaltsübersicht 


Artikel 1 Änderung des Wertpapierhandelsgesetzes 


Artikel 2 Änderung des Börsengesetzes 


Artikel 3 Änderung des Vermögensanlagengesetzes 


Artikel 4 Änderung des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes 


Artikel 5 Änderung des Kreditwesengesetzes 


Artikel 6 Änderung des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes 


Artikel 7 Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes 


Artikel 8 Änderung des Kapitalanlagegesetzbuches 


Artikel 9 Änderung des Geldwäschegesetzes 


Artikel 10 Änderung der Abgabenordnung 


Artikel 11 Änderung des Handelsgesetzbuchs 


Artikel 12 Änderung des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch 


Artikel 13 Änderung des Publizitätsgesetzes 


Artikel 14 Änderung des Umwandlungsgesetzes 


Artikel 15 Änderung des Aktiengesetzes 


Artikel 16 Änderung des Einführungsgesetzes zum Aktiengesetz 


Artikel 17 Änderung des SE-Ausführungsgesetzes 


Artikel 18 Änderung des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haf-
tung 


Artikel 19 Änderung des GmbHG-Einführungsgesetzes 


Artikel 20 Änderung des Genossenschaftsgesetzes 
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Artikel 21 Änderung der Verordnung über die Erhebung von Gebühren und die Umlegung 
von Kosten nach dem Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz 


Artikel 22 Änderung der Bilanzkontrollkosten-Umlageverordnung 


Artikel 23 Änderung der Verordnung zur Übertragung von Befugnissen zum Erlass von 
Rechtsverordnungen auf die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 


Artikel 24 Folgeänderungen 


Artikel 25 Inkrafttreten 


Artikel 1 


Änderung des Wertpapierhandelsgesetzes 


Das Wertpapierhandelsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. September 
1998 (BGBl. I S. 2708), das zuletzt durch … geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 


a) Die Angabe „§ 28 Überwachung der Geschäfte der bei der Bundesanstalt Beschäf-
tigten“ wird aufgehoben. 


b) Nach der Angabe zu § 107 werden folgende Angaben eingefügt: 


„§ 107a Prüfstelle für Rechnungslegung 


§ 107b Verschwiegenheitspflicht  


§ 107c Finanzierung der Prüfstelle“ 


c) Die Überschrift zu § 108 wird wie folgt gefasst: 


„Pflichten und Befugnisse der Bundesanstalt im Falle der Anerkennung einer Prüfstelle“. 


2. Nach § 18 Absatz 1 Satz 3 werden folgende Sätze eingefügt: 


„Nimmt die Bundesanstalt ihre Aufgaben in der Außenvertretung nach Satz 1 wahr und 
sind inländische Handelsplätze betroffen, an denen Finanzinstrumente oder Waren ge-
handelt werden, so hat die für den inländischen Handelsplatz zuständige Behörde die 
Bundesanstalt zu unterstützen und die von der Bundesanstalt zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben nach Satz 1 angeforderten Informationen zur Verfügung zu stellen, sofern diese 
der Behörde vorliegen oder von ihr mit zumutbarem Aufwand beschafft werden können. 
§ 10 Absatz 1 Satz 3 bis 5 des Börsengesetzes gilt entsprechend.“ 


3. In § 21 Absatz 1 Satz 3 wird folgende Nummer 6 angefügt: 


„6. die nach § 107a anerkannte Prüfstelle und die Einrichtungen und Personen, derer 
sich die Prüfstelle zur Erfüllung ihrer Aufgaben bedient,“ 


4. Der § 28 wird aufgehoben. 


5. In § 80 Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe „nach § 25b“ durch die Wörter „nach § 24 
Absatz 1 Nummer 18, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach Absatz 4, 
und nach § 25b“ ersetzt. 
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6. § 88 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt: 


„(2a) Die Bundesanstalt kann auch Anordnungen unmittelbar gegenüber 


1. Unternehmen, mit denen eine Auslagerungsvereinbarung im Sinne des § 25b 
des Kreditwesengesetzes besteht oder bestand, und 


2. sonstigen zur Durchführung eingeschalteten dritten Personen oder Unterneh-
men 


treffen, die geeignet und erforderlich sind, um im Einzelfall die Ordnungsmäßigkeit 
der Tätigkeit nach diesem Gesetz, insbesondere die Einhaltung der Pflichten nach 
diesem Gesetz, zu gewährleisten.“ 


b) In Absatz 3 wird die Angabe „Absätze 1 und 2“ durch die Angabe „Absätze 1 bis 
2a“ ersetzt. 


7. In § 106 Satz 1 werden die Wörter „und vorbehaltlich § 342b Absatz 2 Satz 3 Nummer 
1 und 3 des Handelsgesetzbuchs“ gestrichen. 


8. § 107 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Sätze 5 und 6 werden wie folgt gefasst:  


„Unbeschadet dessen darf die Bundesanstalt im Fall des § 108 Absatz 4 Satz 3 
den Abschluss oder Bericht prüfen, der Gegenstand der Prüfung durch die Prüf-
stelle im Sinne des § 107a Absatz 1 (Prüfstelle) gewesen ist. Ordnet die Bundes-
anstalt eine Prüfung der Rechnungslegung an, so kann sie ihre Anordnung und 
den Grund im Bundesanzeiger und auf ihrer Internetseite bekannt machen, soweit 
hieran ein öffentliches Interesse besteht.“ 


b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 


„Prüfungsgegenstand können auch die Abschlüsse und Berichte sein, die die bei-
den Geschäftsjahre zum Gegenstand haben, die dem Geschäftsjahr vorausgehen, 
auf das Satz 1 Bezug nimmt; eine stichprobenartige Prüfung ist hierbei nicht zu-
lässig.“ 


c) Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefügt: 


„Die Bundesanstalt darf der Prüfstelle und den Einrichtungen und Personen, derer 
sie sich nach Satz 1 bedient, Informationen übermitteln, die unter gesetzliche Ver-
schwiegenheitspflichten fallen, soweit die Prüfstelle, Einrichtungen oder Personen 
die Informationen zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen.“ 


d) Die Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 


„(5) Soweit dies zur Wahrnehmung der Aufgaben nach § 106 erforderlich ist, 
können die Bundesanstalt und die Personen, derer sich die Bundesanstalt bei der 
Durchführung ihrer Aufgaben bedient, von dem geprüften Unternehmen, von den 
Mitgliedern seiner Organe, von seinen Beschäftigten sowie von seinen Abschluss-
prüfern Auskünfte, die Vorlage von Unterlagen oder sonstigen Daten und die Über-
lassung von Kopien verlangen. Die Bundesanstalt kann die nach Satz 1 Verpflich-
teten laden und vernehmen. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für die nach den Vor-
schriften des Handelsgesetzbuchs in den Konzernabschluss einzubeziehenden 
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Tochterunternehmen. Die Befugnisse nach Satz 1 und 2 gelten gegenüber jeder-
mann, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 vorliegen. Die Auskunfts-
pflicht der Abschlussprüfer beschränkt sich auf Tatsachen, die ihnen im Rahmen 
der Abschlussprüfung bekannt geworden sind. Gesetzliche Auskunfts- oder Aus-
sageverweigerungsrechte sowie gesetzliche Verschwiegenheitspflichten bleiben 
unberührt. Für das Recht zur Auskunftsverweigerung und die Belehrungspflicht gilt 
§ 6 Absatz 15 entsprechend.“ 


e) Folgende Absätze 7 bis 9 werden angefügt: 


„(7) Bedienstete der Bundesanstalt dürfen Geschäfts- und Wohnräume durch-
suchen, wenn dies zur Wahrnehmung der Aufgaben nach § 106 erforderlich ist 
und konkrete Anhaltspunkte für einen erheblichen Verstoß gegen Rechnungsle-
gungsvorschriften vorliegen. Das Grundrecht des Artikels 13 des Grundgesetzes 
wird insoweit eingeschränkt. Im Rahmen der Durchsuchung dürfen Bedienstete 
der Bundesanstalt Gegenstände sicherstellen, die als Beweismittel für die Ermitt-
lung des Sachverhalts von Bedeutung sein können. Befinden sich die Gegen-
stände im Gewahrsam einer Person und werden sie nicht freiwillig herausgegeben, 
können Bedienstete der Bundesanstalt die Gegenstände beschlagnahmen. Durch-
suchungen und Beschlagnahmen sind, außer bei Gefahr im Verzug, durch einen 
Richter anzuordnen. Zuständig ist das Amtsgericht Frankfurt am Main. Gegen die 
richterliche Entscheidung ist die Beschwerde zulässig. Die §§ 306 bis 310 und 
311a der Strafprozessordnung gelten entsprechend. Bei Beschlagnahmen ohne 
gerichtliche Anordnung gilt § 98 Absatz 2 der Strafprozessordnung entsprechend. 
Zuständiges Gericht für die nachträglich eingeholte gerichtliche Entscheidung ist 
das Amtsgericht Frankfurt am Main. Über die Durchsuchung ist eine Niederschrift 
zu fertigen. Sie muss die verantwortliche Dienststelle, Grund, Zeit und Ort der 
Durchsuchung und ihr Ergebnis enthalten. 


(8) Die Bundesanstalt kann auf ihrer Internestseite wesentliche Verfahrens-
schritte und im Laufe des Verfahrens gewonnene Erkenntnisse im Zusammenhang 
mit der Rechnungslegung unter Nennung des betroffenen Unternehmens bekannt 
machen, soweit hieran ein öffentliches Interesse besteht. 


(9) Die Bundesanstalt löscht die nach Absatz 1 Satz 6 und Absatz 8 auf ihrer 
Internetseite bekanntgemachten Informationen nach Ablauf von zehn Jahren.“  


9. Nach § 107 werden die folgenden §§ 107a bis 107c eingefügt: 


„§ 107a 


Prüfstelle für Rechnungslegung 


(1) Das Bundesministerium der Finanzen kann im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium der Justiz und für Verbraucherschutz eine privatrechtlich organisierte 
Einrichtung zur Prüfung von Verstößen gegen Rechnungslegungsvorschriften durch 
Vertrag anerkennen und ihr die in den folgenden Absätzen festgelegten Aufgaben 
übertragen. Es darf nur eine solche Einrichtung anerkannt werden, die aufgrund ihrer 
Satzung, ihrer personellen Zusammensetzung und der von ihr vorgelegten Verfahrens-
ordnung gewährleistet, dass die Prüfung unabhängig, sachverständig, vertraulich und 
unter Einhaltung eines festgelegten Verfahrensablaufs erfolgt. Das Bundesministerium 
der Finanzen macht die Anerkennung einer Prüfstelle sowie eine Beendigung der An-
erkennung im amtlichen Teil des Bundesanzeigers bekannt. 
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(2) Die Prüfstelle veröffentlicht die Satzung und die Verfahrensordnung auf ihrer 
Internetseite. Änderungen der Satzung und der Verfahrensordnung sind vom Bundes-
ministerium der Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Justiz und 
für Verbraucherschutz zu genehmigen.  


(3) Die Prüfstelle prüft, ob die in § 107 Absatz 1 Satz 4 genannten Abschlüsse 
und Berichte, jeweils einschließlich der zugrundeliegenden Buchführung, eines Unter-
nehmens im Sinne des § 106 den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grunds-
ätze ordnungsmäßiger Buchführung oder den sonstigen durch Gesetz zugelassenen 
Rechnungslegungsstandards entsprechen. Die Prüfstelle kann sich bei der Durchfüh-
rung ihrer Aufgaben anderer Personen bedienen. 


(4) Die Prüfstelle führt stichprobenartige Prüfungen durch. Die stichprobenartige 
Prüfung erfolgt nach den von der Prüfstelle im Einvernehmen mit dem Bundesministe-
rium der Finanzen und dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 
festgelegten Grundsätzen. Das Bundesministerium der Finanzen kann die Ermächti-
gung zur Erteilung seines Einvernehmens auf die Bundesanstalt übertragen. § 107 Ab-
satz 1 Satz 8 gilt sinngemäß. 


(5) Eine Prüfung durch die Prüfstelle findet nicht statt, wenn die Bundesanstalt 
eine Prüfung durchführt oder durchgeführt hat und die Prüfung denselben Abschluss 
oder Bericht im Sinne des § 107 Absatz 1 Satz 4 betrifft. Im Übrigen gilt § 107 Absatz 3 
sinngemäß. 


(6) Wenn das Unternehmen bei einer Prüfung durch die Prüfstelle mitwirkt, sind 
die gesetzlichen Vertreter sowie die Mitglieder des Aufsichtsrats des Unternehmens 
und die sonstigen Personen, derer sich die gesetzlichen Vertreter und die Mitglieder 
des Aufsichtsrates bei der Mitwirkung bedienen, verpflichtet, richtige und vollständige 
Auskünfte zu erteilen und richtige und vollständige Unterlagen vorzulegen. Die Aus-
kunft und die Vorlage von Unterlagen kann verweigert werden, soweit diese den Ver-
pflichteten oder einen seiner in § 52 Absatz 1 der Strafprozessordnung bezeichneten 
Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem 
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. Der Verpflichtete ist über sein 
Recht zur Verweigerung zu belehren. 


(7) Die Prüfstelle teilt dem Unternehmen das Ergebnis der Prüfung mit. Ergibt die 
Prüfung, dass die Rechnungslegung fehlerhaft ist, so hat die Prüfstelle ihre Entschei-
dung zu begründen und dem Unternehmen unter Bestimmung einer angemessenen 
Frist Gelegenheit zur Äußerung zu geben, ob es mit dem Ergebnis der Prüfstelle ein-
verstanden ist. 


(8) Die Prüfstelle und ihre Beschäftigten sind zur gewissenhaften und unpartei-
ischen Prüfung verpflichtet; sie haften für durch die Prüfungstätigkeit verursachte Schä-
den nur bei Vorsatz. 


(9) Die Prüfstelle berichtet der Bundesanstalt 


1. über die Absicht, eine Prüfung einzuleiten, und über die erfolgte Einleitung, 


2. über die Weigerung des betroffenen Unternehmens, an einer Prüfung mitzuwirken, 


3. über Tatsachen, die bei einer anhängigen Prüfung konkrete Anhaltspunkte für ei-
nen Verstoß gegen Rechnungslegungsvorschriften begründen sowie 


4. über das Ergebnis der Prüfung und gegebenenfalls darüber, ob sich das Unter-
nehmen mit dem Prüfungsergebnis einverstanden erklärt hat, 
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Die Prüfstelle berichtet der Bundesanstalt darüber hinaus vierteljährlich den Sachstand 
zu allen bei ihr anhängigen Prüfungen. Ein Rechtsbehelf dagegen ist nicht statthaft. 


(10) Die Prüfstelle zeigt Tatsachen, die den Verdacht einer Straftat im Zusammen-
hang mit der Rechnungslegung eines Unternehmens begründen, der für die Verfolgung 
zuständigen Behörde an und setzt hierüber die Bundesanstalt und die Abschlussprü-
feraufsichtsstelle beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle in Kenntnis. Tat-
sachen, die auf das Vorliegen einer Berufspflichtverletzung durch den Abschlussprüfer 
schließen lassen, übermittelt sie der Abschlussprüferaufsichtsstelle beim Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle und setzt hierüber die Bundesanstalt in Kenntnis. 


(11) Die Prüfstelle stellt der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde 
gemäß Artikel 35 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichts-
behörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Be-
schlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der Kom-
mission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84; L 115 vom 27.4.2012, S. 35), die zuletzt 
durch die Verordnung (EU) 2019/2175 (ABl. L 334 vom 27.12.2019, S. 1) geändert 
worden ist, auf Verlangen unverzüglich alle für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderli-
chen Informationen zur Verfügung. 


§ 107b 


Verschwiegenheitspflicht 


(1) Die bei der Prüfstelle Beschäftigten sind verpflichtet, über die Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnisse des Unternehmens und die bei ihrer Prüftätigkeit bekannt gewor-
denen Erkenntnisse über das Unternehmen Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt 
nicht im Fall von gesetzlich begründeten Mitteilungspflichten. Die bei der Prüfstelle Be-
schäftigten dürfen nicht unbefugt Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse verwerten, die 
sie bei ihrer Tätigkeit erfahren haben. Wer vorsätzlich oder fahrlässig diese Pflichten 
verletzt, ist dem geprüften Unternehmen und, wenn ein verbundenes Unternehmen ge-
schädigt worden ist, auch diesem zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens ver-
pflichtet. Mehrere Personen haften als Gesamtschuldner. 


(2) Die Ersatzpflicht von Personen, die nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig ge-
handelt haben, beschränkt sich für eine Prüfung und die damit im Zusammenhang ste-
henden Pflichtverletzungen auf den in § 323 Absatz 2 Satz 2 des Handelsgesetzbuchs 
genannten Betrag. Dies gilt auch, wenn an der Prüfung mehrere Personen beteiligt 
waren oder mehrere zum Ersatz verpflichtende Handlungen begangen worden sind. 
Sind im Fall des Satzes 1 durch eine zum Schadensersatz verpflichtende Handlung 
mehrere Unternehmen geschädigt worden, beschränkt sich die Ersatzpflicht insgesamt 
auf das Zweifache der Höchstgrenze des Satzes 1. Übersteigen in diesem Fall mehrere 
nach Absatz 1 Satz 4 zu leistende Entschädigungen das Zweifache der Höchstgrenze 
des Satzes 1, so verringern sich die einzelnen Entschädigungen in dem Verhältnis, in 
dem ihr Gesamtbetrag zum Zweifachen der Höchstgrenze des Satzes 1 steht. 


(3) Die §§ 93 und 97 der Abgabenordnung gelten nicht für die in Absatz 1 Satz 1 
bezeichneten Personen, soweit sie zur Durchführung des § 107a tätig werden. Sie fin-
den Anwendung, soweit die Finanzbehörden die Kenntnisse für die Durchführung eines 
Verfahrens wegen einer Steuerstraftat sowie eines damit zusammenhängenden Be-
steuerungsverfahrens benötigen, an deren Verfolgung ein zwingendes öffentliches In-
teresse besteht, und nicht Tatsachen betroffen sind, die von einer ausländischen Stelle 
mitgeteilt worden sind, die mit der Prüfung von Rechnungslegungsverstößen betraut 
ist. 
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(4) Keinen Verschwiegenheits- oder sonstigen Geheimhaltungspflichten unterlie-
gen die Prüfstelle, die Bundesanstalt, das Bundesministerium der Finanzen, das Bun-
desministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie sowie die Abschlussprüferaufsichtsstelle beim Bundesamt für Wirt-
schafts- und Ausfuhrkontrolle im Verhältnis jeweils zueinander, wenn sie Informationen 
oder Tatsachen zu den von der Prüfstelle durchgeführten Prüfungen austauschen. 


§ 107c 


Finanzierung der Prüfstelle 


Die Prüfstelle hat über die zur Finanzierung der Erfüllung ihrer Aufgaben erforder-
lichen Mittel einen Wirtschaftsplan für das Folgejahr im Einvernehmen mit der Bundes-
anstalt aufzustellen. Der Wirtschaftsplan ist dem Bundesministerium der Finanzen zur 
Genehmigung vorzulegen. Die Bundesanstalt leistet der Prüfstelle eine Vorauszahlung 
in Höhe der dieser nach dem Wirtschaftsplan voraussichtlich entstehenden Kosten aus 
der gemäß § 17d Absatz 1 Satz 4 des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes einge-
zogenen Umlagevorauszahlung, wobei etwaige Fehlbeträge und nicht eingegangene 
Beträge nach dem Verhältnis von Wirtschaftsplan zu dem betreffenden Teil des Haus-
haltsplanes der Bundesanstalt anteilig zu berücksichtigen sind. Nach Ende des Haus-
haltsjahres hat die Prüfstelle einen Jahresabschluss aufzustellen. Die Entlastung erteilt 
das zuständige Organ der Prüfstelle mit Zustimmung des Bundesministeriums der Fi-
nanzen.“ 


10. § 108 wird wie folgt gefasst: 


„§ 108  


Pflichten und Befugnisse der Bundesanstalt im Falle der Anerkennung einer Prüf-
stelle 


(1) Ist nach § 107a Absatz 1 eine Prüfstelle anerkannt, so finden stichprobenar-
tige Prüfungen nur auf Veranlassung der Prüfstelle statt. 


(2) Die Bundesanstalt setzt die Prüfstelle von Mitteilungen nach § 142 Absatz 7, 
§ 256 Absatz 7 Satz 2 und § 261a des Aktiengesetzes in Kenntnis, wenn die Prüfstelle 
die Prüfung eines von der Mitteilung betroffenen Unternehmens beabsichtigt oder ein-
geleitet hat. Die Bundesanstalt kann die Allgemeinheit über die Einleitung einer Prüfung 
durch die Prüfstelle informieren, soweit hieran ein öffentliches Interesse besteht; § 107 
Absatz 9 ist entsprechend anzuwenden.  


(3) Die Bundesanstalt kann von der Prüfstelle jederzeit verlangen, die Durchfüh-
rung und das Ergebnis einer Prüfung zu erläutern sowie einen Prüfbericht vorzulegen; 
§ 107a Absatz 9 bleibt unberührt. Die Bundesanstalt kann Einsicht in die Unterlagen 
nehmen, die der Prüfstelle zu ihren Prüfungen vorliegen, die Unterlagen vervielfältigen 
und für eigene Prüfungen verwenden. 


(4) Die Bundesanstalt ordnet eine Prüfung der Rechnungslegung zu einem Ab-
schluss oder Bericht im Sinne des § 107 Absatz 1 Satz 4 nicht an, der Gegenstand 
einer Prüfung durch die Prüfstelle ist oder war. Dies gilt nicht, wenn 


1. ein Unternehmen seine Mitwirkung bei einer Prüfung durch die Prüfstelle verwei-
gert oder mit dem Ergebnis der Prüfung durch die Prüfstelle nicht einverstanden 
ist, 
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2. die Bundesanstalt Zweifel an der Richtigkeit des Prüfungsergebnisses der Prüf-
stelle hat, 


3. die Bundesanstalt Zweifel an der ordnungsgemäßen Durchführung der Prüfung 
durch die Prüfstelle hat, 


4. die Bundesanstalt auch eine Prüfung nach § 44 Absatz 1 Satz 2 des Kreditwesen-
gesetzes, nach § 14 Satz 2 des Kapitalanlagegesetzbuchs oder nach § 306 Ab-
satz 1 Nummer 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes durchführt oder durchge-
führt hat und die Prüfungen denselben Gegenstand betreffen oder 


5. die Voraussetzungen vorliegen, unter denen die Bundesanstalt nach § 107 Absatz 
1 Satz 1 eine Prüfung anordnet. 


In den Fällen des Satzes 2 kann die Bundesanstalt eine Prüfung der Rechnungslegung 
anordnen. Ordnet die Bundesanstalt eine Prüfung der Rechnungslegung an, stehen ihr 
die Befugnisse nach § 107 zu.“ 


11. § 109 wird wie folgt gefasst: 


„§ 109 


Ergebnis der Prüfung von Bundesanstalt oder Prüfstelle 


(1) Ergibt die Prüfung durch die Bundesanstalt, dass die Rechnungslegung feh-
lerhaft ist, so stellt die Bundesanstalt den Fehler fest. 


(2) Die Bundesanstalt macht den festgestellten Fehler oder den von der Prüfstelle 
im Einvernehmen mit dem Unternehmen festgestellten Fehler samt den wesentlichen 
Teilen der Begründung unverzüglich bekannt  


1. auf ihrer Internetseite,  


2. im Bundesanzeiger sowie 


3. in einem überregionalen Börsenpflichtblatt oder über ein elektronisch betriebenes 
Informationsverbreitungssystem, das bei Kreditinstituten, bei nach § 53 Absatz 1 
Satz 1 des Kreditwesengesetzes tätigen Unternehmen, anderen Unternehmen, die 
ihren Sitz im Inland haben und die an einer inländischen Börse zur Teilnahme am 
Handel zugelassen sind, und bei Versicherungsunternehmen weit verbreitet ist.  


Die Bundesanstalt sieht von einer Bekanntmachung ab, wenn hieran kein öffentliches 
Interesse besteht. Die Bundesanstalt kann im Einklang mit den materiellen Rechnungs-
legungsvorschriften anordnen, dass der Fehler unter Berücksichtigung der Rechtsauf-
fassung der Bundesanstalt unter Neuaufstellung des Abschlusses oder Berichts für das 
geprüfte Geschäftsjahr oder im nächsten Abschluss oder Bericht zu berichtigen ist. Be-
hebt das Unternehmen den nach Satz 1 bekannt gemachten Fehler, macht die Bun-
desanstalt dies in gleicher Weise bekannt. 


(3) Ergibt die Prüfung durch die Bundesanstalt keine Beanstandungen, so teilt die 
Bundesanstalt dies dem Unternehmen mit. Die Bundesanstalt macht das Prüfungser-
gebnis nach Absatz 2 Satz 1 bekannt, wenn sie zuvor die Prüfung bekannt gemacht 
hat. 
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(4) Die Bundesanstalt löscht die nach Absatz 2 Satz 1 und 4 sowie nach Absatz 3 
Satz 2 auf ihrer Internetseite bekanntgemachten Informationen nach Ablauf von zehn 
Jahren.“ 


12. § 110 wird wie folgt geändert: 


a) Dem Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt: 


„Die Befugnisse der Bundesanstalt nach § 107 bleiben von Maßnahmen der zu-
ständigen Strafverfolgungsbehörden unberührt, soweit dies zur Prüfung der Rech-
nungslegung erforderlich ist und soweit eine Gefährdung des Untersuchungs-
zwecks von Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörde oder der für Strafsachen 
zuständigen Gerichte nicht zu besorgen ist. Vor Ausübung der Befugnisse nach § 
107 setzt die Bundesanstalt die zuständige Strafverfolgungsbehörde in Kenntnis 
und stellt Einvernehmen über das Vorliegen der Voraussetzungen nach Satz 3 
her.“ 


b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „lassen,“ die Wörter „oder konkrete 
Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen Rechnungslegungsvorschriften begrün-
den“ eingefügt. 


13. In § 111 Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wort „Entscheidungen“ die Wörter „auch 
zur Veröffentlichung“ eingefügt. 


14. In § 112 Absatz 2 werden die Wörter „Absatz 5 und 6, § 108 Absatz 1 Satz 3 und 4, 
Absatz 2 und § 109 Absatz 1 und 2 Satz 1“ durch die Wörter „Absatz 5 bis 8, § 108 
Absatz 3 und 4 Satz 3 und 4 sowie § 109 Absatz 1 und 2 Satz 1 und 3“ ersetzt. 


15. Nach § 113 wird folgender § 113a eingefügt: 


„§ 113a 


 Evaluierung 


Das Bundesministerium der Finanzen berichtet den gesetzgebenden Körperschaf-
ten nach Ablauf von fünf Jahren nach Inkrafttreten der durch das Gesetz zur Stärkung 
der Finanzmarktintegrität geänderten und neu eingeführten Regelungen dieses Unter-
abschnitts über die Erfahrungen mit diesen Vorschriften.“ 


16. § 120 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 2 Nummer 14 wird folgende Nummer 14a eingefügt: 


„14a. entgegen § 107a Absatz 6 Satz 1 der Prüfstelle eine Auskunft nicht richtig 
oder nicht vollständig erteilt oder eine Unterlage nicht richtig oder nicht voll-
ständig vorlegt,“. 


b) Absatz 8 wird wie folgt geändert: 


aa) In Nummer 136 wird das Wort „oder“ am Ende gestrichen und am Ende ein 
Komma eingefügt. 


bb) Folgende Nummer 136a wird nach Nummer 136 eingefügt: 


„136a. einer vollziehbaren Anordnung nach § 88 Absatz 2a Nummer 1 oder 
Nummer 2 zuwiderhandelt oder“. 
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c) In Absatz 12 Nummer 1 Buchstabe e werden die Wörter „§ 109 Absatz 2 Satz 1“ 
durch die Wörter „§ 109 Absatz 2 Satz 3“ ersetzt. 


d) In Absatz 24 werden die Wörter „Nummer 10 und 15 sowie des Absatzes 6 Num-
mer 3 bis 5 sowie des Absatzes 7 Nummer 5, 8 und 9“ durch die Wörter „Nummer 
10, 14a und Nummer 15, des Absatzes 6 Nummer 3 bis 5, des Absatzes 7 Nummer 
5, 8 und 9 sowie des Absatzes 12 Nummer 1 Buchstabe e“ ersetzt. 


Artikel 2 


Änderung des Börsengesetzes 


Das Börsengesetz vom 16. Juli 2007 (BGBl. I S. 1330, 1351), das zuletzt durch … 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Dem § 10 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 


„Befindet sich eine in Satz 3 Nummer 1 bis 4 genannte Stelle in einem anderen Staat, 
so dürfen die Informationen nur weitergegeben werden, wenn die bei dieser Stelle be-
schäftigten und von dieser Stelle beauftragten Personen einer dem Satz 1 entspre-
chenden Verschwiegenheitspflicht unterliegen.“ 


2. Nach § 22 Absatz 2 Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 


„Der Sanktionsausschuss teilt seine Entscheidung der Geschäftsführung unverzüglich 
mit.“ 


3. § 42 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Liegen zusätzliche Voraussetzungen nach Absatz 1 nicht mehr vor oder erfüllt der 
Emittent auch nach einer ihm gesetzten angemessenen Frist weitere Unterrichtungs-
pflichten nach Absatz 1 nicht, kann die Geschäftsführung den Emittenten aus dem ent-
sprechenden Teilbereich des regulierten Marktes ausschließen.“ 


4. In § 50a wird folgender Absatz 3 angefügt: 


„(3) Die Geschäftsführung kann Entscheidungen über Maßnahmen und Sanktio-
nen nach § 22 Absatz 2 Satz 1 und 2 und § 42 Absatz 2 Satz 1 gegen Handelsteilneh-
mer und Emittenten auf der Internetseite der Börse bekannt machen. Für die Bekannt-
machung gilt Absatz 2 Satz 2 bis 9 entsprechend.“ 


Artikel 3 


Änderung des Vermögensanlagengesetzes 


Nach § 1 Absatz 2 Nummer 7 des Vermögensanlagengesetzes vom 6. Dezember 2011 
(BGBl. I S. 2481), das zuletzt durch … geändert worden ist, wird folgende Nummer 8 ange-
fügt: 
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„8. Anlagen, die im Austausch für die zeitweise Überlassung von Geld oder handelsübli-
chen Edelmetallen eine Verzinsung und Rückzahlung oder eine Verzinsung und Her-
ausgabe von handelsüblichen Edelmetallen oder einen vermögenswerten Baraus-
gleich oder einen vermögenswerten Ausgleich durch die Herausgabe von handelsüb-
lichen Edelmetallen gewähren oder in Aussicht stellen,“ 


Artikel 4 


Änderung des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes 


Das Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz vom 22. April 2002 (BGBl. I S. 1310), das 
zuletzt durch … geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 11 folgende Angabe eingefügt: 


„§ 11a Private Finanzgeschäfte der Beschäftigten der Bundesanstalt“. 


2. Nach § 11 wird folgender § 11a eingefügt: 


„§ 11a 


Private Finanzgeschäfte der Beschäftigten der Bundesanstalt  


(1) Beschäftigte der Bundesanstalt dürfen für eigene oder fremde Rechnung oder 
für einen anderen keine privaten Finanzgeschäfte in Finanzinstrumenten im Sinne des 
§ 2 Absatz 4 des Wertpapierhandelsgesetzes tätigen, die 


1. an einem organisierten Markt im Sinne von § 2 Absatz 11 des Wertpapierhandels-
gesetzes im Inland zum Handel zugelassen sind, 


2. von finanziellen Kapitalgesellschaften im Sinne des Sektors „Finanzielle Kapital-
gesellschaften“ (S. 12) der Verordnung (EU) Nr. 549/2013 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 21. Mai 2013 zum Europäischen System Volkswirt-
schaftliche Gesamtrechnungen auf nationaler und regionaler Ebene in der Euro-
päischen Union (ABl. L 174 vom 26.6.2013, S. 1, ABl. L 207 vom 4.8.2015, S. 35), 
die durch die Delegierte Verordnung (EU) 2015/1342 (ABl. L 207 vom 4.8.2015, 
S. 35) geändert worden ist, mit Sitz oder Niederlassung in der Europäischen Union 
ausgegeben wurden 


3. durch Unternehmen, die durch die Bundesanstalt beaufsichtigt werden oder bei 
welchen ein Unternehmen der Gruppe durch die Bundesanstalt beaufsichtigt wird, 
ausgegeben wurden 


oder sich auf Finanzinstrumente nach den Nummern 1 bis 3 beziehen. Satz 1 gilt nicht 
für Finanzinstrumente nach § 2 Absatz 4 Nummer 2 des Wertpapierhandelsgesetzes. 


(2) Der Bundesanstalt oder der von ihr beauftragten Person wird die Befugnis ein-
geräumt, durch Richtlinien  


1. abweichend von Absatz 1 den Handel in weiteren Finanzinstrumenten und weitere 
Finanztransaktionen zu verbieten, soweit aufgrund der Art der Geschäfte, Trans-
aktionen und der Tätigkeit ein Interessenkonflikt durch solche privaten Finanzge-
schäfte in besonderem Maße zu befürchten ist, oder Ausnahmen für Beschäftigte 
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zu bestimmen, soweit ein Interessenkonflikt durch private Finanzgeschäfte nicht u 
befürchten ist, und  


2. Anzeigepflichten für Finanzinstrumente nach Absatz 1 Satz 1, die Beschäftigte vor 
Inkrafttreten dieser Regelung oder vor erstmaliger Anwendung dieser Regelung 
oder ohne ihr Zutun später erlangen sowie abweichend von Absatz 1 einen Ge-
nehmigungsvorbehalt für deren Veräußerung vorzusehen. 


(3) Die Bundesanstalt muss über angemessene interne Kontrollverfahren verfü-
gen, die geeignet sind, Verstößen der bei der Bundesanstalt Beschäftigten gegen die 
Verbote nach Absatz 1 oder Artikel 14 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 entgegenzu-
wirken. 


(4) Beschäftigte sind verpflichtet, Geschäfte in Finanzinstrumenten im Sinne des 
Artikel 2 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Handlungen 
und Geschäfte im Sinne des Artikel 2 Absatz 1 Unterabsatz 2 Satz 1 der Verordnung 
(EU) Nr. 596/2014 die sie für eigene oder fremde Rechnung oder für einen anderen 
abgeschlossen haben, unverzüglich der Bundesanstalt oder der von ihr beauftragten 
Person schriftlich oder elektronisch anzuzeigen. Die Bundesanstalt oder die von ihr 
beauftragte Person kann Richtlinien zur Ausgestaltung der Anzeigepflicht erlassen. Die 
Bundesanstalt oder die von ihr beauftragte Person kann von den Beschäftigten die Er-
teilung von Auskünften und die Vorlage von Unterlagen über Geschäfte in Finanzin-
strumenten im Sinne des Artikel 2 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 
596/2014 und Handlungen und Geschäfte im Sinne des Artikel 2 Absatz 1 Unterabsatz 
2 Satz 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie über private Finanzgeschäfte gemäß 
Absatz 1 verlangen, die sie für eigene oder fremde Rechnung oder für einen anderen 
abgeschlossen haben. § 6 Absatz 15 des Wertpapierhandelsgesetzes ist anzuwen-
den.“ 


3. § 17b Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben. 


4. § 17c wird wie folgt geändert:  


a) Satz 1 wird wie folgt gefasst:  


„Die Kosten, die der Bundesanstalt durch die Wahrnehmung der Aufgaben nach 
§§ 107 Absatz 1 und 7, 108 Absatz 2 des Wertpapierhandelsgesetzes entstehen, 
sind ihr von den Unternehmen in Sinne des § 106 des Wertpapierhandelsgesetzes 
gesondert zu erstatten und ihr auf Verlangen vorzuschießen.“  


b) Satz 2 wird aufgehoben. 


5. § 17d wird wie folgt geändert:  


a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „§ 342b des Handelsgesetzbuchs“ durch die 
Wörter „§ 107a des Wertpapierhandelsgesetzes“ ersetzt.  


b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „§ 342d Abs.1 Satz 3 des Handelsgesetzbu-
ches“ durch die Wörter „§ 107c Satz 3 des Wertpapierhandelsgesetzes“ ersetzt. 
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Artikel 5 


Änderung des Kreditwesengesetzes 


Das Kreditwesengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. September 1998 
(BGBl. I S. 2776), das zuletzt durch … geändert worden ist, wird wie folgt geändert:  


1. § 1 Absatz 10 wird wie folgt gefasst: 


„(10) Auslagerungsunternehmen sind Unternehmen, auf die ein Institut oder über-
geordnetes Unternehmen Aktivitäten und Prozesse zur Durchführung von Bankge-
schäften, Finanzdienstleistungen oder sonstigen institutstypischen Dienstleistungen 
ausgelagert hat, sowie deren Subunternehmen bei Weiterverlagerungen von Aktivitä-
ten und Prozessen, die für die Durchführung von Bankgeschäften, Finanzdienstleistun-
gen oder sonstigen institutstypischen Dienstleistungen wesentlich sind.“ 


2. In § 7 Absatz 2 Satz 5 werden die Wörter „den Instituten“ durch die Wörter „den Insti-
tuten oder Auslagerungsunternehmen“ ersetzt. 


3. § 24 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 17 Buchstabe b wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt. 


b) Folgende Nummer 18 wird angefügt: 


„18. die Absicht einer wesentlichen Auslagerung, den Vollzug einer wesentlichen 
und nicht wesentlichen Auslagerung, jede Änderung der Beurteilung der We-
sentlichkeit einer Auslagerung sowie wesentliche Änderungen und schwer-
wiegende Vorfälle im Rahmen von bestehenden Auslagerungsvereinbarun-
gen, die einen wesentlichen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit des Instituts 
haben können.“ 


4. § 25b wird wie folgt geändert: 


a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 


„Ein Institut hat im Rahmen seines Risikomanagements ein Auslagerungsregister 
zu führen; darin sind sämtliche wesentlichen und nicht wesentlichen Auslagerun-
gen zu erfassen; es muss aktuell gehalten werden.“ 


b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 


„Bei einer Auslagerung auf ein Unternehmen in einem Drittstaat ist vertraglich si-
cherzustellen, dass das Auslagerungsunternehmen einen inländischen Zustel-
lungsbevollmächtigten zu benennen hat, an den Bekanntgaben und Zustellungen 
durch die Bundesanstalt bewirkt werden können.“ 


c) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt: 


„(4a) Die Bundesanstalt kann auch unmittelbar gegenüber Auslagerungsunter-
nehmen, auf die wesentliche Aktivitäten und Prozesse im Sinne des Absatz 1 Satz 
1 ausgelagert wurden, im Einzelfall Anordnungen treffen, die geeignet und erfor-
derlich sind, um Verstöße gegen aufsichtsrechtliche Bestimmungen zu verhindern 
oder zu unterbinden oder um Missstände bei dem Institut zu verhindern oder zu 
beseitigen, welche die Sicherheit der dem Institut anvertrauten Vermögenswerte 
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gefährden können oder die ordnungsgemäße Durchführung der Bankgeschäfte o-
der Finanzdienstleistungen beeinträchtigen.“ 


5. In § 25h Absatz 5 werden die Wörter „einem Institut“ durch die Wörter „einem Institut 
oder einem Auslagerungsunternehmen, auf das ein Institut oder übergeordnetes Un-
ternehmen gemäß § 25h Absatz 4 dieses Gesetzes oder § 6 Absatz 7 des Geldwä-
schegesetzes ausgelagert hat,“ ersetzt. 


6. In § 28 Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter „§ 319a Absatz 1 Satz 4 des Handelsge-
setzbuchs gilt entsprechend“ durch die Wörter „verantwortlicher Prüfungspartner ist, 
wer den Bestätigungsvermerk nach § 322 des Handelsgesetzbuchs unterzeichnet oder 
als Wirtschaftsprüfer von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als für die Durchfüh-
rung einer Abschlussprüfung vorrangig verantwortlich bestimmt worden ist“ ersetzt. 


7. § 44 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 1 werden nach dem Wort „anzufertigen“ ein Semikolon und die Wörter „dies 
gilt auch für Auslagerungsunternehmen, die Mitglieder deren Organe und deren 
Beschäftigte, soweit Aktivitäten und Prozesse betroffen sind, die ein Institut oder 
übergeordnetes Unternehmen ausgelagert hat“ eingefügt. 


b) In Satz 2 werden die Wörter „den Instituten und übergeordneten Unternehmen“ 
durch die Wörter „den Instituten, übergeordneten Unternehmen und Auslagerungs-
unternehmen, soweit ein Institut oder übergeordnetes Unternehmen wesentliche 
Aktivitäten und Prozesse im Sinne des § 25b Absatz 1 Satz 1 ausgelagert hat oder 
es sich um eine Auslagerung nach § 25h Absatz 4 dieses Gesetzes oder § 6 Ab-
satz 7 des Geldwäschegesetzes handelt“ ersetzt und der Satzteil „; das schließt 
Unternehmen ein, auf die ein Institut oder übergeordnetes Unternehmen wesentli-
che Bereiche im Sinne des § 25b ausgelagert hat (Auslagerungsunternehmen)“ 
gestrichen. 


8. Dem § 45b wird folgender Absatz 3 angefügt: 


„(3) Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 ist entsprechend auf Auslagerungsunternehmen 
anzuwenden, soweit ein Institut oder übergeordnetes Unternehmen wesentliche Akti-
vitäten und Prozesse im Sinne des § 25b Absatz 1 Satz 1 ausgelagert hat.“ 


9. In § 49 wird nach der Angabe „des § 13c Absatz 3 Satz 4,“ die Angabe „des § 25b 
Absatz 4a“ und ein Komma eingefügt. 


10. § 56 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 1 Buchstabe f werden die Wörter „16 oder Nummer 17“ durch die Wör-
ter „16, 17 oder Nummer 18“ ersetzt. 


b) Nummer 3 wird wie folgt geändert: 


aa) Nach Buchstabe g wird folgender Buchstabe ga eingefügt: 


„ga) § 25b Absatz 4a,“. 


bb) Nach Buchstabe i wird folgender Buchstabe ia eingefügt: 


„ia) § 25h Absatz 5,“. 


cc) In Buchstabe m werden die Wörter „§ 45b Absatz 1“ durch die Wörter „§ 45b 
Absatz 1, auch in Verbindung mit Absatz 3“ ersetzt. 
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Artikel 6 


Änderung des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes 


Das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2446), das zuletzt 
durch … geändert worden ist, wird wie folgt geändert:“ 


1. In § 1 wird nach Absatz 10 folgender Absatz 10a eingefügt: 


„(10a) Auslagerungsunternehmen im Sinne dieses Gesetzes sind Unternehmen, 
auf die ein Institut Aktivitäten und Prozesse zur Durchführung von Zahlungsdiensten, 
des E-Geld-Geschäfts sowie von sonstigen institutstypischen Dienstleistungen ausge-
lagert hat, sowie deren Subunternehmen bei Weiterverlagerungen von Aktivitäten und 
Prozessen, die für die Durchführung von Zahlungsdiensten, des E-Geld-Geschäfts so-
wie von sonstigen institutstypischen Dienstleistungen wesentlich sind.“ 


2. In § 9 wird die Angabe „des § 26 Absatz 3 oder des § 27 Absatz 3 Satz 1“ durch die 
Angabe „des § 26 Absatz 3 und 3a oder des § 27 Absatz 3 Satz 1 und 3“ ersetzt. 


3. § 26 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt: 


„Bei einer Auslagerung auf ein Unternehmen in einem Drittstaat ist vertraglich si-
cherzustellen, dass das Auslagerungsunternehmen einen inländischen Zustel-
lungsbevollmächtigten zu benennen hat, an den Bekanntgaben und Zustellungen 
durch die Bundesanstalt bewirkt werden können. Ein Institut hat im Rahmen seines 
Risikomanagements ein Auslagerungsregister zu führen; darin sind sämtliche we-
sentlichen und nicht wesentlichen Auslagerungen zu erfassen; es muss aktuell ge-
halten werden.“ 


b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt: 


„(3a) Die Bundesanstalt kann auch unmittelbar gegenüber Auslagerungsunter-
nehmen im Einzelfall Anordnungen treffen, die geeignet und erforderlich sind, um 
Verstöße gegen aufsichtsrechtliche Bestimmungen zu verhindern oder zu unter-
binden oder um Missstände in einem Institut zu verhindern oder zu beseitigen, die 
die Sicherheit der dem Institut anvertrauten Vermögenswerte gefährden könnte 
oder die ordnungsgemäße Durchführung von Zahlungsdiensten, des E-Geld-Ge-
schäfts oder von sonstigen nach diesem Gesetz institutstypischen Dienstleistun-
gen beeinträchtigen.“ 


4. Dem § 27 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 


„Satz 1 gilt entsprechend für Auslagerungsunternehmen, soweit ausgelagerte Aktivitä-
ten und Prozesse betroffen sind.“ 


5. § 28 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Nummer 10 wird wie folgt gefasst: 


„10. die Absicht einer wesentlichen Auslagerung, den Vollzug einer wesentlichen 
und nicht wesentlichen Auslagerung, jede Änderung der Beurteilung der We-
sentlichkeit einer Auslagerung sowie wesentliche Änderungen und schwer-
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wiegende Vorfälle im Rahmen von bestehenden Auslagerungsvereinbarun-
gen, die einen wesentlichen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit des Instituts 
haben können.“ 


b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 1 werden die Wörter „Unterlagen und über die zulässigen Datenträger, 
Übertragungswege und Datenformate“ durch die Wörter „Unterlagen, über die 
zulässigen Datenträger, Übertragungswege und Datenformate und über zu 
verwendende und anzuzeigende Zusatzinformationen zu den Hauptinformati-
onen, etwa besondere Rechtsträgerkennungen sowie Angaben zu deren Ak-
tualität oder Validität“ ersetzt und werden nach den Wörtern „Bundesanstalt 
erforderlich ist“ die Wörter „insbesondere um einheitliche Unterlagen zur Be-
urteilung der erbrachten Zahlungsdienste und des betriebenen E-Geld-Ge-
schäfts zu erhalten“ eingefügt. 


bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 


„In der Rechtsverordnung können ebenfalls nähere Bestimmungen für die 
Führung eines öffentlichen Registers durch die Bundesanstalt sowie über die 
Zugriffsmöglichkeiten auf Seiten dieses Registers und die Zuweisung von Ver-
antwortung für die Richtigkeit und Aktualität der Seiten erlassen werden.“ 


6. In § 64 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Nummer 5 wird folgende Nummer 5a eingefügt: 


„5a. einer vollziehbaren Anordnung nach § 26 Absatz 3a zuwiderhandelt,“. 


b) Die bisherige Nummer 5a wird Nummer 5b. 


Artikel 7 


Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes 


Das Versicherungsaufsichtsgesetz vom 1. April 2015 (BGBl. I S. 434), das zuletzt durch 
… geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 32 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 3 wird das Wort „wichtiger“ durch das Wort „von“ ersetzt. 


b) Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefügt: 


„Bei einer Ausgliederung auf ein Unternehmen in einem Drittstaat ist vertraglich 
sicherzustellen, dass das Unternehmen, auf das ein Versicherungsunternehmen 
Funktionen und Versicherungstätigkeiten ausgegliedert hat, einen inländischen 
Zustellungsbevollmächtigten zu benennen hat, an den Bekanntgaben und Zustel-
lungen durch die Bundesanstalt bewirkt werden können.“ 


2. Dem § 34 wird folgender Absatz 3 angefügt: 


„(3) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, für Versicherungsun-
ternehmen, die nicht der Aufsicht durch die Aufsichtsbehörden der Länder unterliegen, 







 - 20 -  


 


durch Rechtsverordnung nähere Bestimmungen über die nach diesem Gesetz vorge-
sehenen Anzeigen der Ausgliederungen von Funktionen und Versicherungstätigkeiten 
zu erlassen. Das Bundesministerium der Finanzen kann die Ermächtigung durch 
Rechtsverordnung auf die Bundesanstalt übertragen. Rechtsverordnungen nach den 
Sätzen 1 und 2 bedürfen nicht der Zustimmung des Bundesrates.“ 


3. In § 36 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „Aufsichtsrat bestimmten“ durch die Wörter 
„Versicherungsunternehmen gewählten“ ersetzt. 


4. § 47 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Nummer 8 wird folgende Nummer 8a eingefügt: 


„8a.  den Vollzug der Ausgliederung von Funktionen und Versicherungstätig-
keiten sowie jede Änderung der Beurteilung der Wichtigkeit einer Ausgliederung 
von Funktionen und Versicherungstätigkeiten,“ 


b) In Nummer 9 wird das Wort „wichtige“ gestrichen. 


5. In § 191 Satz 1 wird nach den Wörtern „§§ 118, 119 Absatz 1 Nummer 1, 2, 4,“ die 
Angabe „5,“eingefügt. 


6. In § 310 Absatz 2 wird die Angabe „§§ 264 und 298“ durch die Wörter „§§ 264, 298 und 
299 Nummer 1“ ersetzt. 


7. § 331 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 2a in dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter „Mitglied des Auf-
sichtsrats im Sinne des § 189 oder als Mitglied eines nach § 189 Absatz 3 Satz 1 
in Verbindung mit § 107 Absatz 3 Satz 2 des Aktiengesetzes bestellten Prüfungs-
ausschusses eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der Versicherungs-
unternehmen ist im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 der Richtlinie 91/674/EWG des 
Rates vom 19. Dezember 1991 über den Jahresabschluß und den konsolidierten 
Abschluß von Versicherungsunternehmen (ABl. L 374 vom 31.12.1991, S. 7), die 
zuletzt durch die Richtlinie 2006/46/EG (ABl. L 224 vom 16.8.2006, S. 1) geändert 
worden“ durch die Wörter „Mitglied des Prüfungsausschusses eines Versiche-
rungsvereins auf Gegenseitigkeit, der Unternehmen von öffentlichem Interesse 
nach § 316a Satz 2 Nummer 3 des Handelsgesetzbuchs“ ersetzt. 


b) Nach Absatz 2a wird folgender Absatz 2b eingefügt: 


„(2b) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
als Mitglied des Aufsichtsrats eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der 
Unternehmen von öffentlichem Interesse nach § 316a Satz 2 Nummer 3 des Han-
delsgesetzbuchs ist,  


1. eine in § 332 Absatz 4b bezeichnete Handlung begeht und dafür einen Ver-
mögensvorteil erhält oder sich versprechen lässt oder 


2. eine in § 332 Absatz 4b bezeichnete Handlung beharrlich wiederholt.“ 


8. § 332 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 4a wird wie folgt geändert: 


aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter „Mitglied des Aufsichtsrats 
im Sinne des § 189 oder als Mitglied eines nach § 189 Absatz 3 Satz 1 in 
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Verbindung mit § 107 Absatz 3 Satz 2 des Aktiengesetzes bestellten Prüfungs-
ausschusses eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der Versiche-
rungsunternehmen ist im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 der Richtlinie 
91/674/EWG des Rates vom 19. Dezember 1991 über den Jahresabschluß 
und den konsolidierten Abschluß von Versicherungsunternehmen (ABl. L 374 
vom 31.12.1991, S. 7), die zuletzt durch die Richtlinie 2006/46/EG (ABl. L 224 
vom 16.8.2006, S. 1) geändert worden“ durch die Wörter „Mitglied des Prü-
fungsausschusses eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der Un-
ternehmen von öffentlichem Interesse nach § 316 Satz 2 Nummer 3 des Han-
delsgesetzbuchs“ ersetzt. 


bb) Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 


„2. dem Aufsichtsrat eine Empfehlung für die Bestellung eines Abschluss-
prüfers oder einer Prüfungsgesellschaft vorlegt, die den Anforderungen 
nach Artikel 16 Absatz 2 Unterabsatz 2 oder 3 der Verordnung (EU) Nr. 
537/2014 nicht entspricht oder der ein Auswahlverfahren nach Artikel 16 
Absatz 3 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 nicht voran-
gegangen ist.“ 


b) Absatz 4b wird wie folgt gefasst: 


„(4b) Ordnungswidrig handelt, wer als Mitglied eines Aufsichtsrats eines Versi-
cherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der Unternehmen von öffentlichem Interesse 
nach § 316a Satz 2 Nummer 3 des Handelsgesetzbuchs ist, der obersten Vertre-
tung einen Vorschlag für die Bestellung eines Abschlussprüfers oder einer Prü-
fungsgesellschaft vorlegt, der den Anforderungen nach Artikel 16 Absatz 5 Unter-
absatz 1 oder Unterabsatz 2 Satz 1 oder Satz 2 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 
nicht entspricht.“ 


c) In Absatz 5 Satz 1 wird nach den Wörtern „Absatzes 2 Nummer 3“ das Wort „und“ 
durch ein Komma sowie nach der Angabe „3c“ das Wort „und“ durch ein Komma 
und die Wörter „der Absätze 4a und 4b sowie“ ersetzt. 


9. Folgender § 357 wird angefügt: 


§ 357„ 


Übergangsvorschrift zum Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität 


Die §§ 36, 191, 331 und 332 in der ab … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach 
Artikel 25 Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fassung sind erstmals auf alle gesetz-
lich vorgeschriebenen Abschlussprüfungen für das nach dem 31. Dezember 2021 be-
ginnende Geschäftsjahr anzuwenden. Die §§ 36, 191, 331 und 332 in der bis ein-
schließlich … [einfügen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten nach Artikel 25 Absatz 
1 dieses Gesetzes] geltenden Fassung sind letztmals anzuwenden auf alle gesetzlich 
vorgeschriebenen Abschlussprüfungen für das vor dem 1. Januar 2022 beginnende 
Geschäftsjahr.“ 
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Artikel 8 


Änderung des Kapitalanlagegesetzbuches 


Das Kapitalanlagegesetzbuch vom 4. Juli 2013 (BGBl. I S. 1981), das zuletzt durch … 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 36 wie folgt gefasst: 


„§ 36 Auslagerung; Verordnungsermächtigung“. 


2. In § 14 Satz 1 werden nach dem Wort „Verwahrstellen“ die Wörter „sowie Auslage-
rungsunternehmen“ eingefügt. 


3. § 36 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Halbsatz 2 wird die Angabe „sichern und“ durch die 
Angabe „sichern; darüber hinaus hat sie bei einer Auslagerung auf ein Unterneh-
men in einem Drittstaat sicherzustellen, dass die schriftliche Vereinbarung die Ver-
pflichtung zur Benennung eines inländischen Zustellungsbevollmächtigten des 
Auslagerungsunternehmens enthält, an den Bekanntgaben und Zustellungen 
durch die Bundesanstalt bewirkt werden können, und“ ersetzt. 


b) In Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 


"Sie hat der Bundesanstalt darüber hinaus Änderungen einer Auslagerung anzu-
zeigen." 


c) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 5a eingefügt: 


„(5a) Die Bundesanstalt kann auch unmittelbar gegenüber Auslagerungsunter-
nehmen im Einzelfall Anordnungen treffen, die geeignet und erforderlich sind, um 
die Ordnungsmäßigkeit der Tätigkeit der Kapitalverwaltungsgesellschaft zu ge-
währleisten, insbesondere um zu verhindern, dass sie zu einer Briefkastenfirma im 
Sinne des Absatzes 5 wird.“ 


d) Folgender Absatz 11 angefügt: 


„(11) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, nähere Bestimmun-
gen über Art, Umfang, Zeitpunkt und Form der nach diesem Gesetz vorgesehenen 
Anzeigen und Vorlagen von Unterlagen, über die zulässigen Datenträger, Übertra-
gungswege und Datenformate und über zu verwendende und anzuzeigende Zu-
satz-informationen zu den Hauptinformationen, etwa besondere Rechtsträgerken-
nungen sowie Angaben zu deren Aktualität oder Validität, erlassen und die beste-
henden Anzeige-pflichten durch die Verpflichtung zur Erstattung von Sammelan-
zeigen und die Einreichung von Sammelaufstellungen ergänzen, soweit dies zur 
Erfüllung der Aufgaben der Bundesanstalt erforderlich ist, insbesondere um ein-
heitliche Unterlagen zur Beurteilung der von den Kapitalverwaltungsgesellschaften 
durchgeführten Geschäften zu erhalten. In der Rechtsverordnung können eben-
falls nähere Bestimmungen für die Führung eines öffentlichen Registers durch die 
Bundesanstalt sowie über die Zugriffsmöglichkeiten auf Seiten dieses Registers 
und die Zuweisung von Verantwortung für die Richtigkeit und Aktualität der Seiten 
erlassen werden. Das Bundesministerium der Finanzen kann die Ermächtigung 
durch Rechtsverordnung auf die Bundesanstalt übertragen.“ 







 - 23 -  


 


4. In § 102 wird die Angabe „319b“ durch die Angabe „319a“ ersetzt. 


5. In § 121 Absatz 2 Satz 6 wird die Angabe „319b“ durch die Angabe „319a“ ersetzt. 


6. In § 185 Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe „319b“ durch die Angabe „319a“ ersetzt. 


7. In § 340 Absatz 2 Nummer 1 wird nach Buchstabe c folgender Buchstabe ca eingefügt: 


„ca) § 36 Absatz 5a,“. 


Artikel 9 


Änderung des Geldwäschegesetzes 


Das Geldwäschegesetz vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822), das zuletzt durch … ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:  


1. In § 31 wird der bisherige Absatz 5 durch folgende Absätze 5 und 5a ersetzt: 


„(5) Finanzbehörden erteilen der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchun-
gen nach Maßgabe des § 31b Absatz 1 Nummer 5 der Abgabenordnung Auskunft und 
teilen ihr nach § 31b Absatz 2 der Abgabenordnung die dort genannten Informationen 
mit. Soweit aufgrund einer Meldung, Mitteilung oder Information nach § 30 Absatz 1 
Anlass für weitere Analysen besteht, darf die Zentralstelle für Finanztransaktionsunter-
suchungen zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach § 28 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 
folgende, nach § 30 der Abgabenordnung dem Steuergeheimnis unterliegende Daten 
im automatisierten Verfahren abrufen: 


1. beim Bundeszentralamt für Steuern die nach § 5 Absatz 1 Nummer 13 des Finanz-
verwaltungsgesetzes vorgehaltenen Daten,  


2.  bei den Landesfinanzbehörden die zu einem Steuerpflichtigen gespeicherten 
Grundinformationen, die die Steuernummer, die Gewerbekennzahl, die Grund- 
und Zusatzkennbuchstaben, die Bankverbindung, die vergebene Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer, sowie das zuständige Finanzamt umfassen. 


Bei Abrufen nach Satz 2 sind hinsichtlich natürlicher Personen der Vorname, der Nach-
name und die Anschrift oder das Geburtsdatum, hinsichtlich juristischer Personen und 
Personenvereinigungen der Name oder die Firma sowie der Ort der Geschäftsleitung 
oder des Sitzes anzugeben. Die Verantwortung für die Zulässigkeit eines Datenabrufs 
nach Satz 2 trägt die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen. Für die Ver-
arbeitung der Daten, die die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen nach 
Satz 1 oder Satz 2 erhält, gilt § 29 Absatz 1 GwG; eine Übermittlung der nach Satz 1 
oder 2 erhobenen Daten an die für Verfahren im Sinne des § 32 Absatz 3 Satz 2 Num-
mer 2 und 3 zuständigen Stellen ist nicht zulässig. Soweit zu befürchten ist, dass ein 
Datenabruf nach Satz 2 Nummer 1 den Untersuchungszweck eines Ermittlungsverfah-
rens im Sinne des § 30 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe b der Abgabenordnung gefähr-
det, so kann die für dieses Verfahren zuständige Finanzbehörde oder die zuständige 
Staatsanwaltschaft anordnen, dass kein Datenabruf nach Satz 2 erfolgen darf. § 480 
Absatz 1 Satz 1 und 2 der Strafprozessordnung findet Anwendung, soweit die Daten 
Verfahren betreffen, die zu einem Strafverfahren geführt haben. Weitere Einzelheiten 
des Abrufverfahrens nach Satz 2, insbesondere zu den technischen Formaten der ab-
rufbaren Daten, zur Erteilung und zum Umfang der Abrufberechtigungen, zur Protokol-
lierung und zur Prüfung der Abrufe und sonstiger datenschutzrechtlich erforderlicher 
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technischer und organisatorischer Maßnahmen, regelt eine Rechtsverordnung des 
Bundesministeriums der Finanzen, die der Zustimmung des Bundesrates bedarf. Ein 
Abruf anderer als der in Satz 2 genannten Daten, die bei den Finanzbehörden gespei-
chert sind und die nach § 30 der Abgabenordnung dem Steuergeheimnis unterliegen, 
durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen ist nur zulässig, soweit 
dies nach § 31b der Abgabenordnung oder sonst in den Steuergesetzen zugelassen 
ist. Abweichend von Satz 2 bis 9 findet für den Abruf von Daten, die bei den Finanzbe-
hörden der Zollverwaltung gespeichert sind und für deren Erhalt die Zentralstelle für 
Finanztransaktionsuntersuchungen die gesetzliche Berechtigung hat, Absatz 3 Anwen-
dung. 


[(5a) Wird von der Rechtsverordnungsermächtigung des § 22a des Grunderwerbs-
teuergesetzes zur elektronischen Übermittlung der Anzeige und der Abschrift der Ur-
kunde im Sinne des § 18 des Grunderwerbsteuergesetzes Gebrauch gemacht, darf die 
Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen unter den Voraussetzungen des 
Absatz 5 Satz 2 bei den Landesfinanzbehörden die dort hierzu eingegangenen Datens-
ätze erheben und in sonstiger Weise verarbeiten. Für die Verarbeitung der Daten, die 
die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen nach Satz 1 erhält, gilt § 29 
Absatz 1 GwG; eine Übermittlung der nach Satz 1 oder 2 erhobenen Daten an die für 
Verfahren im Sinne des § 32 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 und 3 zuständigen Stellen ist 
nicht zulässig.]“ 


Artikel 10 


Änderung der Abgabenordnung 


Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch … geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 


1. In § 31b werden folgende Absätze 2a und 2b eingefügt: 


„(2a) Die Finanzbehörden übermitteln der Zentralstelle für Finanztransaktionsunter-
suchungen folgende Daten nach Maßgabe des § 31 Absatz 5 des Geldwäschegeset-
zes, und nach Maßgabe der nach § 31 Absatz 5 Satz 8 des Geldwäschegesetzes er-
lassenen Rechtsverordnung im automatisierten Verfahren auf Abruf, soweit dies zur 
Wahrnehmung der Aufgaben der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen 
nach § 28 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 des Geldwäschegesetzes erforderlich ist: 


1. beim Bundeszentralamt für Steuern die nach § 5 Absatz 1 Nummer 13 des Finanz-
verwaltungsgesetzes vorgehaltenen Daten,  


2. bei den Landesfinanzbehörden die zu einem Steuerpflichtigen gespeicherten 
Grundinformationen, die die Steuernummer, die Gewerbekennzahl, die Grund- 
und Zusatzkennbuchstaben, die Bankverbindung, die vergebene Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer sowie das zuständige Finanzamt umfassen. 


[(2b) Wird von der Rechtsverordnungsermächtigung des § 22a des Grunderwerbs-
teuergesetzes zur elektronischen Übermittlung der Anzeige und der Abschrift der Ur-
kunde im Sinne des § 18 des Grunderwerbsteuergesetzes Gebrauch gemacht, über-
mitteln die Landesfinanzbehörden die eingegangenen Datensätze auf Ersuchen der 
Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
nach § 28 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 des Geldwäschegesetzes. Hierbei gilt Absatz 2 
Satz 2 Halbsatz 2 entsprechend.]“ 
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Artikel 11 


Änderung des Handelsgesetzbuchs 


Das Handelsbesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
4100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch … geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 


1. Nach § 316 wird folgender § 316a eingefügt: 


„§ 316a 


Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse 


Auf die Abschlussprüfung bei Kapitalgesellschaften, die Unternehmen von öffent-
lichem Interesse sind, sind die Vorschriften dieses Unterabschnitts nur insoweit anzu-
wenden, als nicht die Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. April 2014 über spezifische Anforderungen an die Abschluss-
prüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des Beschlus-
ses 2005/909/EG der Kommission (ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 77; L 170 vom 
11.6.2014, S. 66) anzuwenden ist. Unternehmen von öffentlichem Interesse sind Un-
ternehmen, die  


1. kapitalmarktorientiert sind im Sinne des § 264d, 


2. CRR-Kreditinstitut sind im Sinne des § 1 Absatz 3d Satz 1 des Kreditwesengeset-
zes, mit Ausnahme derjenigen Institute, die in § 2 Absatz 1 Nummer 1 und 2 des 
Kreditwesengesetzes und in Artikel 2 Absatz 5 Nummer 5 der Richtlinie 
2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über 
den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kredit-
instituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur 
Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 
27.6.2013, S. 338; L 208 vom 2.8.2013, S. 73; L 20 vom 20.1.2017, S.1; L 203 
vom 26.6.2020, S. 95), die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 2019/2034 (ABl. L 314 
vom 5.12.2019, S. 64) geändert worden ist, genannt sind, oder 


3. Versicherungsunternehmen sind im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 der Richtlinie 
91/674/EWG des Rates vom 19. Dezember 1991 über den Jahresabschluss und 
den konsolidierten Abschluss von Versicherungsunternehmen (ABl. L 374 vom 
31.12.1991, S. 7), die zuletzt durch die Richtlinie 2006/46/EG (ABl. L 224 vom 
16.8.2006, S. 1) geändert worden ist.“ 


2. § 317 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 Satz 1 werden jeweils die Wörter „des Unterneh-
mens" durch die Wörter „der Kapitalgesellschaft“ ersetzt. 


b) Absatz 3a wird aufgehoben. 


c) Absatz 3b wird Absatz 3a. 


d) In Absatz 4a werden die Wörter „des geprüften Unternehmens“ durch die Wörter 
„der geprüften Kapitalgesellschaft“ ersetzt. 
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3. § 318 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1a wird aufgehoben. 


b) Absatz 1b wird Absatz 1a. 


c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 


aaa) In dem Satzteil vor Nummer 1 wird das Wort „Grundkapitals“ durch die 
Wörter „gezeichneten Kapitals“ ersetzt. 


bbb) Nummer 1 wie folgt gefasst: 


1. „ dies aus einem in der Person des gewählten Prüfers liegenden 
Grund geboten erscheint, insbesondere, wenn ein Ausschluss-
grund nach § 319 Absatz 2 bis 5 oder nach § 319a besteht oder 
ein Verstoß gegen Artikel 5 Absatz 1, Absatz 4 Unterabsatz 1 
Satz 1 oder Absatz 5 Unterabsatz 2 Satz 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 537/2014 vorliegt, oder“. 


bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst:  


„Wird ein Grund zur Bestellung eines anderen Abschlussprüfers nach Satz 1 
erst nach der Wahl bekannt oder tritt ein solcher Grund erst nach der Wahl 
ein, ist der Antrag binnen zwei Wochen nach dem Tag zu stellen, an dem der 
Antragsberechtigte Kenntnis von den antragsbegründenden Umständen er-
langt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.“ 


4. § 319a wird aufgehoben. 


5. § 319b wird § 319a und in Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „oder § 319a Abs. 1 
Satz 2 Nr. 2 oder 3“ gestrichen. 


6. § 321 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 2 werden jeweils die Wörter „des Unternehmens“ durch die Wörter „der 
Kapitalgesellschaft“ ersetzt. 


bb) In Satz 3 werden die Wörter „des geprüften Unternehmens“ durch die Wörter 
„der geprüften Kapitalgesellschaft“ ersetzt. 


b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „des geprüften Unternehmens“ durch die 
Wörter „der geprüften Kapitalgesellschaft“ ersetzt. 


7. § 322 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Satz 4 wird die Angabe „§ 317 Absatz 3b“ durch die Angabe „§ 317 
Absatz 3a“ ersetzt.  


b) In Absatz 2 Satz 3, Absatz 3 Satz 1 und Absatz 6 Satz 1 werden jeweils die Wörter 
„des Unternehmens“ durch die Wörter „der Kapitalgesellschaft“ ersetzt. 


8. § 323 wird wie folgt geändert: 
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a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „§ 57b der Wirtschaftsprüferordnung bleibt“ 
durch die Wörter „gesetzliche Mitteilungspflichten bleiben“ ersetzt. 


b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


aa) Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst: 


„Die Ersatzpflicht der in Absatz 1 Satz 1 genannten Personen, die nicht vor-
sätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben, beschränkt sich auf zwei Milli-
onen Euro für eine Prüfung. Bei Prüfung einer Kapitalgesellschaft, die ein Un-
ternehmen von öffentlichem Interesse (§ 316a Satz 2) ist, beschränkt sich die 
Ersatzpflicht von Personen, die nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig gehan-
delt haben, abweichend von Satz 1 auf zwanzig Millionen Euro für eine Prü-
fung.“ 


bb) In Satz 3 werden nach dem Wort „sind“ das Komma und die Wörter „und ohne 
Rücksicht darauf, ob andere Beteiligte vorsätzlich gehandelt haben“ gestri-
chen. 


c) Folgender Absatz 5 wird angefügt: 


(5) „ Die Mitteilung nach Artikel 7 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 537/2014 ist an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zu richten, 
bei dem Verdacht einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit auch an die für die Ver-
folgung jeweils zuständige Behörde.“ 


9. § 324 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 


(1) „ Kapitalgesellschaften, die Unternehmen von öffentlichem Interesse 
(§ 316a Satz 2) sind und keinen Aufsichts- oder Verwaltungsrat haben, der die 
Voraussetzungen des § 100 Absatz 5 des Aktiengesetzes erfüllen muss, sind ver-
pflichtet, einen Prüfungsausschuss nach Absatz 2 einzurichten, der sich insbeson-
dere mit den in § 107 Absatz 3 Satz 2 und 3 des Aktiengesetzes beschriebenen 
Aufgaben befasst. Dies gilt nicht für Kapitalgesellschaften im Sinne des Satzes 1, 


1. deren ausschließlicher Zweck in der Ausgabe von Wertpapieren im Sinne des 
§ 2 Absatz 1 des Wertpapierhandelsgesetzes besteht, die durch Vermögens-
gegenstände besichert sind; im Anhang ist darzulegen, weshalb ein Prüfungs-
ausschuss nicht eingerichtet wird; 


2. die Kreditinstitute im Sinne des § 340 Absatz 1 sind und einen organisierten 
Markt im Sinne des § 2 Absatz 11 des Wertpapierhandelsgesetzes nur durch 
die Ausgabe von Schuldtiteln im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 3 Buch-
stabe a des Wertpapierhandelsgesetzes in Anspruch nehmen, soweit deren 
Nominalwert 100 Millionen Euro nicht übersteigt und keine Verpflichtung zur 
Veröffentlichung eines Prospekts nach der Verordnung (EU) 2017/1129 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Pros-
pekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulas-
sung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG (ABl. L 168 vom 30.6.2017, S. 12), die 
zuletzt durch die Verordnung (EU) 2019/2146 (ABl. L 325 vom 16.12.2019, S. 
43) geändert worden ist, besteht; 


3. die Investmentvermögen im Sinne des § 1 Absatz 1 des Kapitalanlagegesetz-
buchs sind.“ 
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b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst:  


„Die Mehrheit der Mitglieder, darunter der Vorsitzende, muss unabhängig sein; 
im Übrigen ist § 100 Absatz 5 des Aktiengesetzes entsprechend anzuwen-
den.“ 


bb) Folgender Satz wird angefügt: 


„Der Prüfungsausschuss hat den Gesellschaftern einen Vorschlag für die 
Wahl des Abschlussprüfers zu machen, wenn die Kapitalgesellschaft keinen 
Aufsichts- oder Verwaltungsrat hat oder wenn der Aufsichts- oder Verwal-
tungsrat für den Vorschlag nicht zuständig ist.“ 


c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 1 werden die Wörter „einem Unternehmen, das kapitalmarktorientiert 
im Sinne des § 264d, das CRR-Kreditinstitut im Sinne des § 1 Absatz 3d Satz 
1 des Kreditwesengesetzes, mit Ausnahme der in § 2 Absatz 1 Nummer 1 und 
2 des Kreditwesengesetzes genannten Institute, oder das Versicherungsun-
ternehmen im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 der Richtlinie 91/674/EWG“ durch 
die Wörter „einer Kapitalgesellschaft, die ein Unternehmen von öffentlichem 
Interesse (§ 316a Satz 2)“ ersetzt. 


bb) Satz 3 wird aufgehoben.  


10. § 331 wird wie folgt geändert: 


a) Der Wortlaut wird Absatz 1 und wird wie folgt geändert: 


aa) In den Nummern 1a und 3 werden jeweils die Wörter „vorsätzlich oder leicht-
fertig“ gestrichen. 


bb) In Nummer 3 wird nach dem Wort „offenlegt“ das Komma durch das Wort „o-
der“ ersetzt. 


cc) Nummer 3a wird aufgehoben. 


b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 


(2) „ Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1a oder 3 leicht-
fertig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe.“ 


11. Nach § 331 wird folgender § 331a eingefügt: 


„§ 331a 


Unrichtige Versicherung 


(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
entgegen § 264 Absatz 2 Satz 3, auch in Verbindung mit § 325 Absatz 2a Satz 3, ent-
gegen § 289 Absatz 1 Satz 5, auch in Verbindung mit § 325 Absatz 2a Satz 4 zweiter 
Halbsatz, oder entgegen § 297 Absatz 2 Satz 4 oder § 315 Absatz 1 Satz 5, jeweils 
auch in Verbindung mit § 315e Absatz 1, eine unrichtige Versicherung abgibt. 
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(2) Handelt der Täter leichtfertig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren oder Geldstrafe.“ 


12. § 332 wird wie folgt geändert:  


a) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 


„Ebenso wird bestraft, wer einen inhaltlich unrichtigen Bestätigungsvermerk zu 
dem Jahresabschluss, zu dem Einzelabschluss nach § 325 Absatz 2a oder zu dem 
Konzernabschluss einer Kapitalgesellschaft erteilt, die ein Unternehmen von öf-
fentlichem Interesse nach § 316a Satz 2 ist.“ 


b) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 


(3) „ Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 2 Satz 2 leichtfertig, so ist 
die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe.“ 


13. In § 333 Absatz 1 werden die Wörter „oder wer ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis 
oder eine Erkenntnis über das Unternehmen, das ihm als Beschäftigter bei einer Prüf-
stelle im Sinne von § 342b Abs. 1 bei der Prüftätigkeit bekannt geworden ist,“ gestri-
chen. 


14. § 334 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 


(2) „ Ordnungswidrig handelt, wer einen Bestätigungsvermerk nach § 322 Ab-
satz 1 erteilt zu dem Abschluss 


1. einer Kapitalgesellschaft, die ein Unternehmen von öffentlichem Interesse 
nach § 316a Satz 2 Nummer 1 ist, oder 


2. einer sonstigen Kapitalgesellschaft, 


obwohl nach § 319 Absatz 2 oder 3, jeweils auch in Verbindung mit Absatz 5, oder 
nach § 319a Absatz 1 Satz 1 oder 2, jeweils auch in Verbindung mit Absatz 2, er 
oder nach § 319 Absatz 4 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, oder nach § 319a 
Absatz 1 Satz 1 oder 2, jeweils auch in Verbindung mit Absatz 2, die Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft oder die Buchführungsgesellschaft, für die er tätig wird, nicht 
Abschlussprüfer sein darf. 


Ordnungswidrig handelt auch, wer einen Bestätigungsvermerk nach § 322 Ab-
satz 1 erteilt zu dem Abschluss einer Kapitalgesellschaft, die ein Unternehmen von 
öffentlichem Interesse nach § 316a Satz 2 Nummer 1 ist, obwohl  


1. er oder die Prüfungsgesellschaft, für die er tätig wird, oder ein Mitglied des 
Netzwerks, dem er oder die Prüfungsgesellschaft, für die er tätig wird, ange-
hört, einer Vorschrift des Artikels 5 Absatz 1 Unterabsatz 1, Absatz 4 Unter-
absatz 1 Satz 1 oder Absatz 5 Unterabsatz 2 Satz 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 
über spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen 
von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des Beschlusses 2005/909/EG 
der Kommission (ABl. L 158 vom 27.5.2014; S. 77, L 170 vom 11.6.2014, 
S. 66) zuwiderhandelt oder  


2. nach Artikel 17 Absatz 3 oder 7 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 537/2014 er oder nach Artikel 17 Absatz 3 der Verordnung (EU) 
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Nr. 537/2014 die Prüfungsgesellschaft, für die er tätig wird, die Abschlussprü-
fung nicht durchführen darf. 


Abschluss im Sinne der Sätze 1 und 2 ist ein Jahresabschluss, ein Einzelabschluss 
nach § 325 Absatz 2a oder ein Konzernabschluss, der aufgrund gesetzlicher Vor-
schriften zu prüfen ist.“ 


b) Absatz 2a wird wie folgt geändert: 


aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden nach dem Wort „Prüfungsausschusses“ 
die Wörter „einer Kapitalgesellschaft“ eingefügt. 


bb) In Nummer 1 werden die Wörter „des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 16. April 2014 über spezifische Anforderungen an die Abschlussprü-
fung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des Be-
schlusses 2005/909/EG der Kommission (ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 77, 
L 170 vom 11.6.2014, S. 66)“ gestrichen. 


c) In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „kann“ die Wörter „in den Fällen des 
Absatzes 2 Satz 1 Nummer 1 und Satz 2 sowie des Absatzes 2a mit einer Geld-
buße bis zu fünfhunderttausend Euro, in den Fällen der Absätze 1 und 2 Satz 1 
Nummer 2“ eingefügt.  


d) Dem Absatz 3a wird folgender Satz angefügt: 


„In den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 
oder Satz 2 ist § 30 Absatz 2 Satz 3 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
anzuwenden.“ 


e) In Absatz 3b Satz 1 werden die Wörter „Absatzes 3a Nummer 2“ durch die Wörter 
„Absatzes 3a Satz 1 Nummer 2“ ersetzt.  


f) Die Absätze 4 und 5 werden wie folgt gefasst: 


(4) „ Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten ist 


1. die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in den Fällen des Absat-
zes 1 bei Kapitalgesellschaften, die kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d 
sind,  


2. das Bundesamt für Justiz  


a) in den Fällen des Absatzes 1, in denen nicht die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht nach Nummer 1 Verwaltungsbehörde ist, und 


b) in den Fällen des Absatzes 2a, 


3. die Abschlussprüferaufsichtsstelle beim Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle in den Fällen des Absatzes 2. 


(5) Die Absätze 1 bis 4 sind nicht anzuwenden auf: 


1. Kreditinstitute im Sinne des § 340 Absatz 1 Satz 1,  


2. Finanzdienstleistungsinstitute im Sinne des § 340 Absatz 4 Satz 1,  
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3. Institute im Sinne des § 1 Absatz 3 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes,  


4. Versicherungsunternehmen im Sinne des § 341 Absatz 1 und  


5.  Pensionsfonds im Sinne des § 341 Absatz 4 Satz 1.“ 


15. § 340k wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 1 werden die Wörter „§ 318 Absatz 1a und § 319 Absatz 1 Satz 2 sind“ 
durch die Wörter „§ 319 Absatz 1 Satz 2 ist“ ersetzt. 


bb) Satz 4 wird wie folgt gefasst:  


„Die Vorschriften des Dritten Unterabschnitts des Zweiten Abschnitts sind auf 
Kreditinstitute, die Unternehmen von öffentlichem Interesse nach § 316a 
Satz 2 Nummer 1 oder 2 sind, nur insoweit anzuwenden, als nicht die Verord-
nung (EU) Nr. 537/2014 anzuwenden ist.“ 


b) In Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „sowie § 319a Abs. 1 sind“ durch das Wort 
„ist“ ersetzt.  


c) In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „§ 319 Abs. 2, 3 und 5, § 319a Absatz 1 
und 2“ durch die Wörter „§ 319 Absatz 2, 3 und 5“ ersetzt.  


d) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst. 


„Kreditinstitute, die Unternehmen von öffentlichem Interesse nach § 316a 
Satz 2 Nummer 1 oder 2 sind und keinen Aufsichts- oder Verwaltungsrat ha-
ben, der die Voraussetzungen des § 100 Absatz 5 des Aktiengesetzes erfüllen 
muss, haben § 324 anzuwenden, auch wenn sie nicht in der Rechtsform einer 
Kapitalgesellschaft oder einer Personenhandelsgesellschaft im Sinne des 
§ 264a Absatz 1 betrieben werden.“ 


bb) Folgende Sätze werden angefügt: 


„§ 36 Absatz 4 und § 53 Absatz 3 des Genossenschaftsgesetzes bleiben un-
berührt. § 324 Absatz 3 Satz 1 ist nicht anwendbar auf Kreditinstitute in der 
Rechtsform der Genossenschaft, auf Sparkassen und auf sonstige landes-
rechtliche öffentlich-rechtliche Kreditinstitute.“ 


16. In § 340m Absatz 2 in dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter „eines dort ge-
nannten CRR-Kreditinstituts“ durch die Wörter „eines Kreditinstituts im Sinne des § 340 
Absatz 1 Satz 1, eines Finanzdienstleistungsinstituts im Sinne des § 340 Absatz 4 
Satz 1 oder eines Instituts im Sinne des § 1 Absatz 3 des Zahlungsdiensteaufsichtsge-
setzes“ ersetzt.  


17. § 340n wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 


(2) „ Ordnungswidrig handelt, wer einen Bestätigungsvermerk nach § 322 Ab-
satz 1 erteilt zu dem Abschluss  
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1. eines Instituts, das ein Unternehmen von öffentlichem Interesse nach § 316a 
Satz 2 Nummer 1 oder 2 ist, oder 


2. eines sonstigen Instituts,  


obwohl nach § 319 Absatz 2 oder 3, jeweils auch in Verbindung mit Absatz 5, oder 
nach § 319a Absatz 1 Satz 1 oder 2, jeweils auch in Verbindung mit Absatz 2, er, 
nach § 319 Absatz 4 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, oder nach § 319a 
Absatz 1 Satz 1 oder 2, jeweils auch in Verbindung mit Absatz 2, die Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft oder die Buchführungsgesellschaft, für die er tätig wird, oder 
nach § 340k Absatz 2 Satz 1 und 2 oder Absatz 3 Satz 2 erster Halbsatz der Prü-
fungsverband oder die Prüfungsstelle, für den oder für die er tätig wird, nicht Ab-
schlussprüfer sein darf.  


Ordnungswidrig handelt auch, wer einen Bestätigungsvermerk nach § 322 Ab-
satz 1 erteilt zu dem Abschluss eines Instituts, das ein Unternehmen von öffentli-
chem Interesse nach § 316a Satz 2 Nummer 1 oder 2 ist, obwohl  


1. er oder die Prüfungsgesellschaft, für die er tätig wird, oder ein Mitglied des 
Netzwerks, dem er oder die Prüfungsgesellschaft, für die er tätig wird, ange-
hört, einer Vorschrift des Artikels 5 Absatz 1 Unterabsatz 1, Absatz 4 Unter-
absatz 1 Satz 1 oder Absatz 5 Unterabsatz 2 Satz 2 der Verordnung (EU) Nr. 
537/2014 zuwiderhandelt oder 


2. nach Artikel 17 Absatz 3 oder 7 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 537/2014 er oder nach Artikel 17 Absatz 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 537/2014 die Prüfungsgesellschaft, für die er tätig wird, die Abschlussprü-
fung nicht durchführen darf.  


Abschluss im Sinne der Sätze 1 und 2 ist ein Jahresabschluss, ein Einzelabschluss 
nach § 325 Absatz 2a oder ein Konzernabschluss, der aufgrund gesetzlicher Vor-
schriften zu prüfen ist. Institut im Sinne der Sätze 1 und 2 ist ein Kreditinstitut im 
Sinne des § 340 Absatz 1 Satz 1, ein Finanzdienstleistungsinstitut im Sinne des 
§ 340 Absatz 4 Satz 1 oder ein Institut im Sinne des § 1 Absatz 3 des Zahlungs-
diensteaufsichtsgesetzes.“ 


b) Absatz 2a wird wie folgt geändert: 


aa) Nummer 1 wird wie folgt geändert: 


aaa) Der Satzteil vor Buchstabe a wird wie folgt gefasst: 


1. „ Mitglied eines nach § 324 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung 
mit § 340k Absatz 5 Satz 1, eingerichteten Prüfungsausschusses 
eines Instituts im Sinne des Absatzes 2 Satz 4, das keine Spar-
kasse ist,“ 


bbb) In Buchstabe a werden die Wörter „des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 16. April 2014 über spezifische Anforderungen an die 
Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse und 
zur Aufhebung des Beschlusses 2005/909/EG der Kommission (ABl. L 
158 vom 27.5.2014, S. 77, L 170 vom 11.6.2014, S. 66)“ gestrichen. 


bb) In Nummer 2 werden die Wörter „eines CRR-Kreditinstituts im Sinne des § 1 
Absatz 3d Satz 1 des Kreditwesengesetzes, mit Ausnahme der in § 2 Absatz 1 
Nummer 1 und 2 des Kreditwesengesetzes genannten Institute“ durch die 
Wörter „eines Instituts im Sinne des Absatzes 2 Satz 4“ ersetzt. 
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c) In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „kann“ die Wörter „in den Fällen des 
Absatzes 2 Satz 1 Nummer 1 und Satz 2 sowie des Absatzes 2a mit einer Geld-
buße bis zu fünfhunderttausend Euro, in den Fällen der Absätze 1 und 2 Satz 1 
Nummer 2“ eingefügt.  


d) Dem Absatz 3a wird folgender Satz angefügt: 


„In den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 
oder Satz 2 ist § 30 Absatz 2 Satz 3 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
anzuwenden.“ 


18. § 341k wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„§ 319 Absatz 1 Satz 2 ist nicht anzuwenden.“ 


bb) Satz 4 wird wie folgt gefasst: 


„Die Vorschriften des Dritten Unterabschnitts des Zweiten Abschnitts sind auf 
Versicherungsunternehmen, die Unternehmen von öffentlichem Interesse 
nach § 316a Satz 2 Nummer 1 oder 3 sind, nur insoweit anzuwenden, als nicht 
die Verordnung (EU) Nr. 537/2014 anzuwenden ist.“ 


b) Absatz 2 wird aufgehoben. 


c) Absatz 3 wird Absatz 2. 


d) Absatz 4 wird Absatz 3 und wird wie folgt geändert:  


aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Versicherungsunternehmen, die Unternehmen von öffentlichem Interesse 
nach § 316a Satz 2 Nummer 1 oder 3 sind und keinen Aufsichts- oder Verwal-
tungsrat haben, der die Voraussetzungen des § 100 Absatz 5 des Aktienge-
setzes erfüllen muss, haben § 324 anzuwenden, auch wenn sie nicht in der 
Rechtsform einer Kapitalgesellschaft betrieben werden.“ 


bb) Folgender Satz wird angefügt: 


„§ 324 Absatz 3 ist auf Versicherungsunternehmen anzuwenden, auch wenn 
sie nicht in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft betrieben werden.“ 


19. In § 341m Absatz 2 in dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter „§ 341k Absatz 4 
Satz 1“ durch die Wörter „§ 341k Absatz 3 Satz 1“ ersetzt und nach dem Wort „Prü-
fungsausschusses“ die Wörter „eines Versicherungsunternehmens“ eingefügt. 


20. § 341n wird wie folgt geändert: 


a) Die Absätze 2 und 2a werden wie folgt gefasst: 


(2) „ Ordnungswidrig handelt, wer einen Bestätigungsvermerk nach § 322 Ab-
satz 1 erteilt zu dem Abschluss  
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1. eines Versicherungsunternehmens, das ein Unternehmen von öffentlichem In-
teresse nach § 316a Satz 2 Nummer 1 oder 3 ist, oder 


2. eines sonstigen Versicherungsunternehmens,  


obwohl nach § 319 Absatz 2 oder 3, jeweils auch in Verbindung mit Absatz 5, oder 
nach § 319a Absatz 1 Satz 1 oder 2, jeweils auch in Verbindung mit Absatz 2, er 
oder nach § 319 Absatz 4 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, oder nach § 319a 
Absatz 1 Satz 1 oder 2, jeweils auch in Verbindung mit Absatz 2, die Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft oder die Buchführungsgesellschaft, für die er tätig wird, nicht 
Abschlussprüfer sein darf.  


Ordnungswidrig handelt auch, wer einen Bestätigungsvermerk nach § 322 Ab-
satz 1 erteilt zu dem Abschluss eines Versicherungsunternehmens, das ein Unter-
nehmen von öffentlichem Interesse nach § 316a Satz 2 Nummer 1 oder 3 ist, ob-
wohl  


1. er oder die Prüfungsgesellschaft, für die er tätig wird, oder ein Mitglied des 
Netzwerks, dem er oder die Prüfungsgesellschaft, für die er tätig wird, ange-
hört, einer Vorschrift des Artikels 5 Absatz 1 Unterabsatz 1, Absatz 4 Unter-
absatz 1 Satz 1 oder Absatz 5 Unterabsatz 2 Satz 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 537/2014 zuwiderhandelt oder 


2. nach Artikel 17 Absatz 3 oder 7 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 537/2014 er oder nach Artikel 17 Absatz 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 537/2014 die Prüfungsgesellschaft, für die er tätig wird, die Abschlussprü-
fung nicht durchführen darf.  


Abschluss im Sinne der Sätze 1 und 2 ist ein Jahresabschluss, ein Einzelabschluss 
nach § 325 Absatz 2a oder ein Konzernabschluss, der aufgrund gesetzlicher Vor-
schriften zu prüfen ist. 


(2a) Ordnungswidrig handelt, wer als Mitglied eines nach § 324 Absatz 1 
Satz 1, auch in Verbindung mit § 341k Absatz 3 Satz 1, eingerichteten Prüfungs-
ausschusses eines Versicherungsunternehmens 


1. die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers oder der Prüfungsgesellschaft nicht 
nach Maßgabe des Artikels 4 Absatz 3 Unterabsatz 2, des Artikels 5 Absatz 4 
Unterabsatz 1 Satz 1 oder des Artikels 6 Absatz 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 537/2014 überwacht, 


2. eine Empfehlung für die Bestellung eines Abschlussprüfers oder einer Prü-
fungsgesellschaft vorlegt, die den Anforderungen nach Artikel 16 Absatz 2 Un-
terabsatz 2 oder 3 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 nicht entspricht oder der 
ein Auswahlverfahren nach Artikel 16 Absatz 3 Unterabsatz 1 der Verordnung 
(EU) Nr. 537/2014 nicht vorangegangen ist, oder 


3. den Gesellschaftern oder der sonst für die Bestellung des Abschlussprüfers 
zuständigen Stelle einen Vorschlag für die Bestellung eines Abschlussprüfers 
oder einer Prüfungsgesellschaft vorlegt, der den Anforderungen nach Artikel 
16 Absatz 5 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 nicht ent-
spricht.“ 


b) In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „kann“ die Wörter „in den Fällen des 
Absatzes 2 Satz 1 Nummer 1 und Satz 2 sowie des Absatzes 2a mit einer Geld-
buße bis zu fünfhunderttausend Euro, in den Fällen der Absätze 1 und 2 Satz 1 
Nummer 2“ eingefügt. 
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c) Dem Absatz 3a wird folgender Satz angefügt: 


„In den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 
oder Satz 2 ist § 30 Absatz 2 Satz 3 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
anzuwenden.“ 


21. Der Sechste Abschnitt des Dritten Buchs wird aufgehoben.  


Artikel 12 


Änderung des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch 


Das Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 4101-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch … ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In Artikel 25 Absatz 1 Satz 4 wird werden die Wörter „§ 319 Abs. 2 und 3 sowie § 319a 
Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs sind“ durch die Wörter „§ 319 Absatz 2 und 3 des 
Handelsgesetzbuchs ist“ ersetzt.  


2. Folgender … [einsetzen: nächster bei der Verkündung freier Abschnitt mit Zählbezeich-
nung] Abschnitt wird angefügt: 


„… [einsetzen: nächster bei der Verkündung freier Abschnitt mit Zählbezeichnung] 
Abschnitt 


Übergangsvorschrift zum Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität 


Artikel … [einsetzen: nächster bei der Verkündung freier Artikel mit 
Zählbezeichnung] 


(1) Artikel 25 und die §§ 318, 319a, 323, 334, 340k Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 
Satz 3, Absatz 3 Satz 2, die §§ 340m, 340n, 341k Absatz 1 Satz 2 sowie die §§ 341m 
und 341n des Handelsgesetzbuchs in der ab … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens 
nach Artikel 25 Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fassung sind erstmals auf alle 
gesetzlich vorgeschriebenen Abschlussprüfungen für das nach dem 31. Dezember 
2021 beginnende Geschäftsjahr anzuwenden. Artikel 25 und die §§ 318, 319a, 319b, 
323, 334, 340k Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 3, Absatz 3 Satz 2, die §§ 340m, 340n, 
341k Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 sowie die §§ 341m und 341n des Handelsgesetzbuchs 
in der bis einschließlich ... [einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten nach 
Artikel 25 Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fassung sind letztmals anzuwenden 
auf alle gesetzlich vorgeschriebenen Abschlussprüfungen für das vor dem 1. Januar 
2022 beginnende Geschäftsjahr. Die §§ 324 und 340k Absatz 5 sowie § 341k Absatz 3 
des Handelsgesetzbuchs in der ab … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 
25 Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fassung sind erstmals ab dem 1. Januar 2022 
anzuwenden. 


(2) Die §§ 333 und 342c des Handelsgesetzbuchs in der bis einschließlich 31. 
Dezember 2021 geltenden Fassung sind auf die bei der Prüfstelle Beschäftigten weiter 
anzuwenden.“ 
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Artikel 13 


Änderung des Publizitätsgesetzes 


Das Publizitätsgesetz vom 15. August 1969 (BGBl. I S. 1189; 1970 I S. 1113), das 
zuletzt durch … geändert worden ist, wird wie folgt geändert:  


1. § 1 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:  


(3) „ Ein Unternehmen hat nach diesem Abschnitt Rechnung zu legen, wenn es am 
Abschlussstichtag in sinngemäßer Anwendung des § 264d des Handelsgesetzbuchs 
kapitalmarktorientiert ist.“ 


2. § 2 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Die gesetzlichen Vertreter eines Unternehmens, auf das erstmals für einen Ab-
schlussstichtag mindestens zwei der drei Merkmale des § 1 Absatz 1 zutreffen, 
haben unverzüglich beim Betreiber des Bundesanzeigers elektronisch (§ 12 Ab-
satz 2 des Handelsgesetzbuchs) die Erklärung einzureichen, dass für diesen Ab-
schlussstichtag zwei der drei Merkmale des § 1 Absatz 1 zutreffen.“ 


b) Folgender Absatz 4 wird angefügt:  


(4) „ Die Absätze 1 bis 3 finden in den Fällen des § 1 Absatz 3 keine Anwen-
dung.“ 


3. In § 5 Absatz 2a Satz 1 werden nach den Wörtern „zu ergänzen“ die Wörter „und einen 
Lagebericht nach Absatz 2 Satz 2 aufzustellen“ eingefügt. 


4. § 6 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Satz 2 wird durch die folgenden Sätze ersetzt: 


„Soweit in den Absätzen 2 und 3 nichts anderes bestimmt ist, gelten § 316 Ab-
satz 3, § 317 Absatz 1, Absatz 2 Satz 1 bis 3, Absatz 3a, Absatz 4a bis 6, § 318 
Absatz 1 und 1a, Absatz 3 bis 8, § 319 Absatz 1 bis 4, § 319a Absatz 1, § 320 
Absatz 1, 2 und 4 sowie die §§ 321 bis 324 des Handelsgesetzbuchs über die 
Prüfung des Jahresabschlusses sinngemäß, bei einem Unternehmen, das ein Un-
ternehmen von öffentlichem Interesse nach § 316a Satz 2 Nummer 1 des Han-
delsgesetzbuchs ist, jedoch nur insoweit, als nicht die Verordnung (EU) Nr. 
537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über 
spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffent-
lichem Interesse und zur Aufhebung des Beschlusses 2005/909/EG der Kommis-
sion (ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 77; L 170 vom 11.6.2014, S. 66) anzuwenden 
ist. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für einen Einzelabschluss nach § 9 Absatz 1 
Satz 1 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 325 Absatz 2a des Handelsgesetz-
buchs.“ 


b) In Absatz 3 Satz 4 werden die Wörter „kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d 
des Handelsgesetzbuchs“ durch die Wörter „ein Unternehmen von öffentlichem 
Interesse nach § 316a Satz 2 Nummer 1 des Handelsgesetzbuchs“ ersetzt. 


5. In § 7 Satz 5 werden die Wörter „Hat das Unternehmen, das kapitalmarktorientiert im 
Sinne des § 264d des Handelsgesetzbuchs ist,“ durch die Wörter „Ist das Unternehmen 
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ein Unternehmen von öffentlichem Interesse nach § 316a Satz 2 Nummer 1 des Han-
delsgesetzbuchs und hat es“ ersetzt. 


6. § 17 wird wie folgt geändert: 


a) Der Wortlaut wird Absatz 1 und in den Nummern 1a und 3 werden jeweils die Wör-
ter „vorsätzlich oder leichtfertig“ gestrichen. 


b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:  


(2) „ Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1a oder 3 leicht-
fertig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe.“ 


7. § 18 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 wird nach dem Wort „berichtet“ das Wort „oder“ durch ein Komma er-
setzt und werden nach dem Wort „verschweigt“ die Wörter „oder einen inhaltlich 
unrichtigen Bestätigungsvermerk zu einem Jahresabschluss, zu einem Einzelab-
schluss nach § 325 Absatz 2a des Handelsgesetzbuchs, zu einem Konzernab-
schluss oder zu einem Teilkonzernabschluss erteilt“ eingefügt. 


b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 


„Ebenso wird bestraft, wer einen inhaltlich unrichtigen Bestätigungsvermerk zu ei-
nem in Absatz 1 genannten Abschluss eines Unternehmens erteilt, das ein Unter-
nehmen von öffentlichem Interesse nach § 316a Satz 2 Nummer 1 des Handels-
gesetzbuchs ist.“ 


c) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 


(3) „ Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 2 Satz 2 leichtfertig, so ist 
die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe.“  


8. § 20 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:  


„(1a) Ordnungswidrig handelt, wer entgegen § 2 Absatz 2 oder § 12 Absatz 2 
die dort vorgeschriebenen Erklärungen beim Betreiber des Bundesanzeigers nicht 
oder nicht rechtzeitig einreicht oder nicht oder nicht rechtzeitig bekannt machen 
lässt.“ 


b) Absatz 2 wird wie gefolgt gefasst: 


(2) „ Ordnungswidrig handelt, wer einen Bestätigungsvermerk nach § 322 Ab-
satz 1 des Handelsgesetzbuchs erteilt zu einem nach § 6 Absatz 1 Satz 1, auch in 
Verbindung mit Satz 3, zu prüfenden Abschluss  


1. eines Unternehmens, das ein Unternehmen von öffentlichem Interesse nach 
§ 316a Satz 2 Nummer 1 des Handelsgesetzbuchs ist, oder 


2. eines sonstigen Unternehmens, 


obwohl nach § 6 Absatz 1 Satz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 319 Ab-
satz 2 oder 3 oder mit § 319a Absatz 1 Satz 1 oder 2 des Handelsgesetzbuchs er 
oder nach § 6 Absatz 1 Satz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 319 Absatz 4 
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oder mit § 319a Absatz 1 Satz 1 oder 2 des Handelsgesetzbuchs die Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft oder die Buchführungsgesellschaft, für die er tätig wird, nicht 
Abschlussprüfer sein darf.  


Ordnungswidrig handelt auch, wer einen Bestätigungsvermerk nach § 322 Ab-
satz 1 des Handelsgesetzbuchs erteilt zu einem nach § 14 Absatz 1 Satz 1 zu 
prüfenden Abschluss  


1. eines Mutterunternehmens, das ein Unternehmen von öffentlichem Interesse 
nach § 316a Satz 2 Nummer 1 des Handelsgesetzbuchs ist, oder 


2. eines sonstigen Mutterunternehmens, 


obwohl nach § 14 Absatz 1 Satz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 319 Ab-
satz 2 oder 3 und Absatz 5 oder mit § 319a Absatz 1 Satz 1 oder 2 und Absatz 2 
des Handelsgesetzbuchs er oder nach § 14 Absatz 1 Satz 2 dieses Gesetzes in 
Verbindung mit § 319 Absatz 4 und 5 oder mit § 319a Absatz 1 Satz 1 oder 2 und 
Absatz 2 des Handelsgesetzbuchs die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder die 
Buchführungsgesellschaft, für die er tätig wird, nicht Abschlussprüfer sein darf.  


Ordnungswidrig handelt ferner, wer einen Bestätigungsvermerk nach § 322 Ab-
satz 1 des Handelsgesetzbuchs erteilt zu einem nach § 6 Absatz 1 Satz 1, auch in 
Verbindung mit Satz 3, oder nach § 14 Absatz 1 Satz 1 zu prüfenden Abschluss 
eines Unternehmens oder Mutterunternehmens, das ein Unternehmen von öffent-
lichem Interesse nach § 316a Satz 2 Nummer 1 des Handelsgesetzbuchs ist, ob-
wohl 


1. er oder die Prüfungsgesellschaft, für die er tätig wird, oder ein Mitglied des 
Netzwerks, dem er oder die Prüfungsgesellschaft, für die er tätig wird, ange-
hört, einer Vorschrift des Artikels 5 Absatz 1 Unterabsatz 1, Absatz 4 Unter-
absatz 1 Satz 1 oder Absatz 5 Unterabsatz 2 Satz 2 der Verordnung (EU) Nr. 
537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 
über spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen 
von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des Beschlusses 2005/909/EG 
der Kommission (ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 77; L 170 vom 11.6.2014, 
S. 66) zuwiderhandelt oder 


2. nach Artikel 17 Absatz 3 oder 7 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 537/2014 er oder nach Artikel 17 Absatz 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 537/2014 die Prüfungsgesellschaft, für die er tätig wird, die Abschlussprü-
fung nicht durchführen darf.“ 


c) In Absatz 2a Nummer 1 werden die Wörter „des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 16. April 2014 über spezifische Anforderungen an die Abschlussprü-
fung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des Be-
schlusses 2005/909/EG der Kommission (ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 77, L 170 
vom 11.6.2014, S. 66)“ gestrichen. 


d) Die Absätze 3 und 4 werden durch die folgenden Absätze 3 bis 4 ersetzt: 


(3) „ Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Num-
mer 1, Satz 2 Nummer 1 und Satz 3 sowie des Absatzes 2a mit einer Geldbuße 
bis zu fünfhunderttausend Euro, in den Fällen der Absätze 1, 1a und 2 Satz 1 
Nummer 2 und Satz 2 Nummer 2 mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro 
geahndet werden. Ist das Unternehmen kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d 
des Handelsgesetzbuchs, beträgt die Geldbuße in den Fällen des Absatzes 1 
höchstens den höheren der folgenden Beträge: 
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1. zwei Millionen Euro, 


2. das Zweifache des aus der Ordnungswidrigkeit gezogenen wirtschaftlichen 
Vorteils, wobei der wirtschaftliche Vorteil erzielte Gewinne und vermiedene 
Verluste umfasst und geschätzt werden kann.  


(3a) Wird gegen ein kapitalmarktorientiertes Unternehmen im Sinne des 
§ 264d des Handelsgesetzbuchs in den Fällen des Absatzes 1 eine Geldbuße 
nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten verhängt, beträgt diese Geld-
buße höchstens den höheren der folgenden Beträge: 


1. zehn Millionen Euro, 


2. 5 Prozent des jährlichen Gesamtumsatzes, den das Unternehmen in dem der 
Behördenentscheidung vorausgegangenen Geschäftsjahr erzielt hat, oder 


3. das Zweifache des aus der Ordnungswidrigkeit gezogenen wirtschaftlichen 
Vorteils, wobei der wirtschaftliche Vorteil erzielte Gewinne und vermiedene 
Verluste umfasst und geschätzt werden kann.  


§ 334 Absatz 3b des Handelsgesetzbuchs ist entsprechend anzuwenden. In den 
Fällen des Absatzes 3 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, Satz 2 
Nummer 1 oder Satz 3 ist § 30 Absatz 2 Satz 3 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten anzuwenden. 


(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten ist 


1. die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in den Fällen des Absat-
zes 1 bei Unternehmen, die kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d des 
Handelsgesetzbuchs sind, 


2. das Bundesamt für Justiz 


a) in den Fällen des Absatzes 1, in denen nicht die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht nach Nummer 1 Verwaltungsbehörde ist, 


b) in den Fällen des Absatzes 1a und  


c) in den Fällen der Absätze 2a bis 2c, 


3. die Abschlussprüferaufsichtsstelle beim Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle in den Fällen des Absatzes 2.“ 


9. Dem § 22 wird folgender Absatz 8 angefügt:  


(8) „ Die §§ 1, 2 und 5 in der ab dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach 
Artikel 25 Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fassung sind erstmals auf Jahresab-
schlüsse und Lageberichte für das nach dem 31. Dezember 2021 beginnende Ge-
schäftsjahr anzuwenden. Die in Satz 1 bezeichneten Vorschriften in der bis einschließ-
lich ... [einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten nach Artikel 25 Absatz 1 
dieses Gesetzes] geltenden Fassung sind letztmals anzuwenden auf Jahresab-
schlüsse und Lageberichte für das vor dem 1. Januar 2022 beginnende Geschäftsjahr. 
Die §§ 6, 20 in der ab dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 25 
Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fassung sind erstmals auf alle gesetzlich vorge-
schriebenen Abschlussprüfungen für das nach dem 31. Dezember 2021 beginnende 
Geschäftsjahr anzuwenden. Die in Satz 3 bezeichneten Vorschriften in der bis zum … 
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[einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten nach Artikel 25 Absatz 1 dieses 
Gesetzes] geltenden Fassung sind letztmals anzuwenden auf alle gesetzlich vorge-
schriebenen Abschlussprüfungen für das vor dem 1. Januar 2022 beginnende Ge-
schäftsjahr.“ 


Artikel 14 


Änderung des Umwandlungsgesetzes 


Das Umwandlungsgesetz vom 28. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3210; 1995 I S. 428), das 
zuletzt durch … geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 11 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 1 wird die Angabe „§ 319b Abs. 1,“ gestrichen. 


b) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 


„Soweit Rechtsträger betroffen sind, die Unternehmen von öffentlichem Interesse 
nach § 316a Satz 2 des Handelsgesetzbuchs sind, gilt für die Auswahl der Ver-
schmelzungsprüfer über Satz 1 hinaus auch Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 
2014 über spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen 
von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des Beschlusses 2005/909/EG der 
Kommission (ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 77; L 170 vom 11.6.2014, S. 66) mit 
der Maßgabe entsprechend, dass anstelle der in Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 1 
Buchstabe a und b der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 genannten Zeiträume der 
Zeitraum zwischen dem Beginn des Geschäftsjahres, welches dem Geschäftsjahr 
vorausgeht, in dem der Verschmelzungsvertrag geschlossen wurde, und dem Zeit-
punkt, in dem der Verschmelzungsprüfer den Prüfungsbericht nach § 12 erstattet 
hat, tritt.“ 


2. § 321 wird wie folgt geändert: 


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 


§ 321„ 


Übergangsvorschrift zum Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie, 
zum Dritten Gesetz zur Änderung des Umwandlungsgesetzes und zum Gesetz 


zur Stärkung der Finanzmarktintegrität“. 


b) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 


(4) „ § 11 in der ab … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 25 
Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fassung ist erstmals auf die Prüfung von 
Verschmelzungen anzuwenden, deren Verschmelzungsvertrag nach dem 31. De-
zember 2021 geschlossen wurde. § 11 in der bis einschließlich ... [einsetzen: Da-
tum des Tages vor dem Inkrafttreten nach Artikel 25 Absatz 1 dieses Gesetzes] 
geltenden Fassung ist letztmals auf die Prüfung von Verschmelzungen anzuwen-
den, deren Verschmelzungsvertrag vor dem 1. Januar 2022 geschlossen wurde.“ 
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Artikel 15 


Änderung des Aktiengesetzes 


Das Aktiengesetz vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch … ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 93 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Satz 4 wird aufgehoben. 


b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:  


„(1a) Bei börsennotierten Gesellschaften umfasst die Sorgfaltspflicht auch die 
Einrichtung eines im Hinblick auf den Umfang der Geschäftstätigkeit und die Risi-
kolage des Unternehmens angemessenen und wirksamen internen Kontrollsys-
tems und Risikomanagementsystems.“ 


2. In § 100 Absatz 5 werden die Wörter „kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d des 
Handelsgesetzbuchs, die CRR-Kreditinstitute im Sinne des § 1 Absatz 3d Satz 1 des 
Kreditwesengesetzes, mit Ausnahme der in § 2 Absatz 1 Nummer 1 und 2 des Kredit-
wesengesetzes genannten Institute, oder die Versicherungsunternehmen im Sinne des 
Artikels 2 Absatz 1 der Richtlinie 91/674/EWG des Rates vom 19. Dezember 1991 über 
den Jahresabschluß und den konsolidierten Abschluß von Versicherungsunternehmen 
(ABl. L 374 vom 31.12.1991, S. 7), die zuletzt durch die Richtlinie 2006/46/EG (ABl. 
L 224 vom 16.8.2006, S. 1) geändert worden ist,“ durch die Wörter „Unternehmen von 
öffentlichem Interesse nach § 316a Satz 2 des Handelsgesetzbuchs“ und werden die 
Wörter „auf den Gebieten Rechnungslegung oder Abschlussprüfung“ durch die Wörter 
„auf dem Gebiet Rechnungslegung und mindestens ein Mitglied des Aufsichtsrats über 
Sachverstand auf dem Gebiet Abschlussprüfung“ ersetzt. 


3. § 107 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 3 Satz 2 werden nach den Wörtern „Unabhängigkeit des Abschlussprü-
fers“ ein Komma und die Wörter „der Qualität der Abschlussprüfung“ eingefügt. 


b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 


(4) „ Der Aufsichtsrat einer Gesellschaft, die Unternehmen von öffentlichem In-
teresse nach § 316a Satz 2 des Handelsgesetzbuchs ist, hat einen Prüfungsaus-
schuss im Sinne des Absatzes 3 Satz 2 einzurichten. Dieser Prüfungsausschuss 
muss die Voraussetzungen des § 100 Absatz 5 erfüllen. Er kann unmittelbar beim 
Leiter der internen Kontrolle, beim Leiter des Risikomanagements und beim Leiter 
der Internen Revision Auskünfte einholen. Holt er solche Auskünfte ein, ist der 
Vorstand hierüber unverzüglich zu unterrichten.“ 


4. In § 124 Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d 
des Handelsgesetzbuchs, die CRR-Kreditinstitute im Sinne des § 1 Absatz 3d Satz 1 
des Kreditwesengesetzes, mit Ausnahme der in § 2 Absatz 1 Nummer 1 und 2 des 
Kreditwesengesetzes genannten Institute, oder die Versicherungsunternehmen im 
Sinne des Artikels 2 Absatz 1 der Richtlinie 91/674/EWG“ durch die Wörter „Unterneh-
men von öffentlichem Interesse nach § 316a Satz 2 des Handelsgesetzbuchs“ ersetzt. 


5. § 143 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
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a) In Satz 1 wird die Angabe „§ 319a Abs. 1, § 319b“ durch die Angabe „§ 319a“ 
ersetzt und werden nach dem Wort „Handelsgesetzbuchs“ die Wörter „oder nach 
Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 16. April 2014 über spezifische Anforderungen an die 
Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung 
des Beschlusses 2005/909/EG der Kommission (ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 77; 
L 170 vom 11.6.2014, S. 66)“ eingefügt.  


b) In Satz 2 wird die Angabe „§ 319a Abs. 1, § 319b“ durch die Angabe „§ 319a“ 
ersetzt und werden nach dem Wort „Handelsgesetzbuchs“ die Wörter „oder nach 
Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014“ eingefügt. 


6. § 209 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 4 Satz 2 wird die Angabe „§ 319b Abs. 1,“ gestrichen und werden nach 
den Wörtern „§ 323 des Handelsgesetzbuchs“ die Wörter „sowie bei einer Gesell-
schaft, die Unternehmen von öffentlichem Interesse nach § 316a Satz 2 des Han-
delsgesetzbuchs ist, auch Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014“ 
eingefügt. 


b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 


(5) „ Soweit sich aus der Besonderheit des Prüfungsauftrags nichts anderes 
ergibt, ist auf die Prüfung der Bilanz von Versicherungsgesellschaften § 341k des 
Handelsgesetzbuchs anzuwenden.“ 


7. § 256 Absatz 1 Nummer 3 wird wie folgt geändert: 


a) In Buchstabe b wird die Angabe „oder 3“ gestrichen. 


b) Buchstabe c wird aufgehoben. 


c) Buchstabe d wird Buchstabe c. 


8. § 258 Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„Für die Auswahl gelten § 319 Absatz 2 bis 4 und § 319a Absatz 1 des Handelsgesetz-
buchs und bei Gesellschaften, die Unternehmen von öffentlichem Interesse nach 
§ 316a Satz 2 des Handelsgesetzbuchs sind, auch Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) Nr. 537/2014 sinngemäß.“ 


9. § 293d Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 1 wird die Angabe „§ 319b Abs. 1,“ gestrichen. 


b) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 


„Bei einer Gesellschaft, die Unternehmen von öffentlichem Interesse nach § 316a 
Satz 2 des Handelsgesetzbuchs ist, gilt für die Auswahl des Vertragsprüfers über 
Satz 1 hinaus auch Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 mit der 
Maßgabe entsprechend, dass anstelle der in Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 1 
Buchstabe a und b der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 genannten Zeiträume der 
Zeitraum zwischen dem Beginn des Geschäftsjahres, welches dem Geschäftsjahr 
vorausgeht, in dem der Unternehmensvertrag geschlossen wurde, und dem Zeit-
punkt, in dem der Vertragsprüfer den Prüfungsbericht nach § 293e erstattet hat, 
tritt.“ 
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10. § 404a wird wie folgt geändert. 


a) In Absatz 1 in dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter „„Mitglied des Auf-
sichtsrats oder als Mitglied eines Prüfungsausschusses einer Gesellschaft, die ka-
pitalmarktorientiert im Sinne des § 264d des Handelsgesetzbuchs, die CRR-Kre-
ditinstitut im Sinne des § 1 Absatz 3d Satz 1 des Kreditwesengesetzes, mit Aus-
nahme der in § 2 Absatz 1 Nummer 1 und 2 des Kreditwesengesetzes genannten 
Institute, oder die Versicherungsunternehmen ist im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 
der Richtlinie 91/674/EWG des Rates vom 19. Dezember 1991 über den Jahres-
abschluß und den konsolidierten Abschluß von Versicherungsunternehmen (ABl. 
L 374 vom 31.12.1991, S. 7), die zuletzt durch die Richtlinie 2006/46/EG (ABl. L 
224 vom 16.8.2006, S. 1) geändert worden““ durch die Wörter „Mitglied des Prü-
fungsausschusses einer Gesellschaft, die Unternehmen von öffentlichem Inte-
resse nach § 316a Satz 2 des Handelsgesetzbuchs“ ersetzt. 


b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter „Mitglied des Aufsichtsrats 
oder als Mitglied eines Prüfungsausschusses einer Gesellschaft, die kapital-
marktorientiert im Sinne des § 264d des Handelsgesetzbuchs oder die CRR-
Kreditinstitut ist im Sinne des § 1 Absatz 3d Satz 1 des Kreditwesengesetzes, 
mit Ausnahme der in § 2 Absatz 1 Nummer 1 und 2 des Kreditwesengesetzes 
genannten Institute,“ durch die Wörter „Mitglied des Aufsichtsrats einer Ge-
sellschaft, die Unternehmen von öffentlichem Interesse nach § 316a Satz 2 
des Handelsgesetzbuchs ist,“ ersetzt. 


bb) In den Nummern 1 und 2 wird jeweils die Angabe „oder 3d“ gestrichen.  


11. § 405 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 3b wird wie folgt geändert: 


aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter „Mitglied des Aufsichtsrats 
oder als Mitglied eines Prüfungsausschusses einer Gesellschaft, die kapital-
marktorientiert im Sinne des § 264d des Handelsgesetzbuchs, die CRR-Kre-
ditinstitut im Sinne des § 1 Absatz 3d Satz 1 des Kreditwesengesetzes, mit 
Ausnahme der in § 2 Absatz 1Nummer 1 und 2 des Kreditwesengesetzes ge-
nannten Institute, oder die Versicherungsunternehmen ist im Sinne des Arti-
kels 2 Absatz 1 der Richtlinie 91/674/EWG des Rates vom 19. Dezember 1991 
über den Jahresabschluß und den konsolidierten Abschluß von Versiche-
rungsunternehmen (ABl. L 374 vom 31.12.1991, S. 7), die zuletzt durch die 
Richtlinie 2006/46/EG (ABl. L 224 vom 16.8.2006, S. 1) geändert worden“ 
durch die Wörter „Mitglied des Prüfungsausschusses einer Gesellschaft, die 
Unternehmen von öffentlichem Interesse nach § 316a Satz 2 des Handelsge-
setzbuchs“ ersetzt. 


bb) Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 


2. „ dem Aufsichtsrat eine Empfehlung für die Bestellung eines Abschluss-
prüfers oder einer Prüfungsgesellschaft vorlegt, die den Anforderungen 
nach Artikel 16 Absatz 2 Unterabsatz 2 oder 3 der Verordnung (EU) Nr. 
537/2014 nicht entspricht oder der ein Auswahlverfahren nach Artikel 16 
Absatz 3 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 nicht voran-
gegangen ist.“ 


b) Absatz 3c wird aufgehoben. 
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c) Absatz 3d wird Absatz 3c und wird wie folgt gefasst:  


„(3c) Ordnungswidrig handelt, wer als Mitglied eines Aufsichtsrats einer Gesell-
schaft, die Unternehmen von öffentlichem Interesse nach § 316a Satz 2 des Han-
delsgesetzbuchs ist, der Hauptversammlung einen Vorschlag für die Bestellung 
eines Abschlussprüfers oder einer Prüfungsgesellschaft vorlegt, der den Anforde-
rungen nach Artikel 16 Absatz 5 Unterabsatz 1 oder Unterabsatz 2 Satz 1 oder 
Satz 2 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 nicht entspricht.“ 


d) Die Absätze 4 und 5 werden wie folgt gefasst: 


(4) „ Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 2a Nummer 6 
sowie der Absätze 3b und 3c mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro, 
in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro ge-
ahndet werden. 


(5) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten ist 


1. die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  


a) in den Fällen des Absatzes 2a Nummer 6, soweit die Handlung ein Ge-
schäft nach § 111c Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 3 Satz 1 
betrifft, und 


b) in den Fällen der Absätze 3b und 3c bei Gesellschaften, die Unternehmen 
von öffentlichem Interesse nach § 316a Satz 2 Nummer 2 und 3 des Han-
delsgesetzbuchs sind, 


2. das Bundesamt für Justiz in den übrigen Fällen der Absätze 3b und 3c.“ 


12. In § 407 Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wörtern „nicht befolgen,“ die Wörter „sowie 
Aufsichtsratsmitglieder, die § 107 Absatz 4 Satz 1 nicht befolgen,“ eingefügt. 


13. In § 407a Absatz 1 wird die Angabe „bis 3d“ durch die Angabe „und 3c“ ersetzt.  


Artikel 16 


Änderung des Einführungsgesetzes zum Aktiengesetz 


Vor dem Zweiten Abschnitt des Einführungsgesetzes zum Aktiengesetz vom 6. Sep-
tember 1965 (BGBl. I S. 1185), das zuletzt durch … geändert worden ist, wird folgender 
§ 26k eingefügt: 


„§ 26k 


 Übergangsvorschrift zum Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität 


Die §§ 404a, 405 und 407a des Aktiengesetzes in der ab … [einsetzen: Datum des 
Inkrafttretens nach Artikel 25 Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fassung sind erstmals 
auf alle gesetzlichen vorgeschriebenen Abschlussprüfungen für das nach dem 31. Dezem-
ber 2021 beginnende Geschäftsjahr anzuwenden. Die in Satz 1 bezeichneten Vorschriften 
in der bis einschließlich … [einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten nach Artikel 
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25 Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fassung sind letztmals anzuwenden auf alle ge-
setzlich vorgeschriebenen Abschlussprüfungen für das vor dem 1. Januar 2022 beginnende 
Geschäftsjahr. § 100 Absatz 5, § 107 Absatz 4, § 209 Absatz 5 und § 407 Absatz 1 des 
Aktiengesetzes in der ab … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 25 Absatz 1 
dieses Gesetzes] geltenden Fassung sind erstmals ab dem 1. Januar 2022 anzuwenden. 
§ 256 des Aktiengesetzes in der ab … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 25 
Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fassung ist erstmals auf Jahresabschlüsse für das 
nach dem 31. Dezember 2021 beginnende Geschäftsjahr anzuwenden. § 143 Absatz 2, 
§ 209 Absatz 4 und § 258 Absatz 4 des Aktiengesetzes in der ab … [einsetzen: Datum des 
Inkrafttretens nach Artikel 25 Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fassung sind erstmals 
auf Sonderprüfer, die für das nach dem 31. Dezember 2021 beginnende Geschäftsjahr be-
stellt, oder Prüfer, die für das nach dem 31. Dezember 2021 beginnende Geschäftsjahr 
gewählt werden, anzuwenden. § 293d in der ab … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens 
nach Artikel 25 Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fassung ist erstmals auf die Prüfung 
von Unternehmensverträgen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2021 geschlossen 
wurden. § 293d in der bis einschließlich ... [einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkraft-
treten nach Artikel 25 Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fassung ist letztmals auf die 
Prüfung von Unternehmensverträgen anzuwenden, die vor dem 1. Januar 2022 geschlos-
sen wurden.“ 


Artikel 17 


Änderung des SE-Ausführungsgesetzes 


Das SE-Ausführungsgesetz vom 22. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3675), das zuletzt 
durch … geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 27 Absatz 1 Satz 4 werden die Wörter „kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d 
des Handelsgesetzbuchs, die CRR-Kreditinstitut im Sinne des § 1 Absatz 3d Satz 1 
des Kreditwesengesetzes, mit Ausnahme der in § 2 Absatz 1 Nummer 1 und 2 des 
Kreditwesengesetzes genannten Institute, oder die Versicherungsunternehmen ist im 
Sinne des Artikels 2 Absatz 1 der Richtlinie 91/674/EWG des Rates vom 19. Dezember 
1991 über den Jahresabschluß und den konsolidierten Abschluß von Versicherungs-
unternehmen (ABl. L 374 vom 31.12.1991, S. 7), die zuletzt durch die Richtlinie 
2006/46/EG (ABl. L 224 vom 16.8.2006, S. 1) geändert worden“ durch die Wörter „ein 
Unternehmen von öffentlichem Interesse nach § 316a Satz 2 des Handelsgesetzbuchs“ 
ersetzt. 


2. § 34 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 4 Satz 5 wird aufgehoben. 


b) Folgender Absatz 5 wird angefügt: 


(5) „ Der Verwaltungsrat einer SE, die Unternehmen von öffentlichem Inte-
resse nach § 316a Satz 2 des Handelsgesetzbuchs ist, hat einen Prüfungsaus-
schuss im Sinne des Absatzes 4 Satz 4 einzurichten. Dieser Prüfungsausschuss 
muss die Voraussetzungen des § 100 Absatz 5 des Aktiengesetzes erfüllen. Er 
kann unmittelbar beim Leiter der internen Kontrolle, beim Leiter des Risikomana-
gements und beim Leiter der Internen Revision Auskünfte im Zusammenhang mit 
der Durchführung der Prüfung einholen. Holt er solche Auskünfte ein, sind die ge-
schäftsführenden Direktoren hierüber unverzüglich zu unterrichten.“ 


3. In § 53 Absatz 1 Satz 4 wird die Angabe „bis 3d“ durch die Angabe „und 3c“ ersetzt. 
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4. Folgender § 57 wird angefügt: 


§ 57„ 


Übergangsvorschrift zum Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität 


§ 53 in der ab … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 25 Absatz 1 
dieses Gesetzes] geltenden Fassung ist erstmals auf alle gesetzlichen vorgeschriebe-
nen Abschlussprüfungen für das nach dem 31. Dezember 2021 beginnende Geschäfts-
jahr anzuwenden. § 53 in der bis einschließlich … [einsetzen: Datum des Tages vor 
dem Inkrafttreten nach Artikel 25 Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fassung ist 
letztmals anzuwenden auf alle gesetzlich vorgeschriebenen Abschlussprüfungen für 
das vor dem 1. Januar 2022 beginnende Geschäftsjahr. § 34 in der ab … [einsetzen: 
Datum des Inkrafttretens nach Artikel 25 Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fassung 
ist erstmals ab dem 1. Januar 2022 anzuwenden.“ 


Artikel 18 


Änderung des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung 


Das Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung in der im Bundes-
gesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4123-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das 
zuletzt durch … geändert worden ist, wird wie folgt geändert:  


1. § 57f Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„Im Übrigen sind, soweit sich aus der Besonderheit des Prüfungsauftrags nichts ande-
res ergibt, § 318 Absatz 1 Satz 2, § 319 Absatz 1 bis 4, § 319a Absatz 1, § 320 Absatz 
1 Satz 2 und Absatz 2, die §§ 321 und 323 des Handelsgesetzbuchs sowie bei Gesell-
schaften, die Unternehmen von öffentlichem Interesse nach § 316a Satz 2 des Han-
delsgesetzbuchs sind, auch Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über spezifische Anforderungen 
an die Abschluss-prüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhe-
bung des Beschlusses 2005/909/EG der Kommission (ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 
77; L 170 vom 11.6.2014, S. 66) anzuwenden.“ 


2. § 86 wird wie folgt gefasst: 


„§ 86 


Verletzung der Pflichten bei Abschlussprüfungen  


Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer als Mit-
glied eines Aufsichtsrats oder als Mitglied eines Prüfungsausschusses einer Gesell-
schaft, die ein Unternehmen von öffentlichem Interesse nach § 316a Satz 2 Nummer 1 
oder 2 des Handelsgesetzbuchs ist, 


1. eine in § 87 Absatz 1 bis 3 bezeichnete Handlung begeht und dafür einen Vermö-
gensvorteil erhält oder sich versprechen lässt oder 
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2. eine in § 87 Absatz 1 bis 3 bezeichnete Handlung beharrlich wiederholt.“ 


3. § 87 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter „kapitalmarktorientiert im 
Sinne des § 264d des Handelsgesetzbuchs, die CRR-Kreditinstitut im Sinne 
des § 1 Absatz 3d Satz 1 des Kreditwesengesetzes, mit Ausnahme der in § 2 
Absatz 1 Nummer 1 und 2 des Kreditwesengesetzes genannten Institute, oder 
die Versicherungsunternehmen ist im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 der Richt-
linie 91/674/EWG des Rates vom 19. Dezember 1991 über den Jahresab-
schluß und den konsolidierten Abschluß von Versicherungsunternehmen (ABl. 
L 374 vom 31.12.1991, S. 7), die zuletzt durch die Richtlinie 2006/46/EG (ABl. 
L 224 vom 16.8.2006, S. 1) geändert worden“ durch die Wörter „ein Unterneh-
men von öffentlichem Interesse nach § 316a Satz 2 Nummer 1 oder 2 des 
Handelsgesetzbuchs“ ersetzt. 


bb) Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 


2. „ eine Empfehlung für die Bestellung eines Abschlussprüfers oder einer 
Prüfungsgesellschaft vorlegt, die den Anforderungen nach Artikel 16 Ab-
satz 2 Unterabsatz 2 oder 3 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 nicht ent-
spricht oder der ein Auswahlverfahren nach Artikel 16 Absatz 3 Unterab-
satz 1 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 nicht vorangegangen ist.“ 


b) In Absatz 2 werden die Wörter „kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d des 
Handelsgesetzbuchs oder die CRR-Kreditinstitut ist im Sinne des § 1 Absatz 3d 
Satz 1 des Kreditwesengesetzes, mit Ausnahme der in § 2 Absatz 1 Nummer 1 
und 2 des Kreditwesengesetzes genannten Institute“ durch die Wörter „Unterneh-
men von öffentlichem Interesse nach § 316a Satz 2 Nummer 1 oder 2 des Han-
delsgesetzbuchs ist“ ersetzt. 


c) In Absatz 4 wird das Wort „fünfzigtausend“ durch das Wort „fünfhunderttausend“ 
ersetzt. 


d) In Absatz 5 werden die Wörter „CRR-Kreditinstituten im Sinne des § 1 Absatz 3d 
Satz 1 des Kreditwesengesetzes, mit Ausnahme der in § 2 Absatz 1 Nummer 1 
und 2 des Kreditwesengesetzes genannten Institute, und bei Versicherungsunter-
nehmen im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 der Richtlinie 91/674/EWG“ durch die 
Wörter „einer Gesellschaft, die ein Unternehmen von öffentlichem Interesse nach 
§ 316a Satz 2 Nummer 2 des Handelsgesetzbuchs ist,“ ersetzt. 


Artikel 19 


Änderung des GmbHG-Einführungsgesetzes 


Dem GmbHG-Einführungsgesetz vom 23. Oktober 2008 (BGBl. I S. 2026, 2031), das 
zuletzt durch … geändert worden ist, wird folgender § 9 angefügt: 
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„§ 9 


Übergangsvorschrift zum Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität 


Die §§ 86 und 87 des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung 
in der ab … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 25 Absatz 1 dieses Gesetzes] 
geltenden Fassung sind erstmals auf alle gesetzlich vorgeschriebenen Abschlussprüfungen 
für das nach dem 31. Dezember 2021 beginnende Geschäftsjahr anzuwenden. Die in Satz 
1 genannten Vorschriften in der bis einschließlich … [einsetzen: Datum des Tages vor dem 
Inkrafttreten nach Artikel 25 Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fassung sind letztmals 
anzuwenden auf alle gesetzlich vorgeschriebenen Abschlussprüfungen für das vor dem 1. 
Januar 2022 beginnende Geschäftsjahr. § 57f Absatz 3 des Gesetzes betreffend die Ge-
sellschaften mit beschränkter Haftung in der ab … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens 
nach Artikel 25 Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fassung ist erstmals auf Prüfer, die 
für das nach dem 31. Dezember 2021 beginnende Geschäftsjahr gewählt werden, anzu-
wenden.“ 


Artikel 20 


Änderung des Genossenschaftsgesetzes 


Das Genossenschaftsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Oktober 
2006 (BGBl. I S. 2230), das zuletzt durch … geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 36 Absatz 4 werden die Wörter „kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d des 
Handelsgesetzbuchs oder die CRR-Kreditinstitut im Sinne des § 1 Absatz 3d Satz 1 
des Kreditwesengesetzes“ durch die Wörter „Unternehmen von öffentlichem Interesse 
nach § 316a Satz 2 Nummer 1 oder 2 des Handelsgesetzbuchs“ ersetzt. 


2. In § 38 Absatz 1a Satz 3 werden die Wörter „kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d 
des Handelsgesetzbuchs oder die CRR-Kreditinstitut im Sinne des § 1 Absatz 3d 
Satz 1 des Kreditwesengesetzes“ durch die Wörter „ein Unternehmen von öffentlichem 
Interesse nach § 316a Satz 2 Nummer 1 oder 2 des Handelsgesetzbuchs“ ersetzt. 


3. § 53 wird wie folgt geändert:  


a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 


„(3) Für Genossenschaften, die Unternehmen von öffentlichem Interesse nach 
§ 316a Satz 2 Nummer 1 oder 2 des Handelsgesetzbuchs sind und keinen Auf-
sichtsrat haben, gilt § 324 Absatz 1 und 2 des Handelsgesetzbuchs mit der Maß-
gabe entsprechend, dass mindestens ein Mitglied über Sachverstand auf den Ge-
bieten Rechnungslegung oder Abschlussprüfung verfügen muss.“ 


b) In Absatz 4 wird die Angabe „§ 317 Absatz 3b“ durch die Angabe „§ 317 Absatz 3a“ 
ersetzt.  


4. In § 55 Absatz 2 Satz 5 werden die Wörter „kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d 
des Handelsgesetzbuchs oder ist sie ein CRR-Kreditinstitut im Sinne des § 1 Absatz 3d 
Satz 1 des Kreditwesengesetzes, sind“ durch die Wörter „ein Unternehmen von öffent-
lichem Interesse nach § 316a Satz 2 Nummer 1 oder 2 des Handelsgesetzbuchs, ist“ 
ersetzt und werden die Wörter „§ 319a Absatz 1 und 3 des Handelsgesetzbuchs sowie“ 
gestrichen. 
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5. In § 57 Absatz 5 Satz 1 und § 58 Absatz 4 Satz 1 werden jeweils die Wörter „kapital-
marktorientiert im Sinne des § 264d des Handelsgesetzbuchs oder ist sie ein CRR-
Kreditinstitut im Sinne des § 1 Absatz 3d Satz 1 des Kreditwesengesetzes“ durch die 
Wörter „ein Unternehmen von öffentlichem Interesse nach § 316a Satz 2 Nummer 1 
oder 2 des Handelsgesetzbuchs“ ersetzt. 


6. In § 63e Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d 
des Handelsgesetzbuchs oder ein CRR-Kreditinstitut im Sinne des § 1 Absatz 3d 
Satz 1 des Kreditwesengesetzes sind“ durch die Wörter „Unternehmen von öffentli-
chem Interesse nach § 316a Satz 2 Nummer 1 oder 2 des Handelsgesetzbuchs sind“ 
ersetzt. 


7. § 150 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 wird nach dem Wort „berichtet“ das Wort „oder“ durch ein Komma er-
setzt und werden nach dem Wort „verschweigt“ die Wörter „oder einen inhaltlich 
unrichtigen Bestätigungsvermerk zu dem Jahresabschluss oder zu dem Einzelab-
schluss nach § 325 Absatz 2a des Handelsgesetzbuchs einer Genossenschaft er-
teilt“ eingefügt. 


b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:  


„Ebenso wird bestraft, wer einen inhaltlich unrichtigen Bestätigungsvermerk zu ei-
nem in Absatz 1 genannten Abschluss einer Genossenschaft erteilt, die ein Unter-
nehmen von öffentlichem Interesse nach § 316a Satz 2 Nummer 1 des Handels-
gesetzbuchs ist.“ 


c) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 


(3) „ Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 2 Satz 2 leichtfertig, so ist 
die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe.“ 


8. In § 151a in dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter „kapitalmarktorientiert nach 
§ 264d des Handelsgesetzbuchs oder die CRR-Kreditinstitut im Sinne des § 1 Absatz 
3d Satz 1 des Kreditwesengesetzes“ durch die Wörter „ein Unternehmen von öffentli-
chem Interesse nach § 316a Satz 2 Nummer 1 oder 2 des Handelsgesetzbuchs“ er-
setzt. 


9. § 152 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1a werden die Wörter „kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d des 
Handelsgesetzbuchs oder die CRR-Kreditinstitut im Sinne des § 1 Absatz 3d Satz 
1 des Kreditwesengesetzes“ durch die Wörter „ein Unternehmen von öffentlichem 
Interesse nach § 316a Satz 2 Nummer 1 oder 2 des Handelsgesetzbuchs“ ersetzt. 


b) In Absatz 2 wird das Wort „fünfzigtausend“ durch das Wort „fünfhunderttausend“ 
ersetzt. 


c) In Absatz 3 werden die Wörter „CRR-Kreditinstituten im Sinne des § 1 Absatz 3d 
Satz 1 des Kreditwesengesetzes“ durch die Wörter „einer Genossenschaft, die ein 
Unternehmen von öffentlichem Interesse nach § 316a Satz 2 Nummer 2 des Han-
delsgesetzbuchs ist,“ ersetzt.  


10. Folgender § 173 wird angefügt: 
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§ 173„ 


Übergangsvorschrift zum Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität 


Die §§ 55, 151a und 152 in der ab … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach 
Artikel 25 Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fassung sind erstmals auf alle gesetz-
lich vorgeschriebenen Prüfungen für das nach dem 31. Dezember 2021 beginnende 
Geschäftsjahr anzuwenden. Die in Satz 1 genannten Vorschriften in der bis einschließ-
lich ... [einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten nach Artikel 25 Absatz 1 
dieses Gesetzes] geltenden Fassung sind letztmals anzuwenden auf alle gesetzlich 
vorgeschriebenen Abschlussprüfungen für das vor dem 1. Januar 2022 beginnende 
Geschäftsjahr. § 53 Absatz 3 in der ab … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach 
Artikel 25 Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fassung ist erstmals ab dem 1. Januar 
2022 anzuwenden.“ 


Artikel 21 


Änderung der Verordnung über die Erhebung von Gebühren und 
die Umlegung von Kosten nach dem Finanzdienstleistungsauf-


sichtsgesetz 


Die Anlage (Gebührenverzeichnis) der Verordnung über die Erhebung von Gebühren 
und die Umlegung von Kosten nach dem Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz vom 29. 
April 2002 (BGBl. I S. 1504, 1847), die zuletzt durch …geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 


1. Gebührennummer 5.6.1 wird wie folgt gefasst: 


Nr. Gebührentatbestand Gebühr in Euro 


5.6.1 Bekanntmachung des von der Bundesanstalt oder der Prüfstelle im Einverneh-


men mit dem Unternehmen festgestellten Fehlers im Internet. Zusätzliche Be-


kanntmachung im Bundesanzeiger und entweder einem überregionalen Bör-


senpflichtblatt oder über ein elektronisch betriebenes Informationsverbrei-


tungssystem, das bei Kreditinstituten, nach § 53 Absatz 1 Satz 1 des Kredit-


wesengesetzes tätigen Unternehmen, anderen Unternehmen, die ihren Sitz im 


Inland haben und die an einer inländischen Börse zur Teilnahme am Handel 


zugelassen sind, und Versicherungsunternehmen weit verbreitet ist, § 109 Ab-


satz 2 WpHG. 


420  


2. Gebührennummer 5.6.2 wird aufgehoben. 


Artikel 22 


Änderung der Bilanzkontrollkosten-Umlageverordnung 


Die Bilanzkontrollkosten-Umlageverordnung vom 9. Mai 2005 (BGBl. I S. 1259), die 
zuletzt durch … geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 1 wird wie folgt gefasst: 
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„§ 1 


Anwendungsbereich 


Diese Verordnung regelt die Umlegung der in § 17d Absatz 1 Satz 1 und Absatz 4 
des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes aufgeführten Kosten der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bundesanstalt) und der auf der Grundlage des 
§ 107a des Wertpapierhandelsgesetzes anerkannten Prüfstelle für Rechnungslegung 
(Prüfstelle) auf die in § 17d Absatz 1 Satz 1 und 2 des Finanzdienstleistungsaufsichts-
gesetzes genannten Umlagepflichtigen sowie den Differenzausgleich zwischen Umla-
gevorauszahlung und Umlagefestsetzung im Hinblick auf die von der Bundesanstalt an 
die Prüfstelle gemäß § 107c Satz 3 des Wertpapierhandelsgesetzes zu leistende Vor-
schusszahlung.“ 


2. In § 7 werden die Wörter „und höchstens 40.000 Euro“ gestrichen. 


3. In § 8 Absatz 1 werden die Wörter „§ 342d Satz 5 des Handelsgesetzbuchs“ durch die 
Wörter „§ 107c Satz 5 des Wertpapierhandelsgesetzes“ ersetzt. 


4. § 10 wird wie folgt gefasst: 


„§ 10 


Differenzausgleich im Verhältnis zur Prüfstelle 


(1) Ergibt sich, dass die gemäß § 107c Satz 3 des Wertpapierhandelsgesetzes 
von der Bundesanstalt geleistete Vorschusszahlung nicht die Kosten deckt, die zur Er-
füllung der Aufgaben der Prüfstelle nach § 107a des Wertpapierhandelsgesetzes er-
forderlich waren, so hat die Bundesanstalt den insoweit entstandenen Fehlbetrag aus 
der von ihr eingezogenen Umlage gegenüber der Prüfstelle auszugleichen. Die Kosten 
nach Satz 1 ergeben sich aus der gemäß Anerkennungsvertrag von der Prüfstelle zu 
erstellenden Einnahmen- und Ausgabenrechnung. 


(2) Die Prüfstelle hat Überzahlungen aus der gemäß § 107c Satz 3 des Wertpa-
pierhandelsgesetzes an sie geleisteten Vorschusszahlung an die Bundesanstalt zu er-
statten, sobald die Entlastung gemäß § 107c Satz 5 des Wertpapierhandelsgesetzes 
vorliegt.“ 


5. In § 14 wird folgender Absatz 4 angefügt: 


„(4) §§ 1, 7, 8 Absatz 1 und 10 in der ab dem [einsetzen: Datum des Inkrafttretens 
gem. Artikel 25 Absatz 1] geltenden Fassung sind erstmals auf die Umlagefestsetzung 
sowie -vorauszahlung nach § 9 Absatz 5 für das Umlagejahr 2021 und die Umlagevo-
rauszahlung für das Umlagejahr 2022 anzuwenden.“ 
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Artikel 23 


Änderung der Verordnung zur Übertragung von Befugnissen zum 
Erlass von Rechtsverordnungen auf die Bundesanstalt für Fi-


nanzdienstleistungsaufsicht 


Die Verordnung zur Übertragung von Befugnissen zum Erlass von Rechtsverordnun-
gen auf die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht vom 13. Dezember 2002 
(BGBl. 2003 I S. 3), die zuletzt durch … geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 1 Nummer 3a wird nach der Angabe „des § 30 Absatz 5 Satz 1,“ die Angabe „des 
§ 36 Absatz 11 Satz 1,“ eingefügt. 


2. § 1a werden die Wörter „§ 34 Absatz 2 Satz 1 bis 4“ durch die Wörter „§ 34 Absatz 2 
Satz 1 bis 4 und Absatz 3 Satz 1“ ersetzt. 


Artikel 24  


Folgeänderungen 


In § 29 Absatz 2 des Finanzkonglomerate-Aufsichtsgesetzes vom 27. Juni 2013 (BGBl. 
I S. 1862), das zuletzt durch … geändert worden ist, werden die Wörter "und des § 319a 
des Handelsgesetzbuchs" durch die Wörter „des Handelsgesetzbuchs sowie Artikel 5 Ab-
satz 1 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. April 2014 über spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unterneh-
men von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des Beschlusses 2005/909/EG der 
Kommission (ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 77; L 170 vom 11.6.2014, S. 66)“ ersetzt. 


Artikel 25 


Inkrafttreten 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 


(2) Artikel 1 Nummer 7 bis 16, Artikel 11 Nummer 13 und 21 und Artikel 15 Nummer 
1 Buchstabe a treten am 1. Januar 2022 in Kraft. 
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 


Ein stabiler Finanzmarkt bedarf des Vertrauens und der Integrität aller Akteure. Jüngste 
Vorkommnisse haben gezeigt, dass das bisherige System der Bilanzkontrolle verbessert 
werden muss, um das Vertrauen in den deutschen Finanzmarkt nachhaltig zu sichern. Das 
zweistufige Bilanzkontrollverfahren ist im Fall eines mutmaßlichen Systems betrügerischer 
Strukturen mit internationalen Dimensionen an seine Grenzen gestoßen. Für solche Fälle 
hat sich eine Kontrolle auf rein privatrechtlicher Ebene auf der ersten Stufe als ungeeignet 
erwiesen. Daher wird das zweistufige auf Mitwirkung der geprüften Unternehmen ausge-
richtete Bilanzkontrollverfahren grundlegend reformiert zugunsten eines stärker staatlich-
hoheitlich geprägten Verfahrens. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) soll unmittelbar mit hoheitlichen Befugnissen gegenüber Kapitalmarktunternehmen 
auftreten können. 


Maßnahmen zur Stärkung der Unabhängigkeit der Abschlussprüfer sind notwendig, um ein 
Prüferversagen zu verhindern, und um das Vertrauen in die Ordnungsmäßigkeit von Rech-
nungslegungsunterlagen und in den deutschen Finanzmarkt dauerhaft zu stärken. Es muss 
gewährleistet sein, dass die Abschlussprüfertestate eine zuverlässige Entscheidungs-
grundlage für die Finanzmarktakteure sind. Zudem müssen auch die Regeln der Corporate 
Governance fortentwickelt werden. Starke unternehmensinterne Aufsichtsgremien sind für 
eine gute Unternehmensführung von grundlegender Bedeutung. 


Zweifel an der Integrität der BaFin müssen von vornherein ausgeschlossen und Interessen-
konflikte vermieden werden. Im Rahmen ihrer Aufsichtstätigkeit erhalten die Beschäftigten 
der BaFin eine Vielzahl von Informationen über die durch sie beaufsichtigten Unternehmen. 
Bei diesen Informationen muss es sich nicht zwingend um Insiderinformationen im Sinne 
von Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 handeln, dennoch versetzen diese 
Informationen die Beschäftigten in die Lage die Chancen und Risiken einer Anlage in Fi-
nanzinstrumenten, welche durch das Unternehmen emittiert werden oder auf die sich diese 
Finanzinstrumente beziehen, besser einschätzen zu können als andere Anleger. Im Falle 
einer Nutzung bestünde bezüglich aller durch die Beschäftigten getätigten Geschäfte in Fi-
nanzinstrumenten regelmäßig die Gefahr eines Reputationsschadens für die BaFin als Auf-
sichtsbehörde. Eine Nutzung der dienstlich zur Verfügung stehenden Informationen im Rah-
men privater Finanzgeschäfte ist geeignet, die Funktionsfähigkeit des Kapitalmarkts zu be-
einträchtigen. 


Mit den Änderungen zum Börsengesetz (BörsG) soll sichergestellt werden, dass Sanktions-
maßnahmen der Börsen veröffentlicht und Emittenten bei Verstößen aus den Qualitätsseg-
menten der Börsen einfacher ausgeschlossen werden können (z.B. Erleichterung des Aus-
schlusses insolventer Emittenten). Darüber hinaus soll der Informationsaustausch zwi-
schen der BaFin und den Börsenaufsichtsbehörden im Zusammenhang mit grenzüber-
schreitenden Sachverhalten verbessert werden.  


Der Anlegerschutz ist ein wichtiges Ziel der Bundesregierung bei der Finanzmarktregulie-
rung. Dafür wurde in den letzten Jahren viel getan und erreicht. Doch die Entwicklungen an 
den Finanzmärkten und dem Grauen Kapitalmarkt bleiben nicht stehen, und Erfahrungen 
aus der Anwendungspraxis, unter anderem die Geschäftsmodelle einiger Edelmetallanbie-
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ter und -verwahrer, machen deutlich, dass der Schutz von Anlegern im Bereich der Vermö-
gensanlagen weiter gestärkt werden muss. Dies geschieht durch Änderungen im Vermö-
gensanlagegesetz (VermAnlG). 


Die Verhinderung, Aufdeckung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinan-
zierung werden durch die Neuregelungen weiter verbessert. Durch eine Erweiterung ihrer 
Befugnisse wird die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen ihre Aufgabe, In-
formationen im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung entgegen-
zunehmen, zu analysieren und erforderlichenfalls an die Strafverfolgungsbehörden oder 
auch Finanzbehörden weiterzugeben, noch besser erfüllen können. 


Infolge der stärkeren Digitalisierung werden verstärkt Dienstleistungen im Zusammenhang 
mit informationstechnischen Systemen in Anspruch genommen. Die Nutzung derartiger Ak-
tivitäten und Prozesse bietet den Unternehmen der Finanzindustrie die Möglichkeit, weniger 
eigene Ressourcen vorhalten zu müssen und so ihre Geschäftsprozesse effizienter und 
kostengünstiger abbilden zu können oder vermehrt Technologien zu nutzen, die sie selbst 
nicht intern bereitstellen können. Anbieter informationstechnischer Systeme leisten deshalb 
einen bedeutenden Beitrag zur Digitalisierung der Finanzunternehmen. Die Nutzung von 
externen Dienstleistungen ist allerdings dann mit Herausforderungen verbunden, wenn das 
operationelle Risiko des Betriebs der externen Dienstleistungen nicht mehr innerhalb des 
Finanzunternehmens liegt und bestehende Risiken nicht mehr vollständig identifiziert wer-
den können und somit nicht frühzeitig gegengesteuert werden kann. Die bestehenden Auf-
sichtsgesetze werden durch den Entwurf an die neuen Herausforderungen angepasst.  


II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 


Das Bilanzkontrollverfahren wird grundlegend reformiert und fortan vollständig im Wertpa-
pierhandelsgesetzbuch (WpHG) geregelt. Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass das 
Verfahren im Wesentlichen der Integrität und Stabilität des Kapitalmarkts dient und das 
Vertrauen der Anleger in den deutschen Kapitalmarkt stärken soll. Die Befugnisse der 
BaFin werden wesentlich ausgeweitet. Gleichzeitig ermöglicht es das Gesetz auch weiter-
hin, eine privatrechtlich organisierte Einrichtung zur Prüfung von Verstößen gegen Rech-
nungslegungsunterlagen (Prüfstelle) anzuerkennen. Die Kompetenzverteilung zwischen 
der Prüfstelle und der BaFin wird aber neu justiert. Ist eine Prüfstelle anerkannt, ist diese 
künftig nur für Stichprobenprüfungen zuständig. Prüfungen aus Anlass konkreter Anhalts-
punkte für einen Verstoß gegen Rechnungslegungsvorschriften (Anlassprüfungen) wird 
künftig allein die BaFin einleiten. Ergeben sich bei einer Stichprobenprüfung durch die Prüf-
stelle konkrete Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen Rechnungslegungsvorschriften, 
kann die BaFin jederzeit eine eigene Prüfung anordnen. 


Durch passgenaue Änderungen im Handelsgesetzbuch (HGB) wird die Unabhängigkeit der 
Abschlussprüfer gestärkt. Künftig wird die Höchstlaufzeit von Abschlussprüfungsmandaten 
auch bei Kapitalgesellschaften, die kapitalmarktorientiert sind, auf zehn Jahre beschränkt 
sein, wie dies die Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 16. April 2014 über spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei 
Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des Beschlusses 
2005/909/EG der Kommission (ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 77, L 170 vom 11.6.2014, S. 
66 (im Folgenden: „Abschlussprüferverordnung“) als Grundsatz vorsieht. Abschlussprüfer 
von Unternehmen von öffentlichem Interesse dürfen künftig neben der Prüfung in deutlich 
geringerem Umfang als bislang Beratungsleistungen für das geprüfte Unternehmen erbrin-
gen. Auch insoweit wird eine Angleichung an die Grundsätze der Abschlussprüferverord-
nung erreicht. Zugleich wird klargestellt, dass die Erbringung von nach der Abschlussprü-
ferverordnung verbotenen Nichtprüfungsleistungen durch den Abschlussprüfer stets ein 
Grund dafür ist, dass eine qualifizierte Gesellschafterminderheit die Ersetzung des Ab-
schlussprüfers durch das Gericht beantragen kann. Bei Versicherungsunternehmen wird 
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die Kompetenz für die Auswahl des Abschlussprüfers vom Aufsichtsrat auf die Gesellschaf-
ter verlagert. Dies stärkt die Position der Gesellschafter sowie die Unabhängigkeit des Ab-
schlussprüfers vom Aufsichtsrat.  


Die zivilrechtliche Haftung der Abschlussprüfer gegenüber der geprüften Kapitalgesell-
schaft wird verschärft, um die notwendigen Anreize zu einer sorgfältigen und gewissenhaf-
ten Prüfung der Rechnungslegungsunterlagen zu setzen. Die Haftungshöchstgrenzen wer-
den von einer bzw. vier Millionen Euro auf zwei bzw. zwanzig Millionen Euro heraufgesetzt. 
Die höhere Haftungshöchstgrenze wird künftig nicht mehr nur für Aktiengesellschaften gel-
ten, deren Aktien zum Handel im regulierten Markt zugelassen sind, sondern auf alle Un-
ternehmen von öffentlichem Interesse angewendet. Für grob fahrlässiges Verhalten wird es 
künftig keine Haftungshöchstgrenze mehr geben. Schließlich kann sich der Prüfer künftig 
nicht mehr auf eine Haftungshöchstgrenze berufen, wenn er selbst einfach fahrlässig, sein 
Gehilfe aber vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hat, sofern dieses Verhalten des 
Gehilfen dem Prüfer haftungsrechtlich zuzurechnen ist. 


Ferner werden die verantwortlichen Stellen im Sinne des Artikel 7 Unterabsatz 2 der Ab-
schlussprüferverordnung benannt, die der Abschlussprüfer unter den in der Verordnung 
näher genannten Voraussetzungen im Falle von Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang 
mit dem Abschluss des geprüften Unternehmens zu informieren hat. Unterrichtet werden 
müssen die BaFin und bei Verdacht einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit die für die 
Verfolgung jeweils zuständige Stelle. 


Im Bilanzstrafrecht werden erforderliche Anpassungen vorgenommen. Der falsche „Bilan-
zeid“, also die unrichtige Versicherung der gesetzlichen Vertreter eines Kapitalmarktunter-
nehmens, dass der Abschluss und der (Konzern-)Lagebericht ein zutreffendes Bild von der 
Lage des Unternehmens vermitteln, wird zu einem eigenen Straftatbestand. Der Strafrah-
men hierfür wird von drei auf bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe erhöht. Eine Strafschärfung 
von drei auf bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe ist künftig auch für den Fall vorgesehen, dass 
der Abschlussprüfer einen inhaltlich unrichtigen Bestätigungsvermerk zu dem Abschluss 
eines Unternehmens von öffentlichem Interesse erteilt. Um eine ausreichend abschre-
ckende Ahndung zu ermöglichen, soll in den genannten Fällen künftig auch leichtfertiges 
Verhalten strafbar sein. Werden entsprechende Straftaten von Leitungspersonen juristi-
scher Personen oder Personenvereinigungen begangen, so soll die Sanktionierung der 
Verbände zukünftig nach dem Verbandssanktionengesetz erfolgen (siehe Regierungsent-
wurf eines Gesetzes zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft, Bundesratsdrucksache 
440/29), das den Verfolgungsbehörden und Gerichten ein ausreichend scharfes und zu-
gleich flexibles Sanktionsinstrumentarium an die Hand geben wird.  


Im Bilanzordnungswidrigkeitenrecht werden insbesondere die Bußgeldvorschriften für Ab-
schlussprüfer, die Unternehmen von öffentlichem Interesse prüfen, inhaltlich ausgeweitet 
und der Bußgeldrahmen deutlich angehoben. Auch der Bußgeldrahmen für Verstöße der 
Prüfungsausschussmitglieder gegen ihre prüfungsbezogenen Pflichten wird spürbar er-
höht. 


Durch Änderungen im Aktiengesetz (AktG) werden die unternehmensinternen Kontrollsys-
teme gestärkt und die Verantwortungsstrukturen verbessert. Dies erfolgt durch die Einfüh-
rung einerseits einer gesetzlichen Vorgabe zur Einrichtung eines angemessenen und wirk-
samen internen Kontrollsystems sowie eines entsprechenden Risikomanagementsystems 
für börsennotierte Aktiengesellschaften und andererseits einer Pflicht des Aufsichtsrats zur 
Einrichtung eines Prüfungsausschusses für Aktiengesellschaften, die Unternehmen von öf-
fentlichem Interesse sind. Bei den letztgenannten Gesellschaften werden zudem unmittel-
bare Auskunftsrechte des Prüfungsausschusses geschaffen. 


Weiter wird im Hinblick auf die öffentliche Berichterstattung zu Geschäften von Beschäftig-
ten der BaFin eine nicht unwesentliche Verschärfung von deren Verhaltenspflichten einge-
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führt. Die Neufassung im Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz (FinDAG) sieht in Anleh-
nung an die bei anderen europäischen und nationalen Aufsichtsbehörden geltenden Rege-
lungen vor, dass Beschäftigte der BaFin künftig Geschäfte in Finanzinstrumenten, die von 
durch die BaFin beaufsichtigten Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinstituten oder 
Versicherungsunternehmen – einschließlich verbundener Unternehmen - emittiert wurden 
oder sich auf Anteile an diesen beziehen, nicht mehr tätigen dürfen. 


Die Änderungen zum Börsengesetz (BörsG) dienen u. a. der Klarstellung, dass der Aus-
schluss eines Emittenten aus einem Teilbereich des regulierten Marktes mit zusätzlichen 
Pflichten (Qualitätssegment der Börse) auch möglich ist, wenn eine Vorrausetzung für die 
Zulassung zu dem entsprechenden Teilbereich nicht mehr vorliegt. Um eine wirksame 
Sanktionierung von Verstößen gegen börsenrechtliche Vorgaben zu gewährleisten, sollen 
Sanktionsmaßnahmen der Börsen gegenüber Handelsteilnehmern und Emittenten künftig 
veröffentlicht werden können. Darüber hinaus soll der Informationsaustausch zwischen der 
BaFin und den Börsenaufsichtsbehörden im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden 
Sachverhalten verbessert werden. 


Zum Schutz der Anleger werden Geschäftsmodelle von Edelmetallanbietern/ -verwahrern, 
bei denen nach Ende der Laufzeit Edelmetalle zusammen mit einer Zinszahlung in Geld 
oder weitere Edelmetalle als vermögenswerter Ausgleich ausgekehrt werden, als Vermö-
gensanlage eingestuft und unterfallen zukünftig der Prospektpflicht. Ausdrücklich nicht er-
fasst sind somit weiterhin klassische Verwahrverträge oder der reine Kauf und Verkauf von 
physischen Edelmetallen oder daraus hergestellten Produkten als Bestandteil der Realwirt-
schaft ohne tatsächlichen Bezug zum Finanz- oder Kapitalmarkt. 


Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen hat die Aufgabe, Informationen im 
Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zu erheben, zu analysieren 
und an die zuständigen inländischen öffentlichen Stellen zum Zwecke der Aufklärung, Ver-
hinderung oder Verfolgung solcher Taten weiterzuleiten. Für die operative Analyse be-
stimmter Meldungen kann es im Einzelfall erforderlich sein, ohne Zeitverzug auf steuerliche 
Grunddaten zuzugreifen. Daher soll die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen 
die Daten künftig im automatisierten Abrufverfahren, statt wie bisher durch ein manuelles 
Auskunftsersuchen, erheben können. Dies beschleunigt die Bearbeitung der Meldungen 
mit der Folge, dass auffällige Meldungen besser identifiziert und Informationen schneller 
und ressourcensparender an die jeweils zuständigen Behörden übermittelt werden können. 


Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen muss für ihre Aufgabenerfüllung in 
der Lage sein, in relevanten Fällen die wirtschaftliche Plausibilität der ihr im Rahmen von 
Verdachtsmeldungen übermittelten Informationen zu prüfen. Diese Plausibilitätsprüfung er-
fordert es, Auffälligkeiten oder Inkonsistenzen durch Abgleich von Daten erkennbar zu ma-
chen und die wirtschaftlichen Hintergründe von Betroffenen zu beleuchten. 


Die Regelungen im Entwurf sehen die Anpassung von Regelungen des Geldwäschegeset-
zes (GwG) und der Abgabenordnung (AO) vor. Die bestehenden Regelungen in § 31 Ab-
satz 5 GwG zum Abruf steuerlicher Grunddaten im automatisierten Verfahren werden an-
gepasst. In § 31b Absatz 2a AO werden korrespondierende Regelungen zur Bereitstellung 
der Daten durch die Finanzbehörden aufgenommen. [In § 31 Absatz 5a GwG und § 31b 
Absatz 2b AO werden zudem Regelungen zur zukünftigen Erhebung von Daten elektroni-
scher Grundstücksveräußerungsanzeigen aufgenommen.] 


Weiterhin wird geprüft, ob und inwieweit der Austausch polizeilicher Daten verbessert wer-
den kann. Der Bericht des Bundesrechnungshofs vom 11. September 2020 über die Be-
kämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch die Zentralstelle für Finanz-
transaktionsuntersuchungen wurde bereits aufgegriffen und wird auch im Rahmen der wei-
teren Prüfungen einbezogen. 
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Der Entwurf sieht Anpassungen in verschiedenen Aufsichtsgesetzen wie dem Kreditwesen-
gesetz (KWG) zur Klarstellung und Erweiterung der BaFin-Befugnisse im Bereich der Aus-
lagerungsunternehmen vor. Die bestehenden Regelungen richten sich in aller Regel unmit-
telbar an beaufsichtigte Unternehmen nach Maßgabe der einschlägigen Aufsichtsgesetze. 


Durch die hier vorgesehenen Vorschriften soll die BaFin – punktuell – insbesondere unmit-
telbare Einwirkungsmöglichkeiten auch auf externe Dienstleister im Bereich der Auslage-
rung von Aufgaben und Prozessen unter dem KWG, dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz 
(ZAG), dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) sowie dem WpHG erhalten. Sie werden der 
BaFin gegenüber pflichtig, weil sie einen Auslagerungsvertrag mit einem beaufsichtigten 
Unternehmen schließen wollen bzw. geschlossen haben oder Aufgaben und Prozesse tat-
sächlich erbringen bzw. erbracht haben. Das Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) gibt der 
Aufsichtsbehörde bereits entsprechende Kompetenzen an die Hand. 


Diese Befugnisse der BaFin gegenüber Auslagerungsunternehmen werden durch eine 
Reihe weiterer Regelungen flankiert. So werden beispielsweise Vorgaben über Anzeigen 
an die BaFin bei Auslagerungen bzw. Ausgliederungen einschließlich erweiterter Verord-
nungsermächtigungen geschaffen bzw. erweitert. Des Weiteren werden relevante Bußgeld-
vorschriften ausgebaut und Regelungen über die Benennung von Zustellungsbevollmäch-
tigten in den Auslagerungs- bzw. Ausgliederungsverträgen bei Beteiligung von Unterneh-
men in außereuropäischen Staaten vorgesehen. 


III. Alternativen 


Keine. 


IV. Gesetzgebungskompetenz 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Änderungen im Bereich des Wertpapier-
handelsrechts sowie des Handels- und Gesellschaftsrechts ergibt sich aus Artikel 74 Ab-
satz 1 Nummer 11 des Grundgesetzes (GG) – Recht der Wirtschaft. Soweit Straf- und Buß-
geldvorschriften geschaffen oder erweitert werden, folgt die Gesetzgebungskompetenz aus 
Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 GG (Strafrecht). Eine bundeseinheitliche Regelung ist erfor-
derlich, weil die im Entwurf angesprochenen Fragen der Rechnungslegung, Abschlussprü-
fung und Bilanzkontrolle sowie der Überwachungstätigkeit des Aufsichtsrats in zentralen 
Punkten die Rechts- und Wirtschaftseinheit im Bundesgebiet berühren und der Entwurf in-
soweit die Weiterentwicklung bestehender bundesgesetzlicher Kodifikationen zum Gegen-
stand hat (Artikel 72 Absatz 2 GG). Das Gesetz dient der Wahrung der Rechtseinheit, das 
heißt der Geltung gleicher Normen im Bundesgebiet. Da das Wertpapierhandels-, Bilanz-, 
Aktienrecht bereits bundesrechtlich geregelt ist und es um die Fortentwicklung und Moder-
nisierung dieses Rechts geht, kommt nur eine bundesgesetzliche Regelung in Betracht und 
keine landesgesetzlichen Regelungen. 


Auch eine Verbesserung der Qualität der Börsensegmente, die Regulierung von öffentli-
chen Angeboten im Inland und die Stärkung des Anlegerschutzes im Bereich der Vermö-
gensanlagen können nur durch eine bundeseinheitliche Regelung erreicht werden. Alleine 
auf diesem Wege können die vorgesehenen Regelungen die vorgesehene Wirkung für alle 
Anleger und Emittenten entfalten. Im gesamtstaatlichen Interesse ist daher eine bundesge-
setzliche Regelung erforderlich. 


Zudem würde auch die unterschiedliche Ausübung der Aufsicht beispielsweise über Kredit-
institute, Zahlungs- und E-Geld-Institute und somit die potentiell unterschiedliche Behand-
lung desselben Lebenssachverhaltes Rechtsunsicherheiten und damit unzumutbare Behin-
derungen für den länderübergreifenden Rechtsverkehr zur Folge haben. Dabei gilt es ins-
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besondere zu berücksichtigen, dass Zahlungs- und E-Geld-Institute – ebenso wie Kreditin-
stitute und Versicherungsunternehmen – in Deutschland auch über die Ländergrenzen hin-
weg tätig werden und Filialen und Niederlassungen unterhalten. Uneinheitliche Anforderun-
gen an die Beurteilung dieser bundesweit tätigen Unternehmen würde zu nicht hinnehmba-
ren Rechtsunsicherheiten bei den betroffenen Unternehmen führen.  


Auch zur Wahrung der Wirtschaftseinheit sind die vorgelegten Regelungen erforderlich, weil 
abweichende Länderregelungen erhebliche Nachteile für die Gesamtwirtschaft mit sich 
brächten; sie würden Schranken oder Hindernisse für den Wirtschaftsverkehr im Bundes-
gebiete und im Europäischen Wirtschaftsraum errichten, denn jede Standortentscheidung 
eines Kreditinstituts, Zahlungs- oder E-Geld-Instituts würde in Abhängigkeit von den regio-
nalen Vorschriften getroffen. Vorgaben können nur durch bundeseinheitliche Regelungen 
getroffen werden und ihre Wirkung nur entfalten, wenn sie für das gesamte Gewerbe im 
Bundesgebiet einheitlich gelten. 


Für die Änderung der Abgabenordnung ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz des Bun-
des aus Artikel 108 Absatz 5 Satz 2 GG. 


Die Grundlage für die Regelung der BaFin-Befugnisverordnung (BaFinBefVO) ergibt sich 
aus § 36 Absatz 11 KAGB sowie aus § 34 Absatz 3 VAG. 


Die Grundlage für die Regelung der Verordnung über die Erhebung von Gebühren und die 
Umlegung von Kosten nach dem Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz ergibt sich aus § 14 
FinDAG. In Verbindung mit dem 2. Abschnitt des Verwaltungskostengesetzes und § 16 Satz 
2 und 3 FinDAG. 


Die Grundlage für die Regelung der Bilanzkontrollkosten-Umlageverordnung ergibt sich aus 
§ 17d Absatz 3 FinDAG. 


V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 


Dieser Gesetzentwurf ist vereinbar mit dem Recht der Europäischen Union und mit völker-
rechtlichen Verträgen, welche die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat.   


VI. Gesetzesfolgen 


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 


Der Gesetzesentwurf trägt zur Rechts- und Verwaltungsvereinfachung bei.  


Die Konsolidierung der Vorschriften zur Bilanzkontrolle in einem Gesetz trägt zur Verwal-
tungsvereinfachung bei, schafft einen vereinheitlichten Regelungsmechanismus und ver-
zahnt die Aufgabenverteilung zwischen BaFin und Prüfstelle besser. Das Verfahren soll für 
die Öffentlichkeit und alle Beteiligten übersichtlicher und verständlicher werden. Die Neu-
ordnung des Bilanzkontrollverfahrens sorgt darüber hinaus für eine eindeutigere Abgren-
zung der Zuständigkeiten zwischen der BaFin und einer als Prüfstelle anerkannten privat-
rechtlichen Einrichtung zur Prüfung von Verstößen gegen Rechnungslegungsunterlagen. 
Der Informationsfluss zwischen der Prüfstelle, der BaFin und der Abschlussprüferaufsichts-
stelle beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle wird wesentlich verbessert. Das 
senkt den Abstimmungsbedarf und erleichtert die Wahrnehmung der jeweiligen Aufgaben. 
Zur Erreichung dieses Ziels trägt auch bei, dass die BaFin künftig Prüfungsunterlagen der 
Prüfstelle für eigene Prüfungen verwenden und so an die Arbeit der Prüfstelle anknüpfen 
kann. 
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Für Unternehmen von öffentlichem Interesse soll es künftig eine zentrale Definition im HGB 
geben (§ 316a Satz 2 HGB-E). Auf diese Definition können künftig zahlreiche Vorschriften 
innerhalb und außerhalb des HGB, die Unternehmen von öffentlichem Interesse betreffen, 
verweisen. Dies erhöht deren sprachliche Verständlichkeit. 


Der Gesetzentwurf leistet weiterhin dadurch einen Beitrag zur Rechts- und Verwaltungsver-
einfachung, dass die BaFin unmittelbar an Auslagerungsunternehmen Bescheide richten 
können soll, ihr Auslagerungen in erweitertem Umfang angezeigt werden sollen und sie 
sich bei Auslagerungen in Drittstaaten an einen inländischen Zustellungsbevollmächtigte 
halten können soll. 


2. Nachhaltigkeitsaspekte 


Der Gesetzentwurf entspricht dem Grundsatz der Nachhaltigkeit. Der Gesetzentwurf hat 
keine negativen ökologischen Auswirkungen und keinen Bezug zu sozialen Aspekten. Der 
Gesetzentwurf soll dazu beitragen, Manipulationen und kriminelle Aktivitäten schneller zu 
erkennen und damit auch für die Finanzmarktstabilität Risiken zu verringern. Der Gesetz-
entwurf soll zudem dazu beitragen, die Aufsichtstätigkeit der BaFin zu verbessern. 


3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Für den Bund, insbesondere für das Bundeszentralamt für Steuern und das Informations-
technikzentrum Bund, und die Länder ergeben sich Haushaltsmittelbedarfe. Diese Haus-
haltsmittelbedarfe sind mit Blick auf die Ausgestaltung der Datenzugriffsbefugnisse durch 
die vorgesehenen Rechtsverordnungen derzeit nicht quantifizierbar. 


4. Erfüllungsaufwand 


a) Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Für Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand. 


b) Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Infolge der Artikel 1 bis 8 und der entsprechenden Folgeänderungen entsteht voraussicht-
lich Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 2.783.513 Euro. Dieser gliedert sich wie folgt.  


Der Wirtschaft kann insgesamt ein einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 
2.502.321 Euro entstehen. Davon entfallen rund 453.992 Euro auf Bürokratiekosten aus 
Informationspflichten. 


Der Wirtschaft kann wiederkehrender Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 281.191 Euro 
entstehen. Davon entfallen rund 150.198 Euro auf Bürokratiekosten aus Informationspflich-
ten. Dieser Erfüllungsaufwand fällt unter die „One in, one out“-Regel der Bundesregierung 
und wird durch entsprechende Entlastungen aus bereits beschlossenen Gesetzesvorhaben 
aus dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen kompensiert. 


Erfüllungsaufwand i.e.S. Wirtschaft 


Wiederkehrender Erfüllungsaufwand 


Gesetz Para-


graf 


Inhalt Kom-


ple-


xität 


Zeit 


in 


Min. 


Fall-


zahl  


Erfüllungsauf-


wand gesamt 


WpHG 


§ 109 


Abs. 2 


S. 3  


Berichtigung des Feh-


lers im nächsten Ab-


schluss oder unter 


Neuaufstellung des 


Abschlusses für das 


geprüfte Geschäftsjahr 


hoch 6065 5 66.745,33 € 
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VermAnlG 
§ 1 Abs. 


2 Nr. 8 


Prospekterstellung 


u.m. 


hoch 4865 6 64.247,19 € 


            130.992,52 € 
 


      


 
      


Einmaliger Erfüllungsaufwand 


Gesetz Para-


graf 


Inhalt Kom-


ple-


xität 


Zeit 


in 


Min. 


Fall-


zahl  


Erfüllungsauf-


wand gesamt 


KAGB 


§ 36 Anzeigepflicht Ausla-


gerungsunternehmen, 


Etablierung Anzeige-


pflicht von (allen) Aus-


lagerungen - beauf-


sichtigte Unternehmen 


ein-


fach 


257 150 26.390,69 € 


KAGB 


§ 36 


Abs. 2 


Änderungsanzeigen zu 


Auslagerungen -Etab-


lierung des Prozesses 


ein-


fach 


257 150 26.390,69 € 


VAG 


§ 47 Nr. 


8a und 


Nr. 9 


Vollzugs- und Ände-


rungsmitteilungen bei 


Ausgliederungen 


ein-


fach 


184 584 73.562,59 € 


ZAG 


§ 28 


Abs. 1 


Nr. 10 


Anzeigepflicht Ausla-


gerungsunternehmen, 


Etablierung der erwei-


terten und harmoni-


sierten Anzeigepflicht 


von (allen) Auslage-


rungen - beaufsich-


tigte Unternehmen 


mittel 637 100 82.772,84 € 


KWG 


§ 24 


Abs. 1 


Nr. 18 


Anzeigepflicht Ausla-


gerungsunternehmen, 


Etablierung Anzeige-


pflicht Auslagerungen 


- beaufsichtigte Unter-


nehmen 


mittel 637 2.222 1.839.212,54 € 


      
2.048.329,35 €        


Wiederkehrender Erfüllungsaufwand 130.992,52 € 


Einmaliger Erfüllungsaufwand 2.048.329,35 € 


Erfüllungsaufwand i.e.S. Wirtschaft 2.179.321,86 € 
       


       


       


Informationspflichten Wirtschaft 


Wiederkehrende Informationspflichten 


Gesetz Para-


graf 


Inhalt Kom-


ple-


xität 


Zeit 


in 


Min. 


Fall-


zahl  


Informations-


pflichten ge-


samt 


WpHG 


§ 107 


Abs. 5 


S. 4 


Beantwortung von 


Auskunfts- und Vorla-


geersuchen ggü. der 


BaFin durch jeder-


mann (neu erweiterter 


Personenkreis) 


ein-


fach 


2450 10 33.483,33 € 


WpHG 


Wegfall 


§ 109 


Wegfall der Bekannt-


machung durch das 


ein-


fach 


50 -14 -309,17 € 
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Abs. 2 


(alt) 


betroffene Unterneh-


men nach § 109 Ab-


satz 2 (alt) 


VermAnlG 
§ 1 Abs. 


2 Nr. 8 


divers hoch 2413 6 20.558,76 € 


KAGB 


§ 36 Verarbeitung der an-


gezeigten Auslagerun-


gen 


Meldungen von (allen) 


Auslagerungen 


ein-


fach 


13 2.000 11.483,33 € 


KAGB 
§ 36 (2) Verarbeitung der Än-


derungsanzeigen 


ein-


fach 


13 500 2.870,83 € 


VAG 


§ 47 Nr. 


8a 


Anzeige des Vollzugs 


von Ausgliederungen 


und Änderungen der 


Beurteilung der Wich-


tigkeit einer Ausgliede-


rung 


ein-


fach 


13 800 4.593,33 € 


VAG 


§ 47 Nr. 


9 


Änderungsmitteilung 


in Bezug auf ausge-


gliederte Funktionen 


und Versicherungstä-


tigkeiten 


ein-


fach 


13 400 2.296,67 € 


ZAG 


§ 28 


Abs. 1 


Nr. 10 


(nach erstem Jahr, da 


nur Änderungen ge-


meldet werden sollen) 


Änderungs- und Neu- 


Anzeigen  


ein-


fach 


13 214 1.228,72 € 


KWG  


§ 24 


Abs. 1 


Nr. 18 


(nach erstem Jahr, da 


nur Änderungen ge-


meldet werden sollen) 


Änderungs- und Neu- 


Anzeigen  


ein-


fach 


13 12.887 73.992,86 € 


 
     


150.198,67 € 
 


      


 
      


Einmalige Informationspflichten 


Gesetz Para-


graf 


Inhalt Kom-


ple-


xität 


Zeit 


in 


Min. 


Fall-


zahl  


Informations-


pflichten ge-


samt 


KWG 


§ 24 


Abs. 1 


Nr 18 


Verarbeitung der be-


stehenden Auslagerun-


gen 


Meldungen von (allen) 


Auslagerungen 


ein-


fach 


13 77.770 446.529,42 € 


ZAG 


§ 28 


Abs. 1 


Nr. 10  


Verarbeitung der be-


stehenden Auslagerun-


gen 


Meldungen von (allen) 


Auslagerungen 


ein-


fach 


13 1.200 6.890,00 € 


FinDAG-


KostV 


Nr. 


5.6.2 


Gebührenbescheid 


nach Nr. 5.6.2 FinDA-


GKostV prüfen und be-


zahlen 


mittel 3 7 17,61 € 


FinDAG 


§ 17c gesonderte Erstattung 


nach § 17c FinDAG 


prüfen und bezahlen 


hoch 23 17 555,22 € 


      
453.992,24€ 
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Wiederkehrende Informationspflichten 150.198,67 € 


Einmalige Informationspflichten 453.992,24 € 


Informationspflichten Wirtschaft 604.190,91€ 


 


Die Änderungen der Artikel 9 und 10 führen zu keiner Veränderung des Erfüllungsaufwan-
des für die Wirtschaft. 


Infolge der Artikel 11 bis 20 entsteht voraussichtlich zusätzlicher laufender Erfüllungsauf-
wand für die Wirtschaft in Höhe von 150 000 Euro, davon Bürokratiekosten in Höhe von 
50 000 Euro. Dieser Erfüllungsaufwand ist wirksam im Rahmen der „One in, one out“-Regel 
der Bundesregierung und wird durch Entlastungen aus dem Gesetz zur Förderung der 
Elektromobilität und zur Modernisierung des Wohnungseigentumsgesetzes und zur Ände-
rung von kosten- und grundbuchrechtlichen Vorschriften (Wohnungseigentumsmodernisie-
rungsgesetz – WEMoG) kompensiert. 


- Pflicht zur externen Prüferrotation für kapitalmarktorientierte Unternehmen nach zehn Jah-
ren 


Die Pflicht zur externen Prüferrotation für alle kapitalmarktorientierten Kapitalgesellschaften 
und Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a Absatz 1 HGB nach zehn Jahren 
verursacht keinen Erfüllungsaufwand gemäß § 2 Absatz 1 des Gesetzes zur Einsetzung 
eines Nationalen Normenkontrollrates (NKRG), weil der diesbezügliche Aufwand der be-
troffenen Unternehmen für die Durchführung eines Verfahrens zur Auswahl und Bestellung 
eines anderen Abschlussprüfers nach Artikel 16 Absatz 2 bis 5 der Abschlussprüferverord-
nung nicht durch die Befolgung einer bundesrechtlichen Vorschrift entsteht, sondern auf 
der Vorgabe des Artikels 17 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Abschlussprüferverordnung beruht.  


- Pflicht der Abschlussprüfer zur Meldung von Unregelmäßigkeiten an die BaFin und gege-
benenfalls an die zuständige Staatsanwaltschaft oder Verwaltungsbehörde 


Auch diese Pflicht beruht auf Vorgaben der Abschlussprüferverordnung (Artikel 7 Unterab-
satz 2 Abschlussprüferverordnung) und verursacht damit keinen Erfüllungsaufwand gemäß 
§ 2 Absatz 1 NKRG. Der Gesetzentwurf benennt lediglich die für die Mitteilung zuständigen 
Behörden (vergleiche § 323 Absatz 5 HGB-E). 


- Pflicht für börsennotierte Unternehmen zur Einrichtung eines internen Kontrollsystems/Ri-
sikomanagementsystems 


Soweit dieser Entwurf für börsennotierte Unternehmen eine ausdrückliche Pflicht zur Ein-
führung interner Kontrollsysteme und Risikomanagementsysteme vorsieht (vergleiche § 93 
Absatz 1a AktG), wird sich der Mehraufwand auf allenfalls 100 000 Euro belaufen. Börsen-
notierte Unternehmen unterliegen bereits heute einer besonderen Pflicht, ihre Unterneh-
mensstrukturen und die Arbeitsweise des Managements so transparent wie möglich zu ge-
stalten. Die Regelung stellt nur eine Absicherung dar, dass diese Systeme tatsächlich ein-
gerichtet wurden. Auch der Deutsche Corporate Governance Kodex enthält bereits einen 
Grundsatz, dass es solcher Systeme bedarf. Falls von den circa 470 börsennotierten Un-
ternehmen in Deutschland einige wenige diese Pflicht noch nicht umfassend erfüllen, wird 
für diese ein pauschaler Gesamtmehraufwand in Höhe von 40 000 Euro angenommen. 


 - Pflicht für Aktiengesellschaften und Europäische Gesellschaften (SE), die Unternehmen 
von öffentlichem Interesse sind, zur Einrichtung eines Prüfungsausschusses  
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Soweit dieser Entwurf eine Pflicht vorsieht zur Einrichtung eines Prüfungsausschusses in 
Aufsichts- und Verwaltungsräten von Aktiengesellschaften und Europäischen Gesellschaf-
ten (SE), die Unternehmen von öffentlichem Interesse sind (vergleiche § 107 Absatz 4 
Satz 1 AktG-E und § 34 Absatz 5 Satz 1 des SE-Ausführungsgesetzes – SEAG-E), ist ein 
kostenmäßiger Mehraufwand nicht zu erwarten. Zwar bestand bislang für diese Unterneh-
men eine Wahlmöglichkeit. Doch entspricht es bereits heute nach einer Empfehlung im 
Deutschen Corporate Governance Kodex dem Grundsatz guter Unternehmensführung, ei-
nen solchen Ausschuss einzurichten. Wenn ein Unternehmen diesen Ausschuss bislang 
nicht eingerichtet hat, muss es ihn nunmehr bilden. Da dieser Ausschuss sich aber aus den 
Mitgliedern eines Aufsichtsrats zusammensetzt, entstehen keine wesentlichen Mehrkosten. 
Auch musste von den Aufsichtsratsmitgliedern bisher die nunmehr vom Ausschuss erwar-
tete Prüfungsarbeit erbracht werden. Die Pflicht zur Einrichtung des Ausschusses soll le-
diglich die Effizienz der Kontrollarbeit verbessern.  


- Pflicht diverser Einheiten im Unternehmen zur Auskunftserteilung an den Prüfungsaus-
schuss 


Soweit der Gesetzentwurf vorsieht, dass der einzurichtende Prüfungsausschuss unmittel-
bar beim Leiter der internen Kontrolle, beim Leiter des Risikomanagements und beim Leiter 
der Internen Revision Auskünfte einholen können soll, ohne den Vorstand bzw. die ge-
schäftsführenden Direktoren vorab um diese Auskunft zu bitten (vergleiche § 107 Absatz 4 
Satz 3 AktG-E und § 34 Absatz 5 Satz 3 SEAG-E), entsteht gleichfalls kein zusätzlicher 
Aufwand für das Unternehmen. Vielmehr kann hierdurch neben Effizienzsteigerungen eine 
Kostenersparnis entstehen, weil das jeweilige Mitglied des Leitungsorgans lediglich infor-
miert wird und sich nur bei Bedarf vertieft mit dem Vorgang befassen muss. Im Normalfall 
wird die Kontrollarbeit unmittelbar von dem Ausschussmitglied und dem zuständigen Mitar-
beiter des Unternehmens geleistet. 


- Wahl des Abschlussprüfers von Versicherungsunternehmen durch die Gesellschafter oder 
Mitglieder 


Dadurch, dass künftig die Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft (vergleiche § 119 
Absatz 1 Nummer 5 AktG) respektive die Versammlung der obersten Vertretung eines Ver-
sicherungsvereins auf Gegenseitigkeit (vergleiche § 191 Satz 1 VAG-E in Verbindung mit 
§ 119 Absatz 1 Nummer 5 AktG) über die Wahl des Abschlussprüfers beschließt, entsteht 
kein messbarer zusätzlicher Erfüllungsaufwand. Denn eine Hauptversammlung bzw. Ver-
sammlung der obersten Vertretung muss jährlich ohnehin einberufen werden und die Be-
schlussfassung auch über den Vorschlag des Aufsichtsrats zur Bestellung eines Abschluss-
prüfers dürfte keine quantifizierbare Mehrbelastung verursachen. 


- Pflicht zur Rechnungslegung für kapitalmarktorientierte Unternehmen im Geltungsbereich 
des Publizitätsgesetzes (PublG) 


Die in § 1 Absatz 3 PublG-E vorgesehene Pflicht für kapitalmarktorientierte Unternehmen, 
die in den Geltungsbereich des Ersten Abschnitts des PublG fallen, nach jenem Abschnitt 
Rechnung zu legen, auch wenn sie nicht die Größenkriterien des § 1 Absatz 1 PublG über-
schreiten, wird allenfalls eine sehr geringe Anzahl an Unternehmen betreffen. Denn kapi-
talmarktorientierte Unternehmen werden in aller Regel nicht in einer Rechtsform betrieben, 
für die das PublG gilt. Im Übrigen müssen diese Unternehmen – wenn sie als Inlandsemit-
tent im Sinne des § 2 Absatz 14 WpHG Wertpapiere begeben – bereits nach der geltenden 
Rechtslage ihre nach nationalem Recht aufgestellten und geprüften Rechnungslegungsun-
terlagen in einem Jahresfinanzbericht offenlegen (vergleiche § 114 Absatz 2 Nummer 1 
Buchstabe a und Nummer 2 Buchstabe a WpHG). Die zusätzlichen Bürokratiekosten wer-
den daher schätzungsweise jährlich nicht über 50 000 Euro liegen.  


c) Erfüllungsaufwand Verwaltung 
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Insgesamt beläuft sich der Erfüllungsaufwand der Verwaltung durch die Änderungen in Ar-
tikel 1 bis 8 auf rund 16.058.533 Euro. 


 


Erfüllungsaufwand Verwaltung 


Wiederkehrender Erfüllungsaufwand 


Gesetz Para-


graf 


Inhalt Kom-


ple-


xität 


Zeit 


in 


Min. 


Fall-


zahl  


Erfüllungsauf-


wand gesamt 


WpHG 


§ 106 


i.V.m. 


§ 107 


Abs. 1 


S. 1 


BaFin (neu erwei-


terte Zuständigkeit 


betreffend Anlass-


prüfungen): AnO 


und Durchführung 


der Prüfung von Un-


ternehmensab-


schlüssen bei kon-


kreten Anhaltspunk-


ten für einen Verstoß 


gegen Rechnungsle-


gungsvorschriften  


hoch 0 20 3.000.000,00 € 


WpHG 


§ 106 


i.V.m. 


§§ 107 


Abs. 1 


S. 1, 


Abs. 4 


S. 1 


BaFin (neu erwei-


terte Zuständigkeit 


betreffend Anlass-


prüfungen): Beauf-


tragung der Prüf-


stelle oder anderer 


Einrichtungen und 


Personen  mit der 


Durchführung ange-


ordneter Prüfungen  


hoch 0 11 6.600.000,00 € 


WpHG 


§ 107 


Abs. 1 


S. 6 


BaFin: Bekanntma-


chung der Prüfungs-


AnO im Bundesan-


zeiger und auf der 


BaFin-Internetseite 


ein-


fach 


938 20 13.876,15 € 
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WpHG 


§ 107 


Abs. 5 


S. 4 


BaFin (erweiterte Er-


mittlungsbefugnisse; 


zuvor nur ggü. be-


stimmten Personen): 


Vornahme von Aus-


kunfts- und Vorlage-


ersuchen, Verneh-


mungen ggü. jeder-


mann 


mittel 115 10 1.164,57 € 


WpHG 


§ 107 


Abs. 6 


S. 1 


BaFin (erweiterte Er-


mittlungsbefugnisse; 


zuvor nur ggü. be-


stimmten Personen): 


Betretensrecht ggü. 


jedermann  


 


 


BaFin (neue Ermitt-


lungsbefugnisse): 


Durchsuchungen, Si-


cherstellungen und 


Beschlagnahmen 


mittel 2390 2 4.840,55 € 


WpHG 


§ 107 


Abs. 8 


BaFin: (Optionale) 


Veröffentlichung we-


sentlicher Verfah-


rensschritte und ge-


wonnener Erkennt-


nisse 


ein-


fach 


938 6 4.162,84 € 


WpHG 


§ 107a 


(Weg-


fall § 


342b 


Abs. 2 


S. 3 


Nr. 1 


HGB 


(alt))  


Prüfstelle: Wegfall 


der eigenen (bisheri-


gen) Anlassprüfun-


gen sowie der Prü-


fungen auf Verlan-


gen der BaFin nach 


§ 342b Absatz 2 


Satz 3 Nummer 1 


und 2 HGB (alt)  


hoch 0 -4 -400.000,00 € 


WpHG 


§ 107a 


(Weg-


fall § 


342b 


Abs. 6 


zu Ver-


dachts-


prü-


fun-


gen)   


Prüfstelle: Wegfall 


der Berichte der DPR 


ggü. der BaFin zu 


Anlassprüfungen so-


wie Prüfungen auf 


Verlangen der BaFin 


nach § 342b Abs. 6 


HGB (alt)  


ein-


fach 


240 -8 -1.420,16 € 


WpHG 


§ 107a 


Abs. 9 


S. 1                        


Prüfstelle: Vornahme 


anlassbezogener Be-


richte ggü. der BaFin 


mittel 1557 20 31.534,44 € 


WpHG 


§ 107a 


Abs. 9 


S. 2 


Prüfstelle: Vornahme 


periodischer Berichte 


ggü. der BaFin 


(Sachstand zu allen 


anhängigen Prüfun-


gen) 


mittel 1152 4 4.666,37 € 
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WpHG 


§ 107a 


Abs. 


10 S. 1  


Prüfstelle: Zusätzli-


che Anzeige von 


Straftaten auch ggü 


der BaFin und der 


APAS (neben der 


StA) 


ein-


fach 


40 1 29,59 € 


WpHG 


§ 107a 


Abs. 


10 S. 2  


Prüfstelle: Zusätzli-


che Anzeige von Be-


rufspflichtverletzun-


gen auch ggü der 


BaFin (neben der 


APAS) 


ein-


fach 


40 5 147,93 € 


WpHG 


§ 108 


Abs. 3 


S. 1          


BaFin (erweiterte 


Befugnisse): (Jeder-


zeitige) Anforderung 


der Vorlage und an-


schließende Auswer-


tung von Erläuterun-


gen und Prüfberich-


ten seitens der Prüf-


stelle 


mittel 1197 20 24.243,24 € 


WpHG 


§ 108 


Abs. 3 


S. 2 


BaFin: Einsicht-


nahme in Akten bei 


der Prüfstelle und 


anschließende Aus-


wertung 


mittel 1035 8 8.384,88 € 


WpHG 


§ 108 


Abs. 4 


S. 3 


BaFin: Ansichziehen 


und Durchführen ei-


ner laufenden Stich-


probenprüfung durch 


die Prüfstelle 


hoch 0 3 450.000,00 € 


WpHG 


§ 108 


Abs. 4 


S. 3 


Prüfstelle: ggf. nach-


träglicher Wegfall ei-


nes laufenden Stich-


probenverfahrens 


wegen Ansichziehen 


durch BaFin ("Sperr-


wirkung")  


hoch 0 -3 -300.000,00 € 


WpHG 


§ 109 


Abs. 2 


S. 1 


BaFin: Bekanntma-


chung des festge-


stellten Fehlers auf 


der BaFin-Internet-


seite, im Bundesan-


zeiger sowie in ei-


nem Börsenpflicht-


blatt oder elektr. In-


formationsverbrei-


tungssystem 


mittel 2425 18 44.202,90 € 


WpHG 


Wegfall 


§ 109 


Abs. 2 


(alt) 


BaFin: Wegfall der 


Bekanntmachungs-


AnO/ des -Bekannt-


machungsverfahrens 


ggü. Unternehmen 


mittel 2425 -14 -34.380,03 € 
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nach § 109 Absatz 2 


(alt) 


WpHG 


§ 109 


Abs. 2 


S. 3  


BaFin: (Optionale) 


Anordnung zur Be-


richtigung des Feh-


lers und ggf. Verfah-


rensdurchführung  


hoch 0 5 125.000,00 € 


WpHG 


§ 109 


Abs. 3  


BaFin: Bekanntma-


chung hinsichtlich 


nicht existenter Be-


anstandungen auf 


eigener BaFin-Inter-


netseite  


ein-


fach 


366 22 5.955,80 € 


WpHG 


§ 110 


Abs. 2 


S. 1 


BaFin (erweiterte 


Mitteilungspflicht): 


Mitteilung auch von 


konkreten Anhalts-


punkten für einen 


Verstoß gegen Rech-


nungslegungsvor-


schriften (zusätzlich 


zu Berufspflichtver-


letzungen) an die 


APAS 


mittel 982 12 11.933,26 € 


 


VermAnlG 


§ 1 


Abs. 2 


Nr. 8 


Durchführung von 


Billigungsverfahren 


u.m. 


hoch 5145 6 47.107,62 € 


KAGB 


§ 36 Verarbeitung der an-


gezeigten Auslage-


rungen 


Kenntnisnahme der 


Meldungen von (al-


len) Auslagerungen 


ein-


fach 


45 2.000 66.570,00 € 


KAGB 


§ 36 Verarbeitung der an-


gezeigten Auslage-


rungen 


Prüfung auffälliger 


Fälle 


mittel 335 600 203.546,00 € 


KAGB 


§ 36 


Abs. 2 


Verarbeitung der an-


gezeigten Änderun-


gensanzeigen 


ein-


fach 


35 500 12.944,17 € 


VAG 
§ 47 


Nr. 8a 


Verarbeitung der 


Vollzugsanzeigen 


ein-


fach 


45 800 26.628,00 € 


VAG 
§ 47 


Nr. 9 


Verarbeitung der Än-


derungsmitteilungen 


ein-


fach 


45 400 13.314,00 € 


VAG 


§ 47 


Nr. 8a 


und 


Nr. 9 


Verarbeitung der 


eingehenden Anzei-


gen (auffällige Fälle) 


mittel 335 80 27.139,47 € 


ZAG 


§ 28 


Abs. 1 


Nr. 10 


(nach erstem Jahr, 


da nur Änderungen 


gemeldet werden 


sollen) 


Kenntnisnahme der 


Änderungs- und 


Neu- Anzeigen  


ein-


fach 


45 214 7.122,99 € 
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ZAG 


§ 28 


Abs. 1 


Nr. 10 


(nach erstem Jahr, 


da nur Änderungen 


gemeldet werden 


sollen) 


Prüfung auffälliger 


Fälle 


mittel 335 64 21.711,57 € 


KWG  


§ 24 


Abs. 1 


Nr. 18 


(nach erstem Jahr, 


da nur Änderungen 


gemeldet werden 


sollen) 


Kenntnisnahme der 


Änderungs- und 


Neu- Anzeigen  


ein-


fach 


45 12.887 428.943,80 € 


KWG  


§ 24 


Abs. 1 


Nr. 18 


(nach erstem Jahr, 


da nur Änderungen 


gemeldet werden 


sollen) 


Prüfung auffälliger 


Fälle 


mittel 335 3.866 1.311.514,73 € 


FinDAG 


§ 11a 


Abs. 1 


+ 2 


System zur Vermei-


dung von Interes-


senskonflikten bei 


privaten Finanzge-


schäften bestehend 


aus Verboten, kom-


plexen Ausnahmen 


und deren Kontrolle 


bzw. Prüfprozesse: 


Konzeption, laufende 


Weiterentwicklung 


von internen Rege-


lungen, Systematik 


der Risikoklassifizie-


rung, Operationali-


sierung, IT-Verfah-


ren, Prüfung kom-


plexer Einzelfälle, 


Beratung, Konzep-


tion von Sensiblisie-


rung und Schulun-


gen, Erfüllung von 


Berichtspflichten, 


fachlicher Austausch 


auf nationaler und 


europäischer (EZB, 


ESAs) Ebene 


hoch 7693 6 70.437,11 € 


FinDAG 


§ 11a 


Abs. 1 


+ 2 


Operative Durchfüh-


rung der Kontrolle 


der Einhaltung der 


Verbote und Ausnah-


men des Systems 


gemäß (1) + (2): 


Bearbeitung von An-


zeigen und Anträgen 


(Klärung, Prüfung, 


Entscheidung der 


Einzelfälle), Umset-


mittel 1137 500 575.701,00 € 
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zung der Risikoklas-


sifizierung, Durch-


führung jährlicher 


und anlassbezogener 


Stichprobenkontrol-


len, Erstellung von 


Berichten sowie sta-


tistischen Auswer-


tungen, Durchfüh-


rung von Schulun-


gen und Sensibilisie-


rungsmaßnahmen 


FinDAG 


§ 11a 


Abs. 3 


+ 4 


System zur Überwa-


chung und Präven-


tion von Insiderge-


schäften nach Art. 


14 MAR (Verordnung 


(EU) Nr. 569/2014) 


bestehend aus: Kon-


trollen und Prüfpro-


zessen zuzüglich der 


Verknüpfung mit den 


Regelungen zur Ver-


meidung von Inte-


ressenskonflikten 


gem. § 11a (1) + 


(2), Konzeption, lau-


fende Weiterent-


wicklung von inter-


nen Regelungen, 


Systematik der Risi-


koklassifizierung, 


Operationalisierung, 


IT-Verfahren, Prü-


fung komplexer Ein-


zelfälle, Beratung, 


Konzeption Sensibli-


sierung und Schu-


lungen, Erfüllung 


von Berichtspflich-


ten, fachlicher Aus-


tausch auf nationaler 


und europäischer 


(EZB, ESAs)  


hoch 7693 6 70.437,11 € 


FinDAG 


§ 11a 


Abs. 3 


+ 4 


Operative Durchfüh-


rung des Systems 


zur Überwachung 


und Prävention von 


Insidergeschäften 


gemäß (3) + (4): 


Bearbeitung von An-


zeigen und Anträgen 


gemäß (4) i.V.m. 


den Anforderungen 


gemäß (1) + (2), 


Adhoc-Abgleich der 


Anzeigen, Durchfüh-


rung von Stichpro-


benkontrollen zur 


mittel 1137 500 575.701,00 € 
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Überprüfung der Ein-


haltung Anzeige-


pflicht, Überprüfung 


der Vollständigkeits- 


und Negativmeldun-


gen, Durchführung 


von Schulungen und 


Sensibilisierungs-


maßnahmen 


FinDAG 


§ 11a 


Abs. 1 


bis 4 


Fachliche und orga-


nisatorische Aufga-


ben wie z.B. Doku-


mentation, Pflege 


des Bestands melde-


pflichtiger Beschäf-


tigter, einfache Plau-


sibilitätskontrollen, 


Archivierung, Veröf-


fentlichung, Fristen-


kontrolle, Stan-


dardauswertung 


ein-


fach 


238 500 88.020,33 € 


      13.141.181,21 € 


       


       
Einmaliger Erfüllungsaufwand 


Gesetz Para-


graf 


Inhalt Kom-


ple-


xität 


Zeit 


in 


Min. 


Fall-


zahl  


Erfüllungsauf-


wand gesamt 


KAGB 


§ 36 Anzeigepflicht Ausla-


gerungsunterneh-


men 


Etablierung Anzeige-


pflicht von (allen) 


Auslagerungen - be-


aufsichtigte Unter-


nehmen 


ein-


fach 


121 150 13.424,95 € 


KAGB 


§ 36 


Abs. 2 


Etablierung Prozess 


für Änderungen der 


Auslagerungsanzei-


gen 


ein-


fach 


120 150 13.314,00 € 


KAGB 


§ 36 


Abs. 2 


Verarbeitung der an-


gezeigten Änderun-


gensanzeigen- Prü-


fung auffälliger Fälle 


mittel 335 150 50.886,50 € 


VAG 


§ 47 


Nr. 8a 


und 


Nr. 9 


Etablierung Prozess 


zur Verarbeitung der 


eingehenden Anzei-


gen 


hoch 1503 1 2.293,58 € 


ZAG 


§ 28 


Abs. 1 


Nr. 10 


Verarbeitung der be-


stehenden Auslage-


rungen 


Kenntnisnahme der 


Meldungen von (al-


len) Auslagerungen 


ein-


fach 


45 1.200 39.942,00 € 
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ZAG 


§ 28 


Abs. 1 


Nr. 10 


Anzeigepflicht Ausla-


gerungsunterneh-


men 


Etablierung Anzeige-


pflicht Auslagerun-


gen - beaufsichtigte 


Unternehmen 


ein-


fach 


121 100 8.949,97 € 


KWG 


§ 24 


Abs. 1 


Nr. 18 


Verarbeitung der be-


stehenden Auslage-


rungen 


Kenntnisnahme der 


Meldungen von (al-


len) Auslagerungen 


ein-


fach 


45 77.770 2.588.574,45 € 


KWG 


§ 24 


Abs. 1 


Nr. 18 


Anzeigepflicht Ausla-


gerungsunterneh-


men 


Etablierung Anzeige-


pflicht Auslagerun-


gen - beaufsichtigte 


Unternehmen 


ein-


fach 


121 2.222 198.868,26 € 


FinDAG-


KostV 


Nr. 


5.6.2 


Gebühren nach Nr. 


5.6.2 FinDAGKostV 


annehmen und For-


derungen verfolgen 


hoch 30 7 320,46 € 


FinDAG 


§ 17c gesonderte Erstat-


tung nach § 17c Fin-


DAG annehmen und 


Forderungen verfol-


gen 


hoch 30 17 778,26 € 


      
2.917.352,42 € 


       
Wiederkehrender Erfüllungsaufwand 13.141.181,21 € 


Einmaliger Erfüllungsaufwand 2.917.352,42 € 


Erfüllungsaufwand Verwaltung 16.058.533,63 € 


 


Aufgrund der Änderungen der Artikel 9 und 10 ergibt sich für den Bund, insbesondere für 
das Bundeszentralamt für Steuern und das Informationstechnikzentrum Bund, und die Län-
der Erfüllungsaufwand. Der Erfüllungsaufwand ist mit Blick auf die Ausgestaltung der Da-
tenzugriffsbefugnisse durch die vorgesehenen Rechtsverordnungen derzeit nicht quantifi-
zierbar. 


Durch die Änderungen in Artikel 11 bis 20 ergibt sich der folgende Erfüllungsaufwand: 


- Aufhebung der Antragsmöglichkeit gemäß § 319 Absatz 1a HGB 


Die Möglichkeit des Abschlussprüfers, bei der Abschlussprüferaufsichtsstelle beim Bundes-
amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle die Ausnahme von den Anforderungen des Arti-
kels 4 Absatz 2 Unterabsatz 1 der Abschlussprüferverordnung zu beantragen, wird abge-
schafft. Solche Anträge wurden in der Vergangenheit vereinzelt gestellt. Insoweit ist daher 
infolge des Wegfall entsprechender Antragsverfahren mit einer geringfügen Entlastung der 
Bundesverwaltung zu rechnen.    


- Schaffung neuer und Erweiterung bestehender Bußgeldtatbestände für Fälle einer unbe-
fugten Erteilung eines Bestätigungsvermerks nach § 322 Absatz 1 HGB 
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Der Gesetzentwurf sieht die Schaffung eines neuen Bußgeldtatbestands im PublG (verglei-
che § 20 Absatz 2 PublG-E) respektive die Erweiterung der bestehenden Bußgeldtatbe-
stände im HGB (vergleiche §§ 334 Absatz 2 Satz 2, 340n Absatz 2 Satz 2, 341n Absatz 2 
Satz 2 HGB-E) für Fälle einer unbefugten Erteilung eines Bestätigungsvermerks nach § 322 
Absatz 1 HGB vor. Zuständige Verfolgungsbehörde ist die Abschlussprüferaufsichtsstelle 
beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Durch zusätzliche Bußgeldverfahren 
dürfte der Bundesverwaltung aber allenfalls ein geringfügiger jährlicher Mehraufwand ent-
stehen. Es ist davon auszugehen, dass sich die Abschlussprüfer in aller Regel normgemäß 
verhalten, nicht zuletzt deshalb, weil von dem deutlich verschärften Bußgeldrahmen (ver-
gleiche §§ 334 Absatz 3 Satz 1, 340n Absatz 3 Satz 1, 341 Absatz 3 Satz 1 HGB-E, § 20 
Absatz 3 Satz 1 PublG-E) eine hinreichend abschreckende Wirkung ausgehen wird. 


5. Weitere Kosten 


Die Verschärfung der zivilrechtlichen Haftung in § 323 Absatz 2 HGB-E kann Auswirkungen 
auf die Höhe der Versicherungsprämien für die Berufshaftpflichtversicherung der Wirt-
schaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften haben. Gemäß § 54 Absatz 4 Satz 1 
der Wirtschaftsprüferordnung (WPO) muss die Mindestversicherungssumme für den ein-
zelnen Versicherungsfall den in § 323 Absatz 2 Satz 1 HGB bezeichneten Umfang betra-
gen. Dies werden künftig zwei Millionen Euro statt bislang eine Million Euro sein. Außerdem 
sieht § 27 der Satzung der Wirtschaftsprüferkammer über die Rechte und Pflichten bei der 
Ausübung der Berufe des Wirtschaftsprüfers und des vereidigten Buchprüfers vor, dass die 
gemäß § 54 WPO zu unterhaltende Berufshaftpflichtversicherung über die Höhe der Min-
destversicherung hinausgehen soll, wenn Art und Umfang der Haftungsrisiken des Wirt-
schaftsprüfers dies erfordern. Eine solche Höherversicherung kann bei der gesetzlichen 
Abschlussprüfung von Unternehmen von öffentlichem Interesse angezeigt sein. Für diese 
Fälle wird die Haftungshöchstgrenze künftig bei zwanzig Millionen Euro liegen. Für grob 
fahrlässiges Verhalten wird es künftig keine Haftungshöchstgrenze mehr geben. Ob und 
inwieweit sich die mit diesen Änderungen verbundene Steigerung des versicherten Risikos 
auf die Versicherungsprämien auswirkt, soll im Rahmen der Anhörung zu diesem Entwurf 
näher beleuchtet werden. Es ist jedenfalls nicht zu befürchten, dass die Versicherbarkeit 
der Abschlussprüfung nicht mehr gewährleistet ist, zumal weiterhin an Haftungshöchstgren-
zen festgehalten wird. Die neuen Haftungshöchstgrenzen stellen sich auch im internationa-
len Vergleich keinesfalls als ungewöhnlich hoch dar; andere Rechtsordnungen sehen über-
haupt keine Haftungshöchstgrenzen vor. Zu berücksichtigen ist auch, dass die Mindestver-
sicherungssumme der Berufshaftpflichtversicherung der Wirtschaftsprüfer und Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften – gemessen an dem langen Zeitablauf seit der letzten Anpassung 
im Jahre 1998 – nur moderat angehoben wird. 


Bei den Ländern sind Mehrkosten im justiziellen Kernbereich durch die Erweiterung der 
Strafbarkeit der unrichtigen Versicherung und der Verletzung der Berichtspflicht auf Fälle 
leichtfertigen Verhaltens allenfalls in sehr geringem Umfang zu erwarten, der nicht näher 
quantifiziert werden kann. Ausweislich der Strafverfolgungsstatistik des Statistischen Bun-
desamtes bewegt sich die Zahl der Abgeurteilten bei den genannten Straftatbeständen jähr-
lich (höchstens) im niedrigen einstelligen Bereich.  


Unmittelbar durch dieses Gesetz werden die Kosten für Verbraucher nicht berührt. Auswir-
kungen auf die Einzelpreise und das Preisniveau lassen sich nicht abschätzen. 


6. Weitere Gesetzesfolgen 


Der Gesetzentwurf enthält keine gleichstellungsrelevanten Aspekte. Spezifische Auswir-
kungen auf die Lebenssituation von Frauen und Männern sind nicht zu erwarten, da das 
Gesetz ausschließlich sachbezogene Regelungen enthält. 
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VII. Befristung; Evaluierung 


Hinsichtlich der Evaluierung der Regelungen zur Reform der Bilanzkontrolle in Artikel 1 wird 
auf die Begründung zu Artikel 1 Nummer 15 verwiesen. 


Eine Befristung des Gesetzentwurfs erscheint zum jetzigen Zeitpunkt nicht sinnvoll. 


Einzelheiten der Regelungen zum automatisierten Abruf von Steuerdaten durch die Zent-
ralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen sind durch eine Rechtsverordnung zu re-
geln. Da die vorgesehenen Zugriffsbefugnisse erst nach Erlass dieser Rechtsverordnung 
Anwendung finden, sollten die Regelungen der Artikel 9 und 10 in einem Zeitraum von drei 
bis fünf Jahren nach Erlass der Rechtsverordnung in Hinblick auf die Zielerreichung und 
die Entwicklung des Erfüllungsaufwands evaluiert werden. 


Im Übrigen werden im Rahmen der Überprüfung die Anwendung und die Auswirkungen des 
Gesetzentwurfs untersucht.  


B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 (Änderung des Wertpapierhandelsgesetzes) 


Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 


Es werden redaktionelle Anpassungen vorgenommen. 


Zu Nummer 2 (§ 18) 


Der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) obliegt nach Satz 1 die Zu-
sammenarbeit mit den für die Überwachung von Märkten, an denen Finanzinstrumente oder 
Waren gehandelt werden, zuständigen Stellen der EU, den anderen Mitgliedstaaten der EU 
und den anderen Vertragsstaaten des EWR-Abkommens (Außenvertretung). Die BaFin 
kann im Rahmen der Zusammenarbeit zum Zwecke der Überwachung der Einhaltung der 
Verbote und Gebote des Wertpapierhandelsgesetzes und der Verordnung (EU) Nr. 
600/2014 (MiFIR) sowie der Verbote und Gebote der EU- und EWR-Staaten, die denen 
dieses Gesetzes, des Börsengesetzes oder der genannten Verordnungen entsprechen, 
von allen ihr nach dem Wertpapierhandelsgesetz und der MiFIR zustehenden Befugnissen 
Gebrauch machen, soweit dies geeignet und erforderlich ist, um ihrer Aufgabe der Außen-
vertretung nachzukommen. 


Mit der Einfügung des neuen Satz 4 wird eine Rechtsgrundlage geschaffen, die der BaFin 
einen Anspruch auf Herausgabe von Informationen gegenüber der zuständigen Börsenauf-
sichtsbehörde einräumt, soweit ein inländischer Handelsplatz betroffen ist und die BaFin 
die Information benötigt, um ihre Aufgabe der Außenvertretung nach Satz 1 zu erfüllen. Die 
Börsenaufsichtsbehörde ist verpflichtet, die BaFin bei ihrer Aufgabe der Außenvertretung 
zu unterstützen und der BaFin die erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen, 
soweit diese bei der Börsenaufsichtsbehörde vorliegen oder von ihr mit zumutbarem Auf-
wand beschafft werden können. Dies gilt unter anderem für den Fall, dass die BaFin für die 
Börsenaufsichtsbehörde eine Meldung nach Artikel 31 Absatz 2 oder Artikel 54 Absatz 2 
der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II) gegenüber zuständigen Stellen der Europäischen 
Union und den zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten abgibt.  


Nach Satz 5 gilt die Ausnahme von der Verschwiegenheitspflicht nach § 10 Absatz 1 Satz 
3 bis 5 BörsG bei der Weitergabe von nach Satz 4 von einer Börsenaufsichtsbehörde er-
haltenen Informationen an eine ausländische Stelle durch die BaFin entsprechend, soweit 
die dort genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Das Vorliegen einer der § 10 Absatz 1 
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Satz 1 BörsG vergleichbaren Verschwiegenheitspflicht bei der ausländischen Stelle ist von 
der BaFin vor der Weitergabe der Information an die ausländische Stelle nachzuprüfen. 


Zu Nummer 3 (§ 21) 


Klarstellung, um die Weitergabe von Informationen an den genannten Kreis zu ermöglichen. 


Zu Nummer 4 (§ 28) 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 


Zu Nummer 5 (§ 80) 


Es wird eine Verweisenorm erweitert auf die Anzeigevorschrift des § 24 Absatz 1 Num-
mer 18 KWG. 


Zu Nummer 6 (§ 88) 


Es wird eine spezialgesetzliche Anordnungsbefugnis der BaFin auch unmittelbar gegen-
über Auslagerungsunternehmen eingeführt. Sie ist im Einzelfall einschlägig um die Ord-
nungsmäßigkeit der Tätigkeit nach diesem Gesetz, insbesondere die Einhaltung der Pflich-
ten nach diesem Gesetz, zu gewährleisten. Des Weiteren werden Anordnungen der BaFin 
auf Grundlage der neuen Kompetenz für sofort vollziehbar erklärt. 


Zu Nummer 7 (§ 106) 


Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. An die Stelle des bisherigen § 342b HGB 
tritt der neue § 107a WpHG. Die Notwendigkeit eines Verweises ins Handelsgesetzbuch 
entfällt somit. 


Zu Nummer 8 (§ 107) 


Zu Buchstabe a 


Es handelt sich um Folgeänderungen zur Aufhebung des § 342b HGB sowie zu § 108 Ab-
satz 4 Satz 2 und 3 WpHG-E. 


Zu Buchstabe b 


Die BaFin hat schon heute die Befugnis, in bestimmten Fällen die Anordnung einer Prüfung 
und den Grund im Bundesanzeiger bekannt zu machen. Mit der Änderung wird die BaFin 
ermächtigt, eine Prüfungsanordnung in allen Fällen im Bundesanzeiger und auf ihrer Inter-
netseite bekannt zu machen. Voraussetzung dafür ist, dass ein öffentliches Interesse an 
der Veröffentlichung besteht. Die BaFin entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen. Bei 
der Ermessensentscheidung sind das Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit und das In-
teresse des Unternehmens an der Geheimhaltung der angeordneten Prüfung gegeneinan-
der abzuwägen. In die Entscheidung haben auch Überlegungen zu der Wahrscheinlichkeit 
eines Verstoßes sowie seiner Bedeutung für den Kapitalmarkt einzugehen. Eine Bekannt-
machung durch die BaFin ist gegenüber einer Bekanntmachung durch das Unternehmen 
vorzugswürdig, weil so sichergestellt wird, dass die Bekanntmachung verlässlich und ohne 
Vermischung mit anderen Informationen erfolgt. Die zentralisierte Bekanntmachung durch 
BaFin garantiert zudem die Auffindbarkeit der Informationen für die Marktteilnehmer. 


Zu Buchstabe c 


Mit der Neufassung von Absatz 2 soll sichergestellt werden, dass bei Vorliegen konkreter 
Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen Rechnungslegungsvorschriften auch die beiden 
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Unternehmensabschlüsse und -berichte geprüft werden können, die dem Geschäftsjahr der 
Prüfung vorangehen, um eine effektive Bilanzkontrolle zu ermöglichen.  


Zu Buchstabe d 


Es wird klargestellt, dass die gesetzlichen Verschwiegenheitspflichten nicht zwischen der 
BaFin und Einrichtungen und Personen gelten, derer sich die BaFin bei der Durchführung 
der Prüfung bedient. Die BaFin wird in diesen Fällen zur Informationsweitergabe an die 
genannten Stellen ermächtigt. Betroffen ist insbesondere § 21 WpHG. Die Vorschrift gilt 
aber auch für alle sonstigen gesetzlichen Verschwiegenheitspflichten. Die Einschaltung der 
Prüfstelle sowie anderer Einrichtungen und Personen als Verwaltungshelfer der BaFin, die 
schon nach bisherigem Recht zulässig ist (§ 107 Absatz 4 WpHG), wäre wesentlich er-
schwert, wenn ein ungehinderter Informationsfluss von der BaFin an die Verwaltungshelfer 
rechtlich nicht zulässig wäre. Dies betrifft beispielsweise die Weitergabe von Hinweisen, 
welche die BaFin von (anonymen) Hinweisgebern erhalten hat. 


Zu Buchstabe e 


Die Befugnisse der BaFin und der Personen, derer sich die BaFin bei der Durchführung 
ihrer Aufgaben bedient, werden erweitert. § 107 Absatz 5 Satz 1 WpHG-E bezieht in die 
Vorlagerechte auch sonstige Daten und die Überlassung von Kopien ein. § 107 Absatz 5 
Satz 2 WpHG-E erlaubt der BaFin, die Organmitglieder und Beschäftigen des geprüften 
Unternehmens sowie dessen Abschlussprüfer zu laden und zu vernehmen, soweit dies zur 
Wahrnehmung der Aufgaben der BaFin bei der Prüfung von Unternehmensabschlüssen 
und -berichten erforderlich ist. Anders als die Auskunfts- und Vorlagebefugnis stehen die 
neuen Befugnisse nur der BaFin selbst zu. Die vorgesehenen Befugnisse sind in persönli-
cher Hinsicht grundsätzlich beschränkt auf die nach § 107 Absatz 5 Satz 1 WpHG-E Ver-
pflichteten. Nach § 107 Absatz 5 Satz 4 WpHG-E gelten die Befugnisse allerdings gegen-
über jedermann, wenn konkrete Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen Rechnungsle-
gungsvorschriften vorliegen und kein Fall vorliegt, bei dem ein öffentliches Interesse an der 
Klärung offensichtlich nicht besteht. Liegen diese Voraussetzungen vor, muss die BaFin in 
die Lage versetzt werden, die in § 107 Absatz 5 Satz 1 und 2 WpHG-E vorgesehenen Be-
fugnisse auch gegenüber sonstigen Personen und Einrichtungen auszuüben, um eine ef-
fektive Bilanzkontrolle durchführen zu können. Das gilt insbesondere für Geschäftspartner 
des geprüften Unternehmens, die in- und ausländischen Kreditinstitute, mit denen das Un-
ternehmen Geschäftsbeziehungen unterhält und für Treuhänder, die für das Unternehmen 
tätig sind. Dies ermöglicht der BaFin unter anderem, die Echtheit von Dokumenten zu über-
prüfen, soweit daran begründete Zweifel bestehen. 


Zu Buchstabe f 


Mit dem neuen § 107 Absatz 7 WpHG-E wird ein Durchsuchungs- und Beschlagnahmerecht 
geschaffen, das ebenfalls gegenüber Dritten gilt. Die Ausübung der Befugnisse stehen un-
ter Richtervorbehalt. Voraussetzung für die Ausübung der Befugnisse ist, dass konkrete 
Anhaltspunkte für einen erheblichen Verstoß gegen Rechnungslegungsvorschriften gege-
ben sind.  Ein Verstoß gegen Rechnungslegungsvorschriften ist erheblich, wenn er aus 
Sicht der Kapitalmarktteilnehmer für die Bewertung des Unternehmens von wesentlicher 
Bedeutung ist. Dabei kann sich die Wesentlichkeit aus qualitativen oder quantitativen As-
pekten ergeben, also aus der Art der betroffenen Information oder aus den betragsmäßigen 
Auswirkungen von Unregelmäßigkeiten. Es kommt für die Beurteilung darauf an, ob sich 
der Verstoß in Bezug auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens aus-
wirkt und somit die hieraus ableitbaren Einschätzungen der zukünftigen Entwicklung des 
Unternehmens beeinflussen kann (OLG Frankfurt, Beschluss vom 4. Februar 2019 – 
WpÜG 3/16 –, juris). Das Durchsuchungs- und Beschlagnahmerecht soll vor allem in Fällen, 
in denen konkrete Anhaltspunkte für eine Bilanzmanipulation vorliegen, der BaFin die er-
forderlichen Mittel für eine forensische Prüfung und eine effektive Bilanzkontrolle an die 
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Hand geben. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass ein hohes Gemeinwohlinteresse da-
ran besteht, Fälle von Bilanzmanipulation zu verhindern respektive frühzeitig aufzudecken, 
um die Integrität des deutschen Kapitalmarkts und damit auch die Reputation des Finanz-
standortes Deutschlands zu schützen. Um dies zu gewährleisten, kann eine Durchsuchung 
und Beschlagnahme durch die BaFin geboten sein. Wegen der unterschiedlichen Zielrich-
tung von Bilanzkontrollverfahren und Strafverfahren besteht zudem ein Bedürfnis, eine 
Möglichkeit zur Durchsuchung und Beschlagnahme auch außerhalb der Voraussetzungen 
der Strafprozessordnung vorzusehen.  


Die BaFin erhält zudem die Befugnis, die Öffentlichkeit frühzeitiger und stärker als bislang 
über ihre Arbeit im Bereich der Bilanzkontrolle zu informieren, soweit ein öffentliches Inte-
resse besteht (§ 107 Absatz 8 WpHG-E). Die BaFin soll daran nicht mehr durch Verschwie-
genheitspflichten insbesondere nach § 21 WpHG gehindert sein. Jeder Veröffentlichung 
geht nach allgemeinen verwaltungsrechtlichen Grundsätzen eine Abwägung voraus, in der 
auch die rechtlich geschützten Interessen des betroffenen Unternehmens zu berücksichti-
gen sind. Im Rahmen der Abwägung bedarf ferner Berücksichtigung, ob die Richtigkeit der 
bekanntzugebenden Information hinreichend sichergestellt ist. Die Veröffentlichung auf der 
Internetseite ist schnell und diskriminierungsfrei, was auch dem Umstand Rechnung trägt, 
dass die veröffentlichten Informationen potenziell kursrelevant sind. Mit der neuen Rege-
lung kann nicht nur das abschließende Ergebnis der Prüfung veröffentlicht werden, sondern 
auch jeder Zwischenschritt. Damit erhalten die Teilnehmer im Kapitalmarkt, die Gläubiger 
und Aktionäre des Unternehmens wichtige Informationen zu jedem Prüfungsschritt. Das 
erleichtert die Einschätzung des Unternehmens und dient der Transparenz am Kapital-
markt, weil einseitige Informationen durch die Unternehmensleitung oder ihrer Bediensteten 
oder spekulative Berichte verhindert werden können. Möglicherweise können damit Speku-
lationen zu Lasten des Unternehmens, der Gläubiger und der Aktionäre verhindert werden.  


Nach Ablauf von zehn Jahren hat die BaFin die gemäß § 107 Absatz 1 Satz 6 und Absatz 
8 WpHG-E auf ihrer Internetseite bekannt gemachten Informationen zu löschen (§ 107 Ab-
satz 9 WpHG-E). 


Zu Nummer 9 (§§ 107a bis 107c) 


Das Bilanzkontrollverfahren wird fortan vollständig im Wertpapierhandelsgesetz geregelt. 
Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass das Verfahren im Wesentlichen der Integrität und 
Stabilität des Kapitalmarkts dient und das Vertrauen der Anleger in den deutschen Kapital-
markt stärken soll (Hönsch in Assmann/Uwe H. Schneider/Mülbert, Wertpapierhandels-
recht, 7. Aufl. 2019, Vor § 106 WpHG, Rz. 4). Die Konsolidierung in einem Gesetz trägt zur 
Verwaltungsvereinfachung bei, schafft einen vereinheitlichten Regelungsmechanismus und 
verzahnt die Aufgabenverteilung zwischen BaFin und Prüfstelle besser. Das Verfahren soll 
für die Öffentlichkeit und alle Beteiligten übersichtlicher und verständlicher werden. 


(Zu § 107a) 


Die gesetzlichen Voraussetzungen für die Anerkennung einer Prüfstelle (§ 107a Absatz 1 
WpHG-E) bleiben in der Grundstruktur unverändert und entsprechen im Wesentlichen 
§ 342b Absatz 1 HGB. Der neue Standort der Regelungen zur Prüfstelle hat in systemati-
scher Hinsicht auch eine Verlagerung der Zuständigkeit für den Abschluss des Anerken-
nungsvertrages mit der Prüfstelle sowie der Zuständigkeit für die Genehmigung von Ände-
rungen der Satzung und der Verfahrensordnung der Prüfstelle zur Folge. Diese Zuständig-
keit wird künftig beim Bundesministerium der Finanzen liegen, wobei es jeweils des Einver-
nehmens mit dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz bedarf.  


Da die Satzung und Verfahrensordnung der Prüfstelle das Bilanzkontrollverfahren näher 
ausgestalten, hat die Öffentlichkeit ein Interesse daran, von diesen Unterlagen Kenntnis 
nehmen zu können. § 107a Absatz 2 Satz 1 WpHG-E sieht daher eine Veröffentlichungs-
pflicht für diese Regelwerke vor. Welches weitere Binnenrecht der Prüfstelle, an dem die 
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Öffentlichkeit ein Interesse hat, auf der Internetseite der Prüfstelle veröffentlicht werden soll, 
sollte die Satzung der Prüfstelle festlegen. Die Satzung soll auch nähere Regelungen zur 
Unabhängigkeit der Mitglieder der Prüfstelle enthalten (z. B. eine Regelung zur Unverein-
barkeit der Tätigkeit als Mitglied der Prüfstelle mit der Ausübung von Mandaten in Unter-
nehmen, die in den Anwendungsbereich des Bilanzkontrollverfahrens fallen). 


§ 107a Absatz 3 Satz 1 WpHG-E legt den Gegenstand der Prüfungen durch die Prüfstelle 
und den Prüfungsmaßstab fest. Die Regelung entspricht der bisherigen Rechtslage.  § 107a 
Absatz 3 Satz 2 WpHG-E stellt klar, dass die Prüfstelle sich bei der Durchführung ihrer 
Aufgaben anderer Personen bedienen kann. Auch dies entspricht der bisherigen Rechts-
lage. 


Wird eine Prüfstelle anerkannt, ist diese zukünftig ausschließlich für Stichprobenprüfungen 
zuständig (§ 107a Absatz 4 Satz 1 WpHG-E). Die Prüfung auf Verlangen der BaFin (soge-
nannte Verlangensprüfung) wird abgeschafft. Anlassprüfungen fallen nunmehr von vornhe-
rein in den Zuständigkeitsbereich der BaFin. Ergeben sich im Rahmen einer Stichproben-
prüfung konkrete Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen Rechnungslegungsvorschriften, 
teilt die Prüfstelle dies der BaFin mit (§ 107a Absatz 9 Satz 1 Nummer 3 WpHG-E). Diese 
kann dann eine eigene Prüfung anordnen (§ 108 Absatz 4 Satz 2 Nummer 5 WpHG-E). 
Anlassprüfungen führt die BaFin entweder selbst durch oder lässt diese nach Maßgabe des 
unverändert fortbestehenden § 107 Absatz 4 Satz 1 WpHG durch die Prüfstelle oder andere 
Einrichtungen oder Personen durchführen. 


Damit Abschlüsse und Berichte im Sinne von § 107 Absatz 1 Satz 4 WpHG nicht zeitgleich 
durch die BaFin und die Prüfstelle geprüft werden, regelt § 107a Absatz 5 Satz 1 WpHG-E, 
dass die Prüfungen durch die BaFin den Prüfungen durch die Prüfstelle vorgehen. Die An-
ordnung der sinngemäßen Geltung von § 107 Absatz 3 WpHG in § 107a Absatz 5 Satz 2 
WpHG-E entspricht der Regelung des bisherigen § 342b Absatz 3 HGB.  


Schon nach bisherigem Recht war die Prüfstelle nicht im Rechtssinne darauf beschränkt, 
sich an die gesetzlichen Vertreter zu wenden, um Auskünfte und Unterlagen zu erlangen. 
In § 107a Absatz 6 WpHG-E wird nun klargestellt, dass auch der Aufsichtsrat verpflichtet 
ist, richtige und vollständige Auskünfte zu erteilen und richtige und vollständige Unterlagen 
vorzulegen, wenn das Unternehmen bei einer Prüfung durch die Prüfstelle mitwirkt und sich 
die Prüfstelle an den Aufsichtsrat wendet. Damit wird auch der Aufsichtsrat stärker für das 
Bilanzkontrollverfahren aktiviert, was insbesondere dann zum Tragen kommen kann, wenn 
der Vorstand selbst in Manipulationen der Rechnungslegung verwickelt ist (sogenannter 
Top-Management-Fraud).  


§ 107a Absatz 7 WpHG-E entspricht dem bisherigen § 342b Absatz 5 HGB. 


§ 107a Absatz 8 WpHG-E entspricht dem bisherigen § 342b Absatz 7 HGB. 


Es werden neue und umfangreiche Berichtspflichten der Prüfstelle gegenüber der BaFin 
geschaffen (§ 107a Absatz 9 WpHG-E). Diese ermöglichen der BaFin auch die Entschei-
dung, ob sie eine eigene Prüfung anordnet. Neu ist insbesondere die Pflicht der Prüfstelle, 
der BaFin über Tatsachen zu berichten, die bei einer anhängigen Prüfung konkrete Anhalts-
punkte für einen Verstoß gegen Rechnungslegungsvorschriften begründen. Da die Be-
richtspflicht insofern keine Einschränkungen enthält, umfasst sie auch Anhaltspunkte für 
eine fehlerhafte Rechnungslegung in Bezug auf Abschlüsse für andere Stichtage als der 
geprüfte Abschluss sowie in Bezug auf die Abschlüsse von Mutter- oder Tochterunterneh-
men des geprüften Unternehmens, falls sich solche Anhaltspunkte bei einer Prüfung erge-
ben. Während die Berichtspflichten nach § 107a Absatz 9 Satz 1 WpHG-E als anlassbezo-
gene Berichtspflichten der Prüfstelle kategorisiert werden können, sind die neuen Berichts-
pflichten nach § 107a Absatz 9 Satz 2 WpHG-E anlasslos und periodischer Natur.  
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In § 107a Absatz 10 WpHG-E werden die Anzeige- bzw. Mitteilungspflichten erweitert. Tat-
sachen, die den Verdacht einer Straftat im Zusammenhang mit der Rechnungslegung eines 
Unternehmens begründen, sind wie bislang der zuständigen Staatsanwaltschaft anzuzei-
gen. Darüber hinaus sind hierüber künftig auch die BaFin und die Abschlussprüferaufsichts-
stelle in Kenntnis zu setzen. Denn diese Tatsachen können auch für deren Aufgabenwahr-
nehmung relevant sein. Was Tatsachen betrifft, die auf das Vorliegen einer Berufspflicht-
verletzung durch den Abschlussprüfer schließen lassen, sind diese wie bislang der zustän-
digen Abschlussprüferaufsichtsstelle zu übermitteln. Nunmehr ist hierüber aber auch die 
BaFin zu informieren, da diese Tatsachen auch für deren Aufgabenwahrnehmung relevant 
sein können. 


§ 107a Absatz 11 WpHG-E entspricht dem bisherigen § 342b Absatz 9 HGB. 


(Zu § 107b) 


Die Vorschrift entspricht weitgehend dem bisherigen § 342c HGB. Die inhaltlichen Abwei-
chungen in § 107b Absatz 2 WpHG-E gegenüber dem nunmehr aufzuhebenden § 342c 
Absatz 2 HGB sorgen für einen systematischen Gleichlauf zu den Änderungen in § 323 
Absatz 2 HGB-E. 


Der für die Aufklärung mutmaßlicher Rechnungslegungsverstöße erforderliche Informati-
onsaustausch zwischen den beteiligten Stellen darf nicht durch gesetzliche Verschwiegen-
heitspflichten beeinträchtigt oder gar blockiert werden. Der neue Absatz 4 befreit die Prüf-
stelle daher umfassend von gesetzlichen oder sonstigen Verschwiegenheits- und Geheim-
haltungsvorschriften im Verhältnis zu den dort genannten Stellen. Dies betrifft unter ande-
rem die Verschwiegenheitspflicht aus § 107b Absatz 1 WpHG-E sowie etwaige im Binnen-
recht der Prüfstelle (beispielsweise in der Satzung oder Verfahrensordnung) begründete 
Pflichten. Auch die insiderrechtlichen Bestimmungen der EU-Marktmissbrauchsverordnung 
VO (EU) Nr. 596/2014 stehen einer Informationsweitergabe an die genannten Stellen nicht 
entgegen. Der neue Absatz 4 ist erforderlich, um einen hinreichenden Informationsaus-
tausch zwischen den genannten Stellen zu gewährleisten und diesen eine effektive Wahr-
nehmung ihrer jeweiligen Aufgaben zu ermöglichen. 


(Zu § 107c) 


Die bisherige Regelung des § 342d HGB bleibt als neuer § 107c WpHG weitgehend erhal-
ten. 


Zu Nummer 10 (§ 108) 


§ 108 WpHG wird neu strukturiert.  


§ 108 Absatz 1 WpHG-E übernimmt den Regelungsgehalt des bisherigen § 108 Absatz 1 
Satz 1 WpHG. Die Stichprobenprüfung fällt in die alleinige Verantwortung der Prüfstelle, 
sofern eine solche nach § 107a Absatz 1 WpHG-E anerkannt wurde.  


§ 108 Absatz 2 Satz 1 WpHG-E entspricht der bisherigen Regelung in § 108 Absatz 3 
WpHG. Mit § 108 Absatz 2 Satz 2 WpHG-E wird klargestellt, dass die BaFin die Allgemein-
heit über die Einleitung einer Prüfung durch die Prüfstelle informieren kann, soweit hieran 
ein öffentliches Interesse besteht. Die BaFin entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen. 
Da die Prüfstelle ohne konkreten Verdacht einer fehlerhaften Rechnungslegung (anlasslos) 
prüft, hat die BaFin in diesen Fällen besonders sorgfältig abzuwägen, ob ein öffentliches 
Interesse an der Bekanntmachung der Prüfung durch die Prüfstelle besteht. Eine Informa-
tion der Allgemeinheit kann etwa dann in Betracht kommen, wenn während einer laufenden 
Stichprobenprüfung öffentlich der Vorwurf der Bilanzmanipulation gegen das geprüfte Un-
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ternehmen erhoben wird. In solchen Fällen soll die BaFin die Möglichkeit haben, die Kapi-
talmarktteilnehmer darüber zu unterrichten, dass eine Überprüfung der Rechnungslegung 
bereits stattfindet.  


Im Fall der Anerkennung unterliegt die Prüfstelle umfassenden Berichtspflichten gegenüber 
der BaFin nach § 107a Absatz 9 Satz 1 und Satz 2 WpHG-E. Die Berichtspflicht der Prüf-
stelle auf Verlangen der BaFin nach § 108 Absatz 3 Satz 1 WpHG-E ergänzt diese Berichts-
pflichten. Das Verlangen der BaFin bedarf keiner Begründung. Die BaFin erhält in § 108 
Absatz 3 Satz 2 WpHG-E zudem ein unbegrenztes Einsichtsrecht in die Prüfungsunterlagen 
der Prüfstelle, die sie vervielfältigen und für eigene Prüfungen verwenden darf. Dieses 
Recht vervollständigt die Informationsrechte der BaFin gegenüber der Prüfstelle und stellt 
sicher, dass die BaFin Prüfungsunterlagen der Prüfstelle weiterverwenden kann. Dies trägt 
zur Erhöhung der Effizienz des Bilanzkontrollverfahrens bei und entlastet die betroffenen 
Unternehmen.  


§ 108 Absatz 4 Satz 1 WpHG-E legt als Grundsatz fest, dass die BaFin einen Abschluss 
oder Bericht im Sinne des § 107 Absatz 1 Satz 4 WpHG nicht prüfen darf, wenn dieser 
Gegenstand einer Prüfung durch die Prüfstelle ist oder war. Dadurch sollen unbillige Dop-
pelbelastungen der betroffenen Unternehmen vermieden werden. § 108 Absatz 4 Satz 2 
WpHG-E regelt sodann, wann diese „Sperrwirkung“ nicht gilt. Dabei werden die Befugnisse 
der BaFin im Vergleich zur geltenden Rechtslage wesentlich ausgeweitet.  


§ 108 Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 WpHG-E übernimmt die Fälle des § 108 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 1 WpHG.  


Mit § 108 Absatz 4 Satz 2 Nummer 2 und 3 WpHG-E werden die Fälle des § 108 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 2 WpHG (Zweifel an der Richtigkeit des Prüfungsergebnisses der Prüfstelle 
oder der ordnungsgemäßen Durchführung der Prüfung durch die Prüfstelle) aufgegriffen. 
Im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage bedarf es insoweit aber keiner erheblichen Zweifel 
mehr, sondern genügen einfache Zweifel. Die Pflicht der BaFin, bei Zweifeln an der Rich-
tigkeit des Prüfungsergebnisses eine Prüfung anzuordnen, wirkt sich auch zugunsten eines 
geprüften Unternehmens aus. Zweifel an der ordnungsgemäßen Durchführung der Prüfung 
durch die Prüfstelle können sich auch aus der Verfahrensdauer ergeben. Zieht sich ein 
Verfahren in die Länge, kann dies für die Anordnung einer Prüfung durch die BaFin spre-
chen.  


§ 108 Absatz 4 Satz 2 Nummer 4 WpHG-E entspricht der bisherigen Regelung des § 108 
Absatz 1 Satz 4 WpHG. Bei Kreditinstituten, Kapitalverwaltungsgesellschaften und Versi-
cherungsunternehmen kann die BaFin weiterhin eine Prüfung jederzeit anordnen, wenn sie 
eine Sonderprüfung nach § 44 Absatz 1 Satz 2 des Kreditwesengesetzes, nach § 14 Satz 
2 des Kapitalanlagegesetzbuchs oder nach § 306 Absatz 1 Nummer 1 des Versicherungs-
aufsichtsgesetzes durchführt oder durchgeführt hat und die Prüfungen denselben Gegen-
stand betreffen. 


§ 108 Absatz 4 Satz 2 Nummer 5 WpHG-E ermöglicht es der BaFin, bei konkreten Anhalts-
punkten für einen Verstoß gegen Rechnungslegungsvorschriften eine eigene Prüfung an-
zuordnen, auch wenn die Prüfstelle bereits eine stichprobenartige Prüfung durchführt oder 
durchgeführt hat. Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen Rechnungslegungsvorschriften 
können sich aus den unterschiedlichsten Quellen ergeben, beispielsweise aus im Rahmen 
von Stichprobenprüfungen gewonnenen Erkenntnissen, aus Informationen von unterneh-
mensexternen oder -internen Hinweisgebern, aus der Medienberichterstattung oder aus In-
formationen, welche die BaFin aus ihrer Aufsichtstätigkeit gewonnen hat. An das Merkmal 
der Konkretheit dürfen keine überspannten Anforderungen gestellt werden. Es dient dazu, 
bloße Vermutungen oder reine Spekulationen auszuscheiden, die evident „ins Blaue“ aus-
gesprochen werden.  
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Nach § 108 Absatz 4 Satz 3 WpHG-E steht die Anordnung einer eigenen Prüfung in den 
Fällen des Satz 2 im pflichtgemäßen Ermessen der BaFin. Sie wird jedenfalls in den Fällen 
des § 108 Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 WpHG-E in aller Regel geboten sein. Im Fall des § 
108 Absatz 4 Satz 2 Nummer 5 WpHG-E wird die Anordnung einer Prüfung insbesondere 
dann erforderlich sein, wenn es ein besonderes öffentliches Interesse an einer Aufklärung 
gibt, dass sich zum Beispiel in der Medienberichterstattung niederschlägt oder wenn der 
Vorwurf der Bilanzmanipulation im Raum steht. Demgegenüber kann auf die Anordnung 
einer Prüfung durch die BaFin beispielsweise verzichtet werden, wenn offenkundig ist, dass 
sich ein potenzieller Rechtsverstoß ausschließlich in einer möglicherweise irrtümlichen Aus-
legung eines Rechnungslegungsstandards erschöpft. 


Mit der Anordnung einer Prüfung leitet die BaFin ein hoheitliches Verwaltungsverfahren ein. 
Eine noch laufende Prüfung der Prüfstelle, die denselben Abschluss oder Bericht im Sinne 
des § 107 Absatz 1 Satz 4 WpHG betrifft, ist in diesem Fall nach § 107a Absatz 5 Satz 1 
WpHG-E einzustellen. Das hoheitliche Verwaltungsverfahren der BaFin hat somit stets Vor-
rang gegenüber der nicht-hoheitlichen Prüfung der Prüfstelle. 


§ 108 Absatz 4 Satz 4 WpHG-E stellt klar, dass die BaFin die Befugnisse nach § 107 
WpHG-E auch dann hat, wenn sie in den Fällen des § 108 Absatz 4 Satz 2 WpHG-E eine 
Prüfung nach Satz 3 anordnet.  


Zu Nummer 11 (§ 109) 


§ 109 Absatz 1 WpHG ist unverändert.  


Mit § 109 Absatz 2 Satz 1 WpHG-E wird die Bekanntmachung von Fehlerfeststellungen 
beschleunigt. Die BaFin macht den festgestellten Fehler künftig selbst bekannt – auf ihrer 
Internetseite, im Bundesanzeiger sowie in einem überregionalen Börsenpflichtblatt oder 
über ein elektronisch betriebenes Informationssystem. Einer eigenständigen Bekanntma-
chungsanordnung (bisheriger § 109 Absatz 2 Satz 1 WpHG) bedarf es nicht mehr. Damit 
wird eine Anregung aus dem Peer Review on Guidelines on Enforcement of Financial In-
formation ANNEX 4F: Onsite visit report – Germany (14 - 16 March, 2017) aufgegriffen 
(vergleiche ESMA42-111-4128, Rn. 213). In Fällen, in denen kein öffentliches Interesse an 
der Bekanntmachung besteht, ist vorgesehen, dass die BaFin von einer Bekanntmachung 
absieht (§ 109 Absatz 2 Satz 2 WpHG). Die bisherige Vorschrift des § 109 Absatz 2 Satz 3 
WpHG soll demgegenüber entfallen. Sie hat keinen praktischen Anwendungsbereich, da 
berechtigte Interessen am Verzicht einer Veröffentlichung kaum jemals vorliegen dürften. 
Die Vorschrift erhöht aber regelmäßig die Verfahrensdauer. Darauf wurde auch im Peer 
Review on Guidelines on Enforcement of Financial Information ANNEX 4F: Onsite visit re-
port – Germany (14 - 16 March, 2017) hingewiesen (vergleiche ESMA42-111-4128, 
Rn. 168). Im Übrigen hat die BaFin in ihrem Verwaltungshandeln stets Verhältnismäßig-
keitsgesichtspunkte und das rechtliche Gehör zu berücksichtigen. Die Anhörung zur Feh-
lerfeststellung soll zugleich die Bekanntmachung umfassen, da beide Punkte inhaltlich un-
mittelbar zusammenhängen. Die Bekanntmachung erfolgt „unverzüglich“ (§ 121 Absatz 1 
Satz 1 BGB), d. h. die BaFin wartet zunächst stets die Zustellung des Bescheids und etwa-
ige Anträge auf Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes ab. Sollte einstweiliger Rechts-
schutz gegen eine Fehlerfeststellung gewährt werden, steht dieser zugleich auch einer Be-
kanntmachung entgegen, da diese ein der Fehlerfeststellung zeitlich nachgelagerter Re-
alakt ist.  


Nach § 109 Absatz 2 Satz 3 WpHG-E kann die BaFin das Unternehmen verpflichten, den 
Fehler unter Berücksichtigung der Rechtsauffassung der BaFin im nächsten Unterneh-
mensabschluss oder -bericht oder unter Neuaufstellung des Abschlusses oder Berichts für 
das geprüfte Geschäftsjahr zu berichtigen. Die BaFin entscheidet darüber im Einklang mit 
den materiellen Rechnungslegungsvorschriften. Dadurch wird die Information des Kapital-
markts verbessert Auch diese Änderung greift eine Anregung aus dem Peer Review on 
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Guidelines on Enforcement of Financial Information ANNEX 4F: Onsite visit report – Ger-
many (14 - 16 March, 2017) auf (vergleiche ESMA42-111-4128, Rn. 210 f., 219 ff.). 


§ 109 Absatz 3 Satz 2 WpHG-E sieht für den Fall, dass sich keine Beanstandungen ergeben 
haben, eine Veröffentlichung dieses Ergebnisses nach Maßgabe von Absatz 2 Satz 1 vor, 
wenn zuvor auch die Prüfung bekannt gemacht worden ist. So wird sichergestellt, dass das 
positive Prüfergebnis in gleicher Weise veröffentlicht wird, wie zuvor die Bekanntgabe der 
Prüfung erfolgt war. 


Nach Ablauf von zehn Jahren hat die BaFin die gemäß § 109 Absatz 2 Satz 1 und 4 sowie 
Absatz 3 Satz 2 WpHG-E auf ihrer Internetseite bekannt gemachten Informationen zu lö-
schen (§ 107 Absatz 4 WpHG-E). 


Zu Nummer 12 (§110) 


Zu Buchstabe a 


Die Änderung stellt klar, dass nach Anzeige gemäß § 110 Absatz 1 Satz 1 WpHG der BaFin 
ihre Befugnisse verbleiben. Die BaFin darf diese aber nur im Benehmen mit der zuständi-
gen Staatsanwaltschaft ausüben. Zielrichtung jeder Maßnahme der BaFin bleibt im Ergeb-
nis, die ordnungsgemäße Information des Kapitalmarkts zu sichern. 


Zu Buchstabe b 


Künftig informiert die BaFin die Abschlussprüferaufsichtsstelle auch über Tatsachen, die 
konkrete Anhaltspunkte für Verstöße gegen Rechnungslegungsvorschriften begründen. Die 
Abschlussprüferaufsichtsstelle kann dann selbst prüfen, ob dies zugleich einen Anlass für 
ein Verfahren der Berufsaufsicht darstellt. 


Zu Nummer 13 (§ 111) 


Die Änderung greift eine Anregung aus dem Peer Review on Guidelines on Enforcement of 
Financial Information ANNEX 4F: Onsite visit report – Germany (14 - 16 March, 2017) auf 
(vergleiche ESMA42-111-4128, Rn. 209). Die BaFin wird ermächtigt, Entscheidungen auch 
zur Einstellung in die öffentliche Datenbank bzw. Veröffentlichung als Auszug in anonymi-
sierter Form zur Verfügung zu stellen. 


Zu Nummer 14 (§112) 


Es handelt es sich um Folgeanpassungen. 


Zu Nummer 15 (§ 113a) 


Die Regelungen zur Reform der Bilanzkontrolle in Artikel 1 sollen im Hinblick auf die Errei-
chung des Zieles, Bilanzkontrollen in Deutschland schneller, transparenter und effektiver 
zu machen, spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser Regelungen evaluiert werden. 
Als Kriterium für die Schnelligkeit soll die durchschnittliche Verfahrensdauer von Verfahren 
ohne und mit Fehlerfeststellungen herangezogen werden. Zur Evaluierung der Erreichung 
des Ziels größerer Transparenz sollen betroffene Verbände und Fachkreise befragt werden 
insbesondere auch zu dem Aspekt, ob die neuen Regelungen dazu beigetragen haben, das 
Vertrauen in den deutschen Finanzmarkt zu sichern. Zur Messung der Steigerung der Ef-
fektivität soll ermittelt werden, wie sich die neue Aufgabenabgrenzung zwischen der Prüf-
stelle und der BaFin, die erweiterten Informationspflichten der an der Bilanzkontrolle betei-
ligten Stellen, die Nachnutzbarkeit von Prüfungsunterlagen der Prüf-stelle durch die BaFin 
und die erweiterten Befugnisse der BaFin ausgewirkt haben auf die Prüfungsverfahren – 
insbesondere auf solche, die zu einer Fehlerfeststellung führen –, auf die Zahl der Prüfun-
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gen in Relation zu den der Bilanzkontrolle insgesamt unterliegenden Emittenten (Abde-
ckung) sowie auf die Verteilung der Prüfungen auf Stichproben und Anlassprüfungen. Es 
soll auch ermittelt werden, wie und in welchem Umfang die BaFin von ihren hinzugekom-
menen und erweiterten Befugnissen Gebrauch gemacht hat und wie groß die Akzeptanz 
der Prüfungsverfahren gemessen an der Zahl gerichtlicher Verfahren im Anschluss an Prü-
fungsverfahren ist. 


Zu Nummer 16 (§ 120) 


Zu Buchstabe a 


Der bisher in § 342e Absatz 1 HGB geregelte Bußgeldtatbestand wird ins WpHG überführt. 


Zu Buchstabe b 


Es wird eine neue Ordnungswidrigkeit eingefügt, um die erweiterten Anordnungsbefugnisse 
des § 88 WpHG zu erfassen. 


Zu Buchstabe c 


Der Bußgeldtatbestand wird an den geänderten § 109 Absatz 2 WpHG-E angepasst.  


Zu Buchstabe d 


Der bisher in § 342e Absatz 2 HGB geregelte Bußgeldrahmen wird verschärft und ins 
WpHG überführt. Zugleich erfolgt die Verschärfung des Bußgeldrahmens auch für den Tat-
bestand des Absatzes 12 Nummer 1 Buchstabe e.  


Zu Artikel 2 (Änderung des Börsengesetzes) 


Zu Nummer 1 (§ 10) 


Mit der Änderung wird ein Gleichlauf mit der Verschwiegenheitspflicht in § 21 Absatz 1 Satz 
5 WpHG hergestellt und klargestellt, dass Informationen auch an ausländische Stellen wei-
tergegeben werden dürfen, solange gewährleistet ist, dass diese Stellen einer dem Satz 1 
entsprechenden Verschwiegenheitspflicht unterliegen. Das Vorliegen einer dem Satz 1 ver-
gleichbaren Verschwiegenheitspflicht ist vor der Weitergabe der Information an die auslän-
dische Stelle nachzuprüfen.  


Die Änderung steht im Zusammenhang mit der Änderung in § 18 Absatz 1 Satz 4 WpHG, 
die einen Informationsanspruch der BaFin gegenüber der Börsenaufsichtsbehörde begrün-
det, soweit die BaFin die Informationen zur Erfüllung ihrer Aufgaben der Außenvertretung 
nach § 18 Absatz 1 Satz 1 WpHG benötigt. Die Weitergabe von Informationen an die BaFin 
durch die Börsenaufsichtsbehörde zur Erfüllung des Informationsanspruchs nach § 18 Ab-
satz 1 Satz 4 WpHG und die Weiterleitung dieser Informationen an ausländische Stellen 
durch die BaFin zum Zwecke der Außenvertretung sind unter den Voraussetzungen des 
neuen Satz 5 nicht als unbefugtes Erheben oder Verwenden im Sinne des Satzes 1 anzu-
sehen. 


Zu Nummer 2 (§ 22) 


Die Änderung steht in Zusammenhang mit dem neu eingeführten § 50a Absatz 3 und soll 
sicherstellen, dass die Geschäftsführung über ergangene Sanktionsbeschlüsse rechtzeitig 
informiert wird, damit eine Entscheidung über die Veröffentlichung von Sanktionsbeschlüs-
sen unverzüglich getroffen werden kann. 
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Zu Nummer 3 (§ 42) 


Die Änderung dient der Klarstellung, dass ein Ausschluss aus einem Teilbereich des regu-
lierten Marktes mit zusätzlichen Pflichten auch möglich ist, wenn eine Vorrausetzung für die 
Zulassung zu dem entsprechenden Teilbereich nicht mehr vorliegt. Wenn für den jeweiligen 
Teilbereich Voraussetzungen festgelegt wurden, die nicht nur im Zeitpunkt der Zulassung, 
sondern während der gesamten Dauer der Zulassung vorliegen müssen, ist ein Widerruf 
ohne weitere Fristsetzung durch die Geschäftsführung nach pflichtgemäßem Ermessen 
möglich. 


Zu Nummer 4 (§ 50a) 


Auf Grundlage des neuen Absatzes 3 kann die Geschäftsführung der Börse Entscheidun-
gen über Maßnahmen und Sanktionen nach § 22 Absatz 2 Satz 1 und 2 sowie § 42 Absatz 
2 Satz 1 unverzüglich nach Unterrichtung der natürlichen oder juristischen Person, gegen 
die die Maßnahme oder die Sanktion verhängt wurde, auf der Internetseite der Börse be-
kannt machen. Maßnahmen nach § 22 Absatz 1 Satz 2 sind etwa die Bestimmung einer 
Nachfrist bei nicht fristgerechter Erfüllung von weiteren Unterrichtungspflichten nach § 42 
Absatz 2 Satz 1 durch den Emittenten, sowie die Eröffnung eines Sanktionsverfahrens we-
gen Verstoßes gegen solche Pflichten. Insbesondere soll hierdurch die Möglichkeit ge-
schaffen werden, den Kapitalmarkt frühzeitig darüber zu informieren, dass Emittenten die 
erforderlichen Finanzberichte nicht rechtzeitig veröffentlicht haben. Dies trägt einem gestei-
gerten Informationsbedürfnis des Kapitalmarkts Rechnung und dient gleichzeitigt der Dis-
ziplinierung der Emittenten, Finanzberichte rechtzeitig zu veröffentlichen. Dementspre-
chend können auch Sanktionen, die wegen Verstoßes gegen Pflichten aus der Zulassung 
– insbesondere der Veröffentlichung von Finanzberichten – auf der Internetseite der Börse 
bekannt gemacht werden. Nach § 22 Absatz 2 Satz 1 kann der Sanktionsausschuss auch 
Handelsteilnehmer mit Verweis, mit Ordnungsgeld bis zu 1 Million EUR oder mit vollständi-
gen oder teilweisen Ausschluss von der Börse bis zu 30 Handelstagen belegen, wenn der 
Handelsteilnehmer oder eine für ihn tätige Person vorsätzlich oder fahrlässig gegen bör-
senrechtliche Vorschriften verstößt, die eine ordnungsgemäße Durchführung des Börsen-
handels oder der Börsenabwicklung sicherstellen sollen. Die Aufsicht über die Handelsteil-
nehmer ist wesentlicher Bestandteil zur Sicherung des ordnungsgemäßen Handels an der 
Börse. Mit der Möglichkeit einer öffentlichen Bekanntmachung von Entscheidungen der 
Börse über Maßnahmen und Sanktionen gegen Handelsteilnehmer können vergleichbare 
Wirkungen erzielt werden wie bei Emittenten. Es erscheint daher sachgerecht, die Möglich-
keit der Bekanntmachung auch auf zugelassene Handelsteilnehmer zu erstrecken. Eine 
Bekanntmachung ist nur unter den weiteren Voraussetzungen des § 50a Absatz 2 Satz 2 
bis 9 möglich. Die Geschäftsführung entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen. 


Zu Artikel 3 (Änderung des Vermögensanlagengesetzes) 


Die Geschäftsmodelle einiger Edelmetallanbieter/-verwahrer und damit einhergehende Be-
trugsskandale machen deutlich, dass hier ein hohes Missbrauchspotential liegt und der An-
legerschutz weiter gestärkt werden muss. Zum Schutz der Anleger werden daher Ge-
schäftsmodelle außerhalb klassischer Verwahrverträge oder Sachan- und -verkäufe, die im 
Regelfall lediglich eine Schutz- und physische Aufbewahrungsfunktion erfüllen, von Edel-
metallanbietern/-verwahrern, bei denen nach Ende der Laufzeit Edelmetalle zusammen mit 
einer Zinszahlung in Geld oder weitere Edelmetalle als vermögenswerter Ausgleich ausge-
kehrt werden, als Vermögensanlage eingestuft und unterfallen somit der Pflicht zur Veröf-
fentlichung eines Prospektes und eines aufgrund dessen zu erstellenden Vermögensanla-
gen-Informationsblatts (VIB). 


Durch die Prospektpflicht und die damit einhergehende vorherige Billigung des Prospekts 
durch die BaFin und dortige Hinterlegung sollen Informationsasymmetrien zwischen den 
Anbietern und Anlegern abgebaut werden, was dazu beträgt, problematische Produkte des 
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grauen Kapitalmarkts besser zu erkennen und einzudämmen. Mögliche Umgehungsversu-
che sollen unterbunden werden. 


Hierzu wird der neue Tatbestand des § 1 Absatz 2 Nummer 8 Vermögensanlagengesetz 
(VermAnlG) hinsichtlich der Auskehr von Edelmetallen solche Anlageformen adressieren, 
die mit den anderen in § 1 Absatz 2 VermAnlG - insbesondere den Fällen des § 1 Absatz 2 
Nummer 7 - aufgezählten wirtschaftlich vergleichbar sind.  


Erfasst sind daher nur solche Edelmetalle, denen eine Monetisierungsfunktion und damit 
eine geldähnliche Bedeutung zukommt. Dies sind neben Gold die handelsüblichen, bei 
Banken und Edelmetallhändlern handelbaren Edelmetalle mit Finanz- oder Kapitalmarktbe-
zug, insbes. Silber, Platin, Palladium, Kupfer, Iridium und Rhodium. Bei ihrer Auskehr in 
zumeist Barren oder Münzen, denen in Abgrenzung zu Schmuck oder anderen Sachgütern 
eine gesteigerte Investmentkomponente zukommt, liegt der Schwerpunkt auf der dem phy-
sischen Rohstoff immanenten Sachwert und der Eigenschaft als werterhaltendes Geldme-
dium. Erfasst sind indes auch solche Anlagemodelle, bei denen Edelmetalle bereits zu Be-
ginn oder anlässlich der Transaktion gekauft und erst später ausgekehrt werden. 


Prospektpflichtig ist damit künftig nicht mehr nur die Auszahlung in Geld in Form einer Rück-
zahlung oder eines vermögenswerten Barausgleichs, sondern auch, wenn Anbieter ent-
sprechend die Herausgabe von Edelmetallen nach Ablauf der vereinbarten Laufzeit mits-
amt einer Rendite gewähren oder in Aussicht stellen. Diese Fälle werden künftig als Spezi-
alregelung eigenständig in der neuen Nr. 8 geregelt. In Abgrenzung dazu stehen bei Ver-
wahrverträgen oder reinen An- und Verkäufen von Edelmetallen oder daraus hergestellten 
Produkten als Bestandteil der Realwirtschaft der physische Handel ohne tatsächlichen Be-
zug zum Finanz- oder Kapitalmarkt im Vordergrund. 


Zu Artikel 4 (Änderung des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes) 


Zu Nummer 1 (Inhaltsverzeichnis) 


Erweiterung des Inhaltsverzeichnisses um die neu eingefügte Norm des § 11a. 


Zu Nummer 2 (§ 11a) 


Im Rahmen ihrer Aufsichtstätigkeit treffen die Beschäftigten der BaFin eine Vielzahl auf-
sichtlicher Entscheidungen, welche einen tiefgreifenden Einfluss auf die künftige Entwick-
lung der beaufsichtigten Unternehmen aus allen Sektoren der Finanzindustrie haben. Diese 
Entscheidungen beeinflussen nicht nur die Ertragslage der Unternehmen, etwa indem Pros-
pekte für Wertpapieremissionen gebilligt werden oder deren Reputation, etwa wenn auf-
sichtliche Maßnahmen aufgrund von Fehlverhalten eingeleitet werden, sondern teilweise 
auch den Bestand der Unternehmen selbst, etwa, wenn bestimmte Tätigkeiten untersagt 
werden. Darüber hinaus treffen die Beschäftigten im Rahmen der Marktaufsicht Entschei-
dungen, welche Einfluss auf die nationalen Finanzmärkte in ihrer Gesamtheit haben kön-
nen. Dies betrifft sowohl verbeamtete als auch nichtverbeamtete Beschäftigte sowie die 
Mitglieder des Direktoriums. 


Derartige aufsichtliche Entscheidungen sollen die Beschäftigten der BaFin im Rahmen der 
bestehenden gesetzlichen Vorgaben frei von Interessenkonflikten treffen können. Dies ist 
ihnen jedoch dann nicht möglich, wenn sie aufgrund eigener Handelsaktivitäten in Finan-
zinstrumenten von Unternehmen oder Unternehmensgruppen, die in ihrer Gesamtheit oder 
in Teilen ihrer Aufsicht unterfallen oder die an den beaufsichtigten Finanzmärkten gehandelt 
werden, zugleich eigene finanzielle Interessen am Zustandekommen oder auch Nichtzu-
standekommen aufsichtlicher Entscheidungen haben.  


Darüber hinaus erhalten die Beschäftigten der BaFin regelmäßig eine Vielzahl konkreter, 
interner Informationen über die durch sie beaufsichtigten Unternehmen, aber auch über die 
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Entwicklung an den Finanzmärkten insgesamt. Bei diesen Informationen muss es sich nicht 
zwingend um Insiderinformationen im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 596/2014 handeln, dennoch versetzen diese Informationen die Beschäftigten in die 
Lage, die Chancen und Risiken einer Anlage in Finanzinstrumenten, welche durch das Un-
ternehmen emittiert werden oder auf die sich diese Finanzinstrumente beziehen, besser 
einschätzen zu können als andere Anleger. Hieraus folgt regelmäßig die Gefahr von Repu-
tationsverlusten für die BaFin, insbesondere, wenn derartige Geschäfte in die Nähe verbo-
tenen Insiderhandels gerückt werden. 


Vor diesem Hintergrund ist es erforderlich, die bestehenden Regelungen um Handelsver-
bote zu ergänzen, um bereits dem Anschein vorzubeugen, dass sich Beschäftigte der BaFin 
in ihren Entscheidungen nicht nur von objektiven Kriterien leiten lassen, Insidergeschäfte 
tätigen, ihr dienstlich erlangtes Wissen für private Finanzgeschäfte nutzen oder sich bei 
ihren Entscheidungen von eigenen finanziellen Interessen leiten lassen könnten. 


Dennoch erscheint es weder geboten, noch angemessen, ein generelles, gesetzliches Ver-
bot des Handels in Finanzinstrumenten für die Beschäftigten der BaFin zu verhängen. 
Durch die Möglichkeit einer Investition in Finanzinstrumente wird ein wesentlicher Beitrag 
zum privaten Vermögensaufbau und zur Altersvorsorge geleistet, der im aktuellen Zinsum-
feld von besonderer Bedeutung ist. Insoweit erscheint es nicht angemessen, die Beschäf-
tigten der BaFin generell von allen Anlagemöglichkeiten in Finanzinstrumenten auszu-
schließen. Private Finanzgeschäfte der Beschäftigten der BaFin sollen der nachhaltigen 
Vermögensanlage dienen, maßvoll und nicht spekulativ sein, in einem angemessenen Ver-
hältnis zu ihrem Einkommen und Vermögen stehen und ihre finanzielle Unabhängigkeit 
nicht gefährden. 


Soweit ersichtlich, besteht bei keiner Aufsichtsbehörde ein generelles Verbot jeglicher In-
vestition in Finanzinstrumente. Vielmehr wird regelmäßig die Investition in solche Anlage-
formen untersagt, bei welchen eine besondere Nähe zur Aufsichtstätigkeit besteht oder eine 
solche Nähe angenommen werden könnte, etwa in Bezug auf Finanzinstrumente von Be-
aufsichtigten. So sind Beschäftigten der Deutschen Bundesbank insbesondere private Fi-
nanzgeschäfte in einzeln handelbaren Anleihen und Aktien, die von finanziellen Kapitalge-
sellschaften mit Sitz oder Niederlassung in der EU ausgegeben wurden, untersagt.  


Verbotsregelungen in Bezug auf private Finanzgeschäfte sind an Artikel 2 Absatz 1 GG zu 
messen, der nur durch ein allgemeines Gesetz eingeschränkt werden kann. Die in der Neu-
regelung enthaltenen Verbotsregelungen ergänzen die beamtenrechtliche Pflicht zum ach-
tungs- und vertrauenswürdigen Verhalten (§ 61 BBG) und die beamtenrechtliche Folge-
pflicht (§ 62 BBG). Sie orientieren sich zudem an den bei der Deutschen Bundesbank be-
stehenden Regelungen sowie den Grundsätzen eines Ethik-Rahmens für den Einheitlichen 
Aufsichtsmechanismus (Single Supervisory Mechanism-SSM). Hierbei wird dem Umfang 
der spezifischen Aufsichtsaufgaben der BaFin als Allfinanzaufsicht Rechnung getragen.  


Es ist daher erforderlich, nicht nur den Handel mit Finanzinstrumenten finanzieller Kapital-
gesellschaften zu untersagen, sondern auch sonstige, realwirtschaftliche Unternehmen, 
auch wenn etwa nur ein Tochterunternehmen der Aufsicht unterfällt, in die Verbotsregelung 
mit aufzunehmen. Die Einbeziehung von Tochterunternehmen ist erforderlich, um Interes-
senkonflikte auszuschließen, welche daraus resultieren können, dass nur ein Teil einer Un-
ternehmensgruppe der Aufsicht der BaFin unterfällt, aufsichtliche Entscheidungen in Bezug 
auf diesen Teil, aber die Ertragslage oder Bewertung der gesamten Unternehmensgruppe 
und damit den Börsenkurs von Gruppenunternehmen beeinflussen können. Darüber hinaus 
sind aufgrund der Marktaufsichtsfunktion der BaFin auch alle an einem organisierten Markt 
in Deutschland zum Handel zugelassenen Finanzinstrumente erfasst. Ausdrücklich nicht 
erfasst werden Anteile an Investmentvermögen im Sinne des § 1 Absatz 1 des Kapitalan-
lagegesetzbuchs, bei welchen aufgrund der Streuung der Anlagen keine Gefahr von Inte-
ressenkonflikten droht. 
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Der BaFin wird die Befugnis eingeräumt Richtlinien zu erlassen, welche die Verbotsrege-
lungen, um weitere Finanzinstrumente zu bestimmen, bei welchen eine über die in Absatz 
1 Satz 1 genannten hinaus, eine besondere Besorgnis besteht, dass es bei allen oder be-
stimmten BaFin-Beschäftigten zu Interessenkonflikten kommt (bezüglich von Transaktio-
nen mit Anteilen an bestimmten Investmentfonds durch BaFin-Beschäftigte, die die betref-
fenden Kapitalanlagegesellschaften beaufsichtigen). Sie kann weiter Vorgaben zum Um-
gang mit bestehenden Depotbeständen und ererbten oder geschenkten Finanzinstrumen-
ten machen, insbesondere eine Anzeigepflicht bei Erwerb und eine Genehmigungspflicht 
bei Veräußerung solcher Finanzinstrumente bestimmen. Sie kann zudem aufsichtsferne 
Beschäftigtengruppen definieren, bei welchen aufgrund ihrer spezifischen Tätigkeiten keine 
Besorgnis im Hinblick auf Insidergeschäfte, Interessenkonflikte oder der Nutzung dienstlich 
erlangten Wissens für private Finanzgeschäfte besteht (z.B. Beschäftigte der Kantine oder 
des Kindergartens).  


Zur Überwachung der Verbote nach Absatz 1 und zur Verhinderung von Insiderhandel 
muss die BaFin über angemessene interne Kontrollverfahren verfügen. Insoweit wird der 
bisherige § 28 Absatz 1 des Wertpapierhandelsgesetzes mit einer entsprechenden Erwei-
terung übernommen.  


Absatz 4 überträgt den bisherigen § 28 Absatz 2 des Wertpapierhandelsgesetzes in das 
FinDAG und erweitert die bestehende Anzeigepflicht auf alle privaten Finanzgeschäfte. 
Eine Anzeigepflicht bzgl. aller privaten Finanzgeschäfte die Beschäftigte für eigene oder 
fremde Rechnung oder für einen anderen abgeschlossen haben, ist erforderlich, um die 
Einhaltung der Regelungen des § 11a FinDAG überwachen zu können. Zur Ausgestaltung 
der Anzeigepflicht kann die BaFin weitere konkretisierende Vorgaben erlassen. Hierbei 
steht es der BaFin auch frei, zur Erleichterung der Überwachung Vorgaben zur Nutzung 
bestimmter Depots oder Konten zu machen. 


Zu Nummer 3 (17b) 


Mit Blick auf den zukünftig einschlägigen Gebührentatbestand ergibt sich für die aufgeho-
bene Regelung kein Anwendungsbereich mehr. Zudem wird ein Gleichklang mit den sons-
tigen Gebührenschuldnern der BaFin hergestellt, da für diese keine entsprechende Befrei-
ungsvorschrift existiert. 


Zu Nummer 4 (§17c) 


Dem angestrebten Ziel einer stärker hoheitlich geprägten Bilanzkontrolle wird insbesondere 
auch dadurch Rechnung getragen, dass die BaFin als weitere Kontrollinstanz eigenständig 
agiert. Die hieraus entstehenden Kosten sollen entsprechend der Regelungen in § 15 Fi-
nanzdienstleistungsaufsichtsgesetz, die für Maßnahmen oder Prüfungen nach den entspre-
chenden Fachaufsichtsgesetzen eine gesonderte Erstattung durch die geprüften Unterneh-
men vorsehen, refinanziert werden. 


Zu Nummer 5 (17d) 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 6. 


Zu Artikel 5 (Änderung des Kreditwesengesetzes) 


Zu Nummer 1 (§ 1) 


Die bisherige Legaldefinition eines Auslagerungsunternehmens in § 44 Absatz 1 Satz 2 
KWG wird in die Begriffsbestimmungen des § 1 KWG überführt und inhaltlich erweitert, da 
das KWG künftig auch in solchen Vorschriften von Auslagerungsunternehmen spricht, die 
sich nicht ausschließlich auf wesentliche Auslagerungen beziehen. Bei Weiterverlagerun-
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gen unter dem KWG sollen alle Subunternehmen erfasst sein, auf die wesentliche Aktivitä-
ten und Prozesse im Sinne von § 25b KWG ausgelagert werden. So soll sichergestellt wer-
den, dass auch Dienstleister als Auslagerungsunternehmen erfasst werden, welche ihre 
Dienstleistungen nicht unmittelbar gegenüber einem Institut erbringen, sondern gegenüber 
einem anderen Auslagerungsunternehmen. Die Umschreibung dient zudem als Klarstel-
lung der Reichweite der Befugnisse der BaFin. 


Es ist nach der Umschreibung für die Eingriffsbefugnisse der BaFin unerheblich, ob es sich 
um ein beaufsichtigtes oder nicht beaufsichtigtes Unternehmen handelt. Es kommen eine 
Vielzahl an Unternehmen in Betracht wie bspw. Unternehmen, die dem Konzern des beauf-
sichtigten Unternehmens angehören, oder Unternehmen, die selbst von der BaFin beauf-
sichtigt werden, aber gleichwohl für andere beaufsichtigte Unternehmen Aktivitäten und 
Prozesse als Auslagerungsunternehmen erbringen. 


Zu Nummer 2 (§ 7) 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 


Zu Nummer 3 (§ 24) 


Die Vorschrift wird um Regelungen über die Anzeige von Auslagerungen ergänzt. Es ist 
vorgesehen, dass Institute die Absicht einer wesentlichen Auslagerung, den Vollzug einer 
wesentlichen und nicht wesentlichen Auslagerung sowie jede Änderung der Beurteilung der 
Wesentlichkeit einer Auslagerung anzeigen müssen. Des Weiteren ist vorgesehen, dass 
wesentliche Änderungen und schwerwiegende Vorfälle im Rahmen von bestehenden Aus-
lagerungsvereinbarungen, die einen wesentlichen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit des 
Instituts haben können, angezeigt werden müssen.  


Auf Grundlage der Regelung soll die BaFin ein möglichst umfassendes Bild über die aus-
gelagerten Aktivitäten und Prozesse bei der Durchführung von Bankgeschäften, Finanz-
dienstleistungen und sonstigen institutstypischen Dienstleistungen erhalten.  


Aufgrund verstärkter Auslagerungen ist ein übergreifender Blick wichtig, um Konzentratio-
nen und insbesondere Konzentrationsrisiken zu erkennen. Diese können sich auch aus 
verstärkter Auslagerung solcher Aktivitäten und Prozesse ergeben, die für sich genommen 
nicht als wesentlich anzusehen sind.  


Die durch die Regelung neu anzuzeigenden und damit bei der BaFin erfassten Auslagerun-
gen sollen dabei sowohl auf der Ebene des auslagernden Unternehmens erfasst werden, 
als auch zusammengefasst für das Unternehmen, auf das die Aktivitäten und Prozesse 
ausgelagert werden, um dort entstehende Konzentrationsrisiken frühzeitig erfassen und 
ggf. erforderliche Maßnahmen ergreifen zu können. 


Zu Nummer 4 (§ 25b) 


Die Regelung sieht vor, dass Institute ein internes Auslagerungsregister einzurichten und 
über vertragliche Abreden die Benennung eines inländischen Zustellungsbevollmächtigten 
sicherzustellen haben. Des Weiteren enthält die Regelung erweiterte Eingriffsbefugnisse 
auch unmittelbar gegenüber Auslagerungsunternehmen. 


Die Einrichtung eines internen Auslagerungsregisters fußt im Risikomanagement des Insti-
tuts. Dieses hat ein Auslagerungsregister zu führen und aktuell zu halten. Darin sind sämt-
liche wesentliche und nicht wesentliche Auslagerungen zu erfassen. 


Die Pflicht zur Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten dient dazu, Herausforderun-
gen bei der Bekanntgabe von Verwaltungsakten in Drittstaaten zu beseitigen. In der Auf-
sichtspraxis kam es in der Vergangenheit bisweilen zu erheblichen Schwierigkeiten, die die 
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Ausübung der aufsichtsrechtlichen Befugnisse der BaFin erschwert oder gar unmöglich ge-
macht haben. Diese Herausforderungen könnten sich auch stellen, wenn ein Institut unter 
KWG Aktivitäten und Prozesse auf ein Unternehmen mit Sitz im Drittland auslagert hat. 
Insgesamt ist die Bekanntgabe von behördlichen Anordnungen in Drittstaaten oft mit erheb-
lichem Kosten- und Zeitaufwand verbunden; die Zustellungsverlässlichkeit ist mitunter ge-
ring.  


Daher dient die Pflicht des Instituts unter KWG, das Aktivitäten und Prozesse auslagert, 
vertraglich sicherzustellen, dass das Unternehmen, auf das Aktivitäten und Prozesse aus-
gelagert werden, dazu, die Aufsichtsbefugnisse der BaFin gegenüber dem Auslagerungs-
unternehmen zu effektuieren. Auf diese Weise wird das erweiterte Instrumentarium der 
BaFin im Falle eines Bezugs zu Drittstaaten mit Blick auf die Zustellung leichter und schnel-
ler handhabbar. Die Durchsetzung von Maßnahmen in dem Drittstaat lässt die Vorschrift 
unberührt. 


Die Vorschrift erstreckt die Befugnisse der BaFin spezialgesetzlich auch unmittelbar gegen-
über dem Auslagerungsunternehmen, auf die wesentliche Aktivitäten und Prozesse im 
Sinne von § 25b Absatz 1 Satz 1 KWG ausgelagert wurden. 


Die Vorschrift hat den Zweck, dass die Wirksamkeit der Beaufsichtigung durch die BaFin 
durch die unternehmerische Entscheidung der Aufsichtsobjekte für eine Auslagerung von 
Aktivitäten und Prozessen nicht beeinträchtigt wird. 


Eine wirksame Aufsicht erfordert, dass die BaFin in der Lage ist, bei Verstößen gegen auf-
sichtsrechtliche Bestimmungen oder Missständen auch bei einer aufgespaltenen Wert-
schöpfungskette nicht nur auf das beaufsichtigte Unternehmen zuzugreifen, das die erlaub-
nispflichtige bzw. institutstypische Tätigkeit gegenüber den Kundinnen und Kunden er-
bringt, sondern auch auf „dahinter stehende“, externe Dienstleister, auf die Aktivitäten und 
Prozesse ausgelagert werden. 


Diese Dienstleister sind von modernen Finanzmärkten nicht mehr wegzudenken. Die Be-
deutung, die ihnen bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen zukommt, wächst stetig. 
Zugleich verschwimmen dabei immer stärker die Grenzen zwischen beaufsichtigten Finan-
zinstituten und nicht beaufsichtigten Unternehmen. Auch weiterhin bleibt das beaufsichtigte 
Institut auch in Fällen einer Auslagerung in erster Linie die Ansprechperson für die BaFin. 


Die Vorschrift gibt der BaFin Eingriffsbefugnisse gegenüber Unternehmen im Inland und 
Ausland. 


Es ist für das Bestehen der Eingriffsbefugnisse hinreichend, dass die Aktivitäten und Pro-
zesse tatsächlich von den Verfügungsadressaten gegenüber den beaufsichtigten Unter-
nehmen erbracht werden. 


Die Eingriffsbefugnisse decken unter anderem ausweislich ihres Wortlauts auch Maßnah-
men der Fortführung des Betriebs des Unternehmens ab; insoweit erstrecken sich die Ein-
griffsbefugnisse auf eine Abstellung des Missstands bei der Erbringung der Aktivitäten und 
Prozesse, die ausgelagert wurden. Ein Beispiel für ein Einschreiten der BaFin an externe 
Dienstleister stellt einen Verstoß im Hinblick auf die Vorgaben für die Durchführung der 
ausgelagerten Aktivitäten und Prozesse dar, sofern die weiteren Voraussetzungen der 
Norm gegeben sind.  


Die Anordnungsbefugnis der BaFin kann gegenüber dem Auslagerungsunternehmen bspw. 
dann greifen, wenn das Auslagerungsunternehmen gegen Pflichten aus dem Auslage-
rungsvertrag verstößt, in dem es bei der Erbringung der Dienstleistung an das Institut zwin-
gende aufsichtsrechtliche Vorgaben außer Betracht lässt. In Fällen, in denen bspw. das 
Geldwäscherecht die Unterrichtung von Personal vorsieht und das Auslagerungsunterneh-
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men diese Unterrichtung nicht ordnungsgemäß durchführt, kann die BaFin künftig die ord-
nungsgemäße Durchführung solcher Unterrichtungen anordnen. Einem Auslagerungsun-
ternehmen kann als weiteres Beispiel aufgetragen werden, dass es in der Geschäftsleitung 
genügend Sachkompetenz aufbaut, um die ausgelagerte Dienstleistung ordnungsgemäß 
an das Institut zu erbringen; die Maßnahme kann eine Änderung der Geschäftsorganisation 
einschließen, wenn bspw. eine nicht hinreichende Unabhängigkeit einzelner Personen für 
bestimmte Tätigkeiten bei der Erbringung der Dienstleistung an das beaufsichtigte Institut 
gewahrt ist. Darüber hinaus kann dem Auslagerungsunternehmen bspw. eine regelmäßige 
Berichterstattung aufgetragen werden, um das Abstellen von entdeckten Defiziten bei der 
Erbringung der ausgelagerten Dienstleistung an das Institut nachzuhalten. 


Zu Nummer 5 (§ 25h) 


Die Vorschrift erweitert den unmittelbaren Adressatenkreis für Anordnungen nach § 25h 
Absatz 5 auf Auslagerungsunternehmen, auf die ein Institut oder übergeordnetes Unter-
nehmen im Hinblick auf § 25h Absatz 4 sowie § 6 Absatz 7 des Geldwäschegesetzes aus-
gelagert hat. 


Zu Nummer 6 (§ 28) 


Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung auf Grund der Aufhebung des § 319a des 
Handelsgesetzbuchs.  


Zu Nummer 7 (§ 44) 


Die Vorschrift enthält Klarstellungen zu bereits bestehenden Befugnissen an Auslagerungs-
unternehmen.  


Von Auslagerungsunternehmen sowie von den Mitgliedern deren Organe und deren Be-
schäftigten, soweit ausgelagerte Aktivitäten und Prozesse betroffen sind, kann die BaFin 
künftig auf gesicherter Grundlage auch unmittelbar die Erteilung von Auskünften und die 
Vorlage von Unterlagen verlangen und auch Prüfungen vor Ort vornehmen. Auf die We-
sentlichkeit der Auslagerung kommt es hier nicht an.  


Die Vorschrift stellt die bisher schon bestehende Prüfungskompetenz der BaFin klar, dass 
sie sich auch auf Auslagerungsunternehmen erstreckt, soweit ein Institut oder übergeord-
netes Unternehmen wesentliche Aktivitäten und Prozesse im Sinne des § 25b ausgelagert 
hat oder es sich um eine Auslagerung nach § 25h Absatz 4 oder § 6 Absatz 7 des Geldwä-
schegesetzes handelt. 


Die bisherige Legaldefinition eines Auslagerungsunternehmens in § 44 Absatz 1 Satz 2 
KWG wird hier getilgt; sie ist künftig in die Begriffsbestimmungen des § 1 KWG unter Absatz 
10 aufgenommen. 


Zu Nummer 8 (§ 45b) 


Die Vorschrift erstreckt die Befugnisse der BaFin auch unmittelbar gegenüber Auslage-
rungsunternehmen, soweit ein Institut oder übergeordnetes Unternehmen wesentliche Ak-
tivitäten und Prozesse im Sinne des § 25b Absatz 1 Satz 1 ausgelagert hat, auf Maßnah-
men zur Reduzierung von Risiken im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 der Vorschrift 
bei organisatorischen Mängeln. 


Zu Nummer 9 (§ 49) 


Die Vorschrift erklärt Maßnahmen der BaFin auf Grundlage der neuen Befugnis des § 25b 
Absatz 4a für sofort vollziehbar. 
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Zu Nummer 10 (§ 56) 


Die Vorschrift enthält Erweiterungen der Bußgeldbewehrung für die Fälle, dass den Anzei-
gevorgaben seitens der Institute bzw. den Anordnungen der BaFin seitens der Auslage-
rungsunternehmen nicht nachgekommen wird. 


Zu Artikel 6 (Änderung des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) 


Zu Nummer 1 (§ 1) 


Die Vorschrift bildet unter dem ZAG regelungskonzeptionell die neue Legaldefinition eines 
Auslagerungsunternehmens nach § 1 Absatz 10 KWG ab. 


Zu Nummer 2 (§ 9) 


Die Vorschrift erklärt Maßnahmen der BaFin aufgrund der neuen Befugnisse auch unmit-
telbar gegenüber Auslagerungsunternehmen für sofort vollziehbar. 


Zu Nummer 3 (§ 26) 


Die Regelung sieht vor, dass Institute über vertragliche Abreden die Benennung eines in-
ländischen Zustellungsbevollmächtigten sicherzustellen und ein internes Auslagerungsre-
gister einzurichten haben. Des Weiteren enthält die Regelung erweiterte Eingriffsbefug-
nisse auch unmittelbar gegenüber Auslagerungsunternehmen. 


Die Vorschriften entsprechen in Ziel und Anliegen regelungskonzeptionell den neuen Vor-
gaben unter dem KWG. 


Die Vorgabe zur Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten dient dazu, die Herausfor-
derungen bei der Bekanntgabe von Verwaltungsakten in Drittstaaten zu beseitigen. 


Die Regelung über die Einrichtung eines internen Auslagerungsregisters fußt im Risikoma-
nagement der Institute. 


Die Vorschrift erstreckt die Befugnisse der BaFin spezialgesetzlich auch unmittelbar gegen-
über dem Auslagerungsunternehmen und bezweckt die Wirksamkeit der Beaufsichtigung 
der BaFin durch die unternehmerische Entscheidung der Aufsichtsobjekte für eine Ausla-
gerung und ggf. für eine Aufspaltung der Wertschöpfungskette nicht beeinträchtigt wird. 


Die Vorschriften sind im Bereich der Institute unter ZAG von besonderer Bedeutung, da 
häufig innovative Unternehmen mit modernen Geschäftsmodellen anzutreffen sind, die ihre 
Dienstleistungen arbeitsteilig mit weiteren Unternehmen, ggf. domizilierend in einem Dritt-
staat, erbringen. 


Vgl. im Übrigen die Erläuterungen beziehungsweise Beispiele zu den Vorgaben unter dem 
KWG. 


Zu Nummer 4 (§ 27) 


Die Vorschrift erstreckt die Befugnisse der BaFin in Bezug auf eine ordnungsgemäße Ge-
schäftsorganisation unmittelbar gegenüber dem Auslagerungsunternehmen, soweit ausge-
lagerte Aktivitäten und Prozesse eines Instituts betroffen sind. 
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Zu Nummer 5 (§ 28) 


Es werden die bestehenden Anzeigevorgaben nach § 28 Absatz 1 Nummer 10 an die neuen 
Anzeigevorgaben nach § 24 Absatz 1 Nummer 18 KWG angepasst und die Verordnungs-
ermächtigung nach § 28 Absatz 4 an die gleichgerichtete Norm des § 24 Absatz 5 KWG 
angeglichen. 


Zu Nummer 6 (§ 64) 


Die Vorschrift enthält Erweiterungen der Bußgeldbewehrung für die Fälle, dass den Anord-
nungen der BaFin nach § 26 Absatz 3a seitens der Auslagerungsunternehmen nicht nach-
gekommen wird. 


Zu Artikel 7 (Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes) 


Zu Nummer 1 (§ 32) 


Die Ergänzung in § 32 Absatz 3 erweitert die Anforderungen an die Geschäftsorganisation 
von Versicherungsunternehmen in Fällen von Ausgliederungen von Funktionen und Versi-
cherungstätigkeiten. Die Streichung des Wortes „wichtiger“ bewirkt, dass die Pflichten der 
Versicherungsunternehmen auch bei allen weiteren Ausgliederungen bestehen. 


Über die bestehende Wortwahl „Funktionen und Versicherungstätigkeiten“ wird weiterhin 
der Bezug auf das Kerngeschäft der Versicherungsunternehmen bestehen bleiben. Keine 
Funktion im Sinne der Norm sind dabei lediglich solche Kapazitäten, die nicht für Versiche-
rungstätigkeiten geschaffen wurden (Prölls/ Dreher, VAG, § 32 Rn. 33), wie insbesondere 
branchenunspezifische Servicedienstleistungen wie Gebäudemanagement, Fuhrpark, Be-
zug von Marktinformationsdiensten (Prölls/ Dreher, VAG, § 32 Rn. 39). Deren Ausgliede-
rung bleibt somit auch nach der Änderung möglich, ohne dass das Versicherungsunterneh-
men diesbezüglich aufsichtsrechtlichen Pflichten unterliegt. 


Die Ergänzung in § 32 Absatz 4 bewirkt, dass bei Ausgliederung auf ein Unternehmen in 
einem Drittstaat vertraglich sicherzustellen ist, dass das Unternehmen, auf das ein Versi-
cherungsunternehmen Tätigkeiten ausgegliedert hat, einen inländischen Zustellungsbevoll-
mächtigten zu benennen hat, an den Bekanntgaben und Zustellungen durch die BaFin be-
wirkt werden können. 


Die Pflicht zur Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten entspricht den vergleichba-
ren Vorgaben unter dem KWG; auf die dortigen Erläuterungen wird Bezug genommen. 


Zu Nummer 2 (§ 34) 


Die Vorschrift schafft eine Verordnungsermächtigung hinsichtlich der Anzeigen der Versi-
cherungsunternehmen bei Ausgliederungen von Funktionen und Versicherungstätigkeiten, 
die dem VAG unterliegen. Die BaFin kann so beispielsweise die Konzentration von Ausglie-
derungen einer Vielzahl von Versicherungsunternehmen auf einige wenige Ausgliede-
rungsunternehmen erkennen und ggf. erforderliche Maßnahmen ergreifen. 


Vgl. hierzu die Erläuterungen zu Anzeigen unter dem KWG. 


Zu Nummer 3 (§ 36) 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Aufhebung des § 341k Absatz 2 HGB. Durch 
Aufhebung der Ausnahmeregelung des § 341k Absatz 2 HGB entfällt für Versicherungsun-
ternehmen künftig die Besonderheit, dass der Abschlussprüfer abweichend von § 318 Ab-
satz 1 Satz 1 HGB vom Aufsichtsrat statt von den Gesellschaftern gewählt wird. 
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Zu Nummer 4 (§ 47) 


Zu Buchstabe a 


Die Einfügung einer neuen Nummer 8a in § 47 erweitert die Anzeigepflichten für tatsächlich 
vollzogene Ausgliederungen von Funktionen und Versicherungstätigkeiten. Anzuzeigen 
sind nunmehr auch der Vollzug der Ausgliederung von allen, also wichtigen und nicht-wich-
tigen, Funktionen und Versicherungstätigkeiten sowie jede auf Grundlage einer Risikoana-
lyse vorgenommene Änderung der Beurteilung der Wichtigkeit einer Ausgliederung von 
Funktionen und Versicherungstätigkeiten. Dabei werden, ebenso wie bei der Änderung in 
§ 32, keine branchenunspezifischen Leistungen erfasst. 


Soweit es die Anzeige beabsichtigter Ausgliederungen betrifft, bleibt es bei der bisherigen 
Regelung in Nummer 8, dass lediglich wichtige Funktionen und Versicherungstätigkeiten 
erfasst sind. 


Es ist aus aufsichtsrechtlicher Sicht erforderlich, dass die BaFin auch Kenntnis von tatsäch-
lich erfolgten Ausgliederungen erhält, die keine wichtigen Funktionen und Versicherungstä-
tigkeiten betreffen. Denn aufgrund verstärkter Ausgliederungen ist ein übergreifender Blick 
wichtig, um Konzentrationen und insbesondere Konzentrationsrisiken zu erkennen. Diese 
können sich auch aus der verstärkten Ausgliederung solcher Funktionen ergeben, die für 
sich genommen nicht als wichtig anzusehen sind. Dies basiert zudem auf dem besonders 
gewichtigen Aspekt, dass die Einordnung einer Ausgliederung als wesentlich bzw. wichtig 
den beaufsichtigten Unternehmen obliegt und der Aufsicht daher in den Fällen, in denen 
diese die Einordnung falsch vornehmen, relevante Informationen nicht übermittelt werden, 
obwohl diese zur Ermittlung von Konzentrationsrisiken erforderlich sind.  


Die durch die Änderung neu anzuzeigenden und damit bei der BaFin erfassten Ausgliede-
rungen sollen dabei sowohl auf der Ebene des ausgliedernden Unternehmens erfasst wer-
den, als auch zusammengefasst für das Unternehmen, auf das die Funktionen ausgeglie-
dert werden, um dort entstehende Konzentrationsrisiken frühzeitig erfassen zu können. 


Zu Buchstabe b 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 47 Nummer 8a (neu) und betrifft die Phase, 
nachdem Ausgliederungen und Versicherungstätigkeiten vollzogen sind. Die Unternehmen 
haben nach dem geänderten § 47 Nummer 9 künftig eintretende wesentliche Umstände der 
Aufsichtsbehörde anzuzeigen. 


Die BaFin kann auf Grundlage der Anzeigen nach § 47 Nummer 8a (neu) und Nummer 9 
n.F. beispielsweise die Konzentration von Ausgliederungen einer Vielzahl von Aufsichtsob-
jekten auf einige wenige Ausgliederungsunternehmen erkennen und ggf. erforderliche 
Maßnahmen ergreifen. 


Zu Nummer 5 (§ 191) 


Es handelt sich um eine weitere Folgeänderung zur Aufhebung des § 341k Absatz 2 HGB. 
Künftig sind auch bei Versicherungsunternehmen die Gesellschafter nach § 318 Absatz 1 
Satz 1 HGB für die Wahl des Abschlussprüfers zuständig. Daher muss für die oberste Ver-
tretung eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit auch die Kompetenzvorschrift des 
§ 119 Absatz 1 Nummer 5 AktG entsprechend gelten. § 119 Absatz 1 Nummer 5 AktG 
bestimmt, dass die Hauptversammlung über die Bestellung des Abschlussprüfers be-
schließt. 
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Zu Nummer 6 (§ 310) 


Nach § 310 Absatz 2 sind bestimmte Anordnungen, die die Aufsichtsbehörde gegenüber 
einem Versicherungsunternehmen auf Grund des § 298 erlässt, sofort vollziehbar. Nach § 
299 Nummer 1 können solche Anordnungen auch gegenüber Unternehmen getroffen wer-
den, auf die das Versicherungsunternehmen Tätigkeiten ausgegliedert hat. Damit auch in 
diesem Fall die sofortige Vollziehbarkeit greift, wird die Aufzählung im § 310 Absatz 2 um 
den § 299 Nummer 1 ergänzt. 


Zu Nummer 7 (§ 331) 


Zu Buchstabe a 


Durch die Übernahme der Legaldefinition aus § 316a Satz 2 Nummer 3 HGB-E wird die 
Lesbarkeit der Vorschrift verbessert. Die weitere Anpassung erfolgt im Hinblick auf den ge-
änderten § 332 Absatz 4a VAG-E. Da Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, die Un-
ternehmen von öffentlichem Interesse sind, künftig verpflichtend einen Prüfungsausschuss 
einrichten müssen (§ 189 Absatz 3 Satz 1 VAG in Verbindung mit § 107 Absatz 4 AktG-E), 
bedarf es einer Folgeanpassung der Bußgeldvorschrift des § 332 Absatz 4a VAG. Nach 
§ 332 Absatz 4a VAG-E kann Täter künftig nicht mehr ein Mitglied des Aufsichtsrates, son-
dern nur ein Mitglied des Prüfungsausschusses eines Versicherungsvereins auf Gegensei-
tigkeit, das Unternehmens von öffentlichem Interesse ist, sein. Denn die durch § 332 Absatz 
4a VAG bußgeldbewehrten Pflichten können bei der obligatorischen Einrichtung eines Prü-
fungsausschusses nur noch von dessen Mitgliedern begangen werden. Da § 331 Absatz 
2a VAG bestimmte qualifizierte durch § 332 Absatz 4a VAG bußgeldbewehrte Tathandlun-
gen unter Strafe stellt, bedarf es in § 331 Absatz 2a VAG einer zu § 332 Absatz 4a VAG-E 
parallelen Neufassung der Definition tauglicher Täter. 


Zu Buchstabe b 


Der neue § 331 Absatz 2b VAG-E knüpft an die neue Bußgeldvorschrift des § 332 Absatz 4b 
VAG-E an. Wegen der Aufhebung des § 341k Absatz 2 HGB liegt die Kompetenz für die 
Wahl des Abschlussprüfers künftig bei der obersten Vertretung eines Versicherungs-ver-
eins auf Gegenseitigkeit. Daher hat künftig auch der Aufsichtsrat eines Versicherungs-ver-
eins auf Gegenseitigkeit die Pflichten betreffend den Wahlvorschlag für die Bestellung des 
Abschlussprüfers aus Artikel 16 Absatz 5 der Abschlussprüferverordnung. Verstöße gegen 
diese Pflichten können nach § 332 Absatz 4b VAG-E nunmehr – entsprechend § 405 Ab-
satz 3c AktG-E – als Ordnungswidrigkeiten geahndet werden. In Entsprechung zu § 404a 
Absatz 2 AktG-E droht § 331 Absatz 2b VAG-E die Strafbarkeit bestimmter qualifizierter 
Verstöße gegen § 332 Absatz 4b VAG-E an. 


Zu Nummer 8 (§ 332) 


Zu Buchstabe a und b 


Die Änderungen übernehmen zum einen zur Verbesserung der Lesbarkeit der Vorschrift 
die Legaldefinition aus § 316a Satz 2 HGB-E. Zum anderen werden die Anpassungen um-
gesetzt, die sich daraus ergeben, dass Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, die Un-
ternehmen von öffentlichem Interesse sind, künftig verpflichtend einen Prüfungsausschuss 
einrichten müssen (§ 189 Absatz 3 Satz 1 VAG in Verbindung mit § 107 Absatz 4 AktG-E) 
und dass die Kompetenz für die Wahl des Abschlussprüfers künftig auch bei Versicherungs-
vereinen auf Gegenseitigkeit bei der Obersten Vertretung liegt. Im Übrigen wird auf die Be-
gründung zu § 341n HGB-E verwiesen. 


Zu Buchstabe c 


Die Änderung sorgt für einen Gleichlauf mit § 334 Absatz 3 Satz 1 HGB-E. 
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Zu Nummer 9 (§ 357) 


Die Vorschrift sieht angemessene Übergangsvorschriften vor, damit sich die jeweils Be-
troffenen auf die neue Rechtslage einstellen können. 


Zu Artikel 8 (Änderung des Kapitalanlagegesetzbuches) 


Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 


Die Vorschrift enthält eine Folgeänderung der Inhaltsüberschrift. 


Zu Nummer 2 (§ 14) 


Die Vorschrift enthält eine Klarstellung der Verweisenorm in § 14 KAGB auf § 44 KWG im 
Hinblick auf Auslagerungsunternehmen; es werden die Kompetenzen der BaFin auch für 
das KAGB klargestellt. 


Zu Nummer 3 (§ 36) 


Die Vorschrift hat den Zweck, dass die Wirksamkeit der Beaufsichtigung durch die BaFin 
durch die unternehmerische Entscheidung der Aufsichtsobjekte für eine Auslagerung nicht 
beeinträchtigt wird. 


Die Änderung sieht vor, dass die Adressaten über vertragliche Abreden die Benennung 
eines inländischen Zustellungsbevollmächtigten sicherzustellen haben. Des Weiteren ent-
hält die Regelung eine erweiterte Anzeigevorgabe. Es werden zudem verstärkte Eingriffs-
befugnisse auch unmittelbar gegenüber Auslagerungsunternehmen mit der Vorschrift ge-
schaffen. Schließlich enthält die Anpassung eine neue Verordnungsermächtigung. 


Es werden die Aufsichtsobjekte im Falle einer Auslagerung auf ein Unternehmen in einem 
Drittstaat dazu verpflichtet in den Auslagerungsverträgen, die Benennung eines inländi-
schen Zustellungsbevollmächtigten des Auslagerungsunternehmens vorzusehen, an den 
Bekanntgaben und Zustellungen durch die BaFin bewirkt werden können. Auf diese Weise 
wird das erweiterte Instrumentarium der BaFin im Falle eines Bezugs zu Drittstaaten mit 
Blick auf die Zustellung leichter und schneller handhabbar. Die Durchsetzung von Maßnah-
men in dem Drittstaat lässt die Vorschrift unberührt. 


Die Vorschrift wird um Regelungen über die Anzeige von Änderungen einer Auslagerung 
ergänzt. 


Es wird eine spezialgesetzliche Befugnis für Anordnungen der BaFin auch unmittelbar ge-
genüber Auslagerungsunternehmen eingeführt. Sie ist im Einzelfall einschlägig um die Ord-
nungsmäßigkeit der Tätigkeit der Kapitalverwaltungsgesellschaft zu gewährleisten, insbe-
sondere um zu verhindern, dass die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu einer Briefkasten-
firma wird. 


Die Vorschrift gibt der BaFin Eingriffsbefugnisse gegenüber Unternehmen im Inland und 
Ausland. 


Es ist für das Bestehen der Eingriffsbefugnisse hinreichend, dass die Aktivitäten und Pro-
zesse tatsächlich von den Verfügungsadressaten gegenüber den beaufsichtigten Unter-
nehmen erbracht werden. 


Die Eingriffsbefugnisse decken unter anderem auch Maßnahmen der Fortführung des Be-
triebs des Unternehmens ab; insoweit erstrecken sich die Eingriffsbefugnisse auf eine Ab-
stellung des Missstands bei der Durchführung der Aktivitäten und Prozesse, die ausgelagert 
wurden. 
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Es wird eine Verordnungsermächtigung eingefügt, die den Vorschriften in § 24 Absatz 4 
KWG bzw. § 28 Absatz 4 ZAG gleichgerichtet ist. 


Zu Nummer 4 (§ 102) 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Aufhebung des § 319a HGB und dessen Er-
setzung durch den bisherigen § 319b HGB. 


Zu Nummer 5 (§ 121) 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Aufhebung des § 319a HGB und dessen Er-
setzung durch den bisherigen § 319b HGB. 


Zu Nummer 6 (§ 185) 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Aufhebung des § 319a HGB und dessen Er-
setzung durch den bisherigen § 319b HGB. 


Zu Nummer 7 (§ 340) 


Die Vorschrift enthält Erweiterungen der Bußgeldbewehrung für die Fälle, dass den Anord-
nungen der BaFin nach dem neuen § 36 Absatz 5a KAGB seitens der Auslagerungsunter-
nehmen nicht nachgekommen wird. 


Zu Artikel 9 (Änderung des Geldwäschegesetzes) 


Zu Nummer 1 


Zu Absatz 5: 


§ 31 Absatz 5 wird neu gefasst mit dem Ziel der Erweiterung der Befugnis der Zentralstelle 
für Finanztransaktionsuntersuchungen zum automatisierten Abruf von bei den Finanzbe-
hörden vorliegenden Grunddaten zu Steuerpflichtigen. Die Anpassung der Zugriffsbefug-
nisse im GwG wird ergänzt durch entsprechende Anpassungen der Abgabenordnung (AO). 


Die Verhinderung, Aufdeckung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinan-
zierung sind mit Blick auf die Mitteilung der Finanzbehörden an die Zentralstelle für Finanz-
transaktionsuntersuchungen bereits bislang als legitime Zwecke für eine Offenbarung der 
dem Steuergeheimnis (§ 30 AO) unterliegenden Daten in § 31b AO genannt (vgl. § 31b 
Absatz 1 Nummer 2 AO), ebenso die Wahrnehmung von Aufgaben nach § 28 Absatz 1 des 
Geldwäschegesetzes durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (§ 31b 
Absatz 1 Nummer 5 AO). Mit der Neufassung des Absatzes 5 erfolgt keine Erweiterung des 
Datenkranzes, der nach der bestehenden Regelung des § 31b Absatz 1 AO seitens der 
Finanzbehörden gegenüber der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen offen-
bart werden darf. 


Satz 1 bleibt gegenüber dem geltenden Recht unverändert und regelt, dass die Finanzbe-
hörden der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen wie bisher Auskunft erteilen 
und ihr nach § 31b Absatz 2 AO die dort genannten Informationen mitteilen.  


Satz 2 sieht die Befugnis der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen vor, steu-
erliche Grunddaten, die sie bereits bislang im Wege des Einzelersuchens bei den Finanz-
behörden abrufen konnte, selbst automatisiert bei den Finanzbehörden abzurufen. Die au-
tomatisierte Abrufbefugnis gilt nur für die unter Nummer 1 und 2 genannten Grunddaten 
und nur, soweit ein hinreichender Anlass für die Zentralstelle für Finanztransaktionsunter-
suchungen zum automatisierten Abruf dieser Daten besteht. Ein solcher hinreichender An-
lass ist gegeben, wenn der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen Meldungen, 
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Mitteilungen oder Informationen nach § 30 Absatz 1 GwG vorliegen, die sie nach § 30 Ab-
satz 2 GwG zu analysieren und auf ihre Werthaltigkeit hin zu untersuchen hat.  


Hinsichtlich der Daten nach Nummer 2 handelt es sich um Daten, die in einem sogenannten 
„Dialogverfahren“ abzurufen sind. Dies setzt voraus, dass die Zentralstelle für Finanztrans-
aktionsuntersuchungen auf Grundlage eigener Daten aus einer ihr vorliegenden Meldung, 
Mitteilung oder Information nach § 30 Absatz 1 GwG und unter Eingabe der nach Satz 3 
vorgegebenen Merkmale elektronisch abfragt, ob im Datenbestand der Länderfinanzbehör-
den entsprechende Daten vorhanden sind. Der automatisierte Abruf von Daten erfolgt somit 
stets bezogen auf einen bestimmten Vorgang, dem eine Meldung, Mitteilung oder Informa-
tion nach § 30 Absatz 1 GwG zugrunde liegt. 


Der Umfang der Daten, auf die sich die Abrufbefugnis der Zentralstelle für Finanztransakti-
onsuntersuchungen und insoweit die Durchbrechung des Steuergeheimnisses nach § 31b 
Absatz 1 AO bezieht, wird hierdurch nicht erweitert. Die bisherige Regelung der Sätze 2 
und 3 berechtigte die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen bereits bislang 
zum automatisierten Abruf von Angaben zum zuständigen Finanzamt und zur Steuernum-
mer einer natürlichen Person bei den Finanzämtern ausschließlich zur Vorbereitung von 
Einzelersuchen nach Satz 1. Aufgrund des ganz erheblich angestiegenen und tendenziell 
weiter steigenden Meldevolumens hat sich das bislang in § 31 Absatz 5 GwG zugrunde 
gelegte Erfordernis eines Ersuchens der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchun-
gen bei den Finanzbehörden als nicht umsetzbar erwiesen. Die große Masse der bei der 
Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen – inzwischen in weiten Bereichen au-
tomatisiert – zu bearbeitenden Verdachtsmeldungen macht es erforderlich, dass die Zent-
ralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen für Zwecke ihrer Aufgabenwahrnehmung 
nach § 28 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 GwG bestimmte Grunddaten bei den Finanzbehörden 
automatisiert abrufen kann. Manuelle Auskunftsersuchen der Zentralstelle für Finanztrans-
aktionsuntersuchungen bei den Finanzbehörden sind äußerst zeitaufwändig und nehmen 
durchschnittlich eine Bearbeitungsdauer von vier Wochen in Anspruch. Angesichts des ste-
tig steigenden Verdachtsmeldeaufkommens (aktuell mehr als 500 Meldungen pro Tag; 
2019 über 114.000 Meldungen) ist mit Blick auf bestimmte steuerliche Grundinformationen 
die Befugnis der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen zum automatisierten 
Abruf der Daten erforderlich. Der mit einem manuellen Einzelersuchen verbundene zeitliche 
Aufwand steht einer effektiven Bearbeitung und schnellen Abgabe derzeit entgegen. Die 
effektive Aufgabenwahrnehmung der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen 
ist insoweit nur durch einen automatisierten Abruf und anschließenden Abgleich von Daten 
mit steuerlichen Grundinformationen möglich.  


Nach Satz 2 kann die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen daher zukünftig 
beim Bundeszentralamt für Steuern die nach § 5 Absatz 1 Nummer 13 des Finanzverwal-
tungsgesetzes vorgehaltenen Daten sowie bei den Landesfinanzbehörden die zu einem 
Steuerpflichtigen gespeicherten Grundinformationen, d.h. die Steuernummer, die Gewer-
bekennzahl, die Grund- und Zusatzkennbuchstaben, die Bankverbindung, die vergebene 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und das zuständige Finanzamt abrufen. Diese Daten 
sind erforderlich und geeignet, damit die der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersu-
chungen vorliegenden Daten im Rahmen der operativen Analyse plausibilisiert werden kön-
nen. Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen muss als zentrale Meldestelle 
in der Lage sein zu erkennen, ob die ihr gemeldeten Sachverhalte plausibel sind oder Auf-
fälligkeiten oder Inkonsistenzen aufweisen. Soweit ein hinreichender Anlass besteht, muss 
die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen die genannten Grunddaten auto-
matisiert abfragen und auf dieser Basis ohne erheblichen Zeitverlust eine Plausibilitätsprü-
fung des an sie übermittelten Sachverhalts unter Berücksichtigung von ausgewählten 
Grundinformationen auch zum wirtschaftlichen Hintergrund der betreffenden Person durch-
führen können. Die automatisierte Abfrage dieser Grundinformationen schließt einzelne Da-
ten zu dem durch die betreffende natürliche oder juristische Person ausgeübten Gewerbe 
(Satz 2 Nummer 2, z.B. Gewerbekennzahl) ein. Zudem ist es erforderlich, vorgangsbezo-
gen zu einer Meldung oder Information nach § 30 Absatz 1 GwG automatisiert abfragen zu 
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können, ob zu der betreffenden Person bereits Angaben beim Bundeszentralamt für Steu-
ern nach § 5 Absatz 1 Nummer 13 des Finanzverwaltungsgesetzes vorliegen (Satz 2 Num-
mer 1). Einzelheiten des Abrufverfahrens, insbesondere zu den abrufbaren Daten, zur Er-
teilung und zum Umfang der Abrufbefugnis, zur Protokollierung und zur Prüfung der Abrufe 
und sonstiger datenschutzrechtlich erforderlicher technischer und organisatorischer Maß-
nahmen sind nach Satz 8 der Regelung im Wege einer Rechtsverordnung vorbehalten, die 
der Zustimmung des Bundesrates bedarf. 


Diese sowie die weiteren, der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen unmittel-
bar zur Verfügung stehenden Daten ermöglichen ihr die Beurteilung der Werthaltigkeit der 
Meldung und hieran anknüpfend die Entscheidung über weitere Analyseschritte, die insbe-
sondere auch Ersuchen um Mitteilung weiterer steuerlicher Daten bei den Finanzbehörden 
umfassen können. Hierdurch wird die Bearbeitung der Meldungen im Vergleich zu früheren 
manuellen Einzelersuchen beschleunigt mit der Folge, dass auffällige Meldungen besser 
identifiziert und entsprechende Analyseergebnisse schneller und ressourcensparender an 
die Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden abgegeben werden können. Über die-
sen automatisierten Abruf unbedingt erforderlicher Grunddaten, soweit hierfür ein hinrei-
chender Anlass besteht, hinaus erhält die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchun-
gen Informationen weiterhin nur aufgrund von Einzelersuchen nach Satz 1.  


Für die Verarbeitung der Daten gilt die Regelung des § 29 Absatz 1 GwG mit der Folge, 
dass die Verarbeitung nur zulässig ist, soweit dies für die Erfüllung der Aufgaben der Zent-
ralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen erforderlich ist. Eine Weitergabe der nach 
Satz 1 und 2 erlangten Daten an die für Verfahren zum Schutz der sozialen Sicherungssys-
teme oder die Aufsicht zuständigen Stellen ist nicht zulässig, da die Daten weiterhin dem 
Steuergeheimnis unterliegen und nur die zuständige Finanzbehörde entscheiden darf, ob 
auch insoweit die Voraussetzungen für eine zulässige Offenbarung vorliegen. 


Zu Absatz 5a: 


[Nach Absatz 5a ist die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen befugt, die Da-
ten elektronischer Grundstücksveräußerungsanzeigen bei den Landesfinanzbehörden zu 
erheben, sobald den Landesfinanzbehörden die Anzeigen und die Abschriften der Urkunde 
im Sinne des § 18 des Grunderwerbssteuergesetzes elektronisch übermittelt werden und 
sofern eine der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen vorliegende Information 
Hinweise auf Zusammenhänge zu Immobilientransaktionen enthält. Die so erlangten Infor-
mationen dienen dem Erkennen bislang unbekannter Zusammenhänge zu Geldwäsche 
und Terrorismusfinanzierung und können im Einzelfall dazu beitragen, den einer Verdachts-
meldung zugrundeliegenden Sachverhalt auf seine wirtschaftliche Plausibilität zu überprü-
fen. Die elektronische Übermittlung der Grundstücksveräußerungsanzeigen an die Landes-
finanzbehörden ist nach § 22a des Grunderwerbssteuergesetzes durch Rechtsverordnung 
zu regeln. Für die Erhebung gelten dieselben Voraussetzungen wie für den Abruf steuerli-
cher Daten im automatisierten Verfahren nach Absatz 5 Satz 2. Voraussetzung ist auch 
hier, dass die Datenerhebung aufgrund der Erkenntnisse aus einer Erstanalyse für die 
Durchführung einer weiteren Analyse einer Verdachtsmeldung erforderlich ist.  


Die Daten aus elektronischen Veräußerungsanzeigen ermöglichen der Zentralstelle für Fi-
nanztransaktionsuntersuchungen die Feststellung der aktuellen und früheren Eigentums-
verhältnisse an dem betreffenden Grundstück, der Höhe des Kaufpreises, der Belegenheit 
der Immobilie und des Zeitpunks der Veräußerung. Ob diese Daten für die Wahrnehmung 
der Aufgaben der operativen Analyse nach § 28 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 GwG erforder-
lich sind, bedarf einer Bewertung im jeweiligen Einzelfall.   


Eine Weitergabe der nach Absatz 5a erlangten Daten an die für Verfahren zum Schutz der 
sozialen Sicherungssysteme oder die Aufsicht zuständigen Stellen ist nicht zulässig, da die 
Daten weiterhin dem Steuergeheimnis unterliegen.] 
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Zu Artikel 10 (Änderung der Abgabenordnung) 


Zu Nummer 1 


Zu Absatz 2a: 


Die Regelung des neuen Absatzes 2a knüpft an die Mitteilung von Daten durch die Finanz-
behörden an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen nach § 31b Absatz 2 
AO an und sieht für die Übermittlung von Daten im Zusammenhang mit § 31 Absatz 5 Satz 
2 GwG die Möglichkeit vor, Daten zum automatisierten Abruf bereit zu stellen. Im Einzelnen 
wird auf die Begründung zu § 31 Absatz 5 GwG verwiesen.  


Zu Absatz 2b:  


[Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist bei der Regelung eines Da-
tenaustauschs zur staatlichen Aufgabenwahrnehmung zwischen der Datenerhebung sei-
tens der auskunftsersuchenden Stelle und der Datenübermittlung seitens der auskunftser-
teilenden Stelle zu unterscheiden. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, eine Rechtsgrundlage 
nicht nur für die Übermittlung von Daten, sondern auch zu deren Abfrage zu schaffen. Erst 
beide Rechtsgrundlagen gemeinsam, die wie eine Doppeltür zusammenwirken müssen, 
berechtigen zu einem Austausch personenbezogener Daten (BVerfG, Beschluss vom 
27.05.2020, Az. 1 BvR 1873/13 u.a., Rn. 93 f.). Ein rechtmäßiger Datenaustausch vollzieht 
sich durch die einander korrespondierenden Maßnahmen von Abfrage und Übermittlung, 
die jeweils einer eigenen Rechtsgrundlage bedürfen.  


Die Datenerhebungsbefugnis der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen soll 
durch den neuen § 31 Absatz 5a GwG geregelt werden (vgl. oben).  


Mit § 31b Absatz 2b AO soll die nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
erforderliche Rechtsgrundlage für die korrespondierende Übermittlung der elektronischen 
Grundstücksveräußerungsanzeige und der Abschrift der Urkunde im Sinne des § 18 des 
Grunderwerbsteuergesetzes durch die Landesfinanzbehörden geschaffen werden. Die 
Übermittlung der Daten ist nur zulässig zu Zwecken der operativen Analyse nach § 28 Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 2 GwG. Hierdurch entsteht für die übermittelten Daten auch eine 
gesetzliche Verwendungsbeschränkung.  


Die Übermittlung der Daten an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen ist 
ausschließlich aufgrund eines Ersuchens im Einzelfall zulässig. Die Voraussetzung des Er-
suchens lässt eine Bereitstellung der Daten durch die Finanzbehörden zum automatisierten 
Abruf nicht zu. Für das Vorliegen der Voraussetzung für die Datenerhebung trägt die Zent-
ralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen die Verantwortung. Dies gilt vor allem auch 
dafür, dass die Datenerhebung aufgrund der Erkenntnisse aus einer Erstanalyse für die 
Durchführung einer weiteren Analyse einer Verdachtsmeldung erforderlich ist. Die Prüfung, 
ob diese Voraussetzungen im Einzelfall vorliegen, ist den Landesfinanzbehörden regelmä-
ßig nicht möglich und auch nicht zumutbar. Für die Datenübermittlung aufgrund eines Er-
suchens der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen reicht es aus, wenn die 
Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen gegenüber den Landesfinanzbehörden 
versichert, dass die ersuchten Daten zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach § 28 Absatz 
1 Satz 2 Nummer 2 für eine weitere Analyse erforderlich sind. 


Die Befugnis zur Datenübermittlung nach diesem Absatz hängt davon ab, dass das Bun-
desministerium der Finanzen von der Verordnungsermächtigung des § 22a des Grunder-
werbsteuergesetzes Gebrauch macht und das Verfahren zur elektronischen Übermittlung 
der Anzeige und der Abschrift der Urkunde im Sinne des § 18 des Grunderwerbsteuerge-
setzes näher bestimmt. 
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Zu Artikel 11 (Änderung des Handelsgesetzbuchs) 


Zu Nummer 1 (§ 316a) 


Satz 1 der neuen Vorschrift übernimmt den bisherigen Regelungsgehalt von § 317 Ab-
satz 3a HGB und stellt zugleich klar, dass der Vorrang der Abschlussprüferverordnung für 
alle Kapitalgesellschaften von öffentlichem Interesse gilt.  


Satz 2 enthält eine Definition des für das Recht der Abschlussprüfung zentralen Begriffs 
des „Unternehmens von öffentlichem Interesse“ (Public Interest Entity – PIE), die Artikel 2 
Nummer 13 der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. Mai 2006 über Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten Ab-
schlüssen, zur Änderung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates und zur 
Aufhebung der Richtlinie 84/253/EWG des Rates (ABl. L 157 vom 9.9.2006, S. 87), die 
zuletzt durch die Richtlinie 2014/56/ EU (ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 196) geändert wor-
den ist (im Folgenden: „Abschlussprüferrichtlinie“) umsetzt. Dies dient dem besseren Ver-
ständnis und ermöglicht eine übersichtlichere Gestaltung von Rechtsvorschriften, indem 
anderenorts auf die Definition verwiesen werden kann. Damit folgt der Entwurf einer Emp-
fehlung, die im Gesetzgebungsverfahren zum Abschlussprüfungsreformgesetz ausgespro-
chen worden war (Bundestagsdrucksache 18/7902, S. 52).  


Unternehmen von öffentlichem Interesse sind danach erstens kapitalmarktorientierte Un-
ternehmen im Sinne des § 264d HGB, zweitens CRR-Kreditinstitute im Sinne des § 1 Ab-
satz 3d Satz 1 KWG, mit Ausnahme derjenigen Institute, die in § 2 Absatz 1 Nummer 1 und 
2 KWG und in Artikel 2 Absatz 5 Nummer 5 der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditin-
stituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung 
der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG 
(ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338; L 208 vom 2.8.2013, S. 73; L 20 vom 20.1.2017, S.1; L 
203 vom 26.6.2020, S. 95), die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 2019/2034 (ABl. L 314 vom 
5.12.2019, S. 64) geändert worden ist, genannt sind, und drittens Versicherungsunterneh-
men im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 der Richtlinie 91/674/EWG des Rates vom 19. De-
zember 1991 über den Jahresabschluss und den konsolidierten Abschluss von Versiche-
rungsunternehmen (ABl. L 374 vom 31.12.1991, S. 7), die zuletzt durch die Richtlinie 
2006/46/EG (ABl. L 224 vom 16.8.2006, S. 1) geändert worden ist. Der Artikel 2 Absatz 5 
Nummer 5 der Richtlinie 2013/36/EU wurde mit der Richtlinie (EU) 2019/878 vom 20. Mai 
2019 zur Änderung der Richtlinie 2013/36/EU im Hinblick auf von der Anwendung ausge-
nommene Unternehmen, Finanzholdinggesellschaften, gemischte Finanzholdinggesell-
schaften, Vergütung, Aufsichtsmaßnahmen und -befugnisse und Kapitalerhaltungsmaß-
nahmen neu gefasst und nimmt nunmehr neben der Kreditanstalt für Wiederaufbau weitere 
explizit aufgeführte Förderbanken von der Anwendung der Richtlinie 2013/36/EU aus. 
Diese Banken sind mithin keine Unternehmen von öffentlichem Interesse nach § 316a 
Satz 2 Nummer 2 HGB-E mehr.  


Zu Nummer 2 (§ 317) 


Die Änderungen sind redaktioneller Natur respektive eine Folgeänderung aus der Verschie-
bung des § 317 Absatz 3a HGB in den neuen § 316a Satz 1 HGB-E. 


Zu Nummer 3 (§ 318) 


Zu Buchstabe a 


Mit der Änderung wird die durch das Abschlussprüfungsreformgesetz eingeräumte Mög-
lichkeit aufgehoben, die Höchstlaufzeit von Mandaten zur Abschlussprüfung bei kapital-
marktorientierten Kapitalgesellschaften und diesen gleichgestellten Personenhandelsge-
sellschaften (§ 264a Absatz 1 HGB), die Unternehmen von öffentlichem Interesse (§ 316a 
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Satz 2 HGB-E) sind, unter bestimmten Voraussetzungen über zehn Jahre hinaus bis auf 
höchstens 24 Jahre zu verlängern. Damit verbleibt es für diese Unternehmen künftig grund-
sätzlich bei der Regelung des Artikel 17 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Abschlussprüferver-
ordnung, der die Höchstlaufzeit des Mandats auf zehn Jahre begrenzt. Mit dieser Verschär-
fung der Vorgaben zur sogenannten externen Rotation soll der Gefahr einer zu großen 
Nähe der Abschlussprüfer zu dem geprüften Unternehmen entgegengewirkt und die Unab-
hängigkeit von Abschlussprüfern gestärkt werden. Zugleich wird ein Gleichlauf mit den 
Pflichten zur externen Rotation bei Kreditinstituten und Versicherungen erzielt, bei denen 
schon heute grundsätzlich eine zehnjährige Höchstlaufzeit für Abschlussprüfungsmandate 
gilt.  


Zu Buchstabe b 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Aufhebung des Absatz 1a. 


Zu Buchstabe c 


Die Änderung enthält mehrere Klarstellungen im Hinblick auf das gerichtliche Ersetzungs-
verfahren nach § 318 Absatz 3 HGB.  


Die Ersetzung des Begriffs „Grundkapital“ durch den Begriff „gezeichnetes Kapital“ als Be-
zugsgröße des 5-Prozent-Quorums für die Antragsberechtigung in § 318 Absatz 3 Satz 1 
HGB erleichtert die Anwendung der Vorschrift auf andere Gesellschaften als Aktiengesell-
schaften, die in den Anwendungsbereich fallen und kein Grundkapital, sondern – wie die 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung – ein Stammkapital (§ 5 des Gesetzes betreffend 
die Gesellschaften mit beschränkter Haftung – GmbHG) oder – wie die Personenhandels-
gesellschaften im Sinne des § 264a Absatz 1 HGB – sogenannte Kapitalanteile (§ 264c 
Absatz 2 Satz 1 HGB) kennen. Aus der zugrundeliegenden Richtlinienbestimmung des Ar-
tikel 38 Absatz 3 Buchstabe a der Abschlussprüferrichtlinie lässt sich nicht ableiten, dass 
insoweit eine Beschränkung der Antragberechtigung auf Aktionäre gewollt ist, auch wenn 
die Richtlinie den Begriff „Grundkapital“ verwendet. Es dürfte vielmehr – im Sinne einer 
effektiven Kontrolle der Abschlussprüferbestellung durch eine qualifizierte Gesellschafter-
minderheit – eine Anwendung auf alle in Betracht kommenden Rechtsformen beabsichtigt 
sein. Dies wird durch die Verwendung des Begriffs des „gezeichnetes Kapitals“ klargestellt, 
da handelsbilanzrechtlich Grundkapital und Stammkapital jeweils als gezeichnetes Kapital 
ausgewiesen werden (§ 152 Absatz 1 Satz 1 AktG und § 42 Absatz 1 GmbHG) und bei den 
Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a Absatz 1 HGB die Kapitalanteile der 
Gesellschafter bilanzrechtlich dem gezeichneten Kapital entsprechen (vergleiche § 264c 
Absatz 2 Satz 2 und 6 HGB). 


Die Änderungen in § 318 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 HGB vollziehen zum einen die Ände-
rungen bei den §§ 319a f. HGB nach. Zum anderen wird klargestellt, dass auch ein Verstoß 
gegen Artikel 5 Absatz 1 der Abschlussprüferverordnung stets einen Ersetzungsgrund dar-
stellt. Damit wird eine Rechtsunsicherheit in der Frage beseitigt, welche Rechtsfolgen ein-
treten, wenn ein Abschlussprüfer eines Unternehmens von öffentlichem Interesse eine ver-
botene Nichtprüfungsleistung erbringt. Die Möglichkeit, in diesen Fällen ein gerichtliches 
Ersetzungsverfahren zu beantragen, steht im Einklang mit der Abschlussprüferverordnung, 
die bereits in der Überschrift des Titels II deutlich macht, dass die Nichterbringung verbote-
ner Nichtprüfungsleistungen zu den Bedingungen für die Durchführung von Abschlussprü-
fungen bei Unternehmen von öffentlichem Interesse zählt. Nach Artikel 10 Absatz 2 Buch-
stabe f Abschlussprüferverordnung hat der Abschlussprüfer eines Unternehmens von öf-
fentlichem Interesse im Bestätigungsvermerk außerdem explizit zu erklären, dass keine 
verbotenen Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 5 Absatz 1 erbracht wurden und der Ab-
schlussprüfer bzw. die Prüfungsgesellschaft(en) bei der Durchführung der Abschlussprü-
fung ihre Unabhängigkeit von dem geprüften Unternehmen gewahrt haben. 
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Die Änderungen in § 318 Absatz 3 Satz 3 HGB dienen der Klarstellung, dass ein nachträg-
licher Ersetzungsantrag bei sämtlichen Gründen möglich ist, die nach § 318 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 1 oder 2 HGB-E zur Ersetzung des Abschlussprüfers führen können. 


Zu Nummer 4 (§ 319a) 


Mit der Neufassung des § 319a HGB durch das Abschlussprüfungsreformgesetz hat der 
Gesetzgeber zwei in der Abschlussprüferverordnung vorgesehene Mitgliedstaatenwahl-
rechte ausgeübt. Er hat zum einen geregelt, dass die Erbringung von bestimmten Steuer-
beratungsleistungen und von Bewertungsleistungen, die jeweils zu den nach der Ab-
schlussprüferverordnung verbotenen Nichtprüfungsleistungen gehören, nur bei Nichtvorlie-
gen der Voraussetzungen des Artikels 5 Absatz 3 Abschlussprüferverordnung oder – im 
Falle der Steuerberatungsleistungen – der fehlenden Zustimmung des Prüfungsausschus-
ses zu einem Ausschluss des Abschlussprüfers von der Abschlussprüfung führen. Zum an-
deren hat der Gesetzgeber das Mitgliedstaatenwahlrecht des Artikels 4 Absatz 2 Unterab-
satz 3 der Abschlussprüferverordnung teilweise ausgeübt, um in Ausnahmesituationen in 
gewissem Umfang und für eine gewisse Zeit eine Überschreitung der Honorargrenze („Fee 
Cap“) nach Artikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 1 Abschlussprüferverordnung für erlaubte, aber 
weder nach Unionsrecht noch nach nationalem Recht erforderliche Nichtprüfungsleistun-
gen zu ermöglichen.  


Von den genannten Mitgliedstaatenoptionen soll künftig kein Gebrauch mehr gemacht wer-
den, um die aus Nichtprüfungsleistungen bei Unternehmen von öffentlichem Interesse er-
wachsenden Risiken für Interessenkonflikte zu vermindern und die Unabhängigkeit des Ab-
schlussprüfers zu stärken. Das vermeidet auch Auslegungsschwierigkeiten zu der Frage, 
wann Steuerberatungs- und Bewertungsleistungen sich auf den zu prüfenden Abschluss 
„unmittelbar und nicht nur unwesentlich auswirken“ (vergleiche § 319a Absatz 1 Nummer 2 
Halbsatz 1 am Ende und Nummer 3 am Ende HGB). Künftig soll der in Artikel 5 Absatz 1 
Unterabsatz 2 der Abschlussprüferverordnung enthaltene Katalog an verbotenen Nichtprü-
fungsleistungen in Deutschland uneingeschränkt anwendbar sein und auch keine aus-
nahmsweise Überschreitung des Fee Cap mehr zulässig sein. § 319a HGB wird deshalb 
aufgehoben. Die Definitionsregelungen zum Begriff des „verantwortlichen Prüfungspart-
ners“ (§ 319a Absatz 1 Satz 4 und Absatz 2 Satz 2 HGB) finden sich künftig in der WPO. 


Zu Nummer 5 (§ 319b) 


Es handelt es um eine Folgeänderung zur Aufhebung des § 319a HGB. 


Zu Nummer 6 (§ 321) 


Die Änderungen betreffen redaktionelle Anpassungen. 


Zu Nummer 7 (§ 322) 


Es handelt sich um eine Folgeänderung und um eine redaktionelle Anpassung. 


Zu Nummer 8 (§ 323) 


Zu Buchstabe a 


Die Änderung dient der Klarstellung, dass die gesetzlichen Mitteilungspflichten die Ver-
schwiegenheitspflicht des Abschlussprüfers einschränken. Neben dem bislang in Bezug 
genommenen § 57b WPO gilt dies insbesondere auch für Mitteilungspflichten nach § 107 
Absatz 5 Satz 1 WpHG-E, nach § 341k Absatz 2 HGB-E und § 35 Absatz 4 VAG, nach § 29 
Absatz 3 KWG, nach § 258 Absatz 5 Satz 2 in Verbindung mit § 145 Absatz 2 AktG sowie 
nach Artikel 7 Unterabsatz 2 und Artikel 12 Absatz 1 Unterabsatz 1 und 2 der Abschluss-
prüferverordnung. 
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Zu Buchstabe b 


Durch die Änderung des § 323 Absatz 2 HGB-E wird die zivilrechtliche Haftung der Ab-
schlussprüfer, seiner Gehilfen und der bei der Prüfung mitwirkenden gesetzlichen Vertreter 
einer Prüfungsgesellschaft in verschiedener Hinsicht verschärft, um die Qualität der Ab-
schlussprüfung zu stärken und die erforderlichen Anreize für eine sorgfältige und gewissen-
hafte Prüfung zu setzen. Erstens werden die Haftungshöchstgrenzen auf zwei respektive 
20 Millionen Euro angehoben. Zweitens gilt die höhere Haftungshöchstgrenze von 20 Milli-
onen nicht mehr nur für die Prüfung von Aktiengesellschaften, deren Aktien zum Handel im 
regulierten Markt zugelassen sind, sondern künftig für die Prüfung sämtlicher Kapitalgesell-
schaften, die Unternehmen von öffentlichem Interesse nach § 316a Satz 2 HGB-E sind. 
Drittens haften Abschlussprüfer und die weiteren genannten Personen nunmehr auch in 
Fällen grober Fahrlässigkeit der Höhe nach unbeschränkt. Viertens soll sich der Prüfer zu-
künftig nicht mehr auf eine Haftungshöchstgrenze berufen können, wenn er selbst zwar 
einfach fahrlässig, sein Gehilfe aber vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hat, und 
dieses Verhalten des Gehilfen dem Prüfer nach allgemeinen haftungsrechtlichen Grunds-
ätzen zuzurechnen ist.  


Die Anhebung der Haftungshöchstgrenzen erfolgt vor dem Hintergrund, dass die bisherigen 
Grenzen seit 1998 unverändert bestehen und im internationalen Vergleich niedrig sind. In 
den anderen EU-Mitgliedsstaaten gibt es teilweise überhaupt keine Haftungshöchstgren-
zen. Darüber hinaus tritt eine zu niedrigere Haftungshöchstgrenze in Konflikt mit der Aus-
gleichsfunktion des Haftungsrechts, da schwerwiegende Prüffehler – insbesondere im Zu-
sammenhang mit mutmaßlichen Bilanzmanipulationen – hohe Schäden bei den geprüften 
Unternehmen und in der Konsequenz auch bei dessen Gläubigern und Anteilseignern ver-
ursachen können. Gleichzeitig ist an Haftungshöchstgrenzen grundsätzlich festzuhalten, 
um die Versicherbarkeit des Haftungsrisikos zu gewährleisten. 


Die spürbare Anhebung der Haftungshöchstgrenze bei der Prüfung kapitalmarktorientierter 
Kapitalgesellschaften und die Einbeziehung auch der Kreditinstitute und Versicherungsun-
ternehmen in diese Haftungskategorie ist darüber hinaus wegen der besonderen Bedeu-
tung der Unternehmen von öffentlichem Interesse gerechtfertigt. Für die Abschlussprüfung 
bei Unternehmen von öffentlichem Interesse stellt die Abschlussprüferverordnung strenge 
Anforderungen auf, die der Tatsache Rechnung tragen, dass sich bei diesen Unternehmen 
ein breiter Kreis von Personen und Einrichtungen auf die Qualität des Abschlussprüfers 
verlässt und dass eine gute Prüfungsqualität bei Unternehmen von öffentlichem Interesse 
zum ordnungsgemäßen Funktionieren der Märkte beiträgt. Daher ist es auch konsequent, 
bei der Prüfung aller Unternehmen von öffentlichem Interesse die gleiche Haftungshöchst-
grenze vorzusehen. 


Ein weiterer Anreiz zur gewissenhaften und sorgfältigen Prüfung wird ferner dadurch ge-
setzt, dass sich Abschlussprüfer zukünftig nur noch bei einfacher, aber nicht mehr bei gro-
ber Fahrlässigkeit auf die bestehenden Haftungshöchstgrenzen berufen können. Zu diesem 
Zweck wird nunmehr in § 323 Absatz 2 Satz 1 und 2 HGB-E eine negative Formulierung 
verwendet („nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig“). Hierdurch wird zugleich klargestellt, 
dass – im Einklang mit den allgemeinen Grundsätzen der Beweislastverteilung – der Ab-
schlussprüfer, seine Gehilfen und die bei der Prüfung mitwirkenden gesetzlichen Vertreter 
einer Prüfungsgesellschaft darlegen und beweisen müssen, dass die Tatbestandsvoraus-
setzungen des § 323 Absatz 2 HGB erfüllt sind. Das Interesse der Abschlussprüfer, ihrer 
Gehilfen und der bei der Prüfung mitwirkenden gesetzlichen Vertreter von Prüfungsgesell-
schaften an einer summenmäßigen Begrenzung ihrer Haftung ist nicht schutzwürdig, wenn 
diese ihre Pflichten grob fahrlässig verletzen, also die verkehrsübliche Sorgfalt in besonders 
schwerem Maße außer Acht lassen und das nicht beachten, was sich im gegebenen Fall 
jedem aufgedrängt hätte (zu diesem Maßstab vergleiche BGH NJW 1992, 3235, 3236). 
Hierdurch wird auch dem Umstand Rechnung getragen, dass eine Verschuldenshaftung im 
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geltenden Recht nur in seltenen Ausnahmefällen der Höhe nach begrenzt ist und bei vor-
sätzlichen und grob fahrlässigen Verhalten eine gesetzliche Haftungsbeschränkung im All-
gemeinen nicht vorgesehen ist.  


Die letzte Änderung betrifft den zweiten Halbsatz des § 323 Absatz 2 Satz 3 HGB. Dieser 
Halbsatz soll nach herrschender Auffassung im Schrifttum eine Abweichung von den allge-
meinen haftungsrechtlichen Grundsätzen der Verschuldenszurechnung, insbesondere 
nach § 278 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB), bewirken (vergleiche für eine sol-
che Auslegung etwa Stake/Müller, in: Hachmeister/Kahle/Mock/Schüppen, Bilanzrecht 
Kommentar, 2. Auflage 2020, § 323 Randnummer 93 mit weiteren Nachweisen). Eine sol-
che Abweichung erscheint jedoch nicht sachgerecht. Der in § 278 Satz 1 BGB niederge-
legte Grundgedanke, wonach jeder Schuldner für seinen Geschäfts- und Gefahrenkreis – 
der auch und gerade die Tätigkeit seiner Hilfspersonen einschließt – gegenüber seinen 
Gläubigern verantwortlich ist, soll auch im Rahmen des § 323 HGB Anwendung finden. Um 
dies klarzustellen, wird der zweite Halbsatz des § 323 Absatz 2 Satz 3 HGB gestrichen.  


Zu Buchstabe c 


Der neu eingeführte § 323 Absatz 5 HGB-E dient der Konkretisierung europarechtlicher 
Vorgaben. Es werden die verantwortlichen Stellen im Sinne des Artikel 7 Unterabsatz 2 der 
Abschlussprüferverordnung benannt, die der Abschlussprüfer oder die Prüfungsgesell-
schaft unter den in der Verordnung näher dargelegten Voraussetzungen zu informieren hat. 
Eine Informationspflicht besteht in erster Linie gegenüber der BaFin als Marktaufsichtsbe-
hörde. Im Falle des Verdachts einer Straftat, beispielsweise einer unrichtigen Darstellung 
nach § 331 HGB oder einer unrichtigen Versicherung nach § 331a HGB-E, ist zusätzlich 
die jeweils für die Strafverfolgung zuständige Staatsanwaltschaft zu informieren. Im Falle 
des Verdachts einer Ordnungswidrigkeit ist – falls nicht die BaFin zuständig ist – die zu-
ständige Verwaltungsbehörde zu unterrichten. Die Meldung von Unregelmäßigkeiten ge-
mäß Artikel 7 Unterabsatz 2 der Abschlussprüferverordnung entbindet den Abschlussprüfer 
oder die Prüfungsgesellschaft gleichwohl nicht von seiner respektive ihrer Pflicht zur gewis-
senhaften Prüfung nach § 323 Absatz 1 Satz 1 HGB. 


Zu Nummer 9 (§ 324) 


Zu Buchstabe a 


Die Änderungen enthalten Präzisierungen zum Anwendungsbereich der Vorschrift. Dieser 
wird – der Stellung der Vorschrift im Zweiten Abschnitt des Dritten Buchs des Handelsge-
setzbuchs über Kapitalgesellschaften gemäß – grundsätzlich auf Kapitalgesellschaften zu-
rückgeführt. Wegen § 264a Absatz 1 HGB ist die Vorschrift aber auch auf die dort näher 
bezeichneten Personenhandelsgesellschaften anwendbar. Dies bedarf – wie sonst auch im 
Zweiten Abschnitt des Dritten Buchs des Handelsgesetzbuchs – keiner ausdrücklichen 
Klarstellung im Gesetz. Darüber hinaus wird der Anwendungsbereich der Vorschrift inso-
weit erweitert, als sie nunmehr alle Kapitalgesellschaften (und diesen gleichgestellten Per-
sonenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a Absatz 1 HGB) umfasst, die Unterneh-
men von öffentlichem Interesse nach § 316a Satz 2 HGB-E sind und keinen Aufsichts- oder 
Verwaltungsrat haben, der die Voraussetzungen des § 100 Absatz 5 AktG erfüllen muss. 
Die Vorschrift stellt – zusammen mit den weiteren Regelungen in § 53 Absatz 3 des Ge-
nossenschaftsgesetzes (GenG), § 340k Absatz 5 HGB-E und § 341k Absatz 3 HGB-E so-
wie § 6 Absatz 1 Satz 2 des PublG – sicher, dass alle Unternehmen von öffentlichem Inte-
resse im Anwendungsbereich der Abschlussprüferrichtlinie einen Prüfungsausschuss ein-
zurichten haben. 
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Zu Buchstabe b 


Zu Doppelbuchstabe aa 


Durch den Verweis in § 324 Absatz 2 Satz 2 HGB-E auf § 100 Absatz 5 AktG wird sicher-
gestellt, dass im Prüfungsausschuss Sachverstand sowohl bezüglich der Rechnungsle-
gung als auch der Abschlussprüfung vorhanden ist. Der Sachverstand kann durch ein Prü-
fungsausschussmitglied, welches beide Fachgebiete kumulativ beherrscht, oder durch zwei 
Mitglieder des Prüfungsausschusses, die jeweils auf einem der beiden Gebiete über Sach-
verstand verfügen, sichergestellt werden. Dies steht im Einklang mit Artikel 39 Absatz 1 
Unterabsatz 2 der Abschlussprüferrichtlinie, wonach mindestens ein Mitglied des Prüfungs-
ausschusses über Sachverstand im Bereich Rechnungslegung und/oder Abschlussprüfung 
verfügen muss. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


Der neue § 324 Absatz 2 Satz 5 HGB-E dient der Klarstellung, dass der Prüfungsausschuss 
den Gesellschaftern den Vorschlag zur Wahl eines Abschlussprüfers unterbreitet, wenn ein 
Aufsichts- oder Verwaltungsrat fehlt (vergleiche Bundestagsdrucksache 18/7219, S. 49). 
Gleiches gilt, falls der Aufsichts- oder Verwaltungsrat für den Vorschlag nicht zuständig ist. 


Zu Buchstabe c 


Die Änderung dient zum einen der Verbesserung der Lesbarkeit der Vorschrift, indem für 
den Begriff des Unternehmens von öffentlichem Interesse auf § 316a Satz 2 HGB-E ver-
wiesen wird. Zum anderen wird klargestellt, dass die Vorschrift einen Auskunftsanspruch 
der Abschlussprüferaufsichtsstelle nur gegenüber Kapitalgesellschaften und diesen gleich-
gestellten Personenhandelsgesellschaften (§ 264a Absatz 1 HGB) begründet, die Unter-
nehmen von öffentlichem Interesse nach § 316a Satz 2 HGB-E sind. Gegenüber den an-
deren Unternehmen von öffentlichem Interesse im Anwendungsbereich der Abschlussprü-
ferverordnung kann ein entsprechendes Auskunftsverlangen auf § 340k Absatz 5 Satz 1 
HGB-E oder auf § 341k Absatz 3 Satz 1 und 3 HGB-E, jeweils in Verbindung mit § 324 
Absatz 3 HGB-E, gestützt werden. Dies gilt nicht im Falle des § 340k Absatz 5 Satz 3 HGB-
E, der – an der passenden Stelle verortet – den Regelungsinhalt von § 324 Absatz 3 Satz 3 
HGB übernimmt und ein Auskunftsverlangen gegenüber Genossenschaftsbanken, Spar-
kassen und sonstigen landesrechtlichen öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten ausschließt. 


Zu Nummer 10 (§ 331) 


Die in § 331 HGB geregelten Straftatbestände stellen unterschiedliche Anforderungen an 
die innere Tatseite. Nach den Nummern 1, 2, 3a und 4 wird nur vorsätzliches Verhalten 
unter Strafe gestellt, während nach den Nummern 1a und 3 auch ein leichtfertiges Verhalten 
die Strafbarkeit begründet. Die Änderungen in § 331 Absatz 1 und 2 HGB-E zeichnen diese 
Differenzierung nunmehr auch auf Rechtsfolgenseite nach und tragen auf diese Weise dem 
unterschiedlichen Handlungsunwert von vorsätzlichem und fahrlässigen Verhalten Rech-
nung: Bei vorsätzlichem Verhalten bleibt es beim bisherigen Strafrahmen von bis zu drei 
Jahren Freiheitsstrafe, während bei Leichtfertigkeit maximal eine einjährige Freiheitsstrafe 
verhängt werden kann.  


Die Regelung in § 331 Nummer 3a HGB zur Strafbarkeit des unrichtigen „Bilanzeids“ wird 
in einen eigenständigen Straftatbestand der unrichtigen Versicherung (§ 331a HGB-E) 
überführt. 


Zu Nummer 11 (§ 331a) 


Der neue Straftatbestand der unrichtigen Versicherung enthält den Regelungsgehalt des 
bisherigen § 331 Nummer 3a HGB. Allerdings wird in § 331a Absatz 1 HGB-E nunmehr auf 
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§ 325 Absatz 2 Satz 3 und 4 HGB sowie auf § 315e Absatz 1 HGB verwiesen. Dies dient 
der Klarstellung, dass auch eine Versicherung, die sich auf einen nach den internationalen 
Rechnungslegungsvorschriften (International Accounting Standards – IAS und International 
Financial Reporting Standards – IFRS) aufgestellten Einzelabschluss oder auf den zuge-
hörigen Lagebericht respektive auf einen nach IAS/IFRS aufgestellten Konzernabschluss 
oder auf den zugehörigen Konzernlagebericht bezieht, den Straftatbestand einer unrichti-
gen Versicherung erfüllen kann.  


Darüber hinaus wird die Tathandlung sprachlich an die Überschrift des Straftatbestands 
angepasst, um klarzustellen, dass das Unterlassen der Abgabe der Versicherung keine 
Strafbarkeit nach § 331a HGB-E begründet. Da die Erklärungen nach § 264 Absatz 2 Satz 
3 HGB, § 289 Absatz 1 Satz 5 HGB, § 297 Absatz 2 Satz 4 HGB und § 315 Absatz 1 Satz 
5 HGB zu den offenlegungspflichtigen Rechnungslegungsunterlagen (vergleiche § 325 Ab-
satz 1 Nummer 1  und Absatz 3 HGB) gehören, ist bei Unterlassung der (rechtzeitigen) 
Abgabe des „(Konzern-)Bilanzeids“ oder des „(Konzern-)Lageberichtseids“ ein Ordnungs-
geldverfahren gegen die offenlegungspflichtige Gesellschaft oder gegen die Mitglieder ihres 
vertretungsberechtigten Organs einzuleiten (§ 335 Absatz 1 HGB). 


Für die Fälle vorsätzlichen Handelns ist außerdem eine Erhöhung des Strafrahmens auf bis 
zu fünf Jahre Freiheitsstrafe vorgesehen. Dies ist erforderlich, um das gegenüber der vor-
sätzlich unrichtigen Darstellung gesteigerte Unrecht einer vorsätzlich unrichtigen öffentli-
chen Bekräftigung der Richtigkeit einer solchen Darstellung angemessen ahnden zu kön-
nen. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass durch eine unrichtige Versicherung das Ver-
trauen eines – aufgrund der Kapitalmarktorientierung – typischerweise großen Adressaten-
kreises erschüttert wird. Die Erhöhung des Strafrahmens soll für den potenziellen Täterkreis 
zudem eine Appell-, Warn- und Abschreckungsfunktion entfalten und zu einer inhaltlich 
richtigen Versicherung anhalten. Das Handelsgesetzbuch sieht auch an anderen Stellen 
verschärfte Rechtsfolgen für kapitalmarktorientierte Unternehmen vor (vergleiche § 334 Ab-
satz 3 Satz 2 HGB zur Höhe der Bußgelder wegen inhaltlicher Verstöße gegen Rechnungs-
legungsvorschriften und § 335 Absatz 1a HGB zur Höhe der Ordnungsgelder wegen ver-
späteter Offenlegung). Diese Verschärfung wird nunmehr auch im Bereich des Bilanzstraf-
rechts umgesetzt. 


Schließlich wird – im Hinblick auf die Vertrauensbildungsfunktion des „Bilanzeides“ für die 
Öffentlichkeit und um eine ausreichend abschreckende Ahndung zu ermöglichen – künftig 
die leichtfertige Abgabe einer unrichtigen Versicherung unter Strafe gestellt. Die in § 331 
HGB-E eingeführte Differenzierung im Strafrahmen wird auch in § 331a Absatz 2 HGB-E 
nachvollzogen, indem für die leichtfertige unrichtige Versicherung eine Strafe von bis zu 
zwei Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe vorgesehen wird. 


Zu Nummer 12 (§ 332) 


Zu Buchstabe a 


Der neue Satz 2 des § 332 Absatz 2 HGB führt einen Qualifikationstatbestand mit einem 
Strafrahmen bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe für Fälle ein, bei denen der Abschlussprüfer 
vorsätzlich einen inhaltlich unrichtigen Bestätigungsvermerk zu dem Jahres-, Einzel- oder 
Konzernabschluss einer Kapitalgesellschaft erteilt, die ein Unternehmen von öffentlichem 
Interesse nach § 316a Satz 2 HGB-E ist. Die Strafschärfung ist erforderlich, weil das Ver-
trauen in die Richtigkeit des – im Gegensatz zum internen Prüfungsbericht – offengelegten 
und damit für jedermann einsehbaren Bestätigungsvermerks bei der Prüfung von Unter-
nehmen von öffentlichem Interesse mit großem Adressatenkreis in hohem Maße schüt-
zenswert und eine Unredlichkeit des Prüfers in diesen Fällen besonders verwerflich ist. Die 
Verschärfung dient auch dazu, dem potenziellen Täterkreis des § 332 HGB die besondere 
Schwere der Erteilung eines inhaltlich unrichtigen Bestätigungsvermerks, der sich auf ein 
Unternehmen von öffentlichem Interesse bezieht, deutlich vor Augen zu führen, um auf 
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diese Weise zu redlichem Verhalten anzuleiten und so die Qualität der Abschlussprüfung 
zu verbessern.  


Zu Buchstabe b 


Im Hinblick auf die besondere Schwere der Erteilung eines inhaltlich unrichtigen Bestäti-
gungsvermerks zu dem Abschluss eines Unternehmens von öffentlichem Interesse und um 
eine ausreichend abschreckende Ahndung zu ermöglichen, wird künftig auch die leichtfer-
tige Erteilung eines solchen Vermerks unter Strafe gestellt. Der geringere Handlungsunwert 
eines leichtfertigen Verhaltens spiegelt sich in einer niedrigeren Strafandrohung von höchs-
tens zwei Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe wider. 


Zu Nummer 13 (§ 333) 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Aufhebung der §§ 342b bis 342e HGB. 


Zu Nummer 14 (§ 334) 


Zu Buchstabe a 


§ 334 Absatz 2 HGB wird zur Verbesserung der Lesbarkeit neu strukturiert sowie inhaltlich 
erweitert.  


Satz 1 enthält den bisherigen, an die Änderungen bei §§ 319a f. HGB angepassten Rege-
lungsgehalt von § 334 Absatz 2 HGB. Zugleich wird in Nummer 1 und 2 unterschieden 
zwischen Kapitalgesellschaften, die Unternehmen von öffentlichem Interesse nach § 316a 
Satz 2 Nummer 1 HGB-E sind, und sonstigen Kapitalgesellschaften. Diese Unterscheidung 
ist erforderlich, da sie die Grundlage für die unterschiedliche Bußgeldhöhe gemäß § 334 
Absatz 3 Satz 1 HGB-E bildet (vergleiche hierzu näher die Begründung zu § 334 Absatz 3 
Satz 1 HGB-E).  


Satz 2 sieht künftig eine Bußgeldsanktion wegen unbefugter Erteilung des Bestätigungs-
vermerks auch für die Fälle vor, in denen die Erteilung des Bestätigungsvermerks erfolgt, 
obwohl ein Verstoß vorliegt gegen das Verbot der Erbringung von Nichtprüfungsleistungen 
nach Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 1, Absatz 4 Unterabsatz 1 Satz 1 oder Absatz 5 Unter-
absatz 2 Satz 2 der Abschlussprüferverordnung (§ 334 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 HGB-E) 
oder gegen die Vorschriften der Abschlussprüferverordnung zur externen und internen Prü-
ferrotation (§ 334 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 HGB-E). Die genannten Vorschriften der Ab-
schlussprüferverordnung dienen – ebenso wie die §§ 319 f. HGB – der Sicherung der Un-
abhängigkeit des Abschlussprüfers, der die Abschlussprüfung bei einem Unternehmen von 
öffentlichem Interesse durchführt. Es ist zum Schutz des Vertrauens der Abschlussadres-
saten in die Richtigkeit und Vollständigkeit der Prüfung durch ein unabhängiges Kontrollor-
gan erforderlich, durch die Erweiterung der Bußgeldbewehrung klarzustellen, dass bei ent-
sprechenden Verstößen keine Befugnis zur Erteilung des Bestätigungsvermerks besteht. 


Satz 3 enthält eine Definition für die von Absatz 2 Sätze 1 und 2 genannten Abschlüsse.  


Zu Buchstabe b 


Durch die Änderung gemäß Doppelbuchstabe aa wird klargestellt, dass die Bußgeldvor-
schrift bei Verstößen von Mitgliedern eines nach § 324 Absatz 1 Satz 1 HGB eingerichteten 
Prüfungsausschusses von Kapitalgesellschaften Anwendung findet. Gemäß § 335b Satz 1 
HGB findet sie auch Anwendung auf Mitglieder eines Prüfungsausschusses der dort ge-
nannten Personenhandelsgesellschaften. Die Änderung gemäß Doppelbuchstabe bb ist re-
daktionell.  
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Zu Buchstabe c 


Durch die Änderung des § 334 Absatz 3 Satz 1 HGB wird die Maximalhöhe der zu verhän-
genden Bußgelder für Verstöße gegen § 334 Absatz 2 und Absatz 2a HGB angehoben.  


Für Verstöße gegen die Bußgeldtatbestände des § 334 Absatz 2 HGB werden die Rege-
lungen zur maximalen Bußgeldhöhe zweistufig ausgestaltet. Wird der Bestätigungsvermerk 
unbefugt zu dem Abschluss einer Kapitalgesellschaft erteilt, die ein Unternehmen von öf-
fentlichem Interesse nach § 316a Satz 2 Nummer 1 HGB-E ist, kann künftig ein Bußgeld 
bis zu 500 000 Euro festgesetzt werden (§ 334 Absatz 3 Satz 1 HGB-E in Verbindung mit 
§ 334 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 oder Satz 2 HGB-E). Handelt es sich bei dem zu prüfen-
den Unternehmen nicht um eine Kapitalgesellschaft, die ein Unternehmen von öffentlichem 
Interesse ist, verbleibt es bei der bisherigen maximalen Bußgeldhöhe von 50 000 Euro 
(§ 334 Absatz 3 Satz 1 HGB-E in Verbindung mit § 334 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 HGB-
E). Diese Abstufung berücksichtigt, dass die unbefugte Erteilung eines Bestätigungsver-
merks schwerer wiegt, wenn sie sich auf ein Unternehmen von öffentlichem Interesse – mit 
typischerweise breitem Adressatenkreis – bezieht. Mit der Anhebung des Bußgeldrahmens 
wird auch Artikel 30 Absatz 2 der Abschlussprüferrichtlinie Rechnung getragen, nach dem 
die Mitgliedsstaaten wirksame und abschreckende Sanktionen für diejenigen Abschluss-
prüfer vorsehen müssen, die bei der Durchführung der Abschlussprüfung gegen die Vorga-
ben der Abschlussprüferverordnung verstoßen. Die nunmehr vorgesehene Bußgeldhöhe 
von bis zu 500 000 Euro orientiert sich stärker als das bisherige Recht an der Größenord-
nung von bis zu einer Million Euro, die in Erwägungsgrund 16 der Richtlinie 2014/56/EU 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur Änderung der Richtli-
nie 2006/43/EG über Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten Ab-
schlüssen (ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 196 – im Folgenden: „Abschlussprüferrichtlinie-
Änderungsrichtlinie“) empfohlen wird. Zugleich wird ein Gleichlauf mit § 68 Absatz 1 Num-
mer 2 der Wirtschaftsprüferordnung erzielt. Im Ergebnis wird die Unterscheidung nach der 
Art des geprüften Unternehmens damit nicht nur in den Bereichen der zivilrechtlichen Haf-
tung und des Strafrechts (zu den Einzelheiten vergleiche die Begründungen zu § 323 Ab-
satz 2 HGB-E und § 332 HGB-E), sondern auch im Bereich des Ordnungswidrigkeiten-
rechts nachvollzogen.  


Für die Verstöße gegen die Bußgeldtatbestände des § 334 Absatz 2a HGB wird die maxi-
male Bußgeldhöhe von bislang 50 000 Euro auf nunmehr 500 000 Euro angehoben. Der 
Grund dafür ist, dass die Adressaten eines zu verhängenden Bußgeldes ausschließlich die 
Mitglieder eines Prüfungsausschusses einer Kapitalgesellschaft sind, die ein Unternehmen 
von öffentlichem Interesse nach § 316a Satz 2 Nummer 1 HGB-E ist. Der Gleichlauf der 
Sanktionierung der Abschlussprüfer (§ 334 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und Satz 2 HGB-E) 
einerseits und der Prüfungsausschussmitglieder (§ 334 Absatz 2a HGB) andererseits ent-
spricht den Vorgaben der Abschlussprüferrichtlinie, die für die Verstöße gegen die Vorga-
ben der Abschlussprüferverordnung insgesamt abschreckende Sanktionen verlangt, ohne 
dabei hinsichtlich der Höhe der Sanktionen zwischen den Abschlussprüfern und den Mit-
gliedern des Prüfungsausschusses zu differenzieren.  


Zu Buchstabe d 


Bei Verstößen gegen § 334 Absatz 2 HGB kann eine Verbandsgeldbuße gemäß § 30 Ab-
satz 1 Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) gegen die als Abschlussprüfer be-
stellte Prüfungsgesellschaft festgesetzt werden, wenn eine Leitungsperson der Gesell-
schaft den Bestätigungsvermerk erteilt, obwohl bei dieser oder der Prüfungsgesellschaft ein 
Ausschlussgrund vorliegt. Durch den neuen Verweis auf § 30 Absatz 2 Satz 3 OWiG be-
trägt das Höchstmaß der zu verhängenden Geldbuße fünf Millionen Euro in den Fällen, in 
denen der Bestätigungsvermerk zu dem Abschluss einer Kapitalgesellschaft erteilt wird, die 
ein Unternehmen von öffentlichem Interesse nach § 316a Satz 2 Nummer 1 HGB-E ist. 
Diese Verschärfung ermöglicht es, dass auch gegen insoweit typischerweise mit der Prü-
fung beauftragte finanzstarke Prüfungsgesellschaften Bußgelder in angemessener Höhe 
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festgesetzt werden können. Nach Artikel 30 Absatz 2 der Abschlussprüferrichtlinie und Er-
wägungsgrund 16 der Abschlussprüferrichtlinie-Änderungsrichtlinie sind die Mitgliedsstaa-
ten angehalten, zur Stärkung der Qualität der Abschlussprüfung wirksame und abschre-
ckende Sanktionen zu verhängen, auch soweit es um Sanktionen geht, die die Prüfungs-
gesellschaften treffen. 


Zu Buchstabe e 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung des § 334 Absatz 3a HGB. 


Zu Buchstabe f 


§ 334 Absatz 4 HGB wird zur Verbesserung der Lesbarkeit neu strukturiert. Zugleich wer-
den die Zuständigkeiten teilweise angepasst. Es wird klargestellt, dass sich die Zuständig-
keit der BaFin in den Fällen des § 334 Absatz 1 HGB auf alle kapitalmarktorientierten Ka-
pitalgesellschaften bezieht.  


Bei der Änderung in § 334 Absatz 5 HGB handelt es sich um eine Klarstellung, dass die 
Bußgeldvorschriften des § 334 HGB nicht auf Finanzdienstleistungsinstitute im Sinne des 
§ 340 Absatz 4 Satz 1 HGB, nicht auf Institute im Sinne des § 1 Absatz 3 des ZAG sowie 
nicht auf Pensionsfonds im Sinne des § 341 Absatz 4 Satz 1 HGB anwendbar sind, da in-
soweit entsprechende Bußgeldtatbestände in § 340n HGB und § 341n HGB enthalten sind. 


Zu Nummer 15 (§ 340k) 


Zu Buchstabe a 


Die Änderung des § 340k Absatz 1 Satz 1 HGB ist eine Folgeänderung zur Aufhebung des 
§ 318 Absatz 1a HGB. Die Änderungen in § 340k Absatz 1 Satz 4 sind redaktioneller Natur 
und enthalten ferner die Klarstellung, dass die Abschlussprüferverordnung auch dann vor-
rangig anwendbar ist, wenn das Kreditinstitut ein Unternehmen von öffentlichem Interesse 
nach § 316a Satz 2 Nummer 1 HGB-E, also kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d HGB 
ist. Dies gilt auch für Finanzdienstleistungsinstitute im Sinne des § 340 Absatz 4 Satz 1 
HGB sowie die Institute im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG. Für die Prüfung dieser Institute 
gelten die Vorgaben der Abschlussprüferrichtlinie, weil die Prüfung der Abschlüsse unions-
rechtlich vorgeschrieben ist; sind die Institute darüber hinaus kapitalmarktorientiert im Sinne 
des § 264d HGB und damit zugleich Unternehmen von öffentlichem Interesse nach § 316a 
Satz 2 Nummer 1 HGB-E, sind auch die Vorgaben der Abschlussprüferverordnung zu be-
achten. 


Zu Buchstabe b 


Es handelt sich um Folgeänderungen. 


Zu Buchstabe c 


Es handelt sich um Folgeänderungen. 


Zu Buchstabe d 


Mit der Neufassung des § 340k Absatz 5 Satz 1 HGB wird der Anwendungsbereich der 
Vorschrift präzisiert. Danach haben Kreditinstitute, die Unternehmen von öffentlichem Inte-
resse nach § 316a Satz 2 Nummer 1 oder 2 HGB-E sind und keinen Aufsichts- oder Ver-
waltungsrat haben, der die Voraussetzungen des § 100 Absatz 5 AktG erfüllen muss, einen 
Prüfungsausschuss nach § 324 Absatz 1 und 2 HGB auch dann einzurichten, wenn sie 
nicht in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft oder einer Personenhandelsgesellschaft 
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im Sinne des § 264a Absatz 1 HGB betrieben werden. Für Kreditinstitute, die Kapitalgesell-
schaften oder Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a Absatz 1 HGB sind, 
folgt diese Verpflichtung unmittelbar aus § 324 Absatz 1 Satz 1 HGB-E. Da die Vorschriften 
über Kreditinstitute auch für Finanzdienstleistungsinstitute im Sinne des § 340 Absatz 4 
Satz 1 HGB sowie gemäß § 340 Absatz 5 HGB für die Institute im Sinne des § 1 Absatz 3 
ZAG anwendbar sind, gilt das Vorstehende gleichermaßen für diese Institute. Auch diese 
Institute haben unter den Voraussetzungen des § 340k Absatz 5 Satz 1 HGB-E einen Prü-
fungsausschuss einzurichten. 


§ 340k Absatz 5 Satz 3 HGB-E hat klarstellende Funktion. Für Kreditinstitute in der Rechts-
form der Genossenschaft, die keinen Aufsichtsrat haben, verweist der insoweit speziellere 
§ 53 Absatz 3 GenG-E auf § 324 Absatz 1 und 2 HGB, allerdings mit der Maßgabe, dass 
es ausreicht, wenn mindestens ein Mitglied über Sachverstand auf den Gebieten Rech-
nungslegung oder Abschlussprüfung verfügt. Für Kreditgenossenschaften, die Unterneh-
men von öffentlichem Interesse nach § 316a Satz 2 Nummer 1 oder 2 HGB-E sind und 
einen Aufsichtsrat haben, ergeben sich diese Voraussetzungen unmittelbar aus § 36 Ab-
satz 4 GenG-E.  


§ 340k Absatz 5 Satz 4 HGB-E übernimmt den bisherigen Regelungsgehalt von § 324 Ab-
satz 3 Satz 3 HGB. 


Zu Nummer 16 (§ 340m) 


Es handelt sich um eine Klarstellung zum möglichen Täterkreis. 


Zu Nummer 17 (§ 340n) 


Die Änderung stellt einen Gleichlauf mit § 334 Absatz 2, 3 und 3a HGB-E her. § 340n Ab-
satz 2 Satz 4 HGB-E enthält zur Verbesserung der Lesbarkeit zusätzlich eine Definition für 
die von Absatz 2 Satz 1 und 2 erfassten Institute. Außerdem wird durch Verweis in § 340 
Absatz 2a Nummer 1 HGB-E auf diese Definition klargestellt, dass diese Vorschrift auch 
auf die Mitglieder eines nach § 324 Absatz 1 Satz 1 HGB-E, gegebenenfalls in Verbindung 
mit § 340k Absatz 5 Satz 1 HGB-E, eingerichteten Prüfungsausschusses eines Finanz-
dienstleistungsinstituts im Sinne des § 340 Absatz 4 Satz 1 HGB und eines Instituts im 
Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG anwendbar ist.  


Zu Nummer 18 (§ 341k) 


Zu Buchstabe a 


Die Änderung des § 341k Absatz 1 Satz 2 HGB ist eine Folgeänderung zur Aufhebung des 
§ 318 Absatz 1a HGB. Die Änderungen in § 341k Absatz 1 Satz 4 HGB sind redaktioneller 
Natur und enthalten überdies die Klarstellung, dass die Abschlussprüferverordnung auch 
dann vorrangig anwendbar ist, wenn das Versicherungsunternehmen ein Unternehmen von 
öffentlichem Interesse nach § 316a Satz 2 Nummer 1 HGB-E, also kapitalmarktorientiert im 
Sinne des § 264d HGB ist. 


Zu Buchstabe b 


Nach derzeitiger Rechtslage wird bei Versicherungsunternehmen der Abschlussprüfer des 
Jahresabschlusses oder des Konzernabschlusses abweichend von § 318 Absatz 1 Satz 1 
HGB nicht von den Gesellschaftern, sondern vom Aufsichtsrat gewählt (§ 341k Absatz 2 
HGB). Diese Ausnahmeregelung wird nunmehr aufgehoben. Künftig wird es bei Versiche-
rungsunternehmen keine Abweichungen von den für prüfungspflichtigen Kapitalgesell-
schaften geltenden Vorschriften mehr geben. Wesentliche Ziele der Rechnungslegung sind 
die Information der Anteilseigner und die Sicherstellung von deren Recht auf Teilhabe am 
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Ergebnis. Sie – und nicht der Aufsichtsrat – sollten daher entscheiden, welcher Prüfer die 
Rechnungslegung ihres Unternehmens kontrolliert. 


Der Entfall der Ausnahmeregelung für Versicherungsunternehmen stärkt zugleich die Un-
abhängigkeit der Abschlussprüfer dieser Unternehmen vom Aufsichtsrat, der bereits bei der 
unternehmensinternen Prüfung der Rechnungslegung eine wichtige Funktion hat.  


Die Bestellung des Abschlussprüfers durch die Gesellschafter basiert zudem auf Unions-
recht (Artikel 37 Absatz 1 der Abschlussprüferrichtlinie). Für Unternehmen von öffentlichem 
Interesse sieht die Abschlussprüferverordnung ebenfalls eine Wahl durch die Gesellschaf-
terversammlung vor (Artikel 16 Absatz 5 Abschlussprüferverordnung). Alternative Systeme 
der Bestellung des Abschlussprüfers sind nach Unionsrecht zwar möglich, sofern die Un-
abhängigkeit des Abschlussprüfers gewährleistet ist (Artikel 37 Absatz 2 der Abschlussprü-
ferrichtlinie, Artikel 16 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Abschlussprüferverordnung). Ein alter-
natives System ist bei Versicherungsunternehmen allerdings nicht erforderlich. Zwar kann 
die BaFin, wenn sie gegen den Abschlussprüfer des Jahresabschlusses eines Versiche-
rungsunternehmens Bedenken hat, verlangen, dass innerhalb einer angemessenen Frist 
ein anderer Abschlussprüfer bestellt wird (§ 36 Absatz 1 Satz 2 VAG). Dieses Interventi-
onsrecht der BaFin erfordert eine Kompetenzzuweisung für die Abschlussprüferwahl an den 
Aufsichtsrat aber nicht. Ein Verlangen der BaFin, einen anderen Prüfer zu bestellen, kann 
bereits dadurch zeitnah umgesetzt werden, dass die Gesellschafter vorsorglich einen Er-
satzprüfer wählen. Zudem kann die BaFin auch bei Kreditinstituten die Bestellung eines 
anderen Prüfers verlangen, wenn dies zur Erreichung des Prüfzwecks geboten ist (§ 28 
Absatz 1 Satz 2 KWG), ohne dass bei Kreditinstituten abweichend von § 318 Absatz 1 Satz 
1 HGB die Zuständigkeit für die Wahl des Abschlussprüfers auf den Aufsichtsrat verlagert 
wäre. 


Zu Buchstabe c 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Aufhebung des Absatzes 2. 


Zu Buchstabe d 


Mit der Neufassung des § 341k Absatz 3 Satz 1 HGB wird der Anwendungsbereich der 
Vorschrift präzisiert. Danach haben Versicherungsunternehmen, die Unternehmen von öf-
fentlichem Interesse nach § 316a Satz 2 Nummer 1 oder 3 HGB-E sind und keinen Auf-
sichts- oder Verwaltungsrat haben, der die Voraussetzungen des § 100 Absatz 5 AktG er-
füllen muss, einen Prüfungsausschuss nach § 324 Absatz 1 und 2 HGB auch dann einzu-
richten, wenn sie nicht in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft betrieben werden. Der 
neue Satz 3 stellt klar, dass das Auskunftsverlangen der Abschlussprüferaufsichtsstelle 
nach § 324 Absatz 3 HGB auch gegenüber Versicherungsunternehmen gilt, wenn sie nicht 
in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft betrieben werden. 


Zu Nummer 19 (§ 341m) 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 341k Absatz 3 HGB-E sowie um eine redak-
tionelle Anpassung. 


Zu Nummer 20 (§ 341n) 


Zu Buchstabe a 


Die Absätze 2 und 2a des § 341n HGB werden insgesamt neu gefasst. 


Die Neufassung des § 341n Absatz 2 HGB stellt einen Gleichlauf mit § 334 Absatz 2 HGB-
E und § 340n Absatz 2 HGB-E her. 
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Die Änderung des § 341n Absatz 2a HGB im einleitenden Satzteil betrifft eine Folgeände-
rung zu § 341k Absatz 3 Satz 1 HGB-E. Die Anpassung in § 341n Absatz 2a Num-
mer 1 HGB ist redaktioneller Natur. Die Änderung in § 341n Absatz 2a Nummer 2 HGB 
bezweckt, dem Wahlorgan auch dann eine fundierte Auswahlentscheidung zu ermöglichen, 
wenn die BaFin zuvor einen gewählten Abschlussprüfer nach § 36 Absatz 1 VAG abgelehnt 
hat. Auch in diesem Fall ist es möglich, sachgerecht und erforderlich, dass der Prüfungs-
ausschuss das EU-rechtlich vorgegebene Verfahren beachtet, wenn er dem Wahlorgan ei-
nen neuen Vorschlag für die Wahl eines Abschlussprüfers unterbreitet. Der Prüfungsaus-
schuss kann dem Wahlorgan – bei Beachtung der Vorgaben des Artikel 16 Absatz 2 und 
Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 – auch die Wahl eines Ersatzprüfers vorschla-
gen, der für den Fall bestellt werden soll, dass die BaFin die Bestimmung eines anderen 
als den ursprünglich gewählten Prüfer verlangt. Durch die Neufassung wird überdies ein 
Gleichlauf mit der für Kreditinstitute geltenden Bußgeldvorschrift des § 340n Absatz 2a HGB 
erzielt. Auch bei Kreditinstituten kann die BaFin die Bestellung eines anderen Prüfers ver-
langen (§ 28 Absatz 1 Satz 2 KWG). Schon bislang war für diese Fälle allerdings keine 
Abweichung von dem in Artikel 16 Absatz 2 Unterabsatz 2 und 3 sowie Absatz 3 Unterab-
satz 1 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 vorgeschriebenen Verfahren zugelassen. 


Die Aufhebung von § 341k Absatz 2 HGB hat auch Auswirkungen auf die Sanktionierung. 
Wegen der nunmehr gegebenen Gesellschafterkompetenz für die Prüferwahl sieht § 341n 
Absatz 2a Nummer 3 HGB-E einen Ordnungswidrigkeitentatbestand für die Fälle vor, in 
denen der an die Gesellschafter oder an die sonst zuständige Stelle gerichtete Vorschlag 
für die Prüferbestellung den Vorgaben des Artikels 16 Absatz 5 Unterabsatz 1 der Ab-
schlussprüferverordnung nicht entspricht. 


Zu Buchstabe b 


Die Änderung stellt einen Gleichlauf mit § 334 Absatz 3 HGB-E und § 340n Absatz 3 HGB-
E her.  


Zu Buchstabe c 


Die Änderung stellt einen Gleichlauf mit § 334 Absatz 3a Satz 2 HGB-E und § 340n Ab-
satz 3a Satz 2 HGB-E her.  


Zu Nummer 21 (§§ 342b bis 342e) 


Das Bilanzkontrollverfahren soll künftig vollständig im Wertpapierhandelsgesetz geregelt 
werden. Die §§ 342b bis 342e HGB werden daher aufgehoben. Auf die Begründung zu 
§ 107a WpHG-E wird verwiesen. 


Zu Artikel 12 (Änderung des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch) 


Zu Nummer 1 (Art 25) 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Aufhebung des § 319a HGB. 


Zu Nummer 2 


Absatz 1 sieht angemessene Übergangsfristen vor, damit sich die jeweils Betroffenen auf 
die neue Rechtslage einstellen können. 


Absatz 2 stellt sicher, dass die strafbewehrte Verschwiegenheitspflicht der bei der Prüfstelle 
Beschäftigten fort gilt. 
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Zu Artikel 13 (Änderung des Publizitätsgesetzes) 


Zu Nummer 1 (§ 1) 


Die Änderung bestimmt, dass ein Unternehmen, das nach § 3 Absatz 1 PublG in dessen 
Geltungsbereich fällt und am Abschlussstichtag in sinngemäßer Anwendung des § 264d 
HGB kapitalmarktorientiert ist, stets – das heißt ohne Rücksicht auf das Überschreiten der 
Größenkriterien des § 1 Absatz 1 und 2 PublG – nach dem Ersten Abschnitt des Publizi-
tätsgesetzes Rechnung zu legen hat. Schon heute müssen diese Unternehmen, wenn sie 
als Inlandsemittent Wertpapiere begeben, ihre Rechnungslegungsunterlagen in einem Jah-
resfinanzbericht offenlegen. Der Jahresfinanzbericht muss nach § 114 Absatz 2 Nummer 1 
Buchstabe a WpHG den nach nationalem Recht aufgestellten und geprüften Jahresab-
schluss enthalten. Welche Vorschriften des nationalen Rechts dort in Bezug genommen 
sind, ist bislang nicht geregelt. Mit der Änderung wird diese Rechtsunsicherheit beseitigt 
und eine systemkonforme Lösung geschaffen. Da die Aufstellung der Rechnungslegungs-
unterlagen nach § 5 PublG weitgehend nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften zu erfolgen hat, steht die Änderung auch im Zeichen der 
gleichen Behandlung aller kapitalmarktorientierten Unternehmen. Der Umfang der Berichts-
pflichten eines kapitalmarkorientierten Unternehmens kann nicht von seiner Rechtsform ab-
hängen (so auch bereits Bundestagsdrucksache 16/10067, S. 100).   


Zu Nummer 2 (§ 2) 


Zu Buchstabe a  


Es handelt sich um eine redaktionelle Korrektur. 


Zu Buchstabe b 


Die Absätze 1 bis 3 PublG finden in den Fällen des § 1 Absatz 3 PublG-E keine Anwendung. 
§ 2 Absatz 1 PublG stellt auf die Größenmerkmale nach § 1 Absatz 1 PublG ab, die für die 
Unternehmen im Sinne des § 1 Absatz 3 PublG keine Bedeutung haben. § 2 Absatz 4 
PublG-E dient insoweit der Klarstellung, dass die Unternehmen im Sinne des § 1 Absatz 3 
PublG bereits für den ersten Abschlussstichtag nach dem Ersten Abschnitt des Publizitäts-
gesetzes Rechnung zu legen haben, zu dem sie die Voraussetzungen des § 264d HGB 
erfüllen. Ferner besteht im Falle der Kapitalmarktorientierung kein Bedarf für eine Anzeige-
pflicht nach § 2 Absatz 2 PublG oder einer Prüferbestellung durch das Gericht nach § 2 
Absatz 3 PublG. 


Zu Nummer 3 (§ 5) 


Die Regelung stellt klar, dass ein Unternehmen im Geltungsbereich des Publizitätsgesetzes 
– wenn es in sinngemäßer Anwendung des § 264d HGB kapitalmarktorientiert ist – einen 
Lagebericht nach der Vorschrift des § 289 HGB aufzustellen hat. Die Verpflichtung zur Auf-
stellung eines Lageberichts „gemäß dem nationalen Recht“ ergibt sich bereits aus § 114 
Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a WpHG, wenn das Unternehmen als Inlandsemittent Wert-
papiere begibt. 


Zu Nummer 4 (§ 6) 


Zu Buchstabe a 


Der Verweis auf die handelsrechtlichen Vorschriften wird präzisiert. Dabei wird durch Ver-
weis auf § 317 Absatz 3a HGB-E auch klargestellt, dass für Unternehmen im Geltungsbe-
reich des Publizitätsgesetzes, die als Inlandsemittent Wertpapiere begeben, ohne dass bei 
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sinngemäßer Anwendung die Voraussetzungen des § 327a HGB vorliegen, die Abschluss-
prüfung die Prüfung der Wiedergabe des Jahresabschlusses und des Lageberichts im ein-
heitlichen europäischen elektronischen Format – ESEF – zu umfassen hat.  


Darüber hinaus wird klargestellt, dass auch für den Einzelabschluss nach § 9 Absatz 1 
Satz 1 PublG in Verbindung mit § 325 Absatz 2a HGB eine Pflicht zur Abschlussprüfung 
besteht. 


Zu Buchstabe b 


Es handelt sich um redaktionelle Änderung. 


Zu Nummer 5 (§ 7) 


Es handelt sich um redaktionelle Klarstellung.  


Zu Nummer 6 (§17) 


Die Änderungen sorgen für einen Gleichlauf zu den Änderungen in § 331 HGB. 


Zu Nummer 7 (§ 18) 


Die Änderungen sorgen für einen Gleichlauf zu den Änderungen in § 332 HGB.  


Zu Nummer 8 (§ 20) 


Zu Buchstabe a 


Der neu eingefügte § 20 Absatz 1a PublG übernimmt (und präzisiert) den Regelungsgehalt 
des bisherigen § 20 Absatz 2 PublG, um hinsichtlich der übrigen Absätze eine der Über-
sichtlichkeit dienende Parallelisierung der Bußgeldtatbestände und der Regelungen über 
die Bußgeldhöhe mit § 334 HGB herzustellen. Zugleich entfällt der Verweis auf die bislang 
in § 20 Absatz 2 PublG noch aufgeführte „Aufsichtsbehörde“, da es seit der Änderung der 
§§ 2, 12 PublG durch das Versicherungsbilanzrichtlinie-Gesetz vom 24. Juni 1994 in diesen 
Vorschriften eine Einreichungspflicht bei einer Aufsichtsbehörde nicht mehr gibt. 


Zu Buchstabe b 


Mit der Einführung einer Bußgeldsanktion bei unbefugter Erteilung eines Bestätigungsver-
merks in § 20 Absatz 2 PublG-E werden die Bußgeldvorschriften noch stärker als bislang 
an § 334 HGB angelehnt. § 20 Absatz 2 PublG-E zeichnet insofern die in § 334 Absatz 2 
HGB-E eingeführte Unterscheidung zwischen Unternehmen von öffentlichem Interesse 
nach § 316a Satz 2 Nummer 1 HGB-E einerseits und sonstigen Unternehmen andererseits 
nach. Im Anwendungsbereich des Publizitätsgesetzes ist das Vertrauen in die Richtigkeit 
und Vollständigkeit der Prüfung durch ein unabhängiges Kontrollorgan ebenso schützens-
wert wie bei den nach dem Handelsgesetzbuch vorgeschriebenen Prüfungen. 


Zu Buchstabe c 


Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 


Zu Buchstabe d 


Mit der Neufassung des § 20 Absatz 3 PublG wird die in § 334 Absatz 3 HGB-E, § 340n 
Absatz 3 HGB-E sowie § 341n Absatz 3 HGB-E jeweils vorgesehene Differenzierung hin-
sichtlich der Maximalhöhe der gegen natürliche Personen zu verhängenden Bußgelder 
auch im Publizitätsgesetz nachvollzogen. Bei Unternehmen, die kapitalmarktorientiert im 
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Sinne des § 264d HGB und daher Unternehmen von öffentlichem Interesse nach § 316a 
Satz 2 Nummer 1 HGB-E sind, können künftig Verstöße der Unternehmensverantwortli-
chen, der Abschlussprüfer und der Prüfungsausschuss- respektive Aufsichtsratsmitglieder 
– wie bei den §§ 334, 340n, 341n HGB-E – im Vergleich zu anderen Unternehmen schärfer 
geahndet werden. Dies erscheint auch unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung al-
ler kapitalmarktorientierten Unternehmen sachgerecht.  


Der neue § 20 Absatz 3a PublG-E bezweckt einen Gleichlauf mit § 334 Absatz 3a und 3b 
HGB-E. 


Auch die Neufassung des § 20 Absatz 4 PublG dient einem Gleichlauf mit § 334 Ab-
satz 4 HGB-E. Ist ein Unternehmen kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d HGB, soll – 
wie bei § 334 Absatz 4 Nummer 1 HGB-E – die BaFin für die Ahndung der Verstöße von 
Unternehmensverantwortlichen zuständig werden. Zuständige Verfolgungsbehörde in den 
Fällen des § 20 Absatz 2 PublG-E soll – ebenfalls wie bei § 334 Absatz 4 Nummer 3 HGB-
E – die Abschlussprüferaufsichtsstelle beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
sein. Für die übrigen Fälle bleibt das Bundesamt für Justiz zuständig. 


Zu Nummer 9 (§ 22) 


Die Vorschrift sieht angemessene Übergangsfristen vor, damit sich die jeweils Betroffenen 
auf die neue Rechtslage einstellen können. 


Zu Artikel 14 (Änderung des Umwandlungsgesetzes) 


Zu Nummer 1 (§ 11) 


Es handelt sich zum einen um eine Folgeänderung zur Aufhebung von § 319a HGB. 


Zum anderen erklärt § 11 Absatz 1 Satz 2 UmwG-E nun Artikel 5 Absatz 1 der Abschluss-
prüferverordnung auf den Verschmelzungsprüfer für entsprechend anwendbar. Auf Ver-
schmelzungsprüfungen ist die Abschlussprüferverordnung nicht unmittelbar anwendbar. 
Durch die entsprechende Geltung des in der Abschlussprüferverordnung geregelten Ver-
bots der Erbringung bestimmter Nichtprüfungsleistungen soll bei Unternehmen von öffent-
lichem Interesse die Unabhängigkeit auch des Verschmelzungsprüfers gestärkt werden 
(vergleiche Begründung zu Artikel 1 Nummer 4). Das Verbot soll nicht auf die in § 319a 
Absatz 1 genannten Steuerberatungs- und Bewertungsleistungen beschränkt sein. Fortan 
sollen sämtliche in Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe a) bis k) der Abschlussprü-
ferverordnung genannten Nichtprüfungsleistungen zum Ausschluss des Verschmelzungs-
prüfers führen. Die in den Buchstaben b), c), d), e), g), h), i), j), k) genannten Nichtprüfungs-
leistungen können die Unabhängigkeit des Verschmelzungsprüfers in gleichem Maße be-
einflussen wie Steuerberatungs- und Bewertungsleistungen gemäß Artikel 5 Absatz 1 Un-
terabsatz 2 Buchstabe a) und f) der Abschlussprüferverordnung. Ferner wird durch diesen 
umfassenden Verweis ein Gleichlauf zu den Ausschlussgründen hergestellt, die für den 
Abschlussprüfer gelten.  


Die Erbringung von verbotenen Nichtprüfungsleistungen führt zum Ausschluss, sofern die 
Leistung zwischen dem Beginn desjenigen Geschäftsjahrs, das dem Geschäftsjahr voraus-
geht, in dem der Verschmelzungsvertrag geschlossen wurde und dem Zeitpunkt, in dem 
der Prüfungsbericht nach § 12 UmwG erstattet wird, erbracht wurde. Durch diese zeitliche 
Anknüpfung soll berücksichtigt werden, dass auch solche Leistungen, die zeitlich vor Ab-
schluss des Verschmelzungsvertrages erbracht wurden, noch eine zeitliche Nähe zur Prü-
fung aufweisen können. Das Verbot erfasst daher auch solche Nichtprüfungsleistungen, die 
im Geschäftsjahr des Vertragsschlusses oder in dem Geschäftsjahr, das dem Geschäfts-
jahr des Vertragsschlusses vorausging, erbracht wurden. Durch die zeitliche Anknüpfung 
werden ferner Konstellationen erfasst, in denen der Prüfungsbericht ausnahmsweise be-
reits vor Beginn des Geschäftsjahres, in dem der Verschmelzungsvertrag geschlossen wird, 
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erstattet wurde. Abzustellen ist auf den Zeitpunkt des Vertragsschlusses, nicht auf die Auf-
stellung des Entwurfes. Entscheidend ist der Zeitpunkt des tatsächlichen Vertragsschlus-
ses. Ein hiervon abweichender Eintritt der Wirksamkeit des Vertrages, beispielswese durch 
aufschiebende Bedingung, ist unbeachtlich. Ebenso unbeachtlich ist der im Vertrag festge-
legte Verschmelzungsstichtag. Entscheidender Zeitpunkt dürfte somit regelmäßig der Tag 
der notariellen Beurkundung sein. Mängel der notariellen Form oder inhaltliche Fehler, die 
zur Nichtigkeit führen oder zur Anfechtung berechtigen, sind für die zeitliche Anknüpfung 
unschädlich. 


Für grenzüberschreitende Verschmelzungen ist auf den Zeitpunkt der Aufstellung des Ver-
schmelzungsplans abzustellen. Für Spaltungen zur Neugründung ist auf den Zeitpunkt der 
Aufstellung des Spaltungsplans abzustellen. Für Formwechsel ist auf den Zeitpunkt der 
Fassung des Umwandlungsbeschlusses abzustellen. 


Für die Zwecke dieser Vorschrift gilt der Prüfungsbericht als erstattet, sobald er vom Ver-
schmelzungsprüfer entweder der jeweiligen Gesellschaft oder den betroffenen Gesellschaf-
tern zur Verfügung gestellt wird. Wird ausnahmsweise auf die Erstattung eines schriftlichen 
Prüfungsberichts verzichtet oder ist dieser nach § 12 Absatz 3 UmwG entbehrlich, die Prü-
fung selbst aber gleichwohl erforderlich, ist auf den Zeitpunkt abzustellen, in dem die Er-
gebnisse der Prüfung den betroffenen Gesellschaftern gegenüber dargestellt werden. Nach 
diesem Zeitpunkt erbrachte Steuerberatungs- und Bewertungsleistungen des Verschmel-
zungsprüfers führen nicht mehr zum Ausschluss des Verschmelzungsprüfers.  


Zu Nummer 2 (§ 321) 


§ 321 Absatz 4 UmwG-E ist Übergangsvorschrift zu den Änderungen in § 11 UmwG-E. Für 
den zeitlichen Anknüpfungspunkt, den Abschluss des Verschmelzungsvertrages, wird auf 
die Begründung zu Nummer 1 verwiesen.  


Zu Artikel 15 (Änderung des Aktiengesetzes) 


Zu Nummer 1 (§ 93) 


Zu Buchstabe a 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Aufhebung des § 342b HGB. 


Zu Buchstabe b 


Im geltenden Recht gibt es bislang eine Pflicht für kapitalmarktorientierte Kapitalgesell-
schaften, im Lagebericht die wesentlichen Merkmale des internen Kontroll- und des Risiko-
managementsystems im Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess zu beschreiben (ver-
gleiche § 289 Absatz 4 HGB). Über wesentliche Schwächen dieser Systeme bezogen auf 
den Rechnungslegungsprozess hat der Abschlussprüfer dem Aufsichtsrat gemäß § 171 
Absatz 1 Satz 2 AktG zu berichten. Eine explizite gesetzliche Pflicht zur Einrichtung solcher 
Systeme gibt es jedoch nicht.  


Mit der Änderung wird daher ausdrücklich eine gesetzliche Pflicht zur Einrichtung sowohl 
eines angemessenen und wirksamen internen Kontrollsystems als auch eines entsprechen-
den Risikomanagementsystems für börsennotierte Aktiengesellschaften festgelegt. Mit die-
ser Ergänzung wird keine völlig neue Pflicht für diese Unternehmen eingeführt, sondern es 
handelt sich letztlich um eine Klarstellung, da die damit geregelten Pflichten die Vorstands-
mitglieder aufgrund ihrer Sorgfaltspflicht bereits nach derzeitiger Rechtslage treffen, wenn 
die jeweilige Sachlage die Einrichtung dieser Maßnahmen erfordert. Auch der Deutsche 
Corporate Governance Kodex spricht in seinem vierten Grundsatz davon, dass es für einen 
verantwortungsvollen Umgang mit den Risiken der Geschäftstätigkeit eines geeigneten und 
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wirksamen internen Kontroll- und Risikomanagementsystems bedarf. Die gesetzliche Fest-
legung der Pflicht zur Einrichtung der beiden Systeme soll deren Bedeutung insbesondere 
für die hier erfassten Unternehmen unterstreichen. Dennoch wird hierdurch die Rechtslage 
für diejenigen Aktiengesellschaften nicht geändert, die der Neuregelung nicht unterfallen. 
Für die Vorstandsmitglieder nichtbörsennotierter Unternehmen folgt die Pflicht zur Einrich-
tung entsprechender Systeme weiterhin aus der sie treffenden Sorgfaltspflicht nach § 93 
Absatz 1 AktG. Die Entscheidung, Risikomanagement- oder interne Kontrollsysteme einzu-
führen oder auch davon abzusehen, steht bei diesen Unternehmen weiterhin im Leitungs-
ermessen des Vorstands. Dieses Leitungsermessen wird für börsennotierte Unternehmen 
insoweit eingeschränkt, dass hier im Hinblick auf den Umfang der Geschäftstätigkeit und 
die Risikolage des Unternehmens angemessene und wirksame interne Kontrollsysteme 
und Risikomanagementsysteme verpflichtend werden sollen; einzig die Frage der konkre-
ten Ausgestaltung angemessener und wirksamer interner Kontrollsysteme und Risikoma-
nagementsysteme im Hinblick auf den Umfang der Geschäftstätigkeit und die Risikolage 
des Unternehmens steht im Leitungsermessen des Vorstandes börsennotierter Unterneh-
men. 


Die Regelung beschränkt sich auf die Einführung von internen Kontrollsystemen und Risi-
komanagementsystemen. Börsennotierte Unternehmen unterliegen einer besonderen 
Pflicht, ihre Unternehmensstrukturen und die Arbeitsweise des Managements so transpa-
rent wie möglich zu gestalten. Deshalb stellt die Einführung einer Pflicht zur Einrichtung der 
Risiko- und Kontrollsysteme letztlich nur eine Absicherung dar, dass diese Systeme auch 
tatsächlich eingerichtet werden. In der Praxis dürfte die Einrichtung solcher Systeme bereits 
heute üblich sein. 


Hinsichtlich der Einrichtung von Compliance-Management-Systemen verbleibt es dabei, 
dass sich aus der Legalitätskontrollpflicht des Vorstands die Pflicht zur Einrichtung eines 
solchen Systems ergibt, wenn ein entsprechendes Gefahr- bzw. Risikopotenzial besteht. 
Der Deutsche Corporate Governance Kodex enthält in A.2 eine entsprechende Empfeh-
lung. Aus der allgemeinen Sorgfaltspflicht erwächst bereits heute die Pflicht zur Ergreifung 
angemessener Compliance-Maßnahmen. Bei größeren Unternehmen ist die Einrichtung ei-
nes entsprechenden Compliance-Management-Systems erforderlich. Das Kriterium der 
Börsennotierung ist hierfür nicht allein maßgebend. 


Zu Nummer 2 (§ 100) 


Zur besseren Lesbarkeit der Vorschrift wird zukünftig auf die Legaldefinition des § 316a 
Satz 2 HGB-E verwiesen. 


Durch die Änderung soll sichergestellt werden, dass im Aufsichtsrat Sachverstand sowohl 
bezüglich der Rechnungslegung als auch der Abschlussprüfung vorhanden ist. Der Sach-
verstand kann durch ein Aufsichtsratsmitglied, welches beide Fachgebiete kumulativ be-
herrscht, oder durch zwei Mitglieder des Aufsichtsrats, die jeweils auf einem der beiden 
Gebiete über Sachverstand verfügen, sichergestellt werden. Auch diese Formulierung ent-
spricht der Maßgabe der Abschlussprüferrichtlinie, die voraussetzt, dass mindestens ein 
Mitglied des Aufsichtsrats über Sachverstand im Bereich Rechnungslegung und/oder Ab-
schlussprüfung verfügen muss.  


Zu Nummer 3 (§107) 


Zu Buchstabe a 


Mit der Änderung wird im Einklang mit Artikel 39 Absatz 6 Buchstabe d der Abschlussprü-
ferrichtlinie klargestellt, dass die Überwachung der Abschlussprüfung die Prüfung ihrer 
Qualität von der Auswahl des Prüfers bis zur Beendigung des Auftrags umfasst. Dabei hat 
der Prüfungsausschuss auch die Erkenntnisse und Schlussfolgerungen aus Inspektionen 
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nach Artikel 26 Absatz 8 der Abschlussprüferverordnung zu berücksichtigen, soweit diese 
ihm bekannt sind. 


Zu Buchstabe b 


Mit der Neufassung wird die Einrichtung eines Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats für 
Unternehmen von öffentlichem Interesse aufgrund seiner hohen Bedeutung im Hinblick auf 
den Rechnungslegungsprozess und die Abschlussprüfung verpflichtend geregelt. Die Ein-
richtung eines Prüfungsausschusses dient der Wirksamkeit und Effizienz der Arbeit des 
Aufsichtsrates. Die Einrichtung wird auch vom Deutschen Corporate Governance Kodex 
unter D.3 empfohlen und entspricht der "best practice" in den meisten Unternehmen. Aus-
nahmen werden nur für Unternehmen mit kleinen Aufsichtsräten in Betracht kommen (Hüf-
fer/Koch, AktG, 14. Auflage 2020, § 107 Randnummer 22). 


In Satz 3 enthält der Vorschlag nun eine weitere Neuerung. Danach ist vorgesehen, dass 
der Prüfungsausschuss bei den genannten Personen unmittelbar Auskünfte einholen kann. 
Mit dieser Regelung, die sich ausdrücklich auf Gesellschaften mit verpflichtendem Prü-
fungsausschuss beschränkt, ist indes keine Abkehr von der Grundentscheidung des Akti-
engesetzes (vergleiche § 90 Absatz 1 AktG) verbunden, dass der Vorstand grundsätzlich 
der richtige Adressat für ein Auskunftsverlangen des Aufsichtsrates ist. Durch die unver-
zügliche Unterrichtung des Vorstands wird sichergestellt, dass dieser vom Auskunftsver-
langen des Prüfungsausschusses unmittelbar Kenntnis erlangt. 


Zu Nummer 4 (§ 124) 


Zur besseren Lesbarkeit der Vorschrift wird zukünftig auf die Legaldefinition des § 316a 
Satz 2 HGB-E verwiesen. 


Zu Nummer 5 (§ 143) 


Es handelt sich um Folgeänderungen zur Aufhebung des § 319a HGB. 


Auf Sonderprüfer ist die Abschlussprüferverordnung nicht unmittelbar anwendbar. Durch 
die Anordnung der Geltung des in der Abschlussprüferverordnung geregelten Verbots der 
Erbringung bestimmter Nichtprüfungsleistungen soll bei Unternehmen von öffentlichem In-
teresse die Unabhängigkeit auch des Sonderprüfers gestärkt werden. 


Zu Nummer 6 (§ 209) 


Zu Buchstabe a 


Es handelt sich zum einen um eine Folgeänderung zur Aufhebung des § 319a HGB. Durch 
die weitere Änderung wird bei Unternehmen von öffentlichem Interesse sichergestellt, dass 
der Prüfer einer Sonderbilanz, der nicht zugleich Abschlussprüfer der Gesellschaft ist, 
ebenso wie dieser dem in Artikel 5 Absatz 1 der Abschlussprüferverordnung geregelten 
Verbot der Erbringung von Nichtprüfungsleistungen unterliegt. 


Zu Buchstabe b 


Mit der Änderung wird ein Gleichlauf zur Aufhebung des § 341k Absatz 2 HGB erzielt. Auch 
für die Wahl des Prüfers bei Versicherungsgesellschaften gilt künftig § 209 Absatz 4 Satz 1 
AktG, wonach der Prüfer grundsätzlich durch die Hauptversammlung gewählt wird. 


Zu Nummer 7 (§ 256) 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zu den §§ 319a f. HGB-E. 
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Zu Nummer 8 (§ 258) 


Die Änderung ist eine Folgeänderung zur Aufhebung des bisherigen § 319a HGB. Die wei-
tere Änderung stellt sicher, dass bei Unternehmen von öffentlichem Interesse der Sonder-
prüfer ebenso wie der Abschlussprüfer dem in Artikel 5 Absatz 1 der Abschlussprüferver-
ordnung geregelten Verbot der Erbringung von Nichtprüfungsleistungen unterliegt. 


Zu Nummer 9 (§ 293d) 


Es handelt sich zum einen um eine Folgeänderung zur Aufhebung des bisherigen § 319a 
HGB.  


Zum anderen erklärt § 293d Absatz 1 Satz 2 AktG-E nun Artikel 5 Absatz 1 der Abschluss-
prüferverordnung auf den Vertragsprüfer für entsprechend anwendbar. Auf Vertragsprüfun-
gen ist die Abschlussprüferverordnung nicht unmittelbar anwendbar. Durch die entspre-
chende Geltung des in der Abschlussprüferverordnung geregelten Verbots der Erbringung 
bestimmter Nichtprüfungsleistungen soll bei Unternehmen von öffentlichem Interesse die 
Unabhängigkeit auch des Vertragsprüfers gestärkt werden (vergleiche Begründung zu Ar-
tikel 1 Nummer 4). Das Verbot soll nicht auf die in § 319a Absatz 1 genannten Steuerbera-
tungs- und Bewertungsleistungen beschränkt sein. Fortan sollen sämtliche in Artikel 5 Ab-
satz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe a) bis k) der Abschlussprüferverordnung genannten Nicht-
prüfungsleistungen zum Ausschluss des Vertragsprüfers führen. Die in den Buchstaben b), 
c), d), e), g), h), i), j), k) genannten Nichtprüfungsleistungen können die Unabhängigkeit des 
Vertragsprüfers in gleichem Maße beeinflussen wie Steuerberatungs- und Bewertungsleis-
tungen gemäß Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe a) und f) der Abschlussprü-
ferverordnung. Ferner wird durch diesen umfassenden Verweis ein Gleichlauf zu den Aus-
schlussgründen hergestellt, die für den Abschlussprüfer gelten. 


Die Erbringung der verbotenen Nichtprüfungsleistungen führt zum Ausschluss, sofern die 
Leistung zwischen dem Beginn desjenigen Geschäftsjahrs, das dem Geschäftsjahr voraus-
geht, in dem der Unternehmensvertrag geschlossen wurde und dem Zeitpunkt, in dem der 
Vertragsprüfer den Prüfungsbericht erstattet, erbracht wurde. Durch diese zeitliche Anknüp-
fung soll berücksichtigt werden, dass auch solche Leistungen, die zeitlich vor Abschluss 
des Unternehmensvertrages erbracht wurden, noch eine zeitliche Nähe zur Prüfung auf-
weisen können. Das Verbot erfasst daher auch Nichtprüfungsleistungen, die im Geschäfts-
jahr des Vertragsschlusses oder in dem Geschäftsjahr, das dem Geschäftsjahr des Ver-
tragsschlusses vorausging, erbracht wurden. Durch die zeitliche Anknüpfung werden ferner 
Konstellationen erfasst, in denen der Prüfungsbericht ausnahmsweise bereits vor Beginn 
des Geschäftsjahres, in dem der Unternehmensvertrag geschlossen wird, erstattet wurde. 
Entscheidend ist der Zeitpunkt des tatsächlichen Vertragsschlusses. Ein hiervon abwei-
chender Eintritt der Wirksamkeit des Vertrages, beispielsweise durch aufschiebende Be-
dingung, ist unbeachtlich. Mängel der Form oder inhaltliche Fehler sind für die zeitliche 
Anknüpfung unschädlich. 


Für die Zwecke dieser Vorschrift gilt der Prüfungsbericht als erstattet, sobald er vom Ver-
tragsprüfer entweder der Gesellschaft oder den betroffenen Aktionären zur Verfügung ge-
stellt wird. Wird ausnahmsweise auf die Erstattung eines schriftlichen Prüfungsberichts ver-
zichtet, ist die Prüfung selbst aber gleichwohl erforderlich, ist auf den Zeitpunkt abzustellen, 
in dem die Ergebnisse der Prüfung den betroffenen Aktionären gegenüber dargestellt wer-
den. Nach diesem Zeitpunkt erbrachte Nichtprüfungsleistungen des Vertragsprüfers führen 
nicht mehr zu seinem Ausschluss.  


Die vorstehenden Ausführungen gelten für den Eingliederungsprüfer und den Prüfer im 
Rahmen eines Squeeze-Out nach § 327c Absatz 2 AktG entsprechend. 







 - 119 -  


 


Zu Nummer 10 (§ 404a) 


Durch die Übernahme der Legaldefinition aus § 316a Satz 2 HGB-E wird die Lesbarkeit der 
Vorschrift verbessert. Außerdem erfolgt eine Anpassung an den geänderten § 405 Ab-
satz 3b und 3c AktG (siehe sogleich). 


Zu Nummer 11 (§ 405) 


Zu Buchstabe a bis c 


Die Änderungen übernehmen einerseits zur Verbesserung der Lesbarkeit der Vorschrift die 
Legaldefinition aus § 316a Satz 2 HGB-E. Andererseits werden die Anpassungen umge-
setzt, die sich daraus ergeben, dass Aktiengesellschaften, die Unternehmen von öffentli-
chem Interesse sind, künftig verpflichtend einen Prüfungsausschuss einrichten müssen und 
dass die Kompetenz für die Wahl des Abschlussprüfers künftig auch bei Versicherungsge-
sellschaften bei der Hauptversammlung liegt. Insoweit wird auf die Begründung zu §§ 341k, 
341n HGB-E verwiesen. 


Zu Buchstabe d 


Die Neufassung des § 405 Absatz 4 AktG-E sorgt für einen Gleichlauf mit § 334 Absatz 3 
Satz 1 HGB-E. Die Neufassung des § 405 Absatz 5 AktG-E übernimmt zum einen die Le-
galdefinition aus § 316a Satz 2 Nummer 2 und 3 HGB-E und dient zum anderen der Berei-
nigung eines Redaktionsversehens aus dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärs-
rechterichtlinie (ARUG II). Die Tatbestände des § 405 Absatz 1 bis 3a (und zwar einschließ-
lich der durch das ARUG II neu in Absatz 2a eingefügten Tatbestände) unterliegen damit 
wieder der allgemeinen Zuständigkeitsvorschrift des § 36 Absatz 1 Nummer 2 OWiG. 


Zu Nummer 12 (§ 407) 


Durch diese Ergänzung soll sichergestellt werden, dass die Aufsichtsratsmitglieder der 
neuen Pflicht zur Einrichtung eines Prüfungsausschusses tatsächlich nachkommen. 


Zu Nummer 13 (§ 407a) 


Es handelt es um eine Folgeänderung zur Änderung des § 405 AktG-E 


Zu Artikel 16 (Änderung des Einführungsgesetzes zum Aktiengesetz) 


Die Vorschrift sieht angemessene Übergangsfristen vor, damit sich die jeweils Betroffenen 
auf die neue Rechtslage einstellen können. 


Zu Artikel 17 (Änderung des SE-Ausführungsgesetzes) 


Zu Nummer 1 (§ 27) 


Zur besseren Lesbarkeit der Vorschrift wird zukünftig auf die Legaldefinition des § 316a 
Satz 2 HGB-E verwiesen. 


Zu Nummer 2 (§ 34) 


Die Änderungen entsprechen den Änderungen zu § 107 Absatz 4 AktG-E. Es kann daher 
auf die Begründung zu Artikel 15 Nummer 3 verwiesen werden. Die Streichung von § 34 
Absatz 4 Satz 5 sowie die Regelung des verpflichtenden Prüfungsausschusses in § 34 Ab-
satz 5 dienen der Übersichtlichkeit der Vorschriften. 
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Zu Nummer 3 (§ 53) 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zu den Änderungen bei §§ 405 Absatz 3c f. AktG-
E. 


Zu Nummer 4 (§ 57) 


Die Vorschrift sieht angemessene Übergangsvorschriften vor, damit sich die jeweils Be-
troffenen auf die neue Rechtslage einstellen können. 


Zu Artikel 18 (Änderung des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung) 


Zu Nummer 1 (§ 57f) 


Es handelt sich zum einen um eine Folgeänderung zur Aufhebung des § 319a HGB. Durch 
die weitere Änderung wird bei Unternehmen von öffentlichem Interesse sichergestellt, dass 
der Prüfer einer Sonderbilanz, der nicht zugleich Abschlussprüfer der Gesellschaft ist, 
ebenso wie dieser dem in Artikel 5 Absatz 1 der Abschlussprüferverordnung geregelten 
Verbot der Erbringung von Nichtprüfungsleistungen unterliegt. 


Zu Nummer 2 (§ 86) 


Die Vorschrift wird neu gefasst und enthält zukünftig keine Absätze mehr. Zum einen wird 
zur besseren Lesbarkeit der Vorschrift zukünftig auf die Legaldefinition des § 316a Satz 2 
Nummer 1 oder 2 HGB-E verwiesen. Ein Verweis auf § 316a Satz 2 Nummer 3 HGB-E 
erübrigt sich, da ein Versicherungsunternehmen ohnehin nicht in der Rechtsform einer 
GmbH betrieben werden kann (vergleiche § 8 Absatz 2 VAG). Zum anderen entfällt der 
bisherige Regelungsgehalt des § 86 Absatz 2 GmbHG, da dieser Absatz nur dazu dient, 
Versicherungsunternehmen vom Anwendungsbereich der Vorschrift auszunehmen. Dazu 
besteht aus den genannten Gründen kein Bedürfnis. Zukünftig wird daher in § 86 GmbHG 
insgesamt auf § 87 Absatz 1 bis 3 GmbHG verwiesen. 


Zu Nummer 3 (§ 87) 


Zu Buchstabe a 


Zur besseren Lesbarkeit der Vorschrift wird zukünftig auf die Legaldefinition des § 316a 
Satz 2 Nummer 1 oder 2 HGB-E verwiesen. Ein Verweis auf § 316a Satz 2 Nummer 3 HGB-
E erübrigt sich, da ein Versicherungsunternehmen nicht in der Rechtsform einer GmbH 
betrieben werden kann (vergleiche § 8 Absatz 2 VAG). 


Zu Buchstabe b bis d 


Die Änderungen sorgen für einen Gleichlauf mit § 334 Absatz 3 Satz 1HGB-E. Zudem wird 
zur besseren Lesbarkeit der Vorschrift zukünftig auf die Legaldefinition des § 316a Satz 2 
HGB-E verwiesen.  


 Zu Artikel 19 (Änderung des GmbHG-Einführungsgesetzes) 


Die Vorschrift sieht angemessene Übergangsfristen vor, damit sich die jeweils Betroffenen 
auf die neue Rechtslage einstellen können. 
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Zu Artikel 20 (Änderung des Genossenschaftsgesetzes) 


Zu Nummer 1 (§ 36) 


Zur besseren Lesbarkeit der Vorschrift wird zukünftig auf die Legaldefinition des § 316a 
Satz 2 HGB-E verwiesen. 


Zu Nummer 2 (§ 38) 


Zur besseren Lesbarkeit der Vorschrift wird zukünftig auf die Legaldefinition des § 316a 
Satz 2 HGB-E verwiesen. 


Zu Nummer 3 (§ 53) 


Zu Buchstabe a 


Zur besseren Lesbarkeit wird auf die Legaldefinition des § 316a Satz 2 HGB-E verwiesen. 
Der Verweis gilt mit der Einschränkung, dass es ausreicht, wenn mindestens ein Mitglied 
über Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung oder Abschlussprüfung verfügt. 
Der Verweis nur auf die Absätze 1 und 2 des § 324 HGB dient außerdem der Klarstellung, 
dass gegenüber Genossenschaften – wie sich bereits nach derzeitiger Rechtslage aus § 
324 Absatz 3 Satz 3 HGB ergibt – kein Auskunftsverlangen nach § 324 Absatz 3 HGB ge-
stellt werden kann. 


Zu Buchstabe b 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 317 Absatz 3a HGB-E. 


Zu Nummer 4 (§ 55) 


Zur besseren Lesbarkeit auf die Legaldefinition des § 316a Satz 2 HGB-E verwiesen sowie 
die Folgeänderung zu §§ 319a f. HGB nachvollzogen. 


Zu Nummer 5 (§§ 57, 58) 


Zur besseren Lesbarkeit auf die Legaldefinition des § 316a Satz 2 HGB-E verwiesen. 


Zu Nummer 6 (§ 63e) 


Zur besseren Lesbarkeit auf die Legaldefinition des § 316a Satz 2 HGB-E verwiesen. 


Zu Nummer 7 (§ 150) 


Durch die Änderungen wird ein Gleichlauf mit den Änderungen in § 332 HGB-E erzielt. 


Zu Nummer 8 (§ 151a) 


Zur besseren Lesbarkeit der Vorschrift wird zukünftig auf die Legaldefinition des § 316a 
Satz 2 HGB-E verwiesen. 


Zu Nummer 9 (§ 152) 


Zu Buchstabe a 


Zur besseren Lesbarkeit der Vorschrift wird zukünftig auf die Legaldefinition des § 316a 
Satz 2 HGB-E verwiesen. 
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Zu Buchstabe b 


Die Änderung sorgt für einen Gleichlauf zur Änderung des § 334 Absatz 3 Satz 1 HGB-E. 


Zu Buchstabe c 


Zur besseren Lesbarkeit der Vorschrift wird zukünftig auf die Legaldefinition des § 316a 
Satz 2 HGB-E verwiesen. 


Zu Nummer 10 (§ 173) 


Die Vorschrift sieht angemessene Übergangsfristen vor, damit sich die jeweils Betroffenen 
auf die neue Rechtslage einstellen können. 


Zu Artikel 21 (Änderung der Verordnung über die Erhebung von Gebühren und die 
Umlegung von Kosten nach dem Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz) 


Zu Nummer 1 (Gebührennummer 5.6.1) 


Zu Gebührennummer 5.6.1 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 10. 


Der Gebührensatz wird auf der Grundlage einer Schätzung bestimmt. 


Für die individuell zurechenbare öffentliche Leistung werden im Durchschnitt voraussicht-
lich eine Stunde des mittleren, fünf Stunden des gehobene und drei Stunden des höheren 
Dienstes benötigt. Daraus ergibt sich ein durchschnittlicher Verwaltungsaufwand in Höhe 
von ca. 420 EUR. 


Die wesentlichen Arbeitsschritte sind: Auswahl des Fehlertextes und der wesentlichen Teile 
der Begründung aus der Fehlerfeststellung nach § 109 Absatz 1 E-WpHG, die nach § 109 
Absatz 2 E-WpHG bekanntgemacht werden soll; Veranlassung der Veröffentlichung auf der 
Homepage der BaFin; Beauftragung des Bundesanzeigers, des überregionalen Börsen-
pflichtblattes oder des elektronischen Informationsverbreitungssystems sowie Überwa-
chung der korrekten Veröffentlichung in den Medien. 


Es ist mit 20 Fällen pro Jahr zu rechnen. 


Zu Nummer 2 (Gebührennummer 5.6.2) 


Zu Gebührennummer 5.6.2 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 10. 


Zu Artikel 22 (Änderung der Bilanzkontrollkosten-Umlageverordnung) 


Zu Nummer 1 (§ 1) 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 8. 


Zu Nummer 2 (§ 7) 


Durch die grundlegende Reform des Bilanzkontrollverfahrens zugunsten einer stärker 
staatlich- hoheitlich geprägten Ausrichtung ergeben sich auch Implikationen auf die Finan-
zierung. Um diese neuen Strukturen flexibler refinanzieren zu können, wird der bisherige 
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Höchstbetrag in Höhe von 40.000,- EUR ersatzlos gestrichen. Zudem findet so eine Anpas-
sung an die Regelungen zu allen weiteren Umlagen der BaFin im Fünften Abschnitt des 
Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes statt, in denen ein Höchstbetrag nicht vorgesehen 
ist.  


Zu Nummer 3 (§8) 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 8. 


Zu Nummer 4 (§10) 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 8. 


Zu Nummer 5 (§14) 


Die Vorschrift enthält Übergangsregelungen zur Umlageerhebung und Umlagevorauszah-
lung für die Umlagejahre 2021 und 2022. Durch die Übergangsregelung wird sichergestellt, 
dass die entsprechend angepassten Regelungen für den Bereich der Umlage sofort nach 
dem Inkrafttreten des Aktionsplanumsetzungsgesetzes Wirksamkeit entfalten. 


Zu Artikel 23 (Änderung der Verordnung zur Übertragung von Befugnissen zum 
Erlass von Rechtsverordnungen auf die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht) 


Zu Nummer 1 (§ 1) 


Die Befugnis zum Erlass einer Verordnung gemäß § 36 Absatz 11 Satz 1 KAGB wird auf 
die BaFin übertragen. 


Zu Nummer 2 (§ 1a) 


Die Befugnis zum Erlass einer Verordnung gemäß § 34 Absatz 3 VAG wird auf die BaFin 
übertragen. 


Zu Artikel 24 (Folgeänderungen) 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Aufhebung des bisherigen § 319a HGB. Statt-
dessen ist künftig Artikel 5 Absatz 1 der Abschlussprüferverordnung in vollem Umfang an-
zuwenden. Diese überträgt sich entsprechend auf Finanzkonglomerate.  


Zu Artikel 25 (Inkrafttreten) 


Das Gesetz tritt grundsätzlich am Tag nach der Verkündung in Kraft (Artikel 25 Absatz 1). 
Eine Ausnahme gilt für die Änderungen beim Bilanzkontrollverfahren (insbesondere §§ 106 
WpHG-E und §§ 342b bis 342e HGB). Diese treten erst am 1. Januar 2022 in Kraft, da sich 
das Bilanzkontrollverfahren bis zum Ablauf des 31. Dezember 2021 noch nach den bislang 
geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuchs beziehungsweise des Wertpapierhandels-
gesetzes richtet (Artikel 25 Absatz 2). Auf die Begründung zum WpHG wird insoweit ver-
wiesen. 


 








                                 


 
 


 
 


 


 


        


BETREFF: 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 


 


in der Anlage übersenden wir den Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Finanzmarktin-


tegrität – Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz (FISG). Wir weisen darauf hin, dass die Bun-


desregierung den Gesetzentwurf noch nicht beschlossen hat. 


 


 


  


          Bundesministerium der Finanzen 
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AZ  VII B 1 - WK 2000/20/10006 :003 


             


 DATUM  23. Oktober 2020 


         Bundesministerium der Justiz und 


         für Verbraucherschutz 


HAUSANSCHRIFT  Mohrenstr. 37, 10117 Berlin 
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1. Ziel und Notwendigkeit der Regelungen 


 


Die Funktionsfähigkeit des deutschen Finanzmarktes ist für die deutsche Wirtschaft und für 


den Wohlstand der Bundesrepublik Deutschland von zentraler Bedeutung. Manipulationen der 


Bilanzen von Kapitalmarktunternehmen erschüttern das Vertrauen in den deutschen Finanz-


markt und fügen ihm schweren Schaden zu. Die Vorkommnisse um Wirecard zeigen die Not-


wendigkeit auf, das bisherige System der Bilanzkontrolle sowie die Abschlussprüfung und die 


Corporate Governance zu stärken, um die Richtigkeit der Rechnungslegungsunterlagen von 


Unternehmen von öffentlichem Interesse sicherzustellen. Das Bundesministerium der Finan-


zen hat dazu einen mit dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz erarbei-


teten Aktionsplan der Bundesregierung zur Bekämpfung von Bilanzbetrug und zur Stärkung 


der Kontrolle über Kapital- und Finanzmärkte am 7. Oktober 2020 im Bundeskabinett vorge-


stellt. Zur Umsetzung zentraler Elemente des Aktionsplans haben das Bundesministerium der 


Finanzen und das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz gemeinsam einen 


Referentenentwurf erarbeitet. Der Entwurf zielt auf die Umsetzung der vordringlichen Maßnah-


men zur Wiederherstellung und dauerhaften Stärkung des Vertrauens in den deutschen Fi-


nanzmarkt, soweit sie in der Federführung des Bundesministeriums der Justiz und für Ver-


braucherschutz und des Bundesministeriums der Finanzen liegen. 


 


2. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 


 


Das zweistufige auf freiwillige Mitwirkung der geprüften Unternehmen ausgerichtete Bilanz-


kontrollverfahren wird grundlegend reformiert zugunsten eines stärker staatlich-hoheitlich ge-


prägten Bilanzkontrollverfahrens. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 


muss bei Verdacht von Bilanzverstößen direkt und unmittelbar mit hoheitlichen Befugnissen 


gegenüber Kapitalmarktunternehmen auftreten können. Die BaFin braucht ein Prüfungsrecht 


gegenüber allen kapitalmarktorientierten Unternehmen einschließlich Auskunftsrechte gegen 


Dritte, die Möglichkeit forensischer Prüfungen sowie das Recht, die Öffentlichkeit früher als 


bisher über ihr Vorgehen bei der Bilanzkontrolle zu informieren. Dies ermöglicht der BaFin die 


Kontrolle über das Prüfungsgeschehen und stellt sicher, dass in allen Prüfungsphasen hoheit-


liche Mittel zur Verfügung stehen. So werden Bilanzkontrollen insgesamt schneller, transpa-


renter und effektiver. 


 


Die Unabhängigkeit der Abschlussprüfer wird gestärkt, indem es auch für Kapitalmarktunter-


nehmen fortan eine verpflichtende externe Prüferrotation nach zehn Jahren gibt und indem die 


Pflicht zur Trennung von Prüfung und Beratung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse 


wesentlich ausgeweitet wird. Die Verschärfung der zivilrechtlichen Haftung des Abschlussprü-







 


fers gegenüber dem geprüften Unternehmen für Pflichtverletzungen soll die Qualität der Ab-


schlussprüfung fördern. Ferner werden klarstellend die verantwortlichen Stellen im Sinne des 


Artikel 7 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 benannt, die der Abschlussprüfer 


unter den in der Verordnung näher genannten Voraussetzungen im Falle von Unregelmäßig-


keiten im Zusammenhang mit dem Abschluss des geprüften Unternehmens zu informieren 


hat. Unterrichtet werden müssen die BaFin und bei Verdacht einer Straftat oder einer Ord-


nungswidrigkeit die für die Verfolgung jeweils zuständige Stelle. 


 


Durch Anpassungen im Bilanzstrafrecht soll eine ausreichend abschreckende Ahndung der 


Unternehmensverantwortlichen bei Abgabe eines unrichtigen „Bilanzeids“ und der Abschluss-


prüfer bei Erteilung eines inhaltlich unrichtigen Bestätigungsvermerks zu Abschlüssen von Un-


ternehmen von öffentlichem Interesse ermöglicht werden. Im Bilanzordnungswidrigkeitenrecht 


werden insbesondere die Bußgeldvorschriften für Abschlussprüfer, die Unternehmen von öf-


fentlichem Interesse prüfen, inhaltlich ausgeweitet und der Bußgeldrahmen deutlich angeho-


ben. 


 


Durch gesetzliche Pflichten zur Einrichtung eines angemessenen und wirksamen internen 


Kontrollsystems sowie eines entsprechenden Risikomanagementsystems für börsennotierte 


Aktiengesellschaften und durch die verpflichtende Errichtung eines Prüfungsausschusses für 


Unternehmen von öffentlichem Interesse werden die unternehmensinternen Kontrollsysteme 


gestärkt und die Verantwortungsstrukturen verbessert. 


 


Die Stärkung der Corporate Governance wird flankiert durch Änderungen des Börsengeset-


zes, um die Einhaltung der Zulassungsvoraussetzungen von Unternehmen zu den Qualitäts-


segmenten der Börsen sicherzustellen. 


 


Um Zweifel an der Integrität der BaFin von vorneherein auszuschließen und Interessenkon-


flikte zu vermeiden, wird Beschäftigten der BaFin der Handel mit bestimmten Finanzinstru-


menten untersagt. Starke, vertrauenswürdige Finanzmärkte brauchen eine glaubhafte und zu-


verlässige Aufsicht. 


 


Durch die Einführung einer Befugnis der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen 


zum automatisierten Abruf von steuerlichen Grunddaten sollen in geeigneten Fällen die Mög-


lichkeiten bei der weiteren Analyse von Verdachtsmeldungen verbessert werden. Hierzu sind 


Änderungen des Geldwäschegesetzes (GwG) und der Abgabenordnung (AO) vorgesehen.  


 







 


Zudem ist am 1. Oktober 2020 die Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien in 


Kraft getreten, die im Bereich von Immobiliengeschäften zu einer Zunahme des Verdachts-


meldeaufkommens bei der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen führen dürfte 


(siehe Begründung der Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien, BGBl I 2020, 


1965). Die dadurch veranlassten Abfragen bei den Landesfinanzverwaltungen auf der Grund-


lage der vorgesehenen §§ 31 Absatz 5a GwG-E und 31b Absatz 2b AO-E könnten zu einer 


erheblichen Mehrbelastung der Landesfinanzverwaltungen führen. Vor diesem Hintergrund 


sollen die technischen und rechtlichen Möglichkeiten für eine Bündelung und einen darauf 


basierenden anlassbezogenen automatisierten Abruf der Daten zu elektronischen Veräuße-


rungsanzeigen durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen und gegebenen-


falls eine Anpassung der entsprechenden Regelungen des Referentenentwurfs geprüft wer-


den. Auch diesbezüglich werden Sie um Stellungnahme gebeten. 


 


Der Verbraucherschutz wird gestärkt, indem der Graue Kapitalmarkt (Geschäftsmodelle von 


Edelmetallanbietern und -verwahrern) durch Änderungen im Vermögensanlagengesetz stär-


ker reguliert wird. 


 


Der Entwurf sieht Anpassungen in verschiedenen Aufsichtsgesetzen, wie beispielsweise dem 


Kreditwesengesetz, zur Klarstellung und Erweiterung der BaFin-Befugnisse im Bereich der 


Auslagerungsunternehmen vor. 


 


Wir weisen darauf hin, dass die im Entwurf vorgesehenen Regelungen Folgeänderungen, ins-


besondere in der Wirtschaftsprüferordnung, erfordern, die im Entwurf noch nicht abgebildet 


sind. 


 


3. Gelegenheit zur Stellungnahme 


 


Das Vorhaben steht unter erheblichem Zeitdruck. Falls Sie zu dem Referentenentwurf Stellung 


nehmen wollen, wären wir daher dankbar, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme bis spätestens 


zum 


 


9. November 2020 


 


an die folgenden E-Mail-Adressen übersenden würden: VIIB1@bmf.bund.de und 


IIIA3@bmjv.bund.de. 


 


Die eingehenden Stellungnahmen werden grundsätzlich auf den Internetseiten des Bundes-


ministeriums der Finanzen und des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz 



mailto:VIIB1@bmf.bund.de

mailto:IIIA3@bmjv.bund.de





 


veröffentlicht, was auch darin enthaltene Namen und sonstige personenbezogene Daten um-


fasst. Dazu bitten wir darum, die Stellungnahme in einem PDF-Format einzureichen. Sofern 


Sie mit der Veröffentlichung personenbezogener Daten in Ihrer Stellungnahme nicht einver-


standen sein sollten, bitten wir Sie, die Stellungnahme zeitgleich auch als separates PDF-


Dokument mit entsprechenden Schwärzungen zu übersenden. Falls Sie bei Übersendung Ih-


rer Stellungnahme der Veröffentlichung insgesamt widersprechen, wird auf den Internetseiten 


des Bundesministeriums der Finanzen und des Bundesministeriums der Justiz und für Ver-


braucherschutz lediglich vermerkt, dass von Ihnen zu dem Gesetzentwurf eine Stellungnahme 


übermittelt wurde und wer diese verfasst hat. 


 


Mit freundlichen Grüßen 


 


Im Auftrag       Im Auftrag 


Dr. Lange / Dr. Schmitz     Dr. Eichholz 


 


 








 


Postanschr ift Ber lin: Bundesministeriu m der Finanzen, 11016 Berlin  


 
 


   
 


  


     
      
 


      
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


   
 


     


     
     
     


     
     


   
 


   
     


 
   


      
 
 


      
   


   


  
   


 
   


 
 


 
  


   
 


    
   


    
 


POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 


 Nur per E-Mail  


Oberste Finanzbehörden 
der Länder 


Bundeszentralamt für Steuern 


Bundesfinanzakademie 
im Bundesministerium der Finanzen 


HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 


TEL +49 (0) 30 18 682-0 
FAX 


E-MAIL 


DATUM 8. April 2020 


BETREFF Konsultationsvereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem 
Königreich der Niederlande vom 6. April 2020 


BEZUG Besteuerung von Grenzpendlern 


ANLAGEN 1 
GZ   IV B 3  - S 1301-NDL/20/10004 :001  


DOK 2020/0348934 
(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Im Hinblick auf die steuerliche Behandlung des Arbeitslohns von Grenzpendlern wurde mit 
dem Königreich der Niederlande am 6. April 2020 die in der Anlage beigefügte 
Konsultationsvereinbarung zum Abkommen vom 12. April 2012 zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich der Niederlande zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern 
vom Einkommen unterzeichnet. 


Die Konsultationsvereinbarung ist am 6. April 2020 in Kraft getreten und findet auf 
Arbeitstage im Zeitraum vom 11. März 2020 bis zum 30. April 2020 Anwendung. Die 
Konsultationsvereinbarung verlängert sich nach dem 30. April 2020 automatisch vom Ende 
eines Kalendermonats zum Ende des nächsten Kalendermonats, sofern sie nicht von der 
zuständigen Behörde eines der Vertragsstaaten mindestens eine Woche vor Beginn des 
jeweils folgenden Kalendermonats durch schriftliche Erklärung an die zuständige Behörde 
des anderen Vertragsstaats gekündigt wird. 


www.bundesfinanzministerium.de 



http:www.bundesfinanzministerium.de





 
   


  
 


 
 
 


 
 


Seite 2 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 







 


  


   


      
   


    
  


  


 
  


  


    


   
   


     
         


    
 


  


     
 
 


       
         


     
  


 
     


 


   
 


   


  
          


 
 


  
 


  
  


 


 


Konsultationsvereinbarung zwischen den zuständigen Behörden Deutschlands und der  
Niederlande  nach A rtikel  25 Absatz  3 Satz  1  des Abkommens  zwischen de r  
Bundesrepublik  Deutschland und dem  Königreich de r  Niederlande  zur  Vermeidung der  
Doppelbesteuerung vom 12.  April 2012 in der durch das Protokoll vom 11.  Januar 2016  
geänderten Fassung  


VEREINBARUNG ZWISCHEN DEN ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN 


1. Einführung 


Gestützt auf Artikel 25 Absatz 3 des Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem 
Königreich der Niederlande zur Vermeidung der Doppelbesteuerung vom 12. April 2012 in der durch 
das Protokoll vom 11. Januar 2016 geänderten Fassung („Abkommen”) werden sich die zuständigen 
Behörden Deutschlands und der Niederlande bemühen, Schwierigkeiten oder Zweifel bei der 
Auslegung oder Anwendung des Abkommens durch Verständigung zu beseitigen. 


Da die Coronavirus-Pandemie („COVID-19-Pandemie”) als ein Fall höherer Gewalt zu betrachten ist 
und in der Erwägung, dass die zur Bekämpfung der Pandemie getroffenen Maßnahmen zu 
beträchtlicher Unsicherheit hinsichtlich der steuerlichen Situation von grenzüberschreitend tätigen 
Arbeitnehmer*innen führen können, teilen die zuständigen Behörden die Auffassung, dass eine 
Verständigung im Sinne des Artikels 25 Absatz 3 Satz 1 des Abkommens gerechtfertigt ist. 


In diesem Zusammenhang haben die zuständigen Behörden Deutschlands und der Niederlande eine 
Einigung über die Anwendung beziehungsweise Auslegung des Artikels 14 des Abkommens in Fällen 
erzielt, in denen grenzüberschreitend tätige Arbeitnehmer*innen aufgrund von COVID-19 oder von 
Maßnahmen im Zusammenhang mit COVID-19 ihre Tätigkeit im Homeoffice ausüben oder Tage, die 
normalerweise Arbeitstage wären, untätig zu Hause verbringen (d. h. ohne ihre Tätigkeit 
auszuüben). 


2. Arbeitstage im Homeoffice 


Im Sinne des Artikels 14 Absatz 1 des Abkommens (Einkünfte aus unselbständiger Arbeit) können 
Arbeitstage, für die Arbeitslohn bezogen wurde und an denen die unselbständige Arbeit nur aufgrund 
der Maßnahmen, die die deutsche oder die niederländische Regierung oder ihre 
Gebietskörperschaften zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie getroffen haben, im Homeoffice 
ausgeübt wird (Homeoffice-Tage), als in dem Vertragsstaat verbrachte Arbeitstage gelten, in dem 
die grenzüberschreitend tätigen Arbeitnehmer*innen ihre unselbständige Arbeit ohne die 
Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie ausgeübt hätten. Für Arbeitstage, die 
unabhängig von diesen Maßnahmen im Homeoffice oder in einem Drittstaat verbracht worden wären, 
gilt diese Tatsachenfiktion nicht. Insbesondere gilt sie nicht, wenn grenzüberschreitend tätige 
Arbeitnehmer*innen laut arbeitsvertraglicher Regelungen grundsätzlich im Homeoffice tätig sind. 


Die grenzüberschreitende Arbeitnehmer*innen, die Gebrauch von dieser Tatsachenfiktion machen, 
sind verpflichtet, diese Tatsachenfiktion in beiden Vertragsstaaten einheitlich anzuwenden und 
geeignete Aufzeichnungen zu führen (d. h. eine Bescheinigung des Arbeitgebers über diejenigen 
Homeoffice-Tage, die ausschließlich auf die Maßnahmen im Zusammenhang mit der COVID-19-
Pandemie zurückzuführen sind). Diese Tatsachenfiktion gilt nur, soweit der jeweilige Arbeitslohn, 
der auf die Arbeitstage im Homeoffice entfällt, von dem Vertragsstaat, in dem die 
grenzüberschreitend tätigen Arbeitnehmer*innen ihre unselbständige Arbeit ohne die Maßnahmen 
zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie ausgeübt hätten, tatsächlich besteuert wird. Die 
grenzüberschreitend tätigen Arbeitnehmer*innen erklären sich dementsprechend damit 
einverstanden, dass die jeweiligen Einkünfte in dem Vertragsstaat, in dem sie die unselbständige 
Arbeit ohne die Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie ausgeübt hätten, tatsächlich 
besteuert werden. Diese Einkünfte gelten als „tatsächlich besteuert”, wenn sie in die 
Bemessungsgrundlage einbezogen werden, anhand derer die Steuer berechnet wird. 







  


   
 


            
  


   
   


  
 


   
   


  


          
 


  
 


       
        


       
       


          
         


 


         
          


  
    


        
 


  


      
    


 
  


 


  
  


          
 


                                                
             


  
          


      
 


3. Bei Bezug von Gehalt untätig zu Hause verbrachte Tage 


Die zuständigen Behörden Deutschlands und der Niederlande einigen sich auf die nachstehende 
Auslegung des Artikels 14 des Abkommens (Einkünfte aus unselbständiger Arbeit) in Fällen, in denen 
eine in einem der beiden Staaten ansässige Person, die normalerweise in dem anderen Staat 
arbeitet, einen Tag, der normalerweise ein Arbeitstag wäre, untätig zu Hause verbringt (d. h. ohne 
ihre Tätigkeit auszuüben). 


Für Zwecke des Artikels 14 des Abkommens gilt die Maßgabe, dass dasselbe Tätigkeitsmuster 
(d. h. Anteil der Tage, an denen die Tätigkeit im Tätigkeitsstaat ausgeübt wurde, an den 
Tätigkeitstagen insgesamt) zugrunde gelegt wird, als hätten die jeweiligen Arbeitnehmer*innen ihre 
Tätigkeit weiterhin ausgeübt, wenn 


• die Arbeitnehmer*innen einen oder mehr Tage, die normalerweise Arbeitstage wären, untätig 
zu Hause verbringen (d. h. ohne ihre Tätigkeit auszuüben) und 


• die Arbeitnehmer*innen weiterhin Gehalt vom Arbeitgeber beziehen. 


Zwischen den zuständigen Behörden besteht Einigkeit, dass sich diese Behandlung aus dem 
OECD-Kommentar zum OECD-Musterabkommen ergibt.1 


4. Bei Bezug von Leistungen aus der deutschen Sozialversicherung untätig zu Hause 
verbrachte Tage 


In den Niederlande ansässige Personen, die normalerweise in Deutschland arbeiten und ihre Zeit 
nun aufgrund von Maßnahmen gegen COVID-19 untätig zu Hause verbringen, können anstelle ihres 
regulären Gehalts deutsches Kurzarbeitergeld, Arbeitslosengeld oder Insolvenzgeld beziehen. Wenn 
der Gesamtbruttobetrag dieser (und anderer) aus der deutschen Sozialversicherung bezogenen 
Leistungen die Summe von 15.000 € in einem Kalenderjahr nicht übersteigt, liegt das 
Besteuerungsrecht für diese Sozialversicherungsleistungen nach Artikel 17 des Abkommens bei den 
Niederlanden. 


In der Erwägung, dass die vorgenannten deutschen Sozialversicherungsleistungen netto gezahlt 
werden, und um Übereinstimmung mit der Anwendung des Abkommens bei Tagen herzustellen, die 
bei Bezug von Gehalt untätig zu Hause verbracht werden, treffen die Niederlande eine einseitige 
Maßnahme, um diese aufgrund von COVID-19 und unter bestimmten Bedingungen bezogenen 
Sozialversicherungsleistungen von der Steuer zu befreien. Diese einseitige Maßnahme wird von den 
Niederlanden gesondert veröffentlicht. 


5. Dauer 


Diese Vereinbarung findet bezüglich der Nummern 2 und 4 im Zeitraum vom 11. März 2020 bis zum 
30. April 2020 Anwendung. Sie verlängert sich nach dem 30. April automatisch vom Ende eines 
Kalendermonats zum Ende des nächsten Kalendermonats, sofern sie nicht von der zuständigen 
Behörde eines der Vertragsstaaten mindestens eine Woche vor Beginn des jeweils folgenden 
Kalendermonats gegenüber der zuständigen Behörde des anderen Vertragsstaats schriftlich 
gekündigt wird. 


Hinsichtlich der Nummer 3 präzisiert diese Vereinbarung die gegenwärtigen Auffassungen der beiden 
zuständigen Behörden über die Anwendung des Artikels 14 des Abkommens auf Tage, die bei Bezug 
von Gehalt untätig zu Hause verbracht werden. Daher kommen die zuständigen Behörden überein, 
dass weder ein festes Anfangsdatum noch eine zeitliche Begrenzung Anwendung finden. 


1 Absätze 2.6 und 2.16 des OECD-Kommentars zu Artikel 15 des OECD-Musterabkommens in der Fassung bei 
Abschlusses dieser Vereinbarung. 
Aus niederländischer Sicht entspricht diese Behandlung untätig zu Hause verbrachter Tage außerdem dem 
niederländischen Konzept der Behandlung krankheitsbedingter Fehlzeiten nach niederländischer 
Rechtsprechung. 







 
  


 


       
  


 


  


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


       
 


Diese Vereinbarung tritt am Tag nach ihrer Unterzeichnung durch die beiden zuständigen Behörden 
in Kraft. Sie kann einseitig von der zuständigen Behörde eines Vertragsstaats gegenüber der 
zuständigen Behörde des anderen Vertragsstaats schriftlich gekündigt werden. 


Diese Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden wird im Bundessteuerblatt und im 
niederländischen Staatsanzeiger („Staatscourant‟) veröffentlicht. 


Vereinbart zwischen den unterzeichneten zuständigen Behörden: 


Für die zuständige Behörde Deutschlands 


S. Bruns 


Referatsleiterin, Bundesministerium der Finanzen, Deutschland 


Für die zuständige Behörde der Niederlande 


R. Janssen 


Stellvertretender Leiter Ausländische Steuern und Verbrauchssteuer, Ministerium der Finanzen, 
Niederlande 












 


Postanschr ift Ber lin: Bundesministeriu m der Finanzen, 11016 Berlin  


 
 


 


   
 


  


     
      
 


      
   


 
 


  
 


 
 


 
 


 
  


 


   
 


     


     
      


     


     
     


   
 


   
   


   
   


      
   


   


  
   


  
 


  
   


  
 


 
 
  


POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 


Nur per E-Mail HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 


TEL +49 (0) 30 18 682-0 
Oberste Finanzbehörden 
der Länder E-MAIL poststelle@bmf.bund.de 


DATUM 29. Oktober 2020 
nachrichtlich: 


Bundeszentralamt für Steuern 


Bundesfinanzakademie im 
Bundesministerium der Finanzen 


BETREFF Konsultationsvereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem 
Königreich der Niederlande vom 6. April 2020 zur Besteuerung von Grenzpendlern; 
Verlängerung 


ANLAGEN 1 
GZ   IV B 3  - S 1301-NDL/20/10004 :001  


DOK 2020/1103978 
(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Die am 6. April 2020 mit dem Königreich der Niederlande abgeschlossene Konsultations-
vereinbarung zum Abkommen vom 12. April 2012 zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und dem Königreich der Niederlande zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur 
Verhinderung der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen verlängert 
sich am Ende eines jeden Kalendermonats automatisch jeweils um einen Monat, sofern sie 
nicht von der zuständigen Behörde eines der Vertragsstaaten mindestens eine Woche vor 
Beginn des jeweils folgenden Kalendermonats durch schriftliche Erklärung an die zuständige 
Behörde des anderen Vertragsstaats gekündigt wird. 


www.bundesfinanzministerium.de 
www.eu2020finance.de 



mailto:poststelle@bmf.bund.de

http:www.eu2020finance.de

http:www.bundesfinanzministerium.de





 
    


  
 


   
 


 


 
 


 
 


 


Seite 2 Aufgrund des aktuellen Pandemiegeschehens haben wir uns mit den Niederlanden nunmehr 
darauf verständigt, dass die Konsultationsvereinbarung zumindest 
bis zum 31. Dezember 2020 Bestand haben wird. Hierzu haben die zuständigen Behörden am 
20./22. Oktober 2020 eine schriftliche Absprache unterzeichnet, die ich Ihnen hiermit 
übersende. 


Das Schreiben wird im Bundessteuerblatt veröffentlicht. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 







Absprache zwischen den zuständigen Behörden Deutschlands und der Niederlande 


zur Konsultationsvereinbarung vom 6. April 2020 („Konsultationsvereinbarung“) 
zwischen den zuständigen Behörden Deutschlands und der Niederlande nach Artikel 25 
Absatz 3 Satz 1 des Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem 
Königreich der Niederlande zur Vermeidung der Doppelbesteuerung vom 12. April 2012 
in der durch das Protokoll vom 11. Januar 2016 geänderten Fassung („Abkommen“) 


Unter Nummer 2 regelt die Konsultationsvereinbarung die Anwendung des Artikels 14 
Absatz 1 des Abkommens auf Tage, an denen nur aufgrund der Maßnahmen, welche die 
deutsche oder die niederländische Regierung oder ihre Gebietskörperschaften zur Bekämpfung 
der Coronavirus-Pandemie („COVID-19-Pandemie“) getroffen haben, im Homeoffice 
gearbeitet wird. Angesichts der derzeitigen Maßnahmen, die im Zuge der COVID-19-Pandemie 
und zu ihrer Eindämmung getroffen wurden, haben sich die zuständigen Behörden 
Deutschlands und der Niederlande auf Folgendes verständigt: 


1. Die Konsultationsvereinbarung bleibt mindestens bis zum 31. Dezember 2020 
anwendbar. 


2. Da es sich bei der Konsultationsvereinbarung um eine außergewöhnliche und befristete 
Maßnahme handelt, werden die zuständigen Behörden Deutschlands und der 
Niederlande die COVID-19-Pandemielage zu gegebener Zeit beurteilen und einander 
konsultieren, um über die weitere Dauer der Anwendung der Konsultationsvereinbarung 
zu entscheiden. 


Es besteht Einvernehmen darüber, dass Nummer 3 der Konsultationsvereinbarung 
Ausführungen zur Auslegung des Abkommens enthält. Ferner betrifft Nummer 4 der 
Konsultationsvereinbarung eine einseitige Maßnahme der Niederlande. Die Gültigkeit sowohl 
der Nummer 3 als auch der Nummer 4 ist unabhängig von der Dauer der Anwendung der 
Konsultationsvereinbarung. 


Diese Absprache wird im Bundessteuerblatt und im niederländischen Staatsanzeiger 
(„Staatscourant“) veröffentlicht. 


 


Für die zuständige Behörde Deutschlands Für die zuständige Behörde der Niederlande 


22. Oktober 2020 20. Oktober 2020 


S. Bruns R. Janssen 


Referatsleiterin  Stellvertretender Leiter Ausländische 
Bundesministerium der Finanzen  Steuern und Verbrauchssteuer, Ministerium 
Deutschland  der Finanzen, Niederlande 


 











